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Rechtsprechung
Strafrecht

§ 1 Abs. 2 VO. zum Schutze gegen jugend
liche Schwerverbrecher stellt es e n t 
s c h e i d e n d  nicht auf die Eigenart der 
begangenen Tat, sondern a u f d i e T ä t e r -  
p e r s ö n l i c h k e i t  a l s  s o l c h e  ab, er 
setzt eine allgemeine verbrecherische Früh
reife des Jugendlichen voraus.

§2 VolksschädlVO. w ill in erster Linie 
nicht eine besondere A rt der Täterpersön
lichkeit, sondern eine unter besonders er
schwerenden Umständen begangene Tat 
erfassen.

Bei Jugendlichen ist die Anwendung des 
§2 VolksschädlVO. nicht von der Anwen
dung des § 1 Abs. 2 VO. gegen jugendliche 
Schwerverbrecher abhängig zu machen. 
RG.: DR. 1941, 1721 Nr. 1 (Mezger)

§ 8 DurchfVO. v. 28. Nov. 1940 (RGBl. 1, 
1541) zur VO. zur Ergänzung des Jugend
strafrechts v. 4. Okt. 1940. Der. Richter darf 
die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe im 
U rte il gegen einen Jugendlichen nicht nur 
nicht aussetzen, sondern sich die Entschei
dung über eine etwaige Aussetzung im 
U rte il auch nicht Vorbehalten. RG.: DR. 
1941, 1722 Nr. 2

§§10 Abs. 1, 12 Abs. 1, 14 Nr. 1, 15, 46, 
50, 69 Abs. 1 Nr. 4 und 5 und Abs. 4 DevG. 
1938.
1. Die Anbietungspflicht entsteht m it dem 
Anfall der Werte. Wegen Verletzung der 
Anbietungspflicht ist strafbar, wer sich 
durch Verfügung über die anzubietenden 
Werte die Erfüllung der Pflicht unmöglich 
macht, selbst wenn er die Verfügung noch 
während eines zeitweiligen Aufenthalts im 
Ausland vornimmt.
2. Der „Anfang der Ausführung“  der un- 
genehmigten Verfügung über Devisen ist 
noch nicht gegeben, wenn diese weder in 
der Verfügungsgewalt des Handelnden sind 
noch Gewißheit besteht, ob sie beschafft 
werden können.

3. Die in § 69 Abs. 4 DevG. aufgeführten 
Vorbereitungshandlungen werden durch die 
begangenen Vergehen aufgezehrt.

4. E rw irb t ein Inländer vor der Auswan
derung durch Hingabe inländischer Zah
lungsmittel einen im Ausland zu erfüllenden 
Anspruch auf Beschaffung eines Betrages in 
ausländischer Währung, so liegt ein geneh
migungsbedürftiger Erwerb einer Forde
rung vor. RG.: DR. 1941, 1723 Nr. 3

VO. über die öffentliche Bewirtschaftung 
von landwirtschaftlichen Erzeugnissen vom 
27. Aug. 1939, Fleisch waren gehören nicht 
zu den gewerblichen Erzeugnissen i. S. der 
VO. über die Verbrauchsregelung für 
lebenswichtige gewerbliche Erzeugnisse v. 
14. Nov. 1939, sondern sind öffentlich be
wirtschaftete landwirtschaftliche Erzeug
nisse i. S. der VO. v. 27. Aug. 1939. RG.: 
DR. 1941, 1724 Nr. 4

§ 140 StPO. Der Angekl. muß noch v o r  
der Hauptverhandlung verständigt werden, 
wenn die bereits erfolgte Bestellung eines 
Pflichtverteidigers vor dem Hauptverhand
lungstermin wieder zurückgenommen w or
den ist. RG.: DR. 1941, 1724 Nr. 5

WehrG. v. 21. Mai 1935; Gnadenerlaß für 
die Wehrmacht v. 1. Sept. 1939. Nicht nur

Rechtskraft einer erkannten Strafe >•

für die Anhängigkeit eines S tra ff »¡r 
LS. §5 Gnadenerlaß, s o n d e rn  auch, j  p

muß bei den erst später eingestellte!1. ( M 
pflichtigen des § 8 z u n ä c h s t  n! W  
Zeitpunkt, in dem der Gnadenerlaß'¡¡¡[¡ff 
trat, sondern der Zeitpunkt des et1 5S#'_“ 
E in tritts in den aktiven Wehrdienst a 
gebend angesehen werden. GnJLhr^ü. t 
schied, wann der E in tritt in die W ¿lieh. 
erfolgt, bleibt der 1. Sept. 1939 d; rli i “ 
tag, auf den der Gnadenerlaß " ,  
s ä t z 1 i c h abgestellt ist, so daß
§§1—8 des Erlasses immer nnr -r Ab
wandlungen erfaßt werden, die 
1. Sept. 1939 begangen worden s
DR. 1941, 1725 Nr. 6 (Stock) 5)3»

§ 120 KStVO. Die Rückgabe f Ä  $  
Abs. 5 ist nur möglich, wenn i
durch die Überleitung in das Krl jje lÄ , 
ren erloschene Zuständigkeit der j 
der allgemeinen GerichtsbarKe ’ 
auflebt. OLG. Dresden: DR. 194b 
(Stock)

Zivilrecht
Bürgerliches Gesetzbuch ^  yr

§§ 125, 397, 812ff. BGB.
stungsgeschäft dem Gebiete der ¡vjicn.̂  
hältnisse angehört und wegen gslo5 Jj, 
keit des Grundgeschäftes w,rKi efn • V  
dann besteht zur A u s g le ic h u n g *^ ’.^  
weil in diesem Falle keine Ve* 
Schiebung erfolgt ist. RG.: DK- 
Nr. 8 *

§§ 138, 276, 459 ff. BGB. 
des Haftungsausschlusses und tCall'V iti^ 
beschränkung im voraus be .!^ .J iflfM «  
durch allgemeine G eschalt ob  
w ird  nicht nur durch §276 
sondern weitgehend auch durc 1$’’ 
allgemein eingeengt. RO.: *->
Nr. 9 (Herschel)

-/iß.
§§ 144, 459 ff. BGB.
Eine Bestätigung i. S- de* ^ah1

kann auch durch schlüssig^ - ir, 1_0 ¿f 
erfolven. RG.: DR. 1941,

A 
t

Werlminderung von Grunds1“  ¡ti 
r-----------------  .7— UoHeiitung . - tfi“ tel1

: / ?
o fä m

Ausgleich für einen dalier11 j er d°Cp ste
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a __________________E ite rnd  .

einen in der Zukunft völlig ^  
weise schwindenden M indc . te
ist

se senwmaenaen jvu»«“ - 
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§§254, 324, 325 BGB.
1. Bei der Ungewißheit über die Gestal

tung des Rechtsverhältnisses ist sowohl der 
Verkäufer als auch der Käufer eines für die 
Wirtschaft wertvollen und zur Zeit schwer 
ersetzbaren Volksguts verpflichtet, dessen 
Verwahrlosung zu verhindern.

2. Für den Fall der schuldhaften M itw ir 
kung beider Parteien an der später eintre
tenden Unmöglichkeit der Erfüllung richtet 
sich die vollständige oder teilweise Anwen
dung der §§ 324 und 325 BGB. nach den 
Grundsätzen des §254 BGB. OLG. Zwei
brücken: DR. 1941, 1729 Nr. 12 (Herschel)

§§670, 683 BGB.; §§553a, 1542 RVO. 
Den Flinterbliebenen eines bei einer Lebens
rettung tödlich verunglückten Retters steht 
gegen den Geretteten nach den §§670, 683 
BGB. unter entsprechender Ergänzung durch 
die §§ 844, 845 BGB. ein Entschädigungsan
spruch zu. Dieser geht auf die öffentlichen 
Versicherungsträger über, soweit sie nach 
der RVO. den Hinterbliebenen Leistungen 
zu gewähren haben. RG.: DR. 1941, 1731 
Nr. 13 (Kersting)

§ 1909 BGB.; §81 EheG. Die Frage, ob 
bei geschiedener Ehe die Mutter, der nach 
§ 81 EheG, das Sorgerecht über das ge
meinschaftliche Kind zugeteilt worden ist, 
befugt ist, dessen Unterhaltsansprüche 
gegen den Vater geltend zu machen, ist 
rechtlich derzeit noch so wenig geklärt, daß 
bei sonst gegebener Veranlassung die Ein
leitung einer Unterhaltspflegschaft nach 
§ 1909 BGB. erforderlich ist. KG.: DR. 1941, 
1734 Nr. 14 (v. Scanzoni)

Schuldenbereinigungsgesetz 
§ 3 SchuldBereinG. Schuldner, die nach 

einer selbständigen Tätigkeit erwerbslos 
gewesen sind, können nach §3 SchuldBe
reinG. Vertragshilfe beanspruchen wegen 
Schulden, die während der Arbeitslosigkeit 
bei dem Versuch, eine neue selbständige

Existenz zu gründen, entstanden sind. LG. 
Hamburg: DR. 1941, 1735 Nr. 15 (Breit
haupt)

§ 14 Abs. I SchuldBereinG. n. F. Die
rechtskräftige Zurückweisung eines nach 
dem alten SchuldBereinG. beurteilten Antra
ges steht seiner Erneuerung nicht entgegen, 
wenn er im Ergebnis mit Recht zurückge
wiesen ist und nur infolge der Änderung 
des Gesetzes Erfolg haben kann. Das g ilt 
auch dann, wenn bei einer Mehrheit von 
Zurückweisungsgründen der eine für sich 
allein nach beiden Fassungen des Gesetzes 
durchgreifen würde. KG.: DR. 1941, 1736 
Nr. 16 (Breithaupt)

§ 19 FGG.; § 14 Abs. 1 SchuldBereinG. 
n. F. Das BeschwG. darf die angefochtene 
Entscheidung regelmäßig nur insoweit ab
ändern, wie es zur Beseitigung der Beein
trächtigung des B e s c h w e r d e f ü h r e r s  
erforderlich ist. KG.: DR. 1941, 1738 Nr. 17

von

Rs
§§ 159-161, 163, 313 ZPO. Das l
;pr. des RG. für die Fälle des S . ^  
fgestellte Erfordernis der Au> * sä| 

wesentlichen Inhalts der Zeug
in den Tatbestand oder in ®E. u  fit 

darf n , i

Verfahren, Gebühren- und Kostenrecht
§7 VO. v. 4. Okt. 1939. Die Entscheidung 

des Gerichts darüber, ob es die Beschw. 
gegen seinen Beschluß zulassen w ill, steht 
ausschließlich im pflichtgemäßen Ermessen 
des Gerichts und ist unanfechtbar. Anders 
nur, wenn das Gericht die nachträgliche 
Zulassung für unzulässig hält und ablehnt. 
KG.: DR. 1941, 1738 Nr. 18

§§ 160, 162, 355 ZPO. Die Festlegung der 
Zeugenaussagen im Protokoll kann ganz 
unterbleiben, wenn das Endurteil der Be
rufung nicht unterliegt und die Zeugenaus
sagen ihrem wesentlichen Inhalte nach in 
den Tatbestand des Urteils' aufgenommen 
wurden.

Ebenso wie bei dem beauftragten oder er
suchten Richter setzt die Möglichkeit der 
Verwertung einer Zeugenvernehmung bei 
Richterwechsel eine ordnungsmäßige Nie
derschrift voraus. RG.: DR. 1941, 1739 
Nr. 19

dungsgründe des Urteils aa“  Z eW  ■ 
spannt werden. Es muß vj elniej i „  parRj 
zugnahrne auf den Inhalt einer n ' et j 
rechtzeitig mitgeteilten und von gM
mündlichen Verhandlung s 'inuuuiiL iic ii vernariuiuug
ten Aufzeichnung des Bericht« ^  jn 
lässig sein. RG.: DR. 1941, l 741

§161 ZPO.; §§ 8, 13 StraßVeA " ''?  
Straßenbahn-Bau-' und -Betrieb „jj wl 
13. Nov. 1937. Das BO. moß, pg»
Aussagen der Zeugen nicht 
wiedergegeben sind, den Inhalt, nS f  
düngen im Tatbestand,.mindest^ p t
den Entscheidungsgründen m in 

hang wiedergeben. . h
LJaQ VUl UHUlICUll ua»» - . el"

widrigem Fahren in Ansprc1 c ^ e,t

menhang wiedergeben. . w i U 
Das Vorfahrtrecht darf B,ch

rzei 
ihr*

gestellt sind, so ist doch S

> g t r ^  i
werden. Wenngleich nach § 
Kraftfahrzeuge und Schienen!“ . ^  gk
tereinander hinsichtlich der
g v o iv .U L  a i u u ,  ö u  i ö l  u v u i  v -

gegenüber noch eine best«1“  0 ,
n f l i r - V i f  7 i i  K o o o l i f o n  R G » *  ^pflicht zu beachten 
Nr. 21

¡232, 233 ZPO.; §278
Der Anwalt genügt seiner i ; 

lieh des Vermerks von I
in seinem Büro, wenn er “Z  ¿iß(J  
mäßige allgemeine Anordnu% uSfel|ffl|:<

durch
i t :

sorge tr if ft t daß der Tag de)\
fort aktenmäßig festgelegt : 
sicher in einem genau g« ,L nn er . «

und-beso $ .
hie!

Kalender vermerkt wird, . (e . 
nur zuverlässige und bewjâ  g e f ]
tätig werden läßt und er a'? Z n ^ l  f 
ner Anordnungen durch tPÄß l^41’
proben 
Nr. 22

überwacht. RG-:

Das politische Strafrecht der Sowjet-Union >ener!
findet seine erste rechtsvergleichende Darstellung in der Schrift von Dr. ROget ^

Staatsauffassung und Staatsverbre^f,,,
A&,

Sie ist die einzige systematische und rechtswissenschaftliche Monographie über die Behandlu^^r U1“ 
Verbrechens im Sowjetstrafrecht. Sie behandelt das Sowjetstrafrecht im GesetzzusammenhaU| al,f d»* ¿¡e 
stischen Staatsauffassung und der bolschewistischen Strafrechtspolitik im besonderen Hinbhc p|j 
setzliche Rep-eluncr nnliticrh^n \ / —i ------- ----*4  __ i ... , .   io Her. v  r;------.--------- “ y r  7 o iid iic u u isp u u iiK  im Desonaeren w** “
setzliche Regelung des politischen Strafrechts. Der Verfasser zeigt, wie neben der Praxis der 
Rechtspllege immer mehr vom Klassenkampfgedanken durchdrungen worden ist und welch 
Folgerungen die bolschewistische Strafrechtstheorie für den Aufbau eines neuartigen System 
bestände daraus gezogen hat. In entscheidenden Fragen zieht der Verfasser die Rechtspre 
U m fa n g : 77 S e iten . / P re is : R M . 2.40.
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â m anoertraut
•tun öcr Ermshu Ci ben0D«’fidicrung beioico 
L n Hil’io rq if| dc'i f aß er 91‘funö ift unö auch 
™*eh öie r„ulc '  Kluger fiauooaterfein rolrö. 
nHah|t ro0 röene-nc « erficherung luar Sut ge» 
,M itte lba ren ’ e® rcar >»egen öer fparfamen 

Pö ^egen h„Hi ' „ ? nno°erichen Werbung" 
8en öee /ham5 ,fl’ÜhzeIti9 en, hohen Celftun» 

V  U  / •  ’ "ooerfdien Cemlnnplanee" öle

(fih I a*u ? ß̂bcnsoeritchmmg
00|,rualo C n f e I ( *9 h e i t  zu f i a n n o o e r  
*5oftanrchriftiC“ ßlfch(!r Beamten »Verein 

• fiannoner i  . Poftfach 50 bn

icheru»8/Öle frcuOe macht
hne mt i ----------

l8 * / h lnöer./ r|U oerpfllch‘ en, um Druchfa 
7 fJ^niionö * Renten •  Verficher

Seb am:

StraUe D r.:



Band I

ß ru n D jiig p  d es  

M i d i e n  fu g c n iire d its
Von

Prof. Dr. Wolfgang Siebert
„Das Werk ist nicht nur für einen engen Kreis ge
schrieben und verständlich; der Rechtsstudent w ird  
m it innerer Freude Hand in Hand mit diesem Freunde 
das ihm neue Reich des Rechts entdeckend betreten; 
auf einem Lebensgebiet, das ihm — dessen Entwick
lungsgang der des Hitlerjungen war — im Leben be
reits vertraut geworden ist.
Der Rechtslehrer und -forscher wird, vom Künstlertum 
der einfach-klaren Gedankenführung und Darstellung 
tief berührt, der Fülle der Anregungen, die hier ge- 
gegeben werden, gern folgend, sich weiterem Forschen 
zuwenden.

Der Rechtswahrer derVerwaltung und der Rechts
pflege in Staat und Partei w ird hier zu der Ge
samtschau geführt, die seiner Tagesarbeit allein Blick
weite und Zielsicherheit gibt. Aber auch der Jugend- 
fiihrer, der nicht Rechtswahrer ist, auch der deut
sche Vater, der das Werden seines Jungen verfolgt 
und begleitet und mit leiten möchte, auch der reifere, 
denkende Hitlerjunge selbst, der sich über Jugend 
und V olk klar werden möchte, — kurz jeder, der sich 
um deutsche Jugend kümmert, w ird  diesem Buch, 
wenn er es einmal zur Hand nimmt, vieles danken; 
und er w ird  es wieder zur Hand nehmen.

Das aber ist das Zeichen eines führenden Rechts
buches I
Man kann ein Buch „besprechen“ , indem man auf seinen 
Inhalt hinweist. Es g ib t aber Bücher, die möchte man 
charakterisieren. Das sind Bücher, m it denen man nicht 
fertig w ird, indem man sie registriert. Das sind Bücher, 
die Persönlichkeiten sind. Bücher, die neben m ir und 
neben d ir als ein neuer, treuer, zuverlässiger Kampf
genosse, ein Kamerad stehen gerade dort, wo in der 
Front der nationalsozialistischen Rechtskämpfer eben 
noch eine Lücke klaffte. Ein solches Buch ist Sieberts 
Werk“ . (Aus der Besprechung von Staatssekretär F r e is te r  

in  „Deutsche Justiz“  1941, S. 767f.)

Aus , ,Schriften zum Jugendrecht“ :

Umfang: 148 Seiten Preis RM. 6.—

Zu beziehen durch den Buchhandel oder direkt vom Verlag

D E U T S C H E R  R E C H T S V E R U A G  <4.71. II . I I . .
B E R L IK  W  8 5  . L E IP Z IG  C l  . W IE K  I

Deutsches Gerichtskostengesetz und
deutsche Rechtsunwultsgebühren-Ordnu^

„Rechtspflege und Verwaltung“ , H e ft 29 :

Von

Justizoberinspektor Werner Schmucker

„D er Verfasser hat sich die Aufgabe gestellt, den Leset
mit den Grundzügen des Gerichtskostengesetzes und

der Gebührenordnung für Rechtsanwälte und Gericht
Vollzieher bekannt zu machen. Die Ausführungen solle*1

zeigen, welche Zwecke vom Gesetzgeber verfolgt und 
wie sie in der Praxis verw irklicht werden. Diese Auf 
gäbe hat der Verfasser m it seiner Kurzdarstellung un 
bedingt gelöst. Auch die in der Praxis stehende*1 

Kostenbeamten werden das Heft gerne zu Rate ziehen
(Deutsche Freiwillige Gerichtsbar11

Umfang: 120 Seiten. Kartoniert 2A0 R

Zu beziehen durch den Buchhandel oder direkt vom VedaS

D E U T S C H E R  R E C H T S V E R L A G  G - ^̂
 ad 1

B E R L I N  W 35 • L E I P Z I G  C I  • vtf|t

0 >

Rechtspflege und Verwaltung
H eft 16

Die ZwangsvolIstre<^*ll<,̂
im allgemeinen

von Justizinspektor H . B aue r undAmtsrat"^ 
Reichsjustizministerium H . S c h r ö d e r '

ln sehr übersichtlicher, klarer und allgern^iJ^|TIte 
stündlicher Weise w ird systematisch die S ¿jg-e*1 
Zwangsvollstreckung in das bewegliche Ver ^ ,  
dargestellt. Daß hierbei zahlreiche rech ¿as
nahe Beispiele die Darstellung erläutern, vV̂ gC|it5' 
wohlfeile Buch insbesondere auch denl )pii' 
lernenden sehr lesenswert machen. Dar" jgf 
aus aber w ird es auch in den Amtsstu ^ ejas 
Gerichte und der Gerichtsvollzieher 
Buch wohl in erster Linie gedacht ist . f )

(„Deutsche J“beachtenswerten Platz finden. 

Kartoniert 2.40 RM. / Umfang:
Zu beziehen durch den Buchhandel oder direkt v
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Für Führer und Volh fielen die ßundeahatmraden:

AffefTor Johann Eid)inger 
Freifing

3. Augutt 1940

Verbanboreoifor Hans ßaumgnrt 
Breslau

6. September 1940

Lanbeorat Dr. Hans Gebauer 
Königaberg 

10. September 1940

Lanbgeridjtarat Dr. Claus Claufiuo
Sditaerin

23. September 1940

Referenbar Georg ßreitenbad) 
Sdineibemiii]l 

29. September 1940

Profeffor Dr. Robert Sd)toeit}er
Berlin

lO.Ohtober 1940

Wirtrd) aftöprüfer Otto Frei
Hagen

16.0htober 1940

Reditoantoalt Dr. Ernft Kramer
Bregenä

23,Ohtober 1490

Arreffor Dr. Herbert Wiebenrotlj 
ßerlin«ßlanhenburg 
18.Deäember 1940

Lanbgcrirfjtarat Dr. Erid) Rabemadier
Berlin

5. Januar 1941

D‘Pl-=Kaufmann KarUHeing Policen
Eimehorn

24. Januar 1941

Affeffor Frang Jodienljofer
Glabbeds 

11. Februar 1941

Reditoantoalt unb Notar Wiltjelm Kuljlmann 
Beoenfen 

18. Februar 1941

Affeffor Fritj Komp 
Dirmeräljeim 
I.M ä rs  1941

Jufli5=lnfpehtor Guftau Hoffmann 
Holp/Pommern
I .  Märg 1941

Reditoantoalt Hermann Sdiendi 
Neuruppin 

7. April 1941

Dr. Gottfrieb Reidjl
Wien

I I .  April 1941

Ccrij]to=Referenbar Hans Driefer
Müljlcnrnlomebe 

16. April 1941

Rcdjtoantoalt Fritj Müller
Wormo 

16. April 1941

Reditoantoalt Dr. Gottlob Sdiott 
ßranbenburg 

21. April 1941

Amtogeriditorat Dr. Eugen Peterfen
Berlin
1940

Geriditö=Affeffor Hubert Lauenftein 
Birhigl

?

T° b öietec Kameraben, bie ihr Leben hingaben, bamit Deuttdilanb lebe, ift une Ijeilige Verpflichtung. 

W ir tuerben iljr Anbenhen fteta in höditten Ehren halten.

Der Reid]ofül)rer beo NSRß.

Dr. Hnna Franh
Reithominifter



I n  d i e s e n  T a g e n  e r s c h e i n t  i n  n e u e r  A u f l a g e :

mathiing: t ü c r t j i i u m d i o f t c u c r r c r f i t
d er u m fa s s e n d e ,  w e i t v e r b r e i t e t e  H a n d k o m m e n t a r  f ü r  d ie  P r a x i s

3. erweiterte Auflage. Die Neuauflage des überall in der Praxis geschätzten, ausgezeichnet beurteilten Werkes gibt in <*er 
bewährten Weise wiederum eine erschöpfende, anschauliche Darstellung sämtlicher Anwendungsfälle dieser schwierigen M 8' 
tene. Alle inzwischen ergangenen Bestimmungen, so u.a. die Kriegsvereinfachungsvorschriften, Maßnahmen zum Ausg eich 
von Kriegsschäden usw., weiterhin alle Vorschriften in den neuen Reichsgebieten sind berücksichtigt. 260 S. 8°, geh. 7-2° '

i t n r m e i i i n g  -  P n t j o lö  -  o .  A r n o u m lö t

£ a n d u > i r f ( c h a f t l i d i e  S d i u l Ö c n r c g c l u n g
a u f j e f j i g e m  G e s e ^ e s s ta n d

durch den soeben erschienenen Ergänzungsband zur g. Aufl. der bekannten Textsammlung, der die zahlreichen inzwisch8» 
ergang. Gesetze, VO. usw. unter Einschluß der Bestimm, über die Altsiedlerhilfe und die Entschuldungsmaßnahmen in den neue” 
Reichsgebieten enthält. „Von jeher das unentbehrl. Rüstzeug für alle mit der ldw. Schuldenregelung befaßten Stellen, wird 
Erg.-Bd. auf das Freudigste begrüßt werden.“ (Amtl. M itt.) Hptwk. 525 S. 8°, kart. 5.50 RM ., Erg.-Bd. 162 S. 8°, kart. 5.10

K ü r z l i c h  e r s c h i e n :
pritrdn P n c h t n o t r c d i t

Das ausführliche Erläuterungswerk des Sachbearbeiters im  RJM. behandelt alle einschlägigen Fragen und bietet einen 
fassenden Überblick über das gesamte landwirtschaftliche Pachtrecht in allen seinen Verzweigungen, ggg S. 8°, kart. ia ."  ^

_________________V E R L .  A G  F R A N Z  V A  I I  E E N  . B E R L I N  I V »
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deutsches recht
W O C H E N A U S G A B E

Herausgegeben vom Reichsiührer NSRB. Reichsminister Dr.Hans Frank
unter Mitwirkung der Reichsgruppenwalter des NSRB.

Richter und Staatsanwälte:
D r.G e ffro y
Rechtsanwälte:
Dr. Droege

Rechtspfleger:
S inger
Notare:

W olpers

Verwaltungsrechtswahrer: Wirtschaftsrechtswahrer: 
Dr. S tucka rt Dr. M önckm eier
Hochschullehrer: Junge Rechtswahrer:

Dr. W alz B i l l ig

^ echtspolitische Betrachtungen zur M itw irkung des Staatsanwalts in
bürgerlichen Rechtssachen

ii B arth , Leiter des Amtes für Rechtspolitik im Reichsrechtsamt der NSDAP.
V,

Reich;samtsleiter iie n u
I.D T\ ,
esses setzung des Gemeinschaftsinter- 

burgerlichen Rechtssachen und ihre 
Die 7 Pra^t*sc l̂en Schwierigkeiten

Junten h,Cri siad vorüber, da man in einem soge- 
Scllen zwp;Dei.lic*len Prozeß nur einen Streit zwi- 
ri,hg iUl.i . rivatpersonen sah, dessen Durchfiih- 
nllr Hsowpu’ l.®3” ? t,ie Gemeinschaft hauptsächlich 
i chtsintpiv> berührte, als zum Schutz der privaten 

rirec^Uni)'smSen der staatliche Gerichts- und Voll- 
Datnals zur Verfügung gestellt wurde,
^chtes dJ  pS die grundlegende Aufgabe des 
h einz’elnp, ■ ¡heitssphären und Rechtsinteressen 
K n auf dp* 'Ji1 Gesetz allgemein und dann durch 
es°nderen F ,.esetz beruhenden Richterspruch im 

. 1 -Schützen »« . gegeneinander abzugrenzen und 
r i -z i al ist i 'c ,‘ t dem D u r c h b r u c h  n a t i o n a l -  

E r k e n n ? 60 R e c h t s de nk en s  e r s t a n d  
arnten p * ni,s> d a ß i m M i t t e l p u n k t  des 

p 11 i h r e m ,^ech t e s d i e  V o l k s g e m e i n s c h a f t  
anpFbtsbedu S 11se 111P f in den und m it  i h r en  
ier h f ür denn r f » l ssen s tehen muß.  So gilt 
Rpnc^tirgerlieu Vâ n Rechtsstreit und allgemein für 
SHp^anwendnC Rechtssache die Forderung, daß 

zu d;0n?g Vnd Rechtsausübung der Gemein- 
safvCn des Pr i,en haben. Das gilt sowohl für die 
£eK; der Beta J??S’ der den uneingeschränkten Ein-
wic£tet> v?it  " ‘te,n ffCra! i UIld Arbeit der Nation
9ctpg-n^' Daß-’ û-r die Zeden friedlicher Ent-
bprulnschaft ,*■ erschöpft sich das Interesse der 

hahr^P t erlcri.-'i immer darin, daß der Streit 
ciuzni w*rd „ n , r  Und damit der Rechtsfrieden er- 
Recht in ’ seinp au£,h nicllt immer darin, daß der 
sond ^ e i t i ^ - p 01 ^ ecb geschützt wird und daß cj. e’crn ,, «Keiten p-erprht «.fci,;,,.!«,,st
sch

ern drTs "p11 gerecht entschieden werden, 
eni e in  s c h a f t s i n t e r e s s e

!HChe;< ¿ cV “ chkl
d a r a u f ,

esSpg z u dend,.e rs Rru c h , s o nd e r n  im E i n 
eine 2 der Q p ^ ^ ' t t e l b a r e n  L e b e n s i n t e r -  
Vat?ut wfehei,

r e i n z e l n e n

e r 
daß d ie En t -  

Rech tssache

•‘iaeneidjI,nIn e in s c h a ft  steht .  Es könnte

an der’
-  als Rechtsspruch aner- 

Erh nu s‘e z‘ dem Interesse des 
ualtung seiner rassischen Reinheit,

seiner Arbeitskraft und Wehrkraft, an der Wahrung 
seiner wirtschaftlichen Lebensnotwendigkeiten, an 
der Verteidigung seiner Freiheit und seiner Macht
stellung im Völkerleben widerspräche. Das bedeutet 
nicht eine Durchbrechung des Rechtes oder eine 
Entrechtung des einzelnen, sondern eine Erfüllung 
des Rechtes; das Wohl des Volkes ist das oberste 
Gesetz und das Sonderinteresse des einzelnen hat 
hinter dem Gemeinschaftsinteresse zurückzustehen. 
Dafür tr itt die Gemeinschaft auch für den einzelnen 
ein, schützt ihn und sein Recht. Sein Leben, seine 
Ehre und sein Glück sind abhängig von Leben, Ehre 
und Glück der Gemeinschaft.

So erwächst dem Richter auch in bürgerlichen 
Rechtssachen eine besonders große Verantwortung. 
Wenn er seine hohe Richteraufgabe wirklich in 
vollem Umfange erfüllen will, dann muß er bei 
seinen Entscheidungen auch darüber wachen, daß 
die yielseitigen besonderen und unmittelbaren Le- 
bensinteresseh der Volksgemeinschaft beachtet und 
durchgesetzt werden. Galt früher der Satz, daß nur 
das für die richterliche Entscheidung existiere, was 
in den Akten stehe oder was von den Parteien vor
gebracht werde, so tritt heute die Rechtsarbeit des 
Richters zwangsläufig über den engen Bereich des 
Akteninhalts und des Parteivorbringens hinaus. 
Heute ist auch die bürgerliche Rechtssache für den 
Richter ein lebendiger Ausschnitt aus dem gesamten 
Leben der Nation. Damit entfällt auch alles Forma
listische, Schemenhafte und Weltfremde des frühe
ren Prozeßwesens. Heute beachtet der Richter auch 
in seinen Zivilprozessen und sonstigen bürgerlichen 
Rechtssachen die großen politischen Ziele und Not
wendigkeiten, die grundlegenden weltanschaulichen 
Erkenntnisse und Forderungen, deren Auswirkungen 
auf den ihm zur Entscheidung vorliegenden Lebens
vorgang und umgekehrt die Auswirkungen seiner 
Entscheidung auf das Leben der gesamten Nation.

Diese grundsätzliche Forderung ist an sich klar 
und selbstverständlich. In den meisten Fällen sind 
wohl auch die zu beachtenden Zusammenhänge und 
Auswirkungen nicht von einer außergewöhnlichen 
Sonderbedeutung für das Gemeinschaftsleben oder 
sie sind so einfach gelagert und klar zu erkennen
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1682 Aufsätze [Deutsches Recht, Wochenausgabe

daß ihre Beachtung keine besondere Schwierigkeit 
macht. Im übrigen dürfen w ir von dem national
sozialistischen Richter auch erwarten, daß er die 
großen politischen Zusammenhänge und Ziele kennt 
und um die Lebensnotwendigkeiten des deutschen 
Volkes Bescheid weiß. U nd doch  i s t  es auch 
f ü r  den n a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e n  R i c h t e r  
n i c h t  i m m e r  l e i c h t ,  gerade  in dem E i n z e l 
f a l l e ,  der  an ihn h e r a n g e t r a g e n  w i r d ,  den 
w i r k l i c h e n  Z u s a m m e n h a n g  d ieses L e 
b e n s v o r g a n g e s  m i t  den p o l i t i s c h e n  N o t 
w e n d i g k e i t e n  und  Z i e l e n  und die e v e n 
t u e l l e n  A u s w i r k u n g e n  s e i ne r  E n t s c h e i 
d un g en  zu e r kennen ;  diese Zusammenhänge 
können ja manchmal sogar von den Eingeweihten 
nicht ohne weiteres sofort klar durchschaut und 
beurteilt werden. Es kann sich z. B. bei einem 
Rechtsstreit zwischen zwei Wirtschaftsunternehmun
gen, der vielleicht im Rahmen eines Patent- oder 
Warenzeichenprozesses an den Richter herangetra
gen wird, in Wirklichkeit nicht um eine gewöhnliche 
Auseinandersetzung um einen bestimmten Rechts
anspruch handeln, sondern um den brutalen Kampf 
eines wirtschaftsmächtigen Unternehmens gegen 
einen schwächeren, jedoch an sich leistungsfähigen 
und für die Gemeinschaft wertvollen, ihm aber un
bequemen und sich nun verzweifelt wehrenden Wett
bewerber. Damit gewinnt der Rechtsstreit über den 
Prozeßgegenstand hinaus eine wirtschaftspolitische 
Bedeutung. Es ist aber für den Richter dann nicht 
immer einfach, diese Zusammenhänge zu erkennen 
und bei seiner Entscheidung zu beachten. Für den 
Richter sind solche Zusammenhänge meist Dinge, 
die aus Lebensbereichen kommen, die ihm sonst 
fern liegen, in denen ihm vor allem sonst keine 
verantwortliche Gestaltungs- oder Betreuungsauf
gabe zusteht und die nun, von ihm aus gesehen, 
gleichsam zufällig in einen Fall seines Arbeits
bereiches hineingreifen. Seine Aufgabe ist es, diesen 
einzelnen Fall,,der in der Regel erst durch besondere 
Antragsteflung an ihn herangetragen werden muß, 
zu prüfen und zu entscheiden und mit dem Rechts
akt der Entscheidung ist in der Regel auch seine 
Tätigkeit abgeschlossen. Auf die weitere Gestaltung 
des berührten Lebensbereiches hat er keinen Ein
fluß mehr, es sei denn, daß ein neuer Fall zur Ent
scheidung an ihn herangetragen wird. Dazu kommt, 
daß er fürs erste doch auf das angewiesen ist, was 
die am Verfahren Beteiligten zur Begründung oder 
Bestreitung Vorbringen, inwieweit dieses Vorbrin
gen richtig ist und ob darüber hinaus noch beson
dere Umstände und Zusammenhänge zu beachten 
sind, ist für ihn oft nicht so ohne weiteres er
kennbar.

Demgegenüber sind gerade zur unmittelbaren 
Lenkung und Betreuung der verschiedenen Lebens
bereiche bestimmte Männer und Dienststellen be
rufen, die Führer und Volk dafür verantwortlich 
sind, daß in ihrem Wirkungsbereich das Leben des 
Volkes gemäß seinen Lebensbedürfnissen und nach 
den politischen Zielen der Führung gestaltet und 
verwaltet wird. Man denke an d ie  v e r a n t w o r t 
l i chen  T r ä g e r  g r o ß e r  R e i c h s a u f g a b e n ,  an 
d ie  f ü h r e n d e  und  u mf as s ende  A u f g a b e n 
s t e l l u n g  der  H o h e i t s t r ä g e r  und  D i e n s t 
s t e l l en  der  NSDAP. ,  i h r e r  G l i e d e r u n g e n  
und a ng e s c h l os s e n en  V e r b ä n d e ,  an f ü h 
ren d'e S t e l l en  der  s t a a t l i c h e n  V e r w a l 
tung.  Ihre Arbeit beschränkt sich in der Regel nicht 
auf die Behandlung einzelner Fälle, die erst an sie 
herangetragen werden und die nach bestimmten 
Rechtsnormen und innerhalb bestimmter Rechts

formen entschieden werden müssen, sie haben viel
mehr einen mehr oder weniger geschlossenen Ge
samtbereich zu betreuen und in diesem Gesärnt- 
rahmen auch die Einzelfälle zu behandeln. Greift 
nun eine Rechtssache, die zur Zuständigkeit der 
Gerichte gehört, in ihrer Entstehung oder mit ihren 
Auswirkungen in ihren Arbeitsbereich ein, so ist es 
für sie und ihre Aufgabenerfüllung wichtig, daß bei 
der Behandlung dieser Rechtssache die Zusammen- 
hänge und Notwendigkeiten des eigenen Arbeits
bereiches richtig erkannt, beurteilt und beachtet 
werden. Sie haben aus ihrer verantwortlichen Aut' 
gabenstellung heraus ein Interesse daran, daß die 
von höchster Reichsautorität getragenen Entschei
dungen des Gerichtes nicht im Widerspruch z** 
ihren eigenen Tendenzen und Anordnungen stehen 
und so unmittelbar oder auch durch ihre propag'31!' 
distischen Auswirkungen ihre eigene Aufgabener
füllung stören. Auf der anderen Seite sieht de 
Richter gerade darin seine verantwortliche Aufgab > 
den an ihn herangetragenen Fall in eigener v e - 
antwortung richtig und gerecht zu entscheiden- ^ 
sieht dabei in der Zuerkennung der richterliche 
Unabhängigkeit eine verpflichtende Bestätigung s 
ner höchsten persönlichen Verantwortung 
über Volk und Führer für die Durchsetzung a. 
Rechtsordnung und der Gerechtigkeit in jedem el 
zelnen Fall. ,

Es ist nicht zu verkennen, daß aus einer solch. 
Lage Schwierigkeiten entstehen können, die in1 
teresse des Gesamtwohls des Volkes unbedingt J - 
mieden oder behoben werden müssen. Bei der l . 
fung, wie dies erreicht werden kann, ist natui  ̂
in erster Linie an d ie  g r u n d s ä t z l i c h e n  11 
a l l g e m e i n e n  V o r a u s s e t z u n g e n  el zU 
o r d e n t l i c h e n  R e c h t s p f l e g e  überhaupt^ 
denken, so an die Bedeutung der Ri ch te rP^
sön 1 i " u ------ : red .
Aus l  
ten E

klaren, die großen Linien und Zusammenhänge Tjp 
ausstellenden G e s e t z e s f a s s u n g  und che 
Wendigkeit der a l l g e m e i n e n  U n t e r r i c h t  : ^
der  R e c h t s w a h r e r  über die rechtspom,s~ 
Motive neuer Gesetzesbestimmungen oder übe 
besonderen Wünsche und Auffassungen der i > en 
sehen Führung zu bestimmten allgemein wlC jjtig- 
Fragen der Rechtsauslegung und Rechtsanwcn ^  
Daneben taucht die Frage auf, ob nicht mit  ̂
sicht auf die besonderen Zusammenhänge diese ^  
jene Gruppe von Rechtssachen G e r i c h t e n

dehke
it ir

b e s o n d e r e r  Z u s a m m e n s e t z u n g  oder  
Set zung zugewiesen werden sollen, man ö 
z. B. an die Entscheidung von Wirtschaftss ^  
keiten. Das letzte Mittel, das in Frage kom um ^. 
die Regelung von Rechtssachen gemäß den 
deren politischen Notwendigkeiten zu gewähr - 
ist d ie  H e r a u s n a h m e  aus der  Zus ta  e r  
k e i t  der  o r d e n t l i c h e n  G e r i c h t e  
hau p t  und ihre Entscheidung durch die * gp> 
selbst oder eine mit besonderem Auftrag aü W  
stattete Dienststelle. Von dieser, für gan^............  ^ „ . lloraicire. VW„ U1» u ,  .... .. glich'
gewöhnliche Sonderfälle vorzubehaltenden ß-
keit ist für den Bereich der Zivih'echUpfieg^^^jcli'
durch das Gesetz über den Ausgleich b u g atr 
rechtlicher Ansprüche v. 13. Dez. 1934 |,e>r(jings 
gemacht worden. Im allgemeinen spielt a 0)i- 
in der S t r a f r e c h t s p f l e g e  die Frage . mige‘politisch vviciöl5efetisch richtigen Entscheidung ,-----
Rechtssachen praktisch eine wesentlich 
Rolle als in der Zivilrechtspflege.

gror
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Wenden r f sen,.aIIgemeinen und sicherlich entschei- 
darum ^Hdfragen abgesehen, geht es jetzt aber 
tauchendp Jeder“  Praktischen Falle etwa auf- 
iWcnn <ir,r ^ “ Gierigkeiten überwunden werden. 
^risamiTiPni •• ™ er n‘cb* schon von sich aus die 
kann Sn hi ricIltig erkennen und beachten 
er entsnr,wlb t ,nur die Praktische Möglichkeit, daß 
111 seiner v i1Cnx aufSek|art, unterrichtet und damit 
stützt witvi ^antvvortlichen Aufgabe wirksam unter- 
^^ere ine  +■ amit er^ ibt sich das P r o b l e m  der  
des Ri „ .  i l t n m u n g und Z u s a m m e n a r b e i t  
t e i n „ ^ l l t e rs e i ne rse i t s

1683

f a s t e rl r a g e
„Hier

ts und a nde r e r  be-
v e r a n t w o r t l i c h e r  A u f g a b e n -  

*uer ra n d e r e r s e its. 
völlig h('!■!.;cb,e Praxis allerdings bisher nicht immer 
Kehend i l ? lg| nd- Es is t  . s i ehe r l i ch  we i t -  
! l c h ke i t p n " fr r a &e der  e i nze l nen  Per sön -  
^änner auf n ^ erndnftiSe Mnd großzügig denkende 
a n t w o r t e n eic;en Seiten, die sich ihrer eigenen Ver- 
iv‘rkens L  U, , der Notwendigkeit des Zusammen
können n-ifr, r i eresse des Volkes bewußt sind, 
srern. V i p i f "  aucb e’ne schwierige Lage mei- 
Sch w e r e n d aCl  w * r k t e es s i ch aber  e r 
s t e n  Wen- tV uS, i  daß es an e i nem g ee*g- 
^Hlung Up? n- . te > auf dem> unter Wahrung der 
gabent?äger .R|cbters, der andere beteiligte Auf- 
i sgleichs 0̂ Ur Herbeiführung des notwendigen 
konnte. Dn« ¡ ‘Ile Auffassung zur Geltung bringen 
'Jet in der r * Slcherlich vor allem auch b e g r ü n -  
u U! g a b e . w e u0 n d e r h e H der  r i c h t e r l i c h e n  
.atisch von ■ v Ung> die nicht in einer sisich büro

sondern
o ‘s°niichkeirpn“ uuuÄ  uurcn unadiiängiae Richter- 
(Verichte arunH .bre?.teh i Daztl kommt, daß sich die 
dle “ Otwenri „  atz lch für verpflichtet halten, sich 
N'0zeßrechti|r i?fn Informationen im Rahmen der 
t)i 11 “ nd Zllr p “ . Normen und Formen zu beschaf
f e n ,  Was J~ntscheidungsgrundlage nur das zu 
r,?rden ist \x/pU Und mb den Beteiligten verhandelt 

n Kenen? auclJ d ie  p r o z e ß r e c h t l i c h e nB

So f dLSachen nir r s R i c h t e r s  in bürgerlichen 
g°c, uhIt sich der p - w  en? sind wie in Strafsachen, 
B u de«. um cRlC ltc7  doch auch Ilicr weitgehend 

der ß J ?  aIs erfahrungsgemäß
"  Verfih-j, urchtung neigt, daß InformationenFÖLVerhandIuncrlrChtUon^  nei^ ’ daß Informationen 
p f ,nieti zu einfrC1ßaU -erhalb der prozeßrechtlichen 
H n .!?’14 Und “  B e e i n f l u s s u n g ,  die se i ner  

abhän „ j  , e.1n e r in  d e r r i c h t e r l i c h e n  
+r a n t w o r t u n i *  b e ? °n d e r s  b e g r ü n d e t e n  

hr n zum AnsH?p^UW-id e r Ia u f t ’ °d er mm ™in- 
gew,-'11 könnten r i -6111 emer solchen Beeinflussung 
oder Ss? SchvverfäiieSi f  sich manchmal als eine 
C * » ä S ,  * ls mangelnde Einsicht

destPan t W o r t u n „  b e ?o n ders b e g r ü n d e t e n
fühß”  .2Um An,” iL 2UW.1 d e r I a u f t , oder zum min- 
gew

ken1 015 G nzu!a^rSo,cu.’ ais mangelnde Einsicht 
den’ EjS darf ak., ö llci’kmt ausnehmen oder auswir- 
Wr ’ daß eine snlpfc c- aucb nicb<: übersehen wer- 
satnen* hat in sefn* Einstellung des Richters ihre 
ten °n tjerechtipUpo01 Streben liach einer unbeug- 
sPriclifec,dsemnfjnfin’ Wl,e sie dem stark ausgepräg- 
eln«,. Und i l L , den des deutschen Volkes ent-einea und IpK+r r-ues deutschen \ 

S^entlichei r  Endes doch das 
sicht f Cr HnterrichV,emei!lscbaftslebens ist- Uali “ er 
^stänrt-1’ die ßehinu?8 Im Rahmen der Dienstauf- 

n Kalgen Stellen" DUilg ,des Einzelfalles bei den

Fundament 
ist. Daß der

gern ü *gen Stellen1r ,des Einzelfalles bei den 
SanUuenSCi ritten w ird6^ ” ^ 0 be£eSnet >md nicht 
aUf ier?’ daß niau ,)d’ ,ban£t wohl auch damit zu- 
^ nschp'en Ball o-eu, t Unabhängigkeit des Richters 
Veriuieri" e'ncs Und so§iar aucfl nur den
,Scheintd! n wissen in ,16 aS i n diese Unabhängigkeit 
lIIll'VürH-es mir -)hpWli ’ der anderen Seite er- 
essieS'g, wenn p dl,rcbaus un— “  «» —  

e . eine an einer ! .
mangels anderer

an einer 
Dienststelle

Möglichkeiten sich veranlaßt fühlt, zur Geltend
machung ihres Standpunktes den U m w e g  der  
Z u s a m m e n a r b e i t  m i t  e i nem V e r f a h r e n s 
b e t e i l i g t e n  oder gar den bedenklichen W eg der 
B e e i n f l u s s u  n g e ines V e r f a h r e n s b ete i I i g- 
t en zu beschreiten. .Wohl kann sie auch einen Beob- 
achter in die Verhandlung entsenden. Aber damit ist 
einei Geltendmachung ihres Standpunktes, wenn sie 
diese für nötig hält, noch nicht gedient. Und selbst 
wenn das Gericht sich im Einzelfall entschließt, die 
ei forderlichen Informationen über die politisch wich
tigen Zusammenhänge und Auswirkungen im Wege 
der E r h o l u n g  eines S a c h v e r s t ä n d i g e n g u t 
achtens  oder der V e r n e h m u n g  e ines sach 
v e r s t ä n d i g e n  Z e ug e n  zu beschaffen, so kann 
m dieser für privatrechtliche Verhältnisse zuge
schnittenen prozeßrechtlichen Form an sich doch 
kein besonders geeigneter Weg gesehen werden, , 
um die politisch wichtigen Einsichten und Not
wendigkeiten zur Beachtung zu bringen. Für das 
S t r a f v e r f a h r e n  sind die prozeßrechtlichen Bin
dungen des Richters gewiß vielfach noch enger. 
Dort ergeben sich andererseits allerdings auch wich
tige Möglichkeiten aus der Mitwirkung der am Ver
fahren beteiligten Staatsanwaltschaft.

I I .  Die Einschaltung der Staatsanwaltschaft 
als neue Lösung

D as Gese t z  v. 15. J u l i  1941 (RGBl. I, 383) 
bringt nunmehr als neue Lösung die Einschaltung 
des Staatsanwalts in bürgerlichen Rechtssachen. 
Nach § 1 des Gesetzes ist der Staatsanwalt zur M it
wirkung in bürgerlichen Rechtssachen der ordent
lichen Gerichte befugt, um die vom Standpunkt der 
Volksgemeinschaft im Verfahren und bei der Ent
scheidung zu berücksichtigenden Umstände geltend 
zu machen. Weiter ist in § 2 des Gesetzes dem 
Oberreichsanwalt die Befugnis eingeräumt, in 
rechtskräftig entschiedenen bürgerlichen Rechts
sachen der ordentlichen Gerichte binnen eines Jah- 
res nach Eintritt der Rechtskraft beim Reichsgericht 
die Wiederaufnahme des Verfahrens zu beantragen, 
wenn gegen die Richtigkeit der Entscheidung 
schwerwiegende rechtliche oder tatsächliche Beden
ken bestehen und er wegen der besonderen Bedeu
tung der Entscheidung für die Volksgemeinschaft 
die erneute Verhandlung und Entscheidung für er
forderlich hält.

D ie  E i n s c h a l t u n g  des S t a a t s a n wa l t s  in 
b ü r g e r l i c h e n  Rech t ssachen  i s t  n i c h t  v ö l 
l i g  neu. Die zunehmende Erkenntnis von der Be
deutung auch bürgerlicher Rechtssachen für die 
unmittelbaren Lebensinteressen der Gemeinschaft 
führte bisher schon zur Einschaltung des Staats
anwalts in bestimmten Rechtsverfahren. Es sei nur 
hingewiesen auf die allgemeine Einschaltung des 
Staatsanwalts in Ehe- unci Familienstandssachen, im 
besonderen an seine Befugnis zur Erhebung der 
Ehenichtigkeitsklage, der Klage auf Anfechtung der 
Ehelichkeit oder auf Feststellung der Unehelichkeit 
eines Kindes. Man denke weiter an die Mitwirkung 
des Staatsanwalts im Entmündigungsverfahren we
gen Geisteskrankheit oder Geistesschwäche, im Ver
fahren über die Todeserklärung oder im Verfahren 
über die Feststellung der Todeszeit. Im Rahmen des 
Wirtschaftsrechtes sei hingewiesen auf die M itw ir
kung der Staatsanwaltschaft im Schuldenbereini
gungsverfahren, im Verfahren zur Regelung der 
Fälligkeit alter Hypotheken und im Verfahren zur 
angemessenen Festsetzung von Gewinnbeteiligun
gen des Vorstandes und des Aufsichtsrates einer 
Aktiengesellschaft. Durch das neue Gesetz ist nun-
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mehr der Staatsanwalt darüber hinaus in allen bür
gerlichen Rechtssachen zur Mitwirkung befugt. Eine 
solche allgemeine Mitwirkung des Staatsanwalts ist 
übrigens in manchen anderen Ländern (z. B. in 
Italien und Frankreich) bereits seit langem ein
geführt.

Es b es t ünde  n a t ü r l i c h  an s ich auch die 
M ö g l i c h k e i t ,  e i nze l nen  A u f g a b e n t r ä g e r n ,  
de r en  ^Arb  e i t  sb e r e i c h  von  der  R e c h t s 
sache j e w e i l s  b e r ü h r t  w i r d ,  eine p r o z e ß 
r e c h t l i c h e  M i t w i r k u n g s b e f u g n i s  e i n z u 
räumen.  Doch wäre hier die erforderliche Abgren
zung sicherlich nicht immer einfach und die Gefahr 
einer Zersplitterung wäre nicht von der Hand zu 
weisen. Für das Verfahren vor dem R e i c h s v e r 
w a l t u n g s g e r i c h t  ist beispielsweise zur Wahr
nehmung des öffentlichen Interesses, und zwar für 
dessen Gesamtbereich, ein Oberreichsanwalt bestellt, 
der der Dienstaufsicht des Reichsministers des In
nern untersteht, sachlich allerdings an die Wei
sungen der beteiligten obersten Reichsbehörden ge
bunden ist. Daß für besondere Verfahren, wie das 
V e r f a h r e n  übe r  d i e U n t e r s u c h u n g  von 
See u n f ä l l e n  und das V e r f a h r e n  yo r  den 
P r i s e n g e r i c h t e n  ein besonderer Reichskommis
sar zur Mitwirkung berufen ist, kann hier nur an
gedeutet werden. Es lag sicherlich nahe, für den 
Gesamtbereich der bürgerlichen Rechtssachen eine 
Stelle allgemein mit der Mitwirkung zu betrauen. 
Man hat dazu keine D i e n s t s t e l l e  de r  p o l i t i 
schen F ü h r u n g  gewählt, sondern d ie  S t aa t s 
a n w a l t s c h a f t ,  also eine Justizbehörde, der bisher 
schon ähnliche Mitwirkungsaufgaben übertragen 
waren und die von vornherein die Voraussetzungen 
für eine reibungslose, der Rechtsordnung und 'dem 
Rechtsgang entsprechende Aufgabenerfüllung mit 
sich bringt. Der Staatsanwalt untersteht auch in 
seiner neuen Funktion der D i e n s t a u f s i c h t  des 
R e i c h s m i n i s t e r s  der  Jus t i z ,  an dessen Wei
sungen er gebunden ist. Soweit andere  S t e l l en  
ihr eigenes Aufgabengebiet durch eine bürgerliche 
Rechtssache für betroffen und die Geltendmachung 
ihres Standpunktes im Interesse der Gemeinschaft 
für notwendig halten, bedienen sie sich der Ver
tretung ihres Standpunktes durch den Staatsanwalt, 
der nötigenfalls durch seine Vorgesetzte Dienst
stelle, gegebenenfalls durch den Reichsminister der 
Justiz entsprechend angewiesen werden kann. Daß 
das selbständige Anweisungsrecht, das — über das 
allgemeine Informations- und Anregungsrecht hin
aus - -  den R e i c h s s t a t t h a l t e r n  der ostmärki
schen Gaue, des Sudetengaues und der Gaue der 
eingegliederten Ostgebiete gegenüber der Sonder
verwaltung der Justiz zusteht, sich auch auf den 
neuen Aufgabenbereich der Staatsanwaltschaft er
streckt, soll hier nur als selbstverständlich festge
stellt werden.

D e r s a c h l i c he  G e l t u n g s b e r e i c h  der  
neuen R e g e l u n g  um f aß t  al le b ü r g e r l i c h e n  
Rech t ssachen ,  also außer den Angelegenheiten 
der streitigen Gerichtsbarkeit vor allem auch die 
d_er freiwilligen Gerichtsbarkeit. Soweit bisher schon 
eine Mitwirkung des Staatsanwalts vorgesehen war, 
bleibt diese Regelung unberührt. Die Erstreckung 
des Gesetzes auf die Verfahren der A r b e i t s g e 
r i c h t s b e h ö r d e n  ist ausdrücklich ausgesprochen. 
Die Verfahren vor anderen besonderen Gerichten 
sind nicht ausdrücklich mit einbezogen wie z. B. die 
Verfahren vor den E r b g e s u n d h e i t s  ge r i c h t e n  
oder den A n e r b e n -  und  E r b h o f g e r i c h t e n .  
Hier besteht allerdings schon in- gewissem Umfange 
die Mitwirkung einer besonderen Stelle, in dem

eine» Falle die Mitwirkung des Amtsarztes, im an
deren Falle die Mitwirkung des Kreisbauernführers
bzw. Landesbauernführers.

Das Gesetz findet keine Anwendung auf d ie  Ver 
f ah r e n  v o r  ö f f e n t l i c h - r e c h t l i c h  enSchieds-
g e r i c h t en .  Auf die V e r f a h r e n  vo r  p r i v a t 
r e c h t l i c h e n  S c h i e d s g e r i c h t e n  findet es nur 
insoweit Anwendung, als hier die ordentlichen Ge
richte eingeschaltet sind. Bekanntlich kam gerade 
der privaten Schiedsgerichtsbarkeit, vor allem im 
Sektor des Wirtschaftslebens, in den letzten Jahren 
eine steigende Bedeutung zu, so daß natürlich 
auch hier —- unbeschadet der endgültigen rechts
politischen Behandlung der privaten Schiedsgerichts
barkeit — die Geltendmachung „der vom Stand
punkt der Volksgemeinschaft zu berücksichtigenden 
Umstände“  sehr wichtig erscheint. Nach der jetzi
gen Rechtslage ergibt sich für die* Staatsanwalt
schaft — auf dem .Wege ihrer Einschaltung in das 
Verfahren vor dem ordentlichen Gericht — ein  ̂
Mitwirkungsmöglichkeit im Verfahren auf Grund
einer Klage auf Aufhebung des Schiedsspruches 
(§ 1041 ZPO.) oder im Rahmen des Verfahrens Ute 
die Vollstreckbarkeitserklärung des Schiedssprüche 
(§ 1042 ZPO.). Dabei dürfte von praktischer Be
deutung vor allem der Aufhebungsgrund des §
Ziff. 2 sein, wonach die Aufhebung des Schieds
spruches beantragt werden kann, wenn seine An
erkennung gegen die guten Sitten oder die offen1' 
liehe Ordnung verstoßen würde.

D ie  r ä u m l i c h e  G e l t u n g  de r  neuen RA 
g e l u n g  erstreckt sich auf das ganze Reichsgeb1 
mit der besonderen Bestimmung, daß im Proteid\oj 
Böhmen und Mähren das Gesetz nur für die » 
fahren vor den deutschen Gerichten gilt.

I I I .  Bemerkungen zur allgemeinen 
M itw irkung  des Staatsanwalts im  Verfahr 

(§ 1 des Gesetzes vom 15. Juli 1941)
Ob und in welchem Umfang und mit welchem 

sich der Staatsanwalt in eine bürgerliche Rechteste- , 
einschaltet, unterliegt seiner pflichtgemäßen ^ . 
Scheidung bzw. der Anweisung der vorgeseu« 
Dienststelle und wird natürlich im Einzelfalle w 
gehend von den Wünschen und Auffassungen 
durch die Rechtssache berührten Aufgabentras^ 
bestimmt werden. Wie der Staatsanwalt im üß r%ie 
von der Rechtssache und Ihrer Bedeutung ‘ p acre 
Gemeinschaft Kenntnis erhält, ist für die r r  h 
seiner Mitwirkung nicht erheblich. M ö g lich e r^  ̂  
wird er bei der Verhandlung einer Strafsache s . ß 
auf die Bedeutung einer bürgerlichen Rechtes e 
aufmerksam werden, vielleicht wird er durch 
andere Dienststelle besonders darauf h in g ^  au 
oder es wendet sich ein V^rfahrensbeteilig^f: jieti 
ihn, vielleicht legt ihm der mit der bürge/ 
Rechtssache befaßte Richter von sich aus die 
Wirkung nahe, vielleicht richtet er selb£ Ä h e n  
herein auf eine besondere Gruppe von Rechts und 
sein Augenmerk. Für den Bereich der Ehe- ^ ¡ t. 
Kindschaftssachen ist bereits eine allgemein 
teilungspflicht der Gerichte gegenüber der = 
anwaltschaft ausdrücklich verfügt und eing 
geregelt. ei"

V on  g r u n d s ä t z l i c h e r  B e d e u t u » & v e r  
s c h e i n t m i r d i e  F e s t s t e l l u n g ,  daß di  ^ rCfi 
a n t w o r t l i c h e  S t e l l u n g  des R i c h t e r s  -cpt 
d ie E i n s c h a l t u n g  des Staatsanwa11s e(. 
b e e i n t r ä c h t i g t  w i rd .  Er ist nach wie v 
sönlich dafür verantwortlich, daß in seiner t  Je
dling die Lebensinteressen der Gemeinscn 
achtet und geschützt werden, sei es, daß el
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oder ^^ fa n w a lt Eesonßers darauf hingewiesen wird 
S ta ^ mcht Selbstverständlich muß er, wenn der 
beaohtanWaIi sich einschaltet, dessen Erklärungen 
t e r I i o /1 Urnr̂  P^‘chtgemäß würdigen. Seine r i c h -  
Mitw.vr 6 U n a b h ä n g i g k e i t  soll aber durch die 
¿¡e v ng des Staatsanwalts nicht berührt werden. 
anw iie/ a-n ^w o r ^ ‘ c ^.e A u f g a b e  des S t a a t s -  
forma+i S ls* es> dem Richter die erforderlichen In- 
chende°H^n / l - übermitteln und ihn durch entspre- 
ren Auf uweise und Anregungen in seiner schwe- 
scheifi,,®abe der richtigen Sachbehandlung und Ent- 

Ijeidung wirksam zusunterstützen.

ar>walt C *n *.n e n B e f u g n i s s e n ,  die dem Staats- 
fü^unrr t u  se*ner neuen Aufgabe zur Ver-
an a l l e n r / u ’ bezeichnet das Gesetz die Teilnahme 
Sachen eI handlungen, das Vorbringen von Tat- 
rUng zu n Beweismitteln und die gutachtliche Äuße- 
Fassiln0. CT r zu erlassenden Entscheidung. Diese 
nisse dp SQ der Beschreibung der Befug-
Ehesar-nf Staatsanwalts bei seiner Mitwirkung in 
mit'  gcmaß § Ö07 Abs. 1 ZPO. überein. Da- 
Tcch11; r.1?1 dem S t a a t s an wa l t  p rozeß-
Er hat n • , 5 1 n.e ^ t e 11 u n g b e s o n d e r e r A r t zu. 
eines am^v Stellung einer Prozeßpartei bzw. 
Stellung , Ve.rfahren persönlich Beteiligten, seine 
gun?s\  °(enihrt. aucb S t e l l u n g  und V e r f ü 
hren n ich tig ” * s d er P r o z e ß p a r t e i e n  im Ver- 

auch über ü ihnen bleibt es vor allem nach wie vor 
das Verfatf88611.! durch ihre Klage oder ihren Antrag 
Reiter verhfrüberhaupt erst anhängig zu machen, 
'vie das Re h t en hnen die sonstigen Prozeßrechte, 
rf>n Rennt -,2ur Klagezurücknahme, zur Einlegung
P r o z X T i te ln ,  * ’ * ’ *■ * ■
Verz2ict rk!a?ngen,

zur Abgabe der verschiedensten 
wie Geständnis, Anerkenntnis,'-iZ.lCxlf 11 4 ö » v i v ,  \JV-v t _______y

densten p nta l as Recht zur Stellung der verschie- 
ü'irkenden 2?eßanträge. Die Erklärungen des mit- 
!. ui durch H ^ a u w a lts  erfolgen in Ausübung der 
hohen Aufn- k n^ue Gesetz übertragenen dienst- 
riinsichtlich h e' ^e'ne Erklärungen sind m a t e r i e l l  
i Ereris u n r i j  Verfahrensgegenstandes, des Ver- 
o 011 sich m er Entscheidung nicht beschränkt, er 
Rühens des \? f  aücb die Anordnung des 
!n Interesse v,erfahrens aussprechen, wenn er dies 
i;üf die Frirv der, Gemeinschaft für nötig erachtet. 
!,-ndiges frFe’ °b dem Staatsanwalt dabei ein selb- 
,]'Cr nur k „ r ; ^ eI Ies A n t r a g s r e c h t  zusteht, soll 
t hgsbereiVu Pngegan£en .werden. Für den Anwen- 
firaSsrecht d desi  b07 ZPO. wird ein solches An- 
r„ai lmbapUCS Staatsanwalts beispielsweise von 

J o n a b S y d o w - B u s c h verneint, wäh- 
Ucklich Vm,ni  Schönke  „Zivilprozeßrecht“  aus- 

Erechen. \rn„. den „Anträgen“  des Staatsanwalts 
d.walt sehr , *??In.er Auffassung kann der Staats- 
g 'H  aber ^  nim Verfahren Anträge stellen, 
dP5ei,tung 7 ProzeßrechtIich doch eine besondere 
dü-,, aIIgemp;r,0mrnt' P erade für den neuen Bereich 
deo P  es vorer«f .M ‘twirkung des Staatsanwalts 
Seh» atsanw-m ni,cflt veranlaßt sein, die Anträge 
s e fe  über d'm H  S formeIIe Prozeßanträge anzu- 
des Sen hätto n 3S Bericht auch formell zu ent- 

atsanwalt« -̂ r £ lcIlter hat die Erklärungen 
ob! „n U|id sich S Kenntnis zu nehmen, zu wür- 
SchuJn sich dor a chtgemäß schlüssig zu werden, 
Den pht Und Auffassung des Staatsanwalts an- 
kei/G'ozepJD , uen Anträgen stattgibt oder nicht. 
anvv-,leben 1 o,VT,len w’rd erin der Regel die Möglich
en rm-*s. zn' äi,R, m  den Erklärungen des Staats- 
anw-,nW‘rd "er rmCrn' In der Entscheidungsbegriin- 
ReoiIP Stelhnm11 /U ^em Vorbringen des Staats
ter<sC|1,tsm it + p7®‘ nehmen. Ein o r d e n t l i c h e s  

Steht dem Entscheidung des Rich-

scheidung von einem Verfahrensbeteiligten ange- 
fochten, dann kann er in dem Rechtsmittelverfahren 
wiederum seinen Standpunkt im Rahmen seiner 
Mitwirkungsbefugnisse geltend machen. Nach rechts
kräftigem Abschluß einer Rechtssache steht gemäß 
§ 2 des Gesetzes unter bestimmten Voraussetzungen 
dem Oberreichsanwalt das Recht zu, die W i e d e r 
au fn ah m e d e s V e r f  a h re n s zu beantragen.

Die neue Regelung zur allgemeinen Mitwirkung 
des Staatsanwalts in bürgerlichen Rechtssachen er
streckt sich in ihrer z e i t l i c h e n  G e l t u n g  man
gels ausdrücklicher anderweitiger Bestimmung auch 
auf Verfahren, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
des Gesetzes bereits anhängig gemacht sind, gleich
gültig, in welchem Stadium sich ihre Behandlung 
befindet.

IV . Bemerkungen zum außerordentlichen 
Wiederaufnahmeantrag des Oberreichsan
walts (§§ 2ff. des Gesetzes vom 15. Juli 1941)

D ie  beson de r e  r e c h t s p o l i t i s c h e  B e d e u 
t u n g  des § 2 des neuen Gesetzes besteht darin, daß 
auf dem Weg über den außerordentlichen Wieder
aufnahmeantrag des Oberreichsanwalts im unmittel
baren Interesse der Volksgemeinschaft die Möglich
keit für eine richterliche Nachprüfung und gege
benenfalls für eine Korrektur rechtskräftiger Ge
richtsentscheidungen geschaffen wird. Dem' Ob e r 
r e i ch  s a n w a l t  o b l i e g t  dabe i  n i c h t  die W a h 
r u n g  de r  I n t e r e s s e n  der  V e r f a h r e n s b e 
t e i l i g t e n ,  s o nd e r n  der  L eb e n s i n t e r e s se n  
der  G em e i ns c h a f t .  Daher bleibt auch die Re
gelung der Wiederaufnahme des Verfahrens auf 
Ämtrag eines Verfahrensbeteiligten durch die Ein
führung des Wiederaufnahmeantrages des Ober
reichsanwalts unberührt, wie auch auf der an
deren Seite das Recht des Oberreichsanwalts, die 
Wiederaufnahme zu beantragen, unabhängig davon 
besteht, ob dem Verfahrensbeteiligten ein Wieder
aufnahmeantragsrecht zusteht oder ob dieser von 
einem solchen Recht Gebrauch machen will öder 
kann. Als Voraussetzung für das Einschreiten des 
Oberreichsanwalts genügt nicht, daß er seine Ent
scheidung in rechtlicher oder tatsächlicher Hinsicht 
für eine Fehlentscheidung hält, sondern er muß 
außerdem überzeugt sein, daß „wegen der besonde
ren Bedeutung der Entscheidung für die Volks
gemeinschaft“  die erneute Verhandlung und Ent
scheidung notwendig ist, daß also die Fehlentschei
dung sich auf die Lebensinteressen der Gemein
schaft, sei es nun in außenpolitischer, rassenpoliti
scher, wirtschaftspolitischer, sozialpolitischer Hin
sicht so ungünstig auswirkt, daß ihre Korrektur er
forderlich erscheint. Weiter wird die Voraussetzung 
für den Wiederaufnahmeantrag des Oberreichsan
walts dann in Frage kommen, wenn eine Entschei
dung dem allgemeinen Rechtsempfinden des deut
schen Volkes so sehr widerspricht, daß sie von die
sem als untragbar empfunden wird oder im Falle 
ihres Bekanntwerdens als untragbar empfunden 
würde.

Die materiellen und formellen Voraussetzungen 
für den W i e d e r a u f n a h m e a n t r a g  des O b e r 
r e i c h s a n w a l t s  und den W i e d e r a u f n a h m e 
a n t r a g  des V e r f a h r e n s b e t e i l i g t e n  sind ge
setzlich verschieden geregelt. Beide Anträge können 
auch unabhängig voneinander gestellt werden. Die 
Zurückweisung des einen Antrages schließt die An
bringung des anderen nicht aus. Wird dem einen 
Antrag stattgegeben und das Verfahren wieder auf
genommen, dann ist natürlich für die Stellung des 
anderen Antrages kein Raum mehr. Liegen gleich-
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zeitig beide Anträge zur Entscheidung vor, dann 
wird mit Rücksicht auf die erhöhte Bedeutung des 
Wiederaufnahmeantrages des Oberreichsanwalts ge
boten sein, daß das mit dem Wiederaufnahmeantrag 
des Verfahrensbeteiligten befaßte Gericht seine Ent
scheidung aussetzt, bis das Reichsgericht, dessen 
Beurteilung übrigens gemäß § 5 des Gesetzes für 
das später mit der erneuten Behandlung befaßte Ge
richt bindend ist, über den Antrag des Oberreichs
anwalts entschieden hat. Im übrigen gibt § 9 des 
Entwurfes die Möglichkeit, auftauchende Zweifels
fragen noch im Wege der Durchführungs- und Er
gänzungsvorschriften zu regeln.

Auf die rechtspolitische Frage, ob bei der künf
tigen Prozeßreform die Wiederaufnah,memöglich- 
keiten auf Antrag eines Verfahrensbeteiligten er
weitert werden sollen, kann hier nicht einge
gangen werden. Auf jeden Fall bedeutet — all
gemein gesehen — die jetzige Einführung des 
außerordentlichen Wiederaufnahmeantrages des 
Oberreichsanwalts sowohl hinsichtlich des sach
lichen Anwendungsbereiches — er erstreckt sich auf 
alle rechtskräftig entschiedenen bürgerlichen Rechts
sachen — wie auch hinsichtlich der gesetzlichen 
Voraussetzungen, e ine w e s e n t l i c h e  E r w e i t e 
r u n g  de r  b i s h e r i g e n  W i e d e r a u f n a h m e 
m ö g l i c h k e i t e n  überhaupt. Man könnte dagegen 
einwenden, daß damit in gesteigertem Maße die 
Wiederaufrollung bereits als endgültig abgeschlos
sen betrachteter Verfahren und so eine weitere 
Hinausschiebung der endgültigen Erledigung her
beigeführt werden könne, daß sicherlich mancher, 
der in einem Verfahren rechtskräftig unterlegen 
sei, nunmehr versuchen werde, auf dem Weg über 
den Oberreichsanwait eine neue Verhandlung zu 
erreichen, und daß dies insgesamt dazu angetan sei, 
die allgemeine Rechtssicherheit zu beeinträchtigen. 
Gewiß kommt der E i n r i c h t u n g  der  R e c h t s 
k r a f t  für den ordnungsgemäßen und reibungslosen 
Ablauf des Rechtsverkehrs eine große Bedeutung zu, 
und es kann von dem einzelnen im Interesse des 
Rechtsfriedens der Gemeinschaft verlangt werden, 
daß er sich schließlich nach Ausschöpfung aller 
rechtlichen Möglichkeiten mit der rechtskräftig ge
wordenen Entscheidung des Gerichtes abfindet, 
auch wenn er sie persönlich nicht als gerecht emp
findet. Auf der anderen Seite ist aber die D u r c h 
s e t z un g  der  G e r e c h t i g k e i t  für Ethos und 
Leben der Gemeinschaft so wichtig, daß es nötig 
erscheint, die Möglichkeit für eine neuerliche Über
prüfung und eventuelle Abänderung offenbar un
gerechter Entscheidungen auch nach ihrer Rechts
kraft offen zu lassen, zumal wenn diese Entschei
dungen das Wohl der Gemeinschaft unmittelbar be
rühren. Wenn man diese Notwendigkeit bejaht, dann 
muß auch die eine oder andere weniger erwünschte 
Nebenfolge in Kauf genommen werden. Im übrigen 
wird eine v e r n ü n f t i g e  p r a k t i s c h e  H a n d 
h a b u n g  und weiter auch die im Gesetz vorge
sehene A u s s c h l u ß f r i s t  von e i nem Jahr  zur 
Vermeidung von unerwünschten Rechtsunsicher
heitserscheinungen wesentlich beitragen.

D e r O b e r r e i c h s a n w a l t  hat  f ü r  das W i e 
d e r a u f n a h m e v e r f a h r e n  d i e  F u n k t i o n  
e ines b e s o n d e r e n  B e a u f t r a g t e n  d e r Vo I ks -  
und  S t a a t s f ü h r u n g .  Ob er von seinem Recht 
Gebrauch macht, hän^ von seiner pflichtgemäßen 
Entscheidung bzw. von seiner Anweisung durch den 
Reichsminister der Justiz ab. Selbstverständlich wird 
die Initiative für sein Tätigwerden vielfach auch bei 
anderen Dienststellen liegen, deren Aufgabengebiete 
durch die Entscheidung berührt werden. Vorausset

zung für den Antrag des Oberreichsanwalts ist nicht, 
daß im früheren Verfahren bereits der Staatsanwalt 
auf Grund des § 1 des Gesetzes mitgewirkt hat. An
dererseits besteht auch keine zwingende Notwendig
keit für den Oberreichsanwalt, die Wiederaufnahme 
zu beantragen, wenn im früheren Verfahren der 
Staatsanwalt mitgewirkt hat und mit seiner Auf
fassung nicht durchgedrungen ist. Auch in einem 
solchen Falle wird eingehend zu prüfen sein, ob die 
Entscheidung wirklich als Fehlentscheidung anzu
sehen ist und ob ihre unerwünschten Auswirkungen 
für die Gemeinschaft so bedeutend sind, daß das 
Gemeinschaftsinteresse eine Korrektur verlangt.

B e m e r k e n s w e r t  i s t ,  daß die K o r r e k t u r  
der  a n g e f o c h t e n e n  g e r i c h t l i c h e n  E n t 
s c h e i d u n g  nach w i e  v o r  der  r i c h t e r l i c h e n  
N a c h p r ü f u n g  übe r l a s s e n  b l e i b t .  Dabei ent- 
scheidet das Gericht, der Große Senat für Zivil
sachen beim Reichsgericht, auch schon darüber, ou 
auf den Antrag des Oberreichsanwalts das Ver
fahren wieder aufgenommen werden soll. Den1' 
gegenüber hat d e r a u ß e r o r d e n t l i c h e  Ei®'  
s p r u ch  des O b e r r e i c h s a n w a l t s  in St ra* '  
Sachen die Wirkung, daß er von sich aus da 
angefochtene Urteil selbst beseitigt und damit di 
prozeßrechtliche Grundlage für die neue Verbann' 
lung vor dem besonderen Strafsenat des Refch ' 
gerichts bzw. vor dem besonderen Senat des Volk ' 
gerichtshofes und für die neue Entscheidung schaj^ 
Der außerordentliche Wiederaufnahmeantrag « 
Oberreichsanwalts in bürgerlichen Rechtssache 
stützt sich darauf, daß „gegen die Richtigkeit « 
Entscheidung schwerwiegende rechtliche oder t . 
sächliche Bedenken bestehen“ . Während sich aU 
der außerordentliche Einspruch des Oberreichs 
walts in Strafsachen auf tatsächliche Bedenk 
gegen die Richtigkeit des Urteils gründen I* ’
kann dagegen d ie  N i c h t i g k e i t s b e s c h w e r  
des O b e r r e i c h s a n w a i t  s i n  S t r a f sachen  «
darauf gestützt werden, daß die Entscheidung 
gen eines Fehlers bei der Anwendung des Re£Uje 
auf die festgestellten Tatsachen ungerecht lSV. gr- 
tatsächlichen und rechtlichen Bedenken des UD 
reichsanwalts gegen die Richtigkeit der Entsc 
düng unterliegen im Verfahren über den w*e 
aufnahmeantrag der richterlichen Nachp1111 j  
durch das Reichsgericht,.an dessen tatsächliche . 
rechtliche Beurteilung das für die neue Vern , 
lung und Entscheidung zuständige Gericht ge*1 p 
den ist. „Die besondere Bedeutung der EntsVer
dung für die Volksgemeinschaft“ , die dem ei- 
reichsanwalt die erneute Verhandlung und Ents .fl 
düng erforderlich erscheinen läßt und die 5®, 
Einschreiten auslöst, unterliegt an sich nich ¿[e 
richterlichen Nachprüfung. Doch werden gera. ellg. 
sich hier ergebenden Erwägungen meist auch mei
stens mit der rechtlichen Beurteilung der En ^e. 
düng Zusammenhängen. Das Verhältnis zu jjg 
bensinteressen der Volksgemeinschaft wird 
sowohl für die rechtliche Beurteilung wie au 
die Beurteilung der Bedeutung der Entscfi 
für die Volksgemeinschaft grundlegend sel,n̂ vartê  
dem obersten Gerichte des Reiches kann QCtirtei' 
werden, daß es auch bei der rechtlichen J?)ssUng 
lung gemäß nationalsozialistischer RechtsauK 
die gemeinschaftswichtigen Zusammenhang 
Auswirkungen beachtet. „ 0ch

Die §§ 3—6 des neuen Gesetzes enthalte« 
eine Re ihe von w i c h t i g e n  V e r f a h r e  j etn 
s c h r i t t e n .  So hat das Reichsgericht, wenn ^ att- 
Wiederaufnahmeantrag des Oberreichsanwa ■ ¿je 
gibt, zu bestimmen, we l ches  G e r i c h t  *
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zuSHi f l u - V e r h a n d l l , n g- 11 nd E n t s c h e i d u n g  
fahren ob das md dem früheren Ver-
anderec a  • , Qerictlt oder an dessen Stelle ein 
des ReiniT6™.11! gIeicher Ordnung oder ein Senat 
^ollsfrpnu genc^ s' Dm m  verhüten, daß durch eine 
fahren? uk'ng ,der Entscheidung während des Ver- 
tere K n r ü i den w ¡ederaufnahmeantrag eine spä- 
kann d e /v  Urí er Entscheidung beeinträchtigt wird, 
Mitgiip,) 0r®}rzendc oder ein von ihm beauftragtes 
Wef i ;a« » Großen Senats für Zivilsachen e i ns t -
der Ent  O r d nu n ge n  ü be r  den V o l l z u g  
eine *le rdu n g erlassen. Uni gegebenenfalls
streckunp CflSt s°f°rtige Einstellung der Voll-
O . . <*1 Z LI P rm A nrl 1 A II £1 PI int* t-J ***** r.1 -. T_ _

Un er ---  .. . uer von-
anwalt nfn rU, errnöglichen, ist dem Oberreichs- 
reichuno* h £ e’ngeräumt, schon vor der Ein- 
weiiiee Wiederaufnahmeantrages eine einst-
dung zu beantra'0^ bker ^Cn ^ oßzu£ der Entschei-

der au(Wn Zje iV.i c ^ en G e l t u n g  erstreckt sich 
OberreidK*,1 dcntliehe Wiederaufnahmeantrag des 
^eitiger p „nwalts — mangels ausdrücklicher ander- 
^ edPUnkt U.ng ~  aucfl auf Verfahren, die im 
^ ctltskräftio*eSuInkrafttretens des Gesetzes bereits 
die geset7i;ff,ab?escIllIosseri waren, bei denen aber 
Eintritt dpr d ^-usschlußfrist von einem Jahr seit 
^gebenenfun0. - skra^  nocd nicfd: verstrichen ist. 
Schrift Ls könnte durch eine Ergänzungsvor-
Setzesbestini ^ 9 d*e rückwirkende Kraft der Ge- 
t Uch noch T ng, nocfl weiter ausgedehnt und so 
tldscheidm, Qle Korrektur weiter zurückliegender 

mungen ermöglicht werden.
V. 7

Zusa "USammenfassung und Ausblick
d* l5 - e” d Iaßt sich sagen, daß das Gesetz
me Durchs f  1 ei,nen neuen W e g  eröffnet, der 

rgerlicho«i? d,es Gemeinschaftsinteresses auch 
h° ' Es w:ir„ n Rechtssachen erleichtern und sichern 
deütung d.* ® volhg verkehrt, wollte man die Be
s e i t ig  (ia . r neoen Möglichkeit nur negativ und 
e;nnlebsame Kr.vSiehen’ daß auf diesem Wege eine 
bi!n nacbtrUri;!.!i aa einer Fehlentscheidung durch 
nn!a*Ußnahmp ,?le Korrektur oder eine vorherige 
R e h e  B e rW rmieden werdcu kann. Die rechts* 
dn°ghchkeit p;,tung der Neuerung kann nur in der 
spu . R e c h t e r . P o s i t i v e n  V e r b e s s e r u n g  
£prp ist die pP' Jege gesehen werden. Anderer

e n  f?epk}1scß  ̂tung des Staatsanwalts in bür- 
mssachen bestimmt auch keipe Wun

derlösung, durch die nun alle Schwierigkeiten und 
Fehlentscheidungen verhütet werden könnten. Sie 
stellt aber einen an sich gangbaren Weg dar, dessen 
wirklicher Erfolg natürlich abhängt von seiner prak
tischen Benützung und selbstverständlich von den 
hier zusammenwirkenden Persönlichkeiten.

So v e r b l e i b t  das S c h w e r g e w i c h t  nach 
w i e  v o r  bei  de r  P e r s ö n l i c h k e i t  des R i c h 
t e r s ,  se inem V e r a n t w o r t u n g s b e w u ß t s e i n  
und se i ne r  T ü c h t i g k e i t .  Seine Richterstellung 
und seine richterliche Unabhängigkeit sollen durch 
die Neuerung nicht beeinträchtigt werden, sondern 
eher vor eventuellen Belastungen bewahrt bleiben, 
er soll in seiner schweren Richteraufgabe maßgeb
lich unterstützt werden. Daher soll der Richter 
auch keineswegs der Mitwirkung des Staatsanwalts 
in einer gewissen inneren Abwehr gegenüberstehen, 
sondern er soll die Möglichkeit dieser bedeutsamen 
Unterstützung begrüßen und gern von ihr Gebrauch 
machen. Für den S t a a t s a n w a l t  erwächst mit 
dem Gesetz eine neue sehr verantwortungsreiche 
Aufgabe im Dienste des deutschen Volkes, die 
neben der großen Aufgabe der Strafrechtspflege 
keineswegs vernachlässigt werden dürfte. Damit sei 
nicht gesagt, daß sich der Staatsanwalt nun in jede 
bürgerliche Rechtssache einschalten müßte — das 
wäre auch arbeitsmäßig gar nicht möglich —; im 
Gegenteil, eine wachsame und ernstliche Prüfung, 
ob das Gemeinschaftsinteresse eine Mitwirkung ge
bietet, wird zu einem sparsamen, aber in den ent
scheidenden Fällen auch fruchtbaren Gebrauch der 
neuen Möglichkeit führen. Das gleiche gilt für 
d ie  v e r s c h i e d e n e n  D i e n s t s t e l l e n ,  deren  
A r b e i t s b e r e i c h  von e i ne r  b ü r g e r l i c h e n  
Rech t ssache  b e r ü h r t  w i r d  und die nun die 
Möglichkeit haben, über die Einschaltung des Staats
anwalts, also auf einem gesetzlich verankerten und 
verfahrensrechtlich geregelten Wege ihre Auffas
sungen, Wünsche und Bedenken zur Geltung zu 
bringen. Auch ihnen erwächst damit eine beson
dere Verantwortung. Daß dab e i  a l l e  — R i c h 
t e r ,  S t a a t s a n w a l t  und s o n s t i g e r  A u f 
g a b e n t r ä g e r  — in der  Z e i t  der  g e s c h i c h t 
l i ch  b ed e u t s a ms t e n  A u s e i n a n d e r s e t z u n g  
i h r  A u g e n m e r k  in beso n de r s  v e r s c h ä r f 
t em Maße au f  d ie E r f o r d e r n i s s e  des K r i e 
ges und der  K r i e g s b e d ü r f n i s s e  des d e u t 
schen V o l k e s  r i c h t e n  müssen,  i s t  s e l b s t 
v e r s t ä n d l i c h .

I

faschistische Rechtsauffassung des Prozeßrechtes 
Vo im neuen italienischen Zivilprozeßrecht

Exzellenz Sa l va t o r e  Mess i na ,  Senatspräsident des Obersten Gerichtshofes, Rom
Der Nied
^Velta edersc^ a^ der faschistischen 

, E it, e nschauung im  Zivilprozeß

1 i c i, L a/n °  w a’h ?h e W e 11 a n s c h a u u n g w i r d 
e r h o b t ,  w e n „ * f te und d a u e r n d e  W i r k -  
äußgden w i r d ”  f le auch zu r  R e c h t s n o r m  
25. Reffend \J -n ■ diesem Sinne drückte sich 
halteri v. ig4Q vn_ Munster G r an d i in seiner am 
•wir B e r l i n dAen detdlsehen Rechtswahrern ge- 
Sonci >nd keine AnsPrache folgendermaßen aus:
geb

T
Krn

'en.
r°tzd

Revotnu ^Rationierenden Rechtswahrer 
°nare, die sich ihr Recht selbsi

ein hatte
die sich ihr Recht selbst 

es die faschistische Revolution,

welche es verstand, mit vorsichtiger Stetigkeit den 
notwendigen Zusammenklang zwischen den Rechts
einrichtungen und den neuen politischen Einstellun
gen in den politischen Sektoren der neuen Staats
ordnung sicherzustellen, nach vielen Jahren noch 
immer nicht erreicht, sich „ ih r  Recht“  zu geben, da
mit es bis ins innerste Mark ihrer Zollgesetzgebung 
gedrungen wäre. Die Zivilgesetzgebung des alten 
liberal-demokratischen Staates war noch, in ihrem 
prozessualen Aufbau und Verlauf, der Träger der 
alten Rechtsverhältnisse. Das bedeutet, um nicht 
über die Grenzen dieser Ausführungen hinauszu
gehen, daß in einem zur Gänze autoritär regierten 
Staate das Zivilprozeßrecht ein einzigartiges Über-
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bleibsei einer verschwundenen Welt darstellte mit 
ihrem Wachsfigurenkabinett seiner „heiligen indi
viduellen Rechte“ , seines amoralischen, apolitischen 
und agnostischen Staates und seinem komplizierten, 
verrosteten und schleppenden juristischen Getriebe. 
Es erscheint vielleicht nicht unangebracht, einige 
Züge dieser merkwürdigen Lage aufzuzeigen.

1. Der autoritäre Staat, in den sich die Einzelinter
essen harmonisch einzufügen haben, und zwar so, 
daß die höheren Interessen der Allgemeinheit ver
wirklicht werden können, blieb auf der Schwelle des 
Zivilprozesses stehen und verzichtete hiermit auf die 
eigene Autorität — die sich in ihrem Endzweck mit 
jenem der Rechtsordnung deckt —, also gerade 
dort, um die Worte des Ministers G r a n d i  aus 
seiner Rede an den Senat v. 10. Mai 1940 zu ge
brauchen, wo man die grundlegenden Ansichten des 
viel weiter gespannten Verhältnisses zwischen Bür
ger und Staat, zwischen Freiheit des einzelnen und 
öffentlicher Autorität niederzulegen pflegt.

2. Die Verteidigung des Rechtes ist nach faschisti
schem Gedankengut untrennbar mit der n a t ü r 
l i chen  A u f g a b e  des Staates ,  die t a t s ä c h 
l i che  W i r k s a m k e i t  der  R e c h t s o r d n u n g  
s i c h e r z u s t e l l e n ,  verbunden. Diese wurde größ
tenteils dahin aufgefaßt und festgelegt, als wäre sie 
eine Angelegenheit privater Natur. Der Gewinn und 
der Verlust derselben wurde als tatsächlich gleich
gültig für die souveräne Funktion des Staates hin
gestellt, der aber trotzdem nicht darauf verzich
tete — ein solcher Verzicht wäre gleichbedeutend 
mit Selbstverleugnung —, sich als obersten Träger 
und 'Treuhänder des Rechtes zu betrachten.

3. Die Vielzahl technischer Mittel und Formen, 
die für die Verteidigung des Rechtes und zur Er
reichung seines Zweckes zur Verfügung standen, 
blieb ein komplizierter Irrgarten, in welchem das 
rein menschliche Ziel der Prozeßführung — die 
Wiedergutmachung eines Unrechts — eine neben
sächliche Aufgabe zugewiesen erhielt, im Gegensatz 
zum weniger menschlichen Vorherrschen prozes- 
sueller Kniffe.

4. Die Einheitlichkeit der obersten Rechtsprechung 
wurde in einer abstrakten Formel in zusammen
gedrängter Weise festgelegt, so daß sie in der 
Praxis durch das Hervorschießen besonderer Ge
richtsbarkeiten unterhöhlt wurde, die nur wider
w illig  die Kontrolle einer höchsten Instanz duldeten, 
die doch schließlich den Charakter der Einheitlich
keit der Rechtsprechung sicherstellen sollte.

5. Die durch das Arbeitsverhältnis bedingten 
Rechtsstreitigkeiten, denen dann besonders einfache, 
leicht zu handhabende und billige Einrichtungen 
prozessueller Natur zugute kamen, wenn ihre Ent
stehung zeitlich wenig zurück lag, bildeten eine 
Ausnahme, ja man wäre fast versucht zu sagen, 
einen Einzelfall im Gesamtrahmen des alten Prozeß
rechtes.

6. Die Exekutionsordnung, die in ihrer Zweck
bestimmung die Aufgabe hat, der gerichtlichen Fest
stellung eines Rechtes auf schnellstem Wege ihre 
Verwirklichung folgen zu lassen, blieb das, was sie 
immer gewesen war: ein heimtückisches, praktisch 
uferloses Meer, besonders aber dann, wenn die in
teressierte Partei über die nötigen Geldmittel ver
fügte. Die wirksame Wiedergutmachung des Un
rechtes war oft zu unwahrscheinlicher Langsamkeit, 
zu unerklärlichen Fehlentscheidungen und manch
mal zu so langwierigen Pausen verurteilt, daß sie 
den obsiegenden Streitteil entmutigten und ihn zu 
ruinösen Vergleichen trieben.

7. Die natürliche und primitive Pflicht des Staates

schließlich, den im Widerspruch liegenden Parteien 
ein einfaches und billiges Mittel in die Hand i  
geben, um ihren Streitfall nach Billigkeit zu e ' 
ledigen, lag noch immer außerhalb der normale 
Befugnis der offiziellen Organe der Justiz.

I I .  Die Reform Grandis
Die Nachteile der ZPO. vom Jahre 1865, die he- 

reits bei der Veröffentlichung festgestellt wurde , 
waren der Anlaß zu 16 Verbesserungsanträgen, un 
da sich dem Durchbringen auch nur einiger dies 
Anträge entmutigende Schwierigkeiten in den w j» 
stellten, zu nicht weniger als 40 Abänderungs-, ve 
besserungs- und Erweiterungsgesetzen.

Das Ergebnis war eine klägliche ZPO., ohne i 
nern Zusammenhang, dabei reich an unüberbru 
baren Widersprüchen, veraltet und komphzie ' 
schleppend und zweideutig, in welcher die 8
gläubigen Streitteile oft den Sinn für eine gere- 
Sache verloren, während die böswilligen Streut 
hierin ein unentwirrbares Netz für ihre Verteidigt“ 
sahen, die Richter hingegen, die guten wm  ̂
waren, vergeudeten ihre Zeit damit, daß Siey,-.C[. 
über technische Spitzfindigkeiten ausließen. ‘ ^
bei verloren sie manches Mal den Umstand allSpnCj- 
Auge, daß der Prozeß ein Mittel und nicht t  
zweck der Rechtsprechung sei. ,

Es war nicht leicht, sich darüber ein Bllcl zU
machen, was eigentlich am meisten mit dem Ge 
der neuen politischen Einrichtungen im Gegen'Q£. 
stand, und was sich am aufdringlichsten uu ^
samtrahmen der faschistischen Neuerungen sj cc°
bemerkbar zeigte. Zwei Siegelbewahrer1), 
und S o l mi ,  gingen nacheinander in den 
1926, 1934 und 1937 an das Problem heran. Es  ̂
aber dem Grafen G r a n d i  Vorbehalten, als e .np 
Juli 1939 dazu ausersehen wurde, das Justiz ztl 
stenum zu übernehmen, endlich diese Aufga 
lösen, und zwar mit dem ihm eigenen b ,en 
empfinden und politischen Feingefühl, vel vrtfeiu 
mit dem festen Willen, dieses Werk zu sch e[J 
Die erneuerte Zivilgesetzgebung des faschist* 
Regimes ist unlösbar mit seinem Namen v _ 
den. Nachdem Graf G r a n d i  vom Duce dci ull. 
drücklichen Befehl, „die Reform innerhalb ÜLb 
umgänglich notwendigen Zeitraumes, nicm ^  
über das Jahr 1940 hinaus, zu vollenden ,. ^  ani
mnn hnf+p — pr QplhQf prwnhnf ihn iII SCH

rbttfl'
aus-

10. Mai 1940 vor dem Senat gehaltenen 
entschloß er sich sofort, nicht etwa ein sie ¡¿gj-iiefe 
Projekt auf Stapel zu legen, welches u,nwec[tidiel1 
eine unabsehbare Serie von vorbereitenden - ,ltlfzii' 
zur Folge gehabt hätte, sondern diejenigen g0]ITiis 
greifen und fortzusetzen, welche im ,Pr° i t;i,Irei che?’ 
enthalten waren. Daran nahm er die z . l̂  
tiefschürfenden Neuerungen vor, die der J , ¿efl 
wirklichten Reform ein eigenes Gesicht
Charakter der Originalität aufdrückenuuiaML 1 wnginaiuai amui wi-i.v.- .riPnUfb1

An der Reform haben in enger Zusam te ge- 
mit dem Minister drei hervorragende , oecWs h. 
wirkt, die neben ihren Eigenschaften als > gffan' 
rer von Weltruf den Ruf einer gediegne0“ .^giiö 
rung als Großmeister der Praxis der Ge Re' 
genießen. Diese Herren sind: Prof. E ß ,  p r allj 
d e n t i  von der Universität Bologna, I f -lyiaiR11,, 
cesco C a r n e l u t t i  von der Uniyersita lJf> 
und Prof. P i e r o  C a l a m a n d r e i  von

i) Anm.d. Übers.: In Italien ist der Jeweilig'  ̂ gjeg®• ....................  t/vone uny ndei’

it

minister gleichzeitig auch Notar der RrorC.,„;chnen' 
bewahrer. Letzterer Titel wird häutig m all- 
Sinne für den Justizminister gebraucht.
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rappnu* r.^ oren.z- Außerdem hat einer der hervor- 
¿r , asten Richter des obersten Gerichtshofes, 
mo r 0?.0 ^ 0 C o n f o r t i ,  mitgearbeitet. Inneun- 
ken '.?e* unablässiger Mühe, im Zusammenwir- 
satnmü der Kommission der Gesetzgebenden Ver
den p -K und besonders mit dessen hervorragen- 
d’ Am 1;i?ldenten — dem Staatsrninister Mariano 
h0fes 'i? ^ rs*er Präsident des obersten Gerichts- 
Aufo-nK haben die vier vorerwähnten Juristen ihre 
—’ - e gelöst. Im Endstadium der Arbeit ver-
Recht«n SICi.? Draf Qrandi die Hilfe von Gelehrten, 
atnten !Jva..en’ richterlichen und mittleren Be- 
'''altMMn0 1 0 große Erfahrung im technisch-ver- 

Da« ®Slnauigen Getriebe der Justiz verfügten, 
licht J ^ e 0esetz ist am 2S.Okt. 1940 veröffent- 
treten 0rden und wird am 21. April 1942 in Kraft

; er Standpunkt der Reform Grandis 
nerhalb der Gesetzgebungspolitik 

des Regimes
e°tst)rinnt111 *?che Prüfung der Reform im einzelnen 
die einer den Zwecken einer Abhandlung,
doch g. a)'gemeinen Unterrichtung dienen soll. Je- 
tene Auf? ' u großen Zügen und doch genau gehal- 
gen, (jie larL1ng über die grundlegenden Neuerun
einen p-lei t fZU berufen sind, den Zivilprozeß auf 
âschistisri1611 ^ ei?ner mit der Weltanschauung der 

Interesse • Rpfederungsform zu bringen, muß das 
TatsachruCS, i eden gebildeten Menschen wecken, 

dienst e;n lcd das Gesetz nicht nur das Ver- 
^ chnisclinei rP°bbschen Gesetzgebung; untc 
Qesamtheiü 5Jes*chtspunkt verwirklicht es in 
der Schnell- '?S Programm eines'einfachen Auioaues, 
beste Form1- ê  Und der Billigkeit, es schafft die 
Reit mH ’ 111 der man der menschlichen Böswillig-

seiner 
Aufbaues,

pj. . . iilGll L 1IU1 Udö V CI“
rttl^chenr^0^uSĈ en Qesetzgebuiig; unter dem 
samtheit 
,t Schnell

eit m i t ^ ’ 111 aer man der menschlichen Bösw 
Ganz hpo°ZejSSUa*cn Mitteln begegnen kann, 

dafür o-p, ,nnderes Lob muß dem Minister Grandi 
reiheit jn 1 werden, daß er mit herzerfrischender 

ä,n den Kf'm-Seinem aiIsgezeichneten Vorlagebericht 
;.r°gramm zH.m Ausdruck gebracht hat, daß das 
, s neuen n Vercinfachung und der Verjüngung 
ltld veraltete 1J zePrcchtes das Gesetz überflügeln 

Rer Mini«!, ^r‘cbtsgebräuche ausmerzen muß. 
mit ihm 1r und jeder gute Italiener muß

m hoffen, daß d e r G e r i c h t s s t i l  ju-
es 
§ei1(i
In re inicr+P,’. k l a r e r ,  g e s c h m e i d i g e r  und 
rrer-achgebnmVW(r r d e> ganz »ach unserem guten 
sJnJüche fA  der oft genug durch die kirchen- 
A, ridsen ew°lmung einer altertümlichen, my-
>.vdfuc|’ unnütze Zauberformeln erinnernde

' weise erstickt wurde. Wenn das neueIU ilPl'Ozcß7J m  crst,ckt v
k * * « ^ ' *  durch die klare Einfachheit seiner 
Zu ln*e’ daß oiA Sewissen Praktikern beibringen 
Sc,„Werden p„ ’ .u” * von den Richtern verstanden 
liclJmistige’n ,lnHllC l i  unbedingt nötig hätten, den 
sch„n Stil -an aufgeblasenen, vor 300 Jahren üb- 
getr l1 aus diesemWr'n° en' dann würde das Gesetz 
zu k lfcn haben ,|QrVilde ganz wesentlich dazu bei- 

H,- en. ’ das Volle der Justiz näher gebracht 
Ra;Jese ,
Seiten ^kens aem zum Gegenstand ernsten
listisj, der jümmr^ ht.I'verdei}’ £ai]z besonders vonlistig, uer iüno-Pro ,■ cruen> Kailz Besonders vor 
drelmle Art dm- eiJ.,„ !die noch nicht durch die sti 
diejp'Pg lendenKr3" osen Doktoren der Rechtsver 
bei,, a'gen 11,1 geworden sind. Letztere sine

noch ein faschistisches Gesetz 
wie die im Roi 

» "xricmpv w Rundmachunger 
an Und RpL dti  Acevedo, Graf

Sent des Staates von Mailand. Fü

beii nigen ..'-niatmi

f'Ü rogp ä d e rte n  ’ die im Roman v011 Ma”
^aI)itänt,!!ri.clUez " rKundmachungen eines Herrn 

von Fuentes,

die andern aber braucht man sich keinen über
mäßigen Hoffnungen hinzugeben, daß sie sich än
dern würden, die, ehe sie Meister der Sprache und 
des Stiles würden, zuerst die Bildung, Bemfs- 
gesittung und politisches Fühlen lernen müßten.

Wenn der Gerichtsstil den Charakter des Vorsint
flutlichen, der Undeutlichkeit, der Verdrehung und 
der astmatischen Formulierung aufweist, dann steckt 
die Wurzel dieser Fehler nicht immer im alten Ge
setz. Dieses hatte eine gewisse Schuld daran, armes 
Gesetz! aber es wäre ungerecht, ihm auch die un
gewisse Schuld zur Last zu legen. Es genügt, an 
die im allgemeinen ärmliche literarische Bildung un
serer Praktiker zu denken, als entarteter Nach
kömmlinge jener vornehmen Poeten um das Jahr 
1600, die mit gleicher Reinheit den Vergil genossen 
und eine Einschiebung in den Pandekten wahr
nahmen. Man darf weder die blinde und starke 
Kraft der Gerichtsgebräuche übersehen noch die 
nicht eingestandene Absicht, einer ärmlichen Be
weisführung dadurch Nachdruck zu verleihen, in
dem man sie in ein feierliches Kleid hüllte; auch 
nicht die gelegentliche Hoffnung, eine gefährliche 
Wahrheit durch eine langatmige Rede zu ver
wischen, und den Wert eines unbedeutenden Ver
standes aufzubauschen, dadurch, daß man ihm einen 
Unterbau von Wortanhäufungen gab. Vor allem 
darf das immer seltenere, aber nicht zur Gänze ver
schwundene Unverständnis der neuen Zeit gegen
über nicht vergessen werden, in welcher die Er
fordernisse der Justiz als zu dem Aufgabenkreis des 
Staates gehörig wirklich Eingang gefunden haben. 
Der Staat muß mit Strenge, mit Raschheit und der 
nötigen Anlehnung an den praktischen Zweck so 
durchgreifen, wie es der hohen Aufgabe der Justiz 
entspricht, da sie eine der höchsten Funktionen der 
Regierung darstellt.

IV . Die Hauptm erkm ale der Reform
Vom Gesichtspunkte der Rechtspolitik aus ge

sehen, sind nach meiner Ansicht in der Reform 
zwei Hauptmerkmale enthalten, nämlich: der durch
weg n a t i o n a l e  C h a r a k t e r  des Gesetzes  und 
die E i n f ü h r u n g  des a u t o r i t ä r e n  P r i n z i p s  
im Z i v i l p r o z e ß .

1. De r  n a t i o n a l e  C h a r a k t e r .  D e r  G r u n d 
s a t z  des S t ä n d e s t a a t s  i n  d e r  P r o z e ß 

o r d n u n g
Nachdem das Zivilprozeßrecht fast ein Jahrhun

dert hindurch unter dem Einfluß eines ausländischen 
Gesetzes gestanden hatte — und dies im Lande der 
höchstentwickelten Gesetzgebung der Welt! —, be
deutete der nationale Charakter der Reform eine 
moralische Pflicht des Faschismus. Die Revolution, 
die aut die Wiedererlangung der nationalen Werte 
aufgebaut war, konnte es nicht gestatten, daß der 
italienischen Schule der Prozeßlehre — also einer 
großen Zahl von berühmten Lehrmeistern, die aus 
der Schule der Systematiker hervorgegangen sind, 
die den Namen eines Giuseppe Chiovenda trägt — 
noch nicht die Ehre zuteil geworden war, die Er
gebnisse ihrer Studien durch ein positives Gesetz 
von rein nationalem Charakter zu weihen.

Der Sinn tiefer Übereinstimmung zwischen der 
Rechtsauffassung der Nation und der der neuen 
ZPO. geht natürlich nicht nur aus der in ihr ge
regelten Materie selbst, sondern auch aus den Ele
menten, die von ihr abgelehnt werden, hervor. Un
ter diesem zweiten Gesichtspunkt verdient die 
energische Stellungnahme gegen eine von denWort-
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führern ausländischer Neuheiten laut verteidigte 
Mode besondere Erwähnung: jene der sogenannten 
„ s c h ö p f e r i s c h e n  M a c h t b e f u g n i s s e  des  
R i c h t e r s “ . Der Richter, unter dem Vorwände der 
Unzulänglichkeit und Mangelhaftigkeit des Gesetzes, 
sei berechtigt, seinen subjektiven, veränderlichen 
und daher unweigerlich eigenmächtigen Willen dem 
bestimmten, objektiven Willen des Gesetzes über
zuordnen. Bewußt oder unbewußt bedeutet dies 
eine eklatante Umdrehung der positiven Rechtsord
nung, in welcher der Richter sich um soviel über 
das Gesetz stellt, als er dadurch den Gesetzgeber 
darunter drückt. Der die Reform durchführende 
Minister hat dies als mit der faschistischen Auf
fassung nicht vereinbar glatt zurückgewiesen.

„Wenn — sagt Graf Grandi im Vorlagebericht an 
den König — in einer Zeit des Überganges, in 
welchem das alte, durch die Zeit überholte Recht 
noch formell in Geltung bleibt, es von Nutzen sein 
kann, dem Richter allgemein ausgleichende Befug
nisse dann zuzuerkennen, wenn er durch ihre An
wendung imstande ist, den Weg über die Risse 
der alten Gesetze zum neuen in Bildung begriffenen 
zu überbrücken, so ist dieser große Spielraum un
tragbar, wenn es sich um einen Richter handelt, der 
dazu berufen ist, eine junge Gesetzgebung zur An
wendung zu bringen, die in jedem Paragraphen den 
Geist der neuen Zeit atmet. In dieser historischen 
Lage verlangt man vom Richter nur, daß er der 
aufnahmefähige und treue Fortsetzer jener Leit
sätze sei, die im Gesetze selbst verankert sind.

Auch die Ansicht, man könne nach dem Loyalitäts
prinzip, nach welchem sich das Recht in allgemeinen 
und abstrakten Normen auszudrücken pflegt, die 
der Richter berufenerweise auf den Einzelfall an
zuwenden habe, eigenwilligerweise um Tausende 
von Jahren zurückschreiten und zur patriarchalen 
Rechtsprechung des Einzelfalles zurückkehren, ist 
abzulehnen.“

Aber unter diesem positiven Gesichtspunkt wird 
das unverkennbare nationale Gepräge der Prozeß
reform von der dort behandelten Materie selbst ge
regelt. Als Beispiel hierfür führe ich eine Regelung 
an, die mir am bezeichnendsten erscheint: d ie  t o 
t a l e  und  e n d g ü l t i g e  E i n f ü g u n g  der  P r o 
z e ß o r d n u n g  f ü r  d ie  R e c h t s s t r e i t i g k e i t e n  
aus dem A r b e i t s v e r h ä l t n i s  i n  das a l l g e 
me i n e  Z i v i l p r o z e ß g e s e t z .

M it dieser Neuerung gelang es nicht nur, auf dem 
Gebiete des Zivilprozesses das Bindeglied zwischen 
der alten Sozialgesetzgebung und der neuen Stände
staat-Gesetzgebung herzustellen, sondern auch, die 
immer breitere und organischere Einreihung der 
Ständestaat-Gesetzgebung in unser Rechtssystem 
fortzuführen. In der allgemeinen Prozeßordnung 
wurde die vierzehnjährige Erfahrung aus der Ar
beitsgerichtsbarkeit ausgewertet.

2. D ie  V e r w i r k l i c h u n g  des a u t o r i t ä r e n  
P r i n z i p s  i n  der  R e f o r m  

Das P r i n z i p  der  A u t o r i t ä t  war, wie ich be
reits erwähnt habe, im Zivilprozeß gänzlich un
bekannt, in Übereinstimmung mit der Auffassung, 
daß die Prozeßführung als solche ein Gebiet absolut 
persönlicher und privater Zuständigkeit sei und 
nicht etwa, wie kürzlich Satta sehr treffend bemerkt 
hat, eine Äußerung jener Unsicherheit der Rechts
verfassung, die im Interesse aller so schnell als 
möglich aufgehoben werden soll.

Es herrschte das sogenannte Prinzip der freien 
Verfügung, d. h. das den Parteien ausschließlich 
zuerkannte Recht, im Prozeßverfahren über ihre

Rechte zu verfügen, ohne Rücksicht auf die mög
lichen Folgen, die aus der Ausübung dieser Befug
nisse entstehen konnten, obwohl in diesem gefähr
lichen Zweikampf nicht nur materielle Interessen, 
die für die Parteien von größerer oder geringere* 
Bedeutung waren, vernichtet werden konnten, son
dern die viel höheren eines sozialen Rechtes. Io* 
letzteren Falle kann es nicht gleichgültig sein, °h 
ein gerechter Anspruch unterdrückt werde, oder 
ein ungerechter Anspruch zum Siege gelange.

Dieses System war selbstverständlich nicht mehr 
tragbar in einer Staatsordnung, in welcher der Staat 
selbst, nachdem er zum Vollbewußtsein seiner aller
höchsten Pflichten, der Anerkennung der Rechts
ordnung Achtung zu verschaffen, gelangt war, den 
Zivilprozeß als eine Phase der Unsicherheit de 
einzelnen Rechtsstandpunkte, die miteinander **** 
Widerspruch standen, erkannt hatte. Es war schon 
im Interesse der Allgemeinheit gelegen, daß diesem 
Zustand ein rasches Ende bereitet wurde im Ein
klang mit den Forderungen des allgemeinen Recht®' 
empfindens. Die neue Auffassung, die auf de« 
Boden der praktischen Tatsachen stand, hatte vie 
fache Neuerungen zur Voraussetzung, die weg®1, 
ihres technischen Charakters nicht alle hier erv/j+ eil 
werden können. Aber einige der hervorstechendst
können nützlicherweise als Beispiel aufgeze1̂  
werden

3. D ie  H e b u n g  der  A u t o r i t ä t  des R i ch t e r s 
und  d ie  E r w e i t e r u n g  s e i n e r  Befug** ‘ s

Aufsätze [Deutsches Recht, Wochenausgahe

Der  Z i v i l u n t e r s u c h u n g s r i c h t e r
ndeDie hervorragendste und wirklich grundlege” 

Neuerung ist jene, welche sich auf die Hebung U  
Autorität des Richters und auf die Erweiterung 
ner Befugnisse bezieht. „Der Richter“ , s0 , sfn39 
Minister G r a n d i  in seiner Rede v. 16. Okt. *. fl 
vor der Kommission der beiden gesetzgehe1* 
Häusern der Kammern — ist jenes Organ, den* ^  
Staat die wichtige Aufgabe überträgt, dem tJe 
auf dem Wege der Prozeßordnung Geltung zU (|Cr 
schaffen. Im Hintergründe dieser Frage steh* fa- 
erneuerte Begriff der Würde und Autorität de £g 
schistischen Staates und.seiner Organe, wes“ ,̂nbe- 
unverständlieh wäre, daß der Richter als *Ue, 
teiligter Zuschauer und manchmal machtlos 
fast wie ein Schiedsrichter auf einem Sport 
der sich damit begnügt, die Punkte aufzuschre> ^  
und darauf zu sehen, daß die Spielregeln e!r1̂  ffeii 
ten werden, bei einem Kampf, bei dem hm g^eI, 
die eifersüchtig gehüteten und höchsten E*inffL%e- 
und die Verantwortung des Staates ins Treftc 
führt werden. Es ist daher notwendig, d ,,erVof' 
Richter eine genaue Prozeßleitung, eine 11 ¿e.
ragende und regelnde Stellung eingeräumt '  -ber 

Diese Ausrichtung der modernen Ansichte ^  
die Funktionen des Staates in der Verwaltnj1» ^ a, 
Justiz ist nicht auf unser Land beschränkt. D jp 
tur und der Umfang der Befugnisse, die den j^eCfi- 
teilen zustehen, das Verhältnis zwischen ihren 
ten und ihren Prozeßhandlungen, die Na* ^  ßef 
das Ausmaß des Interesses der Allgemcinhei e 
Lösung von Rechtsstreitigkeiten unter Priya ’rfaS- 
Stellung des Richters, der Aufbau und die gjnd 
sungsmäßige Lage des Zivilprozesses ®elD+aJhlai*iJ 
Themen, über di» viel und heftig in UcU! ßok;
und Rußland, Länder die den vorurteilsloses öffnet
trinären Entwicklungen weit die Arme ejfel- 
haben, gesprochen und geschrieben wurde. jjji<eii 
los handelt es sich um Diskussionen, urnr rhlackejj 
und Vorschläge, die noch nicht von den - i0J.gai*o 
befreit sind, die bei keinem UmschmeIzungSN 0
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den k n / ^ V ^ '  Daher hat unsere Gesetzgebung 
doktrinärC”a AuRra?> da sie in diese neue politisch- 
Stellunn-16 Ausarbeitung hineingeboren wurde, dazu
fvlj — Q ZU tlpflnl Pn Qm mit ß tll'nfkni n-1n!nl.'>nU!/v
oteiluno* - — iiiucii igcuuicn wurue, uazu 
alte BindZU ne^m9n- Sie muß hierbei gleichzeitig 
haben ll/?^en’ d‘e s‘cß a ŝ ungeeignet erwiesen 
die sicj, nd zweifelhafte Neuerungen ausschalten, 
“ndzwar i n " » *  Versuchen bewährt haben, und 
Rechtsemnr ^ ^es k 'aren und festen Rahmens des 
Welches x tlnuens eines Volkes wie das unsere, 
•ässip-n,, as seltene Vorrecht genießt, einen zuver- 

Di!sesSD nJar Recht zu haben, 
die volk+a r°blern ist auf eine Art gelöst worden,

Nachde K l^  erscheint.
nahme Qt?rI Grundsatz einer tätigen Einfluß
gestellt wn Clters auf die Prozeßführung auf- 
schiedenp /  war> ergaben sich zwei ganz ver- 
bereit«' ith einander folgende Phasen: aas v o r -  

Df e v «  t Ul ld das E r k e n n t n i s v e r f a h r e n ,  
sich VOr B e r e i t u n g des Prozesses  s p i e l t  
rh c h u n „o r iei,™ein s o g e n a n n t e n  U r i t e r -  
>bertrap-un,T lc. t e r  ab: Es ist dies eine geglückte 
■ vilrechtsvf feVler strafrechtlichen Einrichtung ins 
jn eim‘pen , aj!.ren> die auf bescheidene Versuche 
.‘cken\.tnndu^ . ndischen Gesetzgebungen zurück- 

Slch abp-pcnM die a^er bis jetzt noch nie als ein in 
R is s e s »„■ 0Ssenes Ganzes eines Teils des Zivil- 
n f r Zivil-T r ^eSriffen und eingeführt worden war. 
„Jatizstück ,iftersuchungsrichter ist eigentlich das 
^erträgt ih,>er .neuen Prozeßordnung. Das Gesetz 
*:? ihm W ortJ*2i"e, sehr weitgehende Autorität, da 
dle raschestn ° rt ‘eh „alle Befugnisse erteilt, die auf 
;esses abppct; Uncl  legalste Abwickelung des Pro- 
,v°m ersten A. * mi  ,sein müssen“  (Art. 175). Da er 

I1 Eorderunn-5 enr* 'che an mit den entgegengesetz- 
'rd er zw/ " d e r  Parteien in Berührung kommt, 

f f l  niii der Ä taren Leiter der Proeßhandlun- 
muheni>zuklärenr? fl^ tung. zu entwirren, zu verein- 

*  allen MittfU ln< beweise zu erheben, und zwar 
„ „ d  m it i Pfi die ihm vorgeschlagen werden, 
g I^Jgnet h ä l t ”  and ern M i t t e l ,  das er f ü r

dipCv f er Vber+er'd ü n g  im Pr ozeß  i s t  dem 
si„T V,0raussetZn n Ia g 1P- Aut diese Weise werden 
der ft heit geo-ehp?en ihr die Klarheit und Beweis- 

Fa,le eine hof11-’ ^ elcile in der großen Mehrzahl 
4 _ riedigende Lösung sicherstellen.

U ^r § i
C 'p R  des g u t e n  G l a u b e n s  im 

d m einem p ° z eß v e r f a h r e n
4  o S ^ h ä . 2 Ä t ahren> 1? dem der Staat 
n,mmt lelle> 
i eidiW.,Ware

»en oft- .tshängipkp;+ u ’ 1? dern «er btaat vor 
nimmf z,ellen Orrif« bis zur Entscheidung mit sei 
feid;-,’ wäre c<; „ en die genaueste Kontrolle vor 
ten der " y ^ n d h e h ,  daß die zur Ver 
nützt ,hnischenS , en Ansprüche vorbereite 
JdasSĉ erden könntet boswilligerweise dazu be‘ u^n könnt-/ ^owungciWCUiC uazu oe- 
!^ticrc °^er (jer w11’ zugunsten des Betruges und 
]n seiLStreitteiIc eI?chlePPung von seiten arg- 
>>der ^  Bericht aU„  di enen- Minister Grandi stellt 
,laUpt<iUie. Qlauhp "  deJJ Rönig feierlich fest, daß 
Weil cblichsten I pif0!  rozeßverfahren einer der 
» vilni-p, der rOin>i ; /une des neuen Gesetzes ist“ , 
ÄrSlist>/CeiSses terip Ca modernen Auffassung des 
RechtSwf [eichzeitip- f eg,en den Gegner ausgeübte
i > & » i “ i S - einen Be“^  gesc" dic

.« S Ä !»  * •indenn 
■ W sk -'- rtpIt.^eierlirli” f „ T ‘.‘ > " u“ usaTz zum AiisarucK 
? eric h itsbeiständo %t-steUt. daß die Parteien und 
t U h e n « l v e r f  a u !! dle P f l i c h t  haben, si ch im 
£r dens^i1 men ( \ r? ? ®h r I i c h  und  a n s t ä n d i g  

chutz Ve' ( , L 88). Dieser Grundsatz ist un- 
nedener Sanktionen gestellt, dte

Gnmdsatz zum Ausdruck,

hier nicht erwähnt zu werden brauchen. Gewiß ist 
dieser Grundsatz leichter in einer allgemeinen Auf
zählung als in einer analytischen Definition aus
zudrücken. Juristen und Rechtsphilosophen haben 
sich darin versucht, seit das deutsche Gesetz vom 
27. Okt. 1933 an den § 138 DZPO. einen Absatz 
hinzufügte, der es den Parteien zur Pflicht macht, 
in ihren Angaben über die Tatumstände pflichtge
mäß alles zu sagen (Vollständigkeitspflicht) und 
pflichtgemäß die Wahrheit zu sagen (Wahrheits
pflicht). Die spitzfindigen theoretischen Bemerkun
gen, mit welchen man bereits diesen Begriff ab
strakt betrachtet, lassen große Diskussionen in der 
Praxis voraussehen.

Aber unsere Rechtsprechung, die eine große Tra
dition an feinem moralischem und juristischem Ver
ständnis hat, wird es verstehen, aus der behutsamen 
und weisen Ausarbeitung der konkreten Fälle die 
treffenden Ausdrücke für eine Definition herauszu
ziehen, die nicht anders ausfallen kann, als daß sie 
das moralische Klima des Zivilprozesses in einer 
faschistischen Zeit beherrscht.

5. E i n h e i t l i c h k e i t  der  R e c h t s p r e c h u n g  — 
E i n h e i t l i c h k e i t  des Rechtes  u nd  O b e r s t e r  

G e r i c h t s h o f
D e r  G r u n d s a t z  d e r  E i n h e i t l i c h k e i t  d e r  

R e c h t s p r e c h u n g  leitet sich als natürliche und 
notwendige Folge von dem streng einheitlichen Auf
bau des faschistischen Staates ab.

in  einer Regierungsform, bei welcher alle autori
tären Kräfte von einer einzigen Zentralgewalt aus
gehen, und auf die sich alle Ausübungen ihrer Tä
tigkeit beziehen, ist es nicht tragbar, daß das Er
kenntnis und die Anwendung des Rechtes auf eine 
andere Art vor sich gehen als mit einem einheit
lichen System. Dies ist gleichzeitig eine logische 
und praktische Notwendigkeit.

Logischerweise ist die absolute Einheitlichkeit des 
Staates untrennbar von der Einheitlichkeit seines 
Rechtes und der Einheitlichkeit der Organe, die es 
anwenden müssen.

„A ls Ausdruck des tiefsten Bewußtseins italieni
scher Bürger“  — sagt Minister Grandi in seinem 
Bericht an den König — „und daher getragen von 
der Berufung Italiens für das Recht, hat der Fa
schismus in unseren Tagen die politischen und so
zialen Reformen vollendet, die der neueren Zeit am 
besten entsprechen. M it seinen Forderungen hat er 
den charakteristischen Erscheinungen des modernen 
Lebens eine juristische Form gegeben und die 
Sicherheit des Rechtes dort hergestellt, wo das Auf- 
und Abfluten und das gegenseitige Ausspielen der 
wirtschaftlichen Interessen Platz griff, vor allem in 
der typischen Form der kollektiven Organisation des 
modernen Lebens. Ausdruck dieser Sicherheit ist 
die Einheitlichkeit der Rechtsprechung, der w ir es 
danken, daß Verhältnisse, die bis gestern noch au
ßerhalb des Gesetzes standen, heute in gleichmäßi
ger und beständiger Form geregelt werden, ebenso 
werden die Konflikte, die aus ihnen entstehen, heute 
in derselben beständigen Form nach dem Gesetz 
gelöst, und zwar von den Organen des Staates, 
welche sich im Vollbesitz der Funktion innerhalb 
ihrer Gerichtsbarkeit befinden.“

Praktisch hat die Einheitlichkeit der gerichtlichen 
Funktion eine dreifache Konsequenz zur Folge.

a) Die erste Folge ist, daß — abgesehen von Son
derfällen, die im Gesetz geregelt sind — d ie  Z i 
v i l g e r i c h t s b a r k e i t  in i h r e r  G e s a m t h e i t  
nu r  von den o r d e n t l i c h e n  R i c h t e r n  aus 
g e ü b t  w e r d e n k a n n. Dies ist der Grundsatz, den

212*
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das Gesetz feierlich auf seiner ersten Seite wieder
gibt. Der Art. 1 stellt daher fest, daß „die Zivil
gerichtsbarkeit, abgesehen von besonderen Bestim
mungen im Gesetze selbst, von den ordentlichen 
Richtern ausgeübt w ird“ . Die Erscheinung beson
derer Gerichtsbarkeiten — sagt treffend der M i
nister in seinem Bericht an den König —, die uns 
immer wieder in der Geschichte der Krisenzeiten 
des Staates begegnen, ist zum Großteil durch die 
treibende Kraft des neuen, noch nicht in Gesetzes
form gekleideten Rechtes bedingt, welches, da es in 
den Urteilen der Berufsrichter, die sich notwendi
gerweise an das geschriebene Recht halten, keine 
Anerkennung finden kann, in der besonderen Zu
ständigkeit der technischen Richter einen Ausweg 
und einen Ausfluß sucht. Aber diese Sondergerichts
barkeiten, die. nicht zu Unrecht in Zeiten der Er
neuerung des Staates als Sicherheitsventile der 
Rechtsordnung betrachtet werden, haben immer nur 
eine vorübergehende und zufällige Funktion. Ihr 
Amt erlischt, sobald das neue Recht außerhalb der 
umstrittenen Enge der Rechtsprechung sich in der 
neuen Gesetzgebung sieghaft behauptet.

b) Die zweite Folge besteht darin, daß dann,
wenn nicht die Gesamtheit der Rechtssachen in den 
Kreis der ordentlichen Gerichtsbarkeit gezogen wer
den kann — von denen einige wegen ihrer Natur 
die Erhaltung besonderer entscheidender Organe er
heischen — an die Spitze der Pyramide der Gerichte 
eine höhere Einrichtung gesetzt werde, ausgestattet 
mit einer allgemeinen Autorität über alle Organe 
der Justiz, seien es ordentliche oder besondere. Für 
dieses höchste Amt ist d e r O b e r s t e  G e r i c h t s 
h o f  zuständig (Art. 360—362). ■

c) Die dritte Folge ist, daß die sachkundigen 
Laienbeisitzer, welche schon durch die aufgehobe
nen Gesetze über die Rechtsstijeitigkeiten zwischen 
Einzelpersonen dazu ausersehen waren, am richter
lichen Kollegium teilzunehmen, um mit ihren tech
nischen Kenntnissen die Rechtsprechung der rechts
kundigen Berufsrichter zu ergänzen, wieder ihren 
natürlichen Obliegenheiten als b e r a t e n d e  O r 
gane zugeführt und jener eigentlich juristischen 
Befugnisse entkleidet werden, die ebenso im offenen 
¡Widerspruch standen mit ihrer geistigen und be
ruflichen Bildung als mit dem eigentlichen Grund
satz der Einheitlichkeit der Gerichtsbarkeit. Es wäre 
tatsächlich eine merkwürdige Einheitlichkeit, wenn 
eine Gewalt verschiedengearteten Organen anver
traut würde, die nicht durch die Einheitlichkeit 
ihrer Natur, sondern durch zufälliges Zusammen
treffen mit einem Auftrag zustande gekommen ist.

6. D ie  E i n f a c h h e i t  und  N e u h e i t  der  p r o -  
z e s s u e l l e n  F ö r m l i c h k e i t e n

D i e  E i n f a c h h e i t  und  die N e u h e i t  der
p r o z e s s u e l l e n F ö r m l i c h k e i t e n  sind den tech
nischen Bearbeitern der Reform; vom Minister Grandi
als Hauptaufgaben gestellt worden. „Das ganze Pro
zeßverfahren — sagte er und gab dadurch der 
menschlichen Forderung nach, einem Gemeinschafts
gewissen Ausdruck — das ganze Prozeßverfahren 
muß menschlicher in dem Sinne werden, daß es 
dem Volke nicht mehr als eine Art kabalistischer 
Zeremonie erscheine, bei welcher sich nur die Ein
geweihten verständlich machen können, sondern als 
zugänglicher Zufluchtsort, welcher vom Staat für 
alle diejenigen zur Verfügung gestellt wird, die 
an die Justiz glauben, und daß man, um angehört 
zu werden, keine anderen Voraussetzungen brauche 
als den gesunden Menschenverstand und den guten 
Glauben.“

Der gesunde Menschenverstand, der leider wej 
davon entfernt ist, weit unter den Massen verbrer 
tet zu sein, erkennt ohne Schwierigkeit, daß das 
Prozeßverfahren eine gewisse strenge Regelung de 
Förmlichkeiten aufweisen muß, weil durch dj 
strenge Beobachtung derselben die Bürgschaft <u, 
einen disziplinierten und ehrlichen Prozeßverlm1 
gegeben ist. Dem gesunden Menschenverstand w; 
derstrebt es aber, daß Förmlichkeiten, welche m 
der bestimmten Absicht eingeführt wurden, dien0 
tige Funktion einer Prozeßeinrichtung zu gewähr*®' 
sten, damit enden, daß sie selbst und nur sie '¿ü. 
wahren Prozeßzwecke gemacht werden. Es f  
d e r s t r e b t  e i nem,  daß gew i sse  Bes t i 1“  ̂
m u n g e n  b ea ch t e t  w e r d e n  müssen,  a 11 c 
we n n  sie n i e m a n d e n  und zu n i ch t s  d i ene*  
n u r  w e i l  sie e i n m a l  d i e n t e n  o de r  in ;a 
d c r e n F ä l l e n  dazu d i enen  k ö nn t e n ,  darrr 
Sicherheit zu schaffen (über die gegenständlich K 
Zweifel herrscht), daß irgendeine Person vorgeL 
den, ein Akt übergeben, ein Urteil zugestellt wur 

Man will also, daß die unvernünftige Ac"tl u 
vor leeren Förmlichkeiten ohne Inhalt aufhöre,, 
es wegen der allgemeinen Entwicklung von ^ 
ständen oder von Bräuchen, sei es, daß der Zw® g 
für den sie geschaffen, erreicht wurde, sei es, ° 
die Parteien kein Interesse daran haben. Einigev0ll 
Stimmungen sagen dies ausdrücklich, dort wo 
denjenigen Prozeßhandlungen die Rede ist, V.e , 
mangels Beachtung von vorgeschriebenen * . 
lichkeiten als null und nichtig erklärt werden 
nen (Art. 156, 157). Andere Bestimmungen,■ e ¡¡cri 
türlich hier nicht besprochen werden können, s a(1f( 
in klaren Worten die allgemeinen Grundsätze 
die ich den funktioneilen Zweck der Förmlic'lK̂ 0r« 
und Prozeßtermine nennen würde. M it diese0 ^ji, 
ten möchte ich die Formel eines Systems ausdm ^  
in welchem Förmlichkeit, Nichtigkeit, TerlTlirl vVeirt 
Terminsverlust nur dann Anerkennung finden, 
ihre Beachtung im logischen, no tw e n d ige n ^ 
gegenwärtigen Zusammenhang mit der r 6 * * * * 11 ¿u 
sind, die Hauptzwecke des ProzeßverhäItms 
gewährleisten.

' | r C 1
7. D e r G r u n d s a t z d e r A n p a s s u n g s f ä h  1S s.

Der Grundsatz der Geschmeidigkeit (oder ¿¡eum
der ihnsungsfähigkeitj des Prozeßrechtes besteht;

Worte des Ministers Grandi zu gebrauchen, ¿¡e 
von großem Erneuerungsgeist getragen, u. eIl0rfl'
wichtigen Regler des Prozeßverfahrens a l Ip . j fen
men hat — darin, daß man es der diskre ^  pa|l 
Gewalt des Richters anvertraut, von Fal1 £jaS ge' 
zu bestimmen, welches Verfahren er a,saChehaY 
eignetste für die zu entscheidende Rechtss ^  ^el' 

.Wenn es sich statt des Prozeßverfahren voä
ches durch ein unglückliches Zusammen; ^ef'
gesetzgeberischer Schuld und von interessic 
Wicklungen von Riten eine Art Kabala S ^ iich ^  
ist — um irgendeinen Vorgang im mCnen ¿vv£l' 
Leben handeln würde, würde niemand elraChiedeilf 
fei darüber haben, daß man sich, um vecri1jedene, 
Resultate zu erreichen, je nach Art ver 0 eine 
Instrumente bedienen muß. Um die Schia ^¡selue 
Uhr aufzuschrauben, würde niemand eme steilufl| 
Schraubenschlüssel nehmen, und um oer vViir 
eines gewöhnlichen Paketes sicher zUp eUjarmer 
niemand auf den Begleitschutz der 
zurückgreifen. . rn7eßver%

Aber genau so geschah es im Z iv ilp u ^ ^ ir ie  
ren, wo eine einzige große und teure \ nCil A 
zur Verfügung stand, um bei 9 encn 0|Chei> v 
Spruch von wenigen Lire und einen s



Aufsätze 1693gang 1941 H eft 32/331

WeisflnfH’ e'nen kleinen Rechtsfall mit rascher Be- 
^echtst,ru[1Ssmöglichkeit und eine komplizierte 
nahmpr.aC i md: e‘ner ganzen Serie von Beweisauf- 
Phaspn1 £ e‘tend zu machen, bei dem dieselben 
demscib öe®v^ er âkrens, dieselbe Feierlichkeit mit 
einrrpi^u11 Wald von Förmlichkeiten und Terminen 

Da>j • e? wefden mußten.
PrözeRvfr Vmen*ale Mittel — ein solches ist das 
Sachc, Neriahren--eignete sich nicht für die Rechts- 
detninst°Cl sclilimmer: die Rechtssache mußte sich
ten-_1 Unaentaleji Mittel fügen. M it anderen Wor-
das uUAL0 ve.rzcihe mir in einer so ernsten Materie 
sende ! — nicht der pas
sende o / lussel für die Schraube, sondern die pas- 

Mit „■ ^ aube für den Schlüssel, 
bischer n Cr Y‘elzahl von Maßregeln, deren tech-
m.a* einen ara^ er an dieser Stelle leider nicht ein- 
die Refor sui^ rnarjschen Hinweis ermöglicht, hat 
Kopf „  f11 Qfandis die ganze Situation auf den 
sich das V f und ^en Grundsatz festgelegt, daß 
r5m Auf! Cr a” rei1 — ’n seiner Ausdehnung, sei- 
Rhythm au> seinen Einrichtungen und seinem 
f&uß. pj . ae,n Ausmaß der Rechtssache anpassen 
keit, Wj r 4er Grundsatz der Anpassungsfähig
ere); orip,!1 Berichte an den König genannt 
v°rzieheni -Wle Rh in Wahrheit mit Carnelutti 
SchiHeidioUo-ir , m  sagen, der Grundsatz der Ge- 

Die p)P f des Prozeßverfahrens. 
hr°zesses-Ufr?*len safien Auflockerung des Zivil- 
aüsdruci{ P iSe5. ?egriff wird durch unsern Sprach- 
nisse des stizität“  in bezug auf die Verhält- 
ausgedrüc|£f 1 Prozehverfahrens besser und genauer

^Mahrj

Dies • ^  Schlußfolgerungen
fphistischg p i f ihren grundlegenden Zügen die fa- 

scheint , i ortn unserer ZPO. Aus dem Gesag- 
d-ei}^>gerwpiaoar hervorzugehen, wenn auch not- 
n e\  aüsschl-wv LUr summarisch, daß die Reform 

^htseninfinj^hende Forderungen des modernen 
Ala) D iePP i2 rnsI VerwirkIicht: 
dipo ° r | tät  , „ U i r Vn £ des G r u n d s a t z e s  der  
Sä Weise n; f i 1 1 n d e r ZPO. ,  die sich auf 
I i * h  in (],.,’Cd ,nur formell, sondern auch tat- 

h\ sn Aufh-ii, jhmen des organischen und po-
de D js C  dr  Regimes ™ fügt.
Rink-ifr ° z essup ii i  Ch^ ng  u n d  E r n e u e r u n g  
W pang mit dem r ”  ,F ° r m e n > die dadurch in 

c) l? m QeiSte der neuen Zeit gebracht

von^</i1 die SR lfIg.e der beiden vorerwähnten Neue- 
?epte er feigi ffpnQ0^  der gerichtlichen Tätigkeit 
Rite? v°n den m were der alten kurialen Re- 
der Welche p;„ -,,octer weniger formalistischen 
Jus tRgeweihtp,, e‘ tersüchtig gehütetes Vorrecht 
b rac V u »d !d L W^ren: mit dem R e s u l t a t ,  die 
}h d-!?’ d. h. di« jY,?**4 e i n a n d e r  n ähe r  g e 
lben  öffentlir-in tat>ge Wirklichkeit des Rechtes 

Es : e Bewußtsein eingetröpfelt zu
nndk st klar w
das TnSonders ,",i.nn *?an au,ch nur über die Natur 
S!nd, "^erksetzpn ,-ie technischen Mittel, die für 
aJein Y^denkt ' dlesP.r Neuerungen notwendig 
i!ISchenU/.,das korrpuer sicfl die Reform nicht 
„Rvärrt. Mittel, a i,pi hfR Funktionieren dieser tech-
YgeIbaVr.etl El,.....V lrd sie vor allem von einem
!ech di lsf> getr3  welches nur ganz ungefähr 
el(t MenSes ProzpR60’ ^ ie a' ,e Gesetze, so wird 
*e*t es ^Schen bps;i geseR den Wert besitzen, den 

Eeben erhau i1 Werden, durch deren Tätig
te In den Händen der Richter, in

den Händen der Gerichtskanzleien, die ihr wert
volles Arbeitsgebiet sind, und ganz besonders in den 
Händen der Rechtsanwälte liegt die effektive Mög
lichkeit dafür, daß die notwendigen Anstrengungen 
den Erfolg haben, das Zivilprozeßverfahren auf 
e ine Ebene mit der faschistischen Verfassung des 
Staates zu bringen.

Es wäre unnütz gewesen, die Pflicht der pro- 
zessuellen Ehrlichkeit festzulegen, wenn man fort- 
fahren würde mit den Nummern der schlechten 
Prozesse das Lotteriespiel mit der Justiz zu ver
suchen, und wenn die guten Prozesse die alten Fall
stricke und die traditionellen Geplänkel herausfor- 
dern würden. Es wäre traurig, Vereinfachungen 
ausgeklügelt und rasche Verfahren eingeführt zu 
haben, wenn man dann sehen müßte, wie die Be
teiligten sich anstrengen, dieselben zu vermeiden 
oder, was schlimmer wäre, sie zu umgehen. Also 
von den Menschen, von den Juristen, Beamten, 
Praktikern, Technikern, von denen, die sich mit dem 
Studium des Prozeßrechtes befassen, wird schließ
lich ein ehrlicher und tätiger Beitrag für die Ins
werksetzung/ dieser faschistischen Reform erwartet, 
welche der italienischen Justiz das modernste und 
wirksamste Instrument fruchtbarer Tätigkeit ge
geben hat.
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pag. 334.

Calamandre i  P. — La relativitä del concetto di 
azione, in Riv. di dir. proc. civ. 1939, I, pag. 22 seg. 

Calamandre i  P. — Rassegna di letteratura e Iegisla- 
zioni straniere, Germania, in Riv. di dir. proc. civ. 
1938, I, pag. 190 seg. 1939, I, pag. 105 seg. 

Ca logero G. — Probitä, lealtä, veridicitä nel pro
cesso civile, in Riv. dir. proc. civ. 1939, I, pag 129 
e seg.

Capograssi  G. — Intorno al processo, in Riv. int. di 
fil. del dir. 1938, pag. 252 seg.

Ca r ne l u t t i  F. — Riforma tedesca e riforma italiana 
del processo di cognizione, in Riv. dir. proc. civ. 
1934, I, pag. 289 e seg.

Ca r ne l u t t i  F. — Arbitrato estero, in Studi di dir.
prod. ’ I pag. III.

Ca r ne l u t t i  F. — Sistema del diritto processuale civile, 
I, Padova 1936, nn. 76, 180.

Ca r ne l u t t i  F. — Contro il processo fraudolento, in 
Riv. dir. proc. civ. 1926, II, pag. 14 seg. 

C r i s t o f o l i n i  G. — Sulla posizione e sui poteri del 
P. M. nel processo civile in Riv. dir. proc. Civ 
1930, II, pag. 23 seg.

C r i s t o f o l i n i  G. — A proposifo di indirizzi nella 
scienza del processo, in Riv. dir. proc. civ. 1930, I, 
pag. 105.

C r i s t o f o l i n i  G. — Contro i disorientamenti nella 
scienza del processo, in Riv. dir. proc. civ. 1937, I 
pag. 282.

De Rossi  M. — Rassegna di letteratura e Iegislazioni 
straniere. Irighilterra. in Riv. dir. proc. civ. pa<* 178 
e seg.

Fer rara F. (junior) — Interferenze tra diritto sostan- 
ziale e processo in materia commerciale. Siena 1936.
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Or an di D. — M i n i s t r o  Gua r das i g i l l i  — Tra- 
dizione e Rivoluzione nei codici mussoliniani. Dis- 
corso pronunziato in occasione del Rapporto tenuto 
dal Duce alle Commissioni per la Riforma dei Co
dici il 31 gennaio 1940—XVIII a Palazzo Venezia, 
Roma, Tip. delle Mantellate, 1940.

Qrandi  D. — M i n i s t r o  Guardas i g i l l i  — La 
riforma fascista dei Codici. Discorso pronunziato ii 
16 ottobre 1939—XVII alla Commissione delle Ca- 
mere legislative per Ia Riforma dei Codici. Roma, 
Tip. delle Mantellate, 1939, pag. 16—28.

Redent i  E. — Sulla riforma della procedura civile. Mi
lano, Giuffrè, 1939.

Sat ta S. — Dalla conciliazione alie giurisdizione. Pr0‘ 
lusione al corso di diritto processuale tenuta nc.,la 
R. Universitá di Genova, in Riv. dir. proc. clV- 
1939, I, pag. 201-219.

Satta S. — Considerazioni sul processo civile (seguit° 
e svolgimento della prolusione indicata al numer0 
precedente) in Riv. dir. comm. 1940, I, pag. 258 seg-

Satta S. — Gli orientamenti pubblicistici del process0» 
in Riv. dir. proc. civ. 1937, I, pag. 32.

Zani  G. — Presupposti politico-sociali nella dogj 
e nella riforma del processo civile, in „Studi" Pe 
D’Amelio, 1933, III.

Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen
im neuesten italienischen Recht

, Von Professor Dr. H a n s  Sper l ,  Wien*).

Die italienische Gesetzgebung ist in der Frage, 
ob Entscheidungen ausländischer Richter in Italien 
anzuerkennen und zu vollstrecken seien, seit jeher 
eigene Wege gegangen. Die italienische Prozeßord
nung von 1865, Art. 941, stellte nur vier Erfordernisse 
auf: die Entscheidung müsse von einer „zuständigen 
richterlichen Behörde“  gesprochen worden sein; die 
Parteien müßten zum Verfahren regelrecht geladen 
worden sein; sie müßten gesetzmäßig vertreten oder 
säumig erklärt, kontumaziert worden sein; die Ent
scheidung dürfe keine Bestimmungen enthalten, die 
mit der öffentlichen Ordnung oder dem inländischen 
öffentlichen Rechte Italiens unvereinbar wären. Die 
comitas gentium war in diesen Normen hervorragend 
zum Ausdruck gekommen. Art. 941 blieb in Geltung, 
bis ein königliches Dekret v. 20. Juli 1919, Nr. 1272 
erschien, vorerst als NotVO. als neuer Wortlaut des 
Art. 941 in Gesetzesform gekleidet. Der Grundsatz 
ist geblieben: Italien setzt selbständig fest, unter 
welchen Voraussetzungen einer fremdländischen 
Entscheidung die Vollstreckbarkeit zuerkannt wer
den wird, also Prinzip der a u t o n o m e n  Sa t 
z u n g * 1). Nicht der weltverbreitete Grundsatz der 
G e g e n s e i t i g k e i t 51). Der italienische Richter hatte 
nicht zu fragen, ob italienische Urteile die gleiche 
Behandlung fänden, ob sie überhaupt und unter 
welchen Bedingungen vollstreckt würden. — Der 
Weltkrieg brachte die überstaatliche Vollstreckung 
ganz ins Schwanken. War der Vollstreckungsverkehr 
yori Kriegsausbruch an zwischen den kämpfenden 
Ländern zum Stillstand gekommen, so erfolgte auch 
nach dem Friedensschlüsse keine Ausgleichung. Im 
Gegenteil; alles verschärfte sich. Das königliche 
Dekret v. 20. Juli 1919 war aus dem Bedürfnisse 
entsprungen, fremde Entscheidungen, vor allem die

*) Das Ganze der internationalen Urteilsvollstreckung 
habe ich dargestellt im Buche: La reconnaissance et
1 execution des jugements étrangers, 1932, Paris, Recueil 
Sirey, und: Die internationale Vollstreckung gerichtlicher 
Entscheidungen, Wien 1912; Das italienische Recht in der 
Rhein. Ztschr. f. Zivilrecht und Prozeß 1920,295—318; 
einen Überblick über alle Staaten der Erde bringt mein 
Bericht an die Académie internat, de droit comparé 
tom II/III, p. 330—347; ital. R. insbes. p. 344, 345,

0 Der Name: autonome Satzung erstmalig in: Die 
internationale Vollstreckung, S. 12 ff. Dort und La re
connaissance usw., p. 26 ss. Angaben über die Verbrei
tung dieses Grundsatzes.

;') Die Gegenseitigkeit ist ungeeignet, Grundlage eines 
internationalen Vollstreckungsrechtes zu sein; eingehende 

4 ™ ,conna‘ssance> P- 30-33, 71. -  Die türkische 
ZI O. v. 1927, a. 340/1, fordert durch Staatsvertrag fest- 
gelegte Gegenseitigkeit.

Versäumnisurteile, einer strengen Prüfung zu UI? ¡. 
ziehen. Es sei ein nationales Gebot, dem ita*,e 
sehen Schuldner den Schutz zuteil werden zu lasS ’ 
den ihm das Ausland vorenthalten hatte. , - 

Nach mehrjähriger sorgfältiger Vorarbeit erg>je 
am 28. Okt. 1940 eine neue Zivilprozeßordnung» 
auch das Recht der Zwangsvollstreckung und  ̂
Verfahren außer Streitsachen enthält. Dieses 
21. April 1942 geltende Recht hält in wohl abge -ze 
gener Mäßigung die Mitte zwischen dem Oes ; 
von 1865 und dem königlichen Dekrete. Es sCl ,ers 
den einheimischen Schuldner ausreichend, beso° 
gegenüber Säumnisurteilen. Anderseits bereite1 ef) 
dem ausländischen Gläubiger keine z\tfec£ u 
Schwierigkeiten, wie es auch nicht in den f" ^  
nationaler Einseitigkeit verfallen ist. —; Art- ],e 
setzt fest, welche Voraussetzungen der itahe11 &• 
Richter bejahen muß, wenn er das ExequauJ —, 
teilen soll. Das Vorhandensein der Gegense 
k e i t  gegenüber dem Ursprungsstaate ist k_el prt°*' 
genstand seiner Prüfung. Zuständig für die |Ue|!' 
lung der Vollstreckungsbewilligung ist der
hof des Ortes der beabsichtigten Vollstreckung 
Wird die Vollstreckung durch diplomatisch0 ztl- 
mittlung verlangt, so greift eine Art FürsofU Tej 
grinsten des Gläubigerantrages ein. Wenn d*e , ro- 
nicht schon selbst einen Vertreter bestellt *iam,ofes 
curatore), so ernennt der Präsident des App°* taatS' 
auf Antrag des öffentlichen Ministeriums 
anwaltschaft) einen curatore spéciale, der die 
auf Vollstreckbarkeitserklärung einbringt- ¿¡e

Italien gehört, wie bisher, zu jenen Länd°' ’^d  
ein  ̂zweiseitiges Verfahren vorschreiben, Juni
Ladung des Verpflichteten, streitige ^ e.rA.j|Strccj 
und Verweigerung wie Gewährung der vo ord; 
barkeit in Form eines Urteiles3)- B l e i + ¡*+ 
nungsmäßig geladene Beklagte aus, so tri d°r 
Kontumazierung des Beklagten ein, sün^ zliclg
Appellhof hat von Amts wegen die Se.f „uf it r  
Voraussetzungen für die Vollstreckbarkeit : , jen
lienischem Boden zu prüfen (797). Er vV . ^ er>0 
allein anwesenden betreibenden Gläubige1" ‘ jsjac . , 
eine Voraussetzung fehlt; er verlangt den sjtP 
“ ' e i s ,  daß alle Erfordernisse des Art. 1 1 ĵeaf;;iu r\„.. i...± »..„U &erfüllt sind. Der Richter hat auch ,daSc Aan11 w  
Interesse von Italien zu wahren. Diese 
nicht zulassen, daß eine Exekution erzwui &

uf ^ 4
3) Die meisten Staaten verlangen eine Ĵ Lâ {ranZ. iß ’. 

Streckungsbewilligung (deutsche ZPO. 72-, -ŝ err.p 
türkische 538 ff.). — Einfaches Gesuch genüg1- 5,
82, bulgar. ZPO. 1211, 1214, jugoslaw. ZPO-
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der I ? eJL'Yerde, die den z w i n g e n d e n  Normen 
teilunr/' , widerspricht. Jedes Urteil auf Er
den J ? „ ,er Ablehnung des Exequatur hat eine über 
kann al nE— hinausreichende Bedeutung. Es 
sein- pc .!.räiudiz ü̂r die Gerichtspraxis wirksam 
dessen h u  ^ ückwirkung auf das Ausland und 
Was l i P c n j 11̂  gegenüber italienischen Urteilen, 
nach n' 0nders in den Ländern fühlbar würde, die 
katnr j,S?nseitigkeit vorgehcn und, aus der Judi- 
EntscheinlenS R°.*&erun£ei1 ziehend, italienischen 
v°Ilendi Un̂ en die Vollstreckung erschweren oder 
Zeken FanerS-a^ en kdnnten. Es ist in jedem ein- 
richtigen r ei? .k°bes Interesse des Staates an der 
(luatur i,„ c vdhgung oder Verweigerung des Exe- 
^erständia bpitde’ weshalb Art. 796/3 nicht nur die 
s°ndern jjUn® des ministero pubblico vorschreibt, 
Wendip- p,ner Sen tatsächliche Mitwirkung für not- 

I [)j u Klart.
a) ¿pr̂ p Ŝ n d i g k e i t  muß vorhanden sein: 

k°nk re t  ^ rei?drichter mit seinem Gerichte muß 
daß die t<-, standig gewesen sein. Es genügt nicht, 
¡dnem seine r  Grsprungsstaate überhaupt, bei 
Rechte 71, G?r‘chte wo immer, nach italienischem 
richte, n - w l1 -g war4)> sondern bei d i esem Ge- 
. agsbep-Phrt Ist, aucil gesagt, daß ein Vollstrek- 

nicht vor f! ren.aozuweisen ist, wenn z. B. die Klage 
s°ndern Amtsgericht I einer deutschen Stadt, 
Wenn sie ;tl \ , as Amtsgericht II gehört hätte, oder 
gewesen .... Urr,berg statt in München anzustellen 

h) N ware-
f/age, nkhr'a- ° r G i che  Zuständigkeit kommt in 

«fe (funkr,vrle„sachhche, auch nicht die Instanzen- 
.h'ndigkejf !lehe Zuständigkeit). Die sachliche Zu- 
1 j'ndern rrnien,la*s> da Italien eine von fremden 
c h z- B. C .mdverschiedene Gerichtsorganisation 
°nderen a Handelsgerichte besitzt, keine be

r e i t  ist p Öe,t. ^ erichte usw. Die örtliche Zustän- 
r 'ch die npp;it!r .der hist alle Gesetze des Erdballes 
H?r‘chtsgewnir ‘̂dsbarlceit verbinden, den Besitz von 
¡Jf ^ahruno- i Und die Gerichtsunterworfenheit.

n Staat sn der inländischen Gerichtsbarkeit hat 
„ ,c) Dem :?°,r8's?m im Auge.
L ;a ild VorIip'eniSchen Richter muß der T a t b e -  
I i p r i 0r dem 1 r ll aus dem die örtliche Zuständig- 
bp^ daher df.m Heilsrichter erwachsen war. Es ob- 
dPl. ,)d ins P:n- 1treibenden Gläubiger, diesen Tat- 
Cori- Crtrap- ;n Zp nf. darzulegen, zum Beispiel, daß 
-^Tlce), odpr r rJ 'm geschlossen worden (Art. 20

<T~~~ deiij Pr in \Y/int1 Ti 1 ßriiillon uroct ^   ̂ er in Wien zu erfüllen war

2. lV ^ r  Codicp1 d einorverIangen konkrete Zuständigkeit. 
ten ’ ‘0fdert .,..5 V-J86a, a. 941. Die deutsehe 7PO 1öS

EO
iifach >,die Gerichte

1 Ozc K O 14 IWUIU CIV. Z-. U O ICIUVÛ  IVv lli
.,,,1. - .. a; 941. Die deutsche ZPO., 328,

gültjp fl deutsch’, ’, ¿e ? erichte“  des Urteilslandes müß- 
', 8nŴ ches Vnil V cIlt zuständig gewesen sein.gleich- 

’ ..2.1; ihnen. Noch weiter ging die österr.t?1 aus,,’ ■ ■ 1 •' j . cn* Noch weiter ging die österr.
Ebens'Vartigen’staa+p die Streitsache (nach österr. R.)... 
>mcrikJUgosIaw 7Dr?noanglg gemacht werden konnte.“
Ä ä n f|^cher Vert 0 -3 V Der Code Bustamante (pan- Rirk?. cllirki,;, , vertrag v. 20 Feh, 100« •. a-rom^ h l Ä eit deseR ;^ / -  2°- Febr- 1̂ 28, a. 432/1) fordert 
-¡der QpWare> .,StaiiChte,rs> also konkrete Zuständigkeit. 
naissanolrichte“ n0ri|ZUSiandigkeit<< zu verlangen, weder 
P'-üfen Cne- P. 47.)"Sr ’-des Richters“ . (S p e f l , Recon- 
cfr Qerif j ,m Italien fiir*)}-16'nisehe Richter hat auch zu 
K„rdnungClJtsstand voHaD-dlej bez- ,Klage ein ausschließen- 
ai t?tsstamiWar> daß +ner ob es gegen die öffentl. 
Ificher p ltn Ausland, î?-16” . Schuldner vor den Ge
lt >stan , wi»gunv a hingezogen worden war. Aus 
S i « Ä  Oder fa ^ d  fremde Urteile, die den Per-

5ik+:2r>o. ä, , '
» i i ,  
’H t e i i c f Ä

fen nipm 1 an lcle Beziehungen eines 
1,7 •) 9? , s gegen diesen zu vollstrecken.

7 a’ Uri-’ ^1 O. 510/3, jugoslaw. ZPO. 3, 
wem.' Vie bulgar. ZPO. verweigert die

S fh’en R echte t der Anspruch auf ÉTteiíung 
ed (a. 1217)SS an einem bulgarischen Grund-

(Art. 20). Ist der Beklagte anwesend und bestreitet 
er die Wahrheit des vom Gläubiger behaupteten 
Kompetenztatbestandes, so entsteht für letzteren die 
Notwendigkeit, Beweis zu führen, und zwar nach 
den Vorschriften des Códice 202 ff., allenfalls durch 
Auftragung des Schiedseides (233 ff.). Bestreitet der 
Schuldner die Zuständigkeitstatsachen nicht, so gilt 
er als geständig. Der Richter hätte die Wahrheit 
jener Tatbestände nur dann zu untersuchen, wenn 
die für die Klage benützte Zuständigkeit dem ordine 
pubblico des italienischen Rechtes widersprochen 
haben sollte. Dies wäre der Fall, wenn für die be
zügliche Klage keine andere Zuständigkeit durch 
Parteienvereinbarung geschaffen werden kann als 
die im Gesetze vorgezeichnete. Art. 2, 28 und 70 
ziehen die bezüglichen Grenzen. Es ist auch gegen 
die gute Sitte (il buon costume, Art. 12 der dispo- 
sizioni [preliminari] zum Códice civile), wenn zwei 
Italiener, wo immer wohnend, die italienische Ge
richtsbarkeit durch Vereinbarung ausschließen wol
len. Ungültig ist es auch, wenn ein in Italien woh
nender Italiener mit einem Fremden eine derartige 
Vereinbarung schließt. Die auf Grund einer solchen 
Vereinbarung ergangenen Urteile wären in Italien 
nicht vollstreckungsfähig.

2. Die erste L a d u n g  (Zustellung der Klage) an
langend ist vorgeschrieben:

a) Sie muß nach den am Prozeßorte geltenden 
Vorschriften gültig erfolgt sein (Art. 10 dispos. gen. 
zum Códice civile). In Betracht kommt nur die Zu
stellung an den zu exequierenden Schuldner als 
Beklagten.

b) Im ausländischen Verfahren muß dem Beklag
ten ein genügend langer Zeitraum zwischen Emp
fang der Klage^ und Streitverhandlung eingeräumt 
worden sein, eine Bestimmung, die erstmalig das 
Dekret von 1919, § 1/3, aufgestellt hatte. Sie hat 
Sinn und Bedeutung nicht nur für Säumnisurteile, 
wo ein allzu kurzer Zeitraum dem Beklagten das 
Erscheinen bei Gericht unmöglich gemacht haben 
könnte, sondern auch, wenn der Beklagte erschienen 
war, verhandelt hatte, aber wegen Kürze der Zeit 
seine Prozeßbehelfe nicht genügend vorbereiten 
konnte.

3. Die Parteien müssen gültig vertreten, bei Ver
säumnisurteilen muß die Verhängung der Säumnis
folgen ordnungsmäßig erfolgt und erklärt worden 
sein; alles entsprechend dem Gesetze des Prozeß
ortes.

4. Die Entscheidung muß, nach dem Rechte des 
Prozeßrichters, R e c h t s k r a f t  erlangt haben. — 
Der Códice spricht nicht davon, daß auch die V o I I -  
s t r é c k b a r k e i t  nach diesem Rechte schon ein
getreten sein müsse. Wohl deckt sich in den meisten 
Staaten beides; doch binden manche Gesetze, zum 
Beispiel das österreichische, jugoslawische, ungari
sche und andere die Vollstreckbarkeit an den Ab
lauf einer im Urteile auszusprechenden Leistungs
frist. Die Rechtskraft kann schon früher eingetreten 
sein, wenn auf das Rechtsmittel verzichtet wurde 
oder die letzte Instanz gesprochen hat. Die Ent
scheidung muß im Ursprungslande nicht nur rechts
kräftig sein, sondern auch vollstreckbar. Wie im 
internationalen Schrifttume und Rechtsprechung, 
auch Italiens, anerkannt, ist der fremde Richter
spruch als rechtskräftig anzusehen, wenn er nicht 
mehr durch ein o r d e n t l i c h e s  Rechtsmittel an- 
gefochten werden kann, das die Rechtskraft und die 
Vollstreckbarkeit aufschiebt. Also kommt die Mög
lichkeit, noch durch außerordentliche Rechtsmittel 
(revocazione, it. Cod. v. 1940, Art. 395 ff., opposi- 
zione dei terzo, Ar t .404ff.; deutsche ZPO 570
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Nichtigkeitsklage, 580 Restitutionsklage; österr. ZPO. 
529 Nichtigkeits-, 530 Wiederaufnahmsklage; re
quête civile des franz. C. d. p. c. 470; tierce opposi
tion; 474, jugoslaw. ZPO. 623—640; Ungar. ZPO. 
563 ff.) anfechten zu dürfen, nicht in Betracht. Wohl 
wäre es auf Einwendung wie von Amts wegen in 
Rechnung zu stellen, wenn das Urteil in seinem Ent
stehungslande infolge eines solchen außerordent
lichen Rechtsmittels seine Rechtskraft wieder ver
loren haben sollte. Auch wenn nur die Vollstreck
barkeit entfallen wäre, zum Beispiel durch ein ge
setzliches Moratorium. — Leitend muß sein, daß 
niemals ein Richterspruch im Auslande mehr Gel
tungskraft, mehr Vollstreckbarkeit genießen kann 
als im Entstehungslande5).

5. Die Entscheidung darf nicht entgegengesetzt 
sein gegen eine andere von einem italienischen 
Richter gesprochene. Ein Satz, der erstmalig vom 
Dekrete 1919 aufgestellt worden is tG). An § 1/6 
schließt das Dekret in § 1/7 die Norm an, ein frem
des Urteil sei nicht anzuerkennen, wenn zur Zeit, 
da die Klage auf Vollstreckung in Italien angebracht 
worden ist, „zwischen denselbeiti Parteien über den
selben Gegenstand“  vor einem italienischen Ge
richte ein Zivilprozeß anhängig sein sollte. Der 
Codice übernahm diese Norm; nur schob er den 
maßgebenden Zeitpunkt weiter zurück: wenn der 
italienische Prozeß anhängig geworden war späte
stens bis zum Eintritt der Rechtskraft des fremden 
Erkenntnisses. Die Streitanhängigkeit in Italien ist 
zu berücksichtigen — auf Einwendung wie von 
Amts wegen —, wenn der inländische Prozeß de 
eadem causa inter easdem partes vor sich geht, 
während bei Vorliegen eines Widerspruches gegen 
ein früheres italienisches Urteil dieses Erfordernis 
der Identität der Parteien und des Streitgegenstan
des nicht betont ist. Die Verschiedenheit des W ort
lautes w irft eine Frage auf: ist es ein Verweige
rungsgrund, wenn zwar nicht über dieselbe causa 
derselben Parteien, aber über dieselbe R e c h t s 
f r a g  e, die vom fremden Richter als Grundlage seines 
Spruches entschieden wurde, von einem italienischen 
Gerichte früher gegenteilig erkannt worden war? 
Rechtskraft und Streitanhängigkeit sind gleichzu
stellen in dem Sinne, daß nur zwischen den heutigen 
Parteien des Exequaturverfahrens vorliegende Streit
anhängigkeit oder waltende Rechtskraft eines zwi
schen ihnen über denselben Spruch- und also auch 
Vollstreckungsgegenstand hängenden Verfahrens 
oder gefällten Richterspruches7) einen Grund bildet, 
die Anerkennung und Vollstreckung in Italien abzu
lehnen.

6. Art. 797 bestimmt: das fremde Erkenntnis dürfe 
keine Bestimmungen enthalten, die gegen „die 
öffentliche Ordnung“  Italiens verstoßen. Die alte im 
internationalen wie im nationalen Rechte immer wie
derkehrende Ordre-public-KIausel8). Das italienische

6) Sper l ,  La reconnaissance, p. 47.
e) Schon vor dem decreto stand die Italien. Recht

sprechung auf 'diesem Standpunkt. Urteil des Appellhofes 
Genua v. 27. Juli 1921/377: Rhein. Ztschr. S.315 Anm. 3. 
— Der Codice, a. 3, bestimmt, die italien. Gerichtsbarkeit 
sei dadurch nicht ausgeschlossen, daß dieselbe oder eine 
zusammenhängende Klagesache zur Zeit vor einem aus
ländischen Gerichte anhängig ist; Einrede der Streit
anhängigkeit findet nicht statt.

7) Aus ¡yiortara, Manuale della proc. civile, 1921, II, 
p. 794, und Diena, Journal Clunet, 1922, p. 26, ist zu ent
nehmen, daß beide Schriftsteller nur an eadem causa inter 
easdem partes denken. Zu beachten auch Cod. 395, Z. 5.

8) Türkische ZPO. v. 1927,540/3: Nicht vollstreckt wird,
wenn die Regeln des öffentlichen Rechtes oder die Inter
essen des Ordre public entgegenstehen oder wenn das

Gesetz faßt sie sehr kurz, doch ist nicht zu zweifei11» 
daß sie dasselbe in sich schließt, was Art. 12 dispos- 
zum Cod. civ. sagt: gegen die öffentliche Ordnung 
oder die guten Sitten (il buon costume). So groß 111 
der- Praxis die Bedeutung dieser Norm ist, so b f  
darf sie hier keiner weiteren Besprechung; ist sie 
doch Gemeingut aller Rechtsordnungen. — Erwaw 
nung muß die Behandlung der Säumnisurteile n11' 
den. Der Schuldner kann das „riesame“  begehren1/» 
was eine Verhandlung, allenfalls Beweisaufnah*11 
und Urteil zur Sache (sul merito; 798/2) zur Folg® 
hat. Da im Auslande einseitig verhandelt wurde, o 
Beklagte nicht am Verfahren teilnahm, kommt es 1 
Italien zur erstmaligen meritorischen Verhandlung 
vollen Umfanges. Dem Beklagten stehen alle Ein 
reden und Verteidigungsmittel zur Verfügung’ 
irgendeine Präklusionswirkung belastet ihn nw[j 
Auf Grund dieser Verhandlung kann der ApPe'*‘L, 
entweder dem fremden Urteile die Vollstreckung 
klausel erteilen oder sein eigenes Urteil über ., 
erhobenen Ansprüche aussprechen. In beiden FälK> 
überhaupt bei Gewährung des Exequatur, bildet 1 
italienische Erkenntnis (Urteilsform) für die 11 
statthafte Vollstreckung im ganzen Bereiche Itahc
den Exekutionstitel. ¡fle

Das dargestellte neue Recht Italiens zeigt uns e 
maßvolle, sachlich glückliche Fortbildung des 
den Weltverkehr so wichtigen Gebietes. Ohne g 
allzu ablehnende Haltung des Dekretes von s 
beizubehalten, hat der Codice von 1940 doch
ihm die richtigen Früchte gewonnen. Kaum der n 
wähnung bedarf es, daß die hier dargesten ^  
Rechtsnormen nur das allgemein geltende 
Italiens wiedergeben. Immer bleibt es vorben3̂ .uauena wicucigcuLTl. lllllIltT U1C1UI cS ^

daß Italien mit fremden Ländern andere Beduc^, 
gen für die beiderseitige Urteilsvollstreckung eS
einbart und dieses Sonderrecht in der Form ag 
italienischen Gesetzes verlautbart. Ein Staatsv'e ^  
dieser Art würde eine Erleichterung des Voll5 ¡e!e 
kungsverkehrs zwischen den Ländern zum 
haben. — Die zur Zeit in rep-em Fluße beim ^

t  .et11politisch-wirtschaftliche Neuordnung von -n 
könnte etwa, was sehr zu wünschen wäre, zu ap 
europäischen Gesetzbuch .des überstaatlichen1 sfa 
und Prozeßrechtes führen, ähnlich dem Code ? uef 
mante, der 1928 alle Staaten beider amerikju^ j

jhc(lpas
lieKontinente in einem Rechtsbund vereinigt .gC 

wäre der schon mehrmals.erträumte e u r o p a ¡,^4 
R e c h t s b u n d ,  der im Rahmen der all/ 0'1 sein 
europäischen Neuordnung fast unentbehrlich 
scheint10)

ende*1
Urteil Bestimmungen enthält, die mit den grunc* A n. 
Prinzipien des türkischen Rechtes unvereinbar w gCge 

°) Riesame kann auch verlangt werden, v/e ,, rev° 
das Urteil die Widerrufsklage (395, Z. I—4» h „ 
cazione, erhoben werden könnte. ,n1o S- U

10) Sper l ,  Internationale Vollstreckung, O » a|ieri
Ein europäischer Rechtsvertrag dieser Art hätte peH. 
eine Zuständigkeitsordnung herzustellen. S Pe a,,- ____________  inan S. 9U1buch der bürgerlichen Rechtspflege, 1930, S. -- jv-, 
Eine internationale Zuständigkeitsordnung, n„chtsbur' r 
Einer Teilnahme Englands an diesem Europa-** , ¡oit*1 • 
müßte die Tatsache ento-enenstehen. daß Engl* i*  <

Ufl,<h

niuuic uic i dibduie ^nigegenstenen, ucwj ^ r
bestrebt war, jede einvernehmliche Regelung lLs

' '”’r , uebschenstaatlichen Rechtsbertihrungen zu vef 1 ncbeH13,, 
sich auf sein veraltetes, einseitiges und y erha* 
Common law festzulegen. Bezeichnend^ sev^ ^uiuou lavv lUOUUICgCU. DCZ.CIGUUV.»»'-* - ..

aut der Staatenkonferenz im Haag 1925, dl i7ehr5omaivmwuiuuiz IUI liuu ,̂ *-------' x r e t l t ' * 1 ü t *

Stellung eines internationalen Vollstreckung5' . .„gen v,ef 
widmet sein sollte. Mitten während der Bera j„jt 
ließen die englischen Delegierten die K°n ¿„fn-abe ,„<v, 
Erklärung, sie wollten die Wichtigkeit der AU s oI,ia , 
bestreiten, doch habe England ohnedies sein c Ajineh111 
werde daher nicht weiter an den Beratungen
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Gedanken zur Prozeßreform
Verhandlungs- und Offizialmaxime

Von Senatspräsident beim

Hegen Ä  ^ e^ iei e des bürgerlichen Verfahrens 
vorherr^nT Ve' haItnisse — das ist wohl die allgemein 
zufrieden st 6 ,A l!fffssung ~  gegenwärtig ganz 
Vor jedenfalls wesentlich besser als
ist iiber«n. 'n, f aIirei?- Das V e r t a g u n g s u n w e s e n  
der Unm der K o n z e n t r a t i o n  und
der Bew • e t d er V e r h a n d l u n g u n d
Sewordpn e isaufna,1D ie ist es wesentlich besser 
tiken dir» f .™anclierlei unerfreuliche Prozeßprak- 
genommPn, er.aIs taktis.ch zulässig und üblich hin- 
den und d;WUrU en> s'nd im allgemeinen verschwun- 
lm gelten,! ü a u e r  der  I n s t a n z  ist, soweit es 
^e n tlieh  i f n ^erfahren überhaupt möglich ist, 
auf das Kn5+era£gedrückt- Es ist dies sicher wenige^ 
a,s der F rf! i°  d,er ZPONovelle von 1933 zu buchen 
sich bei I  g de r  grundsätzlichen Umstellung, die 
dichtem Kechtswahrerschaft, sowohl bei den 
v°iIzogen bet den Anwälten, seit dem Umbruch 
Mäßiger j  Und nicht zuletzt auch mancher zweck- 
^ fe cn o m m e n !^  den Beteiligten verständnisvoll 
.Der pr„i ,..er Maßnahmen der Justizverwaltung. 

v lle Bestätin-, r Ist versucht, in dieser Entwicklung 
peinlich 7wf?in,? alten, aber im Grunde doch 
? !  Qüte dP’fCi haxften Satzes zu sehen, daß nicht 
rjabtifjg d p Instruments, sondern dessen Hand- 
u t^e  der eidende sei, und geneigt, die Pro-
j!?  interessi™zeßIreform als eine ihn nicht sonder- 
neiseite2u , erende, minderwichtige Angelegenheit 
? !  der Neuorrin,n A?ch für diejenigen, die sich 
wetassen haben ^"nng des Verfahrens ex professo zu 
S &  nicht J.die Reform, jedenfalls gegen-stim1?. nicht irnf e die Reform, jedenfalls gegen- 
zi Ü^ter U m ! er dem unmittelbaren Schatten be- 
ai„ b’dheren ahn*?!? T  das bedeutet im Vergleich 
hä„ cer Blick r !,1Cne'l- Lagen insofern einen Vorteil, 
svm1?’ einseitig Reformators nicht, wie früher so 
Ä to m e  unn h 3Uf bestimmte akute Krankheits- 
gewrSeits bestehrÜk" Abste,[ung gerichtet ist; an- 
fah?1Sse Gefahr un*er diesen Umständen eine 
er?!?’ so wie I 0 daß unser gegenwärtiges Ver
üb??3* Und bew A^Ur- f eit lauft> im Grundsatz als 
C ? ? mmen w ! ! i rt’ 'eb möchte fast sagen, kritiklos 
se?  ‘katorischc w Und ,die Reform mehr auf eine 
!'inrne?: aI» aufU m gesta ltung des veralteten Ge- 
dcm? !auit. Aber? Neuordnung des V e r f a h r e n s  
eb? Jetz'gen Verf!u gl * gerade, nicht nur ein neues 
Wirk! e'n den angepaßtes Gesetz, sondern
¿ab?? entsprecht!? l '?d künftigen Bedürfnissen 
V h ? ihandeh e? nd fs V e r f a h r e n  zu schaffen. 
Schon "  dazu ? Hiebt nur um Fragen der 
Uns? Stenun£rnahedarf es vor alIem auch der kriti- 

V f n l r  ZU den G r u n d p r i n z i p i e n  
? erich+329ff-. in p n ens; !ch habe neulich, DR. 
h a ncl eiis au f b au es ,?!??? A ‘lfsatz die Probleme des

d?U?d möchte naher be-
i zweiten Auf-J m 1? f ^ eÖncĥ  nnch JeT^TnelSe^zwc

^k ilp ’ U u n g  n ,1 M e t h o d e  der  T a t s a c h e n -  
P'° * ß  a w e n * * ’  K r ä f t e v e r t e i l u n g  im

S?E
‘liHihan a lf\Un§?" und D ffizia lm axim e

Ka,?fr I °i ateVi?'n'e*des Verfahrens die „Errnitt- 
? nUe ? das vermint!- e 11 W a h r h e i t “  bezeichnet, 
C eth iiK Stunden „  d'^erweise nur in dem relativen 

tr  d*e Rcvkr ! rden) daß es darauf ankomuit, 
tsiolge befindenden R i c h t e r  die

Reichsgericht Dr. M. Jonas

Ü b e r z e u g u n g  von den dafür wesentlichen Tat
sachen zu verschaffen, und zwar auf einem Wege 
der die bei der menschlichen Unvollkommenheit nun 
einmal gegebenen Fehlerquellen nach Möglichkeit 
ausschaltet. Dieses Ergebnis mit tunlichst geringem 
Kraftaufwand zu erreichen, ist das Ziel. Der Satz 
C. G. S u a r e z ’ : „Suche die Wahrheit auf dem 
nächsten und sichersten Wege — diese Regel wird 
doch immer das Grundprinzipium einer jeden 
Prozeßform bleiben müssen“  beansprucht für sich 
gegenwärtig genau dieselbe Gültigkeit wie vor 
150 Jahren. Als Faktoren für diese Arbeit stehen 
begrifflich P a r t e i e n  und G e r i c h t  zur Verfügung 
Wie nun d ie  A r b e i t  z w i s c h e n  P a r t e i e n  und 
G e r i c h t  und wie die auf die Parteien entfallende 
Arbeit a u f den K l ä g e r  u nd  den B e k l a g t e n  
zu v e r t e i l e n  sei, das ist, was man sich immer 
wieder Vorhalten muß, eine Frage der Z w e c k 
m ä ß i g k e i t .  Es kann auf der einen Seite keinem 
Zweifel unterliegen, daß bei der unendlichen Viel
gestaltigkeit der Verhältnisse eine Regelung den Be
dürfnissen am besten gerecht würde, die es ge
stattete, jeweils den Weg zu wählen, der der Lage 
der einzelnen Sache am ehesten entspricht; anderer- 
seits müssen aber, wenn das Verfahren in glatter, 
für die Beteiligten voraussehbarer Weise ablaufen 
soll, bestimmte Regeln vorhanden sein, die die 
Funktionen der Beteiligten, ihre Pflichten und Be
fugnisse, sei es zum aktiven Handeln, sei es zum 
Mitwirken bei dem Handeln anderer, klar verteilen. 
Ein Verfahren ist ohne einen gewissen Grad be
stimmter Ordnung nicht möglich.

Die Zweckmäßigkeitsfrage, wie das Verfahren 
rationell zu gestalten ist, steht nicht nur unter rein 
technischen Gesichtspunkten — die Ansichten dar
über, was zweckmäßig ist, sind wandelbar und je 
nach den herrschenden Grundanschauungen und 
Wertmaßstäben in nicht unerheblichem Maße staats- 
pohtisch-weltanschaulich gebunden: darüber, wie- 
weit man überhaupt unter Inkaufnahme gewisser 
Fehlerquellen die Aufklärung treiben, wieweit man 
uniformieren und reglementieren, wie man die ver
schiedenen Kräfte in den Prozeß einspannen und 
dabei Befugnisse und Pflichten ausbalanzieren soll 
— alles das sieht die eine Zeit unter anderem Ge
sichtswinkel als eine andere.

Das 19. Jahrhundert war ebenso wie auf anderen 
Rechtsgebieten auch auf dem des Prozesses groß in 
der Aufstellung von T h e o r i e n  und M a x i m e n .  
Mag es u. U. zu Lehr- und ähnlichen Zwecken wert
voll sein, gewisse Erscheinungen unter einheitlichen 
Gesichtspunkten zusammenfassend zu gruppieren — 
nichts hat aber mehr verwirrt als die Ableitung der 
mannigfachen Zweckmäßigkeitsentschließungen des 
Prozeßgesetzgebers aus vorgefaßten Leitideen! M it 
dem Begriffspaar der V e r h a n d l u n g s -  und der 
O f f i z i a l m a x i m e  hat N. Th. v. G ö n n e r 1) der 
Entwicklung des Prozeßrechts einen recht zweifel
haften Dienst erwiesen. Die Vorstellung, daß das 
Verfahren auf einem einheitlichen Grundsatz ruhe 
ist, worüber jetzt kein Zweifel bestehen sollte eine 
Fehlabstraktion. Auf der einen Seite die Vorstellung

(1801)iandbUCh dCS deutscIie11 gemeinen Prozesses, Bd. 1
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von einer lückellosen Staatsfürsorge, aut der ande
ren die einer vollen Selbstverantwortung — daß ent
weder die Parteien alles unter Ausschaltung des Ge
richts oder aber der Richter alles unter Ausschaltung 
der Parteien heranzuschaffen hätte'—sind Gegenpole, 
gewissermaßen Zerrbilder, wie man den Prozeß un
vernünftig extrem regeln könnte, nicht aber Leit
sätze für den Gesetzgeber. Wenn w ir bei Über
prüfung des geltenden Verfahrens dazu kommen, 
daß in diesem oder jenem Punkte die Pflicht zur 
Aktivität o. dgl. besser anders als bisher geregelt 
werden sollte, so handelt es sich, wie gegenüber 
manchen Ausführungen auch aus neuerer Zeit be
tont werden muß, nicht um eine Auseinandersetzung 
zwischen Verhandlung^- und Offizialmaxime; nicht 
ein Wechsel von Leitideen steht zur Erörterung, 
sondern lediglich eine Ausbalanzierung der Arbeits
technik. Schlagworte, die Offizialmaxime drücke die 
Parteien zum Objekt des Prozesses herab und ent
höbe sie der Verantwortung, oder umgekehrt die 
Verhandlungsmaxime sei das typische Produkt einer 
individualistisch-liberalen Zeit, besagen nichts; fehl- 
sam sind vor allem auch Betrachtungen, dieser oder 
jener Vorschlag gehe von einer Maxime aus, die, 
in einer gar nicht zur Diskussion stehenden Folge
richtigkeit durchgeführt, zu Zerrbildern führen müsse. 
Wenn es sich darum handelt, den Kurs des Schiffes 
etwas nach der einen oder anderen Seite zu ändern, 
würde sicherlich niemand mit dem Einwand kom
men, daß bei völliger Rechts- oder Linksschwen
kung das Schiff auf eine Untiefe geraten würde!

I I .  Wandlungen unserer Grundanschauungen
Für die Frage, was zweckmäßig ist, gibt es ke ine 

a b s o l u t e n  Maßs t äbe .  Die Antworten können 
nur, wie schon bemerkt, relativ und zeitgebunden 
sein. In dieser Hinsicht muß man sich nun vor 
allem die erheblichen — wenn auch selbstverständ
lich von dem einen mehr, von dem anderen weniger 
stark empfundenen — Wandlungen vergegenwärti
gen, die sich im Laufe unserer Periode, besonders 
in dem letzten Jahrzehnt, in unseren Grundanschau
ungen vollzogen haben.

1. Die liberale Zeit, der die ZPO. entstammt, be
trachtete den Prozeß im wesentlichen als E i n z e l 
e r s c h e i n u n g  — w ir sehen ihn jetzt viel mehr als 
M a s s e n e r s c h e i n u n ^ ,  und zwar nicht zuletzt 
unter dem Gesichtswinkel einer wirtschaftlich-so
zialen Reibung, die in jedem Falle nicht nur für die 
Beteiligten, sondern gerade auch für die Gemein
schaft ein — wenn auch kaum vermeidliches — 
Übel ist, das Energien bindet und verzehrt, die 
nutzbringender verwandt werden könnten. Der Ge
sichtspunkt der K r ä f t e ö k o n o m i e  liegt uns jetzt 
näher als in früherer Zeit — tunlichste V e r e i n 
f a c h u n g  des Verfahrens, E n t k o m p l i z i e r u n g !  
W ir dürfen Individualstreitigkeiten gewiß nicht 
grundsätzlich als Bagatellen betrachten, müssen aber 
doch andererseits wesentlich darauf bedacht sein, 
daß die auf sie verwandten Energien nicht zu un
seren Gemeinschaftsaufgaben in Mißverhältnis stehen.

2. Die liberale Zeit sah den Zivilprozeß wesentlich 
unter dem Gesichtspunkt des laisser faire, des sog. 
f r e i e n  Sp i e l s  de r  K r ä f t e .  Sie legte das Schwer
gewicht in die Hand der Parteien, nicht nur hin
sichtlich des formellen Prozeßbetriebes, sondern 
ebenso hinsichtlich der materiellen Sachaufklärung: 
sie wies den Parteien die Aktivität und dem Richter 
die Rolle des passiven Zuschauers zu. Uns liegt es 
dagegen näher, d ie  v o r h a n d e n e n  E n e r g i e n  
a us z u n u t z e n ,  wo w i r  sie f i n d e n ,  und Par

tei- und Richterkräfte in gleicher Weise in den 
Dienst der Sachaufklärung zu stellen.

3. Die liberale Zeit sah den Zivilprozeß wesentlich
unter dem Gesichtspunkt des sich vor dem Richter 
vollziehenden K am p f e s ,  sie entwickelte daher auch 
besonders den Gedanken, die Aktivität der Parteien 
zwischen ihnen durch wohlgeordnete Kampfregeln 
(Behauptungs-, Beweislast usw.) zu verteilen, und 
nahm auch die bei einem Kampfe unvermeidlich2 
Folge w illig  in Kauf, daß der Erfolg nicht immer 
dem besseren Recht, sondern u. U. den besseren 
Waffen, dem größeren Geschick, der besseren 
taktischen Situation usw. zufiel. Uns liegt dagegclJ 
die Vorstellung des Rechtsschutzes näher, der 
Gedanke, daß die richterliche Energie wesentlich 
auch dazu da ist, in dem Verfahren die sich für dl_ 
Parteien aus den verschiedenen Situationen ergeben' 
den Vorteile und Nachteile auszuglcichen und 1 
den Grenzen des Möglichen die gegeneinander g6' 
richteten Kräfte in gleicher Richtung in den Dien 
der Sachaufklärung zu stellen. _ . , i

4. Weiter ist zu berücksichtigen, daß wir Jet 
über B e f u g n i s s e  und P f l i c h t e n  gegenüber d 
Staatsgewalt andere Vorstellungen als früher habe • 
wenn ich die staatlichen Rechtseinrichtungen 
mich in Anspruch nehme und mir Günstiges vorz 
bringen befugt bin, so muß ich auch gehalten se> 
bei der Aufklärung des mir Ungünstigen mit 
wirken.

Hand in Hand damit geht ein stärkeres Emp 
den für die N o t w e n d i g k e i t  s t r a f f e r  r % e 
r u n g  im Gegensatz zu der früher im Vordergrh 
stehenden Vorstellung, daß den Parteien füf  ,.ejt 
tisches Vorgehen eine gewisse Bewegungsfi'el 
verbleiben müsse. ¿¡e

5. Schließlich muß in diesem Zusammenhang6^
starke Durchdringung der Privatrechtssphäre n 
z w i n g e n d e n  R e c h t s n o r m e n  beachtet wei -s 
Die Möglichkeit, daß der Zivilprozeß im Ergel̂ |j, 
dazu führen könnte, daß Verbotenes oder v°*u £S 
gemeinstandpunkt Mißbilligtes das Placet ' e. 
Rechtsspruches erhält, ist gegen früher groß6 fen 
worden, und w ir sehen die sich daraus ergeb6 
Gefahren infolgedessen stärker. — ¡nefl

Das scheinen mir die wesentlichen aligern t,e- 
Gesichtspunkte zu sein, die bei der Erörterung 
achtet werden müssen.

I I I .  Die Problematik der gegenwärtig011 
Regelung jung

1. Nach der gegenwärtigen gesetzlichen 
muß der Kläger als Grundlage seines B e g ^ ^ r  
wenn er nicht von vornherein die Abweisung rechts- 
Klage als unschlüssig gewärtigen will, die ^eti, 
begründenden Tatsachen bestimmt b e h a.. L oder 
er darf sie nicht bloß als Vermutung darstel ^ nfüb' 
dahingestellt sein lassen; bloße gelegentliche 0jjgt 
rung, ohne Folgerungen daraus zu ziehen) Lf nlir, 
nicht. Tatsachen werden also zum Proze»Js . fat- 
wenn es der Kläger w i l l ,  wie er umg2h.^¡itsstrelt 
Sachen durch Nichtvortrag aus dem Reh uptV°* 
fernhalten oder durch Rücknahme der Be ße- 
aus ihm wieder herausziehen kann. Dal 
hauptung in der Form einer Tatsachen'. -1 j e ns' 
auftritt, ändert nichts daran, daß sie > <jtirc'J 
e r k l ä r u n g  ist: sie soll nicht als Auss; g ¿c 
ihren W a h r h e i t s w e r t  auf die Überze g 
Richters wirken, sondern nur den Sto uß da 
richterliche Aburteilung liefern. Der Klage '^ f m 
nach häufig mehr sagen als er weiß: w ‘ ¡g^rk6
u. U. nur vage Vermutung ist, derenJrr cße ^  
er erhofft, muß er als bestimmte Lats
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keiten01?’ lInd wenn er verschiedenen Möglich- 
Schieden T °escliefiens recfinet? muß er eben ver
nicht vPne- Tatsachen, mögen sie auch miteinander 
Enh,,„erLeinbar se*n> ™ Eventualverhältnis angeben. 
hestimiT+ec de,s giIt für den Beklagten: auch er muß 
Kläger, barbe bekennen — wenn er eine vom 
garf.-,rVor?e r̂aSene Tatsache zwar für möglich, so- 
vviß hinwabrscheinlich hält, aber doch nicht als ge
igen ne ,en will, muß er sie bestreiten, also 
setzes’ 5L-j.as,lsi; n>cht wahr“ , während i. S. des Ge- 
»lehwill j  Bestreiten nur gemeint sein soll, 
dem m ’Raaß darüber Beweis erhoben wird“ . Außer- 
s°g. re ,** der Beklagte die Gegentatbestände, die 
Sachen pi svernicbtenden und rechtshindernden Tat
zen Ta’hs i?S0 wie der Kläger die rechtsbegründen- 

2, g) a^uen, in jedem Falle bestimmt behaupten. 
Miincj zwingt also die Parteien dazu, „den
Porten 1r 2U nehmen“ , als sie es an sich verant-

mißt dafßr aber ihrem Vortrag 
aUch dip \r „  nen .Wahrheitswert bei. Hieran hat 
I  138 Ahe <?Ve!,e von 1H33 durch die Einfügung des 
bei t s t>f i ; 1 /n cbts geändert. Zwischen der W a h r -  
§elaßt s+a+,- A’ .so wie sie dort ganz allgemein 
bau de« 7;a!,eid ISK und dem grundsätzlichen Auf- 
vfdich 1ln.yi l>rozesses klafft in der Tat ein Wider- 

ahrheitcTf,1?1?!1 kann d>e Substanzierungs- und die 
nsch nur ; 'C d a s  geltende Recht systema- 
br‘ngen (tJn der Weise miteinander in Einklang 
§?schwäpiif 3 !Ran d 'e letztere in dem Sinne ab- 
f ‘e Behaun+If ufiaßt, daß nur die b e w u ß t e L ü g e ,  
bestimmtes üng oder das Bestreiten wider positives, 
f  s° nur dao • Seres Wissen, verboten sein soll — 
^fairer Prrw"?r -9 runde selbstverständliche Verbot 
i U detu Satz* u Rhrung’ nicflt aber das Bekenntnis 
P n, auch i, „ i daß das> was die Parteien vorbrin- 
y ertes 2U , . r dem Gesichtspunkt des Wahrheits- 
laen vorzutrgge Und dementsprechend von

tatsächlU'Uotei,  2ewährt das Gesetz im Bereich 
h ? teingeen(Tfpn f / 0?e.ßins<TUkt1011 nur ein kümmer- 
lai9sbichteHiVu Betätigungsfeld. So sehr auch die
J 5 e d>e A >> f t  t ^ echtsprechun? im Laufe der 
sml8evv’eitet ha ;lf 1 a \ V n g s p f 1 i c h t (§139 ZPO.) 
SCLZ..n°ch imn so hält man auch jetzt im Grund- 
Vo^n.kt, U nkla rL^ran daß s*e s'c 1 daraut be-
zu

lu .Kt> Unklar cUI iesr> aau S1 
langen m,,68’ ungenaues oder unverständliches

sena lKemein n lv )u eden’ e‘ne nähere Begründung 
Wei^nd ü,ber ^naltenen Vorbringens zu veranlas- 
f?iPLantritte j /weisbeclürftige Tatsachen klare Be-

ilfKi? S n  en' Wie wci* man in llicserist m n r T u will, Ziel der richterlichen 
aUs7  ,der par+ . dem Gesetz immer nur, die Ak- 
* * t f P * M v  '?  nnzuregen, nicht aber von sich 
i -  arüngstäfL.‘fzuklciren. In jedem Falle steht die 

°rt „W ip^  ed des Richters nicht unter demIjltw
hast ^ n  HerffararKef U> sondern „Was willst du 
Sa^u11 däfür<< > b behaupten und welche Beweise 
!eien!\ia*lerdincr's !!? Rrakdschen Leben stellt sich die 

chpn Pro7PRVle ,?cb’ namentlich wenn dieMlPrtiK * r0 7 pR 11 , ’ wenn uic jrdi-
har; J.,^erhandIuno8e f“ hren oder in der miind- 
«ei„ J, r Wenicrp a1/ zu?e£ei1 sind, wesentlich anders 
denpbaß Sie H»m„ ncflter werden so gesetzestreu 
|eti, w^eien von .empfänden, die anwesen-*wtl, w; *en von ' empranuen, oie anwesen-

der Voro-a° rnhe^ein » inqu isitorisch“  zu fra- 
^hrdiffo n aucli a3,?fg •\virk,lch gewesen ist, und die 
. Eben611' d lbren W ahrheitswert hin zu

!H tel So
I.^S h ^ IP it' d p^ 'v  def  richterlichen Fragepflicht 
K'chter Z|?0 . Auch e? rb« r e i t u n g s p f l i c h t  nach 
bbfklär,, n'cht dp,, av/ °  net  nach dem Gesetz dem

Ung’ sondern g z,u- eigener aktiver Sach
en verpflichtet ihn lediglich zu

technischer Hilfeleistung im Interesse eines schnel
leren Ablaufes des Verfahrens.

4. So beziehen die P a r t e i e n  s e l b s t ä n d i g  
i h r e  G e f e c h t s p o s i t i o n e n .  Erst dann setzt die 
r i c h t e r l i c h e  T ä t i g k e i t  ein — aber auch sie ist 
wiederum eigentümlich gebunden und in gewissem 
Sinne mit dem Lösen einer Rechenaufgabe ver
gleichbar: Unerhebliches wird gestrichen, ebenso 
Zugestandenes oder wegen Nichtbestreitens als zu
gestanden Geltendes — und nur das, was bei dieser 
Subtraktion übrigbleibt, gelangt in das Beweisver
fahren. Bekanntlich geht das Gesetz hierbei so weit, 
daß es die Versäumnisfolge des Geständnisses auch 
nach stattgehabter Beweisaufnahme eintreten läßt 
und damit den Richter zwingt, etwas als Tatsache 
hinzunehmen, von dessen Gegenteil er sich unmit
telbar vorher durch die Beweisaufnahme überzeugt 
hatte. In treffender Zuspitzung charakterisiert von 
H i p p e l 2) diese Regelung dahin, erst fordere das 
Gesetz von den Parteien Allwissenheit, hernach von 
dem Richter Allvergessenheit. Es wird also nach 
dem Gesetz von den Parteien ein Bild geschaffen, 
das, soweit sich beide Darstellungen decken, der 
Richter als gegeben hinnehmen muß und das nur in
soweit der Ergänzung durch die Beweisaufnahme 
fähig ist, als es dunkle Stellen aufweist. Nicht selten 
stellt sich dann aber, namentlich wenn die streitigen 
Tatsachen für beide Parteien facta aliena sind, bei 
der Beweisaufnahme heraus, daß sich die fraglichen 
Vorgänge wesentlich anders zugetragen haben, als 
beide Parteien angenommen hatten, und es bleibt 
dann dem praktischen Richter gegebenenfalls wie
der nur der Ausweg, in weitherziger Auslegung des 
§ 139 ZPO. bei der einen oder anderen Partei an
zuregen, sich das Beweisergebnis als eigene Be
hauptung zu eigen zu machen.

5. Im B e w e i s v e r f a h r e n  sind dem Richter, 
wie gesagt, nach dem Gesetz die Hände genau 
ebenso gebunden wie bei der Prozeßinstruktion. Die 
Partei tritt an ihn nicht mit dem Ansuchen heran 
„Kläre du den Sachverhalt auf, ich gebe dir dazu 
die und die Zeugen, Urkunden usw. als geeignete 
Erkenntnisquellen zur Hand“ , sondern sagt „Ich 
werde dich mit den und den Beweismitteln von der 
Wahrheit meiner Behauptung überzeugen“ . Und 
der Gegner sagt gegebenenfalls „Sollten dich, Rich
ter, die gegnerischen Beweismittel überzeugen, so 
soll diese Überzeugung durch me i ne  Beweismittel 
wieder erschüttert werden“ . Also Grundsatz: A u f -  
s p a l t u n g  de r  B e w e i s m i t t e l  in solche des Be
weisführers und solche des Gegners und A u s 
s c h a l t u n g  d e r  s e l b s t ä n d i g e n  E r m i t t 
l u n g  st  ä t i  g k e i t  des R i ch te rs .

Beides bei unbefangener Betrachtung recht be
denkliche Grundsätze. Der erstere zwingt die Par
teien geradezu dazu, sich mit „ihren“  Zeugen weit
gehend zu liieren: wenn das Gesetz, wie oben aus
geführt, die Parteien vielfach nötigt, mit ihren Be
hauptungen den Mund voller zu nehmen, als sie es 
an sich verantworten können, so ergibt sich zwangs
läufig die Gefahr, daß sich auch der Zeuge gegen
über der Partei stärker bindet, als er es hernach vor 
dem Richter verantworten kann. Das paßt wenig 
dazu, daß man andererseits beim Sachverständigen 
fast überempfindlich darauf achtet, daß er zu keiner 
der Parteien in irgendeiner Verbindung steht!

Und die Ausschaltung der selbständigen richter
lichen Initiative: der Richter hat bei der Zeugen
vernehmung den Eindruck gewonnen, daß der vom

2) Wahrheitspflicht und Aufklärungspflicht der Par
teien (1939) S. 238 ff., 269 und 444.

213*
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Kläger unter bestimmter Zeitangabe behauptete aus
drückliche Vertragsabschluß nur eine unverbind
liche Vorbesprechung war, rechnet aber damit, daß 
aus dem Verhalten der Parteien in der Folgezeit auf 
einen späteren stillschweigenden Vertrag zu schlie
ßen sei — die Aufklärung auch darauf auszudehnen, 
ist ihm nach dem Gesetz zweifellos versagt, wenn 
auch wohl mancher praktische Richter 'sich über 
diese Schranke hinwegsetzen dürfte. Die Beweis
aufnahme auf nicht benannte Zeugen auszudehnen, 
wird allerdings wohl jeder Richter Hemmungen 
empfinden, selbst wenn ihm aus einem Parallel
prozeß, einer Strafsache o. dgl. bekannt ist, daß 
nicht die benannten, sondern andere Zeugen die 
wirklich sachkundigen sind.

Entsprechendes gilt von der P a r t e i v e r n e h 
mung.  Ein besonders sinnfälliges Beispiel kürzlich 
aus meiner Senatspraxis: der geschiedene Ehemann 
behauptet, die Ehefrau habe alsbald nach der Schei
dung in einer Besprechung unter vier Augen auf 
Unterhalt verzichtet, die Frau gibt die Gegendar
stellung, daß sich dieses Gespräch nur auf den Un
terhalt der Kinder bezogen habe; der Mann beruft 
sich für seine Darstellung auf das Zeugnis seines An
walts, den er unmittelbar nach dem Gespräch über 
dessen Ergebnis in seinem Sinne verständigt haben 
will ! Wäre es in einem solchen Falle nicht das Na
türliche, daß der Richter die Parteien zunächst selbst 
vernimmt, gleichviel, ob sie Parteivernehmung be
antragt haben oder nicht?

6. Das führt zu dem weiteren Punkte der S u b 
s i d i a r i t ä t  de r  P a r t e i v e r n e h m u n g  — einer 
der wunderlichsten Regeln unseres Verfahrens. Bei 
dem ehemaligen Eidesbeweis war die Subsidiar- 
stellung allerdings das Gegebene: wenn Behaup
tung gegen Behauptung stand, war bei Versagen 
sonstiger Beweismittel das Rekurrieren auf das Ge
wissen des Gegners, die Hoffnung, er werde seine 
Gegenbehauptung oder sein Bestreiten unter dem 
Drucke des Eides aufgeben, das ultimum refugium. 
Systematisch war ja der Eidesbeweis gar kein Mittel 
im Dienste der Sachaufklärung, sondern nur ein 
prozessualer Behelf, um den Gegner zur Aufgabe 
seines Bestreitens zu veranlassen und damit die Be
hauptung des Beweisführers der Beweisbedürftig
keit zu entheben. Je eher die Parteien veranlaßt 
werden, statt Behauptungen aufzustellen, dem Rich
ter die Tatsachen wahrheitsgemäß zu erzählen und, 
in ihre Elemente zergliedert und von Schlußfolge
rungen und Vermutungen entkleidet, genau anzu
geben, desto schneller und klarer stellen sich die 
eigentlichen Differenzpunkte heraus, um sich nicht 
selten dann dahin zu lösen, daß Gegenstand des 
Streites gar nicht Tatsachen, sondern nur subjek
tive Auffassungen und Schlußfolgerungen sind. Le
diglich aus der geschichtlichen Entwicklung heraus 
zu erklären, aber nicht von ihr losgelöst zu recht- 
fertigen ist auch die Regelung, daß die Parteiver
nehmung grundsätzlich auf die Person des Gegners 
beschränkt ist und die der beweispflichtigen Partei 
nur ausnahmsweise bei Einverständnis (§ 447 ZPO.) 
oder suppletorisch (§ 448 das.) zugelassen ist. Alles 
Regelungen aus der überkommenen Vorstellung 
heraus, die P a r t e i e n  hätten den Beweis zu führen 
und die Beweismittel seien die i h r i g e n ,  nicht 
aber Erkenntnisquellen des Richters!

7. Ein besonderes Kapitel ist der sog. A u s f o r 
s c h u n g s be we i s .  Man sagt: die Beweismittel, 
Zeugen- und Parteivernehmung, seien nicht dazu 
da, die Zeugen oder den Gegner über Verhältnisse 
auszuforschen, über die der Beweisführer bestimmte 
Behauptungen nicht aufzustellen vermag. Man fol

gert daraus, daß es nicht darauf ankommt, ob die 
zu vernehmende Person ein sicheres Wissen hat, 
sondern darauf, daß der die Vernehmung beantra
gende Beweisführer Behauptungen aufgestellt hat| 
die im einzelnen so bestimmt sind, daß das Geriet* 
sie in dieser Form zur Urteilsgrundlage mache*1 
könnte. Wie im einzelnen die Grenze zu ziehen [s > 
ist außerordentlich flüssig, und nicht selten spie*?, 
dabei auch mehr gefühlsmäßige Erwägungen 1111' 
Man denke an den alltäglichen Fall der Behauptu1**?! 
daß die Kindsmutter innerhalb der Empfängnis^ 
auch einem anderen die Beiwohnung gestattet hab ' 
In dem einen Falle ist der als Zahlvater in Anspr**. 
Genommene in der glücklichen Lage, über die V *. 
hältnisse der Mutter so viel zu wissen, daß e r  r 
es auf Grund mehr oder weniger zuverlässig 
Kenntnis, sei es aus mehr oder weniger phantas , 
voller Vermutung heraus — Behauptungen aufs* 
len kann, die den Richter zur Vernehmung der Wja 
ter veranlassen — im anderen Falle ist der besg 
mag sein Verdacht an sich objektiv auch noch 
begründet sein, infolge Unkenntnis der e*n9C 
gen Verhältnisse nicht imstande, seine Vermut 0 
zu irgendeiner greifbaren Behauptung zu verdich 
Im ersten Falle vernimmt der Richter die MutteD e 
anderen lehnt er den Beweisantritt als unzum»^ 
Ausforschung ab. Und doch besteht in beiden ra ^ e 
bei der Gleichheit des Beweismittels genau die» ^  
Möglichkeit der Aufklärung und für den Ki 
nach allgemeiner Erfahrung der gleiche Verdacn^, 
der einzige Unterschied ist die verschiedene 
tische Lage“ . Vom Standpunkte des geltenden ^  
setzes mag man folgerichtig fragen: „Wiese ^  
der Zeuge oder der Prozeßgegner gehalten ŝ l T’ ¿as

......................P ke"Partei Material zum Siege zu beschaffen, aDfetl 
sie nicht von sich aus verfügt?“  Dieses 8eLj|uHg 
ist aber eben nur verständlich aus der Vorst ^  
heraus: „Dem soll der Sieg zufallen, dem es f i  
den Richter von sich aus zu überzeugen, nlC 1 
von dessen Recht sich der Richter unter Attsnt1 ej.

ur Verfügung stehenden Erkeniitm Ler,aller ihm  zur Verfügung 
len überzeugen wird.“  Streiten die Parteien darb

so '
W>
ebe

ob der eine Teil Ehebruch begangen hah ®,ell ge 
ich hinsichtlich der Parteivernehmung nicht u (] ^ach Zä
ringsten Grund, einen Unterschied dan' 
machen, inwieweit der Gegner positives Bel® rjch' 
material vorgebracht hat. Sind es, wie gesa§;„ de.**dietiger Auffassung nach nicht die Parteien, sei- 
Beweis führen, sondern ist es der Richter, 
nerseits den Sachverhalt aufklärt, so sehe ic g3ch'
Grund, daß er, wenn e r es im Interesse n ghC' 
aufklärung für erforderlich erachtet, den 1ö ' v0,n 
gatten vernimmt, gleichviel, wieweit d*e  ̂¡s{

d<*Gegner durch konkrete Behauptungen hc|d gttiir 
selbstverständlich vorbehaltlich der im prage ***- 
auf einem ganz anderen Brette stehenden präg?”’ 
Aussageverweigerung über Tatsachen au ^  U 
durch deren Beantwortung sich die Parte

ach diefahr der Ünehre usw. aussetzen würde
8. Im Rahmen dieses Überblicks verdien typ* 

neuere Rechtsprechung zur Frage der s b _ m  
sehen Ge sc heben sab l a u f e  Beachtungße^ci 
ist, anknüpfend an den sog. RrimaLp^nde/ V  
bei gewissen Gruppen von Unfällen, *-": ,afigt, , s 
jüngster Zeit in steigendem Maße dazu & f,jCüt 
Substanzierungs- und Beweisanbietungrt ßek‘a 
Klägers entsprechende Gegenpflichten ittg a
ten gegenüberzustellen, von der Erw ¡fach 
gehend, daß die Lebenserfahrung es ¡{cres.wr 
stattet, aus gewissen Tatsachen ohne <efe V st 
andere zu schließen, sofern nicht he® ¿uifl
stände eine andere Annahme rechtfertig
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sich d*  ,man dieses Problem nur unter dein Ge
leit Z U-lku der ßeweiswürdigung — sachlich han- 
i« der nCh aber, jedenfalls jetzt, wo dieser Gedanke 
fahren P®p«tsprechung eine solche Ausweitung er- 
geineir,nat> um — um eine Auflockerung all- 

3 P,ro1zessualer Grundsätze in doppelter Rich- 
‘,elle der Befugnis zum reinen Bestreiten 

Primer 1 c l z u r  M i t w i r k u n g  bei der Auf
last diT, aAlch soIch9r Umstände, für die die Beweis- 
Sunp' vn Gegner trifft, und ferner eine gewisse Lo
be p.°fn. er gesetzlichen Auffassung, daß das, was 
führuno-eietl Yortragen, nur Behauptung, d. h. Ein
ein VnrKV-°n iJro2eßStoff, ist — denn, würdigt man 
ßeren , ,rinSeH unter dem Gesichtspunkte der grö- 
Schehene i i  geringeren .Wahrscheinlichkeit des Ge- 
reits j a .laufes, so ist man dabei zwangsläufig be- 
^ i t s ir p 61̂12. B e w e r t u n g  u n t e r  dem W a h r -

9. Al|p/S t S.PU n k t  hinübergeglitten.
Pr°zeß p. dlos gilt nur für den gewöhnlichen Zivil- 
bestehên Uf , he ‘ und F a m i l i e n s t a n d s s a c h e n  
VerPflichtP+1K ere Qrundsätze: hier ist der Richter 
fPgenen n’ uln dcm durch die Parteianträge ge- 
!lchen Vor t u ” e 11 um die Aufklärung der tatsäch- 
k müht 7,, .tnisse auch von sich aus selbständig 
r  ailPiun(Sein’ und in seiner Aktivität durch Partei- 
iJesbzo'ehp^11 L*nd- Bewe*santräge nicht eingeengt. 
Lfetl offpnrr r wird dies sed Je^er aus dem stär

ken GrunH - i en Interesse gerechtfertigt. Die glei- 
» ,s°nclerP<rSal?e S?lten aber, obwohl ein derartiges 
Retinen ;«,o i‘ endiches Interesse dort nicht anzu- 
i f eckun au* dem Gebiete der Z w a n g s  v o l l -
i er^hre * sowohl PS ftipfi im Ç\rIinIr?tna»*c?/'ïiii+T-

Ui e ilin l r ?  tnissen genau dqr gleichen Art 
7‘chter m,,,.1- Predigen Verfahren handelt, ist der 
e?, Eheverfli seiner Aktivität ebensowenig wie in 

rpAbßr auch • Uen beschränkt.
B * ve rb n l lü1 g e w ö h n l i c h e n  S t r e i t v e r f  ah- 
hii10 bätintp;+nari In gewissen Grenzen eine richter- 
Mar wiedei i „ ” V° 11 Amts wegen“  — jedoch auch

bnRa.w ee i ff ' : 6 “ “ g .';un A m t s  w e g en  und der 
ebp das QenViir E r ™1111 u n g. Gewisse Umstände 
Wen ^ rte i Lu ’ .so, leIlrt man> auch ohne daß sichWen ‘ “Hei ’ •— mau, aueu onne uao sien
2eßUtl.sie sich * berufen hätte, berücksichtigen,

.ir Û3ööi:*.i . ^  Uem VOnMpn PnrfpiAn t’n rinn Dm

te;
und,9s\v

seihe! ln&efüürtapli S T C!n von''den Parteien in den Pro- 
So > ßndigen To+Ta£sachenstoff ergeben, ohne zur 
gegeB- N ic h t iS f c.hen^m ittIung befugt zu sein -  
teß ei° geseUlSi,0 , y ertraSes wegen Verstoßes 
aii(jeU Vv-> Frage ¿ 2 %  Vf  2  ?,*> gegen die guten Sit' 
ZtßV(r,e|i Fällen 2 Si Feststellungsinteresses u. ä. In 
§eapnraUssetziinf?0 besonders hinsichtlich der Pro- 
ßer auch eine C? ’ iu ê iangt man vom Richter da- 
geisti‘Chter geo-ehf^ bsfta" dige Ermittlung. So muß 
§ehe Een Qe ri? nenfalls Zweifeln hinsichtlich der 
Phink’ Wenn es c fu  einer Partci von sich nach-
n Om  baudelt Lun +un? die FraSe ihrer Prozeß- 
^ch t^U n g  ¡J  aber, wenn die Prozeßfrage
Ier i w ^ 'g e r s  ( v f'e+dergenesung> Riage eines
5# & ) r d ie Bedenkiid?“11̂  C Urch einen Pflc'

Sfts°b ^
“nichtig Is t, ta t de,'

ä lht v lP5teien vorLr/5 !„ au« den

2« b Z r, die 1*UnI  d“ rch einen Pfle-
^echtseziehen oh e? endes Ricflters sich aber dar- 
P)?S M.eschäfts n-p2r Partei bei Eingehung des 

Wem>n wdg ?esund war. Ob ein Ver-

;  * arteipn „  frage nicht aus den ihm 
fen11 sich an« ^getragenen Tatsachen ergibt, 
p '1’,Wenn er n atSacbiich aufzuklären. Anders 

'br i  Y°rschrifip „n  nK^n Erägt, ob der Vertrag 
chts in F-ni,des D e v i s e n -  oder P r e i s -  

urklang steht —, denn, so argu

mentiert man, in diesen Fällen verstößt nicht nur 
das Begehren, sondern auch die Leistung des an
deren Teiles gegen die zwingende gesetzliche Norm, 
wahrend im ersteren Falle nur der Anspruch entfällt, 
dagegen die auf den nicht bestehenden Anspruch 
bewirkte Leistung als solche nicht gesetzwidrig ist 
und demgemäß auch das zu einer solchen Leistung 
verurteilende Erkenntnis nicht mit der Norm kolli
diert. Es entspricht demnach wohl sicher dem gelten
den Recht, daß der Richter zwar das Versäumnis
urteil versagen muß, wenn er Bedenken unter dem 
Gesichtspunkt des Devisen- oder Preisstoprechts 
hat, daß er aber dazu nicht befugt ist, wenn er z. B. 
aus Parallelprozessen desselben Klägers glaubt ent
nehmen zu müssen, daß es sich in dem Versäumnis
falle 14m ein genau gleichartiges Schwindelgeschäft 
handelt wie in den übrigen Fällen. Gesetzgeberisch 
lassen sich derartige Unterscheidungen schwerlich 
rechtfertigen — dem Nichtjuristen würde man sie 
jedenfalls nicht verständlich machen können! —

IV . Freimachung der richterlichen Energie 
auf dem Gebiete der Tatsachenaufklärung

1. Überblickt man das vorstehend skizzierte Ge
samtbild, so wird sich, glaube ich, niemand des Ein
drucks einer erheblichen Verworrenheit erwehren 
können — einerseits ein Nebeneinander verschie
dener, zum Teil konträrer Grundsätze ohne klare 
Grenzlinie, andererseits eine teils bewußte, teils un- 
bewußte Abschleifung und Abschwächung älterer, 
im Gesetz; enthaltener oder seinen Bestimmungen 
zugrunde liegender Sätze. Die Rechtsprechung be
findet sich — was an sich auch kaum:,anders sein 
kann, wenn sie m it einem in seinen Grundzügen 
nun über sechs Jahrzehnte alten, aus einer wesent
lich anderen Zeitepoche stammenden Gesetz zu ar
beiten hat — in einem S t a d i u m  des T a s t e n s  
z w i s c h e n  ,,G e s e t z e s t r e u e “  und  „ Üb e r - d a s -  
G es et z - H i n au s wa  c h se n“  — einerseits vieles, 
was sich eigentlich überlebt hat und andererseits be
achtliche Ansätze zu weiterer Entwicklung. Bemüht 
man sich, alles, das Alte und das Neue, unter einem 
einheitlichen Gesichtswinkel zu betrachten, so ist es 
letzten Endes immer wieder die Frage der F r e i 
m a c h u n g  der  r i c h t e r l i c h e n  Ene rg i e .  Der
selbe Gesichtspunkt, der bei früheren Teilreformen 
dazu führte, den Parteibetrieb — im amtsgericht
lichen Verfahren ganz und im landgerichtlichen Ver
fahren zu einem wesentlichen Teil — durch den 
Amtsbetrieb zu ersetzen und die Dispositionen der 
Parteien über Termine und Fristen zu beseitigen! 
Und jetzt geht es unter demselben Gesichtspunkte 
um die m a t e r i e l l e  S a c h a u f k l ä r u n g . D i e E n t -  
w i c k l u n g  f ü h r t  in u n v e r k e n n b a r e r  L i n i e  
auch h i e r  d ah i n ,  d i e  P a r t e i d i s p o s i t i o n  zu 
b e s e i t i g e n  und  dem R i c h t e r  auch auf  d i e 
sem G e b i e t  das Fe l d  zu e i g e n e r  I n i t i a t i v e  
f r e i z u m a c h e n  — wohlgemerkt, nicht die Par
teien in dieser Hinsicht zugunsten des Richters aus
zuschalten, sondern letzteren von den Fesseln der 
bisherigen Regelung zu lösen, ohne die Initiative 
der Parteien damit zu schmälern.

Der Grundsatz, unter dem m. E. der künftige Pro
zeß zu stehen hat, kann auch jetzt kaum treffender 
ausgedrückt werden, als ihn die §§ 6, 7 der Einl. 
der PrAIlgGerO. gefaßt haben:

„Der vorn Staat geordnete Richter, welcher den 
Streit durch richtige Anwendung des Gesetzes auf 
die dabei zugrunde liegenden Tatsachen entschei
den soll, hat die nächste Pflicht, folglich auch das 
nächste Recht, sich von der wahren und eigentlichen 
Bewandnis dieser Tatsachen zu versichern.“
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„Der Richter ist also schuldig und befugt, den 
Grund oder Ungrund der in einem Prozesse vor
kommenden Tatsachen selbst und unmittelbar zu 
untersuchen und, soweit es zur richtigen Anwen
dung der Gesetze auf den vorliegenden Fall erfor
derlich ist, ins Licht zu setzen.“

Im Kern besagt dasselbe der § 622 ZPO. für den 
Eheprozeß:

„Das Gericht kann auch von Amts wegen die Auf
nahme von Beweisen anordnen und nach Anhörung 
der Parteien auch solche Tatsachen berücksichtigen, 
die von den Parteien nicht vorgebracht sind.“

Dabei ist das „Können“  selbstverständlich nicht
i. S. des freien Ermessens, sondern der Befugnis zu 
verstehen, hinter der die sich aus der Richterstel
lung allgemein ergebende Pflicht zur Ausnutzung 
dieser Befugnis steht.

Das, was mir als klare einfache Linie für die künf
tige Regelung vorschwebt, ist danach, den P r o 
zeß a l l g e m e i n  den G r u n d s ä t z e n  zu u n t e r 
s t e l l en ,  d ie j e t z t  f ü r  d i e  Ehesachen  gel ten.

2. Vom Standpunkte der oben (II 2) dargelegten 
Auffassung aus, daß w ir grundsätzlich alle Kräfte 
ausnutzen müssen und wollen, wo w ir sie auch im
mer finden, kann die Frage nicht dahin lauten „ i s t  
es g eb o t e n ,  dem R i c h t e r  e i ne  ü be r  die 
b i s h e r i g e  R e g e l u n g h i n a u s g e h e n d e  Sach 
a u f k l ä r u n g s b e f u g n i s  zu geben?“  sondern 
nur dahin „ L ä ß t  es s i ch k ü n f t i g  r e c h t f e r t i 
gen,  dem R i c h t e r  in de r  b i s h e r i g e n  We i s e  
be i  der  S a c h a u f k l ä r u n g  die e i gene  I n i t i a 
t i v e  zu v e r s a ge n ? “

Der Satz, daß, wenn den Parteien der Entschluß 
über die gerichtliche Geltendmachung ihrer An
sprüche zustehe, sie folgerichtig auch die f r e i e  
D i s p o s i t i o n  über deren Begründung haben müß
ten, ist ein offenbarer Fehlschluß. Der Kläger be
gehrt mit der Klage einen bestimmten gerichtlichen 
Ausspruch; er leitet sein Petitum aus einem K o m 
p l ex  — meist auf wirtschaftlichem Gebiete liegen
der — tatsächlicher Umstände und Vorgänge ab; 
das erstrebte Urteil kann aber nur ergehen, wenn 
der Richter von b e s t i m m t e n  E i n z e l t a t s a c h e n  
aus diesem Komplex überzeugt ist, aus denen sich 
nach materiellem Recht ein Anspruch ergibt, der 
sich mit dem Klagepetitum inhaltlich deckt. Es 
liegt selbstverständlich im eigensten Interesse des 
Klägers, diese Einzeltatsachen, also die s. E. ju ri
stisch erheblichen Umstände, so genau wie möglich 
anzugeben. Tut er dies, so bringt er aber damit kei
neswegs zum Ausdruck, daß er sein Begehren n u r  
eben aus diesen Einzeltatsachen herleiten will. Würde 
man bei ihm diese Absicht unterstellen, so würde er 
wohl in aller Regel antworten: „M ir ist es nur um 
die Erlangung des begehrten Urteils zu tun — ob 
sich der Anspruch als ein solcher aus einem am 
x. X. ausdrücklich abgeschlossenen Vertrag oder 
aus einem später stillschweigend zustande ge
kommenen Vertrag oder aus einem späteren geg
nerischen Anerkenntnis darstellt oder ob das Be
gehren sich aus Vertrag oder mangels Gültigkeit 
des Vertrages aus Bereicherung, Eigentum, un
erlaubter Handlung usw. ergibt, ist mir völlig 
gleichgültig.“  Das allein Natürliche ist, daß sich 
der Kläger an den Richter wendet: „Prüfe, ob sich 
aus dem dir von mir unterbreiteten Tatsachenkom
plex, gleichviel unter welchem rechtlichen Gesichts
punkt, der Anspruch ergibt, und kläre dazu den 
Tatsachenkomplex in den dir dazu erforderlich schei
nenden Richtungen und mit den dir geeignet schei
nenden Mitteln auf.“  Und der Beklagte sagt: „Ich 
halte das Begehren des Klägers nicht für gerechtfer

tigt, berücksichtige alles, was dagegen spricht; >c 
meinerseits führe folgendes an . . ., wenn du, R‘c“  
ter, aber noch andere Bedenken gegen den Klage 
anspruch hast, so berücksichtige auch sie.“  So un 
nicht anders sehen doch die Parteien die Lage un 
befangen an! Aus unzureichendem Vorbringen 1 
Schließen, die Partei habe sich eben auf das vo 
gebrachte beschränken wollen und eine Überschi 
tung dieser Grenze stelle sich als ein Eingriff 
ihre Dispositionsgewalt dar, stellt die Dinge letzt . 
Endes auf den Kopf — was Unzulänglichkeit ist, s 
es aus ungenügender Kenntnis der tatsächhen 
Verhältnisse, mangelndem Überblick über die J 
ristische Lage oder mangelndem taktischem u . 
schick, wird.als Absicht, als Ausfluß einer Disp°a| 
tionsgewalt, hingestellt. Liegt es wirklich einin, 
aus irgendeinem Grunde in der Absicht der Par, 
einen Anspruch z. B. nur als einen vertraghen^ 
und nicht auch als einen deliktischen geltend  ̂
machen, so mag sie sich des Anspruchs ins0iLj, 
durch materiellrechtliche Verzichtserklärung heget» ^ 

Scheiden die Parteien e in  v e r s t ä n d l i c h  “ ¡s 
wisse Einzeltatsachen aus, so ist das im Erge*^. 
unbedenklich hinzunehmen, wenn sie wirklich jj 
erheblich sind — sind sie aber erheblich, so * ri. 
das darauf hinaus, daß dem Gericht ein zu,e ¿¡c 
gemachter Tatbestand unterbreitet wird nna ^  
staatlichen Rechtspflegeeinrichtungen 
werden, was selbstverständlich nicht die hn 
Stützung des Gesetzgebers verdient. Hält e'ne ßefi 
tei vo n  s i ch  aus mit ihr günstigen Tatumsta 
oder mit Beweismitteln zurück, so können e 
Gründe nur folgende sein: sie beabsichtigt, geVV(rjIt 
materielle Rechtsfolgen auszuschalten, dann jẑ ,, 
das soeben Bemerkte, oder es handelt sich un■ 
tisches Ungeschick, dann erfordert es, wie ßes 
früher (oben II 3) angedeutet, der Gedanke 
Rechtsschutzes, daß hier der Richter helfen sQg. 
greift, oder endlich die Partei läßt sich aus ^  
taktischen Erwägungen leiten, dann verdien 
grundsätzlich keine Berücksichtigung. . ¿et

3. Als B e w e i s m i t t e l ,  auf das sich kein ^  
beiden Parteien berufen hat, w ird in erster Li fje 
P a r t e i v e r n e h m u n g  praktisch. Neulich ,allke 
mir im Gespräch entgegengehalten, mein p LoZesse 
führe im Ergebnis dazu, daß die meisten * ^ag 
mit einer Parteivernehmung begönnen. . r ag0v e! 
bis zu einem gewissen Grade der Fall sein, jjjif 
es sich um facta propria handelt. Das sehe v(!j 
aber auch gerade erstrebenswert. Die Nove ¡̂.¡n 
1924 suchte durch die Neugestaltung der V® /g l4> 
über das persönliche Erscheinen der Partie 
ZPO.), die unmittelbare AufklärungU.1L. UUlllUlLlUuI C AUIMcU UUg ^ ^ \X  *

halts durch ihre persönliche Anwesenheit ¿ ¡^ 6  
dern. Es war allerdings nür eine halbe 1*131 ju
denn nicht die Aufklärung des Sachver ^¿¿e? 
.Wege einer klärenden Aussprache über di 
seifigen Behauptungen, sondern die ye1riU (.0flict’, 
d. h. die unter dem Drugke der ¡Wahrh i^ jig  
stehende und im Bewußtsein der Veran1 ^et e 
gemachte Aussage ist das Wesentliche. J pajie£‘ 
dazu im Prozeß kommt, desto eher sind di ¿̂e 
der Versuchung entrückt, mit Behauptung gifts* 
Mund zu voll zu nehmen“ . Die Beeidigung ^  M1j 
verständlich eine spätere Frage, die erst 
wenn sich herausstellt, auf welche Einz . En 
es entscheidend ankommt. Die Erfahrung . e V 
nrozeß zeigen, daß eine möglichst frühz Sad1Y.A

des h a°.
prozeß zeigen, daß eine möglichst 
nehmung der Parteien die Aufklärung g~jch - u- 
halts am besten fördert. Andererseits zeigt \Jet^z¡e
auch gerade, daß die „informatorische
mung nach § 619 ZPO. etwas Halbes i
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da« e*gentliche Parteivernehmung nach §§445 ff. 
Sri ' Dinge sind, die sich im Grunde gar nicht 

4ar* äusGnanderhalten lassen.
Par'tß- Cnn sich durcl1 eine regelmäßig frühzeitige 
zeRoi'^rneIimung die Grenzen zwischen den Pro- 
a u f n i f n ^er v  e rhänd lung-  und der Bew e i s -  
niir 7,a u e..v e r w i s c h e n ,  so wäre auch dasm.E. 
den v  begrüßen — die scharfe Trennung der bei- 
lich ■ rfahrensteile hat ihre Grundlage ausschließ- 
scheinî0 derzeitigen Aufbau des Prozesses, sie 
schwindmir durchaus entbehrlich und sollte ver- 
freiu/in-en’ wie s’e Ja aucb rm Verfahren der 

g Jdgera Gerichtsbarkeit nicht besteht.
Idncr , f r Se§envvärtigen Regelung liegt die Vorstel- 
«hesto, lgSuli de» daß der wirkliche Sachverhalt am 
aus P.-~ dadurch zutage kommt, daß jede Partei 
Eine Pf?-60?. Antriebe das ihr günstige vorbringt, 
k 1 ä r n * l c . z u r M i t w i r k u n g  bei  der  A u f -  
nach ” g dar ungünstiger Tatumstände besteht 
lungern,1?, Qesetz nicht (vgl. jedoch die Entwick- 
2Po nLat?e obejl 1,1 8)- Daß die im § 138 Abs. 1 
klärunrrr t iUl1erte Wahrheitspflicht und die Auf- 
Dinge v '  ilcbt begrifflich durchaus verschiedene 
führten lnd’ . bat V- D i p p e l  in seiner oben ange- 
gelegt v^edankenreichen Schrift eingehend dar- 
Sung äiier standpunkte unserer jetzigen Auffas- 
Zweifpi j -J?» Jedenfalls de lege ferenda, gar kein 
^atlichpnS 1 . bestehen, daß derjenige, der den 
VerPflinh+„t • . tsschutz für sich in Anspruch nimmt, 
halts in • ls*> an der Aufklärung des Sachver- 
siclü i i i  J e , e r R i c h t u n g  — gleichviel, ob es 
delt - ,  in n Stlge oder ungünstige Tatumstände han- 
üautbaren -I1 Grenzen des ihm Möglichen und Zu- 
¡dnzelnen wirken; wo in letzterer Hinsicht im 
bleiben p u- n‘e zu ziehen ist, kann hier offen
e r  in ' rak.usch kann sich diese Mitwirkung aber 
halten ¡o f r ..Weise vollziehen, daß die Partei ge- 
deten, Aufkr- 'e vom Siebter für erforderlich erach- 
ßehauntim arungen zu geben, und zwar nicht nur als 
a*s Unter ^Cin Und Gegenbehauptungen, sondern 
?agen n  -x Wahrheitspflicht stehende A u s -  
handelten mit dürften die oben unter III 7, 8 be- 
§eti eine gegenwärtig noch reichlich unklaren Fra- 
unden * aiibsch durchaus befriedigende Lösung 
J -  Je

I^dwirkenri,! die Sachaufklärung zu einer von allen 
er und Mpk Faktoren — Gericht, Kläger, Beklag- 
_ , - .a rb e ;r°enParfe‘en — betriebenen Z u s a m -  
I ebnis Uo». i ^ lr^’ desto mehr wird sie im Er-

cr Und \r , clKT°ren
mena rb H ffaenParteien
Sebnis T̂ ird) desto mehr wird sie im Er-
achverhau„ lc*eal der Erfassung des wirklichen 

t„e.rden an ’Rn.aheko®men. B e w e i s l a s t r e g e l n  
r r‘elle f w i - i ! J tung weiter verlieren. Die ma- 
mChtlichen p 8'38,1 -  diü sich aus der materiell- 
?„'nsten wetem Pnng ergebende Ordnung, zuun- 
w erdings im r r  f artei e*n non hquet geht — wird 
n e sie ja i , , r ^ - n êr?runde immer bestehen bleiben, 
P °Zesses besteht1 re n̂en Dffizialverfahren des Straf-

• Dm,, T* Schlußbemerkungen
ifv„_a?Urch. rlnR ra- , . 7TW

wi??er derrSaUd3fi ,i?er R'ebter als selbständiger 
deip ne,bstverstendr au l u ^  ,neben die Parteien tritt, 
tihn« Partei p-p«+mllch bäld die eine, bald die an- 
t l 3flg der den p '^ ' - ^ b  man darin eine Abschwä- 
üehl5 erblicken art f ien obliegenden V e r a n t w o r -  
Ka„?e jedenfaii0W- ’ mag auf sicb beruhen — ich 
antu’ denn tei, e‘ne solche Abschwächung gern in 
Üsch^üüg in PĈ e ln, d^r so£- prozessualen Ver- 

pa ,eister Einie das sich aus der tak- 
dieUersPrechP,1 , ,arj e‘ ergebende Zufallsrisiko. 

ge&enwäri-'iV°C.i*e ich aher der Betrachtung, die 
ge, die Parteien mit einer solchen

Verantwortung belastende Regelung glaubt „zu den 
großen E r z i e h u n g s m i t t e l n  rechnen zu sollen, 
ohne die keine Rechtsordnung auskommen könne“ ä).

2. Die von der Parteidisposition gelöste Stellung 
des Richters gibt ihm — das scheint m ir für das 
künftige Verfahren von ganz wesentlicher Bedeu
tung — auch ganz andere Möglichkeiten, Rechts
streitigkeiten durch V e r g l e i c h  zu erledigen.Wenn 
der Richter in der Lage ist, von sich aus in den Pro
zeßstoff tiefer einzudringen, kann er den Parteien 
weit eher wirkliche Hilfe leisten. Ratz:  DGWR. 
1941, 73 ff., weist in recht beachtlichen Ausführun
gen darauf hin, daß der Richter, so wie w ir ihn uns 
in der nationalsozialistischen Rechtspflege vorstel
len, auch im Streitverfahren nicht eng auf die Ent
scheidungsfunktion beschränkt sein darf, sondern 
besonders darauf bedacht sein muß, den Parteien 
zu helfen, ihren Konflikt — der doch erfahrungs
gemäß in- außerordentlich vielen Fällen über den 
unmittelbaren Klagegegenstand mehr oder weniger 
weit hinausgeht — durch rechtsgestaltende Abrede 
zu lösen. Hat der Richter freie Hand in der Sach
aufklärung, so wird er in ganz anderer Weise, als 
es ihm nach seiner jetzigen Stellung möglich ist, in 
diese neue Aufgabe innerlich hineinwachsen. Denn 
nicht mit allgemeinen Zureden zum Frieden, mit 
Hinweisen auf die Problematik der Beweisführung 
und die Zweifelhaftigkeit der Rechtslage, sondern 
nur mit positiven, sich auf genaue Kenntnis des 
Sachverhalts gründenden gestaltenden Vorschlägen 
werden fruchtbringende Vergleiche zustande ge
bracht. Dieser Aufgabe kann sich der Richter aber 
nur dann mit Eifer und Erfolg annehmen, wenn ihm 
das Gesetz eine andere, freiere Stellung zuweist, 
als es das jetzige Gesetz tut. —

3. Bei meinen Vorschlägen befinde ich mich, so
weit ich sehe, in fast völliger Übereinstimmung mit 
den Ausführungen de B o o r s  in seiner Leipziger 
Antrittsvorlesung1).

Auch die Gedanken, die Baumbach  in seinem 
vielbeachteten Aufsatz: AkadZ. 1938, 583 ff. entwik- 
kelt hat, decken sich im Grundsatz weitgehend mit 
den meinigen. Wenn die allerdings teilweise über
spitzten Ausführungen B a u mb a c hs  vielfach da
hin aufgefaßt worden sind, daß er den Zivilprozeß 
mit Haut und Haaren in die f r e i w i l l i g e  G e 
r i c h t s b a r k e i t  überführen wolle, so wird man 
ihm damit m. E. nicht gerecht. Das, wofür er sich 
im Grunde eingesetzt hat, ist doch wohl nicht, den 
Zivilprozeß zu einem der mündlichen Verhandlung 
entkleideten, überall vom Anwaltszwange befreiten 
amtsgerichtlichen Verfahren umzugestalten, sondern 
dasselbe Ziel, das auch ich in den vorstehenden 
Ausführungen herausgestellt habe — die Befreiung 
des Zivilprozesses von der bindenden Parteidispo
sition über Tatsachen und Beweismittel und die Frei
machung der richterlichen Initiative auf dem Ge
biete der Tatsachenaufklärung. Wenn ich das in 
dem Satz zusammengefaßt habe, der gewöhnliche 
Zivilprozeß solle den gegenwärtig für den Ehe
prozeß geltenden Grundsätzen unterstellt werden, 
und Bau m b a c h  die Anpassung an die Normen des 
Verfahrens der freiwilligen Gerichtsbarkeit emp
fiehlt, so ist das in der großen Linie genau das
selbe, da sich die Sachaufklärung im Eheverfahren 
und in den streitigen Angelegenheiten der frei
willigen Gerichtsbarkeit praktisch im wesentlichen 
nach den gleichen Grundsätzen vollzieht.

3) So Lent:  AkadZ. 1935, 23.
/ ü *• Boor ,  „Zur Reform des Zivilprozeßrechts“  

1938; s. auch seine Schrift „Auflockerung des Zivil
prozesses“ , 1939.
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4. Auf E i n z e l h e i t e n  der prozeßtechnischen 
Ausgestaltung meines Vorschlages einzugehen, ist 
.hier nicht der Raum. Nur ein Wort zum V e r 
s ä u m n i s v e r f a h r e n !  Es wird, soweit der Fall 
der Säumnis erst in einem späteren Termin eintritt, 
wesentliche Änderungen erfahren müssen — die 
Entscheidung wird hier, um in der Terminologie 
des geltenden Gesetzes zu bleiben, das Urteil nach 
Lage der Akten sein. Dagegen wird es bei Säum
nis im ersten Termin grundsätzlich bei der gegen
wärtigen Regelung verbleiben können. Damit" ein 
Versäumnisurieil ergehen kann, muß der Kläger wie 
bisher nicht nur allgemein den Tatsachenkomplex 
angeben, aus dem er sein Begehren herleitet, son
dern die Einzeltatsachen, die die Tatbestands
elemente eines seinen Klageantrag deckenden ma
teriellen Anspruchs ergeben. Nichteiulassen ist Nicht
bestreiten, und der Richter hat in aller Regel keinen 
Anlaß, von sich aus in Ermittlungen über nicht be
strittene Tatsachen einzutreten. Aber die Möglich
keit, bestehenden Bedenken nachzugehen, will ich 
dem Richter eröffnen — das Zerrbild des Versäum
nisverfahrens, daß der Richter das Versäumnisurteil 
gegen den in einem ganz anderen Teile Deutsch
lands wohnenden, geschäftsunkundigen Volksgenos
sen unter allen Umständen nach dem Gesetz erlassen 
muß, auch wenn er aus Parallelprozessen desselben 
Klägers gegen andere Beklagten ersehen hat, daß 
es sich um Schwindelversandgeschäfte eines Be
trügers handelt, muß verschwinden. Ob man diesem

Problem etwa durch das Radikalmittel der Ab
schaffung der Gerichtsstands- und Erfüllungsorts- 
Vereinbarungen beikommen könnte, mag auf sich 
beruhen. Es würde sich bei der von mir vorgeschla
genen Änderung des Versäumnisverfahrens, wohl- 
gemerkt, keineswegs um einen grundsätzliche!1 
Wandel handeln, denn, wie oben III 9 bereits er
wähnt, muß der Richter auch jetzt schon, wenn er 
gegen das Klagebegehren unter dem Gesichts
punkte des Preisbildungsrechts Bedenken trägt, die
sen nachgehen.

5. Wenn der Richter bei der Ermittlung des Tat
sachenkomplexes, aus dem der Kläger sein Begeh
ren herleitet, von den Fesseln der Parteidisposition 
gelöst ist, mag sich manches in der Prozeßdoktrin 
ändern. Manche — übrigens zumeist noch immer 
stark umstrittene — Begriffe und Grundsätze, die 
die Rechtslehre auf der Grundlage des geltenden 
Gesetzes herausgearbeitet hat, wie etwa die Bß' 
griffe des S t r e i t g e g e n s t a n d e s ,  der K lag« '  
h äu f  ur ig und der K l a g e ä n d e r u n g  und die 
Grundsätze über die Begrenzung der materiellen 
R e c h t s k r a f t ,  werden einer mehr oder weniger 
weitgehenden Korrektur unterzogen werden müssen- 
Das spricht aber nicht gegen die von mir entwickel' 
ten Gedanken. Aus dem positiven Gesetz abstrahierte 
Begriffe haben keine übergesetzliche Bedeutung un“  
können niemals ein Hindernis sein, das Gesetz 
allem nach den vorhandenen und als berechtigt an
erkannten Bedürfnissen auszurichten.

Urteile als Säumnisfolgen in der Reichszivilprozeßordnung 
und österreichischen Zivilprozeßordnung

(Eine v e r g l e i c h e n d e  D a r s t e l l u n g )
Von Landgerichtsdirektor Dr. Johann  N e u w i r t h ,  Wien

Die Frage, welcher der beiden Verfahrensordnun
gen, der RZPO. oder der ÖstZPO., der Vorzug ge
bühre, ist eindeutig zu lösen, wenn sich die ver
gleichende Darstellung bemüht, gewisse Kristallisa- 
tionspunkte dieser Ordnungen herauszuheben und 
einander gegenüberzustellen. Es zeigt sich dann 
nicht nur, von welchen Grundsätzen eine solche 
Ordnung getragen wird, sondern auch — und das 
scheint mir das Wichtigste — ob die Gestaltung der 
Ordnung sich dem natürlichen Laufe der Dinge an
paßt oder dogmatisch erstarrt; nur im erstera? Falle 
ist eine klare ordnende Linie einzuhalten; im am 
deren Falle zwingt die verwirrende Fülle des wirk-, 
liehen Geschehens zu Konstruktionen, die in einem 
seltsamen Neben- und Übereinander Grundsätze zu 
wahren versuchen, die — folgte man dem praktischen 
Bedürfnisse — längst als unhaltbar, wenigstens aber 
als überflüssig erkannt sein müßten.

Als einen solchen Punkt, an dem sich eine Ver
fahrensordnung zu bewähren hat, sehe ich die Rege
lung der Säumrtisfolgen. Von diesen soll hier, um 
den Stoff abzugrenzen, die bei bestimmten Arten der 
Versäumung eintretende Folge, das Versäumungs
urteil der ÖstZPO., das Versäumnisurteil der RZPO., 
besonders dargestellt werden.

Vorerst ist jedoch auf zwei wesentliche Verschie
denheiten der beiden Prozeßordnungen hinzuweisen, 
die sich auf das Verfahren, im besonderen auf die 
Vorbereitung der mündlichen Verhandlung und auf 
die Behandlung der sogenannten prozeßhindernden 
Einreden beziehen.

I .  a) Die erste Tagsatzung und die Vorher«1' 
tung der mündlichen Verhandlung nach oe* 

Ö stZPO.
Nach der ÖstZPO. hat der Vorsitzende im ÖJ 

richtshofverfahren, wenn er nicht die Klage ** 
Behebung formeller Mängel zurückzustellen oder 7 
maß § 230 (2) ÖstZPO. zurückzuweisen findet, e 
Tagsatzung zur mündlichen Verhandlung z« 
stimmen (§ 230 ÖstZPO.). Gleiches gilt für 
Einzelrichter in den Rechtsstreitigkeiten, die vor . 
Gerichtshöfe erster Instanz gehören und die ge j  
§ f  aIN von einem Einzelrichter zu verhandeln 
zu entscheiden sind. Diese Tagsatzung, nach 
Snrachp-ehraiirh dpr rW 7 D fv Tao-satzungSprachgebrauch der’ ÖstZPO. “ erste T a gsa t*»^  
genannt, hat im österreichischen Prozeßrechte « 
besonderen Zweck. Sie dient einerseits der F«s
genannt, hat im
besonderen Z w tu . ok uient einerseits uci * — 
lung, ob es überhaupt zu einem Rechtsstreite ^  
sehen den Parteien kommt, anderseits aber aucn ^  
Feststellung, ob der Beklagte die Klage sachlich ^  
kämpfen oder sich auf Prozeßeinwendungen linU •uu'-‘ »wu aui i-rözeuemwenuuiig’- " .-  ¿et 
welche berufen will. Je nach den) Ergebnisse 
sichtenden Arbeit des diese Tagsatzung .Lei
Richters (nach § 239 Abs. 1 ÖstZPO. muß eijt
nicht der Vorsitzende, es kann auch ein von m 
beauftragtes Mitglied des Senats sein) wird der 
tere Fortgang des Verfahrens gestaltet, jmte 
ständen das Verfahren hier schon zu Ende g j j e 
Das letztere trifft insbesondere dann zu, we ^eS 
Streitsache durch Vergleich oder auf Grund y ef- 
Anerkenntnisses oder Verzichtes oder infolge
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zmä ”.ls durch Urteil erledigt, wenn die Klage auf 
es /n We’se zurückgenommen wird, endlich wenn 
fä W u iUrückweisilng der Klage wegen Prozeßun- 
der Rp i ll?es der Streitteile oder wegen mangeln- 
Person rec i t ‘gung der als Vertreter einschreitenden 
baril ”  • ,er weSen einer durch Parteienverein- 
Qerioft. ni , zu beseitigende-!! Unzuständigkeit des 
Tap-s\+tes kommt. Ist der Prozeß hei der ersten 
Östzpo nf  nicl?t beseitigt, so hat gemäß § 243 
Satzung dgr md: d.er Abhaltung der ersten Tag- 
Tao-s.,iL betraute Richter sogleich bei der ersten 

dem Beklagten die Beantwortung der 
anJ> durch Beschluß aufzutragen und hierzu 

Frist 7p *nessene, vier Wochen nicht überschreitende 
Schrift \ bestimmen. Die Beantwortung der Klag- 
^Cschehpat vorbereitenden Schriftsatzes zu
Tagsat7u ’ ■ VerIiandlungsgegenstand der ersten

ScheidUnS •1?t — ausgenommen i UI. utI 
%  OstZil ) Cr de:n Überweisungsantrag gemäß' § 261 
Tagsat-n, u ‘ ~~lm Gerichtshofverfahren von der ersten 

Üer A ausgeschlossen (§ 239 [4] ÖstZPO.). 
bringt f.;11Ui tra? zur Beantwortung der Klagschrift 
fa h re n  i:?tscheidende Cäsur in das Oerichtshof- 
'V'rd nacli n e wedere Gestaltung des Verfahrens 
z'vei p r:, aer ersten Tagsatzung wesentlich durch 
dernden pren bestimmt: a) ob über die prozeßhin- 
l n&eordniunreden eine abgesonderte Verhandlung 
i S'Kattund- und ob diese vor Ablauf der zur

! .bfindpn , r Klagebeantwortung erteilten Frist 
-e>tig f i u®?' * ;  b) ob die Klagebeantwortung recht- 

Ein Reicht wurde.
¿rst u a (e?,)ndcres  ̂vorbereitendes Verfahren 'kann 

Plat7 frrccmzeitig überreichter Klagebeantwor- 
, 'hing pin„ ei‘en- Die Voraussetzungen für die Ein- 
p ischriebenS Vprbereitcnden Verfahrens sind strenge 
, a‘Je, in h!  ts  bandelt sich im wesentlichen um 
J!.d komnl;.,ne"  das Prozeßmaterial umfangreich 
O^dlichen VClt  Und aus diesem Grund eine der 
P«i,nun& erbandlung vorangehende Sichtung und 
mr e> >n (ff,„Ses ^ .aterials zweckmäßig ist, oder um 
tödlichen v n, d‘e Beweisaufnahme während der 
m4 .Crheblichp'rbandlung überhaupt nicht oder nur 
ö J l’Scn VW •• Schwierigkeiten und unverhältnis- 
ei» PD.) n  z°gerungen erfolgen könnte (§ 245 
tr b̂m b e a u H r^0r^erebende Verfahren findet vor 

°der Vnnd̂ en Richter statt. Es kann über An- 
Ä  desselhpn weSen eingeleitet werden, der 

, ‘gen h «  *  genau festgelegt. Über Säurn- 
ir>  and "  delt der § 254 ÖstZPO.

Verfahrcn ist ~  anders als 
Ta g s a Ä erfahren -  die Abhaltung einer 

geSp, eteri prn7" | ,  zur Vornahme der im § 239 be- 
Schn 6t1, Die Abhandlungen nicht zwingend vor- 
stitr,5, zUr Vornan T^ satzung ist in der Regel 
êsn̂ 11 (§ 44n der Streitverhandlung zu be- 

C * dcrte Ä a2 StZPa>- Es kann aber die ab- 
dieSpL des « 23o a "F  " iner ersten Tagsatzung im 
Gine1 falle S ä h * St? POL- an8eordnet werden. In 
^eitp^lässip-e,, der Kreis der in diesem Ter- 
Grie als ■ roz®bhandlungen insofern eine Er- 
din&strö rterunf7 h1 Verfahren vor dem AG. auch 

niir soweit r S Sacbverhaltes zulässig ist, aller- 
?Glic> g  der Erlassung der für die Vor-
!st. p.en pro7pRIondllc,hen Streitverhandlung erfor- 
ferfaif6 schrifti;r<|lten,f1en Verfügungen notwendig 
cfrtitem.n vor ( ^ 5eAp agAbeantwortung kennt das 
ust?pades VpPf l Akj- ebensowenig wie ein vor- 

°- Nur dhren im Sinne der §§ 244, 245 ff.
sogenannten Punktensachen (§ 245

Z. 1 ÖstZPO.) kann der Richter, je nachdem ob die 
Parteien durch Rechtsanwälte vertreten sind oder 
nicht, den Wechsel vorbereitender Schriftsätze auf
tragen oder zur Vorbereitung der mündlichen Streit
verhandlung- eine Einvernahme der Parteien zu ge
richtlichem Protokoll vornehmen (§ 440 Abs. 3 Öst
ZPO.).

b) Die Behandlung der sogenannten 
prozeßhindernden Einreden nach der Ö stZPO .

Nur die Einrede der Unzuständigkeit des Ge
richtes, soweit diese nicht eine absolute ist, muß bei 
sonstigem Ausschluß bei der ersten Tagsatzung er
hoben werden; wenn jedoch die erste Tagsatzung 
im amtsgerichtlichen Verfahren schon zur Vornahme 
der Streitverhandlung bestimmt ist, dann hat der 
Beklagte sie vor Einlassung zur Hauptsache vor
zubringen (§§ 240 Abs. 1, 441 ÖstZPO.). Gleiches 
gilt für den Antrag auf Leistung der Prozeßkosten
sicherstellung (§ 59 ÖstZPO.), es sei denn, daß der 
Kläger erst während des Rechtsstreites die Eigen
schaft eines Inländers verloren hat oder die Voraus
setzung weggefallen ist, unter welcher der Aus
länder von der Sicherheitsleistungspflicht befreit 
war (§ 58 ÖstZPO.). Die übrigen prozeßhindernden 
Einreden sind in jeder Lage des Verfahrens zu
lässig und beachtlich, mag es sich um die Einrede 
der Unzulässigkeit des Rechtsweges, der Streitan
hängigkeit oder der Rechtskraft' handeln oder um 
die Einrede einer durch Parteienvereinbarung nicht 
zu beseitigenden Unzuständigkeit, mag die Prozeß
unfähigkeit einer Partei oder die mangelnde Be
rechtigung der als Vertreter einschreitenden Person 
behauptet sein (§§ 6, 240 ÖstZPO.). Verspätete Gel
tendmachung hat nur die Kostenfolge der § § 44, 
51 RZPO. ■ öa

Über prozeßhindernde Einreden entscheidet das 
Gericht nach österreichischem Prozeßrecht durch 
Beschluß, nie durch Urteil (§ 261 ÖstZPO.). Ein Pro
zeßurteil im Sinne der RZPO. ist dem österreichischen 
Verfahrensrechte fremd, auch wenn die Frage nach 
dem Vorhandensein der Prozeßvoraussetzungen oder 
nach dem Fehlen von Prozeßhindernissen zum 
Gegenstand amtlicher Prüfung gemacht wurde. Über 
die Behandlung der prozeßhindernden Einreden im 
Säumnisfalle wird später noch gesprochen werden.

I I .  a) Die Vorbereitung der mündlichen
Verhandlung nach der R ZPO .
1. Im  G e r i c h t s h o f v e r f a h r e n

Die Einrichtung einer ersten Tagsatzung und einer 
förmlichen schriftlichen Klagebeantwortung kennt 
die RZPO. nicht. Das vorbereitende Verfahren im 
Kollegialprozesse ist nicht wie im Geltungsbereiche 
der ÖstZPO. die Ausnahme, sondern die Regel. Es 
kann hiervon nach Bestimmung des Vorsitzenden 
dann abgesehen werden, wenn eine Vorbereitung 
nach den Umständen nicht erforderlich erscheint 
(§ 348 RZPO.).

In das vorbereitende Verfahren vor dem Einzel
richter verlegt die RZPO. jene Prozeßhandlungen, 
die nach §239 ÖstZPO. Gegenstand der ersten 
Tagsatzung sind. So hat der Einzelrichter zunächst 
in 'dem von ihm anberaumten Termin zur münd- 
liehen Verhandlung die gütliche Beilegung des Rechts
streites zu versuchen. Er entscheidet auf Grund 
eines Anerkenntnisses oder Verzichtes oder bei Ver
säumnis einer Partei. Er nimmt die Anmeldung pro
zeßhindernder Einreden entgegen. Es steht ihm aber 
auch die Befugnis zu, über diese — mit Ausnahme

214
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einiger Fälle — zu entscheiden. Er kann über sie 
abgesonderte Verhandlung anordnen. In diesen Be
langen ist seine Befugnis größer als die des die 
erste Tagsatzung nach der ÖstZPO. leitenden Rich
ters. Sie überschreitet auch die des beauftragten, 
Richters im vorbereitenden Verfahren nach der öster
reichischen Prozeßordnung (vgl. §8 348 ff. RZPO. 
mit §§ 245 ff. ÖstZPO.). Eine förmliche schriftliche 
Klagebeantwortung, die innerhalb bestimmter Frist 
bei sonstiger Folge des Versäumnisurteils zu er
statten ist, sieht die RZPO. nicht vor. Der Wechsel 
vorbereitender Schriftsätze ist jedoch vorgeschrie
ben (§§ 272 ff. RZPO.),

2. Im  a m t s g e r i c h t l i c h e n  V e r f a h r e n  
Das amtsgerichtliche Verfahren ist dadurch cha- 

rakterisiert, daß es in der Regel in zwei Abschnitte 
zerfällt, deren Grenzen allerdings fließend sind: in 
das Güteverfahren und in das Streitverfahren. Unter 
den Voraussetzungen des §495a RZPO. ist ein 
Güteverfahren nicht erforderlich, so beispielsweise, 
wenn wegen des Anspruches innerhalb des letzten 
Jahres vor einer durch die Reichs Justizverwaltung 
eingerichteten oder anerkannten Gütestelle ein Aus
gleich unter den Parteien erfolglos versucht worden 
ist; in Urkunden- und Wechselprozessen; für W i
derklagen ; wenn nach dem Ermessen des Gerichtes 
die alsbaldige Klagerhebung durch einen wichtigen 
Grund gerechtfertigt ist, insbesondere wenn der 
Versuch einer gütlichen Beilegung aussichtslos er
scheint.

Hat das Güteverfahren Platz zu greifen, dann hat 
der Klagerhebung der Güteantrag voranzugehen. 
Wird von einer Partei sofort Klage erhoben, dann 
gilt diese als Güteantrag. Im wesentlichen decken 
sich der Inhalt der Klage und des formloseren Güte^ 
antrages. Auch dieser hat die Ansprüche, die er
hoben werden, und die Tatsachen, auf die sie ge
stützt werden, zu enthalten. Die Beweismittel sollen 
im Güteantrag angeführt, die auf die Sache bezüg
lichen Urkunden mit ihm vorgelegt werden (§499a 
RZPO.).

Das über den Giiteantrag eingeleitete Verfahren 
führt, wenn die Vorprüfung des Antrages nicht 
wegen des Mangels formeller Voraussetzungen oder 
wegen Aussichtslosigkeit des erhobenen Anspruchs 
mit der Zurückweisung desselben endet, zur Güte
verhandlung. In ihr soll ein gütlicher Ausgleich 
unter den Parteien herbeigeführt werden. Sie erfüllt 
aber gleichzeitig eine zweite Funktion. Sie dient der 
Vorbereitung des Streitverfahrens, wenn in dieses 
aus dem Güteverfahren übergeleitet wird. Hierzu 
kommt es 1. beim Scheitern des Vergleichsversuches 
über Antrag einer Partei, 2. beim Ausbleiben einer 
Partei auf Antrag der erschienenen Partei. In beiden 
Fällen dient der Güteantrag als Klageschrift. Im 
zweiten^ Falle finden auf das weitere Verfahren die 
allgemeinen Vorschriften über das Versäumnisver
fahren entsprechende Anwendung (§499f. RZPO.).

Ist, weil ein Güteverfahren nicht erforderlich ist, 
sofortige Klagerhebung zulässig, dann wird von 
Amts wegen der Termin zur mündlichen Verhand
lung unter Beachtung der Einlassungsfrist des § 499 
RZPO. angeordnet und die Ladung der Parteien zur 
mündlichen Verhandlung verfügt (§498 RZPO.). 
Ein besonderes vorbereitendes Verfahren entfällt. 
An den Beklagten ist nur mit der Zustellung der 
Klageschrift die Aufforderung zu richten, etwaige 
gegen die Behauptungen des Klägers vorzubringende 
Einwendungen und Beweismittel unter genauer Be
zeichnung der zu beweisenden Tatsachen unverzüg
lich dem Gerichte mitzuteilen (§ 498 II RZPO.).

b) Die Behandlung der sogenannten 
prozeßhindernden Einreden nach der RZPO'

1. Im  G e r i c h t s h o f v e r f a h r e n
§ 274 RZPO. schreibt vor, daß prozeßhindernde 

Einreden gleichzeitig und vor der Verhandlung des 
Beklagten zur Hauptsache vorzubringen* sind. 
herrscht in diesem Belange die EventualmaxhjK 
Durchbrochen wird dieser Grundsatz nur hinsicK' 
lieh jener prozeßhindernden Einreden, auf welch 
der Beklagte wirksam nicht verzichten kann 0 er 
sogenannten unverzichtbaren prozeßhindernden Elb' 
reden). Diese Einreden können unbeschränkt 1 
jeder Lage des Verfahrens vorgebracht werdefU 
Sonst ist nach § 274 III RZPO. ein späteres Vor
bringen solcher Einreden nur zulässig, wenn dc 
Beklagte glaubhaft machen kann, daß er ohne sei 
Verschulden nicht imstande gewesen sei, dieselbe 
vor der Verhandlung zur Hauptsache geltend 1 
machen.

Über die Einrede kann entweder abgesondert oue 
gleichzeitig mit der Hauptsache verhandelt werde''- 
Die Entscheidung erfolgt — außer in dem Falle ü 
§ 113 RZPO. und den Verweisungsfällen der §§
506 RZPO. — durch Urteil (Prozeßurteil). Ist .. 
Einrede begründet, dann schließt das Verfahren 
einem die Klage abweisenden Urteil; ist sie 
begründet, dann wird sie mit Zwischenurteil v 
worfen (§ 275 RZPO.).

2. Im  a m t s g e r i c h t l i c h e n  Ve r f a h r e n  , 
darf der Beklagte prozeßhindernde Einreden £rüy0( 
sätzlich jederzeit und nacheinander Vorbringen, j 
der Verhandlung zur Hauptsache sind nur z . 
Einreden zu erheben: die Einrede der Unzustän“ T 
keit des Gerichtes und die Einrede, daß die ^ 
Scheidung des Rechtsstreites durch Schiedsrichte j  
erfolgen habe. Im übrigen gelten gemäß » v0r 
RZPÖ. die Vorschriften über das Verfahren 
den LG. entsprechend.

I I I .  a) Das Versäum ungsurteil der
Das österreichische Prozeßrecht kennt das.  ,(j 

Säumnisurteil als Folge des Ausbleibens einer i * i  
von einem Termin zur mündlichen Verhandlung ^  
als Folge der Versäumung einer Frist, und zwa 
Frist zur Einbringung der Klagebeanfwortung’ s, 
setzt Antrag der handelnden Prozeßpartei Vp,irte»
DlOCOl* l’o+ -rl« nlr-fOi.tn/n ... ...  J?_ _ r:. < 1 0"P I C

ief

Dieser ist zurückzuweisen, wenn die säumige * 
zumVerhandlungsterminnichtordnungsmäßig^j,
urot* A/1 n*. ,1,, .. „ ...I..,. .       ̂ßlrTPfl L<dwar oder der Nachweis der ordnungsmäßigeres $  
fehlt und auch nicht innerhalb der gemäß 
Z. 1 ÖstZPO. zu bestimmenden Frist e in la n g t,^ ¡ jti wbuL-i-vj. zu uesummenaen rn s t einmuev 
wenn es bei Gericht offenkundig ist, daß die 
erschienene Partei durch Naturereignisse 01r.¡¡ided 
dere unabwendbare Zufälle am Erscheinen ge‘‘ £gefi 
ist; endlich wenn die erschienene Partei die '  k l 
eines von Amts wegen zu berücksichtigende ¡,ej 
Standes vom Gerichte geforderte Nachweisu>‘|  
der Tagsatzung nicht zu beschaffen vermag t 
ÖstZPO.). n  sacf>-

Irnmer ist das Versäumnisurteil der östZP •
urteil. Das Fehlen von Prozeßvoraussetzun» füti.u 
das Vorhandensein von Prozeßhindernisse j j rteil' 
niemals zur Erledigung der Streitsache durc 
Handelt es sich um von Amts wegen zu neCliF' 
sichtigende Umstände (Unzulässigkeit des ¿t 
weges, Streitanhängigkeit, Rechtskraft c ¿¿rü0,' 
Streitsache betreffenden Urteiles, durch a .,.gefiĉ  
liehe Vereinbarung der Parteien nicht zuja?s ¡t iK0 
Unzuständigkeit, Mangel der Prozeßfämg' iCW> 
der gesetzlichen Vertretung, Mangel der vo
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ann ändert die Säumnis einer Partei nichts an der 
nwendung der bezüglichen Bestimmungen. Die 

f e i n d e  Prozeßpartei ist nach wie vor verpflich- 
3  diejenigen Nachweisungen zu liefern, welche be- 
ughch dieser Umstände erforderlich sind. Kann 
e dies in der Tagsatzung nicht, dann ist diese zu 

-p, recken und auch die säumige Partei zur neuen 
agsatzung wieder zu laden. Ist sie zur Erbringung 

erfr ^forderlichen Nachweisungen in der Lage, dann 
Pr° r n‘cßt e*wa Erledigung der Streitsache durch 
V o r t e i l ,  sondern das Gericht entscheidet bei 
/R „rl‘egen solcher Prozeßhindernisse durch Beschluß:

Kr401, 402 östzPO-)-
auf m*1 österreichischem Prozeßrecht kann es nie 
der tn en Antrag der tätigen Partei zur Abweisung 
ßek!- a^e ^  Yersäumnis des Klägers führen. Der 
die ler v*elmehr seine Einwendungen gegen
d a a£ebehauptungen vorzubringen, und zwar auch 
lieh'1’ wenn sie in bloßer Negierung der tatsäch- 

p ," Behauptungen der Klage bestehen, 
naiich; Das Vei-säumnisnrteil drr Ast!

Iie ^er von den näher zu besprechenden Fällen vor- 
Wenn̂ R113̂ ’- ‘rnmer e*n Urteil nach Lage der Akten, 
sach beweise bereits vorliegen oder bestimmte Tat- 
gew- n hei dem Gerichte offenkundig sind. Ja im 
das pen. ^ ‘nne mag dies auch dann gelten, wenn 
Schi 3 ericht das tatsächliche Vorbringen der. er- 
durdfCnen. Parfef für wahr zu halten hat, weil es 
Sachen Vo.rl*egende Beweise oder offenkundige Tat- 
ünwid1 n!chf widerlegt ist. Denn dadurch wirken die 
WidJ rsProchen gebliebenen Tatsachen entweder als 
gnn£rr ?der als Bestätigung oder als Berichti-
Imnier • + tatsächlichen Behauptungen der Klage1), 
die n  lsV aher der so gewonnene Tatsachengehalt 

B£ rund!age des UrteUs. 8
fiiner̂ * t -1 ™ ersfen Rechtsgang beide Parteien von 
aus n * a^safzung trotz ordnungsmäßiger Ladung 
des’ p 31111 kommt es in der Regel zum Stillstände 
gang rn-Zei ses (§ östZPO.). Im zweiten Rechts- 
üoeh ri. In7ern weder das Ausbleiben einer Partei 
Erfahr ^ Ush|eiben beider Teile den Fortgang des 
des g cna- P)‘ese der besonderen Regelung 
sdnimUnrUtlF,.aSsv^r fahrens zusammenhängende Be- 
reichiso3  fügt sich dem inneren Aufbau der Öster- 
säumnis^ ?7r.oze.ßordnung logisch ein. Für ein Ver- 
reichio .̂ rteiL ist im zweiten Rechtsgang nach öster- 

Speri v °? Prozeßrechte kein Platz.
Urteile ¡na\ / n seiner 1898 erschienenen Schrift „Die 
'.'vßPro7PRV€rLaumun^ sfaheri nach österreichischem 
ie L i .  ^rechte“  die zivilorozessuale Kontumaz als

Das Versäumnisurteil der ÖstZPO. wird,

die
P*t, Weil '®e Abschließung des Prozesses bezeich- 
/ 'erfahreneiIte ^er beiden zur Weiterbewegung des 
7er iniiscS h?mfenen Parteien nicht mitwirke. Da* 
i^henbipu “ le Erörterung des Sachverhaltes dort 
i f’nde- etl> wo sie sich im Augenblicke gerade 
‘XAalt ’ -Vas dem Richter schon vorliege, bilde den 
^.!rklich ^Pruches. Ich glaube, daß von daher 
.^ünuiisrpr-jTi60 und Grundzug des österreichischen 

°hl Vom .t s,.erkannt werden kann. So erklärt sich 
S^eßhinrio j lch die besondere Behandlung der 
n!e A u f „K3 ded Einreden im Versäumungsfalle, 
3 3 h 3 „ , A es P^nzips der Mündlichkeit im Säum- 
s; aelfe rrPrr , Tatsache, daß besondere Rechts- 

S gen versäumnisurteile nicht vorgesehen

fch te  ^ e g t t io m m e n  ist die im österreichischen 
fn?1Sch zum ".e 11 e Regelung der im Versäumnisurteil 

nur ei Ausdrucke kommenden Versäumungs-
,j Sonderfall der Säumnisfolgen, die jede

*erreichiLV’ ” U'.e Urteile in Versäumungsiällen nach
Sche*n Zivilprozeßrecht“, S. 68.

Partei treffen, die ihrer im § 178 östZPO. statuier
ten Pflicht zur tätigen Mitwirkung bei der Rechts
findung nicht nachkommt und in denen letzten En
des das für das Berufungsverfahren ausgesprochene 
Neuerungsverbot seine Wurzel hat. Auf die ein
fachste Formel gebracht, könnte der hier hervor
leuchtende Grundgedanke der ZPO. lauten: Wer ein 
gerechtes Urteil erwartet, hat alles auf den Sach
verhalt bezügliche Tatsachenmaterial der Wahrheit 
gemäß vorzulegen. Dies kann ihm in der Regel zu
gemutet werden, da sein Wissen darum meist ein 
unmittelbares ist. Die rechtliche Beurteilung dieses 
Sachverhaltes liegt beim Richter.

Werden die einzelnen Fälle der Versäumungs
urteile nach österreichischem Prozeßrechte auf das 
Gesagte hin untersucht, dann ergibt sich folgendes 
Bild:

Im Gerichtshofverfahren werden je nach dem 
Stande des Verfahrens drei Arten von Urteilen in 
Versäumungsfällen unterschieden:

1. W ird die erste Tagsatzung vom Kläger oder 
vom Beklagten versäumt, so ist das auf den Gegen
stand des Rechtsstreites bezügliche tatsächliche Vor
bringen der erschienenen Partei für wahr zu halten, 
soweit es nicht durch die vorliegenden Beweise 
(denen die offenkundigen Tatsachen gleichzustellen 
sind) widerlegt ist. Auf dieser Grundlage hat das 
Gericht auf Antrag der erschienenen Partei über das 
Klagebegehren durch Versäumungsurteil zu erkennen 
(§ 396 östZPO.). Auf schriftliche Aufsätze, welche 
die ausgebliebene Partei etwa eingesendet hat, ist 
kein Bedacht zu nehmen (§ 397 östZPO.).

Die letztere Bestimmung bedeutet nicht die rest
lose Durchführung des Mündlichkeitsprinzips. Denn 
wenn der Kläger säumig wird, ist gleichwohl die 
Klage Grundlage des Spruches und bleiben bereits 
vorliegende Beweise beachtlich. Der Rahmen des 
möglichen Vorbringens des erschienenen Beklagten 
ist durch die Klageschrift abgesteckt. Zum Urteile 
kann es nur kommen, wenn eine Sachentscheidung 
überhaupt möglich ist. Ist sie aus Gründen, die Von 
Amts wegen wahrzunehmen sind, unzulässig, dann 
kommt es zur beschlußmäßigen Klagezurückwei
sung, auch wenn 'der Beklagte infolge seiner Ver
säumnis sie nicht erheben konnte und auch wenn 
er sie — bei Säumnis des Klägers — als der allein 
erschienene Teil nicht erhoben haben sollte. Hat 
er aber prozeßhindernde Einreden erhoben, dann 
ist zunächst über diese zu erkennen. Hierbei hat er, 
wenn es sich um von Amts wegen zu berücksich
tigende Umstände handelt, die erforderlichen Nach
weise ebenso zu liefern, wie dies dem Kläger im 
Falle der Säumnis des Beklagten obliegt, wenn das 
Gericht sie zum Gegenstände seiner Prüfung macht. 
Die Säumnisfolge tr ifft den Kläger und Beklagten in 
gleicher Weise. Da das Urteil immer ein aus dem1 
gewonnenen Tatsachengehalt geschöpftes Sachurteil 
ist, muß es bei Säumnis des Klägers nicht zur 
Klageabweisung, bei Säumnis des Beklagten nicht 
zur Klagestattgebung kommen. Die Entscheidung ist 
von dem sich durch das Vorbringen der erschie
nenen Partei und durch die vorliegenden Beweise 
ergebenden Tatbestände abhängig. Reicht das tat
sächliche Vorbringen des Klägers in der Klage und 
bei der Tagsatzung zur Begründung des erhobenen 
Anspruches nicht aus, kommt es zur meritorischen 
Klageabweisung. Widerlegen die vorliegenden Be
weise die tatsächlichen Behauptungen des allein er
schienenen Beklagten oder bestätigen diese die Rich
tigkeit des ansonsten schlüssigen Vorbringens des 
Klägers, ergeht trotz Säumnis des letzteren Urteil 
im Sinne seines Begehrens.

214*
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2. Der zweite Fall einer Versäumung mit Urieüs- 
folge liegt vor, wenn der Beklagte die rechtzeitige 
Überreichung der Klagebeantwortung unterläßt (§ 398 
ÖstZPO.). in diesem Falle hat der Vorsitzende des 
Senates, im Verfahren vor dem Einzelrichter dieser, 
binnen acht Tagen ohne Anberaumung einer Ver
handlung über den Antrag des Klägers auf Er
lassung eines Versäumungsurteiles in der Haupt
sache zu erkennen.

Wieder ist das Versäumungsurteil Sachurteil. Das 
Prinzip der Mündlichkeit greift nicht durch. Beides 
zeigt sich deutlich in der Behandlung der prozeß- 
hindernden Einreden. Das einmal Vorgebrachte geht 
nicht verloren. Hat nämlich der Beklagte bei der 
ersten Tagsatzung die Einrede der Unzulässigkeit des 
Rechtsweges, der Unzuständigkeit des Gerichtes, 
der Streitanhängigkeit oder rechtskräftig entschiede
nen Streitsache erhoben, dann kann trotz der Säum
nis des Beklagten das Versäumungsurteil erst erlassen 
werden, wenn über diese Einreden entschieden ist. 
Wurde über diese Einreden eine abgesonderte Ver
handlung angeordnet, dann ist diese durchzuführen. 
Erst nach Verwerfung der Einreden kann Versäu
mungsurteil erlassen werden. Ist eine abgesonderte 
Verhandlung nicht angeordnet worden, dann kann 
der Kläger grundsätzlich zunächst nur die Anberau
mung einer Tagsatzung zur mündlichen Verhand
lung beantragen, die sich dann allerdings auf die 
bezeichneten Einreden zu beschränken hat. Werden 
sie verworfen, ist über den sogleich zu stellenden 
Antrag des Klägers Versäumungsurteil zu erlassen.

Wie im Falle des § 396 ÖstZPO. bei Säumnis des 
Beklagten ist das tatsächliche Vorbringen des Klä- 
gers für wahr zu halten, soweit es nicht durch vor-, 
liegende Beweise und offenkundige Tatsachen wider
legt ist. Wenn der Beklagte auch bei der ersten 
Tagsatzung tätig war, vom tatsächlichen Vorbringen 
zur Hauptsache war er gemäß § 239 ÖstZPO. aus
geschlossen, dies war der schriftlichen Klagebeant
wortung Vorbehalten. Da sie nicht erstattet wurde, 
blieb das Tatsachenvorbringen des Klägers unwider
sprochen und demzufolge mit etwa vorliegenden 
Beweisen Grundlage des Urteils.

Trotz der Säumnis des Beklagten kann die Klage 
erfolglos sein, sei es, daß einer der prozeßhindern
den Einreden stattgegeben wird, sei es, daß das 
Tatsachenvorbringen des Klägers den erhobenen 
Anspruch flicht zu begründen vermag.

3. Nach rechtzeitig überreichter Klagebeantwor
tung hat das Ausbleiben einer Partei von der ersten 
zur Vornahme der Streitverhandluug anberaumten 
Tagsatzung oder von einer späteren hierzu be
stimmten Tagsatzung die Folge, daß die erschienene 
Partei bei dieser Tagsatzung die Fällung des Urteils 
beantragen kann. In diesem Falle hat aber das Ge
richt — dem vorgeschrittenen Stande des Verfah
rens entsprechend — nicht nur das Vorbringen der 
erschienenen Partei und die vorliegenden Beweise 
bei der Urteilsfällung zu berücksichtigen, sondern 
auch die früheren Erklärungen und tatsächlichen 
Angaben der nunmehr säumigen Partei, sofern diese 
aus den Akten ersichtlich sind. Neues Vorbringen der 
erschienenen Partei muß aber, wenn es mit dem 
Inhalte ihrer früheren Schriftsätze oder mit ihren 
früheren Erklärungen und tatsächlichen Angaben 
im Widerspniche steht, dem Gegner vor der Tag
satzung durch vorbereitenden Schriftsatz mitgeteilt 
worden sein, wenn es Grundlage der Entscheidung 
sein soll.

Die säumige Partei ist also nur mit weiterem Vor
bringen präkludiert. Ihre bisherige^ Erklärungen 
und tatsächlichen Angaben verlieren ihre Bedeutung

nicht. Die Entscheidung erfolgt „nach Lage der 
Akten“ , zum Urteil kommt es nur, wenn die Sache 
spruchreif ist.

Was die prozeßhindernden Einreden anlangt, so 
ist zu unterscheiden, ob über diese abgesonderte 
Verhandlung angeordnet wurde oder nicht. Im er- 
steren Falle kann die Urtcilsfällung erst nach rechts
kräftiger Verwerfung dieser Einreden erfolgen. Sonst 
gelten die Bestimmungen des §261 ÖstZPO.; die 
Entscheidung, womit dieselben abgewiesen werden, 
ist nicht besonders auszufertigen, sondern in die 
über die Hauptsache ergehende Entscheidung auf
zunehmen.

Im amtsgerichtlichen Verfahren gelten im wesent
lichen dieselben Bestimmungen. Unterschiede er
geben sich aus dem Wegfall der Verpflichtung zur 
Erstattung einer schriftlichen Klagebeantwortung 
und daraus, daß die erste Tagsatzung im Sinne des 
§ 239 ÖstZPO. nicht zwingend vorgeschrieben ist. 
Findet eine solche erste Tagsatzung statt, dann hat 
das Ausbleiben einer Partei die Versäumungsfolge 
des § 396 ÖstZPO. Dieselbe Folge tritt ein, wen*1 
die erste Tagsatzung schon zur Vornahme der 
mündlichen Streitverhandlung bestimmt war, wenn 
also von der Vornahme einer ersten Tagsatzung 
im Sinne des § 239 Abstand genommen war.

Ist eine erste Tagsatzung im Sinne des §239 Öst
ZPO. abgehalten worden und bleibt bei der ersten1 
zur Vornahme der mündlichen Streitverhandlung be
stimmten Tagsatzung der Kläger aus, dann kan» 
der Beklagte nur Urteilsfällung im Sinne des § 3™ 
ÖstZPO. begehren; bleibt jedoch der Beklagte aus, 
dann ist auf Antrag gegen ihn gemäß §396 Öst
ZPO. Versäumungsurteil zu fällen (§ 442 östZPCU’ 

Im wesentlichen ist diese Regelung von den g'ei' 
chen Erwägungen getragen wie die im Gerichtshof' 
verfahren. Dem Unterlassen der rechtzeitigen Über
reichung der Klagebeantwortung steht der Wirkung 
nach das Ausbleiben des Beklagten von der erste, 
zur Vornahme der mündlichen Streitverhandlung bc 
stimmten Tagsatzung nach vorausgegangener erste 
Tagsatzung im Sinne des § 239 gleich. ...

Hervorzuheben ist noch, daß in dem durch 
§§ 245 ff. geregelten vorbereitenden Verfahren b 
Säumnis einer Partei ein Versäumungsurteil mc n 
gefällt werden kann. Es treten die Säumnisfolge 
des § 254 ÖstZPO. ein.

Die Aufhebung des Versäumungsurteils als SäU 
nisfolge kann nach österreichischem Prozeßreff 
im Wege der Wiedereinsetzung in den vorig 
Stand (§§146ff. ÖstZPO.) erreicht werden, vVC 
die Partei durch ein unvorhergesehenes oder un . 
wendbares Ereignis am rechtzeitigen Erscheinen » 
einer Tagsatzung oder an der rechtzeitigen üd 
reich ung der Klagebeantwortung verhindert wu ■ 
Wird die Wiedereinsetzung vom Prozeßgericht, 
welchem der bezügliche Antrag einzubringen 'ist, u y 
willigt, dann ist gleichzeitig das Versäumungsm
äufzuheben. , ,s.

Außer diesem Rechtsbehelfe steht nur das ReCJ L . 
mittel der Berufung offen. Die Anfechtung des » 
säumungsurteils ist aus materiellen und f°,rIf.:ing, 
Gründen möglich. Unrichtige rechtliche Beurtei ® 
unrichtige Tatsachenfeststellung ist ebenso 
rufungsgrund wie die Verletzung von Vorsch* ^ 
der Prozeßordnung, mag diese vom Gesetz £f, 
Nichtigkeit bedroht sein oder eine erschöpfende jt, 
örterung oder gründliche Beurteilung der ' V jS- 
sache verhindert haben. Fehlten also die vo* s. 
Setzungen für die Erlassung eines Versäum 
urteiles, sei es, weil eine Säumnis nicht V0IT? ¿)st- 
es, weil entgegen der Vorschrift des § 40*
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PO. gehandelt wurde, dann ist das Urteil aus pro- 
essualen Gründen mit Berufung anfechtbar. Das- 

güt, wenn ein mit Nichtigkeit bedrohter Ver- 
y “  gegen Prozeßvorschriften begangen wurde. Das 
¡¡j^äum ung^rteil ¡st also im gleichen Umfange 
“ erprüfbar wie jedes andere Urteil. Das Prinzip 
T ?eschränkten Berufung, das Neuerungsverbot, 

fol ^ ocb auch hieri es perpetuiert die Säumnis-

b) Das Versäum nisurteil der RZPO .
haPGu- ^ orsPmcb zur Reichs-Zivilprozeßnovelle 1933 
u j  oie Verpflichtung der Parteien, durch redliche 
dun SorSfäItige Prozeßführung dem Richter die Fin- 
g ĉe.s Rechtes zu erleichtern, klar umschrieben. 
strar!eZeichnet es a's Aufgabe des Richters, durch 
lun~ e f-eitung des Verfahrens und in enger Füh- 

^en Parteien auf rasche Beendigung des
p.htsstreites zu dringen.

tes ^en Bereich des österreichischen Prozeßrech- 
ord,, rc*e gezeigt, in welcher Weise die Prozeß- 
sie (1ang den Verzögerungen entgegenwirken, wie 
zu „ ie. YerPfhchtung der Partei, die Rechtsfindung 

Richtern, verwirklichen will.
G s^p r^P O . läßt nicht, wie im Regelfälle § 170 
beicjp p > den Prozeß zum Stillstand kommen, wenn 
bestim aYe'en in einem zur mündlichen Verhandlung 
* * * * *  Termine nicht erscheinen oder nicht 
gemäR on‘ einem solchen Falle kann vielmehr 
Akten ° a R^PO. das Gericht nach Lage der 
es mnuetYsc^e’den; unterläßt es dies, dann kann 
die v ' i em ^ rade der Zweckmäßigkeit entweder 
Verfaherllandlung vertagen oder das Ruhen des 
Pro, eßrcna „anordnen. Grundsätzlich geht also der 
treffgn weber; die nach der Aktenlage zu
dem c; *1 Entscheidung wird durch das Stadium, in 
Entschevi c'er P''ozcß befindet, bestimmt. Ist eine 
irgend- Ung n'cbt möglich oder erscheint sie aus 
Gericht1!16?1 pninde unzweckmäßig, dann kann das 
Das Qpau die andere angegebene Weise verfahren, 
nach ; ;J 1Cbt bewegt sich in diesem Falle freier als 
^sam,„„ reichischem Prozeßrecht. Das hängt damit 
öber d-x^D u® 'n ^en Bestimmungen der ÖstZPO. 
leien ».,„ l l " en noch das Verfügungsrecht der Par- 
?ds 8 1 ko1 OuTchbruch kommt. Es ergibt sich dies 
\6'en> claR Yŝ P O ., der eine Vereinbarung der Par- 
A0raus=!P+. C as Erfahren ruhen solle, ohne weitere 
Derngeo.. l̂.l,ngen für das Gericht wirksam sein läßt. 
Pcht üBp? Aer bestimmt § 251 RZPO., daß das Ge- 
Verfahren - An*ra§ beider Parteien das Ruhen des 
Von y  na an zuordnen hat, wenn wegen Schwebens 
ö'chtii?nn r - - sVerhandlungen oder aus sonstigen 
pefügni, yHunden dies zweckmäßig erscheint. Die 
b ren ’i o+ j  ^ h e n  des Verfahrens zu v e r e i n 
igP o. ,damit den Parteien entzogen. § 251 a
pefahr s+ßiu j adurch, daß er die Parteien „vor die 
lche Anh;- ’ “ a® der Rechtsstreit ohne ihre münd- 
gves Veri,.'u11 & entschieden wird“ , ein rein pas- 
?,as-P0 h i 'teil  der Parteien zu verhindern (so Jo- 
Y0rmen e ’ Komm, zur RZPO., bei § 251 a). Die 
iiK,Schränknn '251 a RZPO. sind also eine
■/ß r das des Verfügungsrechtes der Parteien 
r®s,ses. Auen ,.Und „W ie“  des Fortganges des Pro- 
rj.oRte Wen; die ÖstZPO. ist diesem Verfügungs- 
Vr!’n&en ,i ?old. Wenn sie aber in den Bestim- 
ih11 »hren c L  l 68> 170 ÖstZPO. dieses duldet, 

der Fri,,' url . bzen absteht, dann geschieht-dies 
d; (.;ncnnYlls> daß der Prozeß der Verwirk- 
öffSe aber eS Recbtsschutzanspraches dient, daß

tentliche i + den Fall der Rücksichtnahme auf
•nteressen ausgenommen — füglich un

terbleiben kann, wenn dieser Anspruch von keinem 
Teile mehr verfolgt wird. Welchen Sinn soll es 
schließlich haben, ein Verfahren fortzuführen und 
mit Entscheidung abzuschließen, wenn beide Par
teien längst über die Streitfragen einig geworden 
sind, das Leben darüber hinweggegangen ist? Daß 
die Entscheidung nach Lage der Akten nur statt
haben kann, wenn in einem früheren Termin eine! 
mündliche Verhandlung stattgefunden hat, daß im 
Urteilsfalle ein besonderer Termin zur Verkündung 
änzusetzen ist, der wieder zu unterbleiben hat, wenn 
eine der nicht erschienenen Parteien vor dem Ter
min dies beantragt und glaubhaft fnacht, daß sie an 
der Säumnis schuldlos ist, macht den Vorgang nur 
verwickelter, nicht aber bei Säumnis beider Par
teien sinnvoller. Und schließlich: Woher nimmt das 
Gericht seine Kenntnis darüber, ob es im Einzelfalle 
angängiger ist, zu vertagen, das Ruhen des Ver
fahrens anzuordnen oder nach Lage der Akten zu 
entscheiden ?

Anders liegt die Sache, wenn nur eine Partei aus
bleibt und die erschienene Partei Antrag auf Ent
scheidung nach Lage der Akten stellt. Dieser Fall 
(der Fall des § 331 a RZPO.) hat Ähnlichkeit mit 
dem Falle des §399 ÖstZPO. Wenn nach öster
reichischem Rechte die Bestimmungen des §399 
ÖstZPO. zur Anwendung kommen, dann bildet der 
gesamte Akteninhalt den Entscheidungsstoff. Dies 
ist auch der Fall bei der Entscheidung nach Lage 
der Akten im Sinne des § 331 a RZPO. Verschie
denheiten ergeben sich nur daraus, daß die Ver
handlungsprotokolle nach österreichischem Recht den 
Inhalt der vorangegangenen mündlichen Verhand
lung enthalten, nach dem Rechte der RZPO. jedoch 
nicht enthalten müssen. Eine besondere innere Über
einstimmung besteht, wenn es zur Urteilsfällung 
kommt. Hier wie dort ist vorausgesetzt, daß die 
Parteien im wesentlichen zur Hauptsache Stellung 
genommen haben. § 331 a RZPO. macht die Urteils
fällung davon abhängig, daß eine mündliche Ver
handlung dem Eintritte des Säumnisfalles voran
gegangen ist. § 399 ÖstZPO. ist nur anwendbar, 
wenn der Beklagte die Klagebeantwortung recht
zeitig überreicht bzw. im amtsgerichtlichen Ver
fahren zur Hauptsache verhandelt hat. Mangelnde 
Spruchreife hindert sowohl nach dem Rechte der 
ÖstZPO. als auch dem der RZPO. Urteilsfällung in 
dem Termine, in dem der Antrag auf Verwirklichung 
der Säumnisfolgen gestellt wurde. Es ist dann die 
nach Lage des Verfahrens notwendige Entscheidung, 
etwa ein Beweisbeschluß, zu erlassen. Aber nach 
österreichischem Rechte hat Säumnis im ersten Ter
min (erste Tagsatzung im Sinne des §239 Öst
ZPO. im amtsgerichtlichen und Gerichtshofverfah
ren, erste zur Vornahme der mündlichen Streitver
handlung bestimmte Tagsatzung im amtsgerichtlichen 
Verfahren) nicht eine dem § 331 a RZPO. ähnliche 
Folge. Solange der Prozeßstoff nicht von beiden 
Teilen vorgetragen oder dargereicht wurde, ist die 
über Antrag der erschienenen Partei eintretende 
Säumnisfolge das Versäumungsurteil im Sinne der 
§§396, 398, 442 ÖstZPO., wenn von dem beson
deren Falle abgesehen wird, daß der Kläger im amts
gerichtlichen Verfahren nach vorangegangener erster 
Tagsatzung die erste mündliche Streitverhandlung 
versäumt. Die österreichische Prozeßordnung bringt 
in solchen Fällen das Verfahren zum endgültigen 
Abschluß. Die RZPO. läßt in diesen Fällen, wenn 
Antrag auf Entscheidung nach Lage der Akten ge
stellt wurde, dem Verfahren seinen Fortgang.

Zu einem — im Hinblick auf das Einspruchsrecht 
der säumigen Partei — nur vorläufigen Abschluß
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wird das Verfahren gebracht, wenn die erschienene 
* i m1 £e£en den säumigen Gegner Versäumnis' 
urteil beantragt. Sie ist dazu nicht verhalten. Sie
kann auch — wie bereits ausgeführt wurde _ An-
trag auf Entscheidung nach Lage der Akten stellen. 
Uas urteil auf Grund der Aktenlage kann nur mit 
den gewöhnlichen Rechtsmitteln angefochten wer
den. Der Einspruch ist in diesem Falle der säumigen
Partei versagt (§§ 331a, 338 RZPO.).

^ ur wenn die beklagte Partei säumig und vom! 
Klager Antrag auf Erlassung eines Versäumnisurteiles 
gemäß § 331 RZPO. gestellt wird, ergeben sich Ver
gleichspunkte zu dem Versäumungsurteil der SS 396 
398 442 (1) östZPO.; allerdings nur insofern, als 
es bei .Vorliegen der Prozeßvoraussetzungen nicht 
immer zur Verurteilung der beklagten Partei kom-, 
men muß. Denn nur soweit das tatsächliche münd
liche Vorbringen des Klägers, das als zugestanden 
anzunehmen ist, den Klageantrag rechtfertigt, ist 
nach dem Anträge zu erkennen; soweit dies nicht 
der Fall ist, ist die Klage abzuweisen (§ 331 RZPO.).

wailr end nach der RZPO. das tatsächliche 
Vorbringen des Klägers — wenigstens im Verfahren 
erster Instanz — ohne jede weitere Beschränkung 
die Grundlage des Urteils bildet, ist nach der Öst
ZPO. das tatsächliche Vorbringen der erschienenen 
Partei auch im Verfahren erster Instanz nur so weit 
für wahr zu halten, als es nicht durch die vorliegen
den Beweise widerlegt wird. Während ein Ver- 
säumnisurtei! gegen die beklagte Partei nach dem 
Rechte der RZPO. in jedem zur mündlichen Ver
handlung bestimmten Termin unter den Voraus
setzungen des §331 RZPO. erwirkt werden kann, 
kann ein Versäumungsurteil nach österreichischem 
Prozeßrecht, das sich lediglich auf das durch vor
liegende Beweise oder offenkundige Tatsachen nicht 
widerlegte Vorbringen der erschienenen Partei stützt, 
nur unter den Voraussetzungen der §§396, 398 442 
(1) ÖstZPO. erlassen werden.

Nur wenn und soweit gegen die beklagte Partei 
nach § 331 RZPO. dem Klageanträge gemäß erkannt 
wurde, liegt echtes Versäumnisurteil vor, gegen 
welches der säumigen Partei der Rechtsbehelf des 
Einspruches zusteht.

Wird die Klage aber trotz Versäumnis der be
klagten Partei wegen des Fehlens von Prozeßvoraus
setzungen, die von Amts wegen wahrzunehmen sind 
durch Prozeßurteil oder weil das Vorbringen des’ 
Klägers den Klageantrag nicht rechtfertigt durch 
Sachurteil abgewiesen, dann unterliegt das Urteil 
(als sogenanntes unechtes Versäumnisurteil) den 
gewöhnlichen Rechtsmitteln. Dem Kläger, gegen 
den in diesen Fällen das Urteil ergeht, steht der 
Einspruch nicht zu (§ 338 RZPO.).

Bei  ̂Versäumnis des Klägers sind die Unterschiede 
zwischen dem Versäumnisurteil der RZPO. und 
dem Versäumungsurteil der ÖstZPO. noch auffäl
liger. Nach § 330 RZPO. kann der Beklagte in 
jedem zur mündlichen Verhandlung bestimmten Ter- 
min gegen den säumigen Kläger Versäumnisurteil 
dahin beantragen, daß der Kläger mit der Klage 
abzuweisen sei. „Die Abweisung ist eine der ma
teriellen Rechtskraft fähige Abweisung in der Sache 
selbst“  (so J o na s - P o h l e ,  Komm, zur RZPO., bei 
§ 330, RGZ. 7, 397). Die bloße Antragstellung ge
nügt zur Erwirkung des Versäumnisurteiles. Wollte 
die beklagte Partei so, wie sie es nach österreichi
schem Recht tun muß,  auf Grund ihrer das schlüs
sige Klagevorbringen bekämpfenden Behauptungen 
zu einer Sachabweisung gelangen, dann könnte sie 
dies nicht im Wege eines Versäumnisurteiles, son

dern nur im Wege einer nach § 331 a RZPO. — 
unter den dort angeführten Voraussetzungen — her- 
AktenÜiirenCien EntscheidunS (Urteil) nach Lage der

Die von Amts wegen zu prüfenden Prozeßvoraus
setzungen müssen aber vorliegen, wenn gegen den 
Klager Versäumnisurteil nach § 330 RZPO. erlassen 
werden soll. Fehlen sie, dann kommt es nicht „auf 
Grund der gesetzlichen Folgen der Versäumnis“  
(vgl. J ona s - P o h l e ,  Komm, zur RZPO., Vorbem- 
zu § § 330 ff.) gegen den säumigen Kläger zu einem 
Urteil, sondern „trotz der Versäumnis“  zur Pr0"1 
zeßabweisung (durch Prozeßurteil) gemäß §300 
RZPO. Nur das den Kläger mit seinem Klageantrag 
abweisende Versäumungsurteil ist echtes, dem Ein
sprüche unterworfenes Versäumnisurteil.

Gegenüber dem österreichischen Recht fällt vor 
allem auf, daß ein Antrag auf Verwirklichung der 
Säumnisfolgen gemäß §§330, 331 RZPO. in jedem 
zur mündlichen Verhandlung bestimmten Termin 
gestellt werden kann, unabhängig davon, wie weit 
das Verfahren schon vorgeschritten ist. M ühsam  
geleistete Arbeit wird zunächst wertlos.

Ob sie wieder verwertet werden kann, ist davon 
abhängig, ob frist- und formgerecht Einspruch er
hoben wird. Darauf hat besonders Sper l  in seiner 
schon erwähnten Schrift „Die Urteile in Versäu
mungsfällen nach österreichischem Zivilprozeßrecht 
bei Besprechung der altreichsdeutschen Regelung 
hingewiesen. Auch seine sonstigen Bedenken gegeI1 
die Regelung der RZPO. sind durchaus beachtens
wert, daß sie nämlich zu einer innerlich nicht ge' 
rechtfertigten Ungleichheit in der Behandlung dej 
beiden Streitteile führe und den Richter zwinge, um 
bewußter Umgehung der ihm schon bekannt gewof 
denen und bewiesenen Wahrheit, gegen seine wohl 
begründete Überzeugung, ein Urteil zu sprechen. „ 

Die durch die Novelle v. 13. Febr. 1924 der tä
tigen Partei gegebene Möglichkeit, statt auf Erlas
sung eines Versäumnisurteiles auf Entscheidung 
nach Lage der Akten zu beantragen, kann wo1 
Abhilfe schaffen, wenn von ihr Gebrauch gerllii,c3. 
wird; allein sie zeigt die Verfügungsmacht der * a 
teien über den weiteren Fortgang des Verfahren 
an einem viel gefährlicheren Punkte, als es der fan 
ist, wenn nur die Frage des Rühens oder der F°‘ , 
führung des Rechtsstreites zur Entscheidung s\e '
Es liegt in ihrer Hand, ob sie den Richter zu eum 
seiner gewonnenen Überzeugung widersprechen^ 
Entscheidung drängen, ob sie geleistete Prozeßarm 
zerstören, weitere unnütze Arbeit hervorrufen 0 , 
ob sie auf eine gerechte, dem festgestellten _ 
bestand entsprechende Sachentscheidung dring 
wollen. „ 0 ,

Wird vollends die durch die Regelung der 
notwendig gewordene, gedanklich überspitzte Uo 
Scheidung zwischen echtem und unechtem Versa 
nisurteil, die verschiedene Behandlung des ^  jt 
und Prozeßurteils und im Zusammenhänge üa n 
der Rechtsbehelf des Einspruches betrachtet, f 
erscheint das Versäumnisurteil der RZPO. eher * 
Förderung prozeßverschleppender Absichten “  
als eine „Veranstaltung gegen die Prozeßver 
rung“  eingerichtet zu sein. , „ ¿¡e

M it dem Einspruch (§§338ff. RZPO.) kann 
säumige Partei das vorläufig zu einem AbschW» ^  
langte Verfahren wieder in Gang bringen. L 
nur gegen (echte) Versäumnisurteile zulässig 
Anwaltsprozeß binnen zwei Wochen, im . prjst 
prozeß binnen einer Woche einzubringen, Pie jch- 
ist eine Notfrist. Der Einspruch hat die B 
nung des Urteils und die Erklärung zu entn
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daß
Eine 6I en ĉ eses Urteil Einspruch eingelegt werde. 
niCL ,r Entschuldigung für die Säumnis bedarf es 
zUr {, 'u übrigen soll alles angeführt werden, was 
Sach '°Bereitung der Verhandlung über die Haupt- 
Ve..„e. fo rd e rlich  ist. Der Einspruch behebt das 
er J^^n isurte il nicht. Er ist kein Rechtsmittel, 
das h , n‘cht zur Überprüfung des Urteils durch 
des v  e~e Gericht, er hemmt nur die Rechtskraft 
Und Versäumnisurteils, das, wie erwähnt, bestehen 
durch31*! vor*üufig vollstreckbar bleibt. Es wird 
in w , 1 m „der Prozeß in die Lage zurückversetzt, 
fand« er sich vor Eintritt der Versäumnis be- 

\8 342 RZPO.). Die im kontradiktorisch wei

tergeführten Verfahren gefällte Entscheidung führt 
zur Aufrechterhaltung oder Aufhebung des Ver
säumnisurteils. Bei neuerlicher Säumnis des Ein
spruchsklägers ist zu unterscheiden, ob diese im Ein
spruchstermin oder in einem späteren Termin ein
trat. Immer wieder kann, wenn darauf angetragen 
wird, Versäumnisurteil erlassen werden. Im ersten 
Falle ist aber ein neuerlicher Einspruch unzulässig. 
Man denke nun an das Spiel, wenn wechselnd eine 
der Parteien säumig wird; dann daran, daß dieses 
Sich auch im Berufungsverfahren fortsetzen kann. 
Daß dies denkmöglich ist, läßt die Regelung der 
RZPO. wenig glücklich erscheinen.

^nienrechtsbewilligung und Unterhaltsvereinbarungen in Verbindung
mit dem Scheidungsprozeß

Von Kammergerichtsrat Dr. Qaedeke ,  Berlin

fV I.
Unsrer!?,n ,mir DR. 1941, 1338 behandelte verfah- 
^erbind, Ĉ e Möglichkeit, daß die Ehegatten in 
?iehUl] ^ S r o i t  dem Eheprozeß ihre Unterhaltsbe- 

n für die Zeit nach Scheidung der Ehe — 
neRativ °S“ ‘V> se' es) durch beiderseitigen Verzicht, 
^ r m e n rege,n, berührt naturgemäß auch das 
daß Eh* £ h t  Denn es ist fast selbstverständlich, 
Mmenrerhr t? ’ die ohnehin den Eherechtsstreit im 
fechtlich - Eihren, auch für die damit verfahrens- 
rechtiiCh/nu verbindende Regelung ihrer vermögens- 
'Verden w/ Ansprüche das Armenrecht anstreben 
s?hieht °  das — bei armen Parteien — nicht ge- 

die |, ,es regelmäßig nur übersehen. Die Folge 
^ rnienrp.pifiiann :̂en Versuche, nachträglich noch das 
. Die Fra zu erwirken.
, .nterhaHo?,e d?r Armenrechtsbewilligung für solche 
,'^fach v;0?ire-In^arunSeu läßt besonders klar die 

egenci !e,lchl sogar auch heute noch weit über- 
¿ner eim„. i  er.hannte unbedingte Notwendigkeit 
h ?nstru iff^Eeien v e r f a h r e n s r e c h t l i c h e n  
(i Ŝreeeli,„t l0 n  diese Verbindung von Unter-
vas Arnie, ”5  t,l'?d Eheprozeß hervortreten. Denn 

e.r f ahr „ „ i  ^ann nun einmal nur für bestimmte 
w oten, nur eaPsprucht und ebenso von den Gc- 
Ä ,  in J ^ e i n  bestimmtes Verfahren bewilligt 
vJ ie ErledigSehern der in Frage stehende Anspruch 
Vpdeutlicu ^Ung Enden soll. Das wird am besten 
aU'gleich u’ ,man den a u ß e r g e r i c h t l i c h e n  
&iKi1 noch anziehf- Mag ein solcher rechtspolitisch 
dif! es gleini eryEnscht und fördernswert sein, so 
Zu e Art der* A°^ ^e‘ne rechtliche Handhabe, fürArt der Ä e recllTllcne nandiiabe, tu
vPHevvähren p :H'Spruchserledigung das Armenrechi 
ßch i-llren ,i„ jS mud vielmehr ein g e r i c h t l i c h e s  
ändk^s ’ y d  es muß ein — bestimmtes — ge- 

h benut?t „  r t a h r e n sein, welches beschritten 
• amit sh»i,lV,Crdcn soll.
l®Itsviw.. bei den uns hier beschäftigenden Un-^Oraltsvnreini bei den uns Eier beschäftigenden Un 

du d^grund ba™ngen zunächst die Erörterung in 
dunng Von r T !e yerfahrensrechtlich eine V e r b i ndun';g Von r T" ; v vviuanrensrechthch eine V e r b i n - 
steht (Aufhpk?,terhaEsansP!'ü,chen mit dem Schei- 

F^ie Vnn 'n^s').Pr0Z£ß denkbar ist. Hierfürk S  Vv>e von ue
ein pi,!n-ir ‘ rüher schon ausgeführt, de lege

S ^ ^ § 62eib I lo Ur Verf̂ Ung: LS ist daS
11 anch ^ '''d fu n g  dieses nicht nur neuen, son- 

lartigen „Adhäsionsverfahrens“  war

eine solche Möglichkeit nicht eröffnet. Weder für 
das Gericht, welches über Unterhaltsansprüche der 
Ehegatten nur für die Dauer der Ehe und nur im 
einstweiligen Verfügungsverfahren aus §627 ZPO. 
(a. F.) eine Entscheidung treffen, nicht dagegen 
sich auch mit dem Unterhalt für die Zeit nach der 
Scheidung befassen konnte. Ebensowenig für die 
Parteien. Sie hatten keine rechtliche Möglichkeit, 
wenigstens vergleichsweise ihre Unterhaltsbeziehun
gen für die Zeit nach Rechtskraft der Ehe zugleich 
mit dem Scheidungsprozeß selbst zu regeln. Dem 
Gericht wie den Parteien stand das Verbot des 
§615 Abs. 2 ZPO. entgegen, das jetzt allerdings 
mitunter so auszulegen versucht wird, als ob es nur 
eine Verbindung zum Zwecke einer gerichtlichen 
Entscheidung verhindern wolle, nicht jedoch einer 
Verbindung zum Zwecke eines Vergleichs entgegen
stehe. Eine solche Unterscheidung ist aber in Wahr
heit rechtlich nicht haltbar. Denn es sind das eine 
und das andere ja nur verschiedene Beendigungs
möglichkeiten ein und desselben Verfahrens. Folg
lich muß zunächst ein zulässiges Verfahren da sein, 
und ein solches in Verbindung mit dem Eheprozeß 
wurde eben für vermögensrechtliche Ansprüche jeder 
Art durch §615 Abs. 2 ZPO. ausgeschlossen.

Das ist jetzt anders, s o w e i t  dieses Verbot des 
’§ 615 Abs. 2 eine Einschränkung, eine Durchbrechung 
erfahren hat, aber eben auch nur soweit, als das ge
schehen ist, und auf dem Wege, auf dem sie an
erkannt ist. Das ist das Verfahren aus § 627 b ZPO.

II.
Damit ist gerade für die Frage des Armenrechts 

viel, um nicht zu sagen alles, gewonnen. Denn für 
dieses Verfahren d ü r f e n  die Gerichte das Armen
recht geben und müssen es geben, wenn die Par
teien zulässigerweise dieses Verfahren in Anspruch 
nehmen. Letzteres ist besonders wesentlich. Es han
delt sich nämlich für die Parteien darum, von der 
mehr oder weniger entgegenkommenden Einstel
lung des jeweils mit der Sache befaßten Gerichts 
unabhängig und nicht sozusagen auf den guten W il
len des Gerichts angewiesen zu sein, sondern einen 
verfahrensrechtlichen A n s p r u c h  auf Benutzbar
keit eines bestimmten Verfahrens und damit des 
Armenrechts für dieses Verfahren zu haben
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Wie wertvoll dieses (Verfahrens-) rechtliche Fun
dament ist, hat die bisherige Praxis bereits zur Ge
nüge bewiesen. Denn während ein Teil der Ge
richte — erfreulicherweise der überwiegende Teil — 
weitgehend und anstandslos auf die Intentionen der 
1 arteien eingeht und ihnen auch armenrechtlich 
jede mögliche Hilfsstellung gewährt, zeigt ein an
derer Teil dafür geringes Verständnis und gibt sei
ner ablehnenden Einstellung insbesondere durch 
Versagung des Armenrechts Ausdruck, vereitelt da- 
mit also mitunter den gesamten Befriedungsplan der 
thegatten, der psychologisch wie rechtlich auf der 
unmittelbaren Verbindung der materiell-rechtlichen 
Regelung mit dem Eheprozeß sich aufbaut.

Hier ließe sich einwenden: was die Parteien wol
len, ist ja nicht die e i n s t w e i l i g e  Unterhaltsrege- 
ung, welche § 627 b ZPO. ermöglicht, sondern ein 

U n terha ltsverg le ich  über die e n d g ü l t i g e n  Be
ziehungen Dieser aber ist entweder heute so wenin 
wie auch früher schon im Rahmen des Eheprozesses 
möglich, oder aber, wenn er möglich ist, dann auch 
ohne Zuhilfenahme des § 627b ZPO. Doch ist das 
ein Irrtum. Vielmehr scheiden beide Alternativen auch 
heute aus Die Rechtslage gegen früher hat sich nur 
n zweifacher Hinsicht geändert: m a t e r i e l l r e c h t -

h c h  durch § 80 EheG., der die Gefahr der Nichtig-
h f1* v ^  'ur .U:,ierh;llisvereinbarungen grundsätzlich 
beseitigt hat, v e r f a h r e n s r e c h t l i c h  durch das 
neugeschaffene Verfahren des § 627b ZPO. wel
ches überhaupt erst den verfahrensrechtlichen Zu- 
gang zum Scheidungsprozeß für eine Unterhalts-
f e f t a t 8 fUr die ZCit n3Ch dCr Scheidung geschaf-

Nun ist richtig daß die e n d g ü l t i g e  Unter
haltsregelung auch jetzt noch an sich nur erst auf 
dem umständlichen Wege über eine die Entschei
dung aus § 627 b ZPO. anfechtende oder bestätigende 
K % r  .herbe,‘geführt werden kann. Es steht aber 
rechtlich nichts im Wege, durch zulässige Erweite- 
W  Rfahmens des § 627 b ZPO. diesen auch 
jetzt schon für eine — allerdings n u r v e r g l e i c h s -
r „ ! I er F ReSi IUngu S  endgültigen Unterhalts zu 
benutzen. Es ist rechtlich stets als unbedenklich an- 
erkannt worden, in einen gerichtlichen Vergleich 
auch solche Ansprüche mit einzubeziehen, welche in 
dem Verfahren selbst nicht geltend gemacht worden 
sind, erst recht natürlich dann, wenn es im Grunde 
gleichar t ige Ansprüche sind. So steht rechtlich 
nichts im Wege, das Verfahren aus § 627b ZPO 
auch zu einer V e r g l e i c h s  we i sen  Regelung der 
endgtdtigen Unterhaltsbeziehungen der Ehegatte» 
für die Zeit nach der Scheidung zu benutzen. Daß 
dabei das Stadium der vorläufigen Unterhaltsrege- 
lung ubergangen wird, ist selbstverständlich und 
unschädlich. Es wäre nicht mehr denn eine leere 
Redensart, müßten die Parteien an diesem Aus
gangspunkt festhalten und — rein formell — auch 
erne vorläufige Regelung treffen, die im selben 
[ Tu?er.! ) ,‘.cb durch die zugleich bewirkte endgültige 
Unterhaltsregelung gegenstandslos wird.

Aus dieser Klarstellung folgt aber ohne weiteres 
ein R e c h t s a n s p r u c h  der Parteien darauf, daß 
ihnen auch für diese Art der von ihnen gewünsch
ten Unterhaltsvereinbarung für dieses Verfahren das 
A r m e n r e c h t  bewilligt wird.

Das Prozeßgericht des Eheprozesses darf die Par- 
teien keineswegs etwa auf andere Erledigun^s- 
moglichkeiten verweisen. So also nicht darauf ihren 
Unterhaltsvergleich außergerichtlich oder notariell 
oder vor dem Gericht der freiwilligen Gerichtsbar
keit zu schließen. Eine solche Handhabung würde

[Deutsches Recht, Wochenausgab8

aber dem Prozeßgericht rechtlich kaum verwehr* 
werden können, wenn die Rechtslage nur die wäre, 
i ? i  ,as ^ encht die Einbeziehung vergleichsweiser 
Unterhaltsregelung in den Eheprozeß zulassen könnte' 
Deshalb führt zu der klaren Erkenntnis eines Armen* 
rechtsanspruchs der Parteien allein die eindeu
tige Klarstellung der verfahrensrechtlichen Grund- 
läge des § 627 b ZPO. Nur sie eröffnet, wie schon 
gesagt, überhaupt verfahrensrechtlich den Zugang 
zu dem Eheprozeß selbst für irgendwelche Unter
haltsvereinbarungen und Vereinbarungen sonstig^ 
vermogensrechtlicher Art.

nr.
Die Praxis lehrt, daß dem Bedürfnis der Eh8" 

gatten nach Regelung ihrer materiell-rechtlichen ße' 
Ziehungen vielfach mit bloßen Unterhaltsverein, 
barungen, sei es einer Zahlungsverpflichtung, seI 
es einem beiderseitigen Unterhaltsverzicht, nicht ge' 
nugt wird. Vielmehr wollen sie, was durchaus nah8' 
hegt, auch sonstige, insbesondere die unverme,cl' 
liehen A u s e i n a n d e r s e t z u n g s a n s p r ü c h e ühe 
das gemeinschaftliche Ehegut, bei dieser Gelege11' 
heit durch abschließenden Vergleich zur Erledigt® 
bringen und die sonst unvermeidlichen, nahelieg^' 
den Differenzen vorbeugend und vorsorglich 
der Welt schaffen. Es handelt sich dabei um d‘, 
Regelung der Wohnungsfrage, des Mobiliars 110. 
sonstiger in der Ehe gemeinsam erworbener dj1 
benutzter Gegenstände, um die Abdeckung der 
Standsdarlehen, Bezahlung noch offener Haushalt’  
rechnungen und ähnliches, darüber hinaus bei ^
mögenden Ehegatten um die Auseinandcrse tz^
über gemeinschaftlichen Grundbesitz, Wertpap»8* 
u. dgl. gegebenenfalls auch über ein gemein*31 
betriebenes Geschäft. ¡.j

Was rechtspolitisch für den Unterhalt g ift f l .  
natürlich nicht weniger für solche Auseinanu 
Setzungen. Wer die Auseinandersetzungspi'öẑ .|j 
zwischen geschiedenen Ehegatten kennt, weiß, ? ¡. 
ein solcher Vergleich bei Gelegenheit der Sc« , 
düng nur aufs wärmste begrüßt werden kann ^  
jede nur denkbare Förderung durch das p.e?[\es 
verdient. Also auch und nicht zuletzt in Hinsicht 
Armenrechts. _

Die R e c h t s l a g e  ist keine andere, als ,,er- 
endgültigen Unterhalt. Ebenso wie dieser "'..tlhisi 
chngs gleichartige — Anspruch können weit e 
auch sonstige Vermögensansprüche verg le ichst.^  
einbezogen und miterledigt werden. Es ist AUIS 
des Gerichts, hier durch großzügige und entg 
kommende Handhabung des Arrnenrechts den u.s. 
teien darin behilflich zu sein und zugleich der K yeit- 
pflege durch Ersparung eines umständliche", (T,- 
aufwand und Kosten verursachenden Ausein cji 
Setzungsprozesses zu dienen, der vielleicht 
schließlich nur in einen Vergleich ausmündet- e. 

Dabei muß eine Schwierigkeit zur SpraC11 efld 
bracht werden, die sich häufig zeigt und heI"  veg 
wirken kann. Muß oder darf das Gericht v(T feJi, 
den I n h a l t  der beabsichtigten Regelung Vv 
insbesondere in der Hinsicht, ob sie sich >' ver- 
ta t als V e r g l e i c h  darstellt? Man wird Qtr 
neinen müssen. Regelmäßig wird — unter dei ¡fle 
sichtspunkt der Erfolgsaussicht — die a‘ K Aeiet> 
Angabe genügen, in welcher Richtung die p  ben 
eine Einigung anstreben und zu Protokoll e ^  
wollen. Überwiegend wird es sich bei den 
stände kommenden Vereinbarungen auch 11131 gpß 
echten Vergleich im Sinne des § 794 Zif*- . 
und §13 Z iff.3  RAGebO. handeln. Die *
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JtebewlHgung ist jedoch von dem Vorhanden- 
hä'n • eser Voraussetzungen nicht unbedingt ab- 
bp"?.1.?- Das Armenrecht wird für das V e r f a h r e n  
i w  r ’, .mag auch der Wortlaut der Bewilligung 
Kleirh r l lin  geben: fbr den abzuschließenden Ver
tier d - P0cb sod damit eine Einschränkung nur in 
für .lc"tung zum Ausdruck gebracht werden, daß 
tüpwnAS tre .i i ig e s  Verfahren über die angekün- 
« • r sprüche das Armenrecht nicht gelten soll, 
sehr? i Bedenken sind gegen eine derartige Ein- 
M it ‘ a g aucb nicbt m  ert,eben. Ihre Bedeutung 
S o l c h n‘cb* dahin- das Armenrecht nur einer 
-  • en Regelung zur Verfügung zu stellen, die

Map 1 a o ~7 ecllter — Vergleich sich qualifiziert. 
Angp/ muß s'ch bei der Gesamtbehandlung dieser 
etoh‘^ .enheit überhaupt vor allzu ängstlicher und 

fger Handhabung hüten. Über kleinliche Be- 
punL n, formaIer Art h ilft der eine große Gesichts- 
ziehun / nweS: Förderung der Befriedung der Be- 
schieHn der in Scheidung lebenden bzw. ge- 
tlunn- üp en Ehegatten für die Zeit nach der Schei- 
dcaifp, geben sich dabei aus der Verbindung mit 
§ 627K1CpiT,zeb>.aus dem neuartigen Verfahren des 
Von denn scbheßlich aus der jeweils im einzelnen 
^ch\vipr; , afde*en gewählten Art der Vereinbarung 
<lenken gkedenj die nicht gerade in rechtlichen Be
rede ij, Segen die materielle Zulässigkeit der Ab- 
VVeithei ? n Qrund fiahen, dann müssen die Gerichte 
Hilfe 'g yerfahren und Iso den Parteien diejenige 
erstrehf,.'gCdc[be.n fassen, die sie für das von ihnen 
aUch vnJ I ecmlich billigens- und fördernswerte Zieletl Von n  "  V u m igc iiB - UHU 1

U ntern-encbtssei'te benötigen. 
a«mte . aiesem obersten Gesichtspunkt hat die ge- 
'Mt dieser'p'llrCchtsbewilligunS in Zusammenhang
Sajnte

Eine IV '
\? rgleich!.CrSag 11 ng des Armenrechts für solche 
^ändip. 'Q,U- vvei] das Prozeßgericht dafür nicht zu-rtatidi,r > uds l-rozeogericnt ciaiur ment zu- 
PerichtSKal . Uad .allenfalls ein Akt der freiwilligen 
P^tfertior rö bl Frage komme, wäre nicht ge- 
|e,n, Wengt- dieser Standpunkt könnte berechtigt 

7n r\C ^  ^as besondere Prozeßverfahren des 
| r°zeßnrpr,-V* gerade eben die Zuständigkeit des 
Ktenu auch lts -zur. Befassung mit dieser Frage, 
u cbdem „ T  diesem Rahmen, geschaffen hätte. 
>e.rgleich u seddem dies der Fall ist, ist auch ein 
i e‘J der s A r. erörterten Art P r o z e ß a k t , d. h. 
PfSkeit d„„ plbSen! Gerichtsbarkeit und der Zustän- 

r.dieses Vr fl?rozeßgerichts unterliegend, solange 
rfv .deh h i^ - b r e n  überhaupt noch Raum ist. 
Veilchen p Ur wiederum dürfen die verfahrens- 
üa!n,n an siViP"76? nicht zu eng gez°gen werden. 
v / .V e r fa t l^  aucb der prozessuale A n t r a g ,  der 
; CrS Ä  aucs § 627 b ZPO. einleitet, noch vor 
lir. s,nd „ f  . ^ s bcheidungsurteds gestellt sein muß, 
« Be S X w^ hl keine durchgreifenden recht- 
Üifl^Helbarp ben. dagegen zu erheben, wenn erst in 
Ve,. arteie,, , „ ;A nscbIuß an die Urteilsverkündung 
Steif e‘ch zu n lbrf ni Verlangen hervortreten, einen 
22 i ng de* rotokoll zu geben (was rechtlich die 

1941. iVntrags in sich enthält, KG. vorn 
S K  in Eh • ??* ^ 41> 7301 Gaedeke ,  „Der Ver- 

Ä "  ä ?  41b Denn gerade diese un- 
'väb°rntsprechPr1, e Aufeinanderfolge beweist, daß 

des nl® Einigung unter den Parteien schon 
ScblSihdoru, ?z _̂sse£ erzielt worden ist und nun 
lieb mich n ± T  der Beendigung des Eheprozesses 
*W<?e‘st in A  werden soll. Dies zeigt sich äußer- 

k e'nen t  n1TI,,.Hccbtsmittelverzieht, der in aller 
ei* dieser Gesamtabrede bildet. Seine

Erklärung zu Protokoll ist also in Wahrheit der Be
ginn der Protokollierung des Gesamtvergleichs.

So ist durchaus vertretbar — und die Praxis han
delt täglich hundertfach dementsprechend —, das 
Armenrecht selbst auf einen erst nach bereits er
klärtem Rechtsmittelverzicht gestellten Antrag hin 
für den beabsichtigten Vergleich zu bewilligen, ob
wohl verfahrensrechtlich nunmehr für dieses Ver
fahren, zumal das Urteil sogar bereits rechtskräftig 
geworden ist, kein Raum mehr vorhanden zu sein 
scheint. Das rechtliche Fundament ist aber in Wahr
heit nach wie vor der Eheprozeß, an den sich das 
Verfahren aus § 627 b ZPO. anlehnt und der dieses 
Verfahren auch dann noch stützt und rechtfertigt, 
wenn er selbst inzwischen abgeschlossen ist (in die
sem Sinne auch KG. v. 21. Okt. 1939: DR. 1941,731).

Es zeigt sich hier bereits die Berechtigung und 
innere Durchschlagskraft des oben von mir ver
tretenen Grundsatzes: weitherzige und großzügige 
Handhabung zur Erreichung eines rechtspolitisch 
wertvollen Zieles. Die Übung der LG. befolgt jeden
falls erfreulicherweise diesen Grundsatz heute be
reits in ausgedehntem, den Interessen der Parteien 
volles Verständnis entgegenbringendem Maße.

Im übrigen kann den Parteien, wenn sie der Ge
fahr der Ablehnung ihres Armenrechtsgesuchs, weil 
erst nach Beendigung des Eheprozesses oder gar 
erst nach seiner Rechtskraft gestellt, Vorbeugen wol
len, nur empfohlen werden, möglichst schon vor 
Verkündung des Urteils das Armenrecht für einen 
im Anschluß an das Urteil abzuschließenden Ver
gleich nachzusuchen.

V.
Unter den gleichen —• rechtlichen wie praktischen 

— Gesichtspunkten w ill auch die Frage der B e i 
o r d n u n g  von A r m e n a n w ä l t e n  für derartige 
Vergleiche betrachtet und gehandhabt werden.

Gewiß besteht für das Verfahren aus § 627 b ZPO. 
kein Anwaltszwang. Gewiß bestünde des ferneren 
die Möglichkeit, daß die Ehegatten selbst, ohne Zu
ziehung von Anwälten, solchen Vergleich zu gericht
lichem Protokoll schließen, wenn sie auf eine der
artige Vergleichsform — z. B. wegen vollstreckbaren 
Titels — Wert legen, sonst sogar privatschriftlich 
sich vergleichen. Die Parteien darauf zu verweisen 
hieße aber die inneren Zusammenhänge vollkommen 
verkennen. Kommt es zu einer Unterhaltsvereinbarung 
in Verbindung mit dem Scheidungsprozeß, so be
stätigt die Erfahrung wohl hundertprozentig, daß 
diese Regelung ein Erfolg der Bemühungen der 
Prozeßbevollmächtigten des Eheprozesses — ge
gebenenfalls in Verbindung mit den die Parteien 
unmittelbar beratenden Korrespondenzvertretern — 
um eine entsprechende Befriedung der Ehegatten 
ist. Es ist ebenso kurzsichtig wie ungerecht, diese 
Bemühungen zu ignorieren und ihnen nicht mit 
Hilfe der Beiordnung der Prozeßbevollmächtigten 
auch für den Vergleich zu dem gewünschten Er
folge zu verhelfen. Denn ohne die entscheidende 
Mitwirkung der Anwälte zu dem eigentlichen, von 
ihnen beratenen Vergleichsschluß schließen die Par
teien eben in aller Regel solchen Vergleich nicht. 
K u r z s i c h t i g  wäre es: denn so unterbindet das 
Gericht künftige derartige Bemühungen der Anwälte 
und erschwert damit die so erstrebenswerte Befrie
dung, über deren Notwendigkeit an sich kein Wort 
zu verlieren ist und die von den Gerichten am aller
wenigsten erschwert oder in Frage gestellt werden 
sollte. U n g e r e c h t  wäre es: die Anwälte, die 
Armenanwälte sind, können die wohlverdiente Ver-
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gütung für den Vergleich ja nur als Armenanwälte 
auch insoweit erhalten. Die Reichskasse fährt dabei 
immer noch gut. Denn sonst müßte eine besondere 
Unterhaltsklage und außerdem vielleicht noch eine 
besondere Auseinandersetzungsklage im Armenrecht 
angestrengt werden, damit diese Ansprüche im ge
richtlichen Verfahren, für welches eine Beiordnung 
der Anwälte ohnehin geboten wäre, ihre Erledigung 
— dann vielleicht doch durch einen nur erheblich 
kostspieligeren — Vergleich finden können.

Und schließlich: es ist auch rechtlich u n ü b e r 
legt .  Denn im allgemeinen, ja fast regelmäßig ist 
die Unterhaltsvereinbarung nur Teil einer Gesamt
vereinbarung, die auch den Eheprozeß selbst mit 
umfaßt, meist in der Weise, daß ein Rechtsmittel
verzicht (beiderseits) erklärt wird. Dieser aber ist 
Prozeßhandlung und unterliegt dem Anwaltszwange, 
bedarf also der Mitwirkung der Prozeßbevollmäch
tigten. Es wäre tatsächlich und rechtlich ein eigen
artiges Ergebnis, wenn die Anwälte als Armen
anwälte zwar bei einem Teil der Gesamtvereinbarung 
mitwirken können, die Mitwirkung im übrigen aber 
trotz des inneren und äußeren Zusammenhangs vom 
Gericht unterbunden wird.

Deshalb ist grundsätzlich dem Antrag auf Beiord
nung der Prozeßbevollmächtigten des Eheprozesses 
auch für das anhängende Verfahren aus § 62t b und 
den in ihm angestrebten umfassenden Vergleich zu 
entsprechen (so auch KG. v. 7. April 1941: DR. 
1941, 1162; Gaedeke ,  „Der Vergleich in Ehe
sachen“ , S. 95/96).

VI.
Wo das Verständnis für die Notwendigkeit ent

gegenkommender Armenrechtsbewilligung nicht zu 
finden ist, vielmehr aus vielleicht engherzigen ver
fahrensrechtlichen Bedenken oder sonst grundsätzlich 
ablehnender Einstellung gegen diese Art vergleichs
weiser Anspruchserledigung heraus das Prozeß
gericht das Armenrecht für die Unterhaltsregelung 
versagt, bleibt nur der Weg der Beschwerde .

Über deren grundsätzliche Begründetheit ist nach 
dem Ausgeführten kein W ort zu verlieren. Wohl 
aber über die A u s w i r k u n g  des vom Beschwerde
gericht bewilligten Armenrechts.

Hierzu sind vorweg zwei wichtige Punkte zu er
örtern:

a) Zulässigkeit der Beschwerde trotz Beendigung 
der Instanz,

b) rückwirkende Kraft der Armenrechtsbewilligung 
durch das Beschwerdegericht.

Es kann zu diesen Punkten auf die grundlegenden 
Entscheidungen des KG. v. 27. März 1940: DR. 
1940, 926, und v. 7. April 1941: DR. 1941, 1162, ver
wiesen werden. In der erstgenannten Entscheidung 
ist die grundsätzliche Unzulässigkeit einer Armen
rechtsbeschwerde nach Beendigung der Instanz, aber 
die ausnahmsweise Zulässigkeit für den Fall an
erkannt worden, daß eine Rückwirkung beantragt 
worden war oder nach der Sachlage in Frage kommt 
(so auch OLG. Frankfurt v. 19. Jan. 1940: M. d. 
RRAK. 1940, 132). In der letztgenannten Entschei
dung ist die Berechtigung rückwirkender Armen
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rechtsbewilligung auf Beschwerde hin gerade W 
den Fall anerkannt, daß das Prozeßgericht da 
Armenrecht für die Protokollierung des Vergieß1 
versagt und diese infolgedessen außerhalb des A’" 
menrechts erfolgt ist. Diesfalls g ilt also der Ume' 
haltsvergleich zufolge der Rückwirkung als i-inte 
der Herrschaft des Armenrechts geschlossen.

Nicht dagegen behandelt diese Entscheidung d^ 
Fall, daß infolge Ablehnung des Armenrechts d 
Vergleichsschluß unterbleibt. Ich habe dazu in ,>he 
Vergleich in Ehesachen“  S. 98 den Standpunkt ve 
treten, daß, w ill man eine wirksame Armenrccn 
beschwerde und wirksame Armenrechtsbewilhgri/. 
durch das Beschwerdegericht anerkennen, foIgcrlC,.e 
tig  die nachträgliche Armenrechtsbewilligung 
prozessuale Möglichkeit zu nachträglichem y 
gleichsschluß zu Protokoll des Gerichts s.c . ng 
muß. Andernfalls wäre die Arm e n ree htsbewilü 
ein Schlag ins Wasser und die Beschwerde prakti» 
nutzlos, da ihr die Auswirkung versagt bliebe. <

M it dieser rechtlichen Beurteilung stehe ich 
neswegs allein. In einer Entscheidung 22 W 6‘ °/
v. 20. März 1941 hat das KG. aut Amenrechts» 
schwerde hin nicht nur das Armenrecht für ellef, 
nachträglich zu Protokoll des Prozeßgerichts zU ; 
klärenden Vergleich bewilligt, sondern auch ifrjst 
teren ausdrücklich noch binnen der Rechtsmittel 
gegenüber dem Scheidungsurteil vorzunehmeri 
Maßnahmen dem LG. übertragen. Diese Wlaß -  
men bestanden darin, daß nunmehr das LG. Ter  ̂
zum Abschluß des von den Ehegatten beabsichtig^, 
Gesamtvergleichs — Rechtsmittelverzicht geSen-per- 
terhaltsregelung — ansetzen mußte. In diesen1 afl, 
min kam es dann zum Vergleichsschluß nie» 
ders, als ob es sich um den letzten Term1 d 
Scheidungsprozeß handelte und im unmitte10, ^  
Anschluß an die Verkündung des Scheidung1111 
die Parteien sich über den Eheprozeß durch Ke,gfl]« 
mittelverzicht gegen eine Regelung ihrer en & 
tigen Unterhaltsansprüche verglichen hätten.

Im1 völligen Gegensatz dazu hat KG. — 31 3 y er.
v. 20. Febr. 1941 — die Beschwerde £e?CneI1d̂  
sagung des Armenrechts für einen abzuschlieh
Unterhalts- und Auseinandersetzungsvergle1̂  c|er
Rahmen des Eheprozesses zurückgewiesen, ¿je 
Scheidungsprozeß nicht ein solcher sei, in
Parteien diese ihre Ansprüche verfolgen hts-• in  u a o e  i m  t  .t v u ö j j i  u u n c  t - p C i* 1

e r im  ü b r ig e n  auch bei S te llu n g  des A rm en  .efl 
gesuchs schon re c h ts k rä ft ig  abgesch lossen  g c . al|pt 
sei. D ie s e r B esch luß , d e r  d en  § 6 2 7 b  hbe 
n ic h t e rw ä h n t und  sich d e r  d u rc h  dieses v e  be' 
g esc h a ffen en  M ö g lic h k e ite n  o ffe n s ic h tlic h  ¿e( 
w u ß t  gew esen- ist, b e s tä tig t n u r  d ie  R ich tig  irerJs' 
o b ig e n  B e h a u p tu n g , d aß  ohne d ie  k la re  
re ch tlic h e  K o n s tru k tio n  (n ä m lic h  ü b e r § 6 2 <  . n gtn 
m a n  zu  e in em  R e c h t s a n s p r u c h  d e r P ,  ¡cfie l i [ 
A rm e n re c h ts b e w illig u n g  fü r  d e ra rtig e  V erg ib  l|(1ö 
V e rb in d u n g  m it  dem  E h e p ro z e ß  n ich t 
daß  d ie  G e ric h te  in  d e r A n n a h m e  e ‘n t r / a er M ^ V  
ve rfa h re n s re c h tlic h e n  G ru n d la g e  sich se^ s t -iin efl 
lic h k e it b eg eb en , den  P a rte ie n  bei d e r von  
g e s tre b te n  G e s a m tb e fr ie d u n g  b e h ilflic h  zu ^Cv jelrhc 
dieses rech tsp o litisch  b e g rü ß e n s w e rte  Z ie l  
ve rb a u e n  o d e r m in destens  e rschw eren .
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Rechtspolitik und Praxis
Elches Gericht hat das Armenrecht für das 

Beschwerdeverfahren zu bewilligen?
^Nach § 119  Abs. 1 Z P O . erfo lg t die Bewilligung des 
r fn re c h ts  fü r jede Instanz besonders. Eine besondere 

j?ailz ist auch die Beschwerdeinstanz.
Arm enanwalt kann also nicht gegen Entscheidun

gen i 6 'n der l nstanz ergangen sind, fü r die er bei- 
fü rrcJpet worden ist, ohne weiteres auch im Armenrecht 
Sch dle Partei Beschwerde einlegen und seine im Be- 
kas; erdeverfaf>ren entstehenden G ebühren aus der Reichs- 
5]|f. e erstattet verlangen. Das ist in der Rechtsprechung 
SfuSk' n anerkannt (vgl. G a e d e c k e ,  „A rm A n w G .“ 
' xi • KQ.: SeuffArch. 50, 451).

des a § Abs. 1 Z P O . ist das Gesuch um Bewilligung  
kannVrmenrechts bei dem Prozeßgericht anzubringen; es 
clen Vor 4 er Geschäftsstelle zu Protokoll erklärt w er- 
girirV,+n- r*‘e8^ a'so n'cht dem Anwaltszwang. Prozeß- 
Anb|¡ ls* das Gericht, bei dem der Prozeß zur Z e it der 
Insta‘”&u'*g. des Gesuchs in der ersten oder der höheren  
A . z anhängig ist oder anhängig werden soll ( J o n a s ,  
eine g f u § 118 Z P O .). Es ist also zw eifelfre i, daß fü r  
rieht ■ das Armenrechtsgesuch bei demjenigen G e- 
gereich+n^Ureicllen ist’ bei dem die K Iage bereits ein- 
wecht«T -!S* ° d er nocb e‘ng ereicht werden soll. F ü r das 
Beruf,., telverfahren gdt dasselbe. D ie  Einlegung der 
bei , |.n£  erfolgt durch Einreichung der Berufungsschrift 
Hevisj ™ ß ö - ( §518  Abs. 1 Z P O } ,  die E inlegung der 
KevQ a durch Einreichung der Revisionsschrift bei dem 
te’n Zw • f ? Abs- * ZPO -)- Danach kann auch darüber 
rechts fi- ei bestehen, daß zur Bewilligung des Arm cn- 
SUtig d lr das Berufungsverfahren das BG., zur B ewilli- 
*\G. Zu t? Armenrechts fü r das Revisionsverfahren das 
^n̂ chp¡ f ndig ist, nicht etwa das G ericht, gegen dessen 

Da¡jecrUunS- ?icb das Rechtsmittel richten soll.
Selegf y6” W*rd die Beschwerde bei dem G ericht ein- 
LnSeforh+°n w eicbem oder von dessen Vorsitzenden die 
? a|bs. 11 \,e Entscheidung erlassen ist (§  569 Abs. 1 

Bespi ur ‘n dringenden Fällen kann sie auch bei 
ria!bs_ 2\ c^ Y erdegericht eingelegt werden (§ 569 Abs. 1 
» Schwi*).i le. Einlegung erfo lg t durch Einreichung einer 
„ 'valts?,„esc^r*f* (1 569 Abs. 2 S. 1), unterliegt also dem 
erWähnt wailgj wenn nicht einer der in § 569 Abs. 2 S. 2 

Ober d? Ausnahmefälle vorliegt.
¡Rächst 'tj-i scbwerde entscheidet das im Instanzenzug

de{eidun 
>(
rin?!1, der 
Her

)•

e> c h  da, o e. O ericht (§ 568 Abs. 1 Z P O .). Erachtet 
-,cbeid,,„„.s Gericht oder der Vorsitzende, dessen Ent- 

’ gefochten w ird, die Beschwerde für begrün- 
en sie derselben abzuhelfen (§ 571 Halbs. 1

dortigen Beschwerde ist, abweichend von der 
•schwerde, das G ericht zu einer Änderung sei- 
)cbwerde unterliegenden Entscheidung nicht 

Abs. 3 Z P O .). Ferner genügt die Einlegung  
schwerdegericht zur W ahrung der N o tfris t 
°chen auch dann, wenn der Fall fü r dringlich  

sch-  iragt 'L wird <§ 577 Abs- 2 s- 2 ZPO-)- 
’ (eic!Unp f, . cb nun, ob das Gericht, gegen dessen Ent- 
scri ?Zenzuo- Beschwerde eingelegt w ird  oder das im  
ZP ri’ t, ai„" zunächst höhere Gericht, das Beschwerde- 

anz(lsSehdas. Prozeßgericht i. S. des § 1 1 8  Abs. 1 
- & fr.- . en ist, bei dem das Gesuch um die Bew illi- 

. .Ken , Am ienrecht fü r das Beschwerdeverfahren  
tIe'3C)Wei|s ! Isb 
^ J ^ eschwPrnilde .̂u?? der Beschwerde unm ittelbar bei 
eitiê lcben F nn Cf | riSbt erfolgt, w eil es sich um einen 

\S°fortio-p r,k§ 569 Abs. 1 Halbs. 2 Z P O .) oder um 
aHch\besteh JB eschw erde handelt (§ 577 Abs. 2 S. 2 
*teeLais zusDnri- lne Bedenken, das Beschwerdegericht 
|y sclr-n' Das fr,i!5 zlI,r Bewilligung des Armenrechts an-

‘«st,
gerj

tln-
K h t  das 

Soi„-.?en ist.

Uas frvi j. t r t i iu c in a iu b  an-
<p puerile nr,, i - f b?n daraus, daß die Einlegung der 
espi?escWer-u n u c*em Anwaltszwang unterliegt.
i&~,n Pallen eschrift muß deshalb nach § 78 Z P O . in 

4ssenen DV° i i  eineni bei dem Beschwerdegericht
Kechtsanwalt unterzeichnet sein. D e r bei

zuordnende Rechtsanwalt w ird  durch den Vorsitzenden  
des Gerichts aus der Zahl der bei diesem zugelassenen 
Rechtsanwälte ausgewählt (§ 41 Abs. 1 R A G .). N ur 
das Beschwerdegericht kann also einen Rechtsanwalt bei
ordnen, der bei ihm wirksam  die Beschwerde einlegen 
und in dem anschließenden Beschwerdeverfahren, z. B. 
einer etwa angeordneten mündlichen Verhandlung, vor 
ihm auftreten kann ( J o n a s ,  A. I 3 zu § 573 Z P O .).

Daraus fo lg t aber zugleich, daß in den Regelfällen, in 
denen die Beschwerde bei dem G ericht einzulegen ist, 
das oder dessen Vorsitzender die angefochtene Ent
scheidung erlassen hat, das Beschwerdegericht fü r die 
Arm enrechtsbewilligung nicht zuständig sein kann. In 
diesen Fällen muß ein bei dem unteren G ericht zuge
lassener Rechtsanwalt die Beschwerdeschrift unterzeich
nen. Das Beschwerdegericht kann aber als Arm enanwalt 
nur einen bei ihm selbst zugelassenen Rechtsanwalt bei
ordnen, der die Beschwerde überhaupt nicht wirksam  
einlegen könnte. W e ite r spricht fü r die Zuständigkeit des 
unteren Gerichts der Um stand, daß das untere G ericht 
oder dessen Vorsitzender nach § 571 Z P O . der Be
schwerde abzuhelfen hat, wenn sie fü r begründet er
achtet w ird. E iner Beschwerde kann aber erst dann ab-

feholfen werden, wenn sie wirksam  eingelegt worden ist.
onst lieg t keine Abhilfe im Sinne des Gesetzes, sondern 

eine —  allerdings auch zulässige —  Abänderung der Ent
scheidung auf Vorstellung der Partei vor. In  den Fällen  
des § 627 Z P O . kann das LG ., gegen dessen einstweilige  
Anordnung eine Beschwerde eingelegt worden ist, zur 
Entscheidung über die Frage, ob es der Beschwerde ab
helfen w ill, nach § 627 Abs. 4 S. 2 Z P O . mündliche V e r
handlung anordnen. Auch in dieser mündlichen Verhand
lung kann nach § 78 Z P O . nur ein beim LG . zugelasse
ner A nw alt auftreten. G leichwohl ist diese mündliche V e r
handlung nicht etwa nur eine Fortsetzung des erst
instanzlichen Verfahrens, sondern eine Verhandlung im 
Beschwerdeverfahren. Das Beschwerdeverfahren beginnt 
mit der Einlegung der Beschwerde gegen die vom  
LG . erlassene Anordnung. D ie  erstinstanzliche T ä tigke it 
des LG . ist m it dem Erlaß der Anordnung beendet und 
kann jedenfalls dann nicht m ehr aufleben, wenn gegen 
die Anordnung ein Rechtsmittel eingelegt worden ist. D ie  
Prüfung, ob das LG . selbst der Beschwerde abhelfen w ill, 
ist keine T ä tig k e it m ehr im erstinstanzlichen Verfahren, 
sondern eine solche im Beschwerdeverfahren (K G .: 
D R . 1939, 2084; 1940, 1206; Dresden: H R R . 41 N r. 82 
=> SächsArch. 40, 248). Danach bedarf der Arm enanw alt 
des Anordnungsverfahrens einer erneuten Beiordnung für 
das Beschwerdeverfahren, wenn er im Abhilfeverfahren  
m it W irkung  gegen die Reichskasse verhandeln w ill.

W enn R G W arn . 30 N r. 224 ohne nähere Begründung  
ausspricht, die Arm enrechtsbewilligung fü r das Be- 
we.rdeverfahren durch das O L G . habe eine Befreiung des 
Beschwerdeführers von den in dem Beschwerdeverfahren 
beim RG . entstandenen Gerichtskosten nicht bewirken  
können, so ist der Ausspruch mindestens in dieser all
gemeinen Fassung unzutreffend. D e r H inw eis, daß das 
Arm enrecht nach § 119 Abs. 1 Z P O . fü r die Beschwerde
instanz besonders nachgesucht werden muß, trä g t die 
Entscheidung nicht. Denn in  dem entschiedenen Falle  
w ar ja  das Arm enrecht vom O L G . gerade fü r die Ein
legung der Beschwerde bew illig t worden. W ahrschein
lich handelte es sich in dem vom RG. entschiedenen Falle  
nicht um eine einfache, sondern um eine sofortige Be
schwerde nach § 519 b Abs. 2 Z P O ., die unm ittelbar beim  
RG. hätte eingelegt werden können und bei der ein Ab
hilferecht des O L G . nicht bestand (§ 577 Abs. 2 S. 2, 
Abs. 3 Z P O .). Selbst in diesem Falle w äre es aber kaum  
gerechtfertigt gewesen, die durch das O L G . ausgespro
chene Arm enrechtsbewilligung als unwirksam  zu behan
deln und ihr die aus § 1 1 5  Abs. 1 N r. 1 Z P O . folgende  
W irkung  der Befreiung von den Gerichtsgebühren zu 
versagen. Denn auch die sofortige Beschwerde konnte 
beim O L G . durch einen bei diesem zugelassenen Rechts
anwalt eingereicht werden und deshalb muß w ohl auch im
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Falle der sofortigen Beschwerde das Gericht, das die 
anzufechtende Entscheidung erlassen hat, an und fü r sich 
als zuständig angesehen werden, über ein Gesuch um  
Bewilligung des Armenrechts fü r das Beschwerdeverfah
ren zu entscheiden. D a ihm aber bei der sofortigen Be
schwerde das Abhilferecht nicht zusteht, dürfte es aller
dings richtiger sein, wenn es von dem Rechte der A r
menrechtsbewilligung keinen Gebrauch macht, sondern 
die Entscheidung dem Beschwerdegericht überläßt, bei 
dem die Beschwerde ja  ebenfalls m it fristw ahrender W ir 
kung eingelegt werden kann.

Ebenso muß es als nicht fo lgerichtig  angesehen w er
den, wenn bei einer einfachen Beschwerde das untere  
Gericht das Arm enrecht fü r das Beschwerdeverfahren  
dann bew illigt, wenn es entschlossen ist, von seinem  
Abhilferecht keinen Gebrauch zu machen und auch keine 
mündliche Verhandlung anzuordnen. V ielm ehr hat es in 
solchen Fällen das Armenrechtsgesuch abzulehnen und es 
der Partei zu überlassen, gegen den Ablehnungsbeschluß 
Beschwerde einzulegen. Diese Beschwerde unterliegt kei
nem Anw altszw ang (§ 569 Abs. 2 S. 2 Z P O .). Sie erm ög
licht es dem Beschwerdegericht, selbst die Aussichten 
der Sachbeschwerde zu prüfen und, wenn es die ange- 
fochtene Entscheidung für richtig  hält, durch Zurück
weisung der Armenrechtsbeschwerde eine unnötige Be
lastung der Reichskasse m it Armenanwaltskosten zu ver
meiden, die bei einer Arm enrechtsbewilligung durch das 
untere G ericht entstanden wären. Im m erhin dürfte es 
auch in diesen Fällen nicht angängig sein, die Arm en
rechtsbewilligung durch das untere Gericht als unw irk
sam anzusehen.

D ie  Folge, daß der vom unteren G ericht beigeordnete 
Arm enanwalt in einer vor dem Beschwerdegericht ange
ordneten mündlichen Verhandlung die Partei nicht ver
treten kann, w eil er bei diesem nicht zugelassen ist, ent
steht nicht nur in den Fällen, in denen das untere G ericht 
kein Abhilferecht hat oder von vornherein nicht beab
sichtigt, von ihm Gebrauch zu machen, sondern auch 
dann, wenn das untere G ericht zunächst vor sich selbst 
mündliche Verhandlung zur Entschließung über eine Ab
hilfe anordnet, nach dieser aber bei seiner Entscheidung 
stehen bleibt, die Beschwerde dem übergeordneten G e
richt vorlegt und dieses erneut eine mündliche Verhand
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lung anordnet. Doch dürfte dieser Fall sehr selten sein- 
W enn man deshalb auch nicht die Unw irksam keit der 
Arm enrechtsbewilligung und der Beiordnung an nehme“ 
kann, so erscheint es doch, gerade m it Rücksicht auf di 
bezeichnete Folge, geboten, daß das untere Gericht vo“ 
einer Arm enrechtsbewilligung in allen Fällen absieht, ijj 
denen es von seinem Abhilferecht keinen Gebraut 
machen w ill oder ihm kein Abhilferecht zusteht. , , 

Eine mündliche Verhandlung sollte wenigstens b 
einstweiligen Anordnungen in Ehesachen vor der V °  
legung der Beschwerde an das Beschwerdegericht in»neu 
dann erfolgen, wenn noch Zw eife l tatsächlicher Art * 
klären sind, die regelm äßig erst infolge der Beschwert 
zur Kenntnis des Gerichts gelangen. Deshalb spricht d
Um stand, daß der vom Beschwerdegericht beigeori 
Arm enanw alt in einer mündlichen Verhandlung vor

einet®
dem

unteren Gericht nicht auftreten kann, gegen die Zusi®j. 
digkeit des Beschwerdegerichts zur ArmenrechtsbeWi^

R ‘ ■  .............................. ...... ' “
der

tere»ung in solchen Fällen, in denen die Beschwerde, 
legel des § 569 Abs. 1 Z P O . entsprechend, beim unt 

G ericht einzulegen ist. Überdies würde durch eine £  
m enrechtsbewilligung seitens des Beschwerdegerichts u 
Abhilferecht des unteren Gerichts vorgegriffen. £ |ldlne. 
w äre in nicht dringlichen Fällen die Einlegung der 
schwerde bei dem Beschwerdegericht überhaupt d” , 
lässig; bei dem unteren G ericht aber könnte der '  
Beschwerdegericht beigeordnete Arm enanw alt die 
schwerde nicht wirksam  einlegen. . ,  ,2t

D ie  in der Überschrift gestellte Frage ist also wie > B 
zu beantw orten: " ..

1. Zuständig zur Bewilligung des Armenrechts_ ft*r
Beschwerdeverfahren ist grundsätzlich das Gericht,, j, 
dem die Beschwerde eingelegt worden ist oder ein<?e sgn 
werden soll, also regelm äßig das G ericht, das oder de»» ^ 
Vorsitzender die angefochtene Entscheidung erlasset* V je 
in dringenden Fällen und bei der sofortigen Beschw 
auch das Beschwerdegericht. . rde

2. W ill oder darf das untere G ericht der Beschw
nicht abhelfen, so hat es die Bewilligung des An* j, 
rechts abzulehnen und es der Partei zu überlassen, &.chts 
diese Ablehnung die Entscheidung des Beschwerdeger 
anzurufen. ,  „

SenPräs. D r. G e r o l d ,  Dresd

M itte ilungen
Neue Wertgrenzen für Berufung und Revision

A uf G rund des § 4  der Zw eiten  V ere in fV O . v. 18. Sept. 
1940 (R G B l. 1,1253) w ird  verordnet:

§1
Die W ertgrenzen für die Zulässigkeit der Berufung  

und der Revision in Streitigkeiten über verm ögensrecht
liche Ansprüche (§ § 511 a, 546 Z P O .) betragen, wenn 
das Rechtsmittel sich gegen eine nach dem  31. Juli 1941 
ergangene Entscheidung "richtet, fü r d ie Berufung drei
hundert Reichsmark und für die Revision sechstausend 
Reichsmark.

§ 2 c , # 9
(1 ) In  den § § 3 1  und 33 der V e r e in fV O .v .l .S e P 1- v0i> 

(R G B l. 1 ,1658) werden die dort genannten Betrag v0a 
fünfhundert Reichsmark jedesmal durch den Betr s 
dreihundert Reichsmark ersetzt.

(2 ) § 32 der V ere in fV O . v. 1. Sept. 1939 w ird  atifgeu

§ 3

Diese V erordnung tr it t  am l .A u g .  1941 in

(V erordnung über die W ertgrenzen für die 
der Berufung und der Revision. V om  16. Juh

Kraft-

Zulässig1

\Blic k in die Zeit
Protektorat

1. E i n f ü h r u n g  des deu t schen  
L u f t s c h u t z r e c h t s

Durch eine gemeinsame V O . des R M in . der Luftfahrt und 
Oberbefehlshabers der Luftwaffe und des R M d l.. w ird  im  
Einvernehmen m it dem RP. das gesamte bisher im Protek
torat geltende Luftschutzrecht aufgehoben. A n  seine Stelle 
treten das LuftschutzG. v. 26. Juli 1936 in der jetzt gültigen  
Fassung sowie die h ierzu erlassenen D urchfV O . und E r
gänzungsbestimmungen.

in1
Die Protektoratsangehörigen sind luftschutzpfliCprftek' 

Sinne des Luftschutzgesetzes. Polizeibehörden 0 ĵ etra“
torats, die mit der Durchführung des Luftschu*2 j,eu i“ 
sind, werden ' * '' ’ " VMm  s,e
soweit unter aer uienstautsicnt cies z»~-1,

,sefim  A uftrag  des Reiches tätig- ;,'eo)q p ie5\.  
der Dienstaufsicht des O b e r la n d « ^  ziel #  

kann ihre Befugnisse ganz oder teilweise an a pjeü5,, 
und sie allgemein oder im E inzelfall auf and ^ er 
stellen übertragen. D e r „Zweckverband für c1f,n lteS ö i,et [ :e 
schütz“ nim mt im  Protektorat als Körperschat i ndustT 
liehen Rechts die Aufgaben der ReichsgrupPe

4
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'J'ahr. Seine Satzung w ird  vom RP. im Einvernehmen m it 
R M in . der Lufttahrt erlassen.

2. Ä n d e r u n g  d e r  B e s t i m m u n g e n  ü b e r  
B ö r s e n s c h i e d s g e r i c h t e  

» Durch V O . der Protektoratsregierung werden bei den 
Schiedsgerichten der Prager W aren- und Effektenbörse und 

Produktenbörse Brünn besondere deutsche Abteilungen  
dichtet, die für die Entscheidung von Börsenstreitigkeiten  
^Ständig sind, an denen ein deutscher Staatsangehöriger 

ps Partei beteiligt ist. Schiedsrichter können hierbei nur 
ersonen deutscher Staatsangehörigkeit sein, die vom RP. 
s M itg lieder des Schiedsgerichts bestätigt sind.

Belgien

1. Z u s a m m e n s c h l u ß  d e r  f l ä m i s c h e n  
Jugend

Sechs flämische Jugendorganisationen haben ihren Z u 
sammenschluß zu einer Einheitsorganisation der flämischen 
Jugend, die den Namen „Nationaalsocialistische Jeugd 
Viaanderen“ trägt, bekanntgegeben. Bei diesem Zusam 
menschluß haben die Leiter dieser O rganisation erklärt, 
daß es ih r gemeinsames Z ie l ist, alle jungen Flamen am  
Aufbau eines neuen Flanderns auf völkisch-nationaler und 
sozialer Grundlage in einer Kam pfform ation zusammen
zufassen. D ie  NSJV. g ib t ein eigenes K am pfblatt „D e Jonge 
Nationaalsocialist“ heraus.

l ;
3. B a n k e n z u s a m m e n s c h l u ß  

le Landesbank (früher Landesbank des Königreichs  
Öiek^n) und d‘e Böhmische Hypothekenbank (früher Hypo

vereinigt.

yCkenbank des Königreichs Böhmen) wurden durch eine 
der Protektoratsregierung in der „Landesbank für

Generalgouvernement

D R e c h t s s t r e i t i g k e i t e n  aus L a n d -  und 
f o r s t w i r t s c h a f t l i c h e n  A r b e i t s v e r 

h ä l t n i s s e n
Ä  einer V O . des Generalgouverneurs v. 30. Juni sind 
In n ig k e ite n  von Arbeitgebern und Arbeitnehm ern aus 
tw ^ H sch a ftlich en  Arbeitsverhältnissen beim Kreishaupt- 
hjjjj*1 (Arbeitsam t) zur Herbeiführung eines Vergleichs an- 

zu machen. In  der Vergleichsverhandlung ist das- 
eine n ®  .Streitverhältnis m it den Parteien zu erörtern und 
i'andl igung durch Vergleich anzustreben. F ü r die V er- 
rUtio- h gen können Zeugen vorgeladen sowie alle zur K la 
ras p Cs Sachverhalts dienlichen Beweise erhoben werden.

^scheinen von Zeugen und Parteien kann durch O rd - 
Ver^ strafe erzwungen werden. Bei zustande gekommenem  
eitle).6m -*1 sind Mle wesentlichen Punkte der Einigung in 
strecKp lederschrift aufzunehmen. D e r Vergleich ist voll- 
Verw ■ r- Bei Erfo lglosigkeit der Vergleichsverhandlungen  
auf (jp der Kreisnauptm anu (A rbeitsam t) die Parteien  

ea K lageweg bei den ordentlichen Gerichten.

2. F e r n s p r e c h d i e n s t  m i t  dem Reich 
- e“  dem 1. Juli 1941 werden für Ferngespräche zw i-

’p . ®ni Generalgouvernement und den übrigen Teilen  
inneAp ,les und dem Protektorat Böhmen und M ähren die 
■ r'gen r  1611 Benigesprächsgebühren erhoben. D ie  bis- 

'Gebührensätze für diese Gesprächsverbindungen 
01 gleichen Zeitpunkt ab ungültig geworden.

Norw egen

tyen. ^ ' " f ü h r u n g  d e r  A r b e i t s p f l i c h t  
insbeŝ ,  des empfindlichen M angels an Arbeitskräften, 
jjaitfa^ ] re ‘n der Land- und Forstw irtschaft sowie im  
i e‘chskA . das Sozialdepartement m it Zustim m ung des 
(?e(far[s .'Puussars die V O . zur Sicherstellung des K räfte- 
t-e b e re it Aufgaben von besonderer Bedeutung erlassen, 
,Ur volU , -la ,K ra ft trat. H iernach können Arbeitskräfte  
> f l i c h w Chtige Arbeiten bis zu drei M onaten dienst-

* WGrdetl. nr\rurArricrliP Prf»cci» krimmpt-itiprfd *»6 einsrti w ?rden- D ie  norwegische Presse komm entiert 
ti c ®s d m T ldende Verordnung zustimmend und schreibt, 
ri» Örden j .  u* verständlich und notwendig sei, wenn die 
aH an. . die Arbeitskräfte dahin d irig ieren, wo ih r Be-att] „  «nrensKratte danm ü 

sroßten und w ichtigsten ist.

He Niederlandel g j. .
a b s e t z u n g  d e r  A l t e r s g r e n z e  f ü r  

Ip 'n e  nc R i c h t e r
bKL^SetzÜf Verordnung des Reichskommissars sieht die 
Ä r  bei derÄ Altersgrenze für Richter vor. Lag diese

Mer mit A n  A  ter von 70 Jahren, so treten nun die 
Von«- , volaui des Monats, in dem sie das 65. Lebens

in den Ruhestand. Diese Verordnung hatdeP r eson<w ’ . n Kunestand. Diese Verordnung hat 
¿er Altersar„e so:( lale Bedeutung. Durch die Herabsetzung  
wA'ts früh „ z.e lsf es nämlich dem Nachwuchs möglich, 

S°isher r . ' u  den Stand eines Richters aufzurücken, 
meistens nicht vor dem 40. Lebensjahr geschah.

2. F l ä m i s c h e  S c h u l k l a s s e n
Das Unterrichtsm inisterium  hat im  Zuge der Sprach

reform  angeordnet, daß in den Brüsseler Schulen 6700 
flämische Schüler, die bisher in französischer Sprache 
unterrichtet worden w aren, in  flämischen Schulklassen 
untergebracht werden. Z u  diesem Zw eck werden 306 neue 
flämische Schulklassen geschaffen.

Frankreich

E i n s a t z  d e u t s c h e r  B e r a t e r  

Bei der Erledigung geschäftlicher Angelegenheiten in 
den besetzten Gebieten, im  Zusammenhang m it der A uf- * 
tragsvergebung, hat sich häufig das Erfordernis einer sach
kundigen Beratung an O rt und Stelle herausgestellt. D er  
R M in . für Bewaffnung und M unition  und die O rganisation  
der gewerblichen W irtschaft haben daher eine ganze A n 
zahl von Beauftragten in den besetzten Gebieten bestellt, 
die zur Beratung deutscher F irm en in den besetzten Ge
bieten zur Verfügung stehen.

Elsaß
1. E i n f ü h r u n g  d e u t s c h e n  F a m i l i e n r e c h t e s

Durch eine Verordnung von w eittragender Bedeutung 
hat der C dZ. ab 1. August dieses Jahres einen w ichtigen  
T e il des deutschen Zivilrechtes eingeführt. Nach dem 
grundlegenden § 1 der Verordnung ist auf die Rechtsver
hältnisse von Personen, die die französische Staatsange
hörigkeit auf G rund der A rt. 51 bis 79 des Versailler D ik 
tats erworben hatten, als ih r Heim atrecht, insbesondere 
auf dem Gebiet des Personen- und Familienrechts, nur das 
deutsche Fam ilienrecht anzuwenden. Als T ag  des Erlasses 
des RB ürgerG . ist auch der 16. Sept. 1935 und als T ag  des 
Inkrafttretens des Ges. zum Schutze des deutschen Blutes 
und der deutschen Ehre der 17. Sept. 1935 anzusehen. Für 
die Errichtung von Standesämtern und die Beurkundung  
des Personenstandes gelten die einschlägigen reichsdeut- 
schen Bestimmungen. Untere Verwaltungsbehörden sind 
die Landkom missare; höhere Verwaltungsbehörde ist der 
C dZ.

2. E i n f ü h r u n g  d e s  R e i c h s j a g d g e s e t z e s

Durch eine neue Verordnung des C dZ. tra t am 19. Juli 
auch das aus dem Jahre 1934 stammende RJagdG. im  
Elsaß in K raft. Bisher w a r noch das alte deutsche Jagd
gesetz vom Jahre 1881 in Geltung. Es ist eines der Ge
setze,, das im  Elsaß auch nach dem W eltkrieg  beibehalten 
wurde, da das französische, auf das Jahr 1844 zurück
gehende Jagdgesetz gegenüber dem deutschen große  
M ängel aufwies. D ie  Einführung des RJagdG. g ib t die 
M öglichkeit, die schweren Schäden gützumachen, die durch 
die besonders seitens des französischen M ilitä rs  in der ehe
maligen Kriegszone verübten W ilddiebereien eingetreten 
sind M it  der Einführung des RJagdG. w ird  die Jagd des 
Elsaß w ieder den anerkannt hohen früheren Stand er
reichen.

3. N e u e  P o s t w e r t z e i c h e n

D a die neuen Postwertzeichen m it dem Kopfbild  des 
Führers ab 1. August auch im  Elsaß, in  Lothringen und in 
Luxem burg gültig  sind, werden die bisherigen M arken  
m it Ü berdruck nicht mehr hergestellt.
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Serbien

1. W i e d e r a u f b a u m a ß n a h m e n  
Seit 15. Juli erscheint in Belgrad eine deutsche Zeitung  

unter dem T ite l „Donauzeitung“. Aus einer in ih r ver
öffentlichten Unterredung m it dem kommissarischen serbi
schen Innenminister geht hervor, daß als erste Maßnahme, 
als Folge der kleiner gewordenen Verhältnisse, eine durch
greifende Säuberung und der Abbau des Beamtenapparates 
durchgeführt w ird . Es sind rund doppelt so viele Beamten 
vorhanden w ie gebraucht werden. D aher werden sämtliche 
über 60 Jahre alten oder über 30 Jahre im  Staatsdienst täti
gen Beamten pensioniert. Sehr w ichtig  ist auch das Um sied
lungsprogramm , da fast 100000 Serben aus den nunmehri
gen Nachbarländern zurückströmen. Z u r  Durchführung  
von Arbeiten wurde bei der serbischen Nationalbank eine 
Anleihe in Höhe von einer M illia rd e  D in a r aufgenommen. 
D ie  Schulpolitik werde im nationalpolitischen Sinne aus
gerichtet werden. D a  die Zukunft des Landes nur mit 
Deutschland aufgebaut werden könne, sei die Zusammen
arbeit, m it der deutschen M ilitä rve rw a ltun g  und in Ü b er
einstimmung m it deren Richtlinien nicht nur auf Loyalität, 
sondern auf innerer Überzeugung begründet. .

2. E i n f ü h r u n g  d e s  A r b e i t s d i e n s t e s

D er geplante serbische Arbeitsdienst hat sich das deuP 
sehe, in mancher Hinsicht aber auch das bulgarische Must 
zum V orb ild  genommen. E r soll die männliche Jugend vo 
14 bis 25 Jahren umfassen. D ie  E inrichtung eines wei 
liehen Arbeitsdienstes ist nicht geplant. D ie  Dienste® 
w ird  neun M onate dauern. D ie  ersten Einberufungen sott 
1942 erfolgen.

Besetzte Sowjetgebiete 

Z a h l u n g s m i t t e l

Bei Vorlage eines Durchlaßscheines Ost für die besetzt^ 
Gebiete der UdSSR, w ird  bis auf weiteres, da die Abg 
von Reisezahlungsmitteln auf Grund des deutsch-russisc 
Reiseverkehrsabkommens nicht mehr in Betracht kom  ̂
durch die Devisenstellen Genehmigung zum Erwerb p 
zur Ausfuhr von Rubelnoten, daneben jedoch auch w 
weise von Reichskreditkassenscheinen, für Reisen 
Zivilpersonen nach den genannten Gebieten erteilt.

(Abgeschlossen am 23. Juli 1941.)

S c h r i f t t u m
S y d o w - B u s c h :  Z i v i l p r o z e ß o r d n u n g  u n d  G e 

r i c h t s v e r f a s s u n g s g e s e t z  nebst Anhang, enthal
tend Entlastungsgesetze und Kriegsrecht. Handkom m en
tar, begonnen von D r. R. S y d o w ,  weiterbearbeitet 
von D r. L. B u s c h ,  weil. R G R ., fo rtgeführt von D r. 
W a l t e r  K r a n t z ,  SenPräs. beim K G ., und F r a n z  
T r i e b e i ,  SenPräs. beim RG. a. D . 22. Aufl. Berlin  
1941. W a lte r de G ru yter &  Co. X X V I I ,  1656 S. Preis 
geb. 29 fftM .

D e r H andkom m entar von S y d o w - B u s c h ,  der mit 
dem Nam en seines Begründers an die besten Überlie
ferungen des preußischen Beamtentums anknüpft, hat 
sich aus bescheidensten Anfängen im Laufe der Jahr
zehnte zu einem Erläuterungsbuch von hohem Rang und 
Ansehen entwickelt. D ie  jetzt vorliegende 22. Auflage er
scheint w ieder in einem Bande, obwohl der U m fang  
durch mannigfache Verbesserungen und Ergänzungen  
um rund 200 Seiten gewachsen ist; sie Ist durchgängig  
neu bearbeitet und fo lg t den Gesetzesändefungen bis 
Ende O ktober 1940; auch die LohnpfändVO . v. 30. O kt. 
1940 ist m it eingehenden Erläuterungen in einem A n
hang zu dem neuen §850 eingefügt, und das in den w ie
dergewonnenen Gebietsteilen des Großdeutschen Reiches 
geltende Verfahrensrecht ist ebenso w ie die neuen Kriegs
vorschriften berücksichtigt worden.

Das W erk , dessen W iedererscheinen allenthalben freu
dig  und dankbar begrüßt werden w ird, beweist m it seiner 
unübertrefflichen Zuverlässigkeit und G enauigkeit die 
volle Berechtigung, ja N otw endigkeit einer exegetischen, 
schrittweise in alle Einzelheiten des Gesetzes einführen
den Arbeitsweise. D ie  durch langjährige Erfahrung in 
höchstem Richteram t geschulten H erausgeber haben wohl 
auch daran recht getan, daß sie bemüht geblieben sind, 
die Rechtsprechung des RG. und der O L G . in den M itte l
punkt der Erläuterungen zu stellen und dam it an der 
überkommenen Eigenart des W erkes festzuhalten. Denn  
die Anpassung des Zivilprozesses an die Grundgedanken  
des völkischen Gemeinrechts, w ie  der Vorspruch zur N o 
velle v. 27. O kt. 1933 sie fordert, ist in erster Linie dem  
Richter anvertraut, und das W agnis des Gesetzgebers, 
durch ein M achtgebot von knappster Form  eine der groß
artigsten Änderungen im Prozeßrecht ins Leben zu rufen, 
kann nur gelingen, wenn bei allen Beteiligten die m a ß 
g e b l i c h e  B e d e u t u n g  d e s  R i c h t e r s p r u c h s  w ie
der klar erkannt und gebührend gew ürd ig t w ird.

RA. D r. W . O p p e r m a n n ,  Dresden.

D a s  K o s t e n f e s t s e t z u n g s v e r f a h r e n  
D e u t s c h e  G e b ü h r e n o r d n u n g  f ü r

und die 
Rechte

a n w ä l t e  nebst den Iandesgesetzlichen Vorsch ^  
in Preußen, Bayern, Sachsen, W ürttem berg , F ^ d  
und Hessen, erläutert von W i l l e n b ü c h e r ,  vV fts- 
Geh. JR„ O L G R . a. D . 13. A ufl. in G e m e m s c m ^  
arbeiten von F. Junge, L G D ir . in Berlin, und K N  ]lf]d 
LG R . in Berlin, sowie D r. J. A. G ra f W estarp, K ,Z riin, 
N otar in Berlin, D r. J. von der H e y d e ^ R A . in -Ldie« 
D r. W . Petersen, RA. in Berlin. Berlin und M  
1940. J. Schweitzer V erlag . V I I I ,  559 S. Preis hart.

D ie  13. Auflage des rühm lich bekannten Werks 
tig t erneut seine Vorzüge und erw eitert sie. Es = ing 
einzige umfassende Sonderwerk über Kostenfests nell 
in Z iv il- und Strafsachen (nebst einem au sfü h rb ar g£. 
gefaßten Sonderabschnitt über Arm enanwaltskost ' nas-
blieben. Dem  Streitw ert ( Berechnung und Fes g« l0 ^ 2 
verfahren) ist in den Erläuterungen zu den S3 jgenen 
R A G ebO . eine 50 Seiten umfassende, m it einen1 Rieses 
Inhaltsverzeichnis versehene Abhandlung über  ̂ fast 
schwierige, den P rak tike r, insbesondere den A n «   ̂ ^b- 
täglich beschäftigende S toffgebiet gew idm et. L>e ^ e\. 
schnitt (G ebühren in Strafsachen) ist neu bearbei > jpef 
lieh kann die V O . v. 6. N ov. 1940 (Neufassung “SSUUfo ' ugfilC1*,
Bestimmungen, E infügung des § 7 2 a  u. A .) nicht iQlß 
sichtigt sein, da die Bearbeitung im Spätfrünj ßjSCberl 
abgeschlossen w urde. D ie  Erläuterung der 1 re peStirn"
G ebührenordnung ergänzt d ie reichsrechtlichen gonüer' 
mungen auf das glücklichste. D e r durchlaufende egetzcs' 
abdruck aller nur irgendw ie heranzuziehenden Lander
texte ohne Erläuterungen, auch der d er weitere  
gebiihrenordnungen, erleichtert die A rbeit des r>vveitefer 
erheblich und überhebt ihn der Heranziehung  
Rechtsquellen. pue

Das W e rk  bringt nach M öglichkeit nur. ff elitlic*l i t  
neueste Entscheidungen und sucht die veröl« ;st f l1 . 
Entscheidungen vollständig zu verw erten . Dabc ' . e0 inj
nur die Rechtsprechung des K G ., die im wesen cj,|irig 
D R . veröffentlicht ist, sondern auch die R c c tljg ren F a, 
der anderen Oberlandesgerichte verwendet, .efl siny  
Schlüsse o ft nur im Justizverwaltungsblatt zu ^uflaS 
D a m it ist auch einem bei der vorhergehend 0
ausgesprochenen H inweise Rechnung g e\ r.aS ¿rheb* Pli 
Rechtsprechung des LG . Berlin eine allzu r^Ub1 
M aßgeblichkeit fü r das ganze Reichsgebiet c 
versucht w orden sei. . f *iiVherl K

D er „W illenbücher“  ist ein auf w issenschatuiu^ pr^t f f
stehendes W e rk  geblieben; er w irtl auch für ¡.{en. 1 
tike r, R ichter oder A nw alt, Z iv il-  oder Stra J VjgjbeO- 
unentbehrlicher, kaum je versagender Ratgeo ¿erb0'

RA . V e g e n e r ,  n
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^  f “ - ]1 a JJ-s " u n (t K a s s e n  w e s e n .  Von Justlnsp. 
o ; ,” ? Q i i g a n ,  Rechtspfleger in Berlin. (H e ft 27 der 
lam  d 01.. e „Rechtspflege und V erw altung“ .) 2. A u f- 
la^e' iH eo ‘n"LeiPz 'S ‘W ien 1940. Deutscher Rechtsver- 
£ * •  HO S. Preis kart. 2,40 M t .

enthält in 6 Te ilen : D ie  Aufstellung und die 
führunJ Unf .  ^es Haushaltsplanes, d ie Kassen- und Buch
end . i '  .1? Rechnungslegung, d ie Rechnungsprüfung
V o r s c h r i f t 11,? ’ außerdem in T e il 7 zahlreiche Sonder
stelle p - ü  .(Qerichtszahlstelle, G efangenenarbeitszahl- 
Notare mbehaltung . der Steuern, Gebührenabgabe der 
sPielen U - ' i , 1? T e il 8 eine Reihe von praktischen Bei- 
RW ß ’ -,,!o T e il 9 die Begriffsbestimm ungen des § 2  

Der V p f i em ■ ein Sachverzeichnis.
Stellung eri' 'u se‘ner knappen übersichtlichen D a r
biet a l lp s w  8em . umfangreichen und schwierigen G e- 
sammen£rp+eu+n^*c*le  t  ^en Rechtspflegeranwärter zu- 
chunaSVnrf;-e “  unc* 'n den Beispielen w ichtige Bu- 
deri tu praktisch erläutert. Das W e rk  dürfte
züglicher \ v  • riftenreihe angestrebten Zw eck in vo r

weise erfüllen.
Justizoberinspektor Hors tmann,  Bonn.

Dr.
b e ¡h  ; I / S . f r t e d  B r i e g e r :  D i e  E r z i e h u n g s -  
Jugendrp^L1 D e h r v e r  h ä 1 t  n i s. (Schriften zum  
scher E c1- 3 )  B erlin -Leipzig -W ien  1941. Deut-
Seitde echtSVerIag- 78 S- Preis hart- 4 ,2 0 1) M M .

e‘0es A usUjm  Wahre N atur des Lehrverhältnisses als 
Vf'eder zu „ivunSs- und Berufserziehungsverhältnisses 
f ch auch h ;p cueiner G eltung gekom m en ist, haben 
j-ehrherrn ,  Ansichten über d ie dem Lehrling  vom  
U,ese wird enc'e „Lehrlingsvergütung“  gewandelt. 
s°ndern ak  t? ,m ehr als Lohn fü r geleistete A rbeit, 
?Uschuß anfn- t o i e h u n g s b e i h i l f e  oder U nterhalts- 
JpgSchQ.) E j aßt (vgl. auch § §  8 Abs. 2, 21 Abs. 1 
„Wankens konsequenten D urchführung dieses
Praktische A u e ! , , ,  s*cE w ichtige Folgerungen für die 

e’hilfe e r o -e h p t f I tu n g  des Rechts auf d ie Erziehungs- 
ScrechtferUp.. !i- , r ..a“ em 'erscheint es dann nicht mehr 
„("¡P Maße <ipr aie ,H ö h e  der Beihilfe in ein Verhältnis  
e i 1 u- a. auswi ,^e eistcten A rbe it zu setzen. Das w ürde  
«PpPi Grunde /t-en uiüssen, wenn Arbeitszeit aus irgend-

einlatsächlich f i lgez° g ei> w ird.
TnPi a%emeinpn uns^r „geltendes Recht, das mangels 
„rifo rdnun  'gese tz lich en  Regelung größtenteils auf 
eei+a?^*UnP der t t ’ von einer derart selbständigen  
fp ita,tten die m „ :J rrzi£ hungst>eihilfe“  w e it entfernt. So 
naeh ln2s eine k v * en Tarifordnungen bei K rankheit des 
Arhn . den glejr u " zu£ g °d e r einen W egfa ll der Beihilfe  
die v , n und A„n Grundsätzen w ie bei erwachsenen 
Bern« ^lung einpr®»^? *ten und schreiben andererseits 
A u ? u fUng der R„ ^ ,e£hrari)eitsverg ütung vor. Auch die 
°ffenl!8ung erheiAp e’ ^ ‘e m R dem Fortschreiten der 
denu ar Weniuer ,rCA ^zu Helgen pflegt, berücksichtigt 
b ild e t  Arbeit dp0lei^!?si.en des Unterhalts als den W ert, 

g (den Unternph kebrhngs m it der Z e it fü r den aus-
nachrJeger ¡st ^ mer erlangt.
den Sv?atlgen. D p fc f  Fragen mit gutem Verständnis 
ünd u 0rtcrunu(.n ■..i,c!lwerpunkt seiner Schrift liegt bei 
liehe1 aU daraus oJ £r das Wesen der Erziehungsbeihilfe 
^ chm,„ sgestaItun(TZ°,Seuet? Folgerungen für ihre sach- 
fTrsrh? der Beih;ipWo >̂ei besonders die bei der Be- 
Y.°rbii,i denheit d,.r n zu, beachtenden Gesichtspunkte 
$e Zukng und Ge, M Ue>Stand der Ausbildung, Alter, 2„„^lassigke« Geschlecht des Lehrlings «■-

1 Schi c‘ t, so : duuer uer Aroeit aucn mehr- 
eslens uSsc mit h p e t i er doch selbst wiederholt und 
Pci, .beute noch onj e.rem Nachdruck, daß — min- 

??cblässG 1 ne 1 emen + „ 1 -e El ! z i e h u n g s b e i h i l f e  
« teriichgUng naclUcT^6 c 11 s *cb b i r g t ,  deren Ver- 

,Fo> n hätte, so wenn es dem
W S r H ü U Ä  M“ ude’ . dic Lehrli"g e ohnü be-u cb arir.i rmzini(.,,..„..^Lhrar.beit heranzuziehen. In der 

Urchvire?i *m A r b e i t e t - t r wen‘g angebracht. Ist 
g EH3tune-si0i f  vefhaltnis der Lohn keineswegs

n. son dern  b ald  m e h r, b ald  w e n ig e r

auf die Leistung abgestim m t, so daß er —  w orau f B r i e 
g e r  (S. 68) m it Recht hinweist —  seinerseits „U n te r
haltselemente“ einschließt, was sich neuerdings sogar bei 
Stundenlöhnern und A kkordarbeitern  in der Bezahlung 
der W ochenfeiertage zeigt. D er Gegensatz zwischen Lohn 
und Erziehungsbeihilfe d arf also auch nicht übertrieben 
werden. Gemeinsam ist beiden, daß sie vom U n ter
nehm er dafür gezahlt w erden, daß ihm  das G efo lg 
schaftsm itglied seine A rbeitskraft zur V erfügung stellt. 
N u r geschieht das beim Arbeiter, dam it dessen Arbeits
k ra ft vom Unternehm er fü r seine Zw ecke eingesetzt w er
den kann, beim Lehrling, um seine A rbeitskraft für 
künftigen Einsatz auszubilden, w obei sich aber auch 
schon während der Ausbildung Übergänge vollziehen. 
Dem  scheint die tarifliehe Regelung der Erziehungs
beihilfe Rechnung zu tragen, mag auch im einzelnen 
noch manche Verfeinerung möglich sein.

D ie  Schrift von B r i e g e r  regt dazu an, diesen F ra 
gen w eiter nachzugehen, und enthält selbst schon be
achtliche Fingerzeige. Ihre Grundgedanken halte ich für 
richtig. In  der geschichtlichen E inführung, die. überhaupt 
etwas knapp geraten ist, vermisse ich ein kurzes E in 
gehen auf das in früheren Zeiten allgem ein übliche 
L e h r g e l d ,  dessen heutiger F ortfa ll fü r den W andel der 
Anschauungen besonders aufschlußreich ist. Im  ganzen 
ist die Abhandlung eine erfreuliche Leistung, die auch 
seitens der das Lehrlingsrecht gestaltenden Stellen Be
achtung verdient.

Prof. D r. A r t h u r  N i k i s c h ,  Kiel.

B e n i t o  M u s s o l i n i ,  D e r  G e i s t  d e s  F a s c h i s 
m u s .  Ein Q uellenw erk. Herausgegeben und erläutert 
von H o r s t  W a g e n f ü h r .  M it  einem Bildnis Musso
linis. München 1940. V erlag  C. H . Beck. V I I I ,  121 S. 
Preis ka rt. 3,20 31M.

D ie kleine Schrift g ib t eine geschickte Zusam m en
stellung w ichtiger Quellen zur Erkenntnis des Faschis
mus. A m  A nfang stehen M u s s o l i n i s  grundlegende  
Abhandlungen „D ie  Philosophie des Faschismus in ihren 
G rundgedanken“  und „D ie  politische und soziale D o k 
trin  des Faschismus“ . Daran schließen sich Auszüge 
aus M u s s o l i n i s  Reden und Schriften und bedeutsame 
Dokum ente: Das faschistische Program m  von 1919, die 
„Zehn Gqbote des M ilizso ldaten“ , das italienische Ras
senmanifest von 1938, die „C arta  del Lavoro“ , die 
„C arta  della Scuola“  und das futuristische Program m  
der L iteratur. In einem weiteren T e il stellt der H eraus
geber Leitsätze aus M u s s o l i n i s  „P reludio  al M a -  
chiavelli“  neben Aussprüche aus den W erken  M achia- 
vellis und arbeitet dam it die engen Beziehungen des 
Faschismus zu dem großen Renaissancepolitiker heraus. 
Den Schluß des Büchleins b ildet ein um fangreicher A n 
m erkungsteil, in  dem der Herausgeber die Quellentexte  
erläutert und sie dem Verständnis des deutschen Lesers 
nahe bringt. Bibliographische N otizen  ergänzen die 
Schrift. D ie  k lare soldatische H a ltu n g  des Faschismus 
und seines Gründers und Führers; die kämpferische 
Einstellung des Faschismus zum Leben und zu den 
Problem en der Z e it; die Ü berw indung der liberalen und 
dem okratischen Ideologien; der beherrschende Staats
gedanke; die Auffassung von W irtschaft und A rbe it 
sprechen eindringlich aus dieser Quellensam m lung zu  
uns. Sie g ib t einen ausgezeichneten E inblick in die be
herrschenden Auffassungen des verbündeten Italien.

RA . D r . H e l m u t  S e y d e l ,  Berlin.

Aus Zeitschriften
S taats- und V ö lk e rre c h t

D ie  gebräuchliche Form el, daß bei uns das V o lk , in 
Italien aber der Staat im Vordergrund stehe, und daß die 
italienische Gestaltung gegenüber der deutschen die un
vollkom m enere und w en iger fo lgerichtige sei, ist zu flach 
und überdeckt Wesentliches. Das V o lk , die Nation, ist 
fü r die faschistische Lehre keineswegs ohne Bedeutung; 
die deutsche Lehre betont indessen m ehr die A b s ta n i 
mungsgemeinschaft, die faschistische aber d ie w illen tlich 
politische Verein igung. Das faschistische Verfassungs- 
rech t h a t in fo lg e  d er Beibehaltung d e r M onarchie und

/
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der starken Traditionsgebundenheit der italienischen A u f
fassung viele konservative Züge (Te ilung  der G ew alten, 
Gesetzesbegriff). D ie  Stellung des Regierungschefs ist 
daher notw endig eine andere als die des Führers, wenn  
auch die politische Führung und Entscheidung praktisch 
beim Duce liegt. D ie  Partei ist dem Staate ein- und 
untergeordnet. V erf. bringt abschließend einige beson
dere K ernbegriffe dem  Verständnis des deutschen Lesers 
nahe (regim e, gerarchia, stato to ta litario ).

( U l r i c h  S c h e u n e r ,  „Staatstheorie und V e r
fassungsrecht des Faschismus“ , Ztschr. f. d. ges. 
Staatswissenschaft Bd. 101, 252— 286.)

R echtsp flege
Es g ib t w ohl kein Problem  cter Rechtspflege, das seit 

1933 lebhafter besprochen worden w äre als das der 
Stellung des Richters im neuen Reich. W i e a c k e r s  
Aufsatz „Richterm acht und privates Rechtsverhältnis“  
(A rchöffR . 1937,1 ff .)  machte zum erstenmal systematisch 
eine Entw icklung bewußt, die die Stellung des Richters 
durchzumachen im B egriff w ar. D a  h m  zeichnet die  
Stellung des Strafrichters in einer zeitbedingten Ü ber
gangslage, und auch er macht uns dam it Entw icklungs
linien bewußt, die, o ft unm erkbar, h inter dem festen 
G erüst alter Einrichtungen sich abzuzeichnen beginnen. 
Zweifellos ist die Richterm acht auch auf dem G ebiet des 
Strafrechts im Steigen begriffen: Auflockerung der G e
setze, G eneralklauseln, weite, kaum  noch faßbare Be
griffe , Subjektivierung des Strafrechts, Ermessensfreiheit 
im Verfahren erweitern M acht und V erantw ortung des 

.Richters. W ichtige politische Entscheidungen sowie die 
vorbeugende Verbrechensbekäm pfung —  keine eigentliche 
strafgerichtliche Aufgabe —  sind in seine H and  gelegt. 
A ber ist die M acht des Richters w irk lich  nur erweitert?  
D e r Zunahm e der E inw irkungsm öglichkeit stehen starke 
Einbußen gegenüber: Vorentscheidungen politischer Stel
len, zunehmende selbständige Entscheidungsbefugnis der 
Staatsanwaltschaft nehmen dem Richter einem T e il der V e r
antw ortung und des Einflusses. Polizeiliche Verbrechens
bekäm pfung und ein umfangreiches Ordnungsstrafrecht 
brechen T e ile  aus dem Sektor strafgerichtlicher T ä tig k e it 
heraus; die Zersplitterung der gerichtlichen Zuständig
keiten schwächt den E influß der Rechtspflege. Eine V e r
wischung der eigentlichen Aufgabe der Strafrechtspflege, 
ein H ingleiten  zu einer mehr verwaltenden T ä tig k e it ist 
die Folge. D e r W eg , den die Entw icklung gehen w ird, 
ist noch nicht eindeutig festgelegt. D  a h m hat indessen 
das Verdienst, uns den Standort aufgezeigt und auf Be
denken der E ntw icklung hingewiesen zu haben.

( D a h m ,  „R ichterm acht und Gerichtsverfassung  
im Strafrecht“ , Ztschr. f. d. ges. Staatswissenschaft 
Bd. 101, 287 ff.)

W irts c h a fts re c h t
Z u r U nterstützung der englischen Flandelsblockade 

haben die U S A . eine F i n a n z b l o c k a d e  über Europa 
verhängt. V erf. bezeichnet den K r e i s  der von der 
amerikanischen Sperre betroffenen Länder und Personen, 
den U m f a n g  der amerikanischen Sperre, die dem H a n 
delsvertrag v. 8 . D ez. 1923 völlig  w iderspricht, und schil
dert d ie deutschen Gegenm aßnahm en, die Verm ögens
w erte von etw a 1700 M illionen  3 tM  ergriffen haben.

( T u r o w s k i ,  „D ie  Sperre der deutschen V e r
m ögenswerte in den Verein igten  Staaten von 
A m erika und die deutschen Gegenm aßnahm en“ , 
D evArch. 1941, 617 ff.)

Z iv ilp ro ze ß re c h t
D ie neue italienische Z P O . hält an der (beschränkten) 

Berufung fest. Sie lehnt die volle Berufung m it un
beschränktem neuen Vorbringen ab, legt es aber in die 
H and des zweiten Richters, neue Einreden und Beweis
anträge zuzuiasseu, wenn gewichtige Gründe dafür 
sprechen. Darstellung der übrigen Rechtsm ittel und ihres 
Verfahrens.

( S p e r l ,  „Das Rechtsmittelsystem der neuen ita 
lienischen Z P O .“ , A kad Z . 1941,.221.)

Das K ollegialgericht w ird  in höherer Instanz notwendig  
bleiben. U m  die Anonym ität des Kollegialgerichts zu be
seitigen, macht V e rf. den —  kaum  zw eckm äßigen —

Vorschlag, daß im Kopf des Urteils nur die Richter 
nannt werden, die voll hinter dieser Entscheidung sten ■ 

( L o w e ,  „Ist die Anonym ität des Kollegialgerich 
notw endig?“ , D G em W R . 1941,155.)

V ers ich eru ng srecht
D er Ausschuß für Versicherungsagenten- und -mak 

recht der Akadem ie für Deutsches Recht hat einen P 
w u rf fü r die Neugestaltung des Rechts der Versi 
rungsagenten (je tzt: Versicherungsvertreter) fertiggeSt, /  
D er V erf., M itg lied  des Ausschusses, g ib t eine Dars 
lung der wichtigsten Problem e und der vorgeschlage 
Änderungen. " , ■ 48

( K e r s t i n g ,  „D ie  Neufassung der § § 43l7bl(Sg4l, 
des Versicherungsvertragsgesetzes“ , A k ad Z . 1 
217 flg .)

S tra fre c h t
D e r V erf. regt eine Änderung des § 5 1  Abs. 2 S ^  

an, nämlich eine genauere Bestimmung des BL‘& 
„erheblich verm indert“ . E r geht davon aus, “ “ Lgte  
Naturwissenschaft eine gewisse, wenn auch besem ' ^  
W illensfre ihe it anerkennen dürfe. D e r V erf. sc“ Ku
w eiter, daß alle unsere Handlungen die Folge elfliwjHen 
sam m enwirkens von Erbgut, U m w e lt und eigenem  
sind; eine einheitliche N orm  von W illensfreiheit, 9 .  jur. 
alle Menschen g ilt, g ib t es nicht. V ie lm ehr muß Die |  jaer 
wissenschaft die verschiedensten G rade von praK -jjS_ % 
W illensfre ihe it annehmen. D ie  Einführung des § 3 ‘ ßes 
StGB, bedeutet nur den Anfang einer Anpassung p gr 
Strafgesetzes an naturwissenschaftliche Erkenntm  • ¡,e- 
B egriff „erheblich verm indert“  im § 51 Abs. 2 S tu  • v0lI 
darf deshalb einer genaueren Bestimm ung, wen m v0n 
4 G raden der Zurechnungsfähigkeit sprechen " anu’ejden 
denen einer 0 , der andere 100<>/o beträgt, und die g^ff 
anderen dazwischenliegen. D ie  G renze für den je r  
„erheblich“ stellt daher den medizinischen Gutach 
nur fließende Übergänge kennt, vor unüberwi 
Schw ierigkeiten. , r ,u  w el'

Als Z ie l der Z u ku n ft sieht es der V erf. an, dur. erjgeB 
tere Abstufung des Strafmaßes auch über die bis s£tz- 
3 Grade hinaus eine w eitere Angleichung der 
gebung an die natürlichen Verhältnisse zu schau .

( E d g a r  K r ü g e r ,  „D ie  W illensfre iheit ^ u ^ n g “ ’ 
der neuen naturwissenschaftlichen * ^ 40,
Deutsche Ztschr. f. d. ges. gerichtl. Mediz 
150 Hg.)

Den dargelegten G edankengang führt der V er '̂v0ller 
ter fort, indem er vorschlägt, an die Stelle -4 drel 
Zurechnungsfähigkeit und Unzurechnungsfähig1̂  § 51 
Zwischenstufen zu setzen und entsprechend 
Abs. 2 StGB, neu zu fassen. ^oC»'

Eingehende Ausführungen über die Begriff > 
w ertige und m inderw ertige“ Menschen fo lge11- g^-af-

( E d g a r  K r ü g e r ,  „W illensfre ihe it und ^ 40, 
gesetz“ , Ztschr. f. d. ges. gerichtl. Med  

453 f i )  . aUf das
D ie  Untersuchungshaft kann m it Rücksicht a ^¡i|ig- 

Geständnis des Verurteilten  oder aus son? w erdcllj 
keitsgriinden auch bei Kriegstätern angerectui .q soi 
D ie V O . über die N ichteinrechnung v. H -  L1?11 durch 
auf die Anrechnung der Untersuchungshaft /  j jg  fas 
Gerichte nicht einw irken. Dem  entspricht au1 j e in a f i ° '  
einhellige Praxis. Den Anregungen von 1 11 
D R . 1941, 841 flg . w ird  nicht zugestim m t. uChungs’ 

( D a l l i n g e r ,  „Anrechnung der Un*ers 
haft bei Kriegstätern“ , D J . 1941, 6 7 31 g /  ^

D e r Jugendarrest w ird  vom Gesetzgeber ate ’» gm1'1 
m itte l“  definiert. Auch der V orm u n dsch aft . ^  EL 
nach § 1631 BGB. den Sorgeberechtigten £ achtm itte.‘ 
Ziehung durch Anwendung geeigneter jChter
unterstützen. Kanu also der Vormundscha ? Ve ‘ 
Rahmen des § 1631 BGB. Jugendarrest .v .e r jQ ig jJ t  
verneint die Frage nach geltendem  Recht, l  * endpfle® 
den Einbau des Jugendarrestes auch in das j a 
recht für die Rechtserneuerung. u0d Ju"

( B e r g e m a n n ,  „Vonnundschaftsricn e
gendarrest“ , A k ad Z . 1941, 219.)
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R e c h t s p r e c h u n g
Nachdruck der Entscheidungen nur auszugsweise und m it genauer Quellenangabe gestattet 

[ * *  Abdruck in der amtlichen Sammlung der Entscheidungen des Reichsgerichts. —  f  Anmerkung]

liechtspolitisch besonders bedeutsame Entscheidungen:
Strafrecht S. 1721 Nr. 1; Bürgerliches Recht S. 1726 Nr. 9, S. 1731 Nr. 13, S. 1734 Nr. 14

Strafrecht
H* 1 ri
liehe* s P' —  § 1 Abs. 2 V O . zum Schutze gegen jugend- 
aUf c*iwerverbreclier stellt es e n t s c h e i d e n d  nicht 
T ü t p 6 ^ ‘Senart der begangenen Tat, sondern a u f  d i e  
eine an P e r .8 ö n 1 > c h k e i t a l s  s o l c h e  ab, er setzt 
v°faus eme*ne verbrecherische Frühreife des Jugendlichen

SondeVola SSchädlVa w il! in erster L in ie nicht eine be- 
heSon ,e A rt der Täterpersönüchkeit, sondern eine unter 
fasse], CfS erschwercnden Umständen begangene T a t er-

Bei *
Sch äd lJr!'end,ichen ist die Anwendung des § 2 Volks- 
gege„ y -  nicht von der Anwendung des § 1  Abs. 2 V O . 
chen. ! j !u£ endliche Schwerverbrecher abhängig zu ma-

Her
Ange[(] zar Z e it der abzuurteilenden Taten 16jährige  
dei-eil fi; t zw e‘ einfache und gemeinschaftlich m it an- 
ren Diel *"L*lw e-re Diebstähle begangen. Sämtliche schwe- 
gefahr Dsi,a™e sind unter Ausnutzung der gegen Flieger- 
einein l^n tro^enen M aßnahm en ausgeführt worden. In  
^fiihrt * i * 3 * •* haben die Täter zahlreiche W erkzeuge m it- 
cPben ’h'111 Tderen. H ilfe  sie gemeinschaftlich den Angel
t e  'Vur(>er d-r ,e‘nes Geldschrankes durchgesägt haben. 
®ei seine ihrem  Tun  überrascht. D e r Angekl. trug
latidsehnj, ' 'eidla^ ung noch die bei der T a t gebrauchten 

, Obi !e‘
^reitg1" -f f '11. Yprleben w ird  im  U rte il m itgeteilt, daß er 

" jä h r ig e r  im Sommer 1938 zw eim al in die 
» o h a j ,  einer m it seinen E ltern  in demselben Hause 
,Jeld ent n Sanz armen W itw e  eingedrungen ist und dort 
•,erhältnic en.det hat. A ls lö jäh rig e r hatte er ein Liebes-

WenLn^  einer Kellnerin . Eine .. .......................................
Der 'V a te* a , hspielens verbpten.

einer Kellnerin . Eine G astw irtschaft w urde

• des Angekl. ist nach Kriegsausbruch zur
i ^ as I q  .einSez°gen worden.
V i'vei päi, den BeschwF. wegen einfachen Diebstahls 
Ik u Sth ; id i\; f iund w egen fünf Verbrechen gegen § 2  der 
fiin lahl ,  D ., jedes verübt in Verbindung m it schwerem  

jSpis v e r^ t  d*ner Gesamtstrafe von zw ei Jahren Ge-

bnage>dob ^ r ö n d u n g  des U rte ils  erörtert es auch die 
züzurp„u ^ nSphl. dem „Tätertyp “ des Voiksschäd- 

IJ h n g  diecp'n^?..se' und führt dazu aus: Z u r C harakteri- 
a k Sr hereitQS ,tertyps sei nicht erforderlich, daß der 
\ve„Verbrpri,„__',°!'h)es_traft sei und nach seinem Vorleben„ orechp ■ sei unu nacn seinem \
tost11, 8>ch a,,onJ c , Persönlichkeit erscheine. Es genüge, 
Weiî Hen beQr,de/  Verwirklichung des im §2 der VO. auf- 
bij/Y er nori,ndei'en ’Tatbestandes ergebe, daß er, auch 
genwlltinn- „„«»bestraft sei, doch durch die Tat eine 
>hr f 1 .nschaft .p n“ ber der vom Kriege betroffenen Volks-
S eJ .'hülich n-ff1 TaS gelegt habe, die zeige, daß er tV  'S ai" Segenühersfpho a ; Z  „„i¡8 ausnm^enüberstehe, die Kriegsverhältnisse selbst- 

,reffe u ■ ze und als Volksschädling anzusehen sei. 
sittii’f /11 EriypuY- A ngekl. zu. Dagegen ist die S trK . nicht 
Sleiok®0 Ent«»?1?! an?f> da,l der Angekl. nach seiner 

Uaehtpn c . u.ng einer über 18 Jahre alten Person 
ytjR i LUgendlif-t' § 1 Abs. 2 der V O . zum Schutze 

b 2onrmhe, , . w erverbrecher v. 4. O kt. 1939
ü b J ,,ioM ?8f  auch seine g eis*i&e Entwicklung  

Sieici Slch dn„, , . Jahre alten Mannes entsprechen, so 
e ^eststpii hinsichtlich seiner sittlichen Reife die 

uung nicht treffen lassen; es beständen hier

nach dem Gutachten des Sachverständigen gewisse 
Zw eife l.

D ie  Rev. w urde verworfen.
A n  sich ist nicht in  Abrede zu stellen, daß der T a t

bestand des § 2  der VolksschädlVO. auch von Jugend
lichen verw irk lich t werden kann, wenngleich beim jugend
lichen T ä te r naturgemäß eine besonders sorgfältige W ü r
digung der Persönlichkeit und der Umstände, unter denen 
die T a t begangen worden ist, zu erfolgen hat. Indessen 
kommt hier folgende Besonderheit in Betracht: D ie  prak
tische Bedeutung der Anw endbarkeit des § 2  der V O . be
steht darin , daß die Bestrafung m it Z u c h t h a u s ,  in be
sonders schweren Fällen m it dem Tode, zwingend vor
geschrieben ist. Diese Strafarten scheiden aber beim  
Jugendlichen nach § 9  JG G . grundsätzlich aus. D ie  M ö g 
lichkeit, auf Zuchthaus zu erkennen, ist beim  jugendlichen 
T äte r nur dann gegeben, wenn die Voraussetzungen des 
§ 1 Abs. 2 der V O . zum Schutze gegen jugendliche Schwer
verbrecher vom Tatrich ter festgestellt werden. Diese E r
w ägung könnte dafür sprechen, beim Jugendlichen die 
Anwendung des § 2  der VolksschädlVO. von der A nw en
dung des § 1 Abs. 2 der V O . gegen jugendliche Schwer
verbrecher abhängig zu machen. H ie r muß indessen dem 
Gesichtspunkt entscheidende Bedeutung zukommen, daß 
§ 2 der VolksschädlVO. in erster L in ie  nicht eine beson
dere A rt der Täterpersönlichkeit, sondern eine unter be
sonders erschwerenden Umständen begangene T a t erfas
sen w ill. D e r Jugendliche, der einen Diebstahl unter Aus
nutzung der Verdunkelung verübt, begeht ebensowenig 
einen einfachen Diebstahl w ie  derjenige, der ihn unter 
den erschwerenden Voraussetzungen des § 243 StGB, vor
nim mt. E r w ürde aus einer unzutreffenden gesetzlichen 
Bestimmung verurte ilt sein, wenn § 2  der VolksschädlVO. 
tro tz Vorliegens seiner Tatbestandsmerkmale außer A n 
wendung bliebe. G leichzeitig  enthält die V erurteilung aus 
der letztgenannten Strafbestimmung den erforderlichen  
Hinw eis an den Tatrich ter, die Schwere der T a t bei der 
Strafzumessung zu beachten. Es läßt sich auch nicht 
sagen, daß der M aßstab, der an die sittliche Reife des 
Jugendlichen bei der Entscheidung über die A nw endbar
keit der V O . gegen jugendliche Schwerverbrecher zu legen 
ist, der gleiche sei, der für die A nw endbarkeit der Volks
schädlVO. hinsichtlich der Beurteilung der Täterpersön
lichkeit des Jugendlichen gelten müsse. § 1  Abs. 2 der 
V O . zum Schutze gegen jugendliche Schwerverbrecher 
stellt es e n t s c h e i d e n d  nicht auf die E igenart der 
begangenen T at, sondern a u f  d i e  T ä t e r p e r s ö n 
l i c h k e i t  a l s  s o l c h e  ab, er setzt eine allgemeine 
verbrecherische Frühreife des Jugendlichen voraus (vgl. 
RGSt. 74, 307, 308, 309 =  DR . 1941, 4 3 2).

Im  vorl. Falle hat sich das LG . bei der Erörterung der 
Frage, ob der Angekl. dem Tätertyp  des Volksschädlings 
entspreche, ausdrücklich nur m it dem Umstande ausein
andergesetzt, daß er noch nicht vorbestraft sei. Dem  Z u 
sammenhang der Urteilsgründe ist aber zu entnehmen, 
daß es dabei auch das jugendliche A lter des Angeld, nicht 
außer Betracht gelassen, vielm ehr die 1 aten als so schwer 
angesehen hat, daß sie tro tz der Jugend des Angekl. seine 
Betrafung auf Grund der VolksschädlVO. erfordern. Ein  
Verstoß gegen gesundes Volksempfinden, das letzten En
des den M aßstab auch für die Anwendung des § 2  der 
VolkschädlVO. zu bilden hat (vgl. RGSt. 74, 321, 322 =  
DR . 1940, 1422«), ist h ierin  bei Berücksichtigung aller 
tatsächlichen Feststellungen des U rte ils  nicht zu erblicken. 
Hinsichtlich der Frage, was das gesunde Volksempfinden 
erfordert, ist auch das RevG. zu einer eigenen Beurtei-
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lung berufen (vgl. RQSt. 74, 261, 263 =  D R . 1940, 18392Ü). 
D aß das U rte il sich nicht ausdrücklich dam it auseinan
dersetzt, daß der V ater bei Begehung der Taten zur 
W ehrmacht eingezogen w ar, bedeutet an sich einen 
M angel des Urteils. Inldessen muß angenommen werden, 
daß der Tatrich ter diesen Umstand bei der Fällung seiner 
Entscheidung nicht unberücksichtigt gelassen hat. Aus 
dem im U rte il über die Persönlichkeit des Angekl. getrof
fenen Feststellungen, namentlich aus dem Umstande, daß 
er bereits als 14jähriger zu einer Z e it, als der V ater noch 
nicht eingezogen w ar, die den begleitenden Umständen 
nach schwerwiegenden Diebstähle begangen hat, konnte 
der Tatrich ter die Folgerung ziehen, daß die verbreche
rische Betätigung des Angekl. w eniger dem Fehlen der 
väterlichen Aufsicht als einer dem Verbrechen bereits zu
neigenden Persönlichkeit zuzuschreiben sei. Von dieser 
Auffassung ist er bei seiner Entscheidung ersichtlich aus
gegangen.

Schließlich bedeutet es nach Lage des Falles keinen 
verfahrensrechtlichen oder sachlich-rechtlichen M angel 
des U rteils , daß es nicht die Anw endbarkeit der Bestim
mungen der § § 5 — 8 des JGG. und der V O . zur Ergänzung  
des Jugendstrafrechts v. 4. O kt. 1940 —  RG Bl. I, 1336 —  
erörtert. Dem  U rte il kann angesichts der Höhe der ver
hängten Strafe ohne weiteres entnommen werden, daß 
diese Bestimmungen nach der Auffassung des Tatrichters  
im vorL Falle außer Anwendung zu bleiben haben. Recht
liche Bedenken sind dagegen nicht zu erheben.

(RG ., 4. StrSen. v. 2. M a i 1941, 4 D  160/41.) [He.]

Anm erkung: Das U rte il ist von Interesse, w eil es die 
heute so vielerörterte Frage des „ T  ä t e r  s“ und seiner 
Bedeutung in zwei Kriegsverordnungen —  der V O . zum  
Schutz gegen jugendliche Schwerverbrecher v. 4. O kt. 1939 
(R G B l. I,  2000) und der V O . gegen Volksschädlinge vom  
5. Sept. 1939 (R G B l. I, 1679) —  au fw irft und durch diese 
Gegenüberstellung die maßgebenden Gedanken klarer her
austreten läßt.

1. Daß die T ä t e r p e r s ö n l i c h k e i t  i n  d e r  V O .  
g e g e n  j u g e n d l i c h e  S c h w e r v e r b r e c h e r  eine 
e n t s c h e i d e n d e  Rolle spielt (w ie  dies auch das vorl. 
U rte il anerkennt), bedarf keiner längeren Begründung. 
Spricht doch der W ortlau t des Gesetzes selbst nicht nur 
von einer „bei der T a t gezeigten, besonders verwerflichen  
verbrecherischen G  e s i n n u n g “, sondern unm ittelbar da
von, ob trotz seiner Jugendlichkeit „der T ä t e r  nach sei
ner geistigen und sittlichen Entw icklung einer über acht
zehn Jahre alten Person gleichzuachten sei“ . Diese letztere 
Frage hatte schon das angefochtene U rte il verneint: möge 
auch die „geistige“ Entw icklung der eines über 18 Jahre 
alten Mannes entsprechen, so habe sich doch hinsichtlich 
der „sittlichen“ Reife des Angekl. die gleiche Feststellung 
nicht treffen lassen. M it  Recht, nicht nur nach dem W o rt
laut, sondern ebenso nach dem Sinn des Gesetzes, ist 
deshalb die Anw endbarkeit der V O . v. 4. O kt. 1939 ab
gelehnt worden. D aran  ändern auch die weiteren Fest
stellungen das vorl. U rte il nichts.

2. Schw ierig  zu bestimmen ist die Bedeutung der 
T ä t e r p e r s ö n l i c h k e i t  i n  d e r  V o l k s s c h ä d l -  
V O . O ber die Rolle des „Tätertyps“ im  Kriegsstrafrecht 
—  ihre Berechtigung in Übereinstim m ung m it der Praxis 
des höchsten Gerichtshofs weitgehend anerkennend —  hat 
sich im  vergangenen Herbst die Arbeitsgemeinschaft der 
deutschen Strafrechtslehrer auf einer Tagung vom 6. und 
7. Sept. 1940 in W eim ar eingehend ausgesprochen. Ihre  
Verhandlungen sind jetzt in der Z S trW . 60, 335 ff., 353 ff. 
veröffentlicht. D e r Senatsvorsitzende des vorl. U rt., RGR. 
D r. S c h w a r z ,  hat sich in  der A kad Z . 1941, 158 zu der 
neuen Lehre zurückhaltender, aber keineswegs radikal ab
lehnend geäußert. Sie dürfte mehr und mehr dazu bestimmt 
sein, die Grundlage der strafrechtlichen Verbrechenslehre 
überhaupt, wenn nicht zu bilden, so doch mindestens zu 
ergänzen und zu vervollständigen; denn sie bedeutet eine 
gedankliche Zusammenfassung jener zahlreichen „perso
nalen“ Tendenzen auf verschiedenen strafrechtlichen Ge
bieten, die m it dem „W illensstrafrecht“ des neuen deut
schen Staates untrennbar verbunden sind (siehe darüber 
näher meinen „G ru nd riß “, 2. Aufl., 1941, S. 43— 45 m it 
Lit.).

D ie  Frage des „Tätertyps“ zur VolksschädlVO. ist auch

im vorl. U rte il ausdrücklich berührt und näher erörtert- 
D e r maßvoll abwägenden Form , in der dies geschieht un 
in der die Verschiedenheiten gegenüber der Bedeutung z“ 
N r. 1 klar hervortreten, können w ir  in jeder Beziehung 
zustimmen. Schon das Untergericht (dessen U rte il vom 
RG. anerkannt wurde) hat die Frage erwogen, ob de 
Angekl. den Tätertyp  der VolksschädlVO. aufweise; e 
stellt sich dabei auf den Boden der bisherigen Rspr- deh 
RG., wonach der Tä ter nicht vorbestraft sein, aber doc  ̂
in seiner T a t eine Einstellung gegenüber der vom 
betroffenen Volksgemeinschaft an den T ag  gelegt habe 
muß, die zeigt, daß er ihr feindlich gegenübersteht, 
Kriegsverhältnisse selbstsüchtig ausnützt und als Volk 
Schädling anzusehen ist. Berechtigterweise stellt das U n  ^  
des RevG. in der Erörterung dieses Punktes den Satz vo 
an, daß „ § 2  der VolksschädlVO. in  e r s t e r  L i n i e  nie 
eine besondere A r t  der Täterpersönlichkeit, sondern e' ( 
unter besonders erschwerenden Umständen begangene * 
erfassen w ill“ . Auch unseres Erachtens ist dies der n 
wendige Rahmen, innerhalb dessen erst die Frage °  
„Tätertyps“ w eiter erörtert werden kann. g 2

D a ß  aber solche Erörterung für die Anwendung des 3 
der genannten V O . bedeutsam und fruchtbar ist, helat 
vorl. U rte il an einer Reihe von Stellen unmißverstäna . 
m it Recht hervor. Es könnte, so w ird  angedeutet, ,ra“ nd 
sein, ob die Bestimmung (die ja doch Zuchthaus _ 
Todesstrafe androht) auf „Jugendliche“ überhaupt A n yQ, 
düng finden kann, wenn nicht g leichzeitig  auch die  ̂
v. 4. O kt. 1939 zum Zuge kommt. Zutreffend w ird ■ 
ohne diese Voraussetzung die Anw endbarkeit bejaht, d . 
aber „eine besonders sorgfältige W ürdigung der I e ^e. 
lichkeit ( ! )  und der Umstände, unter denen die j , a ¡st 
gangen worden ist“ , gefordert. Es lasse sich (d*e a0 
durchaus rich tig ) nicht sagen, „daß der Maßstab, 
die sittliche Reife des Jugendlichen bei der Entschei
über die Anw endbarkeit der V O . gegen i aSe^.. ¿ie 

• ■ ..................................... der tuiSchwerverbrecher zu legen ist, der gleiche sei, ße-
Anwendbarkeit der VolksschädlVO. hinsichtlich de eitefl 
urteilung der Täterpersönlichkeit des Jugendlichen » 
müsse“. A ber das RG. prüft gleichwohl nach, ob da s;e 
tergericht die T a t als so schwer ansehen durfte, QfUod 
„trotz der Jugend des Angekl.“ seine Bestrafung am . (je
der VolksschädlVO. erfordere. Dazu w ird  wörth j 4jah" 
sagt: „Aus dem Umstande, daß er bereits r sreZOgert 
rig e r zu einer Z e it, als der V ater noch nicht el11» -egen- 
w ar, die den begleitenden Umständen nach schwer ¿je 
den Diebstähle begangen hat, konnte der TatRC» de5 
Folgerung ziehen, daß die verbrecherische Betätig a]s 
Angekl. w eniger dem Fehlen der väterlichen flieh"
einer dem Verbrechen bereits zuneigenden " er 
keit ( ! )  zuzuschreiben sei“. , der

A ll dies zeigt deutlich, daß für die Anwend g j  e n 
VolksschädlVO. beim jugendlichen T äter e i n e i i n  . ( S - 
§ 3  J O  G.  h i n a u s g r e i f e n d e  P e r s o n  l i  c i rUndei0'  
W ü r d i g u n g  notwendig ist. W ir  halten diese vJ 
Stellung für b illigensw ert und zutreffend. Upn,Prof. D r .E .  M e z g e r ,  München

** 2. RG.
1541) z u r V O
4. O k t. 1940. _ l .................. — . —  . - _
F re ih e itss tra fe  im  U r te i l  gegen einen Jugendiic über
n u r n icht aussetzen, sondern sich d ie  Lnjschei ^gpeii- 
eine e tw a ig e  A ussetzung im  U r te i l  auch n icht vo ^  es

§ 35 Abs. 2 JugGG. findet keine Anwendung, ,.^er die 
sich um die Frage handelt, ob der Aussprmm ^ ^ U p  
Strafaussetzung oder ihr Vorbehalt im U rten  
getroffen werden darf. n(~Ri 1 ,1 ,V

Nach dem § 8 D urchfV O . v. 28. Nov. 1940 (R o n “ 4 OK“
zur V O . zur Ergänzung des J u g e n d s t r a f r e c h t .  c re;hed
1940 ist die Aussetzung der Vollstreckung elf" .  UI1ter *? 
strafe im  U rte il nach dem § 10 JugGG. nur no zul'äs „g  
stimmten, hier nicht gegebenen Voraussetzung setzun| 
D ie  Einführung des Jugendarrestes hat die o tra  0 .
im U rte il für "den Regelfall überflüssig gernai,, iJP u 
Gericht eine Freiheitsstrafe fü r geboten, so so ^  duf f 
in seiner erzieherischen und sonstigen W irku ii|, ^¡eö 
einen A usspruch  Uber d ie  A ussetzung  der =' 
abgeschw ächt w erd en . D iesem  Z w e c k , den u
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'Dreh die Verhängung einer Freiheitsstrafe hervorgerufe- 
ne,n Eindruck auf den Jugendlichen nicht abzuschwächen, 
jvürde es aber auch zuwiderlaufen, wenn der Richter be- 

wäre, im U rte il selbst darauf hinzuweisen, daß die 
jollstreckung der Strafe in der Schwebe bleibt, und daß 
j  jugendliche Angekl. demgemäß m it einer Aussetzung 
er Strafe als m öglich rechnen kann.
(K d , 3. StrSen. v. 26. M a i 1941, 3 D  218/41.) [He.]

*
з . RQ. _  §§ io  Abs. 1, 12 Abs. 1, 14 N r. 1, 15, 46 50, 
Abs. 1 N r. 4 und 5 und Abs. 4 D evQ . 1938.

&,!• D ie Anbietungspflicht entsteht m it dem Anfall der 
, erte. W egen Verletzung der Anbietungspflicht ist straf- 
w5r> wer sich durch Verfügung über die anzubietenden 
^ erte die Erfüllung der Pflicht unmöglich macht, selbst 

^nn er die Verfügung noch während eines zeitw eiligen
и, enthalts im  Ausland vornim m t.

V o  t ie r  „Anfang der Ausführung“ der ungenehmigten 
dî  gung über Devisen ist noch nicht gegeben, wenn 
sinri* Weder in der Verfügungsgewalt des Handelnden 

noch G ew ißheit besteht, ob sie beschafft werden

Die in § 69 Abs. 4 D evG . aufgeführten V orbere i- 
j^^osndlungen werden durch die begangenen Vergehen

^in fiin Inländer vor der Auswanderung durch
Inländischer Zahlungsm ittel einen im Ausland 

in rl*}]lenden Anspruch auf Beschaffung eines Betrages

2. Eine F r a u  B a. aus Wiesbaden, die ebenfalls aus
wandern wollte, übergab dem Angekl. W . im Febr. 1939 
1300 J l J l .  E r  sollte versuchen, dam it im  Inland G läubiger 
von Ausländern zu befriedigen, dam it die Ausländer dann 
ihr im  Ausland ausländische Zahlungsm ittel zur V e r
fügung stellten. W . nahm; ohne zunächst einen bestimmten 
Plan zur Durchführung der Vermögensverschiebung zu 
haben, das Geld an. E r ließ sich dann von einer Aus
länderin N . die Anschriften dreier Inländer geben, an die 
er insgesamt 180 J U l  durch die Post übersandte. Nähere  
Feststellungen über die vereinbarte Gegenleistung an 
Frau  Ba., über die Person des dazu Verpflichteten und 
die Beziehungen zwischen diesem und den Empfängern  
der Zahlungen W . hat das LG . nicht getroffen. Es hat 
W . wegen ungenehmigter Leistung von Zahlungen an In 
länder zugunsten eines Ausländers in  Tateinheit mit 
einem Vergehen des Erbietens zu einem solchen Devisen
vergehen (§§ 15, 69 Abs. 4 D evG . 1938; § 73 StG B.) ver
urteilt.

I I .  D i e  R e v. d e s  A n g e k l .  B.
D ie  Urteilsfestsiellungen und Ausführungen, m it denen 

das L G . die Beurteilung der Geschäfte des Angekl. B. m it 
E. und L. als auf Verschaffung von Devisen gerichteter 
Kaufverträge begründet, lassen keinen Rechtsirrtum  er
kennen.

a) F  a 11 E.
1. Das L G . hat in der Erfü llung des Kaufvertrags  

(Übersendung von 138 an T .) zutreffend eine genehmi
gungsbedürftige Verfügung i. S. des § 9 Abs. 2 DevG . 
1935 bzw . des § 14 N r . 1 D evG . 1938 gefunden. O b dieI VvV.'r-------- — 1935 bzw. des §14 Nr. l  uevu. iv.is geiunaen. ud aie

ke(Eirfti? 5 ^ er N a h ru n g , so hegt ein gene migu g - Schwiegereltern B.s, die ihm das Geld zur Verfügung
, _ U E rw erb  einer Forderung vor. gestellt haben, über den Zw eck unterrichtet w aren, den

er m it der Zahlung verfolgt hat, ist dabei belanglos. Z w e i-

j u w c i u  e iner F o rd e ru n g
halt ^ etn angefochtenen U rte il liegt folgender Sachver- 

j zugrunde:
ty .' y er Angekl. B. hat durch V erm ittlung des Angekl. 
1^,. 011 Deviseninländern, die auswandern wollten, 
A u s ig ^ ^ b e trä g e  entgegengenommen, für die ihnen im  
SestB u Geld *n ausländischer W ährung zur Verfügung  

al p Y erden sollte.
Die P  ̂̂

^raUchN Cleule die nach England auswandern wollten, 
Mittel ; um die Einreiseerlaubnis zu bekommen, Geld- 
derti England. F rau  E. übergab daher Ende Nov. 1938 

ein 5000 M J i  m it der Bitte, ih r dam it durch
SoUten 11 “ e\ rag v°n  3000 schwed. K r . zu beschaffen. Sie 
i • Sah a” einen Prof. T . in London geschickt werden. 
Kr., w das Geld an B. w eiter, der zw ar nicht 3000 schwed. 
feit w 111 aber 3000 Schweiz. Franken zu beschaffen be- 
’bm die^A/i fuhr *n der Folgezeit nach Schweden, wo•*irn djp 1111
pdaiips p “ Her seiner Braut zunächst 40d£Jund später 
¡Diele g l? br- 1939 —  w eitere 98 £  zur Verfügung stellte, 
‘ • ¡ n t  „ ' rage übersandte er von dort m it der Post an

felhaft könnte nur sein, ob der Angekl., der die Beträge 
von 40 +  98 £  durch die Post an T . übersandt hat, über 
Forderungen oder etwa über Zahlungsm ittel verfügt hat. 
Das kann aber auf sich beruhen, da nach den genannten 
Bestimmungen der D evG . auch über ausländische Zah
lungsmittel nur m it Genehmigung verfügt werden darf.

2. D a  es sich nach der Feststellung des L G . bei der 
Leistung der 138 £  um die Erfü llung eines Kaufvertrages  
handelt, hat es zutreffend auch einen Verstoß gegen die 
V orschrift des § 29 Abs. 1 D evG . 1935 (§ 10 Abs. 1 DevG . 
1938) angenommen.

Für eine Anwendung des § 44 D evG . 1935 (§ 71 DevG . 
1938) ist kein Raum, da nach der Annahme des L G . der 
Angekl. das Verbotsw idrige des „vertrau lich“ zu behan
delnden Devisenverkaufs gekannt hat.

4. U nrich tig  ist die Ansicht des L G ., daß der Angekl. 
seine Anbietungspflicht nicht verletzt habe. Es hat hier 
den Sachverhalt nur unter dem Gesichtspunkt gew ürdigt, 
daß er die verkauften Schweiz. Franken nie besessen habe.T o U* CldJj CI Ule VciKdUiicii auiwcu. i idimcu nie ucaLaacu neu-»»-.

beurteilt diesen Vorgang als einen auf V er- W enn auch die Gelder, die der Angekl. an T . überwiesen
i j l j k -  V o n  ____  ____ ! - i . i . i __ . T r __ f - . ___i __ __ r _  1__ i. Ti r> 4 i m n  i 'V im  c l o m t r i t o n  c n n H o r n  i J i m  n u r  711 mf k e j  v°n  Devisen gerichteten Kaufvertrag . Es hat die hat, „nicht von ihm  stammten, sondern ihm  nur zum  
ieruno-e„ Hng “ der 138 ¿¿’ als eine Veräußerung von For-
*l]]QfAl i 111 a» \V/öL«-n»i/v otirfoeolian iiniJ r?OI1

Abs' 1w ®8en Verstoßes gegen die 
, Abp 1 UevQ. 1935 und die entsni

3j'®el<l."v,öü is lä n d is c h e r W ährung angesehen und den 

12 ’  '

D]
jSSskl. ^nd se'ner Verw andten S. Auswanderung dem halb einer Woche, nach dem D evG . 1938 innerhalb von

• Un Dez. 1938 und Jan. 1939 in zw ei Beträgen 10 Tagen nach seiner Rückkehr in das Reichsgebiet_ am

J  9 Abs. 2, 29 Abs. 1, 
iA°s 1 i 7  '-*■ 1935 und die entsprechenden §§ 10 Abs. 1, 
7  F a l l t  N r -1  D evG . 1938 verurteilt.

tUrV “  L- s
A,

Zw eck der Befreiung von seinen Verbindlichkeiten von 
Frau H . überlassen worden w aren“ , so hat er doch nach 
der Annahme des L G . im  eigenen Namen und für eigene 
Rechnung darüber verfügen dürfen und verfügt. Als 
Eigenbesitzer w ar er aber m it diesen W erten anbietungs
pflichtig (§ 3 5  D evG . 1935; §4 6  DevG . 1938), und zw ar

?8 seina5  frühere M itangekl. L . übergab zur V orbere i- hatte er sie während der Geltung des DevG . 1935 
UD'ßi.t unH ent», \r__ __ij_— o a   __ _i____ j.— iiniK nin/if w7aoIiq Mooii dnin DovO 1 Q'iR lnnerha

inner-

S '
in sÜp W eitergabe an den Angekl. B. D ieser sollte 

„ , 7̂  sch,„ T " den Devisen zur Verfügung stellen; 700 
¡n p 750 S(-h ' ^ r - sollte er für L . an einen D . in Västeros 

h c^nd ’2yed- K r. zugunsten der S. an eine Person

zubieten (§ 1 Abs. 4 D urchfV O . z. DevG . 1935; § 50 
DevG . 1938). D ie  Anbietungspflicht ist aber bereits m it 
dem Anfall der Zahlungsm ittel entstanden. D a  sich der

, ... — . w. .................................  Angekl. durch die vorsätzliche Verfügung über die De-
hat ..überweisen. Visen die Erfü llung seiner Anbietungspflicht T u“ mPglich

VpH^ine^n 4 uf<räge nicht ausgeführt. E r  hatte auch gernacht hat, ist er nach demi § 69 Abs. 1 N r .!d DevG.
be« ,üShncr Devisen für diesen Zw eck in Schweden zur 1938 (§ 4 2  Abs. 1 N r. 6 DevG . 193o) zu bestrafen. D aß  er
Vr^bailei ,Und »es steht dahin“, ob er sie sich hätte die Verfügung noch wahrendl seines Aufenthaltes un Aus-
Vert ScliweJ T n‘ D a .s LG - hat diesen auf Verschaffung land vorgenommen hat> a" dert a"  d ' e| “  ^
\  K r. gerichteten TC'infvprtrao’ alc versuchte urteilung- nichts (U rt. des Sen. v. Io. M ä rz  1939, 3 D  913/38V aA h n p  gericnteten K aufvertrag  als versuchte urtcim  ^  ?16' und 3 L  M a i 1940j 3 D  113/40).

Zwischen der Verletzung der Anbietungspflicht und der 
ungenehmigten Verfügung über die anbietungspflichtigen 
W erte besteht überdies auch nicht, w ie das L G . annimmt, 
das Verhältnis der Tatm ehrheit, sondern das der Tate in 
heit (RGSt. 73, 129, 131).

er* Süncr Vk  ‘ ,£enchteten K aufvertrag  als versuchte 
ußerun„u ;ler inländische Zahlungsm ittel, versuchte 
u^är a.erselben unter Um gehung der Reichsbank,,_ZU einnm PXC__  „1- J ............._n (SS u ei? em höheren als dem amtlichen Kurs, an- 

AC Deva 2> 29 Abs. 1, 31 Abs. 1, 42 Abs. 1 N r. 1 
%3-1 N ; i935; §§ 10 Abs- f- 12 Abs. 1, 14 Abs. 1 N r. 1, 

Nr' 1 und 3 D evG . 1938, 43 StGB.).

216*
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Das angefochtene U rte il muß daher, soweit der Angekl. 
in diesem Punkt freigesprochen worden ist, aufgehoben 
werden. D e r Schuldspruch kann von hier aus dahin ab
geändert werden, daß der Angekl. in Tateinheit m it den 
übrigen Handlungen, deren er im F a ll E. schuldig ist, 
auch wegen Vergehens gegen den § 4 6  (i. Verb. m. dem 
§ 6 9  Abs. 1 N r. 5) D evG . 1938 verurte ilt ist. Auf den 
Strafausspruch w ar der Irrtu m  des L G . ersichtlich ohne 
Einfluß.

Das LG . hat Fortsetzungszusammenhang zwischen den 
im  Dez. 1938 und den im  Febr. 1939 begangenen, also 
über die Z e it des Inkrafttretens des D evG . 1938 fortgesetz
ten Devisenvergehens angenommen. Es hat auch zutref
fend die Strafbarkeit der vor diesem Zeitpunkt liegenden 
einzelnen Handlungen nach dem D evG . 1935 und die spä
teren nach dem DevG . 1938 beurteilt. D ie  Strafe hat es 
aber dem ersten statt dem letzten Gesetz entnommen. D a  
die Strafdrohungen in den beiden Gesetzen gleich sind, 
w ar dieser Irrtu m  auf das Ergebnis ohne Einfluß. D e r  
Urteilssatz kann von h ier aus berichtigt werden.

b) F a 11 L.
D ie  Rev. macht in erster L in ie  geltend, der Abschluß 

des Verpflichtungsgeschäfts enthalte noch keinen Versuch 
der genannten Devisenvergehen, das vom L G . insoweit 
zugrunde gelegte Verhalten des Angekl. enthalte nur eine 
Vorbereitungshandlung. D ie  Rüge ist begründet.

W ie das L G . zutreffend annimmt, richten sich die V er
bote des D evG . regelm äßig nicht gegen Verpflichtungs
geschäfte, sondern gegen die Erfüllungsgeschäfte. D e r A n
fang der Ausführung nach dem § 43 StGB, muß sich daher 
auf das Verfügen über die ausländischen Zahlungsm ittel 
und ihre Veräußerung in diesem Sinne beziehen, wenn 
ein Versuch vorliegen soll. D e r Anfang der Ausführung  
einer solchen Straftat kann auch bei weitester Auslegung 
und Anwendung des Versuchsbegriffs jedenfalls nur dann 
gegeben sein, wenn das in Betracht kommende Verhalten  
des Täters in einer ausreichenden nahen Beziehung zu 
dein erörterten Wesen der Tat, also zu dem Verfügen und 
dem Veräußern steht. W ann diese Voraussetzung erfüllt 
ist, richtet sich nach den Umständen des Einzelfalles. Sie 
ist jedenfalls dann nicht gegeben, wenn die ausländischen 
Zahlungsm ittel, w ie h ier das L G . feststellt, noch nicht in 
der Verfügungsgewalt des Täters sind, es auch ungewiß  
ist, ob es ihm gelingen w ird , sie künftig zu beschaffen 
und es auch tatsächlich nicht zu ih rer Beschaffung ge
kommen ist (so schon das U rt. des RG . v. 13. Febr. 1940, 
1 D  824/1939: DevArch. 1940, 585, 588).

Unter dem Gesichtspunkt der § § 9  Abs. 2, 29 Abs. 1, 31 
Abs. 1 D evG . 1935 und der entsprechenden §§10 Abs. 1, 
12 Abs. 1, 14 Abs. 1 N r . 1 D evG . 1938 hat somit das LG . 
nicht mehr feststellen können als eine straflose V orbere i
tungshandlung. Das U rte il ist daher, soweit der Angekl. 
B. wegen fortgesetzter versuchter Devisenvergehen ver
urteilt ist, aufzuheben und der Angekl. freizusprechen.

I I I .  D ie  Rev. des Angekl. W .
F  a 11 B a.
Das LG . w ürd ig t den Sachverhalt dahin, daß W . als 

Inländer Zahlungen an Inländer geleistet habe, durch die 
ein Ausländer, der dänische Geldgeber, rechtlich begün
stigt wurde (§ 15 DevG . 1938). D ie  rechtliche Begünsti
gung findet das LG ., das nicht feststellen kann, daß die 
Zahlungen W.s zur Erfü llung bestimmter Verbindlichkei
ten des Ausländers bestimmt waren, darin, daß unter 
allen Umständen zwischen dem dänischen Geldgeber und 
den inländischen Zahlungsempfängern ein Schenkungsver
trag bestanden habe. Durch die Zahlung W.s sei "jener 
von seiner sich daraus ergebenden Verpflichtung befreit 
worden.

Diese Darlegungen reichen nicht aus, die Verurteilung  
des Angekl. wegen eines Vergehens gegen den § 6 9  A b s .l  
N r. 4 i. Verb. m. dem § 1 5  DevG . zu begründen. Nach  
dänischem Recht ist zw ar, anders als im  deutschen Recht, 
das Schenkungsversprechen an keine Form  gebunden, so 
daß auch aus einem formlosen Versprechen eine V er
pflichtung des Schenkers entstanden w äre. Aus den Aus
führungen des L G . erg ib t sich aber keineswegs, daß ein 
Schenkungsvertrag vorliegen muß. Es ist immerhin denk
bar, daß es sich um Zuwendungen in anderer Form  han
delt, denen kein Schenkungsversprechen vorausgegan
gen ist.

Dagegen kann sich die Strafbarkeit des Vorgangs 
ter einem anderen Gesichtspunkt ergeben. D er vom LVr 
festgestellte Sachverhalt legt die Annahme nahe, daß sic 
auch hinter dieser Vereinbarung ein Kauf von Devis® 
verb irg t, wobei der Kaufpreis nicht unm ittelbar an jj 
Verkäufer, sondern an von diesem bestimmte Zahlst^11 
im  Inlande abgeführt werden sollte. Darauf, w ie fJA 
Empfangene unter ihnen verrechnet werden sollte, kain 
es dabei nicht w eiter an. In  dieser Richtung bedarf d 
Sachverhalt aber noch der weiteren Aufklärung. Das a 
gefochtene U rte il ist daher, soweit der Angekl. W- 
Falle Ba. verurte ilt ist, aufzuheben. .

Für die neue Verhandlung w ird  darauf hingewies > 
daß eine Bestrafung wegen des Erbietens zu einem v  
visenvergehen nicht eintreten kann, wenn die Tat, i "  . gi 
sich der T ä te r erboten hat, ausgeführt worden ist. D a ¡, 
macht es keinen Unterschied, daß der Angekl. den ^  
trag  nur zum T e il ausgeführt hat. Das begangene D ,e 
senvergehen zehrt die in § 6 9  Abs. 4 DevG . unter »» 
gestellte Vorbereitungshandlung in ihrem vollen U m ta & 
auf. Es kann daher dahingestellt bleiben, ob der Ange 
sich überhaupt i. S. dieser Bestimmung zur Begehung 
Devisenvergehens erboten oder ob er nicht etwa iu|r a„. 
Aufforderung eines anderen zur Begehung desselben 
genommen hat. . a

IV . D a  das U rte il im Falle L.-S. zugunsten des Angeld- 
an dessen T a t der Angekl. L . teilgenommen hat, a * ¡, 
heben ist, muß es in Anwendung des § 357 S t P O - er 
aufgehoben werden, soweit es diesen betrifft, obwOn‘ jn 
keine Rev. eingelegt hat. Auch bei ihm liegt noch aor 
Versuch des Erw erbs ausländischer Zahlungsmittel v0lTi 
Dagegen liegt, w ie der Senat bereits in dem U rte i1 hn)j- 
29. Juni 1939, 3 D  947/1938 entschieden hat, ein 2 etie* 0t,. 
gungsbedürftiger E rw erb  einer Forderung auch oaI}n pjn- 
wenn ein Inländer vor seiner Auswanderung durch , i "  
gäbe inländischer Zahlungsm ittel einen im AusD a „g 
erfüllenden Anspruch auf Zahlung oder bersch 
eines Betrages in ausländischer W ährung erwirb*- j,g 
ser wirtschaftliche Vorgang fällt unter die Bestm 
der § § 9  A b s .l ,  29 A b s .l ,  42 A b s .l N r . 1 DevO- p eI) 
(§§ 10 Abs. 1, 13, 69 Abs. 1 N r. 1 D evG . l 938/ uf de" 
Schuldspruch kann das RevG. selbst berichtigen. A er- 
Strafausspruch w ar, w ie die Strafzumessungsgrun gach” 
kpnnpn IflftfiPn Hip anHprp rprhtlirhp RpurtpililtlÖfkennen lassen, die andere rechtliche Beurteilung  
Verhalts durch das L G . ohne Einfluß.

(R G ., 3. StrSen. v. 7. A p ril 1941, 3 D  458/40.)
[Sch-1

4 .  RG. —  V O . über die öffentliche B ew irtschaftu® ^^ . 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen v. 27. Aug- eUg- 
Fleischwaren gehören nicht zu den gewerblichen je^ens' 
nissen i. S. der V O . über die Verbrauchsregelung Q . 0 ß ie ("  
w ichtige gewerbliche Erzeugnisse v. 14. Nov. 1939, g rzeug' 
sind öffentlich bewirtschaftete landwirtschaftliche
nisse i. S. der V O . v. 27. Aug. 1939. v0n

D ie V O . über die öffentliche Bewirtschaftung t g39 
Tieren  und tierischen Erzeugnissen v. 7. be.j • die 
(R G B l. I, 1714) ist auf G rund des §36  VO - ßr- 
öffentliche Bewirtschaftung von landwirtschaftb „„¡reih 
Zeugnissen v. 27. Aug. 1939 (RG Bl. I, 1521) e_°-sSe 
die im §11 die Abgabe bew irtschafteter E rze u g  g rZeiiT 
Versorgungsberechtigte und den Bezug SOy  iLiderh8*! r 
nisse durch diese an Bezugskarten bindet. Zuw ^  ¿e 
lungen gegen diese Regelung sind nach dem s Je 
zuletzt genannten V Ö . nach M aßgabe der V U . . [ 431/1 
W arenverkehr i. d. Fass. v. 18. Aug. 1939 (K D  • [ fjr- 
d. h. für den gegebenen Fall nach deren § l 2 A 
i. Verb. m. dem § 2 0  zu bestrafen. rR.j

(R G ., 3. StrSen., U . v. 5. M a i 1941, 3 D  52/41.)

*  ^ v 0 f
5 .  RG. -  § 140 S tPO . D e r Angekl. muß " " V  . g  

der Haupiverhandluug verständigt werden, w t 0 
reits erfolgte Bestellung eines Pflichtverteidige ^  w 
Hauptverhandlungsterniin w ieder zurückgenoi
den ist. ,ejit.

Dem  Angekl. w ar ein Pflichtverteidiger ag  d"
konnte sich bis zum Beginn der Hauptverba ^  5 
auf verlassen, daß ihm in dieser ein Verteidig
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*tehen werde; denn er hat vor der Haupt Verhandlung von 
(1?r Zurücknahme der Bestellung des Pflichtverteidigers 
nichts erfahren. E r w ar also nicht in der Lage, sein Be- 
schwerderecht wegen der Zurücknahme der Verte id iger- 
S te llun g  auszuüben (vgl. §304  S tPO .; RGSt. 67, 310) 
¡¡der sich eines W ahlverteidigers zu bedienen. D er erk. 
*en- hat w iederholt ausgesprochen, daß der Angekl. noch 

der Hauptverhandlung verständigt werden muß, 
" 6nn sein A ntrag  auf Bestellung eines Verteidigers ab- 
Mehnt w ird  (R G U rt. v. 19. Juni 1931, I D  577/31: JW .

406«>; R G U rt. v. 21. Dez. 1934, 1 D  1173/34: Höchst- 
|,5sPr. 1935 N r. 824; R G U rt. v. 17. M a i 1938, 1 D  240/38: 
¿."j- 1938, 188521). Dasselbe muß in dem hier vorl. Fall 
r aen, in dem die bereits erfolgte Bestellung eines Pflicht- 
^teidigers vor der Hauptverhandlung w ieder zurück- 

* ”°mmen worden ist.
iah Prüfen bleibt noch, ob das U rte il auf diesem V er-  

nrensmangel beruhen kann. Das könnte deshalb aus- 
1 0ssen se‘n’ wel1 der Angekl. unterlassen hat, gemäß 
h ih  Abs. 4 S tPO , die Aussetzung der Hauptverhandlung  
(lenbeantragen. Daraus darf jedoch nicht geschlossen w er- 
4i ’ daß der Angekl. auf sein Beschwerderecht oder auf 
ata “ e'orclnung eines Verteidigers verzichtet hätte, ganz 
auf r i^ en von der Frage, ob der Angekl. im  vorl. Fall 
Not 6 ? e®tellung eines Pflichtverteidigers wegen ihrer 
Nr ^ en<ügkeit verzichten konnte (vgl. hierüber unten
V p -u i Aul keinen Fall kann einem rechtsunkundigen 
s*efeni' zufteml!k t  werden, daß er alle ihm  gesetzlich zu-
genî en Befugnisse kennt und von ihnen jederzeit sach- 
1 [ ) Q ^ r a u c h  m acht,(vgl. die oben angeführten Entsch. 
niCh t 7/31. I D  1173/34 und 1 D  240/138). Es kann daher. 
z\var ai?.s£eschlossen werden, daß das U rte il anders, und 
ih^L  Sonstiger fü r den Angekl. ausgefallen w äre, wenn  
gcstalb der Hauptverhandlung ein V erte id iger zur Seite

(Rg „
hätte.

FStrSen., U . v. 13. M a i 1941, I D  94/41.) [He.]

ß D
tychi-ni i.—  W a h rG . v. 21. M a i  1935; G nad en erlaß  fü r d ie  
e'les s?C i v ' 1- Sept. 1939. N ic h t n u r fü r d ie  A n h ä n g ig k e it  
fiir m ¿afverfahrens i. S. § 5 G nad enerlaß , sondern auch 
den ers* c ,.lsk ra ft  e in er erkannten  Strafe i. S. § 2 m uß bei 
a ä Ch ’ sP.äter e ingestellten W e h rp flic h tig e n  des § 8  z u  - 
Kraft a ,cht der Z e itp u n k t, in  dem der G nad en erlaß  in  
'n den aa1f,; .80ndern der Z e itp u n k t des end gü ltig en  E in tr itts  
den.Oh„ , ten W eh rd ien s t als m aßgebend angesehen w e r-  
l rf°iM  n.e V nk rs c h ie d , w ann  der E in tr it t  in d ie  W eh rm ach t  
G«adenpbi 1,1 der 1. Sept. 1939 der S tichtag , auf den der 
den §r , r la d g r u n d s ä t z l i c h  abgestellt ist, so daß von  
Jrfafit «, j  des Erlasses im m e r n u r s tra fb are  H and lun gen  
%  sin d er* t ’ d 'e v o r dem  1. Sept. 1939 begangen w o r -

(Rg ' '
Abgedr H trSen- v. 28. Febr. 1941, 1 D  493/40.) [He.]

• D R . 1941,14031.
An

i)pre>che^ Un̂ : D ie  Entsch. betrifft den Anwendungs- 
dPres Gnadenerlasses für die W ehrm acht v. l.S e p t.  

Ie s te if /,an diesem Tage in K raft getreten ist ( § 1 1 ) .  
rl Der r ,rz„u folgende Grundsätze auf: 

o l - S e n t i n  1>ez'eht sich nur auf Straftaten, die vor 
Aucr \ v ; 3? begangen w orden sind.

£>» n®ch u Wel1rpflichtige des Beurlaubtenstandes, die 
p 0rden cbra3 D  Sept. 1939 aktive W ehrm achtsangehörige  

dp3' Dies p-'-u’ la Hen unter die § §  2 ff. des Erlasses ( § 8 ). 
4: ,Tl 1 .SenVin?ucl1 dann, wenn das Strafurteil erst nach 
rpnL1 des r  1 , > aber vor dem  E in tritt des W ehrp flich - 

i*lskräft;^ur aublenstandes in den aktiven W ehrdienst 
d A Hat ’g geworden ist.
* 3  ^  S ^ ei" em s°lchen F a ll der W ehrpflich tige (vor 
istnSen, a D * 4939) mehrere strafbare Handlungen be- 

Prüf,.,, en?n e'ne Gesam tstrafe zu bilden ist, so 
A n ^ ts tra f ,1’ - ^ le hoch am l.S e p t. 1939 die verw irk te  

eHdunp - lsl- ln  dem vorl. F a ll lehnt das RG . die 
rpel  Her ju L  , ,  Gnadenerlasses m it der Begründung ab, 

«F.als 6 a ek l. am l.S e p t. 1939 eine Gesam tstrafe von 
>'len die«» p - / 1 Gefängnis zu erwarten gehabt habe. 

2: N aehrf Salzen dürfte zuzustim men sein.
Ä  . . ' k m  geltenden W chrrecht w ird  jeder junge

lt0'natiisch'w, Erreichung des wehrpflichtigen Alters  
w ehrpflich tiger des Beurlaubtenstandes. E r

gehört vom vollendeten 18. Lebensjahr an zur Ersatz
reserve, ohne daß es einen entsprechenden Befehls im  
Einzelfa ll bedarf. H ierin  liegt eine —  anscheinend noch 
w enig  bekanntgewordene —  Neuerung gegenüber dem  
früheren Recht; vgl. R e h d a n s - D o m b r o w s k i -  
K e r s t e n ,  „Das Recht der W ehrm acht“ , 2. AufL, Ber
lin 1938, S. 149ff. und H e c k e i ,  „W ehrverfassung und 
W ehrrecht“ , 1. T e il, 1939, S. 148 ff. In diesem Sinne stellt 
die Entsch. den Begriff des W ehrpflichtigen des Be
urlaubtenstandes m it Recht klar.

Z u  2— 4: W as das RG . w eiter zur Auslegung des 
Gnadenerlasses und insbes. zur W iderlegung der in der 
Entsch. des LG . in DJ. 1940,598— 599 angeführten G ründe  
darlegt, ist überzeugend. Daß der Gnadenerlaß nur Taten  
erfassen w ill und erfaßt, d ie vor dem l.S e p t. 1939 be
gangen worden sind, geht aus seinem W ortla u t k la r  
hervor. Daß unter den Erlaß auch Taten  fallen sollen, 
die nach dem 1. Sept. 1939 begangen worden sind, 
kann keinesfalls angenommen w erden. Eine während  
der Kriegszeit begangene S traftat w iegt ceteris paribus 
schwerer als ein in der Friedenszeit begangenes D e lik t. 
Dieser Um stand spricht entscheidend dafür, in Überein
stimm ung m it der Praxis der Gerichte ausschließlich vor 
dem l.S e p t. 1939 begangene Taten  nach dem  Erlaß zu 
behandeln.

P rof. D r. S t o c k ,  M arbu rg  (Lahn).

7 .  O L G . —  § 120 K S tV O . D ie  Rückgabe gemäß § 120 
Abs. 5 ist nur möglich, wenn dadurch eine durch die Ü ber
leitung in das Kriegsverfahren erloschene Zuständigkeit 
der Behörden der allgemeinen G erichtsbarkeit w ieder auf
lebt. t )

W ie  die StrK . zutreffend annim m t, gehört der A n
geschuldigte, mag er auch nur vorübergehend aus dem 
Beurlaubtenstand zu einer Übung oder zum Kriegsdienst 
einberufen sein, vom Tage der Einberufung ab zum a k 
tiven H e er und ist dem zufolge Soldat i. S. des § 2 
Z iff. 1 K S tVO . v. 17. Aug. 193S (R G B l. 1939, I ,1 4 5 7 f .—  
vgl. h ierzu  S c h w i n g e ,  „M ilS tG B .“  1940, 33 und 40). 
Nach dieser Bestimm ung sind aber die Soldaten w egen  
aller Straftaten, auch soweit sie diese vor E in tritt des 
die Kriegsgerichtsbarkeit begründenden Dienstverhältnisse 
begangen haben, dem Kriegsverfahren unterw orfen. W ar  
sonach schon zu der Z e it, als die Polizeibehörde und 
die Staatsanwaltschaft m it der Anzeige befaßt wurden,
die Zuständigkeit des Gerichtes der D iv is ion  .........  in
Ch. gegeben, so fra g t es sich, ob dieses Kriegsgericht 
die M öglichkeit hatte, die vom Oberstaatsanwalt in Ch. 
zuständigkeitshalber dorthin abgegebene Sache w ieder 
zurückzugeben. Nach der h ierfür maßgebenden Bestim
mung des § 120 Abs. 5 K S tV O . können die G erichts
herren V erfahren, die bisher bei den allgem einen G e
richten oder Behörden anhängig w aren, an diese G e
richte oder Behörden w ieder abgeben. Entscheidend ist 
also, ob das V erfahren vor der Abgabe an das Kriegs
gericht bereits bei der Staatsanwaltschaft Ch. anhängig  
w ar. Das ist entgegen der Auffassung der StrK . zu be
jahen. D er B egriff der A nhängigkeit setzt nicht voraus, 
daß noch zu der Zeit, als die Anzeige erstattet w urde, 
die sachliche Zuständigkeit des allgem einen Gerichts ge
geben w ar. Diese Auslegung ist zu eng und w ird  nicht 
dem G rundgedanken der in der K S tV O . getroffenen Z u 
ständigkeitsabgrenzung zwischen M ilitärgerich t und a ll
gemeinen G ericht gerecht, die offensichtlich das Ziel 
verfo lgt, dem Gerichtsherrn die M öglichkeit e inzuräu- 
men nach seinem pflichtm äßigen Ermessen Verfahren  
entweder an sich zu ziehen oder aber den Behörden  
der allgemeinen G erichtsbarkeit zu überlassen (vg l. auch 
die § §  18, 120 Abs. 1 K S tV O .). A llerdings findet das 
Recht des Kriegsgerichtes, ein Verfahren  an die Be
hörden der allgemeinen G erichtsbarkeit w ieder abzu
geben, auch nach Ansicht des Senats insofern eine 
Schranke, als durch die Rückgabe nicht eine Zustän
d igkeit neu begründet werden kann, die in der Zeit 
von der Begehung der T a t bis zur Überleitung des V e r
fahrens an das Kriegsgericht nie bestanden hat. in 
einem solchen Falle bleibt dem Kriegsgericht, falls es das 
Verfahren nicht selbst durchführen w ill, nur die M öglich 
ke it, das Verfahren gem äß § 20 K S tV O . auszusetzen



1726 Rechtsprechung [Deutsches Recht, Wochenausgab^

und seine weitere Durchführung dem ordentlichen Ver
fahren vorzubehalten. Die Rückgabe gemäß § 120 Abs. 5 
a. a. O. ist sonach nur möglich, wenn dadurch eine 
durch die Oberleitung in das Kriegsverfahren erloschene 
Zuständigkeit der Behörden der allgemeinen Gerichts
barkeit wiederauflebt. Die Zuständigkeit dieser Behörden 
war aber im vorliegenden Falle bis zur Einberufung des 
Angeschuldigten gegeben. Voraussetzung für die W ie
derabgabe einer Sache nach § 120 Abs. 5 a. a. O. ist 
auch nicht, daß die Behörde der allgemeinen Gerichts
barkeit vor der Oberleitung auf das Kriegsgericht das 
Verfahren sachlich betrieben hat; es genügt vielmehr, 
wenn die Sache ordnungsgemäß in die Listen eingetra
gen und in den Geschäftsgang gekommen, war, mag sich 
dann auch die Tätigkeit der allgemeinen Behörde in der 
Prüfung der Zuständigkeit erschöpft haben.

W ar sonach die Staatsanwaltschaft beim LG. Ch. zur 
Übernahme des Verfahrens verpflichtet, so ist auch die 
Zuständigkeit der Strafkammer gegeben. Der angefoch- 
tene Beschluß war daher aufzuheben und die Straf
kammer anzuweisen, das Verfahren fortzusetzen.

(OLG. Dresden, Beschl. v. 4,Okt. 1940, 22 Ws 137/40.)
[He.]

Anmerkung: Der vorliegende Fall hat ebenso wie der 
von m ir in DR. 1940, 1842 besprochene einen negativen 
Kompetenzstreit zwischen ordentlichen und M ilitärgerich
ten zum Gegenstand.

Der Angeschuldigte war z. Z. der Tat Z iv ilis t und 
wurde später eingezogen. Die an sich zuständige Staats
anwaltschaft gab die Sache an das Feldkriegsgericht 
ab, da sie dies fü r zuständig hielt. Der Gerichtsherr 
gab seinerseits unter Berufung auf § 120 Abs. 5 KStVO. 
die Sache wieder an die Staatsanwaltschaft zurück. Die 
Strafkammer lehnte die Eröffnung des Hauptverfahrens 
wegen Unzuständigkeit ab.

Diese Ansicht hat das OLG. m it Recht nicht ge
billig t.

Es führt zutreffend aus, der Angeschuldigte sei durch 
die Einberufung Soldat geworden, so daß er nach § 2 
Nr. 1 KStVO. dem Kriegsverfahren unterworfen sei. Nach 
§ 120 Abs. 5 KStVO. könne der Gerichtsherr aber Ver
fahren, die bisher bei den allgemeinen Gerichten oder 
Behörden anhängig waren, an diese wieder abgeben. Die 
Voraussetzungen dieser Bestimmung seien gegeben. „A n 
hängig“  sei die Sache bei der Staatsanwaltschaft ge
worden, wenn diese die Sache nur ordnungsgemäß in die 
Listen eingetragen und in den Geschäftsgang gegeben 
habe, auch wenn sie nur die Zuständigkeitsfrage ge
prüft und verneint, das Verfahren aber nicht sachlich be
trieben habe.

Allen diesen Ausführungen ist beizutreten.
Die vom OLG. nebenher geäußerte Ansicht, daß die 

Abgabemöglichkeit nach § 120 -Abs. 5 KStVO. entfalle, 
wenn die Behörden der allgemeinen Gerichtsbarkeit in 
der Zeit von der Tat bis zur Befassung des Kriegs
gerichts m it der Sache überhaupt nicht zuständig ge
wesen seien, dürfte ebenfalls zutreffen. Sie schließt aus, 
daß Verfahren gegen Personen, die schon z. Z. der Tat 
der M ilitärgerichtsbarkeit unterstanden haben, die z. B. 
schon z. Z. der Tat aktive Wehrmachtangehörige waren, 
von dem Gerichtsherrn an die Behörden der allgemeinen 
Gerichtsbarkeit nach § 120 Abs. 5 KStVO. abgegeben 
werden können. In der Tat w ird  in diesen Fällen stets 
das Kriegsgericht entscheiden müssen. (Nur bei Be
teiligung mehrerer Personen, von denen eine der a ll
gemeinen Gerichtsbarkeit untersteht, ist nach § 18 KSt
VO. Überweisung des Wehrmachtangehörigen an die 
allgemeinen Gerichte möglich.) Wie der Beschluß er
wähnt, kann nach § 20 KStVO. gegebenenfalls Aus
setzung bis nach Beendigung des Kriegszustandes ver
fügt werden. Doch hat diese nicht die W irkung, daß 
dadurch später die allgemeinen Gerichte zuständig wer
den, was der Beschluß anscheinend annimmt. Vielmehr 
ist unter dem „ordentlichen Verfahren“  fü r diese Per
sonenkategorie das ordentliche militärgerichtliche Ver
fahren nach der MStGO. zu verstehen.

Prof. Dr. U l r i c h  S to c k , Marburg a. d. L.

Zivilrecht

8. RG.

Bürgerliches Gesetzbuch
125, 397, 812 ff. BGB. Wenn das Leistungs- 

:huldverhältnisse angehört ugeschäft dem Gebiete der Schuldverhältnisse angehört « 
wegen der N ichtigkeit des Grundgeschäftes wirkungs 
ist, dann besteht zur Ausgleichung kein Anlaß, wen 
diesem Falle keine Vermögensverschiebung erfolgt • 
Insbesondere verbleibt bei einem beabsichtigten, a 
rechtsunwirksamen Erlaß einer Forderung die zu er ß 
sende Forderung im Vermögen desjenigen, der den t r  
erklärt (s. RGRKomm., 9. Aufl., § 125 BGB. Anni.
S. 250).

(RG„ II. ZivSen., U. v. 24. März 1941, I I  94/40.) [N'l 

9 . RG. -  §§ 138, 276, 459 ff. BGB. Die Z u lä s s ig ^
des Haftungsausschlusses und der HaftungsbeschranK _ - 
im voraus beim Kaufvertrag durch allgemeine *-’eSüQß., 
bedingungen w ird  nicht nur durch § 276 Abs. 2 ** ■„
sondern weitgehend auch durch § 138 BGB. allge 
eingeengt, f )  die

Die K l. stellt Fleisch- und Wurstkonserven her,
Bekl. befaßt sich m it dem Vertrieb solcher Waren. 
Parteien standen von 1932—1937 in Geschäftsverbina 
Die Bekl. gab die Aufträge, die ihre Vertreter ihr ^  
führten, an die K l. weiter und diese sandte die Ware 
mittelbar für Rechnung der Bekl. an die Käufer. Die 
servendosen wurden m it Banderolen versehen, die 
Firmenaufdruck der Bekl. trugen. Die Abnehmer w . 
vor allem Dienststellen der Wehrmacht, des Reichsarn 
dienstes u. dgl. Für die Geschäftsbeziehungen 
der ersten Zeit die allgemeinen Lieferungs- und Zahm o _ 
bedingungen der Kl., die auf der Rückseite ihrer 
kaufsbestätigungen abgedruckt waren. Diese Liefer “  
und Zahlungsbedingungen schlossen verschieden! 
Rechte des Käufers aus, die diesem nach allgemeine ^  
setzlichen Vorschriften zustehen. Es waren vor e„  
die Ansprüche des Käufers für den Fall, daß L ie*eJ‘l gßg 
mangelhaft waren, beschränkt. Die K l. sollte danacn, r 
Lieferungen mit Recht beanstandet waren, nach ¡n, 
Wahl zum Ersatz in bar oder in Waren verpflicht®1 j 
dagegen sollten weitere Ansprüche (Verdienstausfaü 
ausgeschlossen sein. die

Die K l. hat m it der vorl. Klage für Lieferungen a „  
Bekl. in der Zeit v. 18. März 1937 bis 21. A p ril 1931 ^ ¡ j  
Restbetrag verlangt. Die Bekl. hat geltend gemach > ^
sie der Forderung der K l. gegenüber Gutschrii-j-' ( 
Höhe von 1022,6S M J l  verlangen könne, u. a. de|" .  ®den 
weil ih r infolge mangelhafter Lieferungen der Kl. =c 
entstanden sei. die

Das LG. hat die Klageforderung zugesprochen, 
Widerklage hat es abgewiesen.

Das RG. hob auf und verwies zurück. , - „ ffelhaf' 
Die RevKl. hat die Ansicht vertreten, die M 3. gzWi r  

tungsbestimmungen des BGB. seien als sog. „ r e la jn s b eS' 
gendes Recht“  nicht von vornherein abdingbar, } 
nicht durch allgemeine Geschäftsbedingungen, es sei ^ e 
daß eine „atypische Rechtslage“  vorliege, auf weicu die 
gesetzlichen Bestimmungen nicht paßten, oder ?LrUngs' 
gesetzlichen Bestimmungen „überholt und abänn Jeß 
bedürftig“  seien. Wie die RevKl. nicht verkennt, > ^b-
es sich bei dem Streit der Parteien weniger um a 0t> 
dingung von Gewährleistungsansprüchen als {r’ags" 
Ansprüche auf Schadensersatz wegen positiver v ^ eCj,t 
Verletzung wegbedungen sind. Nach dem geltenden ^ eI~ 
kann dem Schuldner die Haftung im voraus erlassen efl 
den m it der alleinigen Ausnahme der Haftung mr niesCf 
Vorsatz (§276 Abs. 2 i. Verb. m. §278 S. 2 A“s'
Grundsatz g ilt, woran festzuhalten ist, auch für “  durcti 
Schluß der Gewährleistungsansprüche des Kauters v̂gl. 
allgemeine Geschäftsbedingungen des Verkäufers ef 
U rte il des erk. Sen. v. 11. Juli 1931: LZ. 1931, 13' ’ 545 ’) 
auch U rte il des I. Sen.: RGZ. 142, 353 =  JW. jtivi
und ebenso für den Ausschluß der Haftung für 1 aVtS' 
Vertragsverletzungen. Die Zulässigkeit des Hat ^ ufcti 
Schlusses und der Haftungsbeschränkung im -vorau tU>r 
solche Geschäftsbedingungen w ird  allgemeine n
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e in r r lp li76/ A,bs' sondern weitgehend durch §138 BGB. 
Enkph dle Zusammenstellung der Rspr. in den
-  TW JW ‘ 1Q3>. 2719'» und RGZ. 143, 24 ff.
m a c h i i r i n T i 473 Auch § 242 BGB. kann der Geltend
ist den iTSOl<r® r  Bedingungen entgegenstehen. Die Rspr. 
der H ; r nzuiragl>chkeiten, welche die Freizeichnung von 
Wirfcnn sV1̂ .  ' n nügemeinen Geschäftsbedingungen im 
entcrecro« i ,en zur Böige gehabt hat, ferner dadurch 
FreizS ?£etreten, daß bei Streit über die Auslegung von 
schlnRC™ungsklauseln mit weitgehendem Haftungsaus- 
leo-uno- a sBeuger Maßstab angelegt wurde (enge Aus
legung aer Breizeichnungsklausel, bei Unklarheiten Aus
meinen ,N nchteil dessen, der sich auf seine allge- 
Erl % Geschäftsbedingungen beruft (vgl. RGRKomm., 
3421 n ZU ® ,157 BGB.; GoltdArch. 339 unten, 340 oben, 
II 14m .  T,f,rk - Sen- hat in dem U rte il v. 16. März 1934, 
Rspr dp  ̂ u p  934, 2395 2 unter Hinweis auf die ständige 
gen ' w pf i, G’’- nacB der. allgemeine Lieferungsbedingun- 
des ’ ich, f le d' e gesetzlichen Gewährleistungsansprüche 
üch besrh - ,weSen Sachmängel beseitigen oder wesent- 
daß d r ' pR3 i ?’ e n "  auszulegen seien, ausgesprochen, 
dunp- o*0ieschränkungen sich in dem dort zur Enischei- 
vertraCT= henden Eall nicht auf Nebenpflichten des Kaaf- 
Unter di ersJ;reckten. Offengelassen ist dort die Frage, ob 
auch sol l  Beschränkung der Gewährleistungsansprüche 
G rund ig116 bcBadensersatzansprüche fallen würden, deren 
BGR1 ein,e schuldhaft mangelhafte Lieferung (§ 276 
sPrüchp r f  R a u fte n  Sache s e l b s t  bildeten. Um An- 
sächliru • er .Ungenannten A rt handelt es - sich haupt- 
rungS- » n iV ^ f g e n  Streitfall. In §4 Abs. 3 der „Liefe- 
für m it p? Zahlungsbedingungen“  der I<1. ist gesagt, daß 
AnschluR a Beanstandete Dosen Ersatz erfolge, und im 
fall uswV< aran’ daß »weitere Ansprüche (Verdienstaus- 
Ans p rü c tn 3'JSgeschlossen seien- OB hier unter „weiteren 
solche zu n ” a,ch dem ganzen Zusammenhang auch 
stung'sancr>V" eben s>nd, die sieh nicht als Gewährlei- 
eindeutig- ^ ucße, darstellen, ist aus dem W ortlaut nichteindeutig 7, , darstellen, ist aus dem W ortlaut nicht
legunp- 7„  „ entnehmen, wäre also an sich durch Aus
weiteres a„ a’ n n‘ Das angefochtene U rte il nimmt ohne 
sie Vertrage- n dle in Brage stehende Bestimmung, falls 
ehen der r 1 ?, geworden sei, den genannten Anspru
c h  von „entgegenstehe. Es fügt hinzu, das sei 
Sollte dieser« * ,  • nicht in Zweifel gezogen worden, 
diese Beden* Besagen, daß die K l. m it der Bekl. über 
e'ne r ic h te r i;? ^  ?er Klausel einig sei, dann wäre für 
Schein hat i  » Auslegung kein Raum. Da es den An- 
entsprechp’ ribaBndas ß G. m it dem genannten Satz eine 
druck brinoo„ GBeremstimmung der Parteien zum Aus- 
Zudem auch ?• „ 7 , ’ die Rev- diese Ausführung des BG. 
v°n ab e L ” 1* beanstandet hat, so sieht der Senat da- 
Bönnte sich iS egung der Klausel vorzunehmen. Es 
^geben daß i- r,lm weiteren Verlauf des Rechtsstreits 
dle Klausel c;„ue Parteien nicht darüber einig sind, daß 
ansprhchg dp=IC5 -^ t® erls*andbcb aucB aul Schadensersatz- 
t  zieht. Für a Käufers wegen positiver Vertragsverletzung 
Brttscheidunrr 6n RaP’ daß die vom BG. zu treffende neue 
s°Ute,i würden Vü-D der Auslegung der Klausel abhängen 
?tj Beachten c • ?,.en erwähnten Auslegungsgrundsätze
Klausel ano-ef-w !,erzu sei bemerkt, daß das in der 
s ganzen 7  rte Beispiel des Verdienstausfalles sich 
äfhadensersnt, sarnmenbang nach wohl nur auf einen 
, ..währleist,i„ ansPruch wegen Nichterfüllung, also einen 
Kürde zu x Ssar*spruch bezieht. Ein etwaiger Zweifel 
Auslegung vor e i,der K l. gehen. Im übrigen w ird  die 
. nd Glauben i , „ ai-eni durch die Erfordernisse von Treu 
o re?sen beider • Danach sind die berechtigten In- 
* es!chtspunkt « •• ei  e . zu berücksichtigen. Unter diesem 
I|agsverhältni'ccWli r j e lnsbes. auch die Eigenart des Ver- 

K ar nach dem d.er Parteien zu beachten sein. Dieses 
w - er berechne* P tra^  v?m 24 A Pr i l 1935 auf längere 
r>®1ni1ger KanfnU t a s a h  nicbt nur die Tätigung einzelner 
W,kL den Aüp1n f h USSf  vor> es übertrug vielmehr der 
f  Urstkonse nverBauf der von der, K l. herzustellenden 
-r halsoziaii,.. ,an »staatliche Behördenstellen“  und „na- 
Um* des Reich«!?6* .V,erbande“  für den weitaus größten 
h .,„’>Qroßahru,, Breoiets. Fs handelte sich also durchweg 
ÖB dene GrumJ I le'n; Di„ese bildeten organisatorisch ver
biet" licben Lehen’ ,Machtstellung und ih r Einfluß im 

en Abnehm“  Sln,d bedeutend. Für die Bekl., die allein 
n als Vertragsgegnerin gegenüberzutre

ten hatte, wobei die von der K l. zu versendenden Kon
serven ausschließlich Banderolen der Bekl., nicht jedoch 
der K l. trugen, war es von größter Bedeutung, daß diesen 
Abnehmern einwandfreie, keinesfalls aber verdorbene 
Ware geliefert wurde. Andernfalls konnte der geschäft
liche Ruf der Bekl. zerstört werden und sie lief Gefahr, 
eine außerordentlich große Vermögensschädigung zu er
leiden. Da die Ware der K l. unmittelbar an die Abnehmer 
.der Bekl. versandt wurde, war die Bekl. nicht in der 
Lage, die einzelnen Lieferungen selbst auf Ordnuno-s- 
maßigkeit zu prüfen. Sie mußte sich ganz auf die Sorg
falt und Gewissenhaftigkeit der K l. verlassen. Diesen Um
standen muß bei einer Auslegung nach Treu und Glau
ben Rechnung getragen werden, wenn auch anderseits 
nicht zu verkennen ist, daß die K l. ein in gewisser H in
sicht zu billigendes Interesse an einer Beschränkung ihrer 
gesetzlichen Vertragshaftung hat.

(RG., II. ZivSen., U. v. 31. März 1941, I I 120/40.) [N.]

Anmerkung: 1. Die unmittelbare p r a k t i s c h e  B e -  
d e u t u 11 g des Urteils besteht in folgendem:

a) Das RG. hält daran fest, daß im Rahmen der §§ 276, 
278 BGB. sowohl G e w ä h r l e i s t u n g s a n s p r ü c h e  
wie H a f t u n g  f ü r  p o s i t i v e  V e r t r a g s v e r l e t 
z u n g  a u s g e s c h l o s s e n  werden können.

b) Darüber hinaus hat das RG. entschieden, daß die 
F r e i ^ i c h n u n g s k l a i i s e l  einer Vertragsordnung 
(allgemeine Lieferungsbedingungen) auch Ansprüche aus 
p o s i t i v e r  V e r t r a g s v e r l e t z u n g  erfassen kann.

In beiden Punkten ist der Entscheidung zuzustimmen.
2. Des weiteren nimmt das RG. bei — man muß hinzu

fügen: einer behördlichen Genehmigung nicht unterwor
fenen — Vertragsordnungen für das.Gericht ein Recht zur 
s a c h l i c h e n  N a c h p r ü f u n g  in Anspruch, und zwar

a) auf Grund g e s e t z l i c h e r  B e s t i m m u n g e n ,  
msbes. der §§ 138, 242 BGB. Das soll unter 3 näher er^ 
örtert werden;

b) in Gestalt einer aus rechtspolitischen Gründen engen 
A u s l e g u n g  von Freizeichnungsklauseln m it w eit
gehendem Haftungsausschluß, wobei Unklarheiten zu 
Lasten dessen gehen, der sich auf seine eigenen allge
meinen Geschäftsbedingungen beruft. „Im  übrigen w ird  
die Auslegung vor allem durch die Erfordernisse von Treu 
und Glauben bestimmt.“  Diese strenge Auslegung kommt 
nicht selten einer Korrektur zur Vermeidung von Unzu
träglichkeiten sehr nahe. Sie entspricht ständiger und b il- 
ligenswerter Rspr.

3. Bis zu einer gesetzlichen Regelung, die Vertrao-s- 
ordnungen allgemein von der Zustimmung einer Behörde 
abhängig macht, ist das Recht des Richters zur sachlichen 
Nachprüfung von erheblicher grundsätzlicher und prak
tischer Tragweite. Um dieses Recht wissenschaftlich zu
treffend zu erfassen, muß man sich vorweg das W e s e n  
d e r  V e r t r a g s o r d n u n g e n  klarmachen. In dieser 
Hinsicht setzt sich immer mehr die Ansicht durch, daß 
die Vertragsordnungen nicht etwa ein sich oft wieder
holender, gleichbleibender vereinbarter Vertragsinhalt 
sind, sondern daß sie der o b j e k t i v e n  R e c h t s o r d 
n u n g  angehören, also echte Normen darstellen oder 
wenigstens grundsätzlich wie echte Normen zu werten 
sind (vgl. etwa E i l i e s :  ZZP. 62, 1 ff.). Es handelt sich 
dabei um ein Recht eigener A rt.

Dieses Recht ist kein nachgiebiges oder gar zwingendes 
Recht im gewöhnlichen Sinne (vgl. B r a u n :  DR. 1941, 
1346), es g ilt nicht ohne weiteres, sondern es bedarf dabei 
einer rechtsgeschäftlichen M itw irkung der Vertragsteile. 
Das ist allerdings nicht so zu verstehen, als ob die Ver
tragsordnungen zu den rechtsetzenden Vereinbarungen ge
hörten, wie sie vor allem im Völkerrecht vorzukommen 
pflegen. Vielmehr handelt es sich darum, daß die Ver
tragsordnung unabhängig vom Willen der Vertragsteile 
als materielles Gesetz lebt, daß sie aber auf einen be
stimmten Vertrag erst Anwendung finden kann, nachdem 
sich die Vertragsteile ih r — ausdrücklich oder stillschwei
gend — rechtsgeschäftlich unterworfen haben. Die er
wähnte rechtsgeschäftliche M itw irkung der Vertrao-steile 
ist also ihrem Wesen gemäß r e c h t s g e s c h ä f t l i c h e  
U n t e r w e r f u n g  unter ein sonst nicht anwendbares 
materielles Gesetz. Insofern könnte sie verglichen werden 
mit der Abmachung, daß auf einen Verfrag, der nach
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den Grundsätzen des internationalen Privatrechts auslän
dischem Recht unterliegen würde, inländisches Recht A n
wendung finden soll (R G Z . 120, 70 =  JW . 1928, 1197 2) 
oder m it gewissen zivilprozessualen Vereinbarungen (V er
einbarung eines Gerichtsstandes, eines Schiedsvertrages 
usw.) oder der gemeinsamen Erklärung nach § 193 A V G . 
Eine geringere Ähnlichkeit weist sie m it einseitigen U n
ter weriungserklärungen unter die Entscheidung einer Be
hörde auf, w ie  etwa m it der U nterwerfung unter eine 
Steuerstrafe (§410 R A O .) oder m it der Bew illigung einer 
Vorm erkung (§ 885 B G B .), die ja U nterw erfung unter eine 
Beschränkung ist (R E H G .: JW . 1935, 1988 13). D ie  U nter
werfung unter eine Vertragsordnung ist daher, dogma
tisch betrachtet, überhaupt kein Vertragsschluß, sondern 
eine —  meist in einen Vertrag  eingebettete —  Verein
barung besonderer N a tu r; sie ist schon deshalb kein V er
trag, w eil die Beteiligten nicht inhaltlich verschiedene, 
sondern inhaltlich gleiche Erklärungen abgeben (vgl. h ier
zu W e r n e r  V o g e l ,  „V ertrag  und Vereinbarung“, 
Köln. Rechtsw. Abh. Heft 1).

Schon diese kurzen Andeutungen zeigen, daß es dogma
tisch von großer Bedeutung ist, die Vertragsordnungen  
als materielles Gesetz (A rt. 2 E G B G B .) anzuerkennen. 
Daraus ergeben sich aber auch praktische Folgerungen, 
z. B. diese:

a) Schon in meiner Änm . zu RG .: D R . 1941, 5 3 11 habe 
ich unter 1 a darauf hingewiesen, daß sich hier Revisibi
litä t und A u s l e g u n g  n a c h  d e n  G r u n d s ä t z e n  
d e r  G e s e t z e s a u s l e g u n g  gegenseitig bedingen: 
hält man eine Klausel als typische Vertragsbestimmung  
— und nur als solche — für revisibel, so muß man sie w ie  
ein Gesetz auslegen. B illig t man den Vertragsordnungen  
die Eigenschaft von Rechtsnormen zu, so g ilt das erst 
recht. In  einer neueren Abhandlung von E i 11 e s: D G W R . 
1941, 121 ff. ist das zutreffend näher herausgearbeitet 
worden.

b) Das vorstehende U rte il sagt, insoweit sich die Stre it
teile über die Bedeutung einer Klausel einig seien, „w äre  
für eine richterliche Auslegung kein Raum“. Das trifft 
zweifellos zu, w o es sich um den Inhalt vön W illenserklä
rungen handelt. Bei Gesetzesauslegung greift indessen die
ser Grundsatz nicht durch: die F e s t s t e l l u n g  d e s  
N o r m e n g e h a l t e s  i s t  v o n  d e r  A u f f a s s u n g  
u n d  d e m  W i l l e n  d e r  B e t e i l i g t e n  v ö l l i g  u n 
a b h ä n g i g .  Das ist gerade auch bei Vertragsordnungen  
rechtspolitisch erfreulich. Denn diese wollen grundsätzlich  
eine O rdnung schaffen, wollen einheitliche Tatbestände 
einheitlich regeln. Es w äre aber m it dem Ordnungsgedan
ken unvereinbar, diese Klauseln je nach der Einstellung  
der Beteiligten bei sonst gleichen Verhältnissen einmal so 
und einmal so auszulegen. Das könnte zu einem ordnungs
w idrigen  Zustande führen, den jene Bestimmungen gerade 
zu verhüten bestimmt sind. W ollen sich die Beteiligten  
vom objektiven Gehalte der Vertragsordnung befreien, so 
genügt es nicht, daß sie eine gemeinsame Ansicht über 
die Auslegung haben und kund tun; sie müssen dann 
schon ihre rechtsgeschäftliche U nterw erfung unter die 
Vertragsordm m g durch ein neues Rechtsgeschäft rück
gängig machen.

c) Auch die r i c h t e r l i c h e  K o n t r o l l e  erscheint 
dadurch in einem anderen Lichte. Grundsätzlich kann der 
Richter allerdings Rechtsnormen w eit w eniger auf ihre  
G ültigkeit prüfen als Verträge. H ie r aber bietet sich uns 
ein Äusnahmefall dar, in dem es um gekehrt ist. Denn  
solche nicht behördlich vorgeprüfte und daher nicht ge
nehmigte Vertragsordnungen, die zumeist von Interessen
ten in eigenen Angelegenheiten geschaffen und durch
gesetzt worden sind, erfordern eine s e h r  g r ü n d l i c h e  
u n d  s t r e n g e  Ü b e r p r ü f u n g  durch den Richter, und 
es ist ja allgemein bekannt, daß sich leider auch heute 
noch in manchen von ihnen viel Unrecht aus der Z e it 
eines entarteten Liberalism us forterbt. Dabei ist aber, w ie  
E  i 11 e s a. a. O . überzeugend nachgewiesen hat, nicht bei 
den §§ 138, 242 B G B. stehenzubleiben, da diese unm ittel
bar nur auf Rechtsgeschäfte anwendbar sind. Gegenstand 
der Prüfung muß sein, ob die jeweils vorl. Vertragsord
nung als Rechtsnorm nach den G r u n d s ä t z e n  n a t i o 
n a l s o z i a l i s t i s c h e n  R e c h t s d e n k e n s  t r a g 
b a r  ist, wobei insbes. auch der heutige Aufbau unserer 
Volkswirtschaft (vgl. hierzu G r o ß m a n n - D o e r t h :

[Deutsches Recht, WochenausgaJ^

A rch Z ivP r. 147, 4 ff.), ja  die Grundlagen unserer Volk*' 
Ordnung schlechthin zu beachten sind. In  diesem Zusaifl' 
menhange ist auch an die alte W eisheit zu erinnern, dal 
Q u a n t i t ä t  in Q u a l i t ä t  Umschlägen kann. Das wl 
besagen: es ist denkbar, daß man eine bestimmte Klaus 
als Inhalt eines Einzelverträges ausnahmsweise als sing“' 
läre Erscheinung unbeanstandet lassen kann. Wenn ““ 
aber die gleiche Klausel als Inhalt einer Rechtsnorm b 
gegnet, wenn sie Geltung für eine unbekannte Vielzan 
von Fällen beansprucht, so kann um dieser mengenmäßig* 
Ausweitung ihrer Bedeutung w illen  eine andere, und zw 
ablehnende Beurteilung am Platze sein.

Bei solcher Nachprüfung hat bisher die Frage d* 
M i ß b r a u c h s  w i r t s c h a f t l i c h e r  M  a c h t s t e L 
l a n g e n  eine große Rolle gespielt. Durchaus zu 
N u r ist es notwendig, die dogmatische Eigenart die* 
Punktes rich tig  zu erkennen. Auf Grund des oben o 
örterten ist zu bemerken: der M ißbrauch  wirtschafth*nell 
Machtstellungen hat m it dem Inhalte und dem objeku* 
Gelten der Vertragsordnungen unm ittelbar nichts zu 
vielm ehr muß diese Frage untersucht werden, wenn *  
prüft w ird , ob der Unterwerfungsakt gü ltig  ist: ist 
andere T e il unter M ißbrauch einer w irtschaftlichen M a „ 
Stellung gezwungen worden, sich der Vertragsordnung 
unterwerfen? N u r so kann und darf die Frage 8e,Si,eti 
werden. Dabei kann es auch darauf ankommen, we
— an sich gültigen — Inhalt die Vertragsordnung .
Freilich  w ird  oft der Z w ang  allein schon die ^ nter^jrd 
fung s ittenw idrig  machen. In  anderen Fällen aber ^e. 
man den Zw ang  nur im  Zusammenhang m it einern an- 
stimmten Inhalte der Vertragsordnung als hinreichend 
zuerkennen vermögen, um die Unterw erfung als nl 
zu stempeln. . ztlfn

Diese Anm erkung w ill einige kleine Hinweis®
Recht der Vertragsordnungen geben. Sie w ill ^ug .. 
zeigen: so viel über diesen Gegenstand auch sc ¿„fang 
schrieben worden ist, w ir  stehen doch noch am . ^ ¡ ¡g .  
seiner wissenschaftlichen und praktischen Durchdr«nB .

Prof. D r . W i l h e l m  H e r s c h e l ,  Frankfurt a.

1 0 .  R G . —  §§ 144, 459 ff. B G B . nichl
E in e  B estä tigu ng  i. S. des § 144 B G B . kann zw ar ^... ,1__L __ j L . \ V ___ 1.1 u.... nrttiflprll ** f?,«n u r durch  ausdrückliche W ille n s e rk lä ru n g e n , sondern ß  

:h schlüssige H an d lu n g en  erfo lgen  (R G Z . J \ t fd urch  schlüssige H an d lu n g en  erfo lgen  (R G Z .  
kann nam entlich  in der E rfü llu n g  eines a n fe c h tb a re n ^ ^  
träges eine B estä tigu ng  in diesem  Sinne gefunden 7  „¡licli 
Es m uß aber stets en tw eder aus den Um ständen “ 
h ervorgehen , daß der B erech tig te  tro tz  K enntnis  « y cf. 
fech tb arke it auf d ie  A n fechtu ng  hat verzich ten  und d y cr- 
tra g  hat aufrech terhalten  w o lle n , o der das äußer , ilaf 
halten  des B erech tig ten  m uß d ie  B estä tigu ng  ,,.eri![esha^ 
bedeuten, daß sein e tw a  entgegenstehender W ille  ge« 
unbeachtlich  ist (R G Z . 150, 385). B loße Verin  
re ichen  z u r  A nnah m e des V e rz ic h ts w ille n s  nie au 
W a rn . 12, 151). . . ¡gütä

B ei dem Fehlen  der g ew erb ep o lize ilich en  G ene!V eirjebe 
z u r F o rtfü h ru n g  eines R ingofens in  einem  Z ie g e le 1̂  ge
han de lt es sich um  einen Sachm angel im  ^in.nenQ.-. }  ¡1 
w ä h rle is tu n g svo rsch riften  ü ber den K a u f (vg l. K h}' 190° 
1904, 113; 1906, 57; 1907, 478; 1915, 1191; ReC“  v0lu 
N r . 2310; 1911 N r .3 8 0 3 ;  L Z .  1916, 740; V 235/22, vi 
24. Jan. 1923). " rfjJ

(R G ., V .Z iv S e n .,  U . v. 21. A p r i l  1941, V  125/40.)

* .
1 1 .  R G . —  §§ 249, 251, 906, 1004 B G B . F 1i' r Rg 249, K  

sung d er H ö h e  d er G e lden tschäd igu ng  nach SS duN 
B G B . kann bei der W e rtm in d e ru n g  von G ru n d s s e le ic h  1if 
Im m issio nen  von B edeutung sein, ob der ode
einen dauernden oder fü r einen in  d er Z u k u n ft ß ¡st- 
doch te ilw e ise  schw indenden M in d e rw e r t  zu  ¡e ndlti“p

D ie Bekl. hat in der letzten mündlichen V o r ' 
vor dem BG. vollkom m en neu behauptet, sie cjCht, .V, 
eine neue technische E inrichtung cs jetzt e 
keine überm äßigen E inw irkungen mehr vorL ! ' +.,ttfal1“j cr 
Schornstein aus auf das Grundstück des KT _ sl1ng %  
Das BG. hat dieses Vorbringen für die Bern  ; für 
Schadenshöhe als unerheblich bezeichnet, w  .ijfrela*« 
Frage, w ie  hoch der dem K l. durch die K erllrSaCP 
gungen aus dem Schornsteine der Bekl. bisher
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%tragsausfall und der auf dieselben Einw irkungen zu- 
rtjckzuführende Orundstticksm inderwert zu bemessen sei, 
aje angeblich jetzt vorhandene Neuerung in der tech- 
n>schen Handhabung der Kesselfeuerung keine Rolle 
spiele. Diese Verbesserung möge, so erklärt das BQ., 
jür die etwaigen k ü n f t i g e n  Ansprüche des KI. Be
hütung erlangen. Über künftige Ansprüche sei aber hier 
n'cht zu entscheiden.

Diese Einstellung w ird  von der Rev. nicht ohne G rund  
JiJ Rügen aus den §§  249, 906, 1004 BOB., § §  286, 287 
7^0 . angegriffen. Das BG. hat das neue Vorbringen nicht 
aus dem vom Kl. geltend gemachten Gesichtspunkte des 
perspäteten Vorbringens, sondern aus sachlich-rechtlichen 
gründen zurückgewiesen, die der Nachprüfung in der 
^ v ln s t. unterliegen.

Der Ausgangspunkt des BG ., daR nicht nur der auf die 
^erm äßigen Immissionen zurückzuführende Anspruch 

Ersatz des E r t r a g s a u s f a l l s ,  sondern auch der 
*?s. derselben Ursache hergeleitete Anspruch auf Aus- 
SKich der eingetretenen W e r t m i n d e r u n g  des G rund- 
. Jucks begründet sei, ohne Rücksicht darauf, ob die 
, !?ache der geltend gemachten Schäden in Z ukunft w eg- 
«lle oder in ihren W irkungen  abgeschwächt w erde, falls 
s der Bekl. gelinge, die übermäßige Rauch-, Ruß- und 

JpSaschenentwicklung aus ih rer Fabrikesse auf ein er
b l ic h e s  M aß zurückzuführen, ist zw ar zutreffend. Denn^  ¿VI.CI l j  / .  A l l  11 v- i v  / .  L l 1 L IH 1  v l l  j  l o l  1. v V u l  i *  U  11 C l l  11 v i  • v x  v i i i i

^cnn eine W ertm inderung, w ie im vorl. Falle bedenken- 
Ü ! festgestellt, tatsächlich einmal eingetreten ist, so 

der Tatbestand des E intritts einer Verm ögensver-O p ] ,  t  c U U C M d l l U  U t 3  A__ 111 l l  11 lc> I_ 1 1 J V I v v , i i m z g v i i o » v i

. Nechterung vor, ohne daß es grundsätzlich auf die 
r. ^Süchkeit eines künftigen Fortfalls der Verschlechte- 
ist g, ankommen kann (R G W arn . 1931 N r. 8 ). Dem  BG. 
nun °- i edenfalls darin beizutreten, daß der Zuerken- 
iibe - 'nes Ausgleichs an den K l. für den infolge der 
¿ r u ß i g e n  Immissionen entstandenen M ind erw ert des 
der ,Rcks die M öglichkeit eines späteren W egfalls  
stelltScJ?digenden Ursache grundsätzlich nicht im W ege  
jlri p' Das BG. w eist m it Recht darauf hin, daß, w ie  die 
Gr ^ rgbaubezirk liegenden, vom Bergbau betroffenen  
U n j . t ü c k e  im V erkehr auch nach einer gründlichen  
lViauŜ h g em äßen Ausbesserung im m er noch als m it einem  
¡¡chk6 u •a^:et  angesehen werden und in ihrer V erkäu f-  
aUsp. leiden, so auch ein irgendwelchen Immissionen 
a n . b b * es Grundstück im V erkehr als m inderw ertig  
na^hS| T n w 'rd. Ein solcher Schaden ist dem Eigentüm er 

pj. 8 ‘ p G ew O , in jedem Falle zu ersetzen.
Hac|,'Sx>e Bemessung der H öhe der Geldentschädigung  
ob j '249,251 BG B. kann es aber von Bedeutung sein, 
der J  Ausgleich für einen dauernden oder für einen in 
M i ! , d , nB völlig  oder doch teilweise schwindenden 
V m i • ert zu leisten ist. Denn das durch jahrelange  
•Hi Lauf0nen se‘nem Ruf geschädigte Grundstück kann 
'Veise z £ ^er ^ e‘f sein früheres Ansehen ganz oder te il- 
^ r tib J d c k g e w in n e n , wenn die Ursache seiner M inder- 
■ 'gt ®anz oc*er nah ezu ganz entfällt. Das BG. 

skht|jC| 111 Kl. eine A bfindung zu, die in ihrer H öhe er- 
W'erts \  auf eine d a u e r n d e  M inderung des V erkehrs-

c lie \chend

viiiv. u au t .1 U u v miuuv,i ung uvo v vrnviuo-
h Sj  Grundstücks abgestellt ist. Es stützt sich

'■■c ibfT'Jt1 auf die Ausführungen der Sachverständigen, 
i er F q . .  , * acl ' len ersichtlich unter der Voraussetzung  

f l a u e r  der überm äßigen Immissionen erstattet 
^ndiy y-Ugesichts des in der letzten mündlichen V er- 
, Q. fip.-R erhobenen Einwandes der Bekl. hätte aber das

-  müssen, ob die M inderung des V erkehrs- 
l'i'lurifr nS Grundstücks nach den zur Z e it der U rteils- 
4a H y v,ei len.<i.n’ maßgebenden Um ständen (R G Z . 101,
^Usĝ de.

und ob im letzteren Falle eine anderweitige

-, f4(fvsco(
z Uerncle l3?; 156> 3 1 9 ; " P la n c k  § 249 Erl. 8 ) als eine 

. u n d  nicht etwa nur als eine zeitw eilige an-

^ > u n  '(Dr ?. der Geldentschädigung in Betracht kom m en  
25, JKKom m . Erl. 1 Abs. 3 zu § 249; Erl. 3 Abs. 2

,,a«n
p \ § 25T Jl^Komm. Erl. 1 Abs. 3 zu § 249; Erl. 3 Abs. 2 
e i l ' '3 AK ? B-; R G Z - 141, 262; vgl. auch RG RK om m .

Erao-p 4 ,zu § 9°6 ). Es handelt sich hierbei nicht um 
?ifgenWart d.er .Z u ku n ft, sondern um eine solche der 
-  *ntsM.h ist daher vom T atrich ter zu prüfen und
HjA Zur V ’dun- D ie  bisherige Schadenserm ittelung des 
ei,, diir„ua?e des M inderw erts des Grundstücks w ird  
$„,er Verl!1 § 287 Z P O . gedeckt. Denn sie beruht auf 

'adens Kennung des sachlich-rechtlichen Begriffs des
(Rq•. v. ZivSen., U . v. 27. M ärz 1941, V  115/40.) [N.]

1 2 ,  O L G . —  §§ 254, 324, 325 B G B. 1. Bei der U nge
w ißheit über die Gestaltung des Rechtsverhältnisses ist 
sowohl der Verkäufer als auch der Käufer eines für die 
W irtschaft wertvollen und zur Z e it schwer ersetzbaren 
Volksguts verpflichtet, dessen Verwahrlosung zu verhin
dern. ,

2. F ü r den Fall der schuldhaften M itw irk u n g  beider P ar
teien an der später eintretenden Unm öglichkeit der E r 
füllung richtet sich die vollständige oder teilweise A nw en
dung der §§ 324 und 325 BG B. nach den Grundsätzen des 
§ 254 BGB. t )

D er KI. ha t durch schriftlichen V ertrag  v. 20. Sept. 1939 
von der Bekl. einen gebrauchten Henschei-Lastwageri 
zum Preise von 2850 S tJ t gekauft. E r hat den W agen  
nicht abgenommen. D ie  Bekl. hat den K I. nach ihrer 
Behauptung mehrfach vergeblich zur Abnahm e aufgefor
dert und das Fahrzeug bald nach Abschluß des V e r
trages zur Verfügung des K I. auf einem öffentlichen P latz  
abgestellt, da angeblich wegen starker Belegung m it 
W agen der W ehrm acht und der Organisation T o d t in 
K. keine Unterbringungsm öglichkeit bestanden habe.

D er W agen ist dort ohne jede Fürsorge und Aufsicht 
verblieben. Er ist durch W itterungseinflüsse und E nt
wendung w ertvo ller Bestandteile inzwischen so entw ertet, 
daß er allenfalls noch Schrottwert hat.

D er K I. macht geltend, er sei zur Abnahm e des W agens 
nicht verpflichtet gewesen. Er behauptet, der Kauf sei 
von der Besichtigung eines Sachverständigen abhängig  
gewesen. D e r Bekl. sei m itgeteilt w orden, daß der W agen  
die B illigung des Sachverständigen nicht gefunden habe, 
sie habe sich daraufhin m it dem R ücktritt des K I. vom  
V ertrag  ausdrücklich einverstanden erklärt. D ie  Bekl. 
habe außerdem arglistig verschwiegen, daß das F ah r
zeug nicht fahrbereit gewesen sei, der Kaufpreis sei 
wucherisch. Endlich sei auch durch Verschulden der 
Bekl. die L ieferung des W agens unmöglich geworden, 
da das Fahrzeug nur noch Schrottw ert habe.

D ie Bekl. bestreitet das Vorbringen des K I., sie be
ru ft sich auf den schriftlichen K aufvertrag, nach dem  
sie eine G ew ährleistung nicht übernom men habe. V o r  
dem V erkaufe habe sie auf ihre Kosten den W agen  
vollkom m en überholen lassen, er sei auch fahrbereit ge
wesen. M it  einem R ücktritt sei sie niemals einverstanden 
gewesen. D e r jetzige Zustand des Fahrzeugs sei vom  KI. 
zu vertreten, er habe sich im Annahm everzug befunden, 
die Bekl. hafte daher nur für grobe Fahrlässigkeit. Sie 
habe aber tatsächlich keine M öglichkeit gehabt, durch 
anderweitige Unterstellung des W agens seine fortschrei
tende Zerstörung zu verhindern.

Das LG . hat dem Anträge des K l. auf Herausgabe  
eines am 26. D ez. 1939 fällig  gewesenen Wechsels über 
1150 ¿UM sowie eines Blankowechsels und auf Zahlung  
von 1000 3 U i nebst Zinsen entsprochen und die von der 
B d d . erhobene W iderk lage auf Zahlung des restlichen 
Kaufpreises in H öhe von 1700 ¿UM abgewiesen. Es geht 
davon aus, daß die L ieferung des W agens unm öglich  
geworden sei und daß die Bekl. diese U nm öglichkeit zu 
vertreten habe.

D ie Berufung hatte nur teilweise Erfo lg .
M it  Recht hat das LG . die Einwendungen des KI. 

gegen die Rechtsw irksam keit des Kaufvertrages vom  
20. Sept. 1939 als unbegründet erklärt. ■ ,

Zunächst kann keine Rede davon sein, daß der Kaut- 
preis wucherisch sei. D ie  Bekl. hatte den W agen zu Be
ginn des Jahres 1939 für 1220 käuflich erworben und 
an ihm  durch eine frem de F irm a umfangreiche Aus
besserungen im Betrage von etwa 1000 vornehmen  
lassen, w ie die dem Kaufvertrag beigefugte und zu sei
nem Inhalt gemachte Aufstellung zeigt. Unbestritten hat 
sie ferner in eigener W erksta tt fü r etwa 250 Arbeiten  
an dem W agen ausführen lassen. Nach § 3 der A nord
nung über die Regelung der Verbraucherpreise und H an - 
deksnannen im Geschäftsverkehr m it gebrauchten K ra ft
fahrzeugen” durfte die Bekl. als H änd ler i. S. des § 2  
der genannten V O . auf den Ankaufspreis einen H andels
zuschlag von 33 i/30/o berechnen und für die nicht im  
eigenen Betrieb vorgenommenen Instandsetzungen 10»/o 
auf die Nettopreise in Rechnung stellen. H iernach ist 
der Kaufpreis, w ie auch die Preisüberwachungsstelle an
nim m t, nicht zu beanstanden. Eine Schätzungspflicht be
stand nach der genannten Anordnung nicht.
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Es ist auch nicht bewiesen, daß die Bekl. bewußt un
richtige Angaben über den Zustand des Fahrzeugs ge
macht hätte. Es kann dahingestellt bleiben, ob an dem  
W agen für die Folge noch kleinere Ausbesserungen not
wendig waren oder nicht. Nach dem schriftlichen V e r
trage hatte die Bekl. das Fahrzeug unter Ausschluß jeder 
Gewährleistung verkauft und darüber hinaus ausdrück
lich zur Bedingung gemacht, daß gegebenenfalls noch 
erforderliche Instandsetzungen zu Lasten des K l. gingen. 
D er K I. b a t diesen V ertrag  nach Besichtigung des Fah r
zeugs und nach reiflicher Überlegung unterschrieben. Die  
Behauptung des K l., der Kauf sei ausdrücklich unter dem  
Vorbehalte abgeschlossen, daß das Fahrzeug die B illi
gung eines Sachverständigen finde, hat ebenfalls keine  
Bestätigung gefunden.

Das gleiche g ilt von dem angeblichen R ücktritt des 
Kl. vom Vertrage. (W ird  ausgeführt.)

D ie Lieferung des Fahrzeugs ist nun, w ie das LG . zu
treffend annim m t, unmöglich geworden, da nach seiner 
fortgeschrittenen Zerstörung von einem Fahrzeug im 
Sinne des Vertrages nicht m ehr gesprochen werden kann. 
Das ist auch unter den Parteien unstreitig. Es frag t sich 
also nur, w er diesen Zustand und daher die U nm öglich
ke it der L ieferung zu vertreten hat.

Entgegen der Annahm e des LG . erachtet der Senat 
das Verhalten  beider Parteien als ursächlich für die ein
getretene Entwertung des W agens.

D ie Pflicht, w ertvolles und zur Z e it schwer ersetzliches 
V olksgut seiner bestimmungsgemäßen Verw endung in 
der W irtschaft zu erhalten, steht über dem Parteiinteresse 
und obliegt bei U ngew ißheit über die Gestaltung der 
Rechtsverhältnisse sowohl dem V erkäufer w ie auch dem 
Käufer, wenn sie, w ie  h ier, in der Lage sind, durch g e
eignete M aßnahm en und ohne erhebliche Aufwendungen  
wichtiges und schwer ersetzliches G erä t dem sicheren 
V erfa ll zu entziehen. Dies g ilt zunächst für die Bekl. Sie 
kann sich nicht darauf berufen, daß in K. damals alle 
Garagen durch Fahrzeuge der W ehrm acht oder der O rg a
nisation T o d t belegt gewesen seien. Sie hätte sich nicht 
auf K. beschränken dürfen und hätte den W agen not
falls in einem verschließbaren Schuppen oder sonst be
helfsm äßig, und zw ar gegebenenfalls in der weiteren  
U m gebung, unterstellen müssen. Mehrkosten konnte sie 
nach § 304 BGB. dem KI. in Rechnung stellen. Sie wäre  
nach entsprechender Fristsetzung auch ohne weiteres in 
der Lage gewesen, den W agen anderw eitig zu veräußern, 
ohne an die Zustim m ung des Kl. gebunden zu sein. U nter 
Aufw endung der ihr als Kaufm ann und H änd ler obliegen
den Sorgfaltspflicht hätte sie in jedem  Falle die M öglich 
k e it gehabt, den V erfa ll des Fahrzeuges zu verhindern  
und es einer angemessenen Verw endung zuzuführen. Es 
ist auch vö llig  belanglos, ob sie selbst den W agen auf 
die betreffende Stelle gefahren hat, oder ob sie ihn durch 
einen anderen dorthin bringen ließ, jedenfalls w ar ihr 
bekannt, daß der W agen im Freien stand und dort zu
grunde ging, und sie w ar verpflichtet, diese Zerstörung  
zu verhindern. Sie kann sich endlich auch nicht darauf 
berufen, daß der Kl. sich im Annahm everzug befunden 
habe und daß sie daher nur für grobe Fahrlässigkeit 
hafte. Eine gröbere Fahrlässigkeit, als w ie sie von der 
Bekl. durch ihr Verhalten  hier bewiesen worden ist, ist 
den ganzen Um ständen nach kaum  denkbar.

D ie  Bekl. h a t daher den Verlust des Fahrzeuges w e it
gehend mitverursacht.

Das gleiche g ilt von dem Verhalten des K I. E r w ar 
zur Abnahm e des W agens und zu seiner Abholung ver
pflichtet. E r w ußte, daß die Bekl. keine eigene U n te r
stellm öglichkeit hatte, es w ar ihm ebenfalls bekannt, daß 
das Fahrzeug offen und allen W itterungseinflüssen aus
gesetzt aufgestellt w ar. Aus der Tatsache, daß die Bekl. 
die in Zahlung gegebenen W echsel nicht zurückgab, son
dern sie zum T e il w eiter indossiert hatte, konnte er 
ohne weiteres entnehmen, daß die Bekl. an dem Kauf 
festhalten w ollte. Befürchtete der K I. aus Fürsorge
maßnahmen für den W agen Nachteile fü r seine Rechts
stellung der Bekl. gegenüber, so hätte er unter U m 
ständen als Geschäftsführer ohne A u ftrag  handeln und 
dies der Bekl. anzeigen müssen. Jedenfalls enthoben 
auch derartige Befürchtungen den K l. nicht von der 
Verpflichtung, auch seinerseits geeignete M aßnahm en zu 
treffen, um den völligen Z erfa ll des W agens zu ve r

hindern. W enn die Bekl. m it anderen Kaufliebhabern 'n 
Verbindung getreten w ar, so w ar das unerheblich. Tat
sächlich ist eine anderweitige Veräußerung nicht erfolgt) 
und der Kl. ist von seinen Verpflichtungen aus dem Ver
trage nicht entbunden worden.

Das Verschulden beider Parteien ist den Umständen 
annähernd gleich zu werten, es ist fü r den entstandenen 
Schaden im gleichen Um fange auch ursächlich.

Das Gesetz enthält nun keine ausdrückliche Bestim
mung über die Rechtslage für den Fall der schuldhaften 
M itw irk u n g  beider Parteien an der später eintretenden 
Unm öglichkeit der Erfüllung.

Das RG. hat jedoch bereits mehrfach hervorgehoben, 
daß sich in einem solchen Falle die vollständige ode 
teilweise Anwendung der § §  324 und 325 BGB. nach de 
Grundsätzen des § 254 BGB. richte, da nur auf diesem 
W ege sich eine einwandfreie, dem Inhalt und Zweck de 
§ §  324, 325 BGB. w ie der B illigkeit entsprechende Grund 
läge der Entscheidung finden lasse (R G Z . 94, 140; ' > 
188 ff.).

Dem  tritt der e rk . Sen. bei. D ie Anwendung des § /  
BGB. scheitert auch nicht daran, daß der KI. kc111
Schadensersatzanspruch begehrt, sondern seine Anzahl » 
und die in Zahlung gegebenen W echsel zurückverlang > 
also R ücktritt vom Vertrage geltend macht. .

Denn in § 254 BGB. haben allgem eingültige Rechderen 
esgedanken Ausdruck gefunden, die auch auf an1 

Rechtsgebieten Anwendung zu finden haben, w e pnage 
sich um die nicht besonders im Gesetz behandelte hrag 
des Verschuldens beider Parteien handelt (R G . a. a . w  

Hiernach g ilt folgendes: Mutig
D er Kl. kann seine Anzahlung und die in Zamd 5 

gegebenen W echsel auf G rund des von ihm gern- 5 ^  
BGB. geltend gemachten Rücktritts nur insoweit z,urlj er- 
verlangen, als er der Bekl. zum Ausgleiche des be lp er 
seits verschuldeten Schadens nichts erstatten muß- . s 
Schaden der Bekl. ist gleich der H öhe des Kaufpre 
abzüglich des Schrottwertes des W agens. ¿er

Nach dem Sachverständigengutachten beziffert , 
---------------  den Schrottwert auf 400 * * ;Senat gern. § 286 Z P O . pen

Danach beläuft sich der Schaden auf 2450 /V als 
ganzen Umständen nach ist ein Betrag von 1000 ■/l' gen 
dem Mitverschulden des Kl. entsprechend angenw. 
und von ihm zu tragen. D er Rest entfällt, als der n  ^  
des Verschuldens der Bekl. angemessen, auf die xrag 

D er Kl. verliert also den von ihm bezahlten ver. 
von 1000 3 iM  nebst Zinsen. Dagegen ist die Bek1- ejn. 
pflichtet, die vom K I. gegebenen und noch nicht ^ se\ 
gelösten W echsel von 1150 31M sowie den BlankoW  
herauszugeben. D ie Bekl. verliert außerdem den . r, 
Spruch auf die Zahlung de# Restkaufpreises, das . 
zeug in seinem jetzigen Zustande verbleibt der p , erI). 

Das angefochtene U rte il w ar daher insoweit abzr|a 
(O L G . Zweibrücken, U rt. v. 24. A pril 1941, 2 U  2 2 /^ |

.-ndlici1’
Anmerkung: Das U rte il w ird  erst recht vc.rSi‘rachtc*' 

wenn man seinen menschlichen H intergrund bet ^ atlf. 
Am Anfänge steht ein n icht reiflich überlegter 0̂|gt 
Dann fo lg t Enttäuschung, aus der E n ttäu sch u ng ^^r- 
beiderseitige Verärgerung, und aus ihr erwachsen jCl- 
seits recht unzweckm äßige Schritte. H ä tte  sich , ; ße---------- 0 - ---------- Laj ■ !_
von vornherein technisch und hätten sich dann £jner 
ginn der Verw icklungen beide T e ile  oder atic" . n sen, s°  
von ihnen ordnungsm äßig rechtlich beraten laSjJ|jebe11' 
w ären alle diese Unerquicklichkeiten erspart £ c. ufgabe 

Nun aber ist den Gerichten die schwierige zu 
zugefallen, dieses Knäuel von Recht und U n re a l 
w irren. Dabei stellt das O L G . in eindrucksvolle ^ eft- 
die überparteiliche Pflicht in den Vordergn>n > 
volles V olksgut seiner bestimmungsgemäßen Ver r(jeflt' 
zu erhalten. Dieser Gesichtspunkt ist gewiß auin . ¡jnftige 
lieh bedeutsam, und er stellt eine M ahnung ’ lir „¡tes t f f  
Fälle dar, die es verdiente, durch die Presse ^r d]e
Kreisen des Volkes bekanntgegeben zu we.r ,nj, auf r t
Frage, w ie der nun einmal eingetretene Schade ^ ¡ l id 1
beiden Streitteile gerecht zu verteilen ist, karuuiuvu ouv.mv.nv, gvivv-m /.u. vv.iv.viiv..» *—7 <
dem Grundsätze kaum  etwas entnommen w ? f , r  ’ ¡u P f '  

Bei der Untersuchung der Frage hat das O L  ■ • de 
Iehnung an die Rspr. des RG. die Grundged. ^  iS 
§ 254 Abs. I BGF3. heraugezogen. Methodisch *
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Man°v„ eil? ^  Prüfung der Ursächlichkeit ausgegangen.
*■ verm,Rt --------- - ' n G rad der

dem W o rt-

5Cnuldeno-vK uer ursacnncnKeii Kann aie ve r-
Zu£ehen-' erfolgen. H ierbe i ist davon aus-
«permaiiispho 13. Jahrhundert (vg l. P l a n i t z ,
^echtsffut i'„eRrl ecl,ts&eschichte“  S. 210) ist es deutsches 
f indl ivi„„’ _ .  c*er Schuldner des in Annahm everzup Be-

llrsiirhi.'JrT -j abe„r  e*ne Erörterung über den G rad der 
laut der Cp  eit au  ̂ beiden Seiten. Schon nach d 
Mitvemr= u esb?stirnrnung g enügt die Feststellung ues 
wierreiiH« 32” 6118 n ’cbt; es kom m t darauf an, w er „vor- 
z'veife[Sf|.p^ei ^ rSp Cht hat. Es hätte also zunächst einmal 
genrnft , . 1 j le Erage der überwiegenden Verursachung  
scheiniich ,rdfC" m.üssen ( R ° - : JW . 1932,787io). W a h r
anderen P n + u  • ,diese notwendige Erw ägung zu einer 
Üer Anffn* cheidu!1g geführt; denn man kann sehr wohl 
auf seiten HUngnS?in’ dab der G rad der Ursächlichkeit 
liehen prQ4aer, Hekl., die den W agen auf einem öffent- 
Seiten des ir ia j est?Ht hat, wesentlich größer ist als auf 
fänden A , , r ihn im G lauben an sein Recht in den 

Erst a f ,*BekL gelassen hat. 
b e id e rs e ü L » !^  Boden einer solchen Feststellung des 
Sch u ld e n s a b w 'fa d e s  der Ursächlichkeit kann die V er-

: seit ^ 
nische I

h nd iid^n ’ ,?„aß- der Schuldner des in Annahm everzug Be
den Besitz^ein,1SŜe Obhutspflichten hat. Freilich kann er 
8 rnndsät7lrVuneS Q rundstücks preisgeben, aber auch das 
ÖGB.). nur na?h vorheriger Androhung (§ 303
§ 300 Abs 1 r i-sd18 „dieser positiven Regelung und aus 
P.nnahmevpr?,, • ‘0 *£t seine Verw ahrungspflicht. D er 
higers und n-i® ä n d e r t  die Rechtsstellung des G läu- 
J.edoch stellt H  die Pflichtenlage des Schuldners.
pich unter H -if i den Schuldner nicht davon frei, daß er 

. sigkeit erfüll1"1® , dr Vorsatz und (b loß ) grobe Fahr- 
e.ltler Wohleriv^mgsbereit halten muß. Das beruht auf 
f lschen Re!re]„n?en,e,n und billigenswerten gesetzge’be- 
halten, um den ®c i^ an muß sie sich genau vor Augen  

Es kann t  a"  richtiS z “ entscheiden, 
dieser P fljcj1+ Zw eife l unterliegen, daß die Bekl. 
‘ alten entsnriHi i i 1 c ]. zuw idergehandelt hat. Ih r  V er- 
r -e"ig  soliden H tn3 er^ ‘ng.s einer Unsitte, die man bei 
adern uncj . .. d'ern m it alten Kraftw agen oder Fahr- 
erkstätten Kor,i.e,lĉ  noch mehr bei Instandsetzungs- 
rausgefordert hann. D er Kunde soll dadurch

w.f!-. M . hestpUf' .zdgleich unter D ruck gesetzt w er- 
idwestmethodpn v Cht der m indeste Anlaß, derartigen  

aH  handeu -p" rVornscIu'b  z“ leisten. W e r so ver- 
ndern bedingt H5 nicht etwa grob fahrlässig,

7 i en) daß der ^ Z *cb’ Ulld es ware nL,r zu w ün- 
¡7 • §304 stGR | ' , df r Bestrafung zugeführt w ird  (vgl. 
t  a s „ g ,  K W V O .);  denn er b illig t die V o n

o.e”2  der Sache A n fV nnte Vernichtung oder Beschädi- 
dipo^® Wege 2,ir \ V ecr. anderen Seite standen der Bekl
Ss mfo^chicksal der ec fuFunS> ohne wesentliche M üht 3.S ff R n n  ‘ 9 er Sache 7ti .... —  ..... ,iSr „ chicksal riPr c pung> ohne wesentliche Mühe 
die r , ■ BGB. Wie uhe zu ersparen, so schon nach 
ßuermlM' Kaufmann ph,aVSidem Urteilskopf ergibt, ist 
*>che 1+ Möglichkeiten h ° ~b batte s‘e s°gar die be- 
ihre <;S[e Ung der RPn.^e.s,§.373 HGB. gehabt. Die recht- 
VerstäS?densersatzan<!n ••St fcrner — man denke nur an 
Verzug’ daß das Ä u he aus § 286 BGB. -  dadurch 
haftet’ csondern aurh ̂ Au0 ?es KI- nicht nur Annahme- 
Werkvp^bu'dnerverzMn. ,bni»hmeverzug, d. h. (schuld- 
Ä gk> g e ,  wo die AgbndArSte t; dcnn anders a‘s beim 
Abnähm! geleisteten :btnahnie, zugleich allgemeine Billi- 
'Vesentuei. m Körperlich’ er??höpft sich beim Kauf die ®ndich zuungyBgfheher Hinnahme. Alles das fällt

d a g e g e n  ,der Bekb in die W aagschale.
Glauben" ’'^ ’ ^icht wideVl Verhalten des KI. betrifft, so 
nicht vn„atl ,sein Recht Vu®61] Können, daß er im guten 
dieser a seinem Ann-ihm^3" 1̂ '*  bab Uas entlastet ihn 
Schuldenn[ ahmever/up •„ tVe™®’ auch nicht davon, daß 
Adrige-beruht. Den? süL6'",0111 gegenständlichen Ver
ein Ri , Un der Bekl o-P bt a!,er das schlechthin sitten- 
^achteiIeV°.r> er hätte dSamftnrnber- Das OLO’ hält weiter 
fanden a/_Ur„Seine RechtsuMiih111 aUS der Annahme keine 
dlCs der r Peschäftsfülirßtp U?g erwuchsen, „unter Um
genügt? Tt,eki- anzeio-en W ..obne Auftrag handeln und 
?n6rKhte TPkeoretisch gewiRUSS5n“ ' . Hätte das wirklich 
l”  die Rsn ben die D?nV? ß’ j ber ln der Praxis vieler 
[at, wentiPr' . des RArhn?t‘^an-c!ers aus- Afan denke nur 
fPrahsetz!u,em Arbeiter n ^ ru?el’ weIche Bedeutung es 
iRntsetzt *h ® ausdrückli(haCk Ankündigung einer Lohn- 
l0ß wörtm'V vertritt ,Wlderspricht: aber die Arbeit 

che Verwahrm? 1 Ŝ s den Standpunkt, eine 
‘g sei als Widerspruch zu dem

eigenen Verhalten (protestatio facto contraria) unbeacht
lich, so z. B. R A rb G .: ArbRSam m l. 5,102. H ätte  nicht der 
Kl. m it einer ähnlichen Beurteilung seines Tuns zum  
mindesten rechnen müssen? Allerdings entschuldigt das 
den V erzug des K I. keineswegs; aber bei der Verschul
densabwägung darf dies nicht unberücksichtigt bleiben.

Alles in allem verm ag ich der Entsch. in doppelter 
Hinsicht nicht zu folgen: einmal, indem sie den beider
seitigen G rad  der Ursächlichkeit ungeprüft läßt, und zum 
anderen, indem sie das Verschulden des Kl. im  V e r
hältnis zum Verschulden der Bekl. überbewertet. Bei aller 
Anerkennung der rechtlichen Bedeutung des Gem ein- 
schaftsdenkens sehe ich hier keinen Anlaß, gestützt auf 
den G rundgedanken, der § 254 Abs. 1 BGB. zugrunde 
liegt, von den Vorschriften des BG B. über den G läu
bigerverzug abzuweichen.

Prof. D r. W i l h e l m  H e r s c h e l ,  F ran kfu rt a. M .

*
* *  1 3 .  RG. —  §§ 670, 683 BG B .; §§ 553a, 1542 R V O . Den  
Hinterbliebenen eines bei einer Lebensretiung tödlich  
verunglückten Retters steht gegen den Geretteten nach 
den §§ 670, 683 BG B. unter entsprechender Ergänzung  
durch die §§ 844, 845 BGB. ein Entschädigungsanspruch 
zu. D ieser geht auf die öffentlichen Versicherungsträger 
über, soweit sie nach der R V O . den Hinterbliebenen L e i
stungen zu gewähren haben, f )

D ie  Bekl. unternahmen am 7. Juli 1939 m it dem K ra ft
wagen des Schlossers B., den B. lenkte, eine Fahrt nach 
E. In  F. versuchte B., der den W eg verfehlt hatte, auf der 
Straße neben dem Ostersielzug zu wenden. Dabei gerie t, 
der W agen von der Straße ab auf die Böschung des 
dort 5 m tiefen Wasserlaufs und stürzte in diesen hinein. 
D ie  männlichen Insassen des Wagens konnten sich an 
das U fe r retten, eine an der Fahrt beteiligte Frau  konnte 
aus dem W agen nicht herauskommen und ertrank. D er  
bekl. Ehefrau gelang es, sich aus dem W agen heraus
zuarbeiten; sie hielt sich, da sie nicht schwimmen kann, 
mühsam über W asser und schrie laut um Hilfe. D arauf 
eilten die A rbe ite r B. und G. von ih rer Arbeitsstelle 
herbei. G ., der Ehemann und V ater der K l., sprang, um 
die bekl. F rau  zu retten, ins Wasser. Im  V erlauf des 
Rettungsversuchs ertrank G. D ie  K l. behaupten, die bekl. 
Ehefrau habe sich um seinen Hals geklammert, so daß 
beide eine Z e it lang untergegangen seien, bis B. die bei
den habe trennen und die bekl. Ehefrau habe ans U fer 
bringen können; die Bekl. dagegen behaupten, G . habe 
sich an die bekl. Ehefrau angeklammert.

D ie  K l., die von der LV ersA . Schleswig-Holstein seit 
dem 1. Aug. 1939 W itw en - und Waisenrenten erhalten, ver
langen von den Bekl. als Gesamtschuldnern wegen des 
Verlustes ihres Ernährers Zahlung einer Unterhaltsrente 
v. 1. Aug. 1939 ab. Deren Höhe beziffern sie für die kla
gende W itw e  auf 720 J l J t  jährlich  und für jedes der 
K inder, für die die Rente bis zur Vollendung des 18. Le
bensjahres verlangt w ird , auf 120 J U t  jährlich.

Das L G . hat den Klageanspruch dem Grunde nach für 
gerechtfertigt erklärt. Das O L G . hat die Berufung der 
Bekl. zurückgewiesen. RG . hob auf und verwies zurück.

Das BG. lehnt es ab, seine Entscheidung auf ein A u f
tragsverhältnis zu stützen, w e il in  dem H ilferu f einer in 
der Gefahr des Ertrinkens befindlichen Person kein rechts
geschäftlicher A uftrag  gefunden werden könne. Es sieht 
aber in dem von G. unternommenen Rettungsversuch eine, 
wenn auch auftraglose, so doch dem Interesse und dem 
W illen  der beiden Bekl. entsprechende Geschäftsführung 
und erachtet beide als Gesamtschuldner nach den §§421, 
670, 683 BGB. für verpflichtet, die Aufwendung des G. 
zu erstatten. U nter den Begriff der Aufwendung bringt 
das BG. im Anschluß an die Entwicklung der Rspr. den 
Tod des G. als Schaden aus einer m it der Führung des 
Geschäfts zwangsläufig verbundenen Gefahr und leitet die 
Versorgungsansprüche der Hinterbliebenen aus einer s till
schweigenden Haftungsvereinbarung ab, w ie sie in der 
Rspr. bisher zw ar nur bei einem Auftragsverhältnis an
genommen worden sei, aber wegen der sonst unerträg
lichen Folgen auch bei einer auftraglosen Geschäftsfüh
rung sinngemäß angenommen werden müsse. D aß  die ge
rettete Person wegen der Einfügung des § 330 c in  däs 
RStG. nicht mehr zur Entschädigung verpflichtet sei, er-

217*
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klärt das BG. für eine unbegründete Ansicht und w ill 
vielm ehr dem jener Vorschrift zugrunde liegenden G e
meinschaftsgedanken eine gesetzliche Grundlage für den 
Entschädigungsanspruch des Helfers und seiner H in ter
bliebenen auch ohne die Vorschriften über Geschäftsfüh
rung ohne A uftrag  entnehmen. N u r meint es, daß die 
Entschädigung nicht nach den Grundsätzen des Scha
densersatzrechts (§§249 ff. BG B.), sondern nach Angemes
senheit und B illigkeit unter Berücksichtigung der beider
seitigen Umstände gemäß §242 BG B. zu bemessen sei. 
W eiterh in  verneint das BG. die Anw endbarkeit des §1542  
R V O . auf die den K l. von der LV ersA . zugebilligte W it
wen- und W aisenrente. Es meint, die neu eingefügte V o r
schrift des § 553 a R V O . stehe ersichtlich in Zusammen
hang m it § 330 c RStGB. D er diesen Vorschriften zugrunde 
liegende Gemeinschaftsgedanke schließe es aus, den Ent
schädigungsanspruch gegen die Person, zu deren Rettung  
der Helfer tätig  geworden sei, auf öffentliche Versiche
rungsträger übergehen zu lassen, w eil dies den Retter 
und den Geretteten beeinträchtigen würde. Überdies 
handle es sich hierbei nicht um einen Schadensersatz
anspruch im  eigentlichen Sinne, sondern um eine b illige  
Schadloshaltung, bei der allerdings die vom Versiche
rungsträger gewährte Rente zu berücksichtigen sei.

D ie  Angriffe der Rev. gegen diese Entscheidung sind 
nur zum T e il berechtigt.

F rei von Rechtsirrtum  ist der Ausgangspunkt des BU., 
daß in  dem H ilfe ru f der bekl. Ehefrau kein rechtsgeschäft
licher A u ftrag  zu finden ist (JW . 1909, 311 7), w ohl aber 
in dem von G. unternommenen Rettungsversuch eine auf
traglose Geschäftsführung i. S. der §§ 677 ff. BG B. Und  
zw ar waren Geschäftsherren die b e i d e n  Bekl., nicht 
nur, w ie die Rev. meint, die bekl. Ehefrau. Denn daß 
deren Rettung nicht nur ihrem  eigenen Interesse und 
mutmaßlichen W illen , sondern auch dem ihres Ehemannes 
entsprach, bedurfte keiner besonderen Begründung. Das 
folgt aus dem Wesen der Ehe, bei der es in  der Regel 
als selbstverständlich zu betrachten ist, daß ein Ehegatte 
die Maßnahmen zur Rettung des in Lebensgefahr gera
tenen anderen Ehegatten gutheißt. Es ist auch nicht zu 
beanstanden, daß das BG. über den Hergang der Ret
tung, die nicht von G. zu Ende geführt werden konnte, 
sondern erst von B. vollbracht w urde, keine näheren 
Feststellungen getroffen hat. Denn soviel ergibt schon 
der unstreitige Sachverhalt, daß die Tätigke it des G. kei
nesfalls ganz nutzlos gewesen ist, so daß von dieser 
Seite gegen seine Geschäftsführung keine Bedenken er
hoben werden können. D ie  rechtliche Schw ierigkeit liegt 
darin, daß nicht der Geschäftsführer selbst Ersatz seiner 
Aufwendung verlangt und verlangen kann, sondern die 
Aufwendung in dem Einsatz seines Lebens bestanden hat, 
durch dessen Verlust zugleich seine Hinterbliebenen ihres 
Ernährers beraubt sind.

Das BG. hat geglaubt, diese Schw ierigkeit durch die 
Annahme einer stillschweigenden Haftungsvereinbarung  
überwinden zu können. Eine solche Annahme, die sich 
bei einem Aufträge allenfalls rechtfertigen läßt (JW . 1927, 
4 4 1 7), ist aber bei einer auftraglosen Geschäftsführung 
weder unm ittelbar noch sinngemäß möglich, da der Ge
schäftsherr hierbei rechtsgeschäftlich überhaupt nicht m it
w irk t. Das BG. hat denn auch seine Entscheidung vor
wiegend auf den allgemeinen Gemeinschaftsgedanken ge
gründet, den es dem §330 c RStGB. entnimmt m it dem 
Ergebnis, daß die Hinterbliebenen keine volle, sondern 
nur eine nach B illigkeit zu bemessende Entschädigung zu 
beanspruchen hätten. D am it ist die Rechtsgrundlage der 
auftraglosen Geschäftsführung verlassen.

A ber gerade auf dieser Grundlage ist der Anspruch 
gerechtfertigt. Z w a r  hat es das RG. bisher abgelehnt, 
aus den §§670, 683 BG B. einen Anspruch der H in terb lie
benen des Beauftragten oder Geschäftsführers, der sich 
aufgeopfert hat, herzuleiten (R G Z . 122, 305 =  JW . 1929, 
1138). A ber bei dieser Rspr. kann man nicht stehen bleiben. 
D ie  Verf. des BG B. haben die Frage, w ie  es m it Aufw en
dungen der h ier in Rede stehenden A r t  zu halten sei, 
bewußtermaßen der Rspr. und Rechtswissenschaft überlas
sen (R G Z . 94, 171; 98, 199). Das Gesetz enthält infolge
dessen eine Lücke, die aus seinem Zusammenhang aus
zufüllen ist. Nun hat die Rspr. bereits O pfer an Gesund
heit unter den Begriff der Aufwendungen i. S. des § 670

[Deutsches Recht, Wochenausga^e

BGB. für den Fall gebracht, daß sie sich, w ie namen*' 
lieh bei Rettungstätigkeiten, aus der m it dem Auftrag  
verbundenen Gefahr ergeben. Daneben ist allerdings v l _ 
fach zur Begründung noch eine stillschweigende Verein' 
barung angenommen worden (vgl. JW . 1937, 152 2), ^ 3 .  
jedoch entbehrlich erscheint. Diese Auslegung des §» , 
BGB. muß aber nach §683 BGB. auch für die Geschäht' 
fiihrung ohne Auftrag gelten, und es ist alsdann ein n°_ 
wendiger Schritt, beide Vorschriften zugunsten der 
terbliebenen des tödlich Verunglückten durch entspr® 
chende Anwendung der §§844, 845 BGB. zu ergänz®'1' 
Denn andernfalls ergäbe sich eine S innw idrigkeit. Hä\ 
im vorl. Fall G. bei seiner Rettungstätigkeit nicht sel 
Leben, w ohl aber seine Gesundheit und Erwerbsfähig^
eingebüßt, so müßten schon auf der Grundlage der b’ 
herigen Rspr. die Bekl. als verpflichtet angesehen 
den, ihn dafür zu entschädigen, und zw ar in vollem b

w®r'
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fange, nicht nur nach Billigkeitsgrundsätzen. Es ist . 
denkbar, daß darum, w eil er das größere O pfer sei« 
Lebens gebracht hat, die Bekl. von jeder EntschädigUIlPi| 
pflicht frei sein sollten. Sinngemäß muß in solchem f  ^  
der Ersatzanspruch denjenigen zustehen, die zwar 
selbst die Geschäftsführer waren, aber von dessen OPU,
unm ittelbar betroffen sind. D e r ' Kreis dieser PerÄ t i  
ist in den §§844, 845 BG B. sachgemäß abgegrenzt, w t 
diese Vorschriften sich auch nur im Schadensersatz^ 
finden, so steht das doch ih rer entsprechenden Am •e 
düng für Fälle der vorl. A rt nicht entgegen, wen 
geeignet sind, die Gesetzeslücke befriedigend zu scH 1030 c 
Es bedarf daher weder der Heranziehung des S'1’ 
RStGB. noch allgemeiner Rechtsgedanken. ¿[e

Recht ist der Rev. darin  zu geben, daß das ß , rfte, 
Anwendbarkeit des § 1542 R V O . nicht verneinen JU ¿je 
und zw ar weder für die W itw en - und Waisenrente;■ ^  
den K l. aus der Invalidenversicherung nach den §8 ¿53 3 
1258 R V O . zugesprochen, noch für die Rente aus 9 3 $
R V O ., über die zur Z e it des Berufungsverfahrens
T räg er der Unfallversicherung noch nicht eIlt peilte1' 
worden w ar. Das BG. hat diese verschiedenen KL fleIi 
nicht auseinandergehalten und dem § 5 5 3 a  RVO- y 0r- 
ihrri nicht innewohnenden Sinn beigelegt. Diese ^  
schrift ist nicht, w ie das BG . anzunehmen scheint, am sje
§ 3 3 0 c  RStGB. zurückzuführen. Denn sie w ar, s°^® 'jucli 
Unfälle bei der Lebensrettung oder bei deren A „ j  I, 
betrifft, schon durch das Gesetz v. 20. Dez. 1928 (*vg y }0 c 
405) in die R V O . eingefügt worden, während §, efJt- 
RStGB. erst dem Ges. v. 28. Juni 1935 (R G B l, h  deS 
stammt. Diese Strafvorschrift hat die neue Fassu fc. ^39 
§ 5 5 3 a  R V O ., die ihm durch das Ges. v. 17. F£b t.eeit*' 
(RG Bl. I, 267) gegeben worden ist, nur insoweit 
flußt, als es nun nicht mehr heißt: „wenn jemarl > je
re c h t lic h  dazu verpflichtet zu sein“, sondern: »w ,i us ^  
mand ohne b e s o n d e r e  rechtliche VerpflichtmjA rj,iir 
D er Gedanke, dem Lebensretter oder dessen n 1® gQ er 
benen eine Unfallentschädigung zu gewähren, ’s 
heblich älter als § 330 c RStGB. Nach der Be?r“ß nact' 
des Ges. v. 20. Dez. 1928 ging man davon aus, (  1#
geltendem Rechte die Retter oder ihre AngehoPfe ß e iet' 
ausnahmsweise einen Ersatzanspruch gegen den 
teten oder gegen andere Personen hätten, und Pf',
noch fraglich sei, ob er verw irk lich t werden ko» \ jp
um sollte die Unfallversicherung —  oder genauer fSjC|i^ 
fallfürsorge in der rechtlichen Form  der Unfa* indem 
rung, w ie es in der Begründung heißt —■ eingr®1* ’ rSjcb '̂ 
zugleich durch §627 R V O . zum T rä g e r der Unta Ui"a®1
rung für U nfälle beim Lebensretten das Land best® jg5se»j 
dessen oberster Verwaltungsbehörde blieb es u gfg)iife‘ 
größere Gemeinden zu Versicherungsträgern t  fyr *y f 
oder Versicherungsverbände zu bilden. Damit w . efil 0 
Lebensrettungen, auch für solche, die m it "  
Unfallversicherung angehörigen Betriebe zus  j arr)alipgllzusamm ĵgei1
gen, einem Übelstande, der sich teils aus de.r, vedflöi 
Gesetzesauslegung, teils aus wirtschaftlichen H  ^  U < 
der Entschädigungspflichtigen ergab, in hi'
fange abgeholfen. A lle in  es w ar keineswegs D ,:c\y teCle( 
durch die Einfügung des § 5 5 3 a  R V O . bürg - ob.. 
liehe Entschädigungsansprüche des Lei 
seiner Hinterbliebenen zu beseitigen und u" ‘ ' ' ” jzen- ^ ¡¡e
liehe Entschädigungsansprüche des Lebensr 
seiner Hinterbliebenen zu beseitigen und vö llls efl. Y,? 
Leistungen der Versicherungsträger zu ers er[<t, 
nim m t auch das BG. nicht an, sondern es ben
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stungen hätten regelmäßig nicht ein solches Ausmaß, 
strit/ 00 dlnen allein der Unterhalt der Berechtigten be- 
tro, en werde könnte. Das mag der in der RVO. ge- 
ja ;j, , en. Regelung zwar nicht ganz gerecht werden, wie 
gennCfi ln der Begründung des Ges. v. 20. Dez. 1928 an- 
anSr 'i11?611 worden ist, daß damit die Forderung nach 
liebende r und gesicherter Entschädigung aus öffent- 
lallen ^'^.el*1 befriedigt werde. Immerhin können Aus- 
re, gegenüber dem bisherigen Einkommen des Lebens- 
tr%t u °der seiner Hinterbliebenen eintreten. Z.B. be- 
seil p e Unfallrente des Lebensretters selbst, wenn er 
RVo trwerbsfähigkeit völlig eingebüßt hat, nach §559a 
aber 'n^ ei P r i t t e l  seines Jahresarbeitsverdienstes. Es ist 
Recht *C lt einzusehen, warum er nicht nach bürgerlichem 
Erwp,K°n den Entschädigungspflichtigen für den vollen 
* u W ;rerlust entschädigt werden sollte. Durch Kinder- 
derzahi Und bei Hinterbliebenen mit einer gewissen Kin- 
stalten -mfl’ sich das Verhältnis zeitweilig günstiger ge- 
les ah ’,led°ch hängt das von der Lage des einzelnen Fal-

> Ullfl PO Koololil Imi tinvl nl Z T J !  _ t . ■ « ■ rvlimab ii j  “ angL uas von aer Lage ues einzelnen nal- 
getro«P„ d e|, besteht keinerlei Grund, die durch die RVO. 
gute nen Fürsorge den Entschädigungspflichtigen zu- 
4ie zu lassen. Dem entspricht es aber auch, daß
‘'“¡m in i  d'e Fälle des § 5 5 3 a  keine Ausnahme von 

8 1542 angeordneten Übergang der gesetzlichen
dei in iic T  d‘e Fälle des §553a keine Ausnahme von 
Entsehärr angeordneten Übergang der gesetzlichen 

Forderung auf den Versicherungsträger 
Sind a,,,,et.,.hat; „Versicherte“ i.S. dieser Bestimmung 
sichert " , ‘e Lebensretter, da sie nach § 553 a wie Ver- 
v?n dipe nehandelt werden. Die Nachteile, die das BG. 
ĉht VJ Ü b e r g a n g  befürchtet, sind in Wirklichkeit 
,etien prua,nden-. Der Lebensretter oder seine Hinterblie- 

?.chernniyct - n idre volle Entschädigung teils vom Ver
weser f  traf»er, teils vom Entschädigungspflichtigen; 
“Vo. t . > soweit der Versicherungsträger nach der 
™icht !rpS un?en zu gewähren hat, die Entschädigungs- 
'^mittpA ^etiüber dem Versicherungsträger, im übrigen 
211 erfülle^ Se£en"ber dem Entschädigungsberechtigten

hPrüche°mien,Ingsübergang nach § 1542 RVO. betrifft An- 
aiirw den Versicherten oder ihren Hinterbliebenen 

Ji üens ,,en. gesetzlichen Vorschriften auf Ersatz eines
fipdität Zllstehen, der ihnen durch Krankheit, Unfall, In- Uak_ 1 °der Hm-M, ___ ’____ ,__ ’ - ,h , nHc innen ciurcn Krankheit, Unfall, In-
uahin £fpli-r durch den Tod des Ernährers erwachsen ist. 
Spenden * auch die auf den §§ 670, 683, 844 BGB. 
»pMdens Ansprüche der Kl. Daß sie den Ersatz ihres 
¡/Gen Tort"16" dem Gesichtspunkt einer von G. durch 

n> kann .gemachten „Aufwendung“ zu beanspruchen 
b l ic h t  J f o , le Anwendbarkeit des § 1542 RVO., der 

Rhränkf ".Schadensersatz aus unerlaubter Handlung 
rtg as ^ k e in e n  Unterschied machen, 
by, Maß dV‘ 'sf aber im vorl. Fall nicht in der Lage,
RVnr an einp!;V.F° rde,plnSsüberganKes zu Prüfen, da es 
ttinn zustpt,!. Feststellung über die den Kl. nach §553a 
Or, dem Renten mangelt. Diese Feststellung

War latncbter überlassen bleiben. Aus diesem 
AtklrWeisen noiwendig, die Sache an das BG. zurück- 
fUnl^dhe ;,paat n unmehr zu prüfen haben wird, ob die 
Wi, % er ¡71 RL m vollem Umfang auf die Versiche- 

nis £än,rri?ergangen sind- so da« den Kl. die Klage- 
¿leibt °der °b für sie noch ein Betrag

(Rq kör>nendeSSen Erstattung sie von den Bekl. ver-
V l- ZivS

^•Herk U- Vl 7>Mai 1941> V I72/40.) [He.]
. Enkri?UuMjm Urteil ist folgendes zu bemerken: 

sie 683 nplU' bildet, wie sie selbst sagt, die Rspr. zu 
den a..,] ln drei Richtungen fort. Einmal rechnet 

l52ät atlerkannf̂ endungen des §670 außer den bisher 
diptUch das r w  Gef«ndheitsschädigungen (JW. 1937, 

AutuLGpfer,des e‘genen Lebens. Sodann wendet
•t V,"■a Vb' j w - a ä r v \  ‘ uuem sie oewuist von aer

i?bäf(5t ^ ‘nbanin„ 3  n.°?b an.genoinmenen stillschweigen- 
/1(1 * yhrurio- die be' der auftraglosen Ge-
N c h » beßhch , ^ u ! ln?w id rig  w äre, auch auf §683  an. 
Rtterss der H in te lw - i ! ‘e’ uni zur Begründung des An- 
>nd P.?u gelancm 'ebenen des umgekoinmenen Lebens- 
>  .rH l i c h e g,e" ’ , die §§ 84L  845 BG B. heran. D am it
wKiehc niclit zui^™  des Gesetzes geschlossen, und ''Ne T'ger eurgnen ist, in durchaus logischer und 

dem p-p,,, '®,e' Eine andere Lösung dieser Fragen 
nden Volksempfinden so widersprechen,

daß sie nicht tragbar sein würde. Das BG. hat auf einem 
anderen Wege zu der gleichen Entscheidung zu kommen 
versucht. Aus der Wiedergabe seiner Gründe im RGUrt, 
ist aber sein Gedankengang nicht klar zu ersehen. Der 
§ 330 c RStGB. kann eine Grundlage dafür schon deshalb 
nicht bilden, weil bei folgerichtiger Durchführung des 
Gedankens, daraus eine Entschädigungspflicht herzuleiten, 
eine solche doch höchstens den Staat, der die Hilfeleistung 
bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not zur 
gesetzlichen Pflicht der Volksgenossen erhoben hat, nicht 
aber den, dem die Hilfe geleistet wird, treffen könnte. 
Es ist aber überhaupt eine mißliche Sache, aus einer 
Strafvorschrift, die ein U n t e r l a s s  un g s d e 1 i k t be
trifft, zivilrechtliche Folgerungen für den Fall zu ziehen, 
daß gerade nicht gegen die Strafvorschrift verstoßen wor
den ist, indem die Hilfe geleistet wurde.

2. Zutreffend sind auch die Ausführungen des Urteils 
über die Anwendbarkeit des § 1542 RVO. Nach dieser 
Vorschrift geht, soweit die nach der RVO. („diesem Ge
setze“) Versicherten oder ihre Hinterbliebenen nach an
deren gesetzlichen Vorschriften Ersatz eines Schadens be
anspruchen können, der ihnen durch Krankheit, Unfall, 
Invalidität oder den Tod des Ernährers erwachsen ist, die
ser Anspruch auf die Träger der Versicherung insoweit 
über, als sie den Entschädigungsberechtigten nach der 
RVO. Leistungen zu gewähren haben. Zu diesen „anderen 
gesetzlichen Vorschriften“ gehören nach ständiger Rspr. 
nicht nur die Vorschriften über unerlaubte Handlungen, 
sondern alle einschlägigen Vorschriften, also auch die 
§§ 670, 683 BGB. in der oben zu 1 erörterten erweiterten 
Auslegung. Was die Invaliden-, Witwen und Waisenren
ten betrifft, die den Hinterbliebenen des verunglückten G. 
gewährt werden, so kann nicht gut ein Zweifel bestehen, 
daß es sich dabei um Leistungen an Versicherte i. S. der 
RVO. handelt. Nicht anders können aber die Renten aus 
§553 3 i. Verb. m. §§588, 591 RVO. behandelt werden. 
Nach § 553 a RVO. finden die Vorschriften über die 
Entschädigung von Betriebsunfällen auch Anwendung, 
wenn jemand ohne besondere rechtliche Verpflichtung 
(früher: ohne rechtlich dazu verpflichtet zu sein) unter 
Gefahr für Leben, Körper oder Gesundheit einen anderen 
aus gegenwärtiger Lebensgefahr rettet oder zu retten un
ternimmt und dabei einen Unfall erleidet. Auch der Le
bensretter ist danach i. S. des § 1542 RVO. „nach diesem Ge
setze“ , d.h. der RVO., versichert. Daß in diesem Falle 
nach §627 RVO. das Land Träger der Versicherung ist, 
kann an diesem Ergebnis natürlich nichts ändern. Auch 
für das Land als Versicherungsträger gilt § 1542 (vgl. 
S t i e g l e r ,  „Die Ersatzansprüche auf Grund der §§903, 
904, 1542 RVO.“, S. 194 i. Verb. m. S. 46). Da die Ersatz
ansprüche „nach anderen gesetzlichen Vorschriften“ , wie 
heute unstreitig ist, mit ihrer Entstehung in dem in § 1542 
vorgesehenen Umfange auf den Versicherungsträger über
gehen, kann der Entschädigungsberechtigte sie in diesem 
Umfang überhaupt nicht geltend machen, insbes. also 
auch nicht etwa in der Weise, daß er auf Zahlung an 
den Versicherungsträger klagt. Es fehlt ihm insoweit die 
Sachbefugnis. Die Klage muß daher, soweit der Über
gang stattgefunden hat, abgewiesen werden. Denkbar 
wäre sogar der Fall, daß die Hinterbliebenen des Ge
töteten durch die Leistungen des Versicherungsträgers 
voll befriedigt sind, so daß die Klage ganz abgewiesen 
werden muß. Die Prüfung dieser Frage gehört in das 
Stadium vor Beginn des Rechtsstreits. A be r  man 
macht  l e i d e r  o f t  d ie E r f a h r u n g ,  daß die 
Vorschr i f ten des § 1542 RVO. und die dazu er 
gangene  Rspr.  n i c h t  a l l g e m e i n  bekann t  
sind.  Zur Vermeidung von Regreßansprüchen wegen der 
Kosten muß sich der Prozeßbevollmächtigte solcher An
spruchserheber also vor Klagerhebung darüber klar wer
den, in welchem Umfange er klagen will. Am besten und 
einfachsten wird dem genügt, wenn dem Klageanträge 
(notfalls, wenn Verjährung droht, einem Feststellungs- 
antrage) die Einschränkung beigefügt wird: „soweit nicht 
ein Übergang auf den (oder die) Versicherungsträger der 
Sozialversicherung stattgefunden hat“ .

3. In weiteren Verfahren vor dem BG. wird § 1275 RVO 
(Ruhen der Invalidenrente neben der Unfallrente) zu bê  
rücksichtigen sein.

SenPräs. K e r s t i n g ,  Berlin.
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1 4 .  K O . —  § 1909 BG B.; § 81 EheG. D ie  Frage, ob bei 
geschiedener Ehe die M u tte r, der nach § 81 EheG, das 
Sorgerecht über das gemeinschaftliche K in d  zugeteilt w o r
den ist, befugt ist, dessen Unterhaltsansprüche gegen den 
Vater geltend zu machen, ist rechtlich derzeit noch so 
wenig geklärt, daß bei sonst gegebener Veranlassung die 
Einleitung einer Unterhaltspflegschaft nach § 1909 BGB. 
erforderlich ist. f )

D ie  Frage, ob eine M utter, der nach § 81 EheG, das 
Sorgerecht und dam it grundsätzlich auch das Vertretungs
recht insoweit zugeteilt worden ist, berechtigt ist, den 
Unterhaltsanspruch des Kindes gegen den V ater geltend  
zu machen, ist streitig  (bejahend P f u n d t n e r - N e u b e r t  
zu § 8 1  EheG. Anm . 4, v. S c a n z o n i  zu § 8 1  Anm. 4, 
G u g g u m o s :  D F G . 1940, 1, L a u t e r b a c h :  D R . 1940, 
1056 Anm ., A G . Breslau: DJ. 1941, 375; verneinend LG . 
H am burg: D R . 1940,1056, R e i t  z i g :  D F G . 1941,49). Sie 
kann auch nicht als geklärt angesehen werden, nachdem  
auch das O L G . Karlsruhe (D J. 1941,507) in ersterem Sinn 
Stellung genommen hat. Infolgedessen muß auch w eiter
hin bei dem vom O L G . München in 8 W x  248/40 =  Rund
brief des Dtsch. Instituts für Jugendhilfe X V I,  166 und 
vom Senat in ständiger Rspr. (1 a Gen IV  1 .41 /42) ver
tretenen Standpunkt verblieben w erden, daß es nicht 
Sache des Vormundschaftsrichters sein könne, diese Frage  
vorab zu entscheiden und dam it, falls die N o tw endig 
ke it der Pflegschaft verneint w erde, das Kind der G e
fahr auszusetzen, beim Prozeßgericht schon aus dem ver
fahrensrechtlichen G runde der mangelnden Vertretungs
befugnis seiner M u tte r abgewiesen zu werden. W enn, 
w ie hier, die M u tte r selbst die Bestellung eines Pflegers 
beantragt, muß vielm ehr ausreichen, daß eben zw eife l
haft ist, ob die M u tte r zur Geltendm achung der U n ter
haltsansprüche rechtlich befugt ist (JF G . 12, 230). Ins
besondere muß das gelten, wenn, w ie die M u tte r vor
getragen hat, das Prozeßgericht tatsächlich Zw eife l hat, 
ob es die Vertretungsbefugnis bejahen soll oder nicht.

Im  V erlau f eines m it ihr geführten Schriftwechsels 
hat nun die Z iv ilkam m er des LG . in K ., vor der der 
Unterhaltsprozeß in der Berufungsinstanz schwebt, dem  
Senat m itgeteilt, daß sie zu der streitigen Rechtsfrage 
noch nicht abschließend Stellung genommen habe. Sie 
w ürde vielm ehr W e rt darauf legen, daß die Frage durch 
das KG . entschieden w erde. Im  Interesse der W ahrung  
der Rechtseinheit w ürde sie bereit sein, sich der Ansicht 
des K G . anzuschließen. D er Senat muß es jedoch auch 
bei dieser Sachlage ablehnen, die gedachte Rechtsfrage 
zu entscheiden. Denn da die Entscheidung der Frage  
dem Prozeßgericht, nicht dem V orm G er. obliegt, könnte 
auch der Entscheidung des Senats als obersten V orm G er. 
den Prozeßgerichten gegenüber keine allgemein prä
jud izie lle  Bedeutung zukom m en. A ber auch in dem hier 
in Frage stehenden Unterhaltsprozeß w ird  durch die E r
k lärung  der Z iv ilkam m er die N o tw endigkeit der P fleger
bestellung nicht aus der W e lt geschafft. Denn die K am 
m er entscheidet auf G rund des Ergebnisses der letzten  
mündlichen Verhandlung. Sie kann sich daher nicht 
vorher festlegen. Auch besteht die M öglichkeit eines 
zwischenzeitlichen Richterwechsels. Es kann daher nicht 
m it hinreichender Sicherheit fü r ausgeschlossen erachtet 
werden, daß die Kam m er bei Erlaß des Urteils einen 
anderen Standpunkt als jetzt einnehmen w ird . Diese U n 
sicherheit kann aber im Interesse der K inder nicht in 
Kauf genom men werden.

, (K G ., Z iv S e n .la ,  Beschl. v. 9. M a i 1941, l a W x  337/41.)

A nm erkung: Dieser Entsch. verm ag ich n i c h t  zu
zustimmen. Sie fo lg t dem G edankengang des Beschlusses 
des O L G . M ü n c h e n ,  8 . ZivSen., v. 17. A pril 1940 (R und
brief Jugendhilfe X V I ,  166), w o in erster Linie darauf 
abgestellt ist, daß „die Frage, ob die tatsächlichen und 
rechtlichen Voraussetzungen für eine vom V orm G er. an
geordnete Pflegschaft gegeben w aren, der Nachprüfung  
der Prozeßgerichte nicht unterliege“ , daß also die A u f
stellung eines Pflegers dem Kinde k e i n e s f a l l s  n a c h 
t e i l i g  sein könne, während die Nichtaufstellung eines 
Pflegers —  solange die Streitfrage über den Um fang  
der Vertretungsm acht der sorgeberechtigten M u tte r nicht 
höchstrichterlich und dam it grundsätzlich entschieden sei —  
das Kind der G e f a h r  aussetze, „beim  Prozeßgericht 
m it seinen Anträgen schon aus dem verfahrensrechtlichen

G rund der mangelnden Vertretungsbefugnis seiner 
ter abgewiesen zu werden“ .

Mut"

1. Zunächst halte ich die Auffassung für r e c h , ^
i r r i g ,  daß in einem Falle w ie hier das Prozeßgerl'
sich m it der Tatsache einer Pflegerbestellung, wenn 
einmal erfo lg t sei, abzufinden habe. D er zit. Beschluß ~ 
O L G . M ü n c h e n  v. 17. A pril 1940 stützt sich auf K“  • 
8 1 ,2 1 2 ; 137, 341. A llein diese RGEntscheidungen, W j 
auch der dort angeführte RG RK om m . (Bern. 2 zu s 1 g 
B G B .) betreffen völlig  anders gelagerte Fälle (z' 
G ültigke it einer V o lljährigkeitserklärung oder einer f  .j 
m ündigung; ferner die Frage der örtlichen Zuständig1 , 
des beschließenden V o rm G er.: D F G . 1936, 258 =  Jhy.; J  
204). G ew iß  ist über die G ü l t i g k e i t  der  B e s t e l l ,  
eines Vorm unds oder Pflegers ausschließlich im . 
fahren der fre iw illigen Gerichtsbarkeit zu entsche1 ^  
ohne daß d i e s e  Entscheidung von dem Prozeßgm^f, 
nachgeprüft werden kann. Aber genau so w ie aft 
RG RK om m . a. a. O . —  die Anordnung der Vormunds 
auf die Geschäftsfähigkeit des zu U n r e c h t  Bevor® 
deten keinen Einfluß hat und seine RcchtshandlU b [ 
rechtswirksam bleiben (RJA. 16,157; RG RK om m . .a,i*LreU 
ist das Prozeßgericht aurch die an sich gültige, ers 
seiner Nachprüfung entzogene Bestellung eines P»lê er. 
der Untersuchung nicht überhoben, ob dieser im pfje. 
fahren der fre iw illigen G erichtsbarkeit aufgestellte ‘ 
ger nach den allgemeinen Bestimmungen des ¿es 
liehen Rechts (h ier § 81 E heG .) im Unterhaltsproze ^  
Kindes a k t i v  l e g i t i m i e r t  ist, ob m . a . W .  m„ eC|its-
fa it accompli der Pflegerbestellung die umstrittene K e £ll
frage für d i e s e n  Fall einfach u n  entschieden ß für 
kann, o d e r  nicht vielm ehr das Vorhandensein em (je
den Prozeß aufgestellten Pflegers noch lange njc «in- 
sagt, daß dieser die M utter von der Vertretung d? gnt- 
des ausschließt. Das KG . sagt ja selbst, daß jei» 
Scheidung d i e s e  r Frage „dem Prozeßgericht, nicn ^  
V orm G er. obliegt“ . Ist also ein P fleger in e'!1
Nachprüfung des Prozeßgerichts entzogenen Wm=

dies«

V orm G er. aufgestellt, so hat das Prozeßgericht zu
oder, die

scheiden, ob nach § 81 EheG, dieser Pfleger o“ ^¡¡¡. 
M utter zur Verfolgung der Unterhaltsansprüche ü &&
des leg itim iert ist. D er Prüfung der Aktiv leg itim aj rjC|it 
im Prozeß auftretenden Klägers kann das P r o z e ¿i 
in keinem  Fall enthoben sein. G ehört die Betreuuj; ¡¡¡t

der
m  K e in e m  i  a l l  c i iu iu u c u  s e in , v j c i iu i  i  u ic  g-g
Unterhaltsinteressen eines Kindes nicht zur i>'5°J jnderl1 
das V e r m ö g e n “ ( i .S . der § § 1627 ff. BGB-)) V;jideSj 
in das Bereich der „Sorge für die P e r s o n “  . eS rf0rdelJ 
für dessen Nahrung, Kleidung, Erziehung die c „ ¡c l1' 
liehen G eldm itte l zwecks K o n s u m i e r u n g «  
zwecks „Verm ögens“ verw altung oder -mehrunfiü \jeVl.W  L L Iv o  j j  V L I  l l l U ^ L l l b  V L. I  W d  1 L L l11^ U u L l  “ H lC X * . . L g

zuschaffen sind, ist also die M u tte r als gesetzli jegd1' 
treterin des Kindes in allen persönlichen Am- 
heiten von Gesetzes wegen zur Verfolgung “ ¡Lyß ua 
haltsansprüche ihres Kindes leg itim iert, so m. -
Prozeßgericht die Klage des Pflegers aus lc-,
rechtlichen Gründen abweisen, obwohl die P ^ “ jje 
lung a ls  s o l c h e  nach dem Grundsatz, daß , (,arKe 
w illige G erichtsbarkeit und die streitige Geric*1 seite‘J 
voneinander unabhängig sind, einer Nachprüfung 
des Streitrichters nicht unterliegt. , yI1g

2. M an könnte einwenden, daß meiner aC), M
Vorschrift des § 1628 BGB. entgegenstehe, w 
Recht der M utter, für d ie Person des Kindes p.eCl<h.Lf 
sich nicht auf Angelegenheiten des Kindes e r a . es a ,, 
die ein P fleger bestellt ist. A ber darum ßep aile 
nicht; denn der Pfleger w ird  in unserem cji df j  
V orm G er. nicht aufgestellt, um die der M utter e rw  ̂
Gesetz zustehende Vertretungsm acht einzueng ’ „beU 
überhaupt nicht fü r die „persönlichen“  Ange v ^  
des Kindes aufgestellt; sondern er w ird  tu alifge y0a 
meintlich vermögensrechtliche Angelegenheit ltlg v^s 
aus der Rechtsannahme heraus, daß die V e n  b filr .e|t 
Unterhaltsansprüchen eines Kindes zur Sorg ’ deS 
Verm ögen“ des Kindes, nicht zur Sorge 
P e r s o n  gehöre. j j e ile5j ef

Ist also dem Kind für die Angelegenheiten, ^ ¡t ,
„V erm ögen“ betreffen, ein Pfleger bestellt, u das 
Pflegerbestellung nach § 8 1  Abs. 4 EheG- nl«ert g j c l 1 
ringste zu tun hat und der die gesetzliche .( eS^ ¡d 
macht der sorgeberechtigten M u tte r —  s° , ':ndelt 
um die Sorge für die P e r s o n  des Kindes »<»
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feiner W eise beeinträchtigen soll, so hat solche Pfleger- 
bestellung d u r c h a u s  n i c h t  die Bedeutung einer E i n 
s c h r ä n k u n g  des Vertretungsrechts der M u tte r i. S. 
des § 1628 BOB.

3- Aber auch wenn es anders ^ ä re , wenn also —  wie  
Oie Gegenauffassung meint —  die Aufstellung eines 
* rozeßpflegers, die der Nachprüfung des Prozeßrichters 
entzogen sei und ein fait accompli i. S. des § 1628 BOB. 
chaffe, m ehr oder w eniger nur der A u s w e g  w äre, um

der
zur höchstrichterlichen grundsätzlichen Entscheidung 

. Streitfrage etwaige Divergenzen zwischen der frei- 
nhgen G erichtsbarkeit und der streitigen Oerichtsbar- 

J?u und die daraus für die unterhaltsprozessierenden 
Rinder möglicherweise resultierenden Nachteile zu ver- 
jj .'den, könnte gerade diese Zweckbestim m ung eines 

s]koIosen Ausweges nicht geb illig t werden: 
de u 6r S te h e n  rührt nämlich der vorliegende Beschluß 
l s KG. an ein sehr ernstes, grundsätzlich wichtiges, 
ri puinteressantes Problem , an die Frage, ob eine O e- 
(n'-i ohörde um deswillen, w eil sie von einer anderen 
U cnt übergeordneten) Gerichtsbehörde desavouiert und 
ei» “ ^ o ffe n e  Partei davon Schaden haben könhte, die 
Ver ne- Entscheidung in solch um strittener Rechtssache 
ist ^ id e n  soll und darf, ja noch mehr, ob sie berechtigt 

’ die Entscheidung zwischen zw ei im Schrifttum  und 
Sü üer Instanzrechtsprechung vertretenen Rechtsauffas- 
lengen zu u m g e h e n  und einfach einen W eg  zu w äh- 
ge’ .auf welchem nach seiner Meinung dem zum Prozeß  
k^ot'gten Kind deshalb auf keinen Fall etwas passieren

erich 

Dge=
n,Ußle_ E ja g e  stellen, heißt sie verneinen. D er R ichter

in

gerY‘L We*l die Einschlagung dieses W eges vom P rozeß
es p t  —- gleichgültig ob sie berechtigt w ar oder n ic h t— - 

gegebenes Faktum  hingenommen werden muß.

¡ehe 'p  ‘n jedem Falle seiner Zuständigkeit das gesetz- 
«r e Hecht souverän und sicher auslegen und so, w ie  
Soro-p erEennt, seiner Entscheidung zugrunde legen. D ie  
deren n?aA  e'ne nocE ungeklärte Rechtsfrage von an-‘rpn D* n u t u  u u g u u a i  ic  i \ c t , iu a j i a g c  v u u  a n -
sei Hjchtern, sei es gleicher, sei es höherer O rdnung, 
entsd ® sicher oder anderer G erichtsbarkeit, abweichend  
Auphf, en w erden könnte, darf ihn nicht schrecken. 
hagsf, er Nachteil, der dem Antragsteller oder dem A n 
ilin» " egner aus der pflichtgem äßen richterlichen Beurtei-'n» " : 6 ' " 1 aus uer pflichtgem äßen  
dernpaia r schwierigen Rechtsfrage entstehen kann, darf 
Sehrrw> nicht den M u t zum eigenen Rcchtsbekenntnis
V. 17 a ' r er Gesichtspunkt des M ünchner Beschlusses 
bricht -1 das Kind „liefe G efahr, beim Prozeß-
^chtHdmit seinen Anträgen schon aus dem verfahrens- 
Jeitier Men G rund der mangelnden Vertretungsbefugnis  
hger ter abgewiesen zu w erden“ , kann —  bei rich- 
% gal^ urdigung des wahren Amtes und der hohen 

n, unserer Richter —  niemals entscheidende Be- 
a?^en- Rechtsprechung darf an einen Z w e c k  

^ögijc. p h u n d e n  sein. Sie muß —  unbeirrt von der 
- tgefüpt anderer Rechtsmeinung —  auf unbedingt

k?*er Überzeugung fußen. Daß der Rechtsuchende 
pnSerej  Unklarheiten  und Evolutionen im Reiche
] che, a,N echtes zu Schaden kom m t, ist eine bedaucr-fl c> alt ----  • u OLHclucu ivu iin m , i&i eine u cu a uu i-
Xi^gen ver Menschengedenken bei Instanzentschei- 
d iu länapnJ,e .̂er hingenom mene Erscheinung, die in der 
V r M öot-u i . menschlichen Erkennens w ie auch in 
Je darf ‘„ H e it  menschlichen Irrens ihre Ursache hat.
Itl?elnen n? Entschlußkraft und innere Sicherheit des
4. s0 . Hichters nicht lähmen.

*CE zu dem E r g e b n i s ,  daß der V o r- 
h „*e r tip :r>chter auf den A ntrag  der sorgeberechtigten  
hl -L ic h te 1* . nde einen Prozeßpfleger fü r den U n te r
s t  . . v o r W  zu bestellen, die bekannte Rechtsfrage 
i s t  0MPralJ‘ entscheidet, wenn er den A ntrag zurück- 
rJjJiich n: ¿dm stattgibt. E r ist zweifellos — und zw ar 
Nötigt " t rangm äßig v o r  dem Prozeßrichter —  be- 
dpfSerbes+ui verPEichtet, bei Entscheidung über den 
Kih i^chkf?- UngsantJaS s'cb in eigener Zuständigkeit m it 
•■-d.im U n t^ u  auseinanderzusetzen, ob die M u tte r das 
- n r’*E Stellt r ia '*sProzeß gegen dessen V ate r gesetzlich 
tij^ger auf a u fg ru n d  seiner Rechtsauslegung einen

Vptp.im T T.V+ Jusemanuerzusetzen, ob die M u tte r das 
hfur>tt. Stellt a' tsProzeß gegen dessen V ate r gesetzlich 
tigj Ser auf 1 er .au  ̂ Grund seiner Rechtsauslegung einen 
dei H?d ve’f Sti. ',s* ^ er Pro zeßrichter seinerseits berech
ne ,, '>de»pr Pd'chtet, bei Prüfung der A ktiv leg itim ation  

c^g ig  v s die gleiche Rechtsfrage, und zw ar un- 
ft e ' M e in l. ^  yorm undschaftsrichter, zu untersuchen. 

f ünterh ,p '1?sens haben sich übrigens die M ü n c h  - 
attsrichter im Benehmen m it dem Münchner

V orm G er. aus p r a k t i s c h e n  Gründen bis zur E r
lassung einer etwa abweichenden höchstrichterlichen E nt
scheidung bereit gefunden, die geschiedene Frau und 
M utter als Vertreterin  der Kinder im Unterhaltsprozeß  
gegen deren V ater zuzulassen, o h n e  daß es einer P fleg 
schaft bedarf.

6 . D ie  Rechtsfrage selbst, ob die Sorge für den U n te r
halt des Kindes zur „Sorge für das V e r m ö g e n “ gehört, 
oder ob nicht die für laufenden Verbrauch benötigten 
G elder des V a t e r s  begrifflich geradezu das Gegenteil 
von dem vor Aufzehrung zu schützenden „ V e r m ö g e n “  
des K i n d e s ,  jedenfalls ein völliges aliud, darstellen, ob 
deshalb der Kam pf der M u tte r um die fü r die Personen
sorge benötigten laufenden G eldm itte l nicht im engsten 
Sinne des W ortes „ p e r s ö n l i c h e “ Angelegenheiten des 
Kindes betrifft (w obei begrifflich zwischen „verm ögens
rechtlichen“  Angelegenheiten und „Sorge für das V e r
mögen“ des Kindes scharf zu unterscheiden ist!), steht 
hier nicht zur Erörterung. Im m erhin sei ku rz angem erkt, 
daß ich die in meinem Kom m ., 2. Aufl., Bern. 4 zu §81  
EheG, vertretene Rechtsauffassung, der P f u n d t n e r -  
N e u b e r t u n d  insbesondere G u g g u m o s :  D F G .1940,1, 
sowie O L G .  K a r l s r u h e  in einem Beschluß v. 19. M ärz  
1941: DJ. 1941, 507 beigetreten sind, auch heute noch 
nachdrücklich aufrechterhalte. (V g l. auch R e i t z i g ,  
A G R ., „D ie  Vertretung der Ansprüche des Kindes aus 
geschiedener Ehe im Unterhaltsstreit gegen einen E ltern
te il“ : D F G . 41 ,49, der eine m i t t l e r e  Linie einnim m t!)

RA. D r. G . v. S c a n z o n i ,  München.

Schuldenbereinigungsgesetz
1 5 .  L G . —  § 3 SchuldBereinG. Schuldner, die nach einer 

selbständigen Tätigkeit erwerbslos gewesen sind, können 
nach § 3 SchuldBereinG. Vertragshilfe beanspruchen wegen 
Schulden, die während der Arbeitslosigkeit bei dem V e r
such, eine neue selbständige Existenz zu gründen, entstan
den sind, f )

Das AG . hat den A ntrag  des Schuldners auf Bereini
gung seiner alten Schulden m it der Begründung abge
lehnt, der Schuldner sei nach dem Zusammenbruch in 
seinem Betrieb als Tabakhändler im Jahre 1927 nicht 
mehr selbständig gewesen. D ie  jetzt zur Bereinigung an
gemeldete Forderung sei erst nach dem Zusammenbruch  
entstanden, nämlich im Jahre 1929. V on  1927 bis 1938 
sei der Schuldner aber erwerbslos gewesen. Lediglich im 
Jahre 1929 habe er versucht, ein neues Geschäft zu 
gründen. Es sei aber zur Errichtung eines Geschäfts 
nicht m ehr gekommen. Daher könne eine Bereinigung aus 
§ 1 SchuldBereinG. nicht in Betracht kommen. Auch auf 
G rund des § 3 SchuldBereinG. könne Vertragshilfe nicht 
gew ährt werden, denn der Schuldner sei weder Ange
höriger eines unselbständigen Berufs noch Angehöriger 
eines selbständigen Berufs, der im wesentlichen durch 
den Einsatz der A rbeitskraft ausgeübt w ird , gewesen. 
Eine entsprechende Anwendung der Vorschrift des § 3 
SchuldBereinG. sei nicht möglich, da der Gesetzgeber den 
Personenkreis, fü r den die Bestimmungen des Gesetzes 
gedacht sind, genau festgelegt habe. Über den von dem 
Gesetzgeber gezogenen Rahmen hinauszugehen, sei nicht 
angängig.

D ie  gegen diese Entscheidung eingelegte sofortige Be
schwerde des Schuldners ist zulässig nach § 18 Schuld
BereinG. Sie ist auch sachlich begründet.

D ie  Schuldenbereinigung w ird  beantragt w egen einer 
W echselforderung, die entstanden ist im Jahre 1926. Der 
Schuldner hatte den W echsel in H öhe von 387 9 tM  an die 
Firm a W ., Ham burg, gegeben, weil er hoffte, von dieser 
Firm a die Vertre tung  für den V ertrieb  der Tabakw aren  
dieser F irm a in H am burg zu erhalten. Außer diesem  
Wechsel sind noch w eitere von dem Schuldner ausge
stellt worden, insgesamt sind W echsel über etw a 1300 31M 
nach der Angabe des Schuldners begeben worden. D ie  
H offnungen des Schuldners haben sich nicht erfüllt. Nach 
seiner Darstellung bekam er Zw eife l an der Lauterkeit 
des Geschäftsführers dieser F irm a, als dieser fü r ihn 
Wechsel Unterzeichnete, ohne ihn vorher zu befragen. So 
w urde die Geschäftsverbindung gelöst, ehe sie dazu ge
führt hatte, daß der Schuldner zur Verw irk lichung  der 
Geschäftsgründung ernsthafte Schritte bei den Behörden
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unternahm. Nach seiner Angabe hat der Schuldner ledig
lich bei der Fürsorgebehörde m itgeteilt, daß er Aussicht 
habe, sich als V ertre ter w ieder selbständig zu machen. 
Eine Anm eldung bei der Polizeibehörde oder die M ie- 
tung von Räumen für das Geschäft ist nicht erfolgt.

Es ist sehr zweifelhaft, ob diese Betätigung des 
Schuldners, die über die Anfänge zu einer Geschäfts
gründung nicht hinausgekommen ist, als eine Betätigung  
im Sinne des § 1 SchuldBereinG. angesehen werden kann. 
Ist schon die Frage, ob ein selbständiger Beruf ausgeübt 
worden ist, fraglich, so bestehen noch größere Bedenken 
gegen die Annahme des Zusammenbruchs in diesem und 
der durch diesen Zusammenbruch verursachten V er
mögenshingabe.

Diese Frage bedarf jedoch keiner abschließenden Ent
scheidung, denn entgegen der Annahme des AG . müssen 
die Voraussetzungen für die Vertragshilfe nach § 3 
SchuldBereinG. als vorliegend angesehen werden. Das 
AG . legt diese Vorschrift zu eng aus. Bei der Anwendung  
des SchuldBereinG. i. d. Fass. v. 17. Aug. 1938 hat sich 
herausgestellt daß die Annahme des Gesetzgebers, w o
nach die Angehörigen unselbständiger Berufe oder- selb
ständiger Berufe, die im wesentlichen durch den Einsatz 
der Arbeitskraft ausgeübt worden waren, durch die Pfän
dungsgrenze und das V o lls trM ißbrG . v. 13. Dez. 1934 
hinreichend geschützt waren, nicht zutraf ( V o g e l s ,  
SchuldBereinG., Anm. 1 zu § 3 S. 122). Diese Erkenntnis 
hat dazu geführt, im § 3 SchuldBereinG. eine Erw eiterung  
gegenüber dem bisherigen Rechtszustande vorzunehmen. 
Diese E rw eiterung soll dazu dienen, allen den Schuldnern 
die M öglichkeit einer Schuldenbereinigung zu gewähren, 
denen sie nach der bisherigen gesetzlichen Regelung ver
sagt geblieben w ar, bei denen aber das G ebot der 
sozialen G erechtigkeit verlangte, daß auch ihnen die M ö g 
lichkeit der Schaffung einer gesunden Lebensgrundlage 
gew ährt w ürde (vgl. hierzu V o g e l s ,  SchuldBereinG.,
S. 122; G e r k e n - V o g e l ,  SchuldBereinG., 2 . Aufl., 
Anm. 1 bis 3 zu § 3  S. 64 ff.).

W ird  dieser Zw eck des § 3  SchuldBereinG. beachtet, so 
erscheint eine enge Auslegung dieser Vorschrift nicht am 
Platze. D ie  Rspr. des KG . träg t dem zum Beispiel fü r die 
Frage der früher selbständigen Schuldner, die ihre T ä tig 
keit im wesentlichen unter Einsatz der Arbeitskraft aus
geübt haben, dadurch Rechnung, daß sie jeden Beruf 
unter § 3 SchuldBereinG. fallen läßt, gleichgültig, ob 
regelm äßig zu seiner Ausüfc ng Kapital erforderlich ist 
oder nicht, und die Entscheidung nur darauf abstellt, ob 
im Einzelfall der in F rage stehende Schuldner nur seine 
Arbeitskraft gehabt hat, um den Beruf auszuüben. E nt
sprechend w ird  der B egriff des Angehörigen eines un
selbständigen Berufs nicht zu eng gefaßt werden dürfen. 
Einem solchen Schuldner, der in seinem unselbständigen 
Beruf durch die W irtschaftsnot, besonders durch die 
Arbeitslosigkeit in der Z e it vor der Machtübernahme, in 
Schuldennot geraten ist, muß ein Schuldner, der nach 
einem Zusammenbruch als selbständiger Unternehm er nur 
erwerbslos gewesen ist, gleichgestellt werden. Eine andere 
Ansicht w ürde zur Folge haben, daß ein Arbeitnehm er, 
der noch die M öglichkeit gehabt hat, wenigstens geringe  
Einkünfte zu erzielen, besser gestellt w ürde, als ein Volks
genosse, der nur auf die Arbeitslosen- oder W ohlfahrts
unterstützung in  der Zeit vor der Machtübernahm e an
gewiesen w ar. In  dem hier zu entscheidenden Tatbestand  
kom m t hinzu, daß der Schuldner sich nach seinen glaub
w ürdigen Angaben ständig bemüht hat, eine Beschäfti
gung zu finden. Im  Jahre 1931 ist es ihm gelungen, bei 
der W ohlfahrtsbehörde für sieben M onate in A rbeit zu 
kommen. D a es sich um eine befristete Tä tigke it handelte, 
mußte der Schuldner nach dem Ablauf der F rist w ieder 
ausscheiden. Nach einer längeren Z e it der Arbeitslosig
keit ist der Schuldner dann noch einmal w ieder ein 
V ierte ljahr bei der W ohlfahrtsbehörde tä tig  gewesen. 
Auch diese Beschäftigung lag noch vor der M achtüber
nahme. Eine andere feste Anstellung zu finden, w ar dem 
Schuldner, der unter einer Rückgratsverkrüm m ung leidet, 
nicht möglich. G laubhaft hat der Schuldner erklärt, daß er 
bei w iederholten Versuchen, eine körperliche A rbeit auf
zunehmen, bei der ärztlichen Untersuchung h ierfür als 
untauglich zurückgewiesen wurde.

Bei dieser Sachlage sind die Voraussetzungen des § 3

SchuldBereinG. als gegeben anzusehen. D ie  nur kurz
fristigen Betätigungen des Schuldners sind als eine Kurz
arbeit im Sinne des § 3  SchuldBereinG. zu w erten; den® 
unter diesen Begriff fällt jede A rt der Betätigung, bel 
dem das Einkommen des Schuldners gegenüber dem 
üblicherweise erzielten wesentlich herabgesetzt' worden 
ist ( G e r k e n - V o g e l ,  SchuldBereinG., 2. Aufl., S. <$)■

Auch daraus, daß die Verschuldung bei dem Versuch) 
wieder eine selbständige Lebensgrundlage aufzuba:uen> 
eingetreten ist, kann ein Ablehnungsgrund nicht her- 
geleitet werden. D er Schuldner muß in jener Zeit einem 
Angehörigen eines unselbständigen Berufs gleichgestellt 
werden. Unregelm äßige, nur vorübergehende Beschäfti
gung machte es ihm unmöglich, seine Schulden zu ordne® 
und zu bezahlen. Hierdurch geriet er im m er mehr in eme 
Schuldennot.

Nach alledem ist davon auszugehen, daß der Schuldner 
richterliche Vertragshilfe nach § 3  SchuldBereinG. v-er' 
langen kann.

(LG . Ham burg, Z ivK . I, Beschl. v. 19. Febr. 19^ ’. 
1 T  20/41).

A n m e rk u n g : Ist ein Schuldner bei der Ausübung ei®e_ 
s e l b s t ä n d i g e n  Berufs wirtschaftlich zusammenge' 
brochen und hat er die wirtschaftliche Grundlage sej®e 
selbständigen Lebenshaltung zur Befriedigung seiner Gm11' 
biger hingegeben, so können die Schulden, die aus de 
Z eit v o r  dem wirtschaftlichen Zusammenbruch stamme®» 
nach § 1 SchuldBereinG, bereinigt werden. Schulden, ®. 
erst n a c h  dem wirtschaftlichen Zusammenbruch e®.' 
standen sind, können bereinigt werden, wenn für, a(- 
spätere Z e it die Voraussetzungen des § 3  SchuldBerei® 
erfüllt sind (K G .: D J. 1941, 317; vgl. V o g e l :  DR.
972 unter I I ) ,  Das ist der Fall, wenn der Schuld® 
nach dem Zusammenbruch A rbe ite r oder Angestein 
geworden ist oder einem selbständigen Beruf a°p)s, 
hört hat, der vorwiegend durch Einsatz der Arbej j 
kraft ausgeübt w ird, z. B. H andelsvertreter war, ,® 
dabei erneut in Schuldennot geraten ist. Auf ®'n s 
Schuldner, der nach seinem Zusammenbruch k e i n  and« f _ 
Unterkom m en gefunden hat, sondern s t ä n d i g .  ^  
w e r b s l o s  gewesen ist, läßt sich § 3  dagegen sei® 
W ortlau t nach n i c h t  unm ittelbar anwenden. Wen® „ g, 
Schuldner sich jedoch ständig bem üht hat, andere . 
schäftigung zu finden und gerade bei dem Versuch) 
eine neue Existenz zu gründen, erneut in Schulde® H 
raten ist, w äre es aber unbillig, ihm die Bereinigung ®.fe 
sichtlich d i e s e r  Schulden zu versagen. Denn er v 
dann — darauf weist das LG . H am burg  m it Recht 
schlechter gestellt als ein Schuldner, der ständig i® be- 
gestanden und gleichwohl noch m it alten S ch u ld et® ^  
lastet ist. Es dürften deshalb keine Bedenken a 3 g & g. 
bestehen, bei Schuldnern, die sich nach ihrem Zusam ^e. 
bruch ständig erfolglos um eine andere Beschäftig110.^^ejt 
m üht haben, die Schulden aus der Z e it der Erwerbslos1!^ ,. ,  
im Rahmen des. § 3  zu bereinigen. W e ite r w ird  ma® j es 
dings kaum gehen dürfen, wenn man den Bode 
Gesetzes nicht verlassen will.

A G R . D r. B r e i t h a u p t ,  Berl,r1'

ch<f
1(5. K G . —  § 14 Abs. 1 SchuldBereinG. n. F. ® iecc)iu!^ 

kräftige Zurückweisung eines nach dem alten erüng 
BcreinG. beurteilten Antrages steht seiner Er®e 
nicht entgegen, wenn er im Ergebnis m it Rec,11r zesetzeS 
gewiesen ist und nur infolge der Änderung des u  
Erfo lg  haben kann. Das g ilt auch dann, wenn ®c sjch 
M ehrheit von Zurückweisungsgrüiiden der eine !l reife® 
allein nach beiden Fassungen des Gesetzes dure®k 
w ü rde. f )  seiIJef

D e r A ntrag  eines Schuldners auf B ere in ig® ® ^, A®|- 
alten Schulden ist während der Geltung des Ges. v. 1 'jjuld' 
1938 rechtskräftig zurückgewiesen worden, w eil der ulld 
ner noch (überbelasteten) Grundbesitz behalten h ^  Ja- 
außerdem einer Bereinigung unw ürdig  sei. Nach je®
krafttreten der Neufassung wiederholte der Schul vo® 
A ntrag unter H inw eis darauf, daß das Vorhanden 
überbelastetem Grundbesitz nach § 1 Abs. 2 der njlß g e 
einer vollständigen Hingabe der Wirtschaftsg A®9’
nicht mehr entgegenstehe. .Zugleich machte er wen
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ahrunggn zur Frage seiner W ürdigkeit. A G . und L G . lehn- 
den A ntrag schon deshalb ab, w eil ihm  die rechtskräf- 

r?e Zurückweisung des früheren Antrages entgegenstehe. 
lae zugelassene weitere Beschw. hat Erfo lg  gehabt.

Senat hat in dem Beschlüsse 1 W x 114/40 (JFG . 21, 
¿9 =  DR. jq40, 1204 =  D J. 1940, 965) den Grundsatz auf- 

auf c ’ da^ e*n unanfechtbar zurückgewiesener A ntrag  
de yhuldenbereinigung nur ausnahmsweise erneuert w er- 
hie. kann- E iner der dort erörterten Ausnahmefälle liegt 
¡¡,er allerdings nicht vor. D e r Grundsatz läßt sich aber 
alt lauPt nur dann ohne weiteres anwenden, wenn der 
¡J? Und der neue A ntrag  auf richterliche Vertragshilfe  
s( *jfend der Geltung d e r s e l b e n  Gesetzesfassung ge

w ord e n  sind. Ist dagegen der wiederholte A ntrag  
*e Neufassung des Ges. v. 3. Sept. 1940 gestützt w or- 
während der alte A n trag  auf Grund der früheren Ge-Set? w m cu u  a e r a lle  / u iu a g  a u i t j r u i i u  u e i u u u c j l c h  vjc-

denZesi assung abgelehnt worden w ar, so ist zu unterschei- 
L  : bind auf den vom Schuldner vorgetragenen Sachver- 
te' *}ach b e i d e n  Gesetzesfassungen in  a l l e n  P u n k -  
n '«haltlich gleiche Norm en anzuwenden, so kann der 
setzi Antrag nur unter den früher dargelegten Voraus- 
0eict?^ei1 zugelassen werden. Kann aber der A ntrag  bei 
hssu gebliebenem Sachverhalt erst .auf Grund der Neu- 

d des Gesetzes Erfo lg  haben, so w ird  der neue An- 
suif,rüu.rch eine frühere, formell rechtskräftige Zurückw ei
sung ausgeschlossen, gleichviel, w ie die zurück w ei- 
hier Entscheidung früher begründet worden w ar. D ie  
ivie er8angenen früheren Beschlüsse sind nur in ihrem, 
fichti a gezeigt werden w ird , damals auf jeden Fall ganz 
sPtl f n e n t s c h e i d e n d e n  T e il, nämlich in dem Aus- 
kräfti”’ ber A ntrag  zurückgewiesen werde, rechts- 
ätt(jer^ geworden, dagegen nicht in ihren Gründen. M it  
H C n„ ! i o r ,e n : ' es steht rechtskräftig nur fest, daß der 
Grünj  unbegründet w ar, dagegen nicht auch, aus welchen 
btihergn J ni einzelnen. Bleibt aber die R ichtigkeit der
«r‘ wa .Entscheidung, s o w e i t  s i e  i n  R e c h t s k r a f t  
?ehrtenCp s e n ' s I  > von der m it dem neuen A nträge be
frag . Entscheidung völlig  unberührt, so kann ihre Rechts- 
r?,sPricüi d'eser neuen Entscheidung entgegenstehen. Das 
öer q C'* auch dem Zwecke der Neufassung des Gesetzes. 
saehiip^setzgeber w ill dam it eine Schuldenbereinigung in 
?'e'chcipKrWe'*ertem Um fange zulassen. Deshalb muß bei 
‘rüher|  Ebfbenem Sachverhalt jeder A ntrag, der nach der 

1 Gesetzeslage keinen E rfo lg  haben konnte, wohl 
^nlgre' n Umständen nach der neuen Gesetzesfassung 

ee i kann> nach allen Richtungen sachlich er-
ZuglefclPr.un werden. N u r bei dieser Auffassung läßt sich 
^ f, der üas unbillige Ergebnis vermeiden, daß ein Schuld- 
jSch unter der Herrschaft der alten Gesetzesfassung
nv'ntnis ud der ersten Instanz in nachträglicher E r- 
PUtels ?er damaligen Aussichtslosigkeit eines Rechts-17 QpU ^ « ‘ » la n g e n  s \ u s s i v : i i i b i u b i g K t : i t  c i i i c ö  i \ a u i ö *  

rin*scheiHCfl0n von der Anfechtung der amtsgerichtlichen 
? rt ",ircjUn? Abstand genommen hat, hierdurch gehin- 

n 11 bunlif1?  auf die ihm (wenn auch nur in dem 
j  Prti[( Kte) günstige Gesetzesänderung zu berufen.
J.h ball „ari unter diesen Gesichtspunkten den vorliegen- 
s le Sein’ v° e,r S'bt sich das Folgende: D er Schuldner hatte, 
it; nienhri°i. .S bi beiden Verfahren ergibt, aus dem Z u -  

die big] ” , überlasteten Grundbesitz behalten. Nach der 
H fassU n A nge Fassung des Gesetzes geltenden richtigen  
b ild e t  ^  k°nnte er unter solchen Umständen nicht ent- 

r ' e d ; en> w eil er sein Verm ögen noch nicht zur 
L ° eh hatta §>u n g seiner G läubiger vollständig hinge- 
i | nSung Q  U'gb jF G . lS, 335). Durch § 1 Abs. 2 der Neu-

der

die Rechtslage sich insoweit geändert. Das er-■h/r., *^vu io iagc öiv_ii iiiöv/wcii gcanuu i. l/ ao

Möglichkeit einer Erneuerung des Antrages,
Rec 

jlich
geh; , r d i ^ r zweite Abweisungsgrund, die Bereinigungs- 

., ben a s solcher nach der Neufassung bestehen
OtQ, ! y!-

• z-ivSen., Beschl. v. 20. M ä rz  1941, 1 W x7 /4 1 .)

dere'Ve. bererh G b das G ericht in einem neuen Verfahren  
hiet gleichen cS vorliegende rechtskräftige Entscheidung in 
F ü K er freiu/ur e gebunden ist oder nicht, ist für das Ge- 

etld S r i !  i lgen Gerichtsbarkeit bekanntlich bestritten.

an dileM lb e i,g e r ’ ”FGG“> § 16 An,n-8- diefl^ le  Rß,!l , , uhere Entscheidung —  die sogenannte 
*>»-/'Q . in entskraft —  ausnahmslos verneint, vertritt
vQt/r nicht ; ,ifndlg?r ^ sPr - die Auffassung, daß sich die 

^nlsche:ri 1Seir*ein beantworten lasse und für jede A rt  
ungen besonders geprüft werden müsse (JFG .

14, 287). Für das Aufwertungsverfahren hat das K G . die 
Bindung angenommen (Aufw Rspr. 1929, 578). Ebenso hat 
es für das Schuldenbereinigungsverfahren entschieden, daß 
der Richter an eine den Schuldenbereinigungsantrag ab
lehnende rechtskräftige Entscheidung grundsätzlich gebun
den sei, w eil hier ebenso w ie im Z iv ilp rozeß  durch die 
einmal ergangene Entscheidung ein R e c h t s f r i e d e n  
geschaffen werden solle, der nicht ohne N ot w ieder ge
stört werden dürfe (D R . 1940, 1204 =  B J. 1940, 965). Nach 
dieser Entscheidung sollte der Grundsatz der Bindung nur 
in zwei Fällen nicht gelten, nämlich einmal dann, wenn bei 
entsprechender Anwendung der §§ 578 ff. Z P O . die Voraus
setzungen für eine Wiederaufnahme des Verfahrens ge
geben sind, ferner wenn sich die tatsächlichen Verhältnisse 
nachträglich wesentlich ändern. Offen gelassen hatte das 
K G . die Frage, ob von der früheren Entscheidung auch 
dann abgewichen werden könne, wenn der Schuldner U m 
stände neu geltend macht, die er ohne sein Verschulden in 
dem früheren Verfahren noch nicht geltend machen konnte, 
obwohl sie bereits damals gegeben waren.

Im  Sinne der Neufassung des SchuldBereinG. lag  es, die 
Schuldenbereinigung ohne Rücksicht auf eine bereits vor
liegende ablehnende Entscheidung auch dann zuzulassen, 
wenn erst die Gesetzesänderung die bisher fehlenden V o r
aussetzungen für die Durchführung des Verfahrens ge
schaffen hatte. D ies ist denn auch allgemein geschehen.

In  der vorliegenden Entscheidung geht das K G . noch 
einen Schritt w eiter und verneint die Bindung an die 
frühere Entscheidung auch dann, wenn die Schuldenbe
reinigung früher aus z w e i  Gründen abgelehnt worden  
und nur einer dieser G ründe durch die Neufassung des G e
setzes weggefallen ist. W a r z. B. die Schuldenbereinigung 
früher einmal deswegen abgelehnt worden, w eil der Schuld
ner überlasteten Grundbesitz behalten hatte, außerdem aber 
auch deshalb, w e il das G ericht ihn fü r bereinigungsun
w ürd ig  hielt, so steht zw ar def Umstand, daß der Schuld
ner überlasteten Grundbesitz behielt, der Schuldenberei
nigung nach § 1 Abs. 2 n. F. nicht mehr entgegen. A n  den 
Vorschriften über die Bereinigungsw ürdigkeit hat die 
Neufassung sachlich nichts geändert. Im  Ergebnis steht 
die frühere Entscheidung m it der neuen Rechtslage im  
Einklang. G leichwohl soll nach der Auffassung des K G . 
auf einen neuen A ntrag  des Schuldners hin auch die Frage  
der Bereinigungsw ürdigkeit erneut geprüft werden.

Dem Einw and, daß der eine der beiden Entscheidungs
gründe die frühere Entscheidung doch auch w eiterhin  trage, 
begegnet das K G . m it dem H inw eis darauf, daß der frühere 
Beschluß nur in  seinem entscheidenden T e il rechtskräftig  
geworden sei, dagegen nicht in seinen Gründen. D e r G e
dankengang, der der Entscheidung des K G . insoweit zu
grunde liegt, ist nicht ganz leicht zu erfassen. Denn auch 
nach der Auffassung des K G . soll ja das G ericht an die 
frühere Entscheidung gebunden sein, wenn a l l e  Gründe, 
auf die sich die alte Entscheidung stützt, die Ablehnung  
der Schuldenbereinigung auch nach der Neufassung des 
Gesetzes rechtfertigen. O b das G ericht von der früheren 
Entscheidung abweichen darf oder nicht, hängt also doch 
von den Gründen ab, auf denen die frühere Entscheidung 
beruht. D ie  Ausführungen des K G . sollen deshalb wohl 
nur besagen, daß das Gericht an eine frühere ablehnende 
Entscheidung im ganzen nicht gebunden ist, wenn auch 
nur einer der Gründe, auf die sich diese Entscheidung 
stützte, durch die Neufassung des Gesetzes h infällig  ge
worden ist: Das ganze Gebäude stürzt ein, wenn einer 
der tragenden Pfeiler zerstört w ird .

D a  die Ablehnung der Schuldenbereinigung vor der Ge
setzesänderung oft auf mehrere Gründe gestützt werden 
konnte und gestützt worden ist, eröffnet die neue K G .- 
Entscheidung in vielen Fällen die M öglichkeit, eine frühere 
Entscheidung erneut nachzuprüfen. D ie  Lage tur den 
Schuldner w ird  dadurch verbessert. Denn die Gerichte sind 
heute w ohl manchmal in der Anwendung des Schuld
BereinG w eitherziger als in der ersten Z e it nach Erlaß  
des Gesetzes von 1938 — auch soweit die Neufassung den 
Anwendungsbereich nicht ausdrücklich erw eitert hat. 
Steht die alte Entscheidung in jeder Beziehung m it der 
jetzigen Rechtsauffassung in Einklang, so kann ein etw aiger 
neuer A ntrag  des Schuldners selbstverständlich ohne zeit
raubende neue Erm ittlungen zurückgewiesen werden, auch 
wenn man eine förmliche Bindung an die frühere Entschei
dung verneint.

213
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Die Entscheidung des KO. bezieht sich ausdrücklich nur 
aut den Fall, daß der Schuldner einen neuen Bereinigungs- 
antrag auf Gr u nd  der neuen Fassung des Gesetzes be
stellt hat. Sie wird aber auch für den Fall gelten müssen, 
^ i neu,e Antrag v o r  der Neufassung des Gesetzes 
gestellt wurde, aber erst jetzt, nach der Gesetzesänderung, 
über den Antrag entschieden wird. Denn die, Änderung 
der Rechtslage ist auch in laufenden Verfahren — sogar 
noch im dritten Recntszug — von Amts wegen zu berück
sichtigen (vgl. OLG. München: DJ. 1940, 1223).

Die Entscheidung hat aber nur für solche Fälle Bedeu- 
tung, m denen früher ein Bereinigungsantrag ganz oder 
teilweise abgelehnt worden ist. Soweit das Gericht auf 
einen früheren Antrag hin die Rechtsbeziehungen der Be
teiligten bereits neu gestaltet hat, ist es daran gebunden. 
Fme Änderung der früheren Entscheidung ist dann nur 
!? Fähen zulässig, die § 20 SchuldBereinG. n. F. aus
drücklich aufführt (vgl. B r e i t h a u p t :  DR. 1940, 1606 
a.E. und KG.: DR. 1940, 1204).

AGR. Dr. B r e i t h a u p t , Berlin.
*

§ 1 9 tF ?.G -; § 14 A b s .1 S chuldB ere inG . n. F . 
D as  B eschw G . d a rf d ie  angefochtene E ntscheidung regel- 
m a ß ig  n u r in so w e it abändern, w ie  es zu r B eseitigung  der

d e r l ic h ^ s t tlgUn8: ^  B e s c b w e r d e f ü h r e r s  e rfo r-

v J )er Schuldner S. erfüllt nach den Feststellungen der 
, Vorinstanzen die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 Schuld
BereinG. n.F. Das AG. bewilligte ihm daher die Bereini- 
g ng seiner alten Schulden, indem es diese in vollem Um
lange erließ. Hiergegen legte nur der Gläubiger A. die 

Bescbw- ein Das LG. stellte darauf feit, daß der 
Schuldner in dei? letzten Jahren ein recht beträchtliches 
Einkommen gehabt habe. Es ermäßigte deshalb die Forde
rung des A. nur um rund % auf 3000 JUL und ordnete in
soweit Ratenzahlungen an, ließ aber den Beschluß des AG 

rJ^en btes,®hen- Hiergegen legten zwei andere Gläu
biger die sofortige weitere Beschw. ein, um eine gleiche
rn-ft6 uri lhre Forderungen zu erreichen. Die Rechtsmittel haben keinen Erfolg gehabt.

Das Schuldenbereinigungsverfahren wird zwar in ent
sprechender Anwendung der Vorschriften des FGG., nach
dem der Schuldner den erforderlichen Antrag gestellt hat 
bei dem AG von Amts wegen durchgeführt. Dieses hat 
msbes. auch die wirtschaftlichen Verhältnisse des Schuld
ners, soweit von ihnen die Art der etwaigen Schulden- 
bereimgung abhangt, von Amts wegen zu ermitteln und 
testzusteHen. Hat es aber eine abschließende Entscheidung 
getroffen so ist es Sache der Beteiligten, die sich dadurch 
beeinträchtigt fühlen, eine Nachprüfung im Beschwerde
wege herbeizuführen. Das Gesetz stellt jedem, dessen Recht 
d“ rch die ergangene Entscheidung beeinträchtigt ist (8 20 
Abs. 1 FGG.), das Rechtsmittel der Beschw. zur Verfügung 
aber, wie sich aus dieser Regelung ergibt, nur zu& dem 
Zwecke, um die Beeinträchtigung seines Rechtes zu be- 
seitigen. Eine weitergehende Erstreckung der Nachprüfung 
nämlich auf die Beeinträchtigung von irgendwelchen an
deren Beteiligten, würde der gesetzlichen Regelung wider- 
sprechen, welche die Beschw. eines in seinem Rechte Be
einträchtigten zur Voraussetzung für das Eingreifen des 
BeschwG. macht. Demgemäß kann im Beschwerdeverfah- 
ren die Entscheidung des AG. grundsätzlich nur insoweit 
abgeändert werden, wie es zur Beseitigung der Beeinträch
tigung des BeschwF. notwendig ist, darüber hinaus also 
weder zuungunsten des BeschwF. selbst (JFG. 21 227) 
noch zugunsten von anderen Beteiligten. Anders liegt die 
Sache nur dann, wenn eine Entscheidung sich allein zu
gunsten des BeschwF. nicht treffen läßt, ohne daß dadurch 
die Rechte der anderen Beteiligten berührt werden. Dann 
wird es allerdings notwendig, die Wirkung der Entschei
dung auf die letzteren mitzuerstrecken. Ein solcher Fall ist 
gegeben, wenn das AG. einen Plan zur Regelung der alten 
Schulden aufgestellt hat und nun einer der von der vor
gesehenen Herabsetzung oder Stundung betroffenen Gläu
biger eine begründete Beschw. erhebt. Würde er damit — 
unmittelbar beim LG. oder nach Zurückverweisung der 
Sache an das AG. bei diesem — eine Besserstellung er
reichen, so würde das, wenn die Mittel des Schuldners 
gerade nur zur Erfüllung des aufgestellten Planes aus-

[Deutsches Recht, Wochenausgabe_____ _______________ ___________ __________  Z._

i eichen, auf Kosten der übrigen Gläubiger gehen. Deshalb 
muß in einem solchen Falle die ganze Regelung beseitig1 
und ein völlig neuer Plan aufgestellt werden.

ln einem Falle der vorl. Art sind aber Rechte der an
deren Gläubiger, welche durch eine Abänderung der En1' 
li,n.eidHnS des AG. zugunsten des Beschwerdeführende 
Gläubigers beinträchtigt werden könnten, infolge dieser 
Entscheidung überhaupt nicht mehr vorhanden, nachd”1” 
die Betroffenen von dem einzigen Mittel, die völlige Strei
chung ihrer Rechte abzuwenden, nämlich der sofortig® 
Beschw., innerhalb der dafür gegebenen Frist keinen Ge' 
brauch gemacht haben. Es besteht deshalb keine Notwe”' 
digkeit, bei der Beschwerdeentscheidung auf solche Re®, 
noch Rücksicht zu nehmen. Es ist nicht einmal anz 
erkennen, daß dieses Ergebnis unbefriedigend wäre. E" 
jetzigen BeschwF. haften sich durch die Abstandnahme)« 
einer Anfechtung mit der Entscheidung des AG. abgei«ff 
den. Daß ein anderer Gläubiger gegen die Entscheid«”» 
die Beschw. eingelegt hat, ist von ihrem Standpunkte ««, 
ein reiner Zufall. Es besteht aber kein Anlaß, sie aus 5 • 
ehern Zufall irgendwelche Vorteile ziehen zu lassen. 
ist es ohne Bedeutung, ob sie die wirklichen Einkorn«1®.. 
Verhältnisse des Schuldners nicht gekannt haben, vielle,c, 
auch nicht einmal kennen konnten. Das Entscheid”” 
bleibt, daß sie ohne die von dem Gläubiger A. eingeie& 
Beschw., die sie aber nichts anging, ebenfalls keine Bej  a 
rung ihrer Rechtsstellung erlangt haben würden. Nach«”' 
sie durch die Nichteinlegung der Beschw. ihre Recht” e”A 
gültig aufgegeben hatten, ist es für sie rechtlich a« 
gleichgültig, ob der Gläubiger A. ebenfalls die Streich1«" 
seiner Forderung hinnehmen muß oder ob er ganz «u 
teilweise befriedigt wird.

(KG., l.ZivSen., Beschl. v. 20. März 1941, 1 Wx 5/4E)

Verfahren, Gebühren- und Kostenrecht
18. KG. -  § 7 VO. v. 4. Okt. 1939. Die Entscheid« ,̂ 

des Gerichts darüber, ob es die Beschw. gegen se‘ne ;;ße« 
Schluß zulassen will, steht ausschließlich im pflichtgei« UI-, 
Ermessen des Gerichts und ist unanfechtbar. Anders 
wenn das Gericht die nachträgliche Zulassung f«r 
lässig hält und ablehnt.

Nachdem der Kostenbeamte den Antrag des ArJ?0r 
anwalts der KI. auf Festsetzung einer Prozeß% jjjt 
mangels einer Vollmacht der Partei abgelehnt hattefy0|l- 
LG. auf Erinnerung hin eine stillschweigende 
machtserteilung angenommen und den Anspruch « b”"
menanwalts auf Erstattung der Prozeßgebühr al! be
rechtigt anerkannt. Die Reichskasse hat num«e ße. 
beten, gegen diese Entscheidung nachträglich «' njcfi- 
schwerde zuzulassen und den Beschluß in dieser 
tung zu ergänzen. Diesen Ergänzungsantrag hat L zuf 
gelehnt, weil kein Anlaß gegeben sei, wegen «c ße- 
Erörterung stehenden Frage ausnahmsweise ‘‘ ¿eilte1 
schwerde zuzulassen. Gegen diesen Beschluß , 
sich nunmehr die Beschwerde der Reichskasse gfgä”' 
Antrag, den früheren Beschluß entsprechend zu erde> 
zen und, falls dieser Beschwerde stattgegeben au> 
den ergänzten Beschluß zu ändern und den Anw 6 
Prozeßgebühr abzulehnen.

Diese Beschwerde ist nicht zulässig. Zwar <gsSig- 
die'Rechtsprechung des Senats die rechtliche f  ,asSu«l 
keit und Wirksamkeit einer nachträglichen 
der Beschwerde gemäß § 7 Abs. 2 VO. v. 4. ur)« 
(RGBl. I, 1994) anerkannt (Entsch. v. 13. Jan- V /pb”” 
v. 25. Okt. 1940: DR. 1940, 749 und 1941, i° 7h  > ”/  
den Stand der Rechtsprechung zu dieser Frage eAj( 3j> 
mehr die Zusammenstellung von Meyer :  JVB'■ geh*”

f f ’

-------  ~4V- ‘ -wouniun.noiv.auii^ V Uli m  C y g * • J
insbes. auch den Standpunkt der Reichskasse 
dieser Ausführungen.) ctl *-•

Diese Möglichkeit nachträglicher Zulassung ßesch%t' 
gänzung des über die Erinnerung ergangenen p 0”' 
ses bedeutet indes nicht, daß in die Befugnis,“  de» 
richts, nach seinem Ermessen über die Zu!aSjL nz 
Beschwerde zu befinden, durch die höhere ins»■ (je
gegriffen werden könnte. Die Entscheidung „ Pj 
richts darüber, ob es die Beschwerde gegen sc ^  p 
schluß zulassen will, ist vielmehr unanfech»
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handelt sich dabei, auch wenn ein entsprechender „A n 
trag“ auf Zulassung vor Erlaß der Sachentscheidung 
gestellt w ar, nicht um einen A ntrag im  verfahrensrecht- 
"chen Sinne, sondern lediglich um  eine Anregung an das 
Bericht, von der von Am ts wegen auszuübenden Befug
nis, die Beschwerde zuzulassen, Gebrauch zu machen. 
Unterläßt das G ericht einen derartigen Ausspruch oder 
*Jhnt ihn gar ausdrücklich ab, so handelt es sich bei 
dieser Entscheidung um kein das Verfahren betreffen- 
“es Gesuch und dam it nicht um  eine Entscheidung, 
WeIche gemäß § 567 Z P O . fü r sich allein anfechtbar 
'J'äre. Davon abgesehen, w ürde es ein eigenartiges und 

Zwecke, welche m it der Einschränkung der Be
schwerde durch die genannte V O . v. 4. O k t. 1039 ver
jag t werden, geradezu vereitelndes Ergebnis bedeuten, 
^ n n  auf dem U m w ege über die Beschwerde allein w e- 
gen der Zulassung des Rechtsmittels die höhere In- 
“tanz gleichwohl sachlich m it der zur Erörterung stehen- 
aen Frage befaßt werden könnte, obwohl sie verfahrens- 
echtlich dazu gerade nur unter der Voraussetzung der 

l ‘°Igten Zulassung durch die untere Instanz in die 
*-age gesetzt werden soll.

Anders ist die Rechtslage dann, wenn das G ericht 
'nenAntrag auf n a c h t r ä g l i c h e  Zulassung, der ver- 

"mrensrechtlich als A ntrag auf E r g ä n z u n g  der bereits 
gangenen Entscheidung sich darstellt, deshalb ablehnt, 

un' ?s e'n9» solche Ergänzung verfahrensrechtlich für 
“Zulässig M it .  In diesem Falle würden die VoraUs- 
«tzungen des § 567 Z P O . und dam it fü r die betroffene 

das Beschwerderecht gegeben sein, welches je- 
Wei nur dazu führen könnte, die untere Instanz anzu- 
sa’n r0’ über den A ntrag  auf nachträgliche Zulassung  
sem u  zu befinden. Niem als dagegen könnte auf die- 
Ent r 'I?1Wege etwa eine E inw irkung  auf die sachliche 
au ®cbjießung der unteren Instanz erzie lt w erden, welche 
»sch ließ lich  in dem durch die Voraussetzungen der 
Untolnnten v O . bestimmten pflichtgem äßen Ermessen der 

r , ,er* Instanz liegt.
schw er L Q - eine nachträgliche Zulassung der Be- 
gen rde nicht etw a aus verfahrensrechtlichen Erw ägun- 
iin ’ |°n d e rn  deshalb abgelehnt hat, w eil sachlich für 
ünt r assun£  der Beschwerde kein Anlaß gegeben sei, 
duroh'j?*- diese Entscheidung nicht der Nachprüfung  
mittel • f  höhere Instanz. Das dagegen ergriffene Rechts- 

vielm ehr unzulässig.
fä°y/8 l 2/ 4 i2<X ZivSen., Beschl. v. 21. A pril 1941, 20 W

*
~  §§ 160, 162, 355 Z P O . D ie  Festlegung der 

Wenn ! r us®agen im Protokoll kann ganz unterbleiben, 
Zeueen s Endurteil der Berufung nicht unterliegt und die 
Tatbesiau®sagen ihrem wesentlichen Inhalte nach in den 

Hat j . ^des U rte ils  aufgenommen wurden.
?(attnM,!e / eugenvernehmung zw ar vor dem Prozeßgericht 
y^nehin en’ w ar aber das Prozeßgericht zur Z e it der 
'chen v l i ’ anders besetzt als zur Z e it der letzten münd- 

'veisauf„erlha»dlung, so kann von einer 
Ebe„lnah« e keine Rede'•UaO - * *
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unm ittelbaren Be-
sexn.

setzt (jje bei dem beauftragten oder ersuchten Richter 
"eliiiiunp. . . Sbchkeit der V erw ertung  einer Zeugenver- 
Sckrift vorau R' cb,erw echsel eine ordnungsmäßige N ieder-

JU'en von^'')E ,̂atten von der W .-B rauerei in W . ein D a r-  
¡u^ert ^00 J I j h  bekommen, das hypothekarisch ge- 
l -C  beidpn’ JJnd hatten dafür eine Bierabnahmepflicht für 
i lL*etl mit .Gastwirtschaften in W . übernommen. Sie ge- 

n ablnci*6r Brauerei in Streit und wollten das D a r-  
der Ri n‘- D le  Erstbekl. schloß deshalb am 6 . Sept. 1935 

ri? Sem ‘ i S i  notariellen V ertrag , dem die Zw eitbekl. 
»oll bekl beitrat. Danach verpflichtete sich die K l.,
» p H ,  wocm '-?■-* gegen hypothekarische Sicherung zu 
L m ^ ten  R i f 6/ 1 ?lch die Bekl. verpflichteten, künftig ihren 
T p e d u r c h - 6darf bei der K l. zu decken. Das Darlehen  
h o ^ P re R  » 6ln ,4 uIg eld von 5 G M . auf den jeweiligen  
dioU2sPflirhf neSi, ^ekt°liters  B ier getilg t werden. D ie  B ier
e s  A u lW i,fo lte bis zur T ilg un g  des Darlehens durch 
S: V  I m p , ’, nnndestens aber bis zum 31. Aug. 1945, be- 
w ‘!?n dip p lle des Bierbezugs von anderen Brauereien  

'hgen e‘ne Vertragsstrafe von 30°/o des je-
‘etuoliterpreises für jedes H ekto liter anderweit

bezogenen Bieres bezahlen. W enn sie die W irtschaften  
verpachteten, verkauften oder bewirtschaften ließen, sollten 
sie dem Übernehm er die Bierabnahmepflicht auferlegen 
und sowohl fü r den pünktlichen Bierbezug w ie  fü r die 
Bezahlung des Bieres haften.

Nach Abschluß dieses Vertrages stellte sich heraus, daß 
die Bekl. noch bis zum Jahre 1938 ih r B ier von der W .- 
Brauerei beziehen mußten. D ie  K l. machte Schadensersatz- 
ansprüche geltend, und die Bekl. schlossen deshalb am 
14. O kt. 1935 m it ih r einen neuen V ertrag , in  dem sie sich 
verpflichteten, nach Ablauf der Bierbezugspflicht bei der 
Brauerei W . denselben V ertrag  w ie am 6 . Sept. 1935 noch
mals m it der K l. abzuschließen. D ie  Bekl. haben aber auch 
nach Ablauf des Vertrages m it der W .-B rauerei ih r Bier 
w eiter von dort bezogen.

D ie  K l. hat deshalb im  Februar 1939 K lage erhoben mit 
dem Anträge, festzustellen, daß die Bekl. auf G rund des 
Vertrages vom 6 . Sept. 1935 verpflichtet seien, das für ihre 
W irtschaften in  W . benötigte B ier vom 1. Jan. 1939 an aus
schließlich von der K l. zu beziehen oder beziehen zu lassen. 
D ie  Bekl. meinen, der V ertrag  vom 6 . Sept. 1935 sei am 
14. O kt. 1935 aufgehoben, und ihn neu zu schließen, ver
biete die Anordnung 5 der Hauptvereinigung der deutschen 
Brauwirtschaft vom 25. O kt. 1935. D e r V ertrag  vom 6 . Sept. 
1935 verstoße zudem gegen die guten Sitten; es sei ihnen 
auch arglistig  vorgetäuscht worden, der R A . S. in W ., der 
Bruder der Erstbekl., habe den V ertrag  gutgeheißen, und 
ohne diese B illigung hätten sie den V ertrag  nicht abge
schlossen.

Das L G . hat die K lage abgewiesen. Das O L G . hat die 
Berufung der K l. zurückgewiesen. Das RG. hob auf und 
verwies zurück.

D ie  Rev. rüg t m it Recht die V erw ertung  der Aussagen 
der Zeugen M ., W . und S. In  der N iederschrift des O L G . 
vom 29. M ä rz  1940, die über die Zeugenvernehmung von 
diesem Tage errichtet worden ist, sind nur die Angaben  
der Zeugen zur Person enthalten und ferner der Verm erk, 
daß die Zeugen zur Sache ausgesagt hätten, nicht die Aus
sagen der Zeugen selbst. Bezüglich des Zeugen M . befindet 
sich in  der N iederschrift noch der Verm erk, er solle sich 
m it dem R A . K . in Verbindung setzen, um dessen Erinne
rung an seine Beteiligung an der Vorbereitung und dem 
Zustandekommen des Notaraktes vom 6 . Sept. 1935 aufzu
frischen. Bezüglich S. steht der Verm erk in  der N ieder
schrift, er werde, w ie m it ihm besprochen, weitere Fest
stellungen treffen und das Ergebnis zu den Akten ein
reichen. M , hat dann am 11. A p ril, S. am 4. M a i 1940 ein  
Schriftstück bei G ericht eingereicht. Außerdem  ist bei den\ 
Akten noch ein Schriftstück, das den vom Vorsitzenden der 
Sitzung vom 29. M ä rz  1940 und dem U rkB . der Geschäfts
stelle unterschriebenen Verm erk trägt: „Anlage zum Sit- 
zungsprotokoll vom 29. M ä rz  1940“, und m it den W orten  
beginnt: „ In  der heutigen mündlichen Verhandlung haben 
die Zeugen sowie die Bekl. zu 1 w ie folgt bekundet. ‘ Dann  
folgen die Aussagen der Zeugen und der Erstbekl. Das 
Schriftstück ist unterzeichnet: „ D r . R.“ . Das ist einer der 
Beisitzer in der Sitzung vom 29. M ä rz  1940. E r  hat bei der 
Schlußverhandlung vom 5. Juli 1940 nicht m itgew irkt.

D aß  die angefochtene Entscheidung m it auf den Aus
sagen der Zeugen M ., W . und S. beruht, ergibt der Inhalt 
des angefochtenen Urteils . D ie  V erw ertung dieser Aus
sagen aus dem Schriftstück, das die Unterschritt „D r. K. 
trägt, ist aber unzulässig. „  , ■,

Jede Beweisaufnahme erfolgt nach § 355 Abs. 1 Satz 1 
Z P O . vor dem Prozeßgericht. W enn es sich um eine 
Zeugenvernehmung handelt, so g ilt auch h ier die B ^  im - 
miino- daß die Aussagen der Zeugen durch Aufnahme in 
das P ro toko ll festzustellen sind, daß das Protokoll insoweit 
den Zeugen vorzulegen oder zur Durchsicht vorzulegen  
ist und daß in dem Protokoll zu vermerken ist, daß dies 
geschehen und die Genehmigung erfolgt ist oder welche 
Einwendungen erhoben sind (§ 160 Abs. 2 N r. 3, § 162 
7 P O  1 D a  sich aber die Zeugenvernehmung vor dem P ro 
zeßgerichte d. h. dem Gerichte, das den Spruch fällt, ab
gespielt hat, dem ganzen Gerichte also nicht nur die reinen 
Aussagen der Zeugen, die allein das Protokoll wiedergeben  
kann, sondern alle die Tönungen und Feinheiten, die in  
einer N iederschrift überhaupt nicht dargestellt werden  
können, bekannt sind, spielt die N iederschrift h ier keine 
bedeutende Rolle, ja  die Feststellung der Aussagen kann 
ganz unterbleiben, wenn das Endurte il der Berufung nicht

218*
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unterliegt, d. h. eine nochmalige Beweiswürdigung durch 
einen Tatrichter nicht mehr stattfindet (§ 161), wobei dann 
allerdings erforderlich ist, daß die Zeugenaussagen ihrem 
wesentlichen Inhalt nach in den Tatbestand des Urteils 
aufgenommen wurden (RGZ. 145, 390 [3921; 149, 312 [3151; 
130, 330 [336]; 151, 239 [249/50]).

Nur in den vom Gesetz bestimmten Fällen kann die Be
weisaufnahme einem Mitgliede des Prozeßgerichts oder 
einem anderen Gerichte übertragen werden (§ 355 Abs. 1 
Satz 2 ZPO., bzgl. der Beweiserhebung durch Zeugenver
nehmung auch § 375 ZPO.). Auch in diesem Falle gelten 
“ le oben angegebenen Vorschriften über Feststellungen 
zur Niederschrift des Termins über die Zeugenvernehmung. 
Diese Niederschrift hat aber nunmehr eine erhöhte Bedeu
tung Sie ist vor dem Prozeßgericht, d. h. dem Gericht, das 
den Spruch fällt, vorzutragen (§ 285 Abs. 2 ZPO.) und wird 
erst dadurch in den Kreis des Stoffes, den das Gericht zu 
berücksichtigen hat, eingeführt. Es handelt sich auch dann 
um einen vollgültigen Zeugenbeweis, der einer Zeugen
vernehmung unmittelbar durch das Prozefigericht gleich
steht. Da eine solche Verlesung und dadurch bewirkte Ein
führung in den Prozeßstoff aber nicht möglich ist, wenn 
die Aussagen nicht niedergeschrieben worden sind, findet 
in diesen Fällen § 161 ZPO. keine Anwendung, die Aus
sagen sind stets niederzuschreiben, vorzulesen usw. Dies 
alles wird bei der beschränkten Beweisaufnahme des Ein- 
zelriditere^ntsprechend anzunehmen sein (§ 349 Abs. 2

Hat die Zeugenvernehmung zwar vor dem Prozeßgericht 
stattgefunden, war aber das Prozeßgericht zur Zeit der 
Vernehmung anders besetzt als zur Zeit der letzten münd
lichen Verhandlung, sei es daß die Zeugenvernehmung in 
einem früheren Rechtszug erfolgt ist, sei es daß die Be
weisaufnahme vor einer Verweisung an das erkennende 
Gericht stattgefunden hat (§ 276 ZPO.), sei es daß in dem 
uericht, das auch die Zeugen vernommen hat, ein Richter
wechsel stattgefunden hat, so kann von einer unmittelbaren 
Beweisaufnahme keine Rede sein. Die Möglichkeit, eine 
solche Beweisaufnahme als eine vor dem Prozeßgericht i. S. 
des § 355 Abs. 1 Satz 1 ZPO. erfolgte anzusehen, scheitert 
an der unverrückbaren Tatsache, daß ein oder mehrere, ja 
vielleicht sämtliche Richter — ein Unterschied läßt sich 
dabei nicht machen — der Zeugenvernehmung nicht bei- 
gewohnt haben, also die Erkenntnismittel, die ihnen eine 
umnittelbare Beweisaufnahme bietet, nicht haben können. 
Es bliebe aber die zweite oben erörterte Möglichkeit, nach 
der ein dem Gesetz entsprechender Zeugenbeweis erbracht 
werden kann, daß nämlich, wie bei dem beauftragten und 
ersuchten Richter, eine ordnungsmäßige Niederschrift über 
die Zeugenaussagen in der letzten mündlichen Verhandlung 
verlesen und dadurch in den Rahmen dessen, was das er
kennende Gericht seiner Entscheidung zugrunde zu leo-en 
hat, eingefügt wird. Ist eine solche Niederschrift überhaupt 
nicht vorhanden, sei es daß sie entgegen dem Gesetz nicht 
errichtet worden ist, sei es daß sie in dem Falle des § 161 
ZPO. dem Gesetz entsprechend nicht aufgenommen wor
den ist, so ist eine Einfügung in den bei der Entscheidung 
zu verwertenden Prozeßstoff nicht möglich, die Beweisaub 
nähme muß bei der Entscheidung des Rechtsstreits aus- 
scheiden. Unzulässig wäre eine solche Einfügung durch 
Verlesung aber, wenn die Niederschrift nicht den gesetz
lichen Vorschriften entspricht. Ebenso wie bei einem be
auftragten oder ersuchten Richter setzt die Möglichkeit der 
Verwertung einer Zeugenvernehmung eine ordnungs
mäßige Niederschrift voraus (vgl. RGUrt. v. 7. April 1938 
IV 258/37: RGWarn. 1938 Nr. 93; RArbG. 14, 285 [290]).

Im vorl. Falle gebricht es aber an einer solchen Nieder
schrift. In der Niederschrift vom 29. März 1940 selbst sind 
die Aussagen der Zeugen nicht festgestellt. Die „Anlage“ 
zu der Niederschrift bezeichnet sich zwar als solche&es 
fehlt aber in der Niederschrift vom 29. März 1940 der nach 
§ 160 Abs. 3 a. E. ZPO. erforderliche Vermerk, daß sich 
eine Anlage bei der Niederschrift befinde (vgl. RGSt 25 
248 [250]; J o n a s - P o h l e ,  „ZPO.“, 16. Aufl., §160 
Anm. 5). Die Anlage wird ferner inhaltlich weder von der 
Unterschrift des Vorsitzenden noch der des UrkB. der Ge
schäftsstelle gedeckt (§ 163 Abs. 1 ZPO.) Es fehlt auch jede 
Angabe, daß die Aussagen den Zeugen verlesen und von 
..n®.n,&en,ê rn'gt seien. Es handelt sich also um eine per

sönliche Aufzeichnung eines beisitzenden Richters, der das 
wesen einer ordnungsmäßigen Niederschrift über die Zeu

genvernehmung fehlt, wie auch die Rechtsanwälte beider 
Parteien ausweislich der Akten um Abschriften der „Auf
zeichnung des Herrn Berichterstatters über das Ergebnis 
der heutigen Beweisaufnahme“ oder der „Notizen des 
Herrn Berichterstatters über die Aussagen der Zeugen 
gebeten haben.

Das OLG. hat die Beweisaufnahme als einen Zeugen- 
beweis gewürdigt. Das ist nach dem Gesagten unzulässig- 
Dieser Rechtsfehler ist auch nicht nach § 295 ZPO. gehen' 
worden. Er liegt erst in der Beweiswürdigung bei def 
Urteilsfindung, ist also nach der letzten mündlichen Ver
handlung in der Tatsacheninstanz begangen worden. D*e 
Parteien hatten nicht die Möglichkeit zu einer Rüge, def 
Fehler kann deshalb nicht infolge des Unterlassens einer 
Rüge geheilt sein. Ein ausdrücklicher Verzicht ist von 
keiner Partei ausgesprochen worden. Es mag deshalb da
hingestellt bleiben, ob überhaupt ein Verfahrensverstom 
wie er in § 295 Abs. 1 ZPO. erwähnt ist, vorliegt, oder ob 
es sich nicht um bestimmte Grundsätze des Prozeßrechts 
handelt, über welche die Parteien weder einseitig ®9.c 
durch übereinstimmende Willenserklärung verfügen kön
nen (§ 295 Abs. 2 ZPO.; J o na s - P ö h l e ,  „ZP°- * 
16. Aufl., § 161 Anm. 2).

Nun hat der IV. ZivSen. des RG. allerdings angenotU' 
men, daß Aufzeichnungen eines Berichterstatters ume_ 
Umständen im Wege des Urkundenbeweises in den Rechts 
streit eingeführt und in dieser Eigenschaft Grundlage tur 
die Urteilsfindung werden können (RGUrt. v.v29. Juni 194T 
IV 820/39: RGWarn. 1940 Nr. 148). Es bedarf hier jedocb 
keiner Stellungnahme zu der Frage, ob dem beizustnnmel 
ist und ob Aufzeichnungen des Berichterstatters, dere 
Verwertung im Wege des Zeugenbeweises das Gesetz aus
drücklich verwehrt, weil die von ihm aufgestellten Sief]*, 
rungen fehlen, im Wege des Urkundenbeweises verwer 
werden dürfen. Denn der Fall, den der IV. Senat entschied! 
hat, lag anders. Dort war den Parteivertretern bei EH*, 
lung der Abschriften mitgeteilt worden, die Niedersehr' 
des Berichterstatters werde vom Gericht als Gegens'3» 
des Vortrags angesehen. Die Aussagen waren sodann 
Tatbestand des Urteils wiedergegeben, und sie stimm 
mit den Aufzeichnungen überein. Die Parteien sahen a 
der erwähnten Mitteilung, welche Bedeutung das 
den Aufzeichnungen voraussichtlich beilegen werde.
Bekl. hatte auch zu den Aufzeichnungen Stellung gen ell 
men und nur die Vollständigkeit der Aussage eines Zeug 
bemängelt. Dieser Zeuge war dann nochmals vor 
•Prozeßgericht vernommen worden. In der Schlußverna» 
lung war über das Ergebnis der Beweisaufnahme am ße. 
Grundlage der Aufzeichnungen im Einverständnis a]‘er,-.uei 
teiligten verhandelt worden, wobei diese sämtlich daru» 
einig waren, daß die Aufzeichnungen die Zeugenaussak
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richtig Wiedergaben. Damit seien diese Aufzeichnung . 
— so führt der IV. ZivSen. aus — als Privaturkunde » 
so als Beweismittel in den Rechtsstreit eingeführt wo' 
dies lasse sich nicht beanstanden. Im vorl. Falle fehle11 ^
die sämtlichen in jener Entscheidung angeführten r 
stände. Wie das BG. die Aufzeichnungen des Beisitzer . 
als Teil einer Beweisführung durch Zeugenvern 
mung behandelt hat, so spricht nichts dafür, da»> 
Parteien einen Urkundenbeweis hätten führen woUen» „ 
ein Einverständnis über die Richtigkeit der Aufzeichnung 
kann aus dem Unterlassen eines Widerspruchs keines 
entnommen werden. ^

Das OLG. hätte ferner, wie die Rev. mit Recht 
auch den schriftlichen Nachtrag zu der Aussage des feI)( 
gen S. nicht bei der Beweiswürdigung benutzen 
wie es dies offensichtlich getan hat. Es ist nicht ersja ^  
daß es sich bei diesem Zeugen um eine Auskunft na j. 
die er nur „an der Hand seiner Bücher oder anderer 
Zeichnungen“ hätte geben können (§ 377 Abs. 3 ZI 
hätte also des Einverständnisses der Parteien z“ .uj-ft, 
schriftlichen Beantwortung der Beweisfragen D ĝ40 
deren Feststellung in dem Beschlüsse vom 29. Mar 
überhaupt fehlt (§ 377 Abs. 4 ZPO.). Dieses Einversta o 
fehlt nicht nur, sondern die Kl. hatte gebeten, dem z- teJ-. 
S. die Vorlegung seiner Handakten und sonstige*1 j^eU 
lagen aufzugeben und vorgetragen, da diese Um j es 
nicht vorgelegt seien, könne sie auf die Vernehmu Afeö> 
Zeugen an der Hand dieser Unterlagen nicht verzurieg‘ 
wenn seine Angaben erheblich und nicht schon w* 
seien.
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Danach ist das angefochtene Urteil aufzuheben, ohne daß 
*!s eines Eingehens auf das sachlich-rechtliche Vorbringen 
tler Rev. bedarf. Der Kl. bleibt es Vorbehalten, in der er
beuten Verhandlung dieses Vorbringen dem OLG. vorzu- 
j9*gen. Bemerkt mag dazu nur folgendes werden. Das 
“9- stellt einzelne Bestimmungen des Vertrages der Bekl. 
b11* der W.-Brauerei einzelnen Bestimmungen ihres Ver
lages mit der Kl. gegenüber, um festzustellen, ob der letz
tere Vertrag gegen die guten Sitten verstößt. Aus einer 
/eichen Nebeneinanderstellung kann man aber ein Urteil 
P*r die Sittenwidrigkeit nicht gewinnen. Es bedarf einer 
Erörterung des Vertrages zwischen den Parteien nach 
y lnem vollständigen Inhalt; denn es ist zu prüfen, ob der 
ertrag in seiner Gesamtheit nach Inhalt, Beweggrund und 

f^eck gegen die guten Sitten verstößt, wobei zwar die 
deinen Bestimmungen von großer Bedeutung sind, aber 
jp'u nur als Teile des ganzen Vertrages und gemessen an 
/r Gesamtheit aller Vorschriften. Ferner hat das BG. die 
euere Rspr. des RG. über die Rechtsbeständigkeit von 
lerbezugsverträgen außer acht gelassen, wonach selbst 

Sin ^  e'nzelne Bestimmungen nicht zur Begründung einer 
uenwidrigkeit ausreichen, wenn Fälle denkbar sind, in 

ch"<* sie gerechtfertigt erscheinen. Einer Anwendung sol- 
nent ,Scharfer Bestimmungen im Einzelfalle steht gegebe- 
aiau1 S § 242 BGB- entgegen; die Bestimmungen selbst 
Vp * n aBer unter der bezeichneten Voraussetzung den 
ßpVfag nicht zu einem sittenwidrigen (RGZ. 152, 251; 
Enrir V- 14‘ JatL 1938> VI1 107/37: RGWarn. 1938 Nr. 56). 

w' r<4 der Tatrichter noch Stellung zu der durch den 
¡erhalt nahegelegten Frage zu nehmen haben, ob die 
•sehen den Parteien beurkundeten Verträge nicht etwa 

% einen Teil der gesamten Abmachungen darstellen, der 
Wärn nur als Teil des Vertragsverhältnisses anzusehen 
hätte Und sich allein keine selbständige Bedeutung

(Rq-> VII. ZivSen., U. v. 18. Febr. 1941, VII 105/40.) [N.]

Rsn?’^ 0 - — §§ 159—161, 163, 313 ZPO. Das von der 
¡Ofjjg d?s RG. für die Fälle des § 161 ZPO. aufgestellte Er- 
V “  der Aufnahme des wesentlichen Inhalts der 
duj^nnussagen in den Tatbestand oder in die Entschei
ds Spünde des Urteils darf nicht überspannt werden. 
Part . vielmehr eine Bezugnahme auf den Inhalt einer den 
tHünJ.en rechtzeitig mitgeteilten und von diesen der 
íes Rlc?en Verhandlung zugrunde gelegten Aufzeichnung 

^Berichterstatters zulässi| sein. •
liehen p6V' macBt geltend, das Urteil beruhe in wesent- 
Ttry  1 unkten auf der Würdigung der Aussagen der im 
hiejjj."-^°m 22. Jan. 1940 vor dem Prozeßgericht vernom- 
faSen ,/euSen- Hinsichtlich der Beurkundung dieser Aus- 
RrlfO r?esaSe aBer die von dem Vorsitzenden und dem 
Uiir, Geschäftsstelle vollzogene Sitzungsniederschrift 
Ausgj®15 die Zeugen „zur Sache ausgesagt“ hätten. Die 

n hätten daher im Urteilstatbestande beurkundet

S* )e..müssen. Statt dessen scheine der Berichterstatter 
f reien u ^ oi'zen gemacht zu haben, die dann den 
’ahret) a abschriftlich mitgeteilt worden seien. Dieses Ver- 
«8 l5q f^stoße gegen die zwingenden Vorschriften der 

Aijs'A 61- 163, 313 Ziff.3 ZPO.
> gsniaeu Gerichtsakten ergibt sich folgendes: Die Sit- 
p  Veri1c;erschrift vom 22. Jan. 1940 enthält, soweit die in 

Zen andlung dieses Tages erfolgte Vernehmung von 
i 6Ugen Sen in Betracht kommt, nur die Angabe, daß die 
i f̂eicij Ur Wahrheit ermahnt und auf die Möglichkeit ihrer 
Jher P ut!S hingewiesen wurden, ferner die Wiedergabe-j p n - ,  ., ^  W  IC Ö C ll  W  U l  U C I l j  1C111C1 U I L  W  I L U C 1 ^  d U C

2? ^at zn 1Ĉ en Verhältnisse und bei jedem von ihnen 
Ih iW  m!in Zeuge sagte zur Sache aus“ . Unter dem 
- aalt ¿er v llal jedoch der Berichterstatter des BG. den
„ Est ü . Zeugenaussagen in Notizform in einem von ihm 
>)'erschri t ern Leiter der Verhandlung vom 22. Jan. 1940 

Jan. i ( j i f 11,6’1’ m‘f den Worten: „Im Termin vom 
Ar, deU Au haben ausgesagt:“ beginnenden Schriftstück 
gälten £ ■ Sel’racht. Von diesem Schriftstück ist den

eilt Wr>!?5’cler Par‘e>en auf Antrag je eine Abschrift 
..... aen. Der Inhalt der erteilten Ahsrhrift ist

mit-
h l  « " - D e r  Inhalt der erteilten Abschrift ist von 
in §e 'n d i r  schriftlich bearbeitet und ihrem Sachvor- 
anter die« u letzten streitigen Verhandlung vor dem BG., 

nahmetp Piehter mitgewirkt haben, wie im Beweis-
rrnin vom 22. Jan. 1940, zugrunde gelegt wor-

den. Im Tatbestand des BU. heißt es: „Vor dem Senat sind 
am 22. Jan. 1940 die Zeugen ... folgen 5 Namen ... ver
nommen worden. Die Zeugen haben, wie aus den Akten 
ersichtlich ist, ausgesagt. Die Niederschrift der Zeugen
aussagen ist den Parteivertretern mitgeteilt worden.“ In 
den Entscheidungsgründen des BU. ist weiterhin der In
halt der Aussage eines der Zeugen vollständig wieder
gegeben.

Bei dieser Sachlage greift die Rüge der Rev. nicht durch. 
Nach § 160 Abs. 2 Nr. 3 ZPO. sind die Aussagen gericht
lich vernommener Zeugen grundsätzlich durch Aufnahme 
in das Sitzungsprotokoll festzüstellen. Davon kann nach 
§ 161 ZPO. abgesehen werden, wenn die Vernehmung vor 
dem Prozeßgericht erfolgt und das Endurteil der Berufung 
nicht unterliegt. Für solche Fälle hat die Rspr. des RG. 
aus der Erwägung, daß dem RevG. und den Parteien des 
Revisionsrechtszuges die Nachprüfung möglich sein muß, 
ob das Beweisergebnis in seinem wesentlichen Inhalt dem 
BG. gegenwärtig gewesen und — bei Erheblichkeit für die 
Sachentscheidung — erschöpfend gewürdigt worden ist, 
erfordert, daß in den gedachten Fällen der wesentliche 
Inhalt der Aussagen aus dem Tatbestände, mindestens aber 
aus den Entscheidungsgründen des mit der Rev. angefoch
tenen Urteils zu ersehen sein müsse (RGZ. 151, 249). Da
mit hat sie gewissermaßen den Rahmen der Vorschrift des 
§ 313 ZPO., der sonst den gesetzlichen Inhalt des Urteils 
bestimmt, erweitert.

Nach Abs. 2 genannter Vorschrift kann die Darstellung 
des Tatbestandes durch eine Bezugnahme auf den Inhalt 
der vorbereitenden Schriftsätze und auf die zum Sitzungs
protokoll erfolgten Feststellungen ersetzt werden, soweit 
sich aus ihnen der Sach- und Streitstand richtig und voll
ständig ergibt. Die Frage, ob in den Fällen, für die von 
der Rspr. des RG. das oben genannte Erfordernis aufge
stellt worden ist, die Wiedergabe der Zeugenaussagen im 
Urteil durch Bezugnahme auf eine diese Aussagen enthal
tende Aufzeichnung des Berichterstatters ersetzt werden 
kann, läßt sich durch einen bloßen Hinweis auf die Vor
schrift des § 313 Abs. 2 ZPO. nicht beantworten. Diese 
bezieht sich jedenfalls zunächst nur auf den von der Pro
zeßordnung selbst vorgeschriebenen Urteilsinhalt. Auf ein 
erst von der Rspr. des RG. aufgestelltes weiteres Inhalts
erfordernis kann sie nicht phne weiteres angewendet wer
den. Die Vorschrift des § 313 Abs. 2 ist auch in der Praxis 
der Gerichte nicht streng gehandhabt worden. Eine Bezug
nahme auf den Inhalt anderer zum Gegenstände der münd
lichen Verhandlung gemachter Schriftstücke, wie auf den 
Inhalt von Beiakten, von dem Gericht erteilten Auskünften, 
Vorentscheidungen (Teil- und Zwischenurteile, Armen
rechtsbeschlüsse) ist im Gerichtsgebrauch schon seit langer 
Zeit üblich und nie beanstandet worden. Daher läßt sich 
die gestellte Frage nur von dem Zweck her beantworten, 
dem das von der Rspr. des RG. entwickelte Erfordernis 
dienen soll.

Dieser Zweck ist, wie schon erwähnt, dem RevG. und 
den Parteien des Revisionsrechtsganges die Nachprüfung 
zu ermöglichen, ob das Beweisergebnis in seinem wesent
lichen Inhalt dem BG. gegenwärtig gewesen und von ihm 
erschöpfend gewürdigt worden ist. Es ist nicht einzusehen, 
weshalb dieser Zweck nicht auch durch Bezugnahme auf 
den Inhalt eines von dem Berichterstatter angefertigten und 
zu den Akten gebrachten Schriftstückes sollte erreicht 
werden können, sofern dieses Schriftstück nur, wie hier 
geschehen, den Parteivertretern dergestalt abschriftlich mit
geteilt wurde, daß es bei der schriftlichen Bearbeitung und 
dem mündlichen Vortrage vor der Urteilsfällung verwertet 
werden konnte. Bedenken dagegen, daß die Aufzeichnung 
an Hand von Notizen nicht am Tage der Vernehmung, son
dern erst mehrere Tage später gefertigt wurde, können 
nicht erhoben werden. Denn die in den Fällen des § 161 
ZPO. von der Rspr. des RG. erforderte Aufnahme des 
wesentlichen Inhalts der Aussagen in den Tatbestand oder 
in die Entscheidungsgründe des Urteils erfolgt auch erst 
später Die Anfertigung einer schriftlichen Aufzeichnung 
und ihre Mitteilung an die Parteivertreter hat jedenfalls 
den Vorteil, daß d je Parteien vor der Urteilsfällung prüfen 
können, ob den Richtern eine zuverlässige und zutreffende 
Erinnerung an die Aussagen der Zeugen verblieben und da
mit Gewähr gegeben ist, daß diese Aussagen bei der Ur
teilsfindung eine entsprechende Würdigung erfahren. Auf 
diese Weise lassen sich etwaige Erinnerungsfehler schon
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vor der Urteilsfällung ausschalten, was nur sachdienlich 
sein kann. Die Aufnahme des wesentlichen Inhalts der 
Zeugenaussagen in das Urteil hat demgegenüber den Nach
teil, daß die Parteien erst nach der Urteilsfällung erfahren, 
welcher Aussageninhalt für die Bildung der richterlichen 
Überzeugung maßgebend gewesen ist. Hieraus erhellt, daß 
das von der Rspr. des RG. für die Fälle des § 161 ZPO. 
aufgestellte Erfordernis der Aufnahme des wesentlichen 
Inhalts der Zeugenaussagen in den Tatbestand oder in die 
Entscheidungsgründe des Urteils nicht überspannt werden 
darf, daß vielmehr eine Bezugnahme auf den Inhalt einer 
den Parteien rechtzeitig mitgeteilten und von diesen der 
mündlichen Verhandlung zugrunde gelegten Aufzeichnung 
zulässig sein muß.

Zu dem gleichen Ergebnis wie hier ist der IV. ZivSen. 
des RQ. (Entsch. v. 29. Juni 1940, IV 820/39: RGWarn. 
1940 Nr. 148) sogar in einem Falle gelangt, in dem das BQ. 
bei der der Urteilsfällung unmittelbar vorausgegangenen 
Verhandlung anders als in dem Termine besetzt war, in 
dem die Vernehmung der Zeugen stattgefunden hatte. Das 
in HöchstRRspr. 1937, 407 = RGWarn. 1937 Nr. 34 =  DNZ. 
1937, 216 veröffentl. Urt. des III. ZivSen. des RG. v. 24. Nov. 
1936, III 84/36 hat die Bedeutung des § 313 Abs. 2 ZPO. 
für die Zulässigkeit einer Bezugnahme auf richterliche Auf
zeichnungen über Zeugenaussagen anders als hier gewür
digt. Abgesehen davon jedoch, daß das Urteil des III. Ziv
Sen. nach der ihm gegebenen Begründung auf diese ab
weichende Würdigung letzten Endes doch nicht gestützt ist, 
hat der damals entschiedene Fall anders gelegen als hier. 
Dort war den Parteivertretern die Aufzeichnung des Be
richterstatters weder derart mitgeteilt worden, daß sie dem 
mitgeteilten Schriftstück verfahrensrechtliche Bedeutung 
hätten beimessen müssen, noch so, daß die Parteivertreter 
rechtzeitig vor der Schlußverhandlung zu ihm hätten Stel
lung nehmen können. Außerdem entbehrte das damalige 
BU. einer eindeutigen Bezugnahme auf die mitgeteilte Auf
zeichnung. In allen diesen Beziehungen unterscheidet sich 
der vom III. ZivSen. entschiedene Fall wesentlich von dem 
vorliegenden. Hier war den Parteien bekannt, daß das 
BG. den in der Aufzeichnung des Berichterstatters nieder
gelegten Aussageninhalt seiner Entscheidung zugrunde 
zu legen gedachte. Abgesehen von einer gelegentlichen 
schriftsätzlichen Bemerkung des Bekl., daß in der Aufzeich
nung des Berichterstatters der Inhalt der Aussage des 
Zeugen B. nicht lückenlos wiedergegeben sei, waren sich 
die Parteien, wie sich dem angefochtenen Urteil und den 
die Beweisaufnahme behandelnden Schriftsätzen entnehmen 
läßt, in der Schlußverhandlung einig darüber, daß die 
Zeugen das ausgesagt hätten, was in der Aufzeichnung 
festgehalten war. Auf Grund des so festgelegten Ergeb
nisses der Beweisaufnahme ist auch in der letzten münd
lichen Verhandlung vor dem BG. streitig verhandelt und 
darauf das Urteil gefällt worden. Der Tatbestand des Ur
teils schließlich enthält eine eindeutige Bezugnahme auf das 
in der Aufzeichnung niedergelegte Beweisergebnis.

Die von der Rev. erhobene Verfahrensrüge kann danach 
nicht als berechtigt anerkannt werden. Indessen zeigen die 
durch sie veranlaßten Erörterungen, daß das vom BG. ge
übte, im Gesetz nicht vorgesehene Verfahren nicht emp
fehlenswert ist, weil es leicht zu Zweifeln an der Ordnungs
mäßigkeit des stattgehabten Prozeßverfahrens Anlaß 
geben kann.

(RG., V. ZivSen., U. v. 6. März 1941, V 48/40.) [N.]
*

21. RG. — § 161 ZPO.; §§ 8, 13 StraßVerkO.; § 42 Stra
ßenbahn-Bau- und -BetriebsO. v. 13. Nov. 1937. Das BG. 
muß, wenn die Aussagen der Zeugen nicht im Protokoli 
wiedergegeben sind, den Inhalt der Bekundungen im Tat
bestand, mindestens aber in den Enfscheidungsgründen in 
ihrem Zusammenhang wiedergeben.

Das Vorfahrtrecht darf nicht zu regelwidrigem Fahren 
in Anspruch genommen werden. Wenngleich nach § 13 
StraßVerkO. Kraftfahrzeuge und Schienenfahrzeuge unter
einander hinsichtlich der Vorfahrt gleichgestellt sind, so 
ist doch Schienenfahrzeugen gegenüber noch eine beson
dere Sorgfaltspflicht zu beachten.

Am 1. Juli 1939 stieß ein von dem Ehemann und Vater 
der Kl. gesteuerter Personenkraftwagen, als er in B. aus 
der L.straße in den W.weg einbiegen wollte, mit einem

Straßenbahnzug der Bekl. zu 2, der auf dem W.weg von 
links her herankam und von dem Bekl. zu 1 geführt wurde, 
zusammen. Sch. (Ehemann der Kl.) und sein Begleiter H- 
wurden dabei getötet.

Die Kl. nehmen die Bekl. auf Schadensersatz in Höhe 
von 3/4 mit der Begründung in Anspruch, der Bekl., uer 
als wilder Fahrer bekannt sei, habe die Vorfahrt des ge" 
töteten Sch. verletzt und sei, obwohl die Übersicht an 
jener Straßeneinmündung denkbar schlecht sei und die 
Gleise infolge regnerischen Wetters schlüpfrig gewesen 
seien, den stark abfallenden W.weg in übermäßig schnelle!” 
Tempo heruntergefahren. Die Bekl. haben Klageabweisuiü 
beantragt, weil der Zusammenstoß lediglich durch das 
Verschulden Sch.s herbeigeführt worden sei, der die Kurv̂  
stark geschnitten und das Gleis in einem Augenblick Se' 
kreuzt habe, in dem die Straßenbahn fast die Mitte de 
Einmündung der L.straße bereits erreicht gehabt habe, die 
L.straße auch dem W.weg nicht gleichwertig sei, Sch. über- 
dies unter Alkoholwirkung gestanden habe.

Das LG. hat die Klage abgewiesen. Das OLG. hat d> 
sämtlichen Ansprüche dem Grunde nach zu 2/s für gerecn1' 
fertigt erklärt.

Das RG. hob das Urteil des BG. auf und verwies di 
Sache an dieses zurück.

Die Rev. rügt, daß der Vorderrichter die Aussagen de> 
Zeugen F., S., Su., Frau Schw. und B. weder im Tatbesta” 
noch in den Urteilsgründen in zusammenhängender u 
nachprüfbarer Form wiedergebe. Die Rüge ist begrüno ■ 
Das BG. hat die Aussagen der von ihm vernommen 
Zeugen in die Niederschrift über jene Verhandlung v
7. Okt. 1940, die übrigens auch nichts über die von a 
Vorderrichter verwertete Vernehmung des Bekl. zu 1 \  „
merkt, nicht aufgenommen. In den Entscheidungsgrun, f 
werden lediglich einzelne Sätze aus. den Bekundungeni» 
Zeugen wiedergegeben, die Aussagen in ihrem Zusamt” 
hange aber nicht mitgeteilt. Das RG. hat in ständiger v&Y 
ausgesprochen, daß das BU., wenn die Aussagen der z-rroti nnoli ß 1 f\\ T nLl Im 4  ̂ TI —„ l „ I. _ 11 — ..f/votlOTTlI*gen nach § 161 ZPO. nicht in das Protokoll aufgenom 
sind, den Inhalt der Bekundungen im Tatbestände, ” 
destens aber in den Entscheidungsgründen wiederg ^
müsse (vgl. RGZ. 145, 390; 146, 354; 149, 315; 15°. ^  
151, 249; Urt. v. 9. Nov. 1938, VI 120/38). Danach ge«^. 
es nicht, wenn lediglich einzelne Sätze aus den i eJJseiif 
bekundungen in den Gründen angeführt werden; vie!” ,ef. 
müssen die Aussagen in ihrem Zusammenhänge wie ̂  
gegeben werden, damit nachgeprüft werden kann, „g 
BG. bei der an sich ihm obliegenden Beweiswüroib^e 
sich in Widersprüche verwickelt oder gegen all ge” ' g0. 
Erfahrungssätze oder Denkgesetze verstoßen hat. Hu_ Jjje 
weit es sich um wiederholte Vernehmungen handelt 
hier bei allen Zeugen außer F. vorliegen —, kann_die ^  <i 
dergabe der Bekundungen im Hinblick auf § 160 ^uS. 
Nr. 3 ZPO. unterbleiben, soweit sie von den früheren ^  
sagen der Zeugen nicht abweichen. Allerdings b“ “. 
Verstoß gegen diese Grundsätze nicht einen unbea q, 
Revisionsgrund. Vielmehr hat grundsätzlich das *  
nach freiem Ermessen darüber zu entscheiden, 00, 
Urteil auf der Gesetzesverletzung beruht (vgl. R  ̂ j^afk
337; Urt. v. 14.Sept. 1938, V I75/38: „Das Recht des K 
fahrers“ 1939, 23 Nr. 17). Das ist aber im vorl. Falle
jähen (wird ausgeführt). auf RIn der Sache selbst rügt die Rev. unter Hinweis a ‘ (2, 
132, 100, insbes. 102, das BG. beachte nicht den OrU" efl j 11 
daß das Vorfahrtrecht nicht zu regelwidrigem m . jiin, 
Anspruch genommen werden dürfe. Sie weist da
......................■  -  *■

Stück sja j

daß Sch. nach den Feststellungen des Vorderurtel aiii 
links“ (nämlich 6,5 m von der linken Bordstein«« 
der 38,5 m breiten Fahrstraße gefahren sei; die m 
Winkel zum W.weg verlaufende, etwa 7,2 m brejte
verbreitert sich nämlich auf ihrem letzten ~ - . r 
zunehmend dadurch auf zuletzt 38,5 m, daß ihr l ,n , s W- 
15,8 m vor der ih r zugekehrten Bordsteinkante reChte 
wegs senkrecht auf diesen zu abbiegt, währen1d. . rverläui,' 
Rand in der bisherigen Richtung schräg wen '■ n y je W *  
Sch. habe dadurch gegen § 8 Abs. 2 und 3 St ha 
verstoßen und habe daher, zumal, da er nach „ W°
weiterfahren und dazu das Straßenbahngleis kr jr0lgs 
len, kein Vorfahrtrecht gehabt. Zu  dieser letzte ’ 
rung ist lediglich darauf hinzuweisen, daß nacn ¿esS*]? 
mehr gefestigten Rspr. des RG., insbes. des e ■■ j, a 
der Vorfahrtberechtigte die V o rfahrt nicht schon
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phertretuncv°m ? u n-g elner Verkehrsvorschrift verliert (vgl. RG.
50 undUrt. Hpc J W .  1 5 J I ,  1J1U — UHU

, er.k- ;enäts v. 3. Jan. 1940, VI 108/1939: DR. 1940, 
v- 7. Febr. 1940, VI 186/1939 “ "

13 • v. 14. Dez.
102 

ver-

v-2.Nov Vo5 ? V ) !2 0’ VI 186/1939: SeuffArch. 94, 103; 
'940, v° i iÄ n Y 1 239/1939: °R- 1941, 587 
ein Vortni, * ’ ,sowei * die Entscheidung
neinen »,¡111 iür den Fall regelwidrigen i aureus ver- 
ist ihr Hai’- ann an.‘hr nicht festgehalten werden. Doch 
nicht zu rpln iZU-zustimmen, daß auch das Vorfahrtrecht 
Werden W1<-Ligem Fahren in Anspruch genommen
hgte schiilrUi geschieht dies, so handelt der Vorfahrtberech- 
.er Rev L-r... hat für dieses Verschulden einzustehen, 

sie meint hp" • er au.cb nicht beigepflichtet werden, wenn 
habe, haho i  ein,er Einmündung, wie sie hier Vorgelegen
Rrpn—  , ^ den V e rk p h r  a u f o in o r  Q fraßo

13
will.

‘«ue, haho j , “ umujiuuug, wie sie riier vorgeiegen 
Kreuzende uer d,e,n Verkehr auf einer Straße senkrecht 
!;nem einfnrntmrr . rfabrtrecllt> nicht einmal gegenüber 
l 'e diese Ar ff11 bahrzeug. Es ist nicht ersichtlich, w '- “"* 
gbs. 2 s i h itssung gründen und wie sie sie mit 
fbenso kann * 1 StraßVerkO. in Einklang bringen will. 
Sachverhalt e,n;SeSen ihrer Meinung dem festgestellten 
.hs. 1 s i q*,.1 di , entnommen werden, daß Sch. gegen 8 8 

eit>mündun(r a8VerkO. verstoßen habe. Bei einer Straßen- 
uUf Grund ? w 'e,?ie hier gegeben ist, kann nicht schon 
fegende dernSrfr /^Schrift verlangt werden, daß der Ein
öde bis an iüJ'p1 ar Ich weit ausholenden rechten Straßen- 

Straße c( „ e folgt, um dann in spitzem Winkel auf 
J)®r.mäßig wi 7 r n; }n die er einbiegen will, und nun in 
(nbiegen 7,, ,.ai;er Linkskurve nach halblinks rückwärts;-«.cgen 7u ... *lul¥C “ p'-u naiuiiiiKs rucKwaris

P’gt, wenn ,ip!-USi?en,' .Vielmehr ist dieser Bestimmung ge- 
/ e‘te der StrafLEln*biegende sich in einem der Normal- 
,„0rdstein hält 6 e,ntsPrechenden Abstand von dem linken 
finden Bogen Vnd ,,von dieser Fahrtrichtung aus einen 

yen bram -u derr.'.hn aber nicht nach rechts hinauszu-

r eite der stm« .oiegende sich in einem der Normal- 
,„0rdstein hält56 e,ntsPrechenden Abstand von dem linken weiten r nalt unü A-__ ___________  __ .

hm br*
V« i lch, dann'7-"-Luu,,F ISI aDer aie tinmündung unüber- 
& kO. Platz Ig)n!1i ^ lle[ dinSs auch § 8 Abs. 2 S 3 Stnrß- 
wbPi? auPt nicht Fo ^•beschäftigt sich mit dieser FrageWor;>«upt nicht r  r.r*; oeschattigt sich mit dieser Frage 
mjlchem Umfano-ii*Qbube ,s*e aber bei der Untersuchung, in 
aufVprschuIdet . ^ l8ch-schuldhaft gehandelt und den Unfall 
unhdJ? Bemerki,n„\md.urdersuchen müssen und sich nicht 
sei , ln?t auf sPi,fveS£ch,ränken dürfen, er habe sich nicht 
w-ZUr Vorsicht .,0Vot1r.{a,brtrecht verlassen dürfen, sondern 
Verk!unicht nur pfnJ^u^6* gewesen. Lag in seiner Fahr- 
kehroebrsw‘drigkeitn p UnJ 0rSilchtlgkeit’ sondern auch eine 
einPrsvorschriffpn 1’ ei,n Verst?ß gegen ausdrückliche Ver- 

n Wesentlich ,’«7° ka" n sein Verhalten möglicherweise 
Sch 8 ßQ- hat ,  Cre Bewertung erfahren. 
^ugpWenngleich R,orQfbe„r, aueh unbeachtet gelassen, daß 
Uti&t und Schip,iILfSitraßVerk° '  Abs. 2 S. 2 Kraftfahr- 
noch ‘Pauder abrzeuge hinsichtlich der Vorfahrt
Äbs o ne besomlprph c *’ t]etn Straßenbahnzuge gegenüber 
Verko der Ausfühn ^orSfaltspflicht zu beobachten hatte. 
pffeiS .V. 28. S ^ ^ n w e is u n g  zu § 27 der RStraß- 
beset7tCb? Verkehr««!-*?4! besagte ausdrücklich, daß auf 
RSWn?. ̂ assenverkpi! 6 -V11 Linienverkehr und auf voll 

npLVerkO. nlchk ?rsnJ'!fel schon auf Qrund von § 25 
Ents^en, ihre i>Pn-en, Umständen besondere Rücksicht 
^ 4 h n ,he,ldes müßte ejung, insbes- zu vermeiden sei. 
deshamnllche a S  bu 1 die geltende StraßVerkO. 
Weil 8b, acUch nach l!i*pgabestli nmung nicht kennt, bereits 
i 25 R!*StraßVerk$ endem Rächt angenommen werden, 
^berno«,raßVerkO v oo13«'.Nov' 1937 die Grundsätze des 
?',raßenKmien hat. Ohprl-' Mai, 1934 in verschärfter Form 
> l 247ibab1I1'Bau- Un, p ' f .  aber bestimmt § 42 Abs. 2 
l̂che ^.allgemein fnr'Bc?ne„bsa v- 13. Nov. 1937 (RGBl.

!k aße h!6 lnnerhalbf desSv a?eubahnen’ insbes- auch für 
h,bergänl ?en> daß !]if \/Ve,rk,ehrsraums einer öffentlichen 
?ÜSsen h6« bei Annähpi-erkebrsiednebmer sicb an Weĝ ^Ugen’ daß Gefährri, „ „ .  unS an die Bahn so verhalterw?gen Ho Ueiährdunap« r> i?-n j  Bahn so verhalten 
Ste'SUtig^7r Bahn vermfedi Behinderungen oder Beschädi- 
ßraRv !rlf ar Durchfüh ne"uWercdf n (vgk auch Dienstan-
daSVerkeh?’ 2u § 13 StraRV ^^aß ^ rkZulO. und der 
;atWr aühI Srecht“ , 13 AuflV Abs’ 6i M ü 11 e r , „Stra- 

üie r. Prüfen müW  S-,1022f-, 1049). Der BR. hätte 
¿Sie sichhlerdurch be^rn^ ?b rP„n.d inwieweit Sch. etwa 
kahh {ü r \ ob und welciie Rpif I .fllchl.verstoßen hat; auch 

ben kan« e Beurteilumr ?ede,utung jene Vorschrift etwa 
(Hq. ;Ün; S des Verhaltens des Bekl. zu 1•Vi.

vSen., U. v. 4. März 1941, VI 124/40.■) IN.]

22. RG. — §§ 232, 233 ZPO.; § 278 BGB.
Der Anwalt genügt seiner Pflicht hinsichtlich des Ver

merks von Rechtsmitielfristen in seinem Büro, wenn er 
durch zweckmäßige allgemeine Anordnungen dafür Vor- 
sorge trifft, daß der Tag der Zustellung sofort aktenmäßig 
festgelegt und die Notfrist sicher in einem genau geführten 
besonderen Kalender vermerkt wird, wenn er hierbei nur 
zuverlässige und bewährte Angestellte tätig werden läßt 
und die Befolgung seiner Anordnungen durch gelegentliche 
Stichproben überwacht.

Der Anwalt hat im Rahmen des Anwaltsvertrages Ver
sehen seiner Angestellten zwar nach § 278 BGB. zu ver
treten. Die Angestellten sind aber nicht Vertreter eines 
Anwalts, der zugleich Partei ist, i. S. von § 232 Abs. 2

Die Bekl. beantragen, ihnen gegen die Versäumung der 
Berufungsfrist Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu 
gewähren.

Diesen Antrag begründeten sie damit, daß die Fristver
säumnis auf mehreren Versehen der sonst tüchtigen und 
langjährig bewährten Bürovorsteherin ihres Prozeßvertre
ters, RA. Dr. M., beruhte. Diese habe in der Eile, in der sie 
sich vor Antritt ihres Urlaubs befunden gehabt habe, ver
säumt, die Akten mit dem zugestellten Urteil dem Anwalt 
vorzulegen und die Notfrist für die Berufung zu vermerken. 
Weiter sei dann auch die Vorlage der Akten auf eine in 
ihnen schon früher vermerkte Frist aus Versehen unter
blieben. Der Anwalt selbst sei schuldlos, da er ausrei
chende Anordnungen getroffen gehabt habe, um die Ein- 
hatlung von Fristen in seinem Büro sicherzustellen.

Das BG. verwarf die Berufung als unzulässig. Das RG. 
hob auf und verwies zurück.

Das BG. geht im Anschluß an die Darstellung der Bekl. 
und den Inhalt der beigebrachten eidesstattlichen Versiche
rungen von folgendem Sachverhalt als glaubhaft gemacht 
aus: Der RA. Dr. M. hat das ihm am 3. Aug. 1940 (Sonn
abend) zugestellte Urteil des LG. vom 15. Juli 1940 an 
jenem Tage in Händen gehabt, als er die Zustellungskarte 
Unterzeichnete. Damals trug das Urteil bereits den Ein
gangsstempel seiner Kanzlei. Zusammen mit den übrigen 
Eingängen gelangte es dann an die Bürovorsteherin Erl. H. 
Diese hätte nach den ihr von RA. Dr. M. allgemein für die 
Behandlung von Notfristsachen gegebenen Anweisungen 
die Berufungsfrist notieren sollen. Nach Inhalt ihrer eides
stattlichen Versicherung geschah das sonst regelmäßig 
durch einen Vermerk in den Akten, durch Aufzeichnung 
im Fristenkalender als sogenannte „Genaufrist“ („Prompt- 
frist“) und durch Notiz in dem auf ihrem Schreibtisch 
stehenden Tageskalender. Alles das ist in diesem Falle 
unterblieben; wahrscheinlich weil Fräulein H. am Montag 
dem 5. Aug. in Urlaub fahren wollte und sie in der dadurch 
verursachten Eile die Angelegenheit übersehen und ver
gessen hat.

In einem nach Ablauf der zweiwöchigen Frist des § 234 
ZPO. eingegangenen Schriftsatz ist angegeben, nach all
gemeiner Anweisung hätten die Akten mit dem zugestellten 
Urteil sofort nach Vermerk der Berufungsfrist durch die 
Bürovorsteherin wieder vorgelegt werden sollen. Dann 
erfolge die Kontrolle durch den Anwalt, ob die Notierung 
der Notfrist richtig erfolgt sei.

Das BG. sagt darüber, der Anwalt habe das zugestellte 
Urteil mit der übrigen Post den Angestellten zurückge
geben, damit sie die Notfrist notieren und das Urteil mit 
den Akten vorlegen könnten. Weiter sieht es als glaubhaft 
gemacht an, daß der Anwalt sich durch gelegentliche Stich
proben von der Beachtung der von ihm für die Notiz von 
Notfristen gegebenen eingehenden Anweisungen überzeugt, 
daß er aber sonstige Maßnahmen zur Sicherung der Wie
dervorlegung des Urteils mit den Handakten nicht getroffen 
gehabt habe. Das BG. meint, damit sei die dem Anwalt 
persönlich obliegende Prüfung der Maßnahmen zur Wah
rung der Notfrist nicht sichergestellt. Gelegentliche Nach
prüfung der Befolgung der allgemeinen Anweisung über 
die Notierung der Notfristen könne die persönliche Ver
fügung der Frist oder die Prüfung, ob die Kanzlei die 
erforderliche Notierung vorgenommen habe, in jeder ein
zelnen Sache nicht ersetzen. Darin, daß nichts Derartiges 
geschehen sei, erblickt das BG. ein die Wiedereinsetzung 
ausschließendes schuldhaftes Verhalten des Anwalts 

Weiter kommt noch folgendes in Betracht:
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fr} den Handakten hatte die Bürovorsteherin schon am 
lo. Juli 1940, dem Tage des landgerichtlichen Urteils, eine 
f-nst zur Vorlage aut den 13. Aug. notiert. Ihre Urlaubs- 
Vertreterin hat aber — entgegen einer ihr von Frl. H. münd-
ur ier êi^en Anweisung, alle Sachen, in denen Fristen 

abJieren, dem Anwalt vorzulegen — diese Frist eigen- 
mächtig auf den 21. Aug. verlängert. Als an diesem Tage 
rrl. H. von der Reise zurückgekehrt war und die Akten in 
die Hand bekam, entging ihr das am 3. Aug. zugestellte 
Urteil, das mit anderen Urteilen zusammen mit einer Heft
klammer unter dem Aktendeckel befestigt war. Da sie 
keinen neuen Eingang in den Akten sah, notierte sie selb
ständig eine neue Frist auf den 21.Sept. So kam es, daß 
dem RA. Dr. M. die Akten erst nach Ablauf der Beru
fungsfrist wieder zu Gesicht kamen, als RA. R: aus Leipzig 
am 19. Sept. 1940 das Ergebnis der Rev. in einem den 
gleichen Sachverhalt betreffenden Vorprozeß mitteilte.

Das Bö. sieht auch darin einen Fehler des Anwalts, daß 
er die Angestellte H. ermächtigt gehabt habe, bei Ablauf 
von Fristen selbständig darüber zu befinden, ob die Akten 
vorzulegen seien oder nicht.

Der Standpunkt des BG. ist rechtlich nicht haltbar. Er 
mutet dem Anwalt zu viel Dinge des mechanischen Büro- 
betriebs zu, von denen er sich — bei genügender allgemein 
getroffener Fürsorge — freihalten darf, um sich den Auf
gaben der sachlichen Rechtswahrung voll widmen zu kön
nen. Wie in der Rspr. des RG. anerkannt ist, genügt der 
Anwalt seiner Pflicht hinsichtlich des Vermerks von 

^mittelfristen in seinem Büro, wenn er durch zweck
mäßige allgemeine Anordnungen dafür Vorsorge trifft, 
daß der Tag der Zustellung sofort aktenmäßig festgelegt 
und die Notfrist sicher in einem genau geführten beson
deren Kalender vermerkt wird, wenn er hierbei nur zu
verlässige und bewährte Angestellte tätig werden läßt und 
er die Befolgung seiner Anordnungen durch gelegentliche 
Stichproben überwacht (RGZ. 96, 322: IW. 1926 2431 - 
1930, 130 8; 1934, 343«; RGWarn.>40 Nr. 104). Nicht er- 
forderlich ist, daß der Anwalt sich schon bei Entgegen
nahme der Zustellung die Handakten vorlegen läßt und 
Verfügungen über den Fristvermerk trifft, oder daß er 
selbst in jedem Fall für die Notierung sorgt. Darauf aber 
läuft es hinaus, wenn das BG. fordert, daß der Anwalt „in 
jeder einzelnen Sache“ selbst die Frist verfüge oder die 
Notierung der Kanzlei nachprüfe. Nach der auch weiterhin 
einzuhaltenden Linie der Rspr. soll der Anwalt eben von 
der seine Zeit unnütz in Anspruch nehmenden Befassung 
mit der Notfrist jeder einzelnen Sache freigestellt werden, 
wenn er a 11 g e m e i n die gehörige Beachtung der Not
fristen sichergestellt hat.

Bü’ angeführten Entscheidungen HöchstRRspr. 
1936 Nr. 64 und HöchstRRspr. 1937 Nr. 1532 vermögen seine 
Ansicht nicht zu stützen. In ersterem Beschluß war wesent
lich, daß nicht ersichtlich die Vorlegung der Akten mit 
zugestelltem Urteil nur unbedingt zuverlässigen Angestell
ten überlassen war; im Falle des zweiten Beschlusses fehlte 
es am Vermerk des Zustellungstags in den Akten. Hier aber 
war der Tag der Zustellung aus dem Eingangsstempel er
sichtlich. Die Angestellten, die die Akten mit Urteil dem 

i ,hätten vorlegen sollen, waren die seit mindestens 
acht Jahren bewährte Bürovorsteherin und in ihrer Ab
wesenheit die seit vier Jahren durch Fleiß und Zuverlässig- 
keit bewährte Angestellte Frl. K. Die Versäumung des Ver
merks der Notfrist im Kalender und der Vorlegung der 
Handakten mit zugestelltem Urteil beruhte auf Versehen der 
Bürovorsteherin, die beides, wahrscheinlich in der durch 
ihre Urlaubsreise veranlaßten Eile, übersehen hat.

Die Sache wäre dann noch zu retten gewesen, wenn die 
Akten dem Anwalt auf die von der Bürovorsteherin am 
15. Juli 1940 auf den 13. Aug. 1940 vermerkte Frist vor
gelegt worden wären. Das hat die Urlaubs Vertreterin des 
Frl. H. versäumt trotz der ihr ausdrücklich erteilten An
weisung, a l l e  Sachen, in denen vermerkte Fristen endeten, 
dem Anwalt vorzulegen. Ein weiteres Versehen fällt der 
Burovorsteherin darin zur Last, daß sie die Akten, als sie 
sie bei ihrer Rückkehr am 21. Aug. in die Hand bekam 
nicht sofort dem Anwalt vorlegte. Dem BG. ist jedoch nicht 
zuzustimmen, wenn es einen den Anwalt belastenden Fehler 
darin erblickt, daß er die Bürovorsteherin ermächtigt hatte 
selbständig Fristen zu notieren und zu verlängern. Wie’ 
nicht anders hervorgetreten, handelt es sich dabei um ge
wöhnliche Fristen, die dazu dienten, die Sache in Lauf zu

halten; nicht aber um N otfristen; und bei der V e r lä n g e r t  
nur um F risten, die die Bürovorsteherin selbst notiert ge' 
habt, nicht aber um solche, die der A nw alt verfügt 
Es ist nichts dagegen einzuwenden, daß die rein bür«' 
mäßige Behandlung der Sachen, der solche Fristen dien6“’ 
in die Hand einer erfahrenen und langjährig  bewährt6“ 
Bürovorsteherin gelegt w ird .

Nach alledem ist kein für die Versäum ung der Berufung' 
trist ursächliches Versehen des Anw alts hervorgetreten- 05 
hat sich im Gegenteil ergeben, daß der RA . D r. M . alle! 
ihm pflichtgemäß Obliegende getan hat, um die W a h r t  
der Berufungsfrist sicherzustellen. D ie  mehrfachen Vf'' 
sehen der Angestellten des Anw alts, auf die die Versa“' 
mung zuruckzuführen ist, sind ein für die Bekl. unabw«1“ 
barer Zufall. D aran  ändert auch der Umstand nichts, 
der RA. D r. M . selbst Partei ist. W ohl hat er im Rah“1“;  
des AnwaUsvertrags Versehen seiner Angestellten als se f '  
Erfüllungsgehilfen nach § 278 BG B. zu vertreten; aber d i f

s - m  4 id l -,nzCn A  ” Y e,d re te r“ der A nw altspartei i.S- 
§ 232 Abs. 2 Z P O . Daher ist die Wiedereinsetzung der Beli 
in den vorigen Stand gegen die Versäum ung der Beruh10» 
fnst nach § 233 Z P O . gerechtfertigt.

(RG ., V. Z iväen., U . v. 28. A p r il 1941, V  26/41.)

* .
* *  2 3 .  RG. -  § 328 Abs. 1 N r . 5 ZPO. ullki

1. D ie  Gegenseitigkeit w ar m it Spanien hi ns ich11'
der Anerkennung von Scheidungsurteilen während 
Geltungsdauer des spanischen EhescheidungsG. v. 2. M L , 
^^2  verbürgt. Seit der durch das spanische Ges. q  
23. Sept. 1939 erfolgten Aufhebung des Ehescheidu*1̂  
ist sie nicht mehr verbürgt. .. ,

2. F ü r die Anerkennung von Gestaltungsurteilen ge.?!!er 
es, daß die Gegenseitigkeit zur Z e it des Eintritts 
Rechtskraft verbürgt w ar. f )

D ie  Parteien, deutsche Reichangehörige, h a b e n “ f 
14. Juni 1924 in M agdeburg  die Ehe geschlossen,faUSFhe- 
drei Kinder hervorgegangen sind. Alsbald nach der 0 t 
Schließung verzogen die Parteien nach Spanien. 
wohnten sie in San Sebastian, w o  der KI. ein kaufm“0 , 
sches Geschäft betrieb. Ende 1935 haben sich die Part, ‘ ,d 
getrennt. Im  M ärz  1936 hat der Kl. ohne die BeU ° f. 
die Kinder Spanien verlassen und ist nach Hamburg 0 d 
gesiedelt. D ie  Bekl. ist M itte  1938 nach Deutsch'^, 
zurückgekehrt. D ie  Kinder, die unter der Obhut eine“ t 
kannten der Bekl. in Spanien zurückgeblieben wäre”’ 
der Kh inzwischen nach Deutschland verbracht. atif 

M it  der vorl. K lage hat der Kl. Scheidung der E ° die 
G rund der §§ 47, 49 EheG, begehrt. E r hat behaupt6 ’ der 
Bekl. habe, indem sie als einzige Deutsche währen ^  
W irren  des Bürgerkrieges in Spanien verblieben ¡„ 
W ohl der K inder gefährdet; ferner habe sie den >>v,et. 
den Kreisen der deutschen Kolonie in San Sebastian ^  
leumdet, einen ausschweifenden Lebenswandel 8  
und hei T a g  und Nacht Herrenbesuche empfange” ’ d i“ 

D ie Bekl. hat Abweisung der Klage beantrag' . ereiB 
erster Linie den Einwand erhoben, daß die Ehe v' 
durch U rte il des Provinzialgerichtshofs in San j»eu e s6' 
v. 10. Juni 1936 geschieden sei. D ie  Scheidungskias ^  
dem Kl. am 15. Febr. 1936 persönlich zugestel» 'U  Sa« 
Am 18. Febr. 1936 habe er vor dem N otar O- der» 
Sebastian dem Prokürator C. Sondervollmacht m die- 
Scheidungsrechtsstreit erteilt und sei zusammen y0r 
sem und dein RA. L. im Term in  v. 19. Febr. 'JU v° 
G ericht erschienen. In einem am 28. Febr. öge f  
dem N o tar G . geschlossenen V ertrage über Verr f !  
Teilung und Geschäftsauflösung habe er sich 01 fii|,r%  
Bedingung, daß sich unter den von der Bekl- anb „¡sd1“. 
Scheidungsgründen der des A rt. 3 N r. 3 des^ Sch^ücneidungsgrunden der des Art. 3 Nr. 3 des »i gen* 
EhescheidG. v. 2. März 1932 nicht befinde, mit 0 .gj ¿<® 
düng einverstanden erklärt. Das Schfeidungsurteu • w  
Prokurator C. zugestellt worden und am 2/-J 
rechtskräftig geworden. Die vom Kl. z% , „ ßeh“111 
seiner jetzigen Scheidungsklage aufgestellten 
tungen bestreite sie. anf e,.„

Der Kl. hat bestritten, daß in San Sebastia g 3i i g d 
Klage der Bekl. ein Scheidungsurteil gegen 100 tschl?.|)t 
sei. Jedenfalls dürfe ein solches Urteil in. H j jiKj 
nicht anerkannt werden. Das spanische 9 er-IC glage 
zuständig gewesen. Ihm — dem Kl. — sei die w ‘
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sfinnSi.e  ̂ worden- Fr .habe s‘ch auf sie auch weder per- 
Dr ' n nocl1 durcb einen Bevollmächtigten eingelassen.

im Prokurator C. habe er bei seiner Ausreise aus- 
„ amen nur eine kommerzielle Vollmacht erteilt, die ihn 
hau ‘ zMr Vertretung im Scheidungsrechtsstreit ermächtigt 
DrMi ° en Vertrag v- 28- Febr- 1936 habe er nur unter 

p K geschlossen. Vor dem spanischen Gericht sei er 
UneHrSCu,lenen- C: und L' hätten ersichtlich mit der Bekl. 
Ge» • . zu seinem Schaden zusammengewirkt. Die 

gensedigkeit sei mit Spanien nicht verbürgt. Die Re
den P ^ u - nco habe außerdem allen Urteilen, die von 
heh„ ruhiahrswahlen 1936 an bis zur nationalen Erhebung 
Anprf1® am 18, Jub 493b erlassen worden seien, die 

rkennung versagt.
Wit'=»S LP;, bat d'e Klage mit der Begründung abge- 
Frov.H’ - l3 dle Ehe der Parteien durch das Urteil des 
b e re it 13 gerichtsh°fs in San Sebastian v. 10. Juni 1936 
warp„S reclitsgültig geschieden sei. Berufung und Rev.

, n erfolglc-j * »V3.
die Fn*e Yom Kl. begehrte Scheidung setzt voraus, daß 
M»«u ne. der Parteien noch besteht. Die Bekl. hat zum 

e ihrer Behauptung, daß die Ehe durch das 
<u .ün. .sn Provinzialgerichtshofs in San Sebastian vom 
dem c ii1 x- be,reits rechtsgültig geschieden sei, eine von 
dem c: F etar des Gerichtshofs Unterzeichnete und mit

jj the d
i.achvveise
iortf  d«
de J u n i

f;eP etar des Gerichtshofs“  Unterzeichnete' und 
s«henp htvf rmerk des Präsidenten des Gerichtshofs ver
dös ith. U,nte/  dem 27• Au£- 1937 ausgestellte Abschrift 
daß H ? , r hergebracht, in der zugleich bescheinigt ist, 
Ferner l  7 P-ed für unwiderruflich erklärt worden ist. 
ttiurip- j 1 e Bekl. die — hinsichtlich der Übereinstim- 
einer v  , der Urschrift nicht bestrittene — Abschrift 
Värtin-pA a note des Spanischen Ministeriums für Aus- 
8Panien An_ge egenheiten an die Deutsche Botschaft in 
authenti'o i,9' Aug- 1938 überreicht, nach der gemäß einer 
?Hs den p1} ,Erklärung der zuständigen Gerichtsbehörde

Uch infri j ge Kechtsgultigkeit anzunehmen sei, wenn 
r0rgekom e des unter der rot-separatistischen Herrschaft 
¡J°f in c 111 enen Verschwindens der im Provinzialgerichts- 
«e erlan !? “ fbastian vorhanden gewesenen Unterlagen 
*/Uf Gm Rechtskraft nicht bescheinigt werden könne. 
scheidUn d dle?er Urkunden stellt das BG. fest, daß ein 
schrjft 8s.urteil des aus der beigebrachten Urteilsab- 
Vadalp-pP'pK ichen Inhalts am 10. Juni 1936 vom Pro- 
âß d i lJ C,h sh°f in San Sebastian gefällt worden ist und 
Ohne i  Urted Rechtskraft erlangt hat. 

f^nahm* ncd -rügt die Rev- Übergehung der durch Be
ster Ri:, aul eme Auskunft der Spanischen Gesandtschaft 
,, r Zeit « -S ?esteIIten Behauptung des Kl., daß alle in 
l|rt der zwAschen den spanischen Frühjahrswahlen 1936 
w teile von i°naJ,en. Erhebung vom Juli 1936 erlassenen 
rie,en. Da. nn Nationalen Regierung suspendiert worden 

die v  7 bezeichnet diese Behauptung des KI. als 
^ e it  die -^rbabiote v. 9. Aug. 1938 widerlegt. Das ist, 
a fbt 2l, . “ e*t bis zum 9. Aug. 1938 in Betracht kommt, 
'sUsi ai'disei1l anstanden- Aucb dem in der Zeitschrift für 
8 i 4 unte xt*nd internationales Privatrecht 13. Jahrg. 
st,-Pai l 93o NJ \9 mitgeteilten spanischen Gesetz vom 
jM ,  k y’ aHf das sich die Behauptung des Kl. offenbar 

tn°mmP„ eiu  ̂ Bestätigung dieser Behauptung nicht 
P Ohne p ' Werden-

gepPri°l?. müssen auch die Angriffe bleiben, die die 
Aiieil V in i • Feststellung des BG. richtet, daß das 
an«7 des l 936 rechtskräftig geworden sei. Nach
Drt-S dort1 aniscillf n EbescheldG. v. 2. März 1932 konnte 
die Jnnerü\mg? uhrten Gründen gegen das Scheidungs- 
kL ^dstell ejner Frist von zehn Tagen nach dem auf 
V a s an das^u68 AUrteiIs foI£enden Tage Revisions- 
Vinven» disa! i0  r,rs,te. Gericht bei dem Gericht eingelegt 
FrkIaIgericL dnS<U.rteiI  erlassen hatte, also bei dem Pro- 

>Ur de i  ln. ,S.an Sebastian. Mit Ablauf dieser 
4aß ri°nsrekii£aS„:^ l1 f iL daher, rechtskräftig, falls kein 
. U, j ■

es t'labii>e7'r'r:‘‘li'‘‘ , cu‘ ucr -nnerKennung im Inlande an 
\ve;., rteil des spanischen Gerichts vor, so fragt

¿ " u S j f8 eingelegt” wurde." (Es  ̂w irif’ ausgeführt! 
UeJ !!1 aIs rechtskräftig anzusehen ist.)

" S' lahige<; ’ernach ein der Anerkennung im Inlande an 
1(>b ’ teil des spanischen Gerichts vor, so fragt 

ter> ob die Anerkennung nach § 328 ZPO. aus-

geschlossen ist. Das BG. verneint, daß einer der Gründe 
vorliege, die nach Abs. 1 dieser Vorschrift der Anerken
nung entgegenstehen. Auch insoweit liegt dem angefoch
tenen Urteil weder ein dem Kl. nachteiliger Rechtsirrtum 
sachlich-rechtlicher Art noch ein Verfahrensverstoß zu
grunde.

Nach der von der Rev. nicht angegriffenen Feststel
lung des BG. hatte der Kl. zur Zeit der am 10. Febr. 1936 
erfolgten Erhebung der Scheidungsklage seinen Wohn
sitz in San Sebastian. Nach der Zuständigkeitsregelung 
des deutschen Rechts (§ 606 Abs. 1 ZPO.) waren mithin, 
da Deutschland keine ausschließliche Gerichtsbarkeit für 
die Scheidung seiner Staatsangehörigen in Anspruch 
nimmt, die spanischen Gerichte für die Scheidung zu
ständig (§ 328 Abs. 1 Nr. 1 ZPO.).

Das BG. stellt ferner fest, daß die Scheidungsklage 
dem Kl. persönlich in San Sebastian zugestellt worden ist. 
Dies schließt es daraus, daß der Kl. in dem von ihm un
streitig persönlich am 28. Febr. 1936 vor dem Notar G. 
in San Sebastian mit der Bekl. abgeschlossenen Vertrage 
Erklärungen auf die von ihr angebrachte Scheidungsklage 
abgegeben hat. Gegen diese lediglich dem Tatsachen
gebiet angehörige Annahme des BG. vermag die Rev. 
nicht mit Erfolg anzukämpfen. Daß die Zustellung der 
Klage den Vorschriften der deutschen ZPO. entsprach, ist 
nicht erforderlich (Jonas, ZPO., §328 Bern. V, 3aa. E.). 
Ob der Vertrag, wie der Kl. geltend macht, seinem sach
lichen Inhalte nach unsittlich war, ist für die hier in Be
tracht kommende Feststellung unerheblich. War dem Kl. 
die den Scheidungsrechtsstreit einleitende Ladung in 
Spanien in Person zugestellt worden, so kommt es nach 
§ 328 Abs. 1 Nr. 2 ZPO. für die Anerkennung des Urteils 
nicht mehr darauf an, ob er sich auf den Rechtsstreit ein
gelassen hat oder nicht.

Das spanische Gericht hat das Scheidungsbegehren der 
Bekl. sowohl auf Grund des Art. 3 Nr. 7 und 8 des 
spanischen EhescheidG. v. 2. März 1932, als auch auf 
Grund der damals noch in Geltung gewesenen §§1566 
und 1568 des deutschen BGB. für begründet erachtet. Es 
hat also, entsprechend dem Grundsatz des Art. 17 Abs. 1 
EG BGB., auch das deutsche Recht der Entscheidung 
zugrunde gelegt, so daß nach der zutreffenden Annahme 
des BG. kein Grund vorliegt, dem Urteil die Anerkennung 
nach § 328 Abs. 1 Nr. 3 ZPO. zu versagen.

Anlangend den Versagungsgrund des § 328 Abs. 1 Nr. 4 
ZPO. führt das BG. aus, es könne nicht davon die Rede 
sein, daß die Anerkennung des Urteils, das ersichtlich auf 
Grund eines geordneten Verfahrens ergangen sei und in 
seiner Begründung den Erfordernissen eines deutschen 
Scheidungsurteils durchaus entspreche, gegen die guten 
Sitten oder gegen den Zweck eines deutschen Gesetzes 
verstoße. Darin ist ihm beizutreten. Die Rev. verweist 
insoweit lediglich darauf, daß der Vertrag v. 28. Febr. 
1936, durch den der Kl. sein Vermögen der Bekl. über
lassen und mit der im Tatbestände erwähnten, im Schei
dungsverfahren auch geltend gemachten und im Schei
dungsurteil berücksichtigten Einschränkung auf die Er
hebung von Einwendungen gegen die Scheidungsklage 
vferzichtet hat, ihrer Ansicht nach sittenwidrig gewesen 
sei. Selbst wenn das zuträfe, so würde sich daraus noch 
nicht ergeben, daß auch das Urteil gegen die guten 
Sitten oder gegen den Zweck eines deutschen Gesetzes 
verstoße, wenn, wie dies geboten ist (RG.: WarnRspr. 
1928 Nr. 109 mit weiteren Nachweisungen), von dem in 
dem Urteil festgestellten Sachverhalt — häufige tätliche 
Angriffe, Bedrohung mit einer Feuerwaffe, Beleidigung, 
Übermaß im Trunk, geschlechtliche Verfolgung der Haus
angestellten — ausgegangen wird.

Das BG. verneint schließlich auch das Vorliegen des 
Versagungsgrundes des §328 Abs. 1 Nr. 5 ZPO., indem 
es die Gegenseitigkeit hinsichtlich der Anerkennung von 
Scheidungsurteilen im Verhältnis zu Spanien als verbürgt 
ansieht. Die Rev. bittet um Nachprüfung dieser Frage. 
Es bedarf zu diesem Zwecke des Eingehens auf die Ent
wicklung des spanischen Ehescheidungsrechtes, wobei das 
RevG. nicht an die vom BG. über den Inhalt dieses Rech
tes getroffenen Feststellungen gebunden ist (RGZ. 115,

Nach dem bis zum Inkrafttreten des spanischen Ehe
scheidG. v. 2. März 1932 in Geltung gewesenen, für
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Spanier auch im Ausland verbindlichen Recht des Codieo 
civil (Art. 9, 11 Abs. 3, 52, 83 Nr. 5, 104) konnte die Ehe 
spanischer Ehegatten dem Bande nach nicht geschieden 
werden. Schon aus diesem Grunde konnten ausländische 
Scheidungsurteile gegenüber spanischen Staatsangehörigen 
in Spanien nicht anerkannt werden. Diese Rechtslage war 
durch das EhescheidG. v. 2. März 1932, das in Art. 1 die 
von bürgerlichen Gerichten durch ein rechtskräftiges 
urteil ausgesprochene Ehescheidung als Auflösungsgrund 
anerkennt, geändert worden. Im EhescheidG., insbesondere 

46 fand sich auch keine Bestimmung, die die Zu
ständigkeit ausländischer Gerichte für die Scheidung 
spanischer Staatsangehöriger ausgeschlossen hätte. Es 
stand daher, solange das Gesetz v. 2. März 1932 in Gel
tung war, nichts entgegen, von dem in Art. 952 der 
spanischen ZPO. ausgesprochenen allgemeinen Rechts
grundsatz auszugehen, daß Urteile der Gerichte der 
Lander, in denen sie verkündet sind, in Spanien dieselbe 
Kechtswirkung haben, die in den betreffenden Ländern 
den Urteilen spanischer Gerichte zuerkannt wird, falls mit 
diesen Ländern — wie dies im Verhältnis zwischen 
Spanien und Deutschland der Fall ist — keine besonderen 
Staatsverträge bestehen. Demgemäß wurde im spanischen 
Schrifttum die Auffassung vertreten, daß die Scheidung 
spanischer Staatsangehöriger, die durch rechtskräftiges 

,eines nach den Regeln des internationalen Rechts 
zuständigen ausländischen Gerichts gemäß dem Gesetz 
.X: ?■ " larz 1932 ausgesprochen worden ist, die Ehe auf
lost (Manuei  de Lasala Llanas,  Sistema español 
de derecho civil internacional e interregional S. 135).

Spanische Oberste Gericht hat in seinem Urteil 
c •',an- 1935 . (Journal du droit international 1936
o. 446) dem Scheidungsurteil eines ausländischen Gerichts 

yoraussetzungen des Art. 954 der spanischen 
, IP ' se ^st bei fehlender Verbürgung der Gegenseitig
keit Reclitswirksamkeit in Spanien zuerkannt. Es besteht 
daher kein Bedenken, für die Dauer der Geltung des 
spanischen EhescheidG. v. 2. März 1932 in Übereinstim
mung mit Jonas, „ZPO.“ , § 328 Bern. VIH D Nr. 5; 
B e r g m a n n ,  „Internationales Ehe- und Kindschafts-
10^ ’ •sn-n 1 $ .Bd: ! S-713 Und dem LQ- Be|4hl (jw .1938, 30o9«) hinsichtlich der Anerkennung von Schei- 
dungsurteilen im Verhältnis zwischen Deutschland und 
Spanien die Gegenseitigkeit als verbürgt anzusehen.

Das EhescheidG. v. 2. März 1932 ist jetzt nicht mehr 
in Geltung. Zunächst ist es durch Verfügung der Nationalen 

v. 2. März 1938 bis zum Erlaß neuer Vor
schriften vorläufig außer Anwendung gesetzt worden. 
Durch Gesetz v. 23. Sept. 1939 ist es sodann auch förm- 
lich aufgehoben und das Ehescheidungsrecht des Codigo 
civil wieder eingeführt worden, das, wie oben bereits ge
sagt, eine Scheidung dem Bande nach nicht zuläßt. Dies 
r  Í  jUr FolSe> dai* nunmehr die Gegenseitigkeit hinsicht
lich der Anerkennung von Scheidungsurteilen im Verhält
nis zwischen Deutschland und Spanien nicht mehr als ver
bürgt angesehen werden kann.

Bei dieser Sachlage wird die Frage von Bedeutung ob 
™r die Verbürgung der Gegenseitigkeit nach §328 Abs. 1 
Nr. 5 ZPO. der Zeitpunkt des Eintritts der Rechtskraft 
des ausländischen Urteils maßgebend ist oder ob es dar
auf ankommt, daß die Gegenseitigkeit im Zeitpunkte des 
Erlasses der deutschen Entscheidung verbürgt ist. Das 
RG. hat bisher, soweit ersichtlich, für Ehesachen keine 
Gelegenheit gehabt, zu dieser Frage für den hier vor- 
hegenden Fall Stellung zu nehmen, daß die Gegenseitig- 
keit zwar zur Zeit des Eintritts der Rechtskraft des aus- 
andischen Urteils verbürgt war, aber zur Zeit des Er- 

lasses der deutschen Entscheidung nicht mehr verbürgt 
ist. Die Entscheidungen WarnRspr. 1927 Nr. 190 und 1928 
Nr. 109 betrafen den umgekehrten Fall, nämlich den, daß 
die Gegenseitigkeit zur Zeit des Eintritts der Rechtskraft 
des ausländischen Urteils noch nicht verbürgt war aber 
zur Zeit des Erlasses der deutschen Entscheidung ver- 
burgt ist. In der Entscheidung RGZ. 121, 24 ist ersicht
lich die Gegenseitigkeit für jeden der beiden in Betracht 
kommenden Zeitpunkte als verbürgt angesehen worden 
so. da^ ,dle k'er zu entscheidende Frage keine Rollé 
spieite In den Entscheidungen RGZ. 41, 424; 70, 434 
U?d WarnRspr. 1921 Nr. 34 handelte es sich nicht um 
Ehesachen, sondern um Klagen auf Erlaß des Voll

streckungsurteils. In der zuerst angeführten Entscheidung 
ist angenommen worden, daß ein deutsches Vollsfrek- 
kungsurteil nicht erlassen werden darf, wenn die gesetz- 
!ic.e Voraussetzung der verbürgten Gegenseitigkeit zur 
¿eit des Erlasses des Vollstreckungsurteils nicht mehr 
vorhanden ist. Ob dem beizutreten wäre, braucht nicht 

werden. Dahingestellt kann es auch bleiben, 
ob tur Ehesachen an der Ansicht festgehalten werden 
kann, daß es genüge, wenn die Gegenseitigkeit zur Zeit 
des Erlasses der deutschen Entscheidung verbürgt ist* 
Jedenfalls muß es, wie die nachstehenden Erwägung«31 
ergeben, bei einem Gestaltungsurteil für die Anerkennung 
genügen, daß die Gegenseitigkeit zur Zeit des Eintritts 
seiner Rechtskraft verbürgt war.

Die Vorschriften des §328 ZPO. lassen die grundsätz- 
“ c j. Auffassung des Gesetzgebers erkennen, daß aus” 
ländische Urteile, falls keiner der im Gesetze auf gezählte 
Versagungsgründe vorliegt, auch in Deutschland ihre 
Wirkung äußern, ohne daß es eines besonderen Au®' 
Spruchs der Anerkennung bedarf. Nur die Zwangsvoü' 
Streckung aus einem ausländischen Urteil setzt voraus 
daß ihre Zulässigkeit durch ein Vollstreckungsurteil aaS' 
gesprochen worden ist (§722 ZPO.). Dies gilt aber nur
für Hip 7 u/nnrrourvlloffo^l: -------------------- rv. _

seiosi ein. Ein uestaltungsurteil führt daher mit Eintm 
seiner Rechtskraft und beim Fehlen eines Versagung® 
grundes auch mit Wirkung für Deutschland ohne weitere® 
die von ihm ausgesprochene Rechtsänderung herbei- «l* 
Eintritt kann durch eine bloße Änderung der für die 
Frage der Verbürgung der Gegenseitigkeit maßgebende1 
inländischen oder ausländischen Gesetzgebung nicht nacn 
träglich wieder entfallen, es sei denn, daß der inländisch 
Gesetzgeber dieser Gesetzesänderung rückwirkende Kra 
npllpo-pfl Cnllfp Hior _ i'-_1 ...... . _uieser uesetzesanderung r ü c k w ir k e n d e  
beilegen sollte. Hier steht nur eine Änderung der 
ländischen Gesetzgebung in Frage, die sich, soweit tes 
stellbar, keine rückwirkende Kraft in der Weise beileg ’ 
daß bereits erfolgte Ehescheidungen von selbst unWü*
fiflm Wii'rHon Po IrntKi __j..i t.sam wurden. Es kann deshalb daliinstehen, ob eine alL  
ländische Gesetzgebung die für das deutsche Recht berei 
eingetretenem Wirkungen eines Gestaltungsurteils uD 
haupt wieder zu beseitigen in der Lage wäre. )Cfi

Auf dem hier vertretenen Standpunkte stehen aV  
Staudinger -Raape,  EinfG. Art. 17 Bern. G VI, 
Bei tzke im RGRKomm., 9. Aufl., Anm.lOjb zu S , 
EheG ; Bergmann,  „Internationales Ehe- und n" 
schaftsrecht“ , l.Aufl., Bd. 1 S. 41; Maßfei l er :  Zeltŝ .  
tur Standesamtswesen 1936, 14t) sowie das KG-- J 
1936, 3074».

Nach alledem ist es ohne Bedeutung, daß die 
seitigkeit hinsichtlich der Anerkennung von S che id ^  
urteilen zwischen Deutschland und Spanien jetzt vep 
mehr verbürgt ist. Entscheidend ist vielmehr, daß si ^
bürgt war, als das Urteil des Provinzialgerichtsho^ s
Saii Sebastian v. 10. Juni 1936 rechtskräftig wury  ori£e' 
BCj. hat daher jedenfalls im Ergebnis zutreffend ‘ 
nommen, daß kein Grund vorliege, dem Urteil di eti. 
erkennung nach § 328 Abs. 1 Nr. 5 ZPO. zu versa»

(RG., IV. ZivSen., U. v. 26. April 1941, IV 313/40.) [»e J

Anmerkung: Dem Urteil ist beizustimmen. 
wird das RG. den mit dieser Entscheidung beschr u e ß.  

Weg bei gegebener Gelegenheit auch bis zu Ende fl in
A. Im Jahre 1933 hat H. v. Wedel  (jetzt 

Hamburg) den folgenden Rechtsgrundsatz aU'S tllid 
und unter Heranziehung ausländischer Literatia ejn
Judikatur überzeugend begründet: „Anerkannt wi , ¡,i 
ausländisches Urteil [nach § 328 Abs. 1 Nr. 5 Z j.M
Deutschland nur dann, aber auch stets dann, w jef
der Zeit, als es im Ausland rechtskräftig wa^ n te  
Staat des fremden Gerichts deutsche Urteile anera" feSt- 
( J ud i c i u m  Jahrg. 5 Sp. 83). Er konnte damals JeS 
stellen, daß die führenden Kommentare u n d  Sys«' ¡¡gen 
Zivilprozeßrechts in Übereinstimmung mit der 
Rspr. die Auffassung vertraten, die Rechtskran ‘ fiiif 
eines ausländischen Urteils könne in D eutsch^ 
geltend gemacht werden, wenn in dem ZeitpU“ . y0a 
Geltendmachung die Gegenseitigkeit verbürgt * • ^¡i 
daß der vor mehr als zwanzig Jahren (u-
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dem
zwar

^ohler: DJZ. 1908, 276) gegen diese Ansicht erhobene 
^achwe'rUCh w|)rkun£slos verhallt sei (a. a. O. Sp. 77 mit

Vera 1em oben.abgedruckten Urteil hatte das RO. keine 
' aniassung, sich darüber auszusprechen, ob es sich zu 
vni jVon V. Wede l  verteidigten These in  i h r e m 
sJAen Umfange bekennen wolle. Aber der vom 
im y.. ̂ ufgestellte (viel beschränktere) Rechtssatz steht 
Ans; ¿bersPruch mit der h. M. und im Einklang mit der

“‘ent v. Wedels.
Weit „ .n,n ,es in dem Urteil heißt, das RQ. habe, so- 
Faii ofs}p“ tlich, noch keine Gelegenheit gehabt, zu 
2.7 tehung zu nehmen, daß die Gegenseitigkeit zwar 
War u ' ' ecbfskraft des ausländischen Urteils verbürgt 
nicht3t>e l z' des Erlasses der deutschen Entscheidung 
% e r f , r verbü.rgt ist, das in WarnRspr. 1928 Nr. 109 
s» w /T  , Urteil betreffe den entgegengesetzten Fall, 
(1 wird damit die g r oße  g r u n d s ä t z l i c h e  B e 
achtUn? der neuen Entscheidung nicht in das richtige 
UrtP-̂ eruckt. Denn in Wahrhe i t  bedeutet  das 
kat,,11 ,einen Bruch mi t  der b i sher i gen Judi -  
lich /.r !?es RQ- In WarnRspr. 1928 Nr. 109 wird näm- 
SeDnif+l * S' 21G) folgendes ausgeführt; „Hier hätte aber 
de}-1 j ,  Werden müssen, ob die Gegenseitigkeit zur Zeit 
ob s i / k  • 1Iun£ im ietzi?en Prozeß verbürgt ist, nicht 
verhiir I ei Effab des Urteils im R.er Scheidungsprozeß
V. 24Uig t-war (WarnRspr. 1921 Nr. 34; RG. 41,424; Urt. 
hebu'n „ i  1927, B 484/26). Dieser Fehler nötigt zur Auf- 
% fi ® ,es Urteils . . Aus diesen Sätzen sowie auch 
demij ? daselbst angezogenen Entscheidungen ergibt sich 
gelten n’ daß die Gegenseitigkeit nur dann als verbürgt 
^d is ^u 11) wenn nach dem gegenwär t i gen  aus- 
erkannilen Recht deutsche Urteile im Urteilsstaate an-

. nnt werden.
das KG. steht nicht (wie das obige Urteil an-

W ,  »auf dem hier vertretenen Standpunkt“ . Es sagt 
für da?r t1 103ö>3075 ausdrücklich, es könne „immer 
Urteil»]- a’mommen, ob sie [nämlich die ausländischen 
schen k 1™,. Zeitpunkt, in dem von ihnen vor einer deut-"Cri R i... j v ’ innen vor einer aeui-
geHeiii„ Gebrauch gemacht wird, nach den all-

v1,1 Grundsätzen des § 328 ZPO. anzuerkennen 
(2.2 - J u r  für die Fälle, wo das ausländische Urteil 
l̂lescheifiäkil^riils ¿einer,Rechtskraft) nach dem Haag-o "-SChpUiAki . . v /  “ “ vn uumi l ia a g -

j°ll (.£. aApk. im Deutschen Reiche anzuerkennen war, 
Ar.oaCih der Auffassung des KG. auch noch nach 

KotOm„„ clleiden des Deutschen Reiches aus dem Ab-, n>mpr. , cu caeuiscnen Kcicnes aus dem Ab- 
Sĉ idn anerI<annt werden, — M. E. läßt sich diese Unter-i 
sfeC],„nS des KG. nicht halten; vgl. dagegen Pagen- 

c “ er: ZAuslIntPrR. 1937, 429 N. 4.
'Vet)n iohWk-rde den Rahmen einer Anmerkung sprengen, 

j cn hier versuchen wollte zu zeigen:

auch f̂“1" VOm adoptierte Rechtsgrundsatzauch J KU‘ aoopnene Kecntsgrundsatz
hat:f Leis*ungs‘ ur‘d Feststellungsurteile zu gel-
ma

«)N?pn mußV

•daß
and

j
man in doppelter Richtung noch weiter gehen

l wenn die Gegenseitigkeit zur Zeit des Ein- 
uts der Rechtskraft verbürgt ist, kann das aus- 
ndische Urteil anerkannt werden. Mangels ab- 
eichender Bestimmung (z. B. in einem Staats- 
ertrage) genügt es nicht, daß die Gegenseitig- 
cit m dem Zeitpunkt verbürgt ist, wo sich eine 

b) p,arlei auf die Rechtskraft beruft.
rriMfi von,v- Wedel  aufgestellte Rechtsgrundsatz 
a “ “ .auch auf die übrigen Voraussetzungen der 

"Erkennung ausländischer Urteile, insbesondere 
internationale Zuständigkeit des Ausland- 

Ain CS ß  333 Abs. 1 Nr. 1 ZPO.), entsprechende 
Ich k Wenclun8f finden (vgl. v.Wedel  a.a.O. Sp.94).

2m) verwla! le, mii vor> auf in dem Urteil angeschnittene 
u? Fragen an anderer Stelle noch zurück- 

w  aiek-f' „ ler lnub 'cb m'cb darauf beschränken, auf 
tÄ sen  Mh angezogenen Aufsatz von v .Wedel  zu 
Ä e  ich r auf den zuletzt erwähnten Punkt (Nr. 2 b) 
C'unp H n°cI' kurz eingehen, weil er für die Be- 

N für d;!r J ra§w?'te des obigen Urteils und weiter 
Mit D V axis Überhaupt von Bedeutung ist. 

f y X  daRi Iekrt das RG. entscheidendes Gewicht 
ansitz • dei  Ehemann z. Z. der Klagerhebung seinen 

m San Sebastian hatte. Nach §§ 328 Abs. 1

Nr. 1, GOö Abs. 1 ZPO. ergibt sich hieraus, daß jedenfalls 
z. Z. der Klagerhebung die spanische internationale Zu
ständigkeit „nach den deutschen Gesetzen“  (§ 328 Abs. 1 
Nr. 1 ZPO.) begründet war. Da § 263 Abs. 2 Nr. 2 ZPO., 
der an sich nur für die nationale Zuständigkeit gilt, auf 
die internationale Zuständigkeit entsprechend an,-, 
zuwenden ist (vgl. unten E), war die spanische inter
nationale Zuständigkeit auch noch zu der Zeit begründet,
, s..,d.as spanische Urteil nach spanischem Recht rechts
kräftig wurde. Soweit ich sehe, war jedoch z. Z. der 
Erhebung der j e t z t  in Frage stehenden Ehescheidungs
klage die spanische internationale Zuständigkeit n i cht  
mehr begründet, da ja der Ehemann inzwischen seinen 
Wohnsitz nach Hamburg verlegt hatte. Darauf hat aber 
offenbar keiner der Prozeßbeteiligten Gewicht gelegt. 
Mit vollem Recht, aber im Widerspruch zu RGZ. 51,138, 
wo ausdrücklich darauf abgestellt wird, ob die inter
nationale Zuständigkeit des Auslandstaates „zur Zeit der 
geltend gemachten Anerkennung“  begründet gewesen sei 
(dagegen Pagenstecher  a.a.O.).

E. Nach welchen Vorschriften ist nun zu entscheiden, 
ob m einem bestimmten Zeitpunkt die internationale Zu- 
ständigkeit des Deutschen Reiches oder diejenige eines 
anderen Staates begründet war?

Das RG. hat bis vor kurzem in ständiger Rspr. die 
Ansicht vertreten, die internationale Zuständigkeit sei ein 
Unterfall der nationalen (örtlichen) Zuständigkeit. Infolge
dessen ist es auch davon ausgegangen, daß die für die 
örtliche Zuständigkeit gegebenen Vorschriften auf die 
internationale Zuständigkeit unmi t t e l ba r  anzuwenden 
seien (vgl. Pagenstecher  a. a.O. 371 ff.).

ln neuerer Zeit hat nun aber der höchste Gerichtshof
(minclcstens) zwei Entscheidungen scharf zwischen der 

örtlichen und der internationalen Zuständigkeit unter
schieden. In beiden Fällen hatte er das zuständige Ge
richt gern. § 28 der (österreichischen) JN. zu bestimmen. 
In dem am 16.Okt. 1940 erlassenen Beschluß VIIIGB118/40 
heißt es: „Für die . . .  beabsichtigte Eheaufhebungsklage 
[wird] nach § 28 JN. das LG. in St. Pölten als zustän
diges Gericht bestimmt, ohne daß dadurch der Frage 
voigegriffen wird, ob die deutsche Gerichtsbarkeit nach 
den Grundsätzen des zwischenstaatlichen Privatrechts ge
geben ist.“  6

In einem weiteren Beschluß v. 10. Mai 1941 wird er- 
klart: „In der Ehescheidungssache . . .  wird auf Antrag 
der Ehefrau nach § 28 JN. das LG. Wien als örtlich zu- 
ständiges Gericht bestimmt. Durch diese Bestimmung 
der Zuständigkeit ist die Vorfrage, ob für diesen An- 
Spruch auf Scheidung der Ehe die inländische Gerichts
barkeit begründet ist, nicht in einer das Gericht des Schei- 
dungsstreites bindenden Weise gelöst“  (IV GB 40/41).

Wie namentlich aus dem zuerst erwähnten Beschlüsse 
hervorgeht, ist unter „Gerichtsbarkeit“  in beiden Fällen 
nicht die facultas jurisdictionis, sondern die (deutsche) 
internationale Zuständigkeit zu verstehen; denn die Frage, 
ob einem Gericht die facultas jurisdictionis zusteht, rich- 
tet sich ja nicht „nach den Grundsätzen des zwischen
staatlichen Privatrechts“ , auch nicht, wenn man das Wort 
T nv‘“ rec“ t bier in einem weiteren, das internationale 
Prozeßrecht mitumfassenden Sinne versteht.

Hiernach ist damit zu rechnen, daß das RG. sich auch
anderen Fällen zu der Auffassung bekennen wird, 

die örtliche und die internationale Zuständigkeit seien 
koordinierte Begriffe. Alsdann würde sich aber sofort die 
Frage erheben, ob die (zunächst jedenfalls nur) für die 
örtliche Zuständigkeit gegebenen Vorschriften, wie z. B.
§ 263 Abs. 2 Nr. 2 ZPO., auch anwendbar sind, wenn es 
sich nicht um die örtliche, sondern um die internatio- ' 
nale Zuständigkeit handelt, ob also z. B. in einem Ehe
scheidungsprozeß zwischen Ausländern von einem deut
schen Gericht ein Sachurteil auch dann noch gefällt 
werden darf, wenn während des Prozesses durch ein 
im Heimatstaate des Ehemannes erlassenes Gesetz die 
deutsche internationale Zuständigkeit für den betr. Streit
fall ausgeschlossen worden ist. Vgl. § 606 Abs. 4 ZPO 
und hierzu Pagenstecher  a.a.O. 460,480. (Die Nen
nung meines Namens bei Jonas,  „ZPO.“  (16) S 606 
N. 20 beruht auf einem Versehen, das in den Nachträgen 
zum zweiten Band berichtigt worden ist)

Meine Untersuchungen hierüber (a. a.’ o. 380 ff.), die 
bisher für das Deutsche Reich nur theoretischen Wert

219*
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hatten, würden dann auch für die deutsche Praxis be
deutsam werden. Sie befassen sich ex professo allerdings 
nur mit dem Falle, wo das Gericht zu prüfen hat, ob 
die deutsche internationale Zuständigkeit bestehe. Der 
hier interessierende Fall (oben C Nr. 2 b), wo zu ent
scheiden ist, ob ein ausländischer Staat international zu
ständig ist, wird nur kurz behandelt (a. a. O. 428—437). 
Aber die Grundsätze, die bei der Prüfung der deu t 
schen internationalen Zuständigkeit gelten, müssen 
hierauf entsprechende Anwendung finden. Wenn man 
z. B. die Ansicht vertritt, bei einem Ehescheidungsprozeß 
werde die deutsche internationale Zuständigkeit nicht da
durch berührt, daß der Ehemann nach der Klagerhebung 
seinen Wohnsitz von Deutschland ins Ausland verlegt 
(vgl. a. a.O. 460 ff.), so muß man auch zugeben, daß die 
internationale Zuständigkeit eines ausländischen Staates 
nicht erlischt, wenn der Ehemann vom Ausland nach 
Deutschland übersiedelt (vgl. oben D).

Der verfahrensrechtliche Ausschuß der Akademie für 
Deutsches Recht steht übrigens ebenfalls auf dem Stand
punkt, daß zwischen Gerichtsbarkeit (facultas juris- 
dictionis; vgl. z. B. §18 GVG.), „zwischenstaatlicher“  
Zuständigkeit und örtlicher Zuständigkeit scharf zu schei
den sei. Daß die Gerichtsbarkeit weder ein Uriterfajl der 
sachlichen Zuständigkeit noch ein solcher der internatio
nalen Zuständigkeit ist, hat das RG. in Abweichung von 
seiner früheren Judikatur bereits in RGZ. 157, 389 an
erkannt. Vgl. hierzu meine Anmerkung in JW. 1938, 2293 ff.

F. Um Mißverständnissen vorzubeugen, sei abschließend 
noch folgendes bemerkt: In vorstehenden Zeilen behandele 
ich nur die Frage, wann die Voraussetzungen des §328 
ZPO. vorliegen müssen, damit ein ausländisches Urteil 
im Deutschen Reiche anerkannt werde. Hiervon ist eine 
andere scharf zu scheiden, nämlich ob — konkret ge
sprochen — die im Ausland geschiedene Ehe im Deut
schen Reich auch dann noch als getrennt anzusehen ist, 
wenn die ehetrennende Wirkung des Scheidungsurteils 
im Urteilsstaate ex tune beseitigt wird, sei es durch einen 
Rechtsbehelf, der nach dem ausländischen Rechte auch 
gegenüber einem rechtskräftigen Urteil besteht (z. B. 
Wiederaufnahme des Verfahrens), sei es durch einen 
Gesetzgebungsakt. Ob auch in diesen Fällen die ehe
trennende Wirkung des ausländischen Urteils im Deut
schen Reiche bestehen bleibt, wenn z. Z. des Eintritts 
seiner Rechtskraft die Voraussetzungen des § 328 ZPO. 
Vorlagen, bedarf noch näherer Prüfung, die im Rahmen 
dieser Anmerkung nicht erfolgen konnte.

Dr. Max Pagenstecher ,  
o. ö. Prof. em. an der Hansischen Universität, 
Mitglied der Akademie für Deutsches Recht.

*
** 24. RG. — § 719 Abs. 2 ZPO.; § 254 BGB.

1. Der Antrag aus §719 Abs. 2 ZPO. ist auch dann 
zulässig, wenn die Vollstreckung des BU. schon durch 
Stellung des Antrags aus §713 ZPO. hätte verhindert 
werden können.

2. Anwendung des § 254 BGB. bei der Haftung mehrerer 
Rechtsanwälte gegenüber ihrem Auftraggeber, f)

Der jüdische Kaufmann W., der bis zum April 1933 
kaufmännischer Leiter der Vermögensverwaltung des Kl. 
gewesen war, erhob im Mai 1934 gegen diesen eine 
Klage auf Zurückzahlung eines Darlehens von 30 000 JIM  
und auf Zahlung von 10 275 <91 J l rückständiger Vergütun
gen. Durch Teilurteil des LG. Berlin v. 23. Okt. 1934 
wurde der Kl. zur Zahlung von 30 000 ¿RJl nebst Zinsen 
verurteilt. Die von ihm eingelegte Berufung wurde durch 
Urteil des KG. v. 3. April 1936 zurückgewiesen. Dieses 
Urteil war gemäß § 708 Nr. 7 ZPO. vorläufig vollstreck
bar, die Abwendung der Vollstreckung durch Sicherheits
leistung war nicht nachgelassen, da der Bekl., der den 
Kl. im Berufungsverfahren vertreten hatte, es versehent
lich unterlassen hatte, den Antrag aus §713 Abs. 2 ZPO. 
zu stellen. W. ließ bereits am 8. April 1936 durch Vor
pfändung gemäß §845 ZPO. Forderungen des Kl. gegen 
das Reich auf Ersatz von Kriegsschäden mit Beschlag be
legen und durch Beschl. v. 23. April 1936 pfänden und 
sich zur Einziehung überweisen. Auf Grund dieses Pfän- 
dungs- und Überweisungsbeschlusses wurden 34 417 JIM  
am 4. Juli 1936 an W. zu Händen seines Prozeßbevoll-

[Deutsches Recht, Wochenausg3̂ .

mächtigten mit Genehmigung der Devisenstelle ausgezah • 
Nachdem das BU. auf die vom Kl. am 27. Mai 1936 el.. 
gelegte Rev. durch Urteil des RG. v. 26. Febr. 1937 (* 
161/36) aufgehoben war, wies das KG. durch rechtskra 
tiges Urteil v. 27. Sept. 1938 die Klage des W. ab “““ 
verurteilte ihn auf die Widerklage hin zur Rückzahl“ > 
der beigetriebenen Beträge. Der Kl. hat jedoch diese o 
träge nicht zurückerhalten, da die Vollstreckung gege“ 
ergebnislos war. o

Mit der jetzigen Klage verlangt der Kl. von dem a
oinotl T ZI J 1 lin 4 v n re X r/-. n Kl flfl fTi M D ixrvviin/Jllfl Cf. 0 _einen Teilbetrag von 6100 mit der Begründung, -  ̂
die schuldhafte Unterlassung des Antrags aus § 713 A“ • 
ZPO. für den Verlust der beigetriebenen 34 417 
sächlich gewesen sei, da dem Antrag ohne weiteres “ 
stattgegeben werden müssen und er auch zur_LejSt“ ^
der Sicherheit in der Lage gewesen sei. Der Bekl. 
Abweisung der Klage und widerklagend die Feststen® 
begehrte, daß dem Kl. auch Ansprüche in Höhe von 
destens weiteren 5000 ¿R.JL nicht zuständen, bestritt 
nächst, daß der Kl. damals zur Sicherheitsleistung •-------- ------- 7 --------  “ ' • *  * ' * '  **~»«»**aw w * v i i v » h w h « v . -  J-)gl

stände gewesen sei, und behauptete weiter, daß a“c“ eti 
rechtzeitigem energischem Vorgehen die beigetrie“ . 
Beträge ganz oder zum Teil hätten zurückerlangt ^  
den können. Vor allem machte er aber geltend, da“
ursächliche Zusammenhang durch Nichtstellung des ^e. 
träges auf Einstellung der Zwangsvollstreckung .IirlsUng 
visionsverfahren unterbrochen sei, daß die Unterlas ^  
dieses Antrages auf überwiegendem Verschulden desf0- 
neralbevollmächtigten des Kl., des RA. H., und des ^  
zeßbevollmächtigten im Revisionsverfahren beruhe „ 
daß der Kl. sich deren Verschulden zurechnen ^pO. 
müsse. Die Stellung des Antrages aus §719 Abs. 2 „e.
sei nach der jetzigen Rspr. ohne weiteres zulässi» 
wesen und würde auch Erfolg gehabt haben, wefIeSuch 
die Rassezugehörigkeit des W., sein Armenrechtsge 
im Berufungsverfahren und auf seine mehrfachen u ^  
um Beschleunigung wegen seiner Geldbedürftigkel ein
schließlich auf seine vielfachen Ausländsaufenthalt 
gewiesen worden wäre. Diese Umstände seien d“%anflt 
H., der den Rechtsstreit mit W. instruiert habe, ü 1(jen 
gewesen, hätten sich auch aus den ihm vor'ie® 
Handakten des Prozeßbevollmächtigten 1. Instanz era er 
Das Verschulden des RA. H. sei um so größer, ? J936 
von ihm, dem Bekl., in einem Schreiben v. 16. APq jjiii' 
auf die Notwendigkeit des Antrages aus §719 Rn s’ei“en
gewiesen und durch Schreiben v. 26. April 1936 a“ sei 
Beauftragten, den RA. W., nochmals erinnert worac ,ei_ 
H. habe zwar darauf den RA. F. beauftragt, den 
lungsantrag zugleich bei Einlegung der Rev. z“ „  der 
habe dann aber auf dessen Ersuchen um Ergänz“*®#!»*
Glaubhaftmachung des nicht zu ersetzenden 
nichts unternommen, obwohl diese Glaubhattt ags 
durch Hinweis auf die Rassezugehörigkeit und a u isiosil>' 
dem Armenrechtsgesuch sich ergebende V e rm ög . fr- 
keit leicht gewesen sei. Auch RA. F. hätte dies » j,al>e 
halt der Akten ohne weiteres feststellen können, 
aber weder an die Erledigung seines Schreibens ^  ¿¡e 
noch von sich aus den Antrag gestellt, obwon^ ¡̂¡s-
drohende Vollstreckung aus den” Akten hätte erse  ̂ ¿et 
sen. Wäre der Einstellungsantrag mit der Einie?^ vef' 
Rev. zugleich gestellt worden, so wäre jeder Sen . mä 
hindert worden, da die Auszahlurig erst am aß. it 
geschehen sei. Der Kl. machte dagegen gelten“ » nie“ 
von RA. F. für nötig gehaltene Glaubhaftmacn“ yeivuu x * im u\_»iig g tn auu tc  utauum*»— , •
möglich gewesen sei, da man damals W. n? ,nenieRe
mögend ftätte ansehen müssen. Von dem Ar1“  j, d 
gesuch des W . hätten die RA . H. und F. erst pek: 
Prozeßbehauptung des Bekl. Kenntnis erhalten, jaF1 
hätte sie nach Erlaß des Urteils v. 3. A p ril l y 
aufmerksam machen müssen.

Während das LG. der Klage stattgegeben utt<i?,(rew'R,. 
klage abgewiesen hat, hat das KG. die Klage T,ngsV 
und gemäß dem Widerklageantrage im B j keJl 
fahren festgestellt, daß dem Kl. gegen den 
Schadensersatzansprüche zuständen. ..

Die Rev. war erfolglos. . . _ Unter1 *
Ohne Rechtsverstoß erblickt das BG. m “ rScW\,v 

sung des Antrags aus §713 Abs. 2 ZPO. ein n 
des Bekl., das auch ursächlich für den eingetre g^jjen1 
den gewesen sei, da der Kl. zur Leistung “ er
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Ein«*nne gewesen wäre. Ob durch die Unterlassung des 
Bekl e un£santrages im Revisionsverfahren der von dem 
rt, ' zunächst gesetzte Ursachenzusammenhang unterbro- 
nieti .̂ort ên ist, läßt das BQ. dahingestellt, weist viel- 
UnWidle Rla?e ah> weil die RA. H. und F. es schuldhaft 

lassen hätten, die drohende Gefahr der Vollstreckung
F P o l l f v o !  + i  r r n  Q t a l l n n / v  4 a » A _  i _____„  _ ___r T? • ___ __________

_________________  ^  ̂^
I?- 4> 278 BGB. anrechnen lassen müsse, bei weitem

.reditzcitig-e Stellung des Änträgerauf ̂ nsteUung 
VercI°V i:treckung heim RevG. abzuwenden und diesesersr-t, f j  S *vcvvj. auiuwcuucu uuu uieses
§2Sa der beiden A nw älte, das der K l. sich gemäß

üben’• BG B. anrechnen lassen müsse, bei weitem
Dem  ist im E rSebnis zuzustimmen. 

ieup.Ie n d BO . davon aus, daß nach der
iüssia " r äpr- der A n trag  aus § 719 Z P O . auch dann zu- 
ües a wenn die Vollstreckung schon durch Stellung 
hätte n ra.ges aus § 713 Z P O . im Berufungsverfahren 
teilr<vo. 1?der* werden können. Denn die frühere gegen- 
Rq  A " sicht (R G Z . 83, 299) ist, w ie in der Entsch. des 
N r']7A 28- Juli W 32, V I I I  302/32 (SeuffArch. 86, 318 
aus n, { , dargelegt ist, aufgegeben. Vom  Rechtsstandpunkt 
Antr!„  f z.u beanstanden ist auch die Annahme, daß dem 
seine''T  IJllt Rücksicht auf die Rassezugehörigkeit des W ., 
seine ^uslandreisen, sein früheres Armenrechtsgesuch und 
sehlei,i^ 1\  Geldbedürftigkeit begründeten A nträge auf be- 
ZwanT'8 ,, Entsch. stattgegeben worden wäre, die 
der S ollsfreckung a!so eingestellt und die Auszahlung  
In die« IanGeten Beträge dadurch verhindert worden wäre, 
griffp ser  Hinsicht werden auch von der Rev. keine An- 

erhoben.
«Uf dp® rüS* Vielmehr nur die Anwendung des § 254 BGB. 
lieht "  Vor1' Fal1 und ¡st der M einung, daß der Bekl. 
"'alte v gen eines Verschuldens der beiden anderen A n- 
S°ndern n 1Semer Schadensersatzpflicht freikommen könne, 
seine | r * Gesamtschuldner neben ihnen für den durch 
Verantw *i-lassung in erster L in ie verursachten Schaden 
Melden0" - “  bleiben müsse und das überwiegende V er- 

L eö?es der drei Anw älte nur bei der Ausgleichung  
rechtsir|-  26 B Q B - gePrüft werden könne. D ies ist jedoch

We
nsirrig.

igg^dsätzlich kann7?en Kann zwar, wenn mehrere Personen
rjb]ieee„ , , letzung der ihnen gegenüber dem Geschädigten 
ü̂tvvort • l n flüchten für einen entstandenen Schaden ver- 

p^enühlC j S*nd’ s*ĉ  der Einzelne zu seiner Entlastung 
r er dasr~u m Geschädigten nicht auf das Mitverschulden 

Pn? überwiegende Verschulden des anderen berufen 
f  54 io Z‘ 123, 216 [222]; 144, 277 [280, 281] = JW. 1934, 

der m'.3-'" Efeshalb haften, wenn eine Partei nachein- 
fg  ers t i*ere Anwälte um Rechtsauskunft oder Betreu
e n  p„c;l t .'Jf?d von allen dieselben falschen, ihr schäd
ig 1äehen i u äge. erha't oder sämtliche Anwälte etwas 
I 11? io” ’ diese als Gesamtschuldner nebeneinander 
d? §254 ¿J.85 .[188]). Die Anwendung des Grundsatzes 
V 11 C W ir-T V ' 1S* aber dann nicht ausgeschlossen, wenn 
l a i c h t , , 1 gten, &egenüber einem der Schädiger eine 
$  und p-ng zur Schadensverhütung oder Minderung ob- 
W «ehiif„r der “ d ^ n  Schädiger insoweit sein Erfül- 
v 'leo ab[T! , r r- 4n RGZ- 115> 185 ist dies nur um des- 
Vk ,tretung lehnt worden, weil der eine Anwalt mit der 
Ilo-laPte aZU der Zeit nicht mehr betraut war, als der 
r X  123 oo^alt die Prozeßvertretung übernahm, und in 
- kein f deswillen, weil der Hauptgeschäftsfüh-

L-nmiungsgeiüife in Ansehung einer der KI.r , ^Oer A  i »uoviiung u u c i UCI i\ l .

es clltUtio- dem anderen Geschäftsführer obliegenden Ver- 
ih,-3ber Schadensverhütung gewesen war. Nun kann 
Ml aus Ho ^zweifelhaft sein, daß eine Partei kraft der 
iL'/jt s-Ph.u Anwaltsdienstvertrage obliegenden Treu- 
•iirp smittp| en lst> jedes ihr zur Verfügung stehende 
v *  Anwnu ur.ergr.eifen> um eine aus einem Versehen 

beseitio-o S , r s'e entstehende gefahrdrohende Lage 
fca!ngeiieS ,;  Insbes. muß sie, falls sie überhaupt das 
Sw, einlerr/ 61 anfechten will, das Rechtsmittel tunlichst 
'''en Ssvoug?n ,und den Antrag auf Einstellung der 

Üur,.L r.e,c,<ung bei dem Rechtsmittelgericht stellen, 
Wf/dasse,-, ' lllren Prozeßbevollmächtigten versehentlich 

"war  vor Verkündung des Urteils die zur Ab- 
and » Volls reckung erforderlichen Anträge zu 

StS? alsbam ha n da u[  vorhanden ist, daß der Prozeß- 
^hndeben!d vollstrecken wird, die Rückerlangung der 
V rt die d Beträge aber nicht ganz zweifelsfrei ist. 

W a r t e 1 den Rechtsstreit nicht selbst, läßt sie 
nr durch einen Angestellten oder bevollmäch

tigten Vertreter bearbeiten, so müssen diese für sie diese 
Verpflichtung erfüllen und muß sie deren Unterlassungen 
gemäß §§ 254, 278 BGB. sich anrechnen lassen. Dem 
steht auch nicht die Entsch. RGZ. 140, 1 (7) entgegen. 
Darin ist zwar ausgesprochen, daß der Beschädigte& nicht 
in allen Fällen das Verschulden eines Gehilfen sich an
rechnen zu lassen braucht und eine Pflicht zur Minde
rung oder Abwendung des Schadens erst nach Eintritt 
des Schadens besteht. Diese Ausführungen beziehen sich 
aber nur auf den Fall, daß nicht schon ein Rechtsverhält- 
ms bestand, aus dem sich eine schuldrechtliche Verpflich
tung des Geschädigten gegenüber dem Schädiger ergab. 
Dagegen ist bei Bestehen eines Vertragsverhältnisses die 
Anwendung des §278 im Falle des §254 BGB. in der 
Rspr. nicht zweifelhaft (RGZ. 119, 155; 159, 292 = DR. 
1939, 37431 und auch RGZ. 140, 7 und die dort angeführ
ten Entscheidungen = JW. 1933, 10599).

Im übrigen aber ergibt sich bei dem gegebenen Sach
verhalt die Verpflichtung, den Antrag aus §719 ZPO. 
zu stellen, unmittelbar aus §254 Abs. 2 BGB. Denn es 
ist nicht erforderlich, daß der Schaden bereits voll ein
getreten ist, sondern es genügt, daß die schadenstiftende 
Ursache gesetzt und damit eine Rechtslage geschaffen ist, 
die einen anderen schädigen und deswegen einen Ersatz
anspruch begründen kann • (RGUrt. v. 16. Dez. 1931 
V 258/31: HöchstRRspr. 1932 Nr. 708; RGZ. 141, 356 =’ 
JW. 1933, 26435). Auch in der, Entsch. RGZ. 140, 7 sollte 

den Worten „nach der Entstehung des Schadens“ 
offensichtlich nichts anderes gesagt werden. Das ergeben 

. die folgenden Ausführungen, die dahin gehen, daß der 
Beschädigte nach § 254 Abs. 1 nicht verpflichtet sei, dem 
Schädiger bei oder zur Zeit der Entstehung des Schadens 
zum Nichteintritt der schadenstiftenden Ursache behilflich 
zu sein. Hier war aber durch die Unterlassung des An
trages aus §713 Abs. 2 ZPO. und mit Verkündung des 
Urteils ohne Nachlaß der Zwangsvollstreckung dem W. 
bereits das Recht gegeben, die ihm zuerkannte Summe 
beizutreiben, ohne daß der Kl. dies verhindern konnte 
und Sicherheit für die Rückerlangung hatte. Der Antrag 
aus §719 Abs. 2 ZPO. bot andererseits die rechtliche 
Möglichkeit, die Auszahlung der gepfändeten Beträge zu 
verhindern. Deshalb war der KL, und zwar sowohl aus 
dem zwischen ihm und dem Bekl. bestehenden Vertrags
verhältnis heraus wie auch nach §254 Abs. 2 BGB. ver
pflichtet, von diesem Antrag Gebrauch zu machen. Dazu 
mußte er sich gemäß §78 ZPO. eines Anwalts bedienen, 
der deswegen auch hinsichtlich dieser Pflicht zur Abwen
dung des drohenden Schadens sein Erfüllungsgehilfe i. S. 
des §278 BGB. war (RGZ. 55, 329; 115, 188). Der Grund
satz der Haftung für einen Vertreter muß gerade in die
sem Falle gelten, wo die Partei ihre Pflicht zur Abwen
dung der aus dem unbeschränkt vollstreckbaren Urteil 
drohenden Gefahr nur durch einen Anwalt erfüllen kann. 
Ebenso muß dieser Grundsatz auch gelten hinsichtlich 
irgendwelcher anderen Angestellten oder mit der Be
arbeitung des Rechtsstreits betrauten Personen, insbes. 
hinsichtlich eines Generalbevollmächtigten, wie es RA. 
H. unstreitig war. Gegen die Anwendung der §§ 254, 278 
BGB. im vorl. Falle bestehen also keine Rechtsbedenken.

Frei von Rechtsirrtum ist weiter die Annahme des BG., 
daß dem Generalbevollmächtigten des Kl., den RA. H., 
ein überwiegendes Verschulden trifft, da das Versehen des 
Bekl. von ihm hätte leicht behoben werden können. Die 
Feststellungen des BG., daß RA. H. zweimal vom Bekl. 
auf die Stellung des Antrages hingewiesen sei, die Wei
terbearbeitung des Antrages aber trotz Kenntnis der 
äußerst drohenden Gefahr ganz vergessen, sich lediglich 
auf sein Gedächtnis verlassen und die Handakten der 
Prozeßbevollmächtigten des ersten und zweiten Rechts
zuges nicht eingesehen habe, aus denen sich die Unter
lagen für den Einstellungsantrag, nämlich das Armen
rechtsgesuch des W. und die mit seiner Geldbedürftigkeit 
begründeten Anträge auf Beschleunigung, ohne weiteres 
ergaben, rechtfertigten die Annahme einer groben Fahr
lässigkeit. Denn es war gerade die Aufgabe des RA H 
als Generalbevollmächtigten, den Kl. in rechtlicher Hin
sicht zu beraten und alle bei Gerichten und Behörden 
erforderlichen Anträge von sich aus zu stellen und es 
ist, wie das BG. mit Recht sagt, unverständlich’ daß er 
trotz Kenntnis der Vollstreckungsabsicht des W und trotz
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Kenntnis von dessen Geldnöten nichts unternahm, um 
seinen Auftraggeber vor einem Verlust von über 
30 000 M Ji zu bewahren. Er durfte auch, entgegen den 
Ausführungen des Kl. und des Streitgehilfen in der Re
visionsverhandlung, sich nicht darauf verlassen, daß der 
Bekl. ihn an die Erledigung des Einstellungsantrages er
innern werde. Die Aufgabe des Bekl. war mit dem Erlaß 
des BU. und der Abgabe seiner Handakten an dem Auf
traggeber und seinen Bevollmächtigten RA. H. beendet. 
Er konnte annehmen, daß RA. H. die nötigen Schritte 
unternehmen werde, um nicht nur ihn, sondern vor allem 
seinen Auftraggeber vor einem großen Verlust zu be
wahren, und konnte von einer nochmaligen Erinnerung 
absehen, um nicht ein etwaiges unberechtigtes Mißtrauen 
in die Zuverlässigkeit des Generalbevollmächtigten seines 
früheren Auftraggebers zum Ausdruck zu bringen.

Hinsichtlich des Verschuldens des Streitgehilfen ist das 
BG. davon ausgegangen, daß er die Ergänzung der von 
ihm für ungenügend gehaltenen Begründung des Einstel
lungsantrags hätte beaufsichtigen müssen. Der Streit
gehilfe wendet dagegen ein, Aufgabe des Revisionsanwalts 
sei nur die Nachprüfung des Urteils in rechtlicher Hin
sicht, mit der Durchführung des Urteils, seiner Vollstrek- 
kung, habe er nichts zu tun und sei deshalb nicht ver
pflichtet, den Antrag aus §719 Abs. 2 ZPO. von sich aus 
zu stellen oder anzuregen. Es kann dahingestellt bleiben, 
ob dieser enge Standpunkt gebilligt werden kann oder 
ob es nicht doch die Aufgabe des Revisionsanwalts ist, 
wenn er von der Partei auf die Gefahren der gegnerischen 
Vollstreckung hingewiesen ist, die zur Abwendung er
forderlichen Rechtsbehelfe zu ergreifen und zu über
wachen, insbes. auch die Handakten der vorinstanzlichen 
Anwälte und den übrigen Prozeßstoff für die Begrün
dung des Antrags alsbald durchzusehen. Wenn freilich 
der Auftraggeber erklärt, den Antrag nicht mehr für er
forderlich zu halten oder die zu seiner Begründung not
wendigen Unterlagen nicht beschaffen zu können, mag 
die Aufgabe des Revisionsanwalts als erloschen, seine 
Sorgfaltspflicht als genügend erfüllt anzusehen sein. Hier 
braucht jedoch nicht näher darauf eingegangen zu wer
den. Denn es lagen noch besondere Umstände vor, die die 
Untätigkeit des Streitgehilfen nach der Einforderung wei
terer Unterlagen rechtfertigen konnten. Hinter ihm stand 
nicht eine rechtsunkundige Partei, sondern der zum Ge
neralbevollmächtigten des Kl. bestellte RA. H., der ihm 
nach der Feststellung des BU. fernmündlich mitteilte, das 
Fehlen von Vermögenswerten W.s im Inland könne nicht 
glaubhaft gemacht werden. Das BG. meint zwar, aus 
dieser Mitteilung habe RA. F. noch nicht die Erledigung 
des Auftrags zur Verfolgung des Einstellungsantrags ent
nehmen können und hätte deshalb die Handakten nach 
ihrem am 10. Juni 1939 erfolgten Eingang durchsehen 
müssen. Eine nähere Begründung hat es dafür aber nicht 
gegeben. Diese wäre jedoch um so mehr notwendig ge
wesen, als der Revisionsanwalt zur Zeit des Ferngesprächs 
nur das BU. und die eidesstattliche Versicherung kannte. 
Die letztere lag ihm sogar nicht mehr vor. Er mußte sich 
also auf die Angaben des RA. H. verlassen, von dem er 
annehmen durfte, daß er als rechtskundiger Generalbevoll
mächtigter des Kl. die Verhältnisse seines Vorgängers in 
der Vermögensverwaltung, des W., genau kennen und das 
Erforderliche veranlassen werde, wenn er den Antrag noch 
für notwendig hielt und die verlangte Ergänzung der Un
terlagen beschaffen konnte. Es hätten daher die beson
deren Umstände näher angegeben werden müssen, die 
nach Ansicht des BG. trotzdem den Revisionsanwalt zur 
weiteren Überwachung des Antrags verpflichtet hätten. 
So ist nicht zu ersehen, ob das BG. insoweit nicht die 
Aufgaben des Revisionsanwalts verkannt oder die An
forderungen an seine Sorgfaltspflicht überspannt hat.

Einer Aufhebung des Urteils und Zurückverweisung 
bedarf es indessen nicht, da schon das überwiegende Ver
schulden des RA. H. allein die Abweisung der Klage 
trägt. Denn auch wenn den Revisionsanwalt kein Ver
schulden trifft, so rechtfertigt doch das vom BG. fest
gestellte grobe Verschulden des RA. H- die Schlußfolge
rung, daß ihm gegenüber das Verschulden des Bekl. nicfd 
ins Gewicht falle, da es mit Leichtigkeit nach dem 3. April’ 
1936 wieder hätte gutgemacht werden können. Diese Fest
stellung ist im Revisionsverfahren nicht nachprüfbar, da

die Entscheidung darüber, auf welchen von mehrer 
Ursachen der Schaden vorw iegend zurückzuführen lS’ 
dem Tatrich ter obliegt. . h

M it  Recht hat das BG . es schließlich als unerhebhc 
angesehen und ist in seiner Begründung nicht näher da 
auf eingegangen, ob der Bekl. die R A . H . und F. ? 
die für die Glaubhaftmachung geeigneten Tatsachen j 11 
gewiesen hat, da nach seinen Feststellungen die Ad 
landsreisen des W ., sein Armenrechtsgesuch und seine v 
Geldbedürftigkeit begründeten A nträge auf Beschieß 
gung des Verfahrens aus den Handakten des Bekl- ”  
des Anw alts erster Instanz unschwer ersichtlich waf ¡’ 
D ie  daraus sich ergebende Gefahr, daß von W . die & 
getriebenen Beträge nicht zurückzuerlangen sein wüm ' 
drohte in erster L in ie dem K l., und RA . H . w ar da 
auf Grund seines Vertrags- und Vertrauensverhältnis 
verpflichtet, alles zur Abwendung der seinem Auf» J e 
geber drohenden Gefahr Erforderliche zu tun. E r k°n 
nicht erwarten und verlangen, daß der Bekl., mag “ j. 
Beseitigung der Gefahr auch zur Abwendung seiner ‘̂ g 
tung notwendig gewesen sein, ihm oder,dem  RA. F- 
Unterlagen für den von diesem zu stellenden Antrag Kg  
oder darauf besonders hinwies. Eine solche Verp£hclJ g. 
des Bekl. hätte allenfalls w ieder gegenüber einer Pr°  ^gr 
ungewandten Partei selbst bestehen können, nicht „ 
gegenüber anderen Anw älten, die genau so gut w ^ en 
mußten, daß die aus den Akten ersichtlichen Eatsa ^  
zur Glaubhaftmachung eines Antrages aus § 719 L  geS 
ausreichen würden. A n  dem M aße des Verschuldens jg 
Bekl. einerseits, des RA . H . andererseits w ird  also 
Wesentliches dadurch geändert, daß der Bekl., na(- aUs 
er H . bereits zw eim al zur Stellung des AntrageS j er 
§ 719 Z P O . aufgefordert hatte, seine Akten an u>n ^ er- 
an RA. F . nur m it einem einfachen Anschreiben “ (eI) 
sandte, nicht mehr aber auf besondere Stücke dieser 
oder gar des Anw alts erster Instanz aufmerksam 10 ,

(RG ., I I I .  ZivSen., U . v. 25. A p ril 1941, I I I 61/40.) llle 'J

Anm erkung: Dem gründlichen und wohl abgewog6” 
gründeten U rte il kann nur in vollem Um fang zuges 
werden. y d 1'

1. D ie  Unterlassung der Stellung des Antrags au aj5
Streckungsschutz nach § 713 Abs. 2 Z P O . ist st 
Verschulden angesehen worden. . Vef'

Das RG. stellt jedoch m it Recht fest, daß dies ^  ¡jj 
sehen leicht und ohne Gefahr zu beheben war^ Wtfeste'1 
der Revlnst. der A ntrag  nach § 719 Abs. 2 ZP O - “ pjii- 
worden wäre. D er Geschädigte hatte in doppe)t ¿\V 
sicht die Verpflichtung zur Verm eidung des S c h a u e iv eIi- 
mal a) aus der sich aus dem Anw altsvertrag  e 
den Treupflicht, b) aus §254 Abs. 2 BGB., denn z \>r 
Anwendung ist nicht erforderlich, daß der Scna setz> 
reits eingetreten ist, es genügt, daß eine Ursach ¡e eioeIJ

" ’ de-‘ 

Vef
K l. und der Revisionsanwalt des K l. hinsichtlich grfiv 
pflichtung des K l. zur Abwendung des Schade 
lungsgehilfen des K l. i.S . des § 278 BG B. a»
deren Verschulden sich der K l .1 nach §254  
rechnen lassen muß. Vefj

Daraus ergab sich dann aber w eiter, daß defa’ 
schulden des Generalbevollm ächtigten des 
überwog, daß die K lage abgewiesen werden n j de ,

2. F ür das Verhältnis zwischen dem Bekl- treffea
Bevollmächtigten des K l. hat das RG. aUC5  u  in a „ 
darauf hingewiesen, daß die Tä tigke it des B ¿ te h  in  
Berlnst. m it E rlaß  des B U ., der Abgabe der *
seinen Auftraggeber beendet w ar, daß f r hme %  
durfte, daß RA . H . die nötigen Schritte unter ai>s ^e( 
daß er auch von einer nochmaligen Erinnern £ o 
konnte, um nicht ein ungerechtfertigtes M *15t u r ingeil'tf. 
Zuverlässigkeit des RA. H . zum Ausdruck 2 r A- . . .

Dabei muß darauf hingewiesen werden, 
hier nicht nur die Stellung eines rgaovV
ten, sondern gleichzeitig auch die eines Ver ^
einnahm. , regelrI,a so

Wie üblicherweise die Urteilsvollstreckung pfleg*’ 
vom Verkehrsanwalt vorgenommen zu weruei

und damit eine Rechtslage geschaffen wurde, d r 
Ersatzanspruch begründen kann. Das RG. hat c ,e de’ 
Recht angenommen, daß der Generalbevolhnäctt fer \ie.v
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war es auch umgekehrt in erster Linie Sache des Verkehrs
anwalts, seinen Auftraggeber vor den Gefahren einer Voll
streckung zu schützen.

3. Au? das Verhältnis zwischen dem Generalbevoll
mächtigten und dem Revisionsanwalt kam es daher 
n'cht an.

Doch wird auch hier den Ausführungen des Urteils bei- 
Sestimmt werden können, nach denen der Revisionsanwalt 
zwar grundsätzlich mit der Vollstreckung nichts zu tun 
hat, deshalb hierwegen auch keine Anträge zu stellen 
“ raucht, wohl aber dann die zur Abwendung der Voll
streckung erforderlichen Rechtsbehelfe ergreifen muß, 
Wenn er von der Partei auf die Gefahr einer gegnerischen 
Vollstreckung hingewiesen ist, es sei denn, daß Umstände 
yorliegen, dre seine Untätigkeit in dieser Richtung recht- 
artigen.

4. Endlich ist auch der Auffassung zuzustimmen, nach 
«er der Einstellung der Zwangsvollstreckung nach §719 
Abs. 2 ZPO. nicht entgegensteht, daß die Einstellung 
?“hon durch Stellung des Antrags nach § 713 Abs. 2 ZPO. 
hätte erfolgen können.

Die gegenteilige Ansicht von Baumbach ,  nach der 
Einstellung nach §719 Abs. 2 ZPO. nur dann erfolgen 

hhrfe, wenn die Gründe für die Einstellung nach Erlaß 
~es BU. hervorgetreten seien (Baumbach (1936] §719 
Anm. 2), ist zu eng und durch das Gesetz nicht be
gründet.

RA. H e r b e r t  S c hne i de r ,  Karlsruhe.

8 25. OLG. — §§ 11, 13 RAGebO.; §§ 115, 125 ZPO.; 
«8 683, 684 BGB. Hat der Rechtsanwalt ausdrücklich den 
Auftrag erhalten, nur in Höhe eines bestimmten Teilbe- 
.rags (io 100 J iJ i) Rev. einzulegen, behält er sich aber bei 
er Einlegung der Rev. in dieser Höhe ihre spätere Er
örterung vor und wird deshalb vom RG. der Streitwert 

Jp den vollen Betrag der Beschwer festgesetzt, so kann 
r- Einern Auftraggeber die Prozeßgebühr nur in der nied- 
jgeren Höhe des Auftrags berechnen. Wird später dem 
uttraggeber in vollem Umfang das Armenrecht bewilligt, 

d :r Rechtsanwalt ihm als Armenanwalt beigeordnet und 
/ • “ gemäß die Rev. erweitert, so kann der Rechtsanwalt 
/Zahlung des Mehrbetrags der Prozeßgebühr von seinem 
'Uttraggebcr erst nach Erlaß einer Nachzahlungsanord- 
ung gemäß § 125 ZPO. beanspruchen.

Io(OL)G. Dresden, 14. ZivSen., Urt. v. 14. Mai 1941, 14 U

*
^ ß . K G .  — § 13 Ziff. 4 RAGebO. Um die Vorlegung 
Wa C*eu Händen einer Partei befindlichen Urkunde 
üe? d 1 es s‘c*1 auc^ dann, wenn die Urkunde von einer 
tj„r Prozeßparteien in einem anderen Prozeß zu den dor- 
ford ^ ten  überreicht worden war, sie sie dort zurück- 
äess n ur|d nunmehr dem Gericht vorlegen könnte, statt 

â er ^as Uer*cht die früheren Akten beizieht und 
Anw”nen ^‘e Urkunden zwecks Beweises verwertet. Eine 

^alfsbeweisgebühr entsteht dadurch nicht, f)
(s7le v°m LG. zugelassene und damit zulässige Beschw. 
sU Abs. 2 VO. v. 4. Okt. 1939 [RGBl. I, 1994]) wendet 
Wei( Zu Unrecht gegen die Absetzung der Beweis- und 
bin 61 ?n. Verhandlungsgebühr. Es kann dahingestellt blei- 
cq.L 0° in der Tat die Vorprozeßakten und die in ihnen 
ük/aitene Verzichtserklärung der KL auf Unterhalt gegen-übi
1(1 dem Bekl., welche für die Beurteilung der von der 
Vef/mumehr behaupteten Unterhaltsverweigerung als Ehe- 
Roßg Un,g des Bekl. in den vorl. Prozeß eine wesentliche 
Z\ve , sP'elt, zum Zwecke des Beweises oder nur zum 
Ver  ̂ e der Unterrichtung (Information) des Gerichts 
Wartung gefunden haben. Denn auch wenn eine Be
ließ !i’nahme stattgefunden hat, ist durch sie die anwalt- 
gebük'/eisgebühr und damit die weitere Verhandlungs- 
ftdbs nicht erwachsen. Nach § 13 Ziff. 4 RAGebO. letzter 
•ni d' erhält der Anwalt für die Vertretung seiner Partei 
dicht ^ e'saufnahmeverfahren eine Beweisgebühr, jedoch 

dann, wenn die Beweisaufnahme lediglich in der 
rartei • von Urkunden, welche in den Händen der 
in „ . sich befinden, besteht. Der Senat hat nun bereits 
iesP r ! r Entsch. v. 24. Nov. 1936 (JW. 1937, 256) aus- 
HärJ^nen, daß es sich um eine Vorlegung von in den 

en der Partei befindlichen Urkunden nicht nur dann

handelt, wenn sie dieselben von sich aus zu den Gerichts
akten überreicht oder in der Verhandlung vorlegt, sondern 
auch dann, wenn sie solche Urkunden über die sie jeder
zeit verfügen kann, zu anderen Akten überreicht hat, dort 
zurückfordern und dann im anhängigen Verfahren vor
legen könnte, wenn statt dessen aber vom Gericht die in 
Frage kommenden Akten beigezogen werden und dann 
auf die in ihnen befindlichen Urkunden zwecks Beweises 
zurückgegriffen wird. Diesen Standpunkt muß der Senat 
aufrechterhalten. Es geht nicht an, die einschränkende 
Vorschrift des § 13 Ziff. 4 letzter Halbs. RAGebO. in 
ihrem Ergebnis zu vereiteln und damit ihrer Bedeutung 
zu entkleiden, indem die den Parteien prozessual oblie
gende Vorlegungspflicht hinsichtlich solcher Urkunden, 
über welche sie zu verfügen berechtigt sind, durch ge
richtliche Maßnahmen ersetzt werden, welche doch nur 
darauf hinauslaufen, die in Betracht kommenden, von den 
Parteien zu Beweiszwecken benötigten Urkunden dem 
Gericht zugängig zu machen. Der prozessual an sich ge
gebene ordnungsmäßige Weg wäre der, daß die Partei 
die Urkunde vorlegt oder ihr von Gericht die Vorlegung 
aufgegeben wird. Befindet sich die Urkunde dann zur 
Zeit nicht in den Händen der Partei, weil sie dieselbe 
bereits anderweit verwertet oder auch nur vorübergehend 
zu irgendwelchen Zwecken aus der Hand gegeben hat, 
ist es die prozessuale Pflicht der Partei, sich die Urkunde 
zu beschaffen, und sie dann bei Gericht vorzulegen. Diese 
Verpflichtung, wie die rechtliche und tatsächliche Mög
lichkeit besteht auch dann, wenn die Urkunde bereits aus 
früherem Anlaß zu anderen Akten überreicht worden ist 
und sich bei diesen noch befindet. Sofern und solange die 
Urkunde nicht Bestandteil der anderen Akten geworden 
ist — was regelmäßig bei überreichten Briefen und son
stigen der Partei gehörenden Schriftstücken nicht der Fall 
ist, mögen die Urkunden auch bei den Gerichtsakten 
nach wie vor verwahrt werden —, besteht die jederzeitige 
Verfügungsmacht der Partei über sie. Sie ist jederzeit 
berechtigt, selbst bei noch schwebendem Verfahren die 
Urkunde aus den anderen Akten zurückzufordern, um sie 
in dem Verfahren, in welchem sie nunmehr zum Zwecke 
des Beweises Verwertung finden soll, vorzulegen. Wird 
statt dessen aus rein praktischen Gründen das einfachere 
Verfahren gewählt, daß das Prozeßgericht die anderen 
Akten herbeizieht und dann auf die in ihnen befindlichen 
Urkunden zwecks Beweises zurückgreift, so ist gleich
wohl nach wie vor der Ausnahmefall des § 13 Ziff. 4 
letzter Halbs. RAGebO. gegeben. Es handelt sich um in 
den Händen der Partei befindliche Urkunden. Die anwalt
liche Beweisgebühr kann somit nicht entstehen. Damit ist 
auch für eine weitere Verhandlungsgebühr kein Raum.

Daran ändert sich auch dann nichts, wenn etwa das 
Gericht die Vorprozeßakten ausdrücklich zum Zwecke des 
Beweises oder in einem Beschluß erfordert, welcher sich 
ausdrücklich als Beweisbeschluß bezeichnet (was vorlie
gend entgegen der Annahme des BeschwF. nicht zutrifft). 
Denn für die Frage, ob eine Beweisanordnung des Ge-: 
richts vorliegt, ist grundsätzlich der I n h a l t  der vom 
Gericht getroffenen Anordnung maßgebend, die Bezeich
nung als „Beweisbeschluß“ entscheidet nur in den Fäl
len, in denen die getroffene Anordnung inhaltlich sowohl 
zu Beweis-, als auch zu anderen Zwecken erlassen sein 
kann (Entsch. des Sen. v. 22. Mai 1935: JW. 1935, 2293). 
Ist also eine ausdrückliche Beweisanordnung lediglich 
zu dem Zweck ergangen, dem Gericht eine in den Vor- 
prozeßakten befindliche, dorthin von der beweispflich
tigen Partei überreichte Urkunde zugängig zu machen, 
dann fällt auch diese Beweisanordnung unter §13 Ziff. 4 
letzter Halbs. RAGebO., und läßt zwar die gerichtliche 
(§20 Ziff. 2 GKG.), nicht aber die anwaltliche Beweis
gebühr des §13 Ziff. 4 RAGebO. entstehen.

(KG., 20. ZivSen., Beschl. v. 17. März 1941, 20 W 
640/41.)

Anmerkung: Rein äußerlich betrachtet steht die Entsch. 
nicht im Einklang mit dem Wortlaut des Gesetzes. Wenn 
dieses ausdrücklich von der Vorlegung von in den Hän
den einer Partei befindlichen Urkunden spricht, dann ist 
es doch eine befremdliche Auslegung, dazu auch solche 
Urkunden zu rechnen, die sich nicht in den Händen einer 
Partei befinden, sondern bei irgendwelchen Gerichtsakten
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und damit in den Händen einer Gerichtsbehörde. Will 
man also nachprüfen, ob trotzdem die Auslegung des KG. 
gerechtfertigt ist, so wird man wohl zunächst einmal auf 
die allgemeine ratio des § 13 Ziff. 4 RAGebO. und dann 
auf die besondere ratio der Einschränkung näher ein- 
gehen müssen. Der Anwalt soll eine besondere Gebühr 
für den Mehraufwand an Zeit und Tätigkeit erhalten, wel
chen eine Beweisaufnahme mit sich bringt, selbstverständ
lich eine solche, in der er zur Vertretung seiner Partei 
irgendwie tätig wird. Also kann der Sinn der erörterten 
Vorschrift nur der sein, daß bei einem Urkundenbeweis, 
sofern es sich um eine in den Händen der Partei be
findliche Urkunde handelt, diese Vertretung keine beson
dere Mühewaltung mit sich bringt, oder jedenfalls doch 
keine so erhebliche, daß sie eine besondere Gebühr recht
fertigte.

Man wird sich dazu einmal die Art der anwaltlichen 
Tätigkeit beim Urkundenbeweis vor Augen führen müs
sen. Nach § 420 ZPO. erfolgt die A n t r e t u n g  des Be
weises durch Vorlegung der Urkunde. Da fällt auf, daß 
§ 13 Ziff. 4 den bloßen Beweis a n t r i 11 durch Vorlegung 
der Urkunde bereits der Vertretung im Beweisaufnahme
verfahren selbst gleichsetzt. Der Beweisantritt gehört noch 
gar nicht zum Beweisaufnahmeverfahren. Er ist viel
mehr eine Tätigkeit, die, wie die Fertigung von Schrift
sätzen, unter die Prozeßgebühr oder wie der Vortrag von 
Schriftsätzen unter die Verhandlungsgebühr, je nachdem 
unter eine dieser Gebühren fällt. Die Ausnahmebestim
mung hätte also bei exakter Fassung heißen müssen:

• wenn die Beweisaufnahme nicht bloß in der V e r w e r 
t ung  einer von einer der Parteien vorgelegten Urkunde 
besteht. Denn erst diese Verwertung nach entsprechender 
gerichtlicher Beweisanordnung ist die Beweisaufnahme, 
und erst in diesem Stadium ist Raum für eine Tätigkeit 
des Anwalts, indem er der Anordnung des Gerichts ge
mäß nach erfolgtem Beweisantritt (Vorlegung der Ur
kunde) nunmehr den angetretenen Beweis f üh r t .  Das 
aber geschieht durch den Vortrag des Inhalts der 
Urkunde dem Gericht gegenüber (Baumbach 1 zu 
§ 420) „die Beweisaufnahme besteht darin, daß das Gericht 
von der Urkunde Einsicht nimmt. Ein mündlicher Vortrag 
des Inhalts ist nicht notwendig. Erforderlich ist aller
dings, daß die Urkunde überhaupt aum Gegenstand der 
mündlichen Verhandlung gemacht wird: Beweisführung“ 
(Schönke,  „Zivilprozeßrecht“ S.217). Diese Tätigkeit 
also ist es, welche die RAGebO. als nicht mühevoll genug 
erachtet, um sie durch eine besondere Gebühr zu hono
rieren, sofern die verwertete Urkunde eine solche ist, die 
von einer Partei vorgelegt worden ist.

Es hat natürlich keinen Zweck, zu erörtern, ob diese 
Erwägung des Gesetzgebers berechtigt oder unberechtigt 
ist. Für die Beurteilung der Tragweite dieser Ausnahme
bestimmung (denn nur um eine solche handelt es sich) 
ist es aber doch wesentlich, sich auch einmal mit der 
inneren Berechtigung dieser ratio zu befassen.

Es ist also nicht so, daß nur der einfache und be
queme Beweisantritt der Entstehung der Beweisgebühr 
entgegenstehen soll. Vielmehr gilt diese Bestimmung auch 
dann, wenn die Urkunde sich in den Händen des Gegners 
befindet und es daher des schon nicht mehr so einfachen 
Beweisantritts durch bloße Vorlegung der Urkunde, son
dern des Antrages bedarf, dem Gegner die Vorlegung 
der Urkunde aufzugeben (§ 421 ZPO.). Ordnet dann das 
Gericht die Vorlegung durch den Gegner an (§425), legt 
dieser die Urkunde vor und wird sie nijyn zur Beweis
führung benutzt, der Urkundenbeweis also erhoben, dann 
begründet die gesamte damit verbundene Tätigkeit des 
Anwalts, und zwar sowohl des Anwalts des Beweisführers 
als auch der Gegenpartei, die Beweisgebühr nicht.

Übrigens kann das nur für den normalen Verlauf gelten. 
Bestreitet aber der Gegner, die Urkunde im Besitz zu 
haben, dann kommt es zur Parteivernehmung darüber 
(§ 426). Die diesbezügliche Anordnung ist regelrechte 
Beweisanordnung (Baumbach 2 zu §426) und ich sehe 
nicht den geringsten Anlaß, etwa auch diese Beweiserhe
bung unter die einschränkende Vorschrift fallen zu lassen, 
obwohl dieser Beweis ja nur erst die Vorbereitung für 
den eigentlichen Urkundenbeweis ist, der seinerseits die 
Beweisgebühr nicht begründet.

Ich glaube, daß man erst an Hand dieser etwas weiter

ausholenden Untersuchung sich ein Urteil darüber bilden 
kann, wie weit denn eigentlich die Voraussetzung: »'n 
den Händen des Beweisfiihrers oder Gegners befindliche 
Urkunde“ zu erstrecken ist. Ich meine, daß kein Anlaß 
vorliegt, diese Voraussetzung weiter zu fassen, weiter als 
der Wortlaut des Gesetzes es sagt. Die Urkunde muß zur 
Zeit des B e w e i s a n t r i t t s  in der Hand einer der Par" 
teien sich befinden. Nur so erhält die in sich widerspruchs
volle Formulierung des §13 Ziff. 4 ihren richtigen Sinn 
und eine gewisse Rechtfertigung. Ob die Urkunde zur 
Zeit der B e w e i s e r h e b u n g  sich in den Händen der 
Partei befindet und unmittelbar von da aus an das Oe- 
rieht gelangt, ist dann unerheblich.

Betrachtet man die Frage aus dieser Perspektive, dann 
ist die Ansicht obiger Entsch. durchaus nicht so selbst
verständlich, daß nämlich auch eine zu anderen Akten 
überreichte und damit nicht mehr in den Händen der 
Partei befindliche Urkunde ebenso angesehen wird, a*s 
ob sie noch in den Händen der Partei sich befände. DaS 
kommt schon fast einer willkürlichen Fiktion gleich, *y,r 
die es m. E. an genügender rechtlicher Grundlage fehl*- 
Selbst wenn man davon ausgeht, die Partei könne die Ur
kunde sich beschaffen, so kann dieser Sachverhalt doen 
nicht ohne weiteres demjenigen gleichgesetzt werden, y°.n 
dem das Gesetz'ausgeht. Die Urkunde befindet sich viel' 
mehr in dem Zeitpunkt, wo auf sie in diesem ?rottü 
zurückgegriffen wird, rechtlich ordnungsmäßigerweise an' 
derswo, im Gewahrsam eines Gerichts. Allerdings Sfs 
für diesen Fall § 432 Abs. 2 ZPO., daß Abs. 1 keine A«- 
Wendung auf Urkunden findet, welche die Partei ohn 
Mitwirkung des Gerichts sich beschaffen kann, was be‘ 
deutet, daß sie sich dann eben die Urkunde beschaff 
und nach §420 vorlegen muß (Baumbach 2 zu §

Aber m. E. gehören die hier zur Erörterung stehende 
Fälle gar nicht unter §432, sondern sind vom ° es.eL
nicht besonders geregelt, weil dafür kein besonderer An
laß vorlag. Vielmehr hat hier das Gericht ohne wei|er 
die Möglichkeit, die bei ihm selbst, nur in anderen Akte ’ 
oder bei einem anderen Gericht vorhandene LJrk111].. 
herbeizuziehen und so zu beschaffen. Tut es das — w0.' n 
in aller Regel schon die Beweisanordnung zu efb *ej 
ist —, dann wird die Urkunde eben nicht von der Pap 
vorgelegt, zum Beweisantritt genügt die bereits bei 
rieht vorhandene oder vom Gericht beizuziehende u 
künde, unbeschadet allerdings der verfahrensrechthcti
Befugnis des Gerichts, von sich aus die Herbeiziem1 a 
abzulehnen, sondern sie der Partei aufzugeben.

RA. K u b i s c h ,  Lübben-

27. KG.*«• ivu. — ss 29, 30 GKG. Terminsbestiminung <eS 
§§ 29, 30 GKG. liegt vor, sobald die Terminsverfügung gIl 
Vorsitzenden in die Geschäftsstelle gelangt und dort 
dem zuständigen Beamten der Geschäftsstelle die Beka»

i. S. ¿e[

gäbe des Termins an die Parteien verfügt ist. , r
Die Erinnerung wendet sich gegen die Berechnung 

Gerichtskosten des zweiten Rechtszuges mit der 
düng, die Bestimmung des § 14 Abs. 2 GKG. sei vel ¿en 
die Prozeßgebühr dürfe nicht von den einzelnen. a 
Gegenstand der beiden getrennten Berufungen biW® ,eti, 
Wertteilen gesondert in voller Höhe berechnet wV.tan- 
sondern nur von dem Gesamtbeträge des Streitgegen. ¡g. 
des in Höhe von 22500 MJC. Diese Auffassung ist > ¡j 
Der Senat hat bereits in seiner Entscheidung vom ö> üen, 
1931 (JW. 1931, 1843) und seitdem ständig ausgespr° .e. 
daß, wenn dieselbe Partei gegen mehrere Teilurte1 “ j, 
trennt Rechtsmittel einlegt, die Gerichtsgebühren 1 ^g. 
dem Streitwert eines jeden Teilurteils gesondert z jr  
rechnen sind, da jedes Rechtsmittel eine selbständige te 
stanz eröffnet. Eine Zusammenrechnung der ^trelTienge' 
und eine Gebühreneinforderung nach dem 
rechneten Streitwert findet solange nicht statt, als sjatt-
eine Verbindung der mehreren Berufungsverfahren 
gefunden hat. Doch übt auch solche Verbindung en 
rückwirkende Kraft bezüglich der vorher entstar 
Gebühren aus. .. vofH

Dieser Rechtsgrundsafz ist auch im vorl. übef 
Kostenbeamten mit Recht angewandt worden. Aut d .^ef 
22500 MM lautende Klage hin ist durch Teilung ^e i 
einen Betrag von 12500 M M  und durch Schlußurte pje 
den Restbetrag von 10000 M M  entschieden worcte
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»„!„• hat zunächst gegen das Schlußurteil Berufung ein- 
¡„ > St- Damit sind zwei selbständige Berufungsvertahren 
da» v gesetzt worden. Denn durch das erste Teilurteil ist 
Hin V®riahren erster Instanz gespalten worden, so daß 
'velrhü zwei sethständige Verfahrensteile entstanden, 
W 6 bls zu einer ausdrücklichen gerichtlichen Verbin- 
SerrrnWeiterhin lhre Selbständigkeit behalten und dem- 
A„ ,auch zur Berechnung getrennter Gebühren ohne 
"Sendung des § 14 Abs. 2 GKG. führen mußten.

Was ae Verbindung nicht, insbes. nicht von vornherein, 
den . lein von Bedeutung gewesen wäre, angeordnet wor- 
r̂eit ’ s*nd die Prozeßgebühren mit Recht nach dem 
Zw-fCt J^er einzelnen Berufung berechnet worden. 

fchnif1 el konnten nur über die Ermäßigung der Prozeß- 
?drüiwen aus § 39 GKG. obwalten, da die Berufungen 
^«genommen worden sind. § 30 läßt eine solche Er- 
stin^ng dann eintreten, wenn die Rücknahme vor Be- 
iol»t u.jg des Termins zur mündlichen Verhandlung er- 
22,»' *.|ler hat der Vorsitzende durch Verfügung vom 
anber/ 1 1939 Verhandlungstermin über beide Berufungen 
Mitteil Allerdings lag zu diesem Zeitpunkt bereits die 
^rdp Un̂  der BerKi. vom 21. April 1939 vor, daß gebeten 
doch 7 lm Kosteninteresse mit der Terminsanberaumung 
le<U a warten, da Aussicht auf eine vergleichsweise Er- 

dip des Rechtsstreits bestehe. Offenbar mit Rücksicht 
"ebun„!; dem Vorsitzenden wahrscheinlich erst nach Ab- 
gabe Terminsverfügung zu Gesicht gekommene Ein- 
•ermertf J 1“ der Vorsitzende auf der Terminsbestimmung 
>st da‘Kt> daß Sie noch nicht auszuführen sei. Tatsächlich 
bis StT? auch demgemäß nichts weiter veranlaßt worden, 

%  a- dle Berufungen zurückgenommen worden sind, 
dieser f|zdle FraSe> wann ein Termin als bestimmt im Sinne 
Atisicu, ostenvorschrift des § 30 anzusehen sei, gehen die 
Nrnt r  auseinander. R i t t m a n n - W e n z ,  3 zu § 29 
S  v‘ erminsbestimmung an, wenn sie vom Vorsitzen
den Ak* °̂ -en’ d- b- von ihm unterschriftlich vollzogen bei 
i^aiincf11 isb J ° n a s > 3 zu § 29 läßt die Übergabe der 
Jhßgê e™gun^des Vorsitzenden^an^die Geschäftsstelle

« Ä f e T ä  p m  ,’ i  z k r t r s s E

• ‘ugung ues Vorsitzen
RG (v 182/25) v. 19. Dez. 1925: Deutsche 

S'Stan<i lmäaner 1926, 49 erkennt den Ermäßigungstat- 
r  Verfii!s i  30 g k G. an, wenn zur Zeit der Rücknahme 

v0r|?te 1 erminsbestimmung zwar in den Akten schrift- 
\  ß - aber noch nichts zu ihrem Vollzug geschehen 

dprU»rm b a c h , 3 I zu § 29 hält dagegen die Heraus- 
(!? die a das heißt den Zeitpunkt, in welchem 
^ e'iSo a t S? verlassen hat, um nach außen zu dringen 
N w GLG. Celle: JVBI. 1930, 10: Absendung der Ter
zen ? ntmachung an die Parteien), für den entschei- 

S)Öer ( e'lpunkt.
erachtet allein den vom RG. vertretenen 

Ä  g , ‘ für zutreffend. Würde es sich um eine gericht- 
4p rf (8 ■Sô idun? handeln, welche nicht der Zustellung 
Up ^¡rko 9 ZpG-). so würde, wie der Senat zur Frage 
hk Enkutriwerdens der Armenrechtsbewilligi 
l ldunS vom 7- Mai 1938 (JW. 1938, ...
/Mai ,„lmmung mit der Rspr. des RG. (zu vgl. RG. vom

Wirk«- vv Uiuv., WlL UC1 OCimi Z.UI liagl
rff £nkAUIilwerciens der Armenrechtsbewilligung in sei 
r/TdnA; ldunK vom 7. Mai 1938 (JW. 1938, 2043), ii 
A i  loö^nng m't der Rspr. des RG. (zu vgl. RG. von 

R° Z- 144> 257 = JW. 1934, 1972) ausgespro- 
K chem’ r le Wirksamkeit eintreten in dem Zeitpunkt, in 
Slp’ cheid,, r zuständige Beamte der Geschäftsstelle die 
Ak'die zur P°st in den Ausgang gegeben hat. Die 
S8'6 zPn i?ung triff* .auch auf Verfügungen aus § 519 
L  zu (Rr betreffend die Fristbestimmung des Vorsitzen- 
- J.̂ a. a. O.). Doch ist für die Frage der Wirksam-

in v i r  ® «LH » u i u g u u g t i i  a u s  g  J i y
2*U (f>r ‘ betreffend die Fristbestimmung des Vorsitzen- 

Si’CL eitler J;ra’ a‘ G-)- Doch ist für die Frage der Wirksam- 
W'8Pünktp* e r m i nsb e s t i m m u n g  von anderen Ge- 
%’rf zu -i1 auszugehen. Denn diese Terminsbestimmung 
O W i rer Wirksamkeit nicht der Zustellung oder 
'U ltl nur • un& an die Parteien. Wohl aber muß sie mehr 
«  Wen mnerer behördlicher Vorgang bei Gericht sein, 
fi« » hin . es auch nicht darauf ankommt, ob sie nach 
H*kde»W *eit8 in die Erscheinung getreten ist, so muß 
V 6,g aha , doch aus emem rein internen, jederzeit noch 
5oic,zU ei ar*derbaren und aufhebbaren Akt des Vorsitzen- 
V®  feststfi1iendSültigen Anordnung geworden und als 
V  die t  bar sein. Dies ist aber keineswegs der Fall, 

in®?m>nsbestimmung aus den Händen des Vor- 
% yf endom1** Geschäftsstelle gelangt ist. Auch dann kann 
5(fp«s,ändi "ge Anordnung erst erachtet werden, wenn 
Ssi H lerr uBeamte der Geschäftsstelle nach Vornahme 
\  !?tininVChen Registrierung die Bekanntgabe der Ter- 

uie y\,,ang an die Parteien — sei es auf dem Wege 
"jung der mit der Terminsbestimmung

versehenen Klageschrift an den KL, sei es auf dem Wege 
der Ladung der Parteien — verfügt hat. In diesem Zeitpunkt 
ist die erforderliche büromäßige, als rein innerer behörd
licher Vorgang anzusehende Behandlung abgeschlossen 
und nunmehr erst die Terminsbestimmung des Vorsitzen
den als vollzogen anzusehen.

Dieser Zeitpunkt ist mithin für die Anwendung der §§ 29, 
30 GKG., von denen der Eintritt einer Ermäßigung der 
Prozeßgebühr abhängt, maßgebend.

Die Wahl dieses Zeitpunktes, welcher rein rechtlich be
trachtet dem verfahrensmäßigen Verlauf am meisten ge
recht werden dürfte, bietet auch in jeder Hinsicht erheb
liche p r a k t i s c h e  Vorteile: Sie schneidet von vornherein 
Zweifelsfragen ab, die sich — wie z. B. die vorliegende — 
daraus ergeben müssen, daß entweder die Terminsbestim
mung versehentlich zu früh erfolgt, obwohl im Büro bereits 
die Klage- (Berufungs-) Rücknahme vorliegt, oder daß sie 
vom Vorsitzenden durchaus ordnungsmäßig verfügt wird, 
weil ihm die Bitte der Partei, mit Rücksicht auf schwebende 
Vergleichsverhandlungen die Terminsbestimmung noch 
zurückzustellen, durch irgendeinen zufälligen Umstand nicht 
vorher zu Gesicht gekommen ist. Vor allem aber bietet die 
Wahl dieses Zeitpunktes einen aktenmäßig einwandfrei 
feststehenden und daher jederzeit verwertbaren Nachweis, 
welcher mit Sicherheit die Nachprüfung der Anwendbar
keit der in Frage stehenden Ermäßigungsvorschriften er
möglicht.

Die Anwendung dieser Grundsätze auf den vorstehen
den Fall führt zur Ermäßigung der Prozeßgebühren für 
die beiden Berufungen.

(KG., 20. ZivSen., Beschl. v. 24. März 1941, 20 Wa 32/41.)

Recht der Ostmark
28. RG. — §§ 863, 914, 1295, 1364 ABGB.; §§ 2, 63 

TschechAusgleichO.; Ges. v. 27. März 1931 (SdGuV. Nr. 64).
Das ABGß. steht hinsichtlich der Wirkung von Willens

erklärungen in den §§ 863, 914 nicht auf dem Boden der 
Willens-, sondern auf dem der Erklärungs- oder richtiger 
Vertrauenstheorie.

Das Rechtsgestaltende im Ausgleichsverfahren sind nicht 
die Erklärungen der Parteien, die nicht in rechtsgeschäft
licher Absicht abgegeben werden, sondern die Bestätigung 
des Ausgleichs durch das Gericht. In der Rspr. zuin 
österreichischen Insolvenzrecht ist die auch in der Rechts
lehre überwiegend vertretene Entscheidungstheorie herr
schend.

Der Bürge und der Zahler haben keinen Anspruch i. S. 
des § 1364 ABGB. gegen den Gläubiger, wenn dieser durch 
Zögern mit der Geltendmachung des Anspruchs ihnen 
gegenüber sie um die Regreßforderung gegen den Haupt
schuldner bringt.

Die klagende Partei hatte gegen die Firma C. & Co. 
auf Grund von Baumwollieferungen eine Forderung von 
53 000 K, die auf den Liegenschaften dieser Firma sicher
gestellt war. Die Liegenschaften wurden im Febr. 1938 
exekutiv versteigert, doch ist vom Erlöse mit Rücksicht 
auf die vorangehenden Lasten auf die klagende Partei 
nichts entfallen.

Am 6. Mai 1930 wurde über das Vermögen der Firma 
C. & Co. das Ausgleichsverfahren eröffnet. Bei der Aus
gleichstagsatzung v. 17. Juni 1930 wurde der Ausgleichs
antrag, der ursprünglich keine Ausgleichsgaranten vor
sah,«folgendermaßen verbessert: „Die Ausgleichsschuld
nerin zahlt den Gläubigern, deren Forderungen kein 
Vorzugspfandrecht genießen, 35°/o in 18 gleichen Monats
raten, beginnend am 25. Sept. 1930. Für die ersten 30o/o 
der Ausgle i chsquote übernehmen Ludwig R. (der 
Bekl.) und Heinrich W. die Flaftung als Bürge und Zah
ler auf die Weise, daß jeder dieser Bürgen für 15»/0 der 
von ihnen gebürgten Quote bürgt. Soweit also die ersten 
30o/o der Quote nicht bezahlt sind, haftet jeder der Bür
gen für die Hälfte der fälligen Quote. Bei Nichteinhal
tung einer Rate tritt auch gegenüber den Bürgen Ter
minsverlust ein. Die Haftung der Bürgen bleibt auch 
bestehen, wenn infolge Nichteinhaltung der Quote die 
ursprüngliche Forderung gegen die Firma C. & Co. wieder

Das Protokoll über die Ausgleichstagsatzung, das den 
vorstehenden Ausgleichsantrag enthält, wurde, nachdem
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die Gläubigerschaft den Ausgleich m it den vom Gesetze 
vorgeschriebenen M ehrheiten angenommen hatte, von den 
Beteiligten, darunter auch von den beiden Bürgen, unter
schrieben. M it  Beschluß des Kreisgerichtes M ährisch- 
Ostrau v. 22. Aug. 1930, Kv 59/30— 7 w urde der Ausgleich  
bestätigt; dessen Inhalt w urde gleichlautend m it dem  
oben wiedergegebenen Ausgleichsantrage in den W o rt
laut des Beschlusses aufgenommen.

D a  auf die Forderung von 53000 K nichts bezahlt 
w urde, brachte die klagende Partei gegen den Bekl. und 
den zweiten Bürgen am 29. Sept. 1937 die Klage auf Z ah 
lung von 15o/o der ursprünglichen Forderung, d. i. je 
7950 K , samt dreijährigen Zinsen ein, und behauptete, 
daß bei Abschluß des gerichtlichen Ausgleiches die Bür
gen die H aftung  nicht fü r 30o/0 der Ausgleichsquote, 
sondern für 30o/o der ursprünglichen Forderung über
nommen hätten. Schon bei den Verhandlungen über einen 
außergerichtlichen Ausgleich hätten sich die Bürgen zur 
Übernahm e einer H aftung  für 30o/o der Forderung, a ller
dings nur bis zu einem Höchstbetrage, bereit e rk lärt. In  derl 
Ausgleichstagsatzung seien sie dahin au fgeklärt w orden, 
daß von ihnen eine H aftung  von 30»/o der ursprünglichen 
Forderung verlangt w erde. D er W ille  der Bürgen sei auf 
Haftungsübernahm e in diesem Um fange gegangen.

Das Erstgericht hat den Bekl. verurte ilt und nur das 
Begehren hinsichtlich älterer Zinsen abgewiesen.

Das BG. bestätigte dieses U rte il, ebenso das RG.
D ie Vorinstanzen gehen in ihrer rechtlichen Beurtei

lung des Ausgleiches von einem rein privatrechtlichen  
Standpunkte aus. Sie behandeln die Erk lärung  der Bür
gen vom 17. Juni 1930 w ie eine Erk lärung  im rechts
geschäftlichen V erke h r und 'übersehen, daß es sich hier 
um eine verfahrensrechtliche E rk lärung  handelt, auf die 
die Vorschriften des Privatrechtes über W illensm ängel 
nicht anw endbar sind. Übrigens sind die Ausführungen  
des angefochtenen U rteils auch vom privatrechtlichen  
Gesichtspunkte aus nicht zutreffend.

Auch im privatrechtlichen V erke h r ist nicht oder nicht 
allein entscheidend, welchen W illen  der E rklärende m it 
seiner Erk lärung  verbindet. Das A B G B . steht hinsicht
lich der W irk u n g  von W illenserklärungen in den § § 86 3 , 
914 nicht auf dem Boden der W illens-, sondern auf 
dem der E rklärungs- oder richtiger Vertrauenstheorie. Es 
kom m t darauf an, welchen Sinn der Em pfänger der E r
k lärung  nach den Regeln des redlichen Verkehrs der E r
k lärung  des anderen beilegen muß. D er Erklärende ist 
auf G rund seiner Erk lärung  an das gebunden, was der 
Em pfänger der E rk lärung  nach den Regeln des redlichen  
Verkehrs als den Inhalt der Erk lärung  betrachten muß. 
Er muß sie so gegen sich gelten lassen, w ie sie vom  
andern verstanden werden m ußte ( S c h l e s i n g e r  im  
Kom m . z. A B G B . I I /2  S. 69; G s c h n i t z e r  ebenda S.413, 
417).

V om  Standpunkte der von den Vorinstanzen angestell- 
ten privatrechtlichen Betrachtung käm e es also darauf 
an, w ie die E rk lärung  der Bürgen von den G läubigern, 
insbes. von der KI., verstanden w urde und verstanden 
werden m ußte. H ierau f ist im bisherigen Verfahren nicht 
Bedacht genom men w orden, konnte aber auch gar nicht 
Bedacht genom men w erden, da sich die KI. an der A b 
stimm ung vom 17. Juni 1930 und m it Rücksicht auf ihr 
Absonderungsrecht am Ausgleichsverfahren überhaupt 
nicht beteilig t hat.

Letzterer Um stand beweist bereits, daß der p rivat
rechtliche Standpunkt unanwendbar ist. D ie  K I. ha* ein 
Recht aus der Bürgschaftserklärung nicht deshalb er
w orben, w e il sie die ihr vom Bekl. angebotene B ürg
schaft angenommen, m it ihm  also einen V ertrag  ge
schlossen hat, sondern w eil der Bekl. vor dem Aus
gleichsgericht erklärte, in einem bestimm ten Um fange  
für die Verpflichtungen der Ausgleichsschuldnerin haften  
zu w ollen und w eil das G ericht den auf G rund gericht
licher Abstim m ung der G läubiger zustande gekom m enen  
Ausgleich m it rechtskräftigem  Beschlüsse bestätigt hat. 
Das Rechtsgestaltende im Ausgleichsverfahren sind nicht 
die Erklärungen der Parteien, die nicht in rechtsgeschäft
licher Absicht abgegeben w erden, sondern die Bestäti
gung des Ausgleichs durch das G ericht. In der Rspr. 
zum österreichischen Insolvenzrecht ist die auch in der 
Rechtslehre überw iegend vertretene Entscheidungstheorie 
herrschend geworden.

[Deutsches Recht, Wochenausga^

Die Stellung des Ausgleichsgaranten w ar in der in ^  
Tschechoslowakei zur maßgebenden Z e it noch
Kaiserl. V O . v. 10. Dez. 1914 (R G B l. N r. 337) noch n"

Wausdrücklich geregelt. Eine solche Regelung erfolgte i j - , 
durch einige Bestimmungen des Ges. v. 27. M ärz ‘H i
SdG uV. n F. 64 (siehe § § 2  und 63 AusglO .). Gleichwo" 
ist nicht zu zw eifeln, daß auch nach dem Rechte; 
Kaiserl. V O . nicht nur das Verhältnis des Gemeinscn“ 
ners, sondern auch das des Bürgen zu den G lä u b ig ^
nicht durch einen privatrechtlichen V ertrag, sondern m' r
einen staatlichen H oheitsakt gestaltet w ird , daß da 
auch beim Ausgleichsbürgen Entstehung und Gnu* 
seiner Verpflichtung nicht nach den Grundsätzen * 
bürgerlichen Rechtes zu beurteilen sind, vorausgeSH  
daß der Bürge, w ie dies im vorl. Falle geschehen 
seine H aftungserklärung nicht gegenüber einem V ‘ 
biger, sondern im Zusammenhänge m it dem AusgR1 gr. 
antrage des Schuldners im W ege einer prozessualen f, 
klärung  dem Gerichte gegenüber abgegeben hat. LJu 
eine solche Erk lärung  unterw irft sich der Bürge . 
Rechte des Ausgleichsverfahrens (siehe B ® ,  -ho- 
1. A ufl., 1917, I I  S. 11 und 288 und W e i ß ,  „Tsche^j, 
slowakische Konkurs- und Ausgleichsordnung“ I ^  £[t

E rfo lg t die Haftungsübernahm e des Bürgen nicht ‘ „
privatrechtlichen V ertrag  m it den G läubigern, sonn ^  
durch Erk lärung  gegenüber dem G erichte, dann > 1 s,-e 
ausschließlich nach der Fassung zu beurteilen, 9’ 
in dem rechtskräftigen Beschluß über die Besta 
des Ausgleiches erhält. F ü r die Abfassung dieses ^  
Schlusses ist w iederum  nach den Grundsätzen des 8pf0. 
Z P O ., § 63 AusglO ., wenn gegen das aufgenommen 1 
toko l! von keiner Seite ein W iderspruch erhoben 
der W o rtlau t dieses Protokolls maßgebend, ^ e n n  rif- 
bei Auslegung dieses W ortlautes ebenfalls die Von ^  
ten des § 9 1 4  A B G B . zu beachten sind, also auf de . ej|f 
zu achten ist, der solchen W orten  im  redlicheni vVas 
gegeben w ird , so muß doch alles beiseite bleiben’j(,reii 
in der E rk lärung  nicht selbst enthalten ist. Über e(1f. 
W ortla u t hinaus unterliegen die im Ausgleichsantrag^tigl 
haitenen Erklärungen keiner weitergehenden Erfort» 0ll. 
des wahren W illens der Parteien (SZ. X V  3 1 ) .. In^  seiif 
dere können die sonst fü r den Sinn einer Erklär*™» p^s- 
wichtigen Vorverhandlungen zur Auslegung cl»  
gleichsantrages als einer prozessualen E rk lä rte s  jetf1 
herangezogen werden. D e r Beweis, daß der au irr 
P ro toko ll über die Ausgleichstagsatzung festges* -¡¡giet 
halt des Ausgleiches dem wahren W illen  der be 
Personen nicht entspricht, ist unzulässig (SZ- glag® 
Ebenso unzulässig ist der Versuch, im W e g e dcS_ 
oder einer Einrede einen Irrtum  in der E rk ‘ar 
Ausgleichsbürgen geltend zu machen. Für die ¿c 
Stellung eines angeblich unterlaufenen Fehler® fl ¡¡0  
Protoko llierung  sind auch im Ausgleichsveria nfl ein 
die durch die Z P O . gegebenen W ege gangbar. ^  js > 
Ausgleich als nichtig oder unw irksam  zu bena reg d l ‘ 
w ird  in den § §  57, 58 AusglO . erschöpfend 
U n terläu ft einer Partei bei Abgabe einer , Pr„,;,kufl£e,r 
Erklärung  ein Irrtum , so können die Rechts' r„ rit 
dieses Irrtum s niemals nach Privatrecht, s0 ,

i 57,’ 58 AusglO . erschöpfend 
Partei bei Abgabe einer Pr , ¡.gunf», 

Erklärung  ein Irrtum , so können die ^ ec 1 „jern  
dieses Irrtum s niemals nach Privatrecht, s0“. j)eSei‘1«’ 
nach den Regeln des Prozeßrechts beurteilt n j1 , 42 f f - ) ', 
werden ( S p e r l ,  „Bürgerliche R ech tsp flege“ -’ • /  <red c^ i  

D ie Anfechtung einer Einzelbcstim rniing J j,
liehen Ausgleiches durch einen einzelnen ui< * j, cF 
auch deshalb ausgeschlossen, w eil schon -ne  A 
Grundsätze der G leichstellung aller G läubige nl,r V {, 
fechtung oder R ichtigstellung des Ausgleich ertl de 
allen G läubigern oder gegenüber allen Q  ; r  hrimS itt 
bar w äre. Im  Sinne der vorstehenden Austu ng » 
demnach die T ragw eite  der BürgschaftserK r0 io ^ °  v  
dieser E rk lärung  selbst, wie; sie im Tagsatzung 1 zu 
und im Bestätigungsbesch'lusse ausgedrücK 1' soK
m ittein. Das BG. hat ausgesprochen, daß auc t n ^  
Prüfung der Ausgleich dahin verstanden

• M
w

*  .  V.W» 4 k U U K IV IV U  V IU U 1 I1  .

daß die Bürgen für 30o/o der ursprünglich^  s o l le n
haften. H ä tte  dieser Sinn ausgeschlossen s g es 5(|er 
hatte ausdrücklich gesagt werden müssen, ‘ ^jjeifl w  
um 30 0/0 d e r  A 11 s g I e i c h s q u o t  e nand.e ■ ' ßegcfl , 
Ausgleichsantrag enthält ja die ausdrücknen

e ausu u....
kung, daß die Bürgen nur für 30o/o_der/Äuj’Sj1 a|So

VC"
haften. Diese Ausführungen des BG. werden 
der Rev. m it Recht als aktenw idrig  gerügt.
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Büro-61]1 die Aktenwidrigkeit ist nicht erheblich, weil die 
von h 3ftserklämng aus anderen Gründen nur in dem 
wpi-ri r< Klagenden Partei vertretenen Sinne ausgelegt 

kann. Auch bei der auf die Urkunde selbst be- 
kleKßnk1:en ^ usIegung ist nicht an einzelnen Worten zu 
Wittvr’ s-° ,ern jener Sinn zu ermitteln, der sich bei 
ihrem ^7°® des gesamten Wortlautes der Erklärung in 
von P; ^usammenhange ergibt. Nun ist auffallend, daß 
Bei rw er Haftung für die ersten 30o/0 gesprochen wird. 
0ffenb-Ser j*]dung scheint der Verfasser des Protokolls 
dacht 3r aiJ, k'6 utlrn*ttelbar vorher genannten 35o/o ge- 
efsten "ln Von diesen sollten anscheinend die
nicht n dle Haftung der Bürgen genießen, die letzten 5 
30o/„<"< ,i anw, wären nach den Worten „Für die ersten 
beip-p 'e+ Worte „der AusgIe i chsquote“  irrtümlich 
bar nur u- T, folgenden Halbsatze, in dem doch offen
geteilt w u  ‘ haftung für die 30o/o zwischen den Bürgen 
zugewipCerClen sod> werden jedem Bürgen nicht je 15o/o 
gebünrt,mnA S0Jnc*er.n is* von 15% der von den Bürgen 
men «n , Quote die Rede. Würde dies wörtlich genom- 
der ’ursnr- r  d>e Beiden Bürgen zusammen für 10,5o/o 
1,575o/„, ul"1®l'Hien Forderung und jeder Bürge nur für 
sich wirfpr ursPrünglichen Forderung zu haften, was in 
Hier hat pSP’.uc*lsv9Ü ist und nicht gemeint sein kann. 
v°n die^erf o -cl1 sicherlich richtig zu heißen, daß jeder 
bürgt Hipr iUrSen für je 5 0% der verbürgten Quote 
Protokoll^»3?8 ®eht hervor, daß die Ausdrucksweise des 
klar wjrcj j ‘ass|.rs überhaupt eine nachlässige ist. Völlig 
®chlußsat7p . r c 'nn. der Bürgschaftserklärung aus dem 
bezahlt o,nJ »Soweit die ersten 30o/o der Quote nicht 
bgen Quntß’ii u tet jeder Bürge für die Hälfte der fäl- 
Urs Pr ün o-IYr „ c n beträgt die fällige Quote 35«/o der 
Jum Ausmaß Forderung. Also haften die Bürgen bis 
Persrm l- 3e von 30o/0 der Forderung, jeder für seine
D?Sehunir riZ,U der ursprünglichen Forderung. In 
Bürge für aip’/..„Federung von 53 000 K haftet jeder 
1°550 R _ic„  c.1.®1“ 0 der 35o/0igen Quote im Betrage von 
,jjr&ten 5o/„ j fur 9275 K mit Ausnahme der nicht ver- 
1325 R\ niß m Zorderung (2650 K, hiervon die Hälfte 
a«f 795o R Haftung jedes Bürgen erstreckt sich also

der Rev. über die unterbliebene Par- 
Wurdigunp- .. n8j vmd über die dem BG. bei der Beweis- 
kaerheblich „ f l ? b  unterlaufenen Aktenwidrigkeiten ist 
UrSe im g: d die Haftung des Bekl. als Ausgleichs- 

P Der Bekl k +der Rev- gegeben.
urtei durch Vit weiter eingewendet, daß die klagende 

. / C g r e ß f o r d Slebehjähriges Zögern ihn um seine 
r/ih Weil dicsp g?gen die Hauptschuldnerin gebracht
keit y °rinstanzen'!,1Skhen zahlungsunfähig geworden sei. 
8 ,;,des Qpini,;„ nahmen an, daß eine Verantwortlich- 

64 ABGr ,,Vers für einen derartigen Schaden nach
Vf,.r,Schulden ; oUr,gegcben sei, wenn dem Gläubiger ein 

cgendenfälic „ ,e? 1295 ABGB. zur Last falle, was 
v°n Oer RP,rnicbb zutreffe. Diese Ausführungen wer- 

schp mit der rbö wegen unrichtiger rechtlicher Beurtei- 
r>, U Pit-»» „ i . . aUptuner hplfämnfi H n fi Hph Ol tiit Kirrer
l«n
Stei'i’1 eitle obieF+nU*cUn® Bekämpft, daß den Gläubiger 
der i ngnahme ■, v5 Saumsal verantwortlich mache. Eine 
eine.®??- «ach L  f FraSe erübrigt sich aber, weil 
ein1. burget. Fassung des Ausgleiches die Stelle 
stetn /SPr«ch i c J1 ^ah l er s  hat und einem solchen 
AgrL(vgI. hierzu 7 S § 1364 ABGB. überhaupt nicht zu- 
Ä L ^ S -S S O  u n ^ o T  ° hf '1] e7 er i™ Komm, zum
m >ge

sei,le Rspr. deVr!,-.2!5-® augeführte, später fortgesetzte 
Entsch . y i  'H- Wien, der sich das R G  hereitsWien, der sich das RG. bereits

bene Rsp mi Kommentar von Rouöek
un̂ p? Bürge IV  t  S ° bGer- Brünn).
?i«SatnHter Mitechuwt«ler .haftet nach § 1357 ABOB- aIs
n aun+c„i:cr Büro-p ' / ’, u nicnt nur ausnutsweise w ie  
an den^b.uldtier selFc+0lr!ern selbstschuldnerisch w ie der 
d erQ i~ emen oder / « j  Gern G läub iger steht es fre i, sich 
Büro-p., «biger dern > j der,en zu halten. D ie  Nachsicht, die 
ne rSv Und Zahler auP}schuldner gew ährt, kom m t dem  
«ers 7 ? ngehen'den zustatten. Auch bedarf es ke i- 
fg e n  L P . des B ü rg in h,""784  es des Hauptschuld- 
nach pL,;?feren f ;n;~n und Zahlers, um die Forderung  
Se*bst fn bgkeit der « u11, ,stellen- Dieser hat vielm ehr 
er dieUp die Z a h l u n g “ d SeSen den Hauptschuldner 

Fo‘gcn seine? 7U ,s,orgcn. T u t  er es nicht, so hat 
Zahlungsverzuges zu tragen. Bei

dieser Rechtslage haben Erörterungen über einen angeb
lichen Schadenersatzanspruch des Bekl. aus der Saumsal 
der klagenden Partei zu entfallen.

(RG., VIII. ZivSen., U. v. 5. März 1941, VIII 642/39.)
[N.J

*

** 29. RG. — Art. 131 WeimVerf.; Ges. über die Wieder
vereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich vom
13. März 1938 (RGBl. I, 237); Österr. Kraftfahrzeug-Haft- 
pllichtges. (KraftfHG.). Art. 131 WeimVerf. mit der Be
schränkung des § 839 Abs. 1 S. 2 BGB. hat seit dem Zeit
punkt der Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deut
schen Reich durch das entsprechende Ges. v. 13. März 1938 
im Lande Österreich Geltung. Zur Frage der Betriebs
unternehmereigenschaft i. S. § 1 Abs. 2 KraftfHG.

I. Sach- und Streitverhältnis.
Auf Anforderung des PolPräs. in H. stellte die Erstbekl. 

im März 1938 30 Autobusse mit je zwei Fahrern, darunter 
den Zweitbekl., zu einer „Transportübung“. Der nähere 
Zweck der Inanspruchnahme der Fahrzeuge und das Ziel 
der Fahrt wurde zunächst nicht mitgeteilt. Es handelte sich, 
wie nachher bekannt wurde, um die Sicherung der Maß
nahmen der Reichsregierung zur Wiedervereinigung Öster
reichs mit dem Deutschen Reiche, die durch das entspre
chende Ges. v. 13. März 1938 (RGBL I, 237) vollzogen 
wurde. Auf der darauffolgenden Fahrt stieß der von dem 
Zweitbekl. gelenkte Autobus am 20. März 1938 16 Uhr in 
der Biegung der Landstraße in der österreichischen Ort
schaft A., Gemeinde D., mit einem von dem Erstkl. ge
lenkten Personenkraftwagen zusammen. Hierbei wurde der 
Erstkl. und der in dem Personenkraftwagen mitfahrende 
Zweitkl. verletzt. Wegen des ihnen dadurch erwachsenen 
Schadens, den der Erstkl. vorerst auf 24192,03 ¿R,JH und der 
Zweitkl. auf 15032,88 MJfl berechnet, nehmen die Kl. die 
Bekl., und zwar die Erstbekl. als Eigentümerin des Auto
busses, den Zweitbekl. als dessen Lenker, in Anspruch. Sie 
behaupten, daß der Zweitbekl. den Zusammenstoß schuld
hafterweise dadurch verursacht habe, daß er nicht die für 
ihn nach der damaligen österreichischen Verkehrsregelung 
vorgeschriebene linke Straßenseite, in seiner Fahrtrichtung 
gesehen, eingehalten, sondern auf der rechten Straßenseite 
und in der Biegung mit zu großer Geschwindigkeit ge
fahren sei.

Die Bekl. bestreiten den Anspruch. Sie haben mangelnde 
Sachverpflichtung eingewendet, die Erstbekl., weil das 
Deutsche Reich während der Fahrt der Autobusse hinsicht
lich dieser der Betriebsunternehmer gewesen sei, der Zweit
bekl., weil er während der Fahrt unter dem militärpolizei
lichen Befehl des Deutschen Reiches gestanden habe und 
aus diesem Grunde den Kl. für den ihnen durch den Unfall 
entstandenen Schaden nicht persönlich hafte. Sie bestreiten 
auch, daß der Zweitbekl. gegen die Verkehrsregeln ver
stoßen habe und zu schnell gefahren sei; sie behaupten 
vielmehr, daß der Erstkl. den Zusammenstoß dadurch 
schuldhaft verursacht habe, daß er auf der falschen Stra
ßenseite und zu schnell gefahren sei. Sie bestreiten den An
spruch auch der Höhe nach. — Das Deutsche Reich ist den 
Kl. als Nebenintervenient beigetreten.

Das LG. hat durch Zwischenurteil die Klageansprüche 
gegen die beiden Bekl. dem Grunde nach bejaht. Das BG., 
das das Deutsche Reich bei den Fahrten der Autobusse als 
Betriebsunternehmer angesehen hat, hat die gegen die Erst
bekl. geltend gemachten Forderungen dem Grunde nach für 
nicht zu Recht bestehend erklärt und weiter ausgesprochen, 
daß für den Fall der Rechtskraft des Zwischenurteils dieses 
insoweit als Endurteil zu gelten und als solches zu lauten 
habe: Das Klagebegehren, die. Erstbekl. sei schuldig, dem 
Erstkl. 24192,03 MjK, nebst 5% Zinsen seit dem 21. März 
1938 und dem Zweitkl. 15032,88 nebst 5°/o Zinsen seit 
dem 30. Aug. 1938 sowie beiden Kl. die Prozeßkosten 
binnen 14 lagen bei Exekution zu bezahlen, wird abge
wiesen. Den beiden Kl. wurden auch die sie hiernach 
treffenden Kosten des Rechtsstreits auferlegt. Die gegen 
den Zweitbekl. geltend gemachten Forderungen hat es, wie 
das LG., für dem Grunde nach zu Recht bestehend erklärt.

Gegen das Urteil haben der Zweitbekl. und das Deutsche 
Reich als Nebenintervenient Rev. eingelegt. Der Zweitbekl, 
beantragt, das angefochtene Urteil, soweit es die Forde
rungen der Kl. gegen ihn für dem Grunde nach zu Recht 
bestehend erklärt hat, aufzuheben und die Sache zur Ver-
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handlung und Entscheidung zurückzuverweisen oder die 
Klage auch insoweit abzuweisen. Das Deutsche Reich be
antragt, Aufhebung des Urteils, soweit es die Forderungen 
der K l. gegen die Erstbekl. für dem Grunde nach nicht 
bestehend erklärt hat und W iederherstellung des Zwischen* 
Urteils des LG . insoweit. D ie  Erstbekl. beantragt Zurück
weisung der Rev. des Deutschen Reiches, das Deutsche 
Reich und der Zw eitk l. beantragen Zurückweisung der Rev. 
des Zw eitbekl.

I I .  Z u r  Rev. des Zweitbekl.
Das BG. hat in Übereinstim m ung m it dem L G . angenom

men, daß der Zw eitbekl. den Zusammenstoß der K raftfah r
zeuge allein schuldhaft verursacht habe, und hat den Z w e it
bekl. für den den K l. daraus entstandenen Schaden für haft
bar erklärt. Es ist der Ansicht, daß er auch während der 
Fahrt des Unfallautobusses Dienstverpflichteter der Erst
bekl. geblieben und nicht als „M ilitärperson“ anzusehen 
gewesen sei. Seine Haftung für den Schaden der K l. entnimmt 
es daher aus § 1 Abs. 1 i. Verb. m. § 2 Abs. 1 Satz 2 (Berufs
lenker) des ÖstGes. über die Haftung für Schäden aus dem 
Betriebe von Kraftfahrzeugen (Kraftfahrzeug-Haftpflicht
gesetz =  K ra ftfH G .) v. 9. Äug. 1908 (Ö stR Ü B l. N r . 162) 
i. d. Fass, des BundesG. v. 3. M a i 1922 (R G B l. N r . 300).

D ie  Rev. rügt einmal unrichtige rechtliche Beurteilung  
der Sache nach § 503 N r. 4 Ö stZ P O ., insofern als das BG. 
den Zw eitbekl. und nicht an seiner Stelle das Deutsche 
Reich für die Unfallfolgen habe haften lassen. Sie ve rtritt 
die Auffassung, daß die ganze Fahrt der Autobusse den 
Charakter der Ausübung öffentlicher G ew alt des Deutschen 
Reiches getragen habe, und daß in diesem Rahmen auch 
der Zw eitbekl. als Lenker des Unfallautobusses, der der 
Befehlsgewalt des Führers der Polizeitruppe unterstanden 
habe, tätig  geworden sei. Nach den hier, auch nach der 
Überschreitung der früheren Grenze des Deutschen Rei
ches, anwendbaren reichsrechtlichen Haftungsvorschriften  
habe für die Folgen des etwa von ihm schuldhaft verur
sachten Zusammenstoßes nicht der Zw eitbekl., sondern an 
seiner Stelle das Deutsche Reich einzutreten. D ie  Rev. 
macht w eiter geltend, das Verfahren des BG . leide an einem 
M angel i. S. des § 503 N r . 2 Ö stZP O .

D ie  sachlich-rechtliche Rüge ist für begründet zu er
achten. Nach dem Sachverhalt handelte es sich von vorn
herein, wenn dieses auch erst später bekannt wurde, um 
den Einsatz der durch die Autobusse zu befördernden 
Polizeitruppe zur Sicherung der Maßnahm en der Reichs
regierung, die aus Anlaß der W iederverein igung Ö ster
reichs m it dem Deutschen Reich getroffen wurden. Dieser 
staatswichtige Zw eck, sowie die Unbestim m theit zunächst 
des Zieles der Fahrt und der A rt und Dauer der V erw en
dung der Fahrzeuge, die naturgemäß ganz von der Ge
staltung der Verhältnisse abhing, die sich m it der sich voll
ziehenden E ingliederung Österreichs ergab und diesen an
gepaßt sein mußte, über die daher nur der Führer der 
Polizeitruppe zu befinden hatte, kennzeichnen die Fahrt 
—  zunächst für das Recht des Altreichs —  nicht als eine 
privatrechtliche, in den bürgerlich-rechtlichen Verkehrs
kreis fallende, sondern als polizeiliche D ienstfahrt, als eine 
fü r das Deutsche Reich in Ausübung öffentlicher G ew alt 
i. S. des A rt. 131 W eim Verf. erfolgende. Sie stand m it jenem  
Zweck, dem sie unm ittelbar diente, in dem inneren Z u 
sammenhänge, w ie ihn die Rspr. des RG. für die A nw en
dung dieser gesetzlichen Bestimmung verlangt (vgl. R G Z . 
125, 98; 155, 186 [188/89] =  JW . 1937, 2516 ><; R G Z . 160, 
193 [203/204] =  D R . 1939, 1785 R R G Z . 162,' 309 [312] =  
D R . 1940, 454 19 und das U rt. des erk. Senats v. 10. Jan. 
1941, I I I  34/40). F ü r die Anw endbarkeit des A rt. 131 W eim 
V erf. ist es hierbei, w ie  zu bemerken ist, ohne Belang, ob 
die Gestellung der Autobusse durch die Erstbekl. auf Grund  
einer privatrechtlichen Vereinbarung zwischen ih r und dem 
durch den PolPräs. in H . vertretenen Deutschen Reiche er
fo lgt ist oder auf G rund des W ehrleistG . v. 13. Juli 1938 
(R G B l. I, 887), das m it Rückwirkung auf den 11. M ä rz  1938, 
den T ag  des Einrückens der deutschen Truppen in Ö ster
reich und des Beginnes der Fahrt der Autobusse, erlassen 
worden ist (§ 35 Abs. 1 daselbst). D e r Rechtscharakter der 
Fahrt selbst w ird  davon nicht berührt.

D e r Zw eitbek l. als Lenker eines der Autobusse machte 
die Fahrt entsprechend nicht als eine nach bürgerlich-recht
lichen Gesichtspunkten zu beurteilende Privatfahrt m it, 
sondern er übte dabei zu seinem T e il in dem bezeichnten  
Rahmen ihm  anvertraute hoheitliche G ew alt aus (vgl. dazu

besonders das letztbezeichnete U rte il des Senats). Dann* 
w ar er als „Beam ter“ i. S. des A rt. 131 W eim Verf. anzU" 
sehen. Denn nach der Rspr. des RG. (R G Z . 142, 190 [ IW  
=  JW . 1934, 209 R R G Z . 151, 385 [386/87] =  JW. 1930» 
2975»; R G Z . 155, 362 [364] =  JW . 1937, 2 9 1 6 « ; R G Z. 15»> 
95 [97/98] =  JW . 1938, 2481 18; R G Z . 159, 235 [236/37] =  
JW . 1939, 6 9 3 5) gelten als „Beamte“ i. S. dieser Bestu»' 
mung nicht nur Beamte im staatsrechtlichen Sinne, sonder» 
alle Personen, die der Staat oder eine dazu befugte Köf' 
perschaft m it öffentlicher G ew alt umkleidet. Das ist, 
sich aus dem dargelegten ergibt, bei den Lenkern der Auj0' 
busse durch das Reich geschehen. Sie standen unter der 
Befehlsgewalt des Führers der Polizeitruppe, dessen na»1* 
dem staatshoheitlichen Zw eck sich richtenden Weisungen 
sie bei der Ausführung der Fahrt zu folgen hatten. Daß sl 
hierbei, also bei der Ausübung der öffentlichen GewaU 
dritten an dem Verkehr teilnehmenden Personen 
über die Amtspflicht hatten, die Verkehrsregeln zu beacht» 
und eine schuldhafte Verletzung derselben zu vermeid»”’ 
bedarf keiner weiteren Darlegung.

Im  allgemeinen trifft nach A rt. 131 W eim Verf. die Ve*' 
antwortlic'hkeit für die Folgen der Verletzung der Any ' 
pflicht das Gemeinwesen (Staat und Körperschaft d 
öffentlichen Rechts), in dessen Dienst der „Beamte“ ste”d 
nicht dasjenige, von dem die ausgeübte öffentliche Gew» 
ausgeht (R G Z . 140, 126/27 =  JW . 1933, 1583“; RGZ.
385 [388, 389] =  JW . 1937, 395»). Steht indessen der 
amte nicht im D ienst eines solchen Gemeinwesens, s° n a(. 
im  D ienst eines Privatunternehmens, so fällt die Vera ¡t 
w ortlichkeit auf das Gemeinwesen zurück, das ihn vV  
öffentlicher G ew alt umkleidet und dam it für den Ber®?, 
des Haftungsrechts zum „Beamten“ gemacht hat ( R y J  
142, 190 [196/97] =  JW . 1934, 209 *; R G Z . 158, 95 [9S/99J 
JW . 1938, 2481 *8). D ie  Erstbekl. ist nach ihrer ReC?js 
gestalt nicht als eine Körperschaft des öffentlichen 
sondern als ein Privatunternehmen anzusehen. D ie  bei 
Ausführung der Fahrt m it den Autobussen w eiter in , 
Dienst stehenden Lenker —  der Umstand, daß sie unt.?rjgrt 
fehlsgewalt des Führers der Polizeitruppe standen, nn ^  
an dieser Stellung zu ihrer D ienstherrin , der EfSi?*t,er 
nichts —  sind, w ie dargelegt, vom Reich m it Offen*11 
G ew alt, und zw ar Polizeigew alt, beliehen worden.
Reich hatte daher an ihrer Stelle für die Folgen einzu*1 
die aus der schuldhaften Verletzung D r itte r bei Ausium ^  
der Fahrten durch einen Lenker der Autobusse, s0„ 039 
Zw eitbekl., entstanden (A rt. 131 W eim Verf. i. Verb, m- 8

D er Zw eitbekl. schied danach aus der unmittelb3^  
H aftung für den von ihm verursachten Schaden de 
gegenüber aus. Fahrt

Diese Rechtslage w ar, jedenfalls solange sich die £j, 
auf dem Boden des bisherigen Reichsgebiets vollzog» jfUg 
dem Recht des Altreichs gegeben. D er Verkehrslinie11 ,erri 
sich nun aber nicht auf dem Boden des Altreichs, s°  eiCh, 
in dem Gebiet des bisherigen Bundesstaats Osty» zll, 
kurz nach dessen Eingliederung in das Deutsche ^¡¿ei»  
Es erhebt sich die Frage, ob und inw iew eit sich aUS, i afttiiig 
Umstand eine andere rechtliche Beurteilung der n  y ef. 
für den von einem Lenker der Autobusse verursachte 
kehrsunfall und eine Schädigung D r itte r  ergibt- ¿)steT 

Durch A rt. I  Ges. über die W iedervereinigung ~Jurd» 
reichs m it dem Deutschen Reiche v: 13. M ä rz  191° ^ la f* 
Österreich zu einem Lande des Deutschen Reiches ejn- 
und in dieser Gestalt dem Deutschen Reiche organ'S da5 
gegliedert. Nach A rt. I I  dieses Gesetzes blieb jei! eS in 
damals in Österreich geltende Recht bis auf vvei -  ¡cfis* 
K raft. W eiter w ar bestimmt, daß die Einführung d^> nzlef 
rechts in Österreich durch den Führer und R e ic n -V iStef 
oder den von ihm dazu bevollmächtigten Reichs g jir 
erfolge. Nach A rt. I I I  w urde der R M d l. ermächtig*» zuf
vernehmen m it den beteiligten Reichsministern rjjclierl 
Durchführung und Ergänzung des Gesetzes erforc . jjerzü 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften zu erlassen- 193“ 
trifft die Verordnung zu diesem Ges. v. 16. M® u de*1 
(R G B l. I, 249) noch nähere Bestimmungen. D  
1. E rlaß  des Führers und Reichskanzlers über di 
rung deutscher Reichsgesetze in Österreich v. 16-J JmereR” 
(R G B l. I, 247) w urde bestimmt, daß der G e ltu n g s ^  das 
der Verkündungsblätter des Deutschen Reichs Sic» g . • 
Land Österreich erstreckt und daß die Reichsges rejtii' 
nach dem Inkrafttreten des Ges. über die Wiede
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Sng Österreichs mit dem Deutscheil Reiche verkündet 
kr/s*1!’ iür das Land Österreich gelten, sofern ihre In- 
vn!f l unS. ihr das Land Österreich nicht ausdrücklich 
Rei n â en *s* (§ t); weiter wurde (im § 2) eine Reihe von 
Lan i ??Setzelt besonders staatsorganisatorischer Art im 

ncle Österreich für anwendbar erklärt. In der Folge sind 
I n, ẑ ar verschiedene reichsgesetzliche Vorschriften im 
Verf 6- ? sterreich eingeführt worden, aber Art. 131 Weim- 
den1' Isj  doid bisher nicht (ausdrücklich) eingeführt wor- 
n ’ !Lnd das ABOB. ist in Österreich in Geltung geblieben, 
v oi , v. 3- Mai 1909 (RGBl. 437) i. d. Fass, des Ges. 
Sgi ' Jub 1923 (RGBl. I, 743) und den weiteren durch Ge
il,,,:,,, Uad Verordnungen getroffenen Änderungen ist erst 
vom i dIe Y°- v- 23- März 1940 (RGBl. I, 537) mit Wirkung 
den m 1940, mit den aus Art. II bis IV sich ergeben
in A jbgnbcn, in der Ostmark eingeführt worden, wobei 
SchflH' i?. nocb ausdrücklich bestimmt wurde, daß auf 
4as k-e uS ade> Oie sich vor dem 1. April 1940 ereignet haben, 
hiiun 1S i r ’n der Ostmark (und dem Reichsgau Sudeten- 
War aFe ende Recht Anwendung finde. Das ÖstKraftfHG. 
in Q |*so zur Zeit des Unfalles im Lande Österreich noch 
lun„_ tu,n£> w*e ebenso die österreichischen Verkehrsrege- 

^en dort noch galten.
WeiJy Gnundcharakter und die Bedeutung des Art. 131 
schein, 61 1 bat das RG. sich wiederholt, so in den Ent- 
dinc-« ungen RGZ. 102, 166 [16S/172]; 106, 34 ff. und neuer- 
(R07 ,!?nders in dem Urt. v. 17. Febr. 1939, III 151/1937 
chen p !? 1.®  fl9b, 196] = DR. 1939, 1785 >) ausgespro
c h e n 4 dargelegt: Diese gesetzliche Bestimmung, die 
Qeitup ar anzuwendendes Recht enthalte und weiter in 
durch f  Seblieben sei, obwohl die WeimVerf. als solche 
habe iPen Umbruch im Jahre 1933 ihre Gültigkeit verloren 
Betrar-nf n en Rechtsgedanken der Staatshaftung in dem in 
Ländern kornrnenden Rahmen, der schon in verschiedenen 
für dasn gesetzlich verankert gewesen sei, abschließend 
iugninrPn5e Reichsgebiet fest. Es liege ihr die Erwägung 
Öffentiiri5’ da,b es ein Gebot der Gerechtigkeit sei, den 
tieinScu"f,n verband (Staat, Gemeinde usw.) als die Ge- 
Seiibt vi7lt’j ln deren Dienst die hoheitliche Gewalt aus- 
Sc.hädinpni ’ aucd inr die dabei schuldhaft begangenen 
mit zunlc u11 Amtshandlungen eintreten zu lassen, und da- 
s?ines Srh a dem betroffenen Volksgenossen den Ausgleich 
j chern o  s durch einen leistungsfähigen Schuldner zu 
P n Schärt’ es dagegen unbillig wäre, den Verletzten an 
«5satz (]Pc%er, selbst zu verweisen, der möglicherweise zum 
7aats- nriS bc. ,adens außerstande sei. Weiter sollte mit der 
, r >m «ffr v^rbandshaftung zugleich auch den Belangen 
, r4en ; *:n'hchen Dienst handelnden Personen gedient 
l!)<J ein p d^m deren unmittelbare Haftpflicht aufgehoben 
,örde ühlU,Ckgriff Segen sie ihrer Vorgesetzten Dienstbe- 
Cche in a-ue" werde- Diese gesetzliche Regelung ent- 
n Senwän;1 ubrigen in ihrem Grundgedanken auch dem 
Ll Staafc;i,hT(n Rechtsdenken, wie denn der Grundgedanke 
uhrten geset 1‘"i/ in neu<rren> in jenem Urteil näher ange-

0 frage kr,’ w!e.lnl vorb Falle, die Haftung des Reiches 
h;!,et des n  n lbre Anwendbarkeit einheitlich im ganzen 

des u- jebdeutschen Reiches und damit auch im Ge-

en f  f  ueucieu, m  jenem u r te i l  naner ange
f Pieser r f ,zllcllen Bestimmungen anerkannt worden sei 
•al,s SoWeii ,aral<ter der Bestimmung verlangt nun, jeden

& & r  .......... *• .........—
Aet desel-G.ro . _______________ ________  _
li)l er'bliek1Sher!gen Bundesstaats Österreichs von dem 
ans ein l o„a,n’, ln dem dieses durch das Ges. v. 13. März 
di« dieses r  u-es Deutschen Reiches und die Reichshoheit 
L j jn ausgedehnt wurde. Bei Schädigungen,
H6rches DrittleIbarer Ausübung der Hoheitsgewalt des 
^ste

diRooiii deir! deutschen Reiche Reichsangehörigt 
tüf ^Wohnpr!?^ reĉ ^ che Behandlung zuteil werden wie 
Xu a_  n des Altreichs. Es kommt aus diesem Grunde

1 »uouuuû  Vtl 1 lUllCllb̂ CWdll ULb

des I aiAen zugefügt werden, muß daher den Bewoh- 
M.'Cichs Österreich, die mit der Wiedervereinigung
de„ 3  dieselbe

dieWo,hnern d
daterreicbnwend «auf *  v°n i
Snlichen’R°b, d'ŝ nte Qjßestim
te^ 6 dort lin in V v— , ‘“ “ S ™  u c ih c ik i w eruen,
®Gn’idurchrii»t bestand Allerdings hatte die zuletzt gel- 

I, Nr ^om der Bundesregierung v. 24. April 1934 
'Ui pS Oster«; u ^  e'ngeführte Verfassung des Bundes- 

a ndsatv ° , ln Art. 14 eine dem Art. 131 WeimVerf. 
tl,uL?®r Oris,en̂ (sprechende Haftung des Bundes der Län- 

ssaörner Jpmemden und der sonstigen Selbstverwal- 
, eschaften vorgesehen, die Haftung jedoch auf

uar=. ,*ct i  Vn„ u i  w c m iv c ii. im uanue
an nun l606/11 Augenblick an grundsätzlich nicht 

L 'H c Rp ,.das österreichische Recht eine gleiche ge- 
So|,ite oder n;‘lPfn“ nS über die Staatsverantwortlichkeit 
tenrle dort mag indes bemerkt werden, daß eine'.ment bestand 411„r,i:„— j :__...i

den Fall der vorsätzlichen oder grobfahrlässigen Schadens
zufügung durch die als deren Organe handelnden Personen 
beschränkt. Die nähere Regelung war aber einem Bundes
gesetze Vorbehalten. Diese Regelung ist nicht erfolgt. Durch 
das BundesG. v. 19. Juni 1934 (RGBl. II, Nr. 75) ist im § 8 
zu Art. 14 der Bundesverfassung nur bestimmt, daß die 
bisher geltenden Vorschriften über Schadensersatzhaftun- 
gen von Gebietskörperschaften und der als ihre Organe 
handelnden Personen bis auf weiteres in Kraft blieben, daß 
weiter die Schadensersatzhaftüng des Bundes und der 
richterlichen Beamten nach dem Ges. v. 12. Juli 1872 (BGBl. 
Nr. 112) (SyndikatsG.) nur im Falle eines vorsätzlich oder 
grobfahrlässig zugefügten Schadens eintrete. Im übrigen 
blieb die gesetzliche Regelung der Staatshaftung i. S. des 
Art. 14 der Bundesverfassung offen.

Nach dem Dargelegten hat aber, ohne daß es einer be
sonderen reichsgesetzlichen Einführung bedurft hätte, die 
Bestimmung des Art. 131 WeimVerf. auch im Lande Öster
reich von dem Augenblick seiner Wiedervereinigung mit 
dem Deutschen Reiche an Geltung. Erkennt man damit den 
Grundsatz der Staatshaftung gemäß dieser Bestimmung 
für das Land Österreich an, so kann die Haftung des 
Reiches dort andererseits auch nur unter denselben Vor
aussetzungen wie im Altreich Platz greifen. Nach Art. 131 
WeimVerf. i. Verb. m. § 839 Abs. 1 Satz 2 BGB. ist bei 
fahrlässiger Amtspflichtverletzung die Haftung des Rei
ches aber nur eine subsidiäre, sie ist nur dann gegeben, 
wenn der geschädigte Dritte nicht auf andere Weise Ersatz 
zu erlangen vermag. Diese Beschränkung der Haftung nach 
§ 839 Abs. 1 Satz 2 BGB., die ein Wesensmerkmal der 
reichsrechtlichen Staatshaftung ist, hat die Bestimmung 
des Art. 131 WeimVerf. mit der Ausdehnung ihrer An
wendbarkeit auf das Land Österreich mit hinübergenom
men, und sie hat dort ebenfalls ohne besondere reichs
gesetzliche Einführung Geltung. Damit besteht dort inso
weit im Lande Österreich derselbe Rechtszustand wie im 
Altreiche.

Die Haftung des Reiches nach Art. 131 WeimVerf. i. Verb, 
m. § 839 BGB. an Stelle des die Amtspflichtverletzung be
gehenden Beamten schließt nun nach feststehender Rspr. 
des RG. (RGZ. 139, 149 [152] = JW. 1933, 1189 RGZ. 
151, 385/386 = JW. 1936, 2975 >; RGZ. 154, 117 [123] = 
JW. 1937, 1706 5; RGZ. 165, 91 [971 = DR. 1941, 270*; 
RGZ. 125, 98 zu § 18 KraftfG.) eine Inanspruchnahme des 
Beamten aus Verschulden auf Grund der allgemeinen Be
stimmungen über die unerlaubten Handlungen (§§ 823 ff. 
mit §§ 89, 31 oder § 831 BGB.) wie im gegebenen Falle 
auch auf Grund des § 18 KraftfG. aus. Für das im übrigen 
hier im Lande Österreich anwendbare österreichische 
Recht (§§ 1295 ff. ABGB.) hat angesichts der Bestimmung 
des Art. 131 WeimVerf. dasselbe zu gelten. Der Anspruch 
aus einer Gefährdungshaftung, so aus § 7 KraftfG., blieb 
hingegen für das Altreich unabhängig von der Haftung aus 
jener Bestimmung bestehen (RGZ. 145, 177 [181/182] = 
JW. 1934, 3273 10). Auch dieser Grundsatz muß gegenüber 
jener Bestimmung für das sonst fortgeltende österreichische 
Recht zur Anwendung kommen. Hier erhebt sich für den 
vorliegenden Fall die Frage, ob die in § 1 Abs. 1 i. Verb. m. 
§ 2 Abs. 1 Satz 2 KraftfHG. geregelte Haftung des Lenkers 
eines Kraftfahrzeugs als eine Gefährdungs- oder als eine 
Verschuldenshaftung anzusehen ist. § 1 Abs. 1 KraftfHG. 
bestimmt zunächst die grundsätzliche Haftung des Len
kers wie des Eigentümers für den durch den Betrieb eines 
Kraftfahrzeugs verursachten Schaden. Damit ist für beide, 
also auch den Lenker im allgemeinen, erkennbar eine Ge
fährdungshaftung festgelegt, wie im Falle des § 7 KraftfG. 
für den Halter eines Kraftfahrzeugs. Während aber § 2 
Abs. 1 Satz 1 für sie entsprechend den erschwerten Ent
lastungsbeweis ähnlich wie im § 7 Abs. 2 KraftfG. vor
sieht, schließt der, durch das Ges. v. 3. Mai 1922 neu ein
geführte § 2 Abs. 1 Satz 2 die Ersatzpflicht des Berufs
lenkers, d. h. desjenigen, der das Kraftfahrzeug in Aus
übung seines öffentlichen oder vertragsmäßigen Dienstes 
oder einer im öffentlichen Interesse übernommenen Pflicht 
geführt hat, schon dann aus, wenn das schädigende Er
eignis nicht durch ein Verschulden des Lenkers verursacht 
worden ist. Der Berufslenker ist hiernach hinsichtlich der 
Haftung erkennbar von den sonstigen Kraftfahrzeuglenkern 
geschieden und von der für letztere und den Eigentümer 
(nach § 1 Abs. 2 auch Betriebsunternehmer) bestimmten Ge
fährdungshaftung ausgenommen, und es ist für ihn eine
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Verschuldenshaftung eingeführt worden, nur mit der Maß
gabe, daß sein Verschulden vermutet wird und er sich im 
gegebenen Falle zu entlasten hat. Für den Berufslenker gilt 
danach derselbe Haftungsgrundsatz aus Verschulden wie 
für den Führer des Kraftfahrzeugs nach § 18 KraftfG.

Als Berufslenker i. S. des § 2 Abs. 1 Satz 2 KraftfHG. ist 
der Zweitbekl., der, wie oben dargelegt, in Ausübung 
öffentlicher Gewalt den Unfallautobus gelenkt hat, anzu
sehen. Seine danach sonst etwa gegebene Haftung für den 
den Kl. entstandenen Schaden ist durch die für ihn als 
„Beamten“ eintretende Haftung des Reiches nach Art. 131 
WeimVerf. ausgeschlossen.

Hiernach ist ein Schadensersatzanspruch der Kl. gegen 
den Zweitbekl. aus Anlaß des Zusammenstoßes der Kraft
wagen der Parteien entgegen der Ansicht der Vorinstanzen 
nicht begründet. Wegen dieser unrichtigen rechtlichen Be
urteilung der Sache (§ 503 Nr. 4 ÖstZPO.) war der Rev., 
ohne daß es noch eines Eingehens auf die von ihr vorge
brachten Verfahrensriigen bedurfte, Folge zu geben, das 
Urteil abzuändern und die Klage gegen den Zweitbekl. ab
zuweisen (§ 510 Satz 1 ÖstZPO., Urt. des Obersten Ge
richtshofs v. 30. Jan. 1917: AmtlSamml. 19 Nr. 1820).

III. Zur Rev. des Nebenintervenienten (des Deutschen
Reiches; vgl. § 19 Abs. 1 ÖstZPO.).
Diese Rev. richtet sich gegen die vom BG. ausgespro

chene Verneinung des aus § 1 Abs. 1 KraftfHG. hergelei
teten Klageanspruchs gegen die Erstbekl. Diese gesetzliche 
Bestimmung findet nach dem oben dargelegten vorliegen- 
denfalls Anwendung. Das BG. hat angenommen, daß wäh
rend der fraglichen Fahrt der Autobusse und so zur Zeit 
des Unfalles hinsichtlich des von dem Zweitbekl. gelenkten 
Autobusses das Deutsche Reich Betriebsunternehmer i.S. 
des § 1 Abs. 2 KraftfHG. gewesen sei und daher statt der 
Erstbekl. gegebenenfalls für den den Kl. aus dem Ü.nfall 
entstandenen Schaden hafte. Die Betriebsunternehmereigen
schaft des Deutschen Reiches folgert es aus der Art der 
Überlassung der Autobusse durch die Erstbekl. an die Be
amten des H.er PolPräs., wobei es dahingestellt sein läßt, 
ob das Deutsche Reich die Autobusse gemietet oder sie 
nach § 15 WehrleistG. (jetzt RLeistG. v. 1. Sept. 1939 [RGBl. 
I, 1639]) angefordert habe, ferner daraus, daß das Deutsche 
Reich durch die Polizeitruppe die volle Verfügungsgewalt 
über sie während der Dauer ihrer Benutzung gehabt habe. 
Entscheide man sich für die Annahme einer privatrecht- 
lichen Überlassung der Wagen zur Benutzung, dann komme 
jedenfalls Miete, nicht etwa ein Werkvertrag, in Frage.

Die Rev. des Nebenintervenienten greift diese Rechts
auffassung nach § 503 Nr. 4 ÖstZPO. als rechtsirrig an, 
jedoch zu Unrecht. Nach § 1 Abs. 2 KraftfHG. ist „Be
triebsunternehmer“ den'enige, dem das Kraftfahrzeug zur 
Zeit des schädigenden Ereignisses zum Betriebe auf eigene 
Rechnung und Gefahr überlassen war. Bei dieser Umgren
zung des Begriffes, der im wesentlichen mit derjenigen des 
„Halters“ im § 7 Abs. 1 KraftfG. übereinstimmt (RGZ. 
161, 359 [360/611), bestimmt sich die Betriebsunternehmer
eigenschaft danach, wer das Kraftfahrzeug wie ein Eigen
tümer zu seinem, nicht notwendig wirtschaftlichen Nutzen 
verwendet und entsprechend die damit verbundenen Ge
fahren und Lasten trägt (Urt. des Obersten Gerichtshofs 
v. 3. Febr. 1915: GlUnF. 18, 155 [156/57] Nr. 7289, und vom 
20. Mai und 5. Nov. 1930: AmtlSamml. 12 Nr. 126 und 280; 
RGZ. 93, 222 [223[ für § 7 KraftfG.). Ob diese Voraus
setzung gegeben ist, ist nach den Umständen des einzelnen 
Falles zu beurteilen und ist vorwiegend eine Frage tat
richterlicher Art (RGZ. 161, 361; weiter 78, 179 [182] und 
141, 400 [402] = JW. 1933, 2382 für § 7 KraftfG.). Dabei ist 
aber zu beachten, daß nach § 1 Abs. 4 KraftfHG. dem 
Eigentümer eines Kraftfahrzeugs der Beweis obliegt für 
seine Behauptung, daß ein anderer Betriebsunternehmer sei.

Nach den Feststellungen der Vorinstanzen lag nun die 
Sache so, daß der PolPräs. in H. von maßgebender Reichs
stelle die Weisung erhalten hatte, die zur Beförderung einer 
Polizeitruppe für eine „Transportübung“ benötigten Kraft
fahrzeuge sicherzustellen und bei den in Betracht kommen
den Stellen „anzumieten“ . Bei den zu diesem Zwecke ge
pflogenen Verhandlungen zwischen dem Vertreter der Po
lizei und demjenigen der Erstbekl. ist nur über die Not
wendigkeit und Dringlichkeit der Wagengestellung für 
öffentliche Zwecke, nicht aber über das Entgelt für die 
Überlassung der Wagen, so darüber, ob die Bedingungen 
für Fernfahrten zugrunde gelegt werden sollten, gesprochen

worden. Auch die Frage der Haftpflicht während der Fahr* 
wurde nicht berührt. Die Dauer des Bedarfs sowie Ziel 
und Zweck der Fahrt wurden zunächst nicht angegeben- 
Erst nachträglich wurde dem Vertreter der Erstbekl. m1 _ 
geteilt, daß die Wagen für etwa zwei bis drei Tage ge" 
braucht würden. Der Gebrauch hat dann jedoch wesentlich 
länger gedauert. Auch die Frage der Beschaffung des B ' 
triebsstoffs wurde nicht geregelt. Er ist dann jedoch vo 
der Polizeibehörde beschafft worden. Zu jedem Wage 
wurde die Gestellung von zwei Fahrern verlangt, die auc 
von der Erstbekl. gestellt und entlohnt wurden. Sie stände > 
wie das BG. hervorhebt, während der Fahrt unter der 
fehlsgewalt des Führers der Polizeitruppe, der bestimm > 
wann, wohin und wie gefahren werden sollte.

Wenn das BG. nach diesem Sachverhalt die Betrieb^ 
unternehmereigenschait des Deutschen Reiches i. S. des 9 
Abs. 2 KraftfHG. als gegeben ansieht, so begegnet <* 
keinem Rechtsbedenken, auch nicht bei Berücksichtig11/^ 
der der Erstbekl. nach § 1 Abs. 4 KraftfHG. obliegend 
Beweislast für diese Eigenschaft des Deutschen Reica ’

[Deutsches Recht, Wochenausgabe

wenn
pal!«Insbesondere ist es rechtlich nicht zu beanstanden, 

es für die Beurteilung dieser Frage im vorliegenden ra)ß 
dem Umstande ausschlaggebende Bedeutung beimiß*» “ e 
das Deutsche Reich durch den Führer der Polizeitr11! 
die volle Verfügungsgewalt über die Fahrzeuge besau 
die Zeitdauer, die Richtung und das Ziel der Fahr* ^  
stimmte. Die Verfügungsgewalt über die Fahrzeuge *s* 1(g 
das Vorliegen der Betriebsunternehmereigenschaft 
von besonderer, in der Regel ausschlaggebender 
tung. In dem vorliegenden Falle gibt sie nun dem r g 
liehen Verhältnis des Deutschen Reiches zu den Fahrz^
während der Fahrt das Gepräge. Ihr gegenüber so
weiter noch in Betracht kommenden Umstände zU.ri)cK’j3e- 
besonders der Umstand, dem sonst eine wesentliche ^ 
deutung für die Beurteilung zukommen kann, daß dj® j^j, 
bekl. die Lenker der Fahrzeuge gestellt hat (vgl. ROZ- A 
359/360 für den Fall der Vermietung eines Kraftfahrze 
Ist der Eigentümer sonst etwa in der Lage, ge
Fahrzeuglenker auf die Art der Benutzung der Fahr ent- 
Einfluß auszuüben und sie zu überwachen, so wa. efldefl 
sprechende Einflußnahme der Erstbekl. im vor*lf/?* und 
Falle durch den oben bezeichneten Zweck der f ahr ^  
die daraus sich herleitende Bestimmung des Führe1-̂ ge- 
Polizeitruppe über Ziel und Art der Fahrt weithin -Jfs 
schränkt und im wesentlichen ausgeschaltet. Angcs 
dieses Charakters der Fahrt tritt weiter völlig inaticb 
Hintergrund, daß die Erstbekl. die Fahrzeuglenker er, 
für die Zeit der Fahrt entlohnt und die Kosten ihrer gnp 
kurift bestritten hat, ferner, wie die Berechnung iCufSche 
gelts für die Benutzung der Fahrzeuge durch das das 
Reich gedacht war, wie freilich andererseits auch, o ul)d 
Deutsche Reich den Betriebsstoff für die Fahrt besorg 
bezahlt hat. zU f0l-

Aus den gegebenen Umständen ist mit dem B*-*' * e 
gern, daß das Deutsche Reich durch die Polizei ”  se i<  
der Tat die Kraftfahrzeuge wie ein Eigentümer /U-C|1tigen 
Nutzen, nämlich zur Erreichung des Staate))' § 1 
Zweckes, verwendet hat und daß er sie daher l. b>- . ße- 
Abs. 2 KraftfHG. auf seine Rechnung und Ge'.alirzU e»*' 
trieb genommen hatte. Dabei ist es für die hier 
scheidende Frage rechtlich ohne Belang, ob das palir' 
Reich, was das BG. in erster Linie erwogen hat, ("ht|icheI? 
zeuge von der Erstbekl. auf Grund einer privatre j, be{ 
Vereinbarung für die Fahrt gemietet hat, was injj1 eStatW 
der Inanspruchnahme auf Grund des WehrleistG- g 
war (Urt. des erk. Senats v. 13. Dez. 1940, III rie se t..  . . .  r ~ __ 1  A i lX i f S  ^  ...nS165, 323 [331]), oder ob es sie auf Grund ß‘etieSforderull=f 
angefordert und die Erstbekl. lediglich dieser An ang£ 
Folge gegeben hat. Auch im letzteren Falle mm3̂  fiiv
sichts der bezeichneten vollen Verfügungsgevval U(Sc|L 
rers der Polizeitruppe über die Fahrzeuge das paheg 
Reich als Betriebsunternehmer angesehen wer*. '0b elIV 
kann es dann weiter auch dahingestellt b le ib e ^ e b  
Inanspruchnahme der Fahrzeuge auf Grund des 9 V s ß ’ 
leistG. (Überlassung von Gegenständen), 
meint, oder auf Grund des § 16 WehrleistG. t)3 ^  v°. 
von Beförderungen), wie das LG. angenommen |  
liegt. Auch bei Annahme einer Inanspruchnahm zU 8 * 
WehrleistG., bei der sonst allerdings im Gegen- „baß Aei
im allgemeinen die Betriebsunternehmereigen- ■ gfj. o
Leistungspflichtigen bestehen bleibt (vgl. dazu
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j^dl. v. 5. April 1939, I Ra 313/39-116 [RMBliV. 1939, 
yP- 811/812], Rechtsgrundlagen Nr. 1 zu a und b und d. 
Jjfütung , für die Inanspruchnahme der Kraftfahrzeuge 
? ')> würden die oben bezeichneten besonderen Umstände, 
Wer denen die Fahrt durchgeführt wurde, die Betriebs- 

habernehmereigenschaft des Deutschen Reiches begründet

Ist hiernach das Deutsche Reich hinsichtlich des Unfall- 
A/busses als Betriebsunternehmer i. S. des § 1 Abs. 2 
J/äftfUG. anzusehen, dann kommt nur dessen Haftung, 
>ctlt diejenige der Erstbekl. für den den Kl. durch den 
blsanrmenstoß der Fahrzeuge entstandenen Schaden in 
JJe. Der Klageanspruch gegen die Erstbekl. ist somit 
ä m BQ. mit Recht als dem Grunde nach nicht bestehend 
flj>esehen worden. Der Rev. des Nebenintervenienten war 

tler keine Folge zu geben.
III. ZivSen., U. v. 4. April 1941, III 58/40.) [He.]

*

JO. Rq . _  §§ 26, 28 TschechGcs. v. 12. April 1921 betr. 
n vorübergehende Regelung der Finanzwirtschaft der 
q jn.eJden und Städte mit Munizipalrecht (SdGuV. Nr.329). 
rechn- n nac*1 § dieses Gesetzes sind stets öffentlich- 
iji'tucher Natur. Dagegen können Beiträge nach § 26 
8inn ? Gesetzes mit den Beteiligten vereinbart werden. Sie

Di
insoweit privatrechtlicher Natur.

hat im Jahre 1933 mit bedeutendem Kostenauf- 
'hjen Schlachthof modernisiert und zur Deckung der 

4 ,en in der Stadtvertretungssitzung v. 27. Okt. 1933 eine 
Scjjj fnng der Sätze der Vieh- und Fleischbeschau- und der 
ScJJttiausgebühren beschlossen. Da gegen diesen Be- 
tit j.  von den Steuerzahlern Rekurs eingebracht wurde 
hat ®!e daher diese Gebühren vorläufig nicht erheben konnte, 

^en Ficisehern in F., auch mit dem Bekl. ver- 
um sie zur freiwilligen Zahlung dieser Gebühren 

153, Palassen. In der Sitzung des Stadtrates vom 29. März 
ä.fbjwurde ein neuer Tarif für diese Gebühren ausge- 
Han ! Ullcl ^er Gen0ssens(-'haft der Fleischer und Selcher 
Tjfiln''gegeben mit dem Zusatz, daß eine Änderung des
«i,0 V0ln 27. Okt. nur möglich sei, wenn die Fleischer- 
Vorschienschaft '^ r Einverständnis mit diesem Vergleichs- 
QebyjJlage verbindlich erkläre und sich verpflichte, diese 
'i'eitej11 scE°n vom 1. April 1934 ab zu bezahlen. Nach 
'Vßeiu ^ e.rtiandlungen haben die Fleischer in F. und auch 
sich J  • mit Schreiben vom 12. April 1934 zugestimmt und 
tillileJjPilichtet, die Gebühren vom 15. April ab zu be- 

in 1 ^er Stadtvertretungssitzung v. 16. April sind dann 
l^fen u Stadtratssitzung vom 29. März geänderten Ge- 
Mty' Beschlossen worden. Die Kl. hat darauf bei der 
¡¡tag Behörde in Prag um Genehmigung der Gebühren 
sJV ük^t, diese Bat die Schlachthausgebühren geneh- 
Hie^Ber die anderen Gebühren aber noch nicht ent-

f'eisehb ekl- hat die Schlachthausgebühren, die Vieh- und 
bezakilau" sowie die Ausgleichsgebühren eine Zeit

ig  weigert sich aber jetzt, die in den Jahren
>  >035 weiter aufgelaufenen Fleischbeschaugebtih-
^^^,^79,65 K und die&Ausgleichsgebühr mit 3193,10 K 
^  Qn, j0- Diese Gebühren verlangt die Kl. mit der Klage
, der mit dem Bekl. getroffenen Vereinbarung.
JgeQn*-1Js*anzen haben die Klage abgewiesen, weil der- 
Jch tihren öffentlich-rechtlicher Natur seien und nicht 
d, v ‘vatrechtlichen Vertrag begründet werden könn-

J ig  § 503 Nr. 2 bis 4 ZPO. gestützte Rev. ist zu- 
V?rüch begründet. Die in der Klage geltend gemachten 
sJnano. e stehen in rechtlichem und tatsächlichem Zusam- 
Siin 1erde<jUn<̂ s‘nĉ deshalb bei der Berechnung der Be- 
Jlfüe ¡iKUmniß zusammenzurechnen. Die Beschwerde- 
dJsien urste‘S* daher den Betrag von 7000 K. Auf die 
V  « in jerstöße gegen § 503 Nr. 2 und 3 ZPO. braucht 

Sangen zu werden, weil bei richtiger rechtlicher 
Jen mp J er Sache der Klage schon jetzt stattgegeben

Jen Un, •
- r°- n *'ergerichten ist zwar darin beizutreten, daß Ge

ne p § 28 Ges. v. 12. Aug. 1921 betr. die vorüber- 
8itpjtä(]uegelung der Finanzwirtschaft der Gemeinden 
> ,Ä h ‘e mit Munizipalrecht (SdGuV. Nr. 329) stets 

11 Unf lautlicher Natur sind und ein Anspruch auf sie 
Privatrechtliche Abmachungen gegründet werden

kann. Eine andere Frage ist aber, ob die von den Unter
gerichten festgestellte Vereinbarung nicht unter einem an
deren Gesichtspunkt der Kl. einen Anspruch auf die ein- 
geklagten1 Zahlungen gibt. Aus den von der Kl. vorgelegten 
Akten betr. die Vieh- und Fleischbeschaugebühren geht 
hervor, daß die Kl. mit Rücksicht auf die durch die Mo
dernisierung des Schlachthauses erwachsenen erheblichen 
Kosten besonderes Gewicht darauf legte, daß die von ihr 
beschlossenen Gebühren sofort wirksam würden und des
halb sich vorher des Einverständnisses der Fleischer ver
sicherte. Dieses Einverständnis entband sie allerdings nicht 
von dem gesetzlichen Erfordernis der Bewilligung des Lan
desausschusses zur Einhebung der Gebühren, so daß die 
eingeklagten Zahlungen als „Gebühren“ nicht gefordert 
werden konnten. Aber die Modernisierung des Schlacht
hauses lag nicht nur im allgemeinen Interesse, sondern die 
Fleischer hatten dadurch naturgemäß auch als solche einen 
besonderen wirtschaftlichen Vorteil, so daß von ihnen nach 
§ 26 a. a. O. Beiträge zur Herstellung bzw. Unterhaltung 
des Schlachthauses gefordert werden konnten. Diese Bei
träge können durch Übereinkommen mit den Beteiligten 
vereinbart werden. Als solcher Beitrag kann die Zahlung 
der vereinbarten Gebühren, jedenfalls für die Zeit bis zur 
Bewilligung des Landesausschusses zu ihrer Einhebung 
oder doch bis zur Entscheidung des Landesausschusses 
über sie, angesehen werden. Nur auf diese Weise wird 
der — auch von den Fleischern nach der getroffenen Ver
einbarung nicht beabsichtigte — Zustand vermieden, daß 
die Kl. den Fleischern das mit großen Kosten verbesserte 
Schlachthaus für längere Zeit unentgeltlich zur Verfügung 
stellen muß.
• Nun hat allerdings die Erhebung solcher Beiträge, auch 
wenn sie vereinbart sind, nach § 41 a. a. O. durch die Ge
meindeorgane zu erfolgen, und für das Exekutionsverfahren 
gelten dieselben Vorschriften wie für die Einbringung" un- 
berichtigter direkter Steuern. Aber das setzt die unbe
strittene Gültigkeit der Vereinbarung voraus. Wenn da
gegen über die Gültigkeit dieser — privatrechtlichen — 
Vereinbarung Streit besteht, ist dieser Streit vor dem 
ordentlichen Richter zum Austrag zu bringen. Das ist auch 
der Standpunkt der Bezirksbehörde in F., die wegen eines 
Teils der eingeklagten Beträge der Berufung des Bekl. 
gegen den Bescheid des Bürgermeisteramtes stattgegeben 
hat, aber die Entscheidung über die Verbindlichkeit der 
Vereinbarung vom 12. April 1934 den ordentlichen Ge
richten zuweist.

Das Zustandekommen der behaupteten Vereinbarung 
haben die Untergerichte ohne Rechtsirrtum festgestellt. 
Da auch die Höhe der Beträge nach der Feststellung des 
Erstgerichtes richtig ist, ist der Rechtsstreit zur Entschei
dung reif und der Klage in vollem Umfange stattzugeben.

(RG., VIII. ZivSen., U. v. 22. März 1941, VIII 676/39.)

Reichsarbeitsgericht
** 31. RArbG. -  § 1 ArbRÄndVÖ. v. 1. Sept. 1939 (RGBl. 
I, 1683); § 63 HGB. Das Wiederaufleben der arbeitsvertrag
lichen Rechte und Pflichten nach der Entlassung eines 
dienstuntauglichen Beschäftigten aus dem Wehrdienst (§ 1 
ArbRÄndVÖ.) wird durch ein Heilverfahren der Sozialver
sicherung (§ 51 AngVersG.; §§ 1310 fi. RVO.) nicht gehin
dert. Die Durchführung eines solchen Heilverfahrens ist 
als unverschuldetes Unglück anzusehen; der hiervon be
troffene Handlungsgehilfe behält demnach Anspruch auf 
Sechswochengehalt gemäß § 63 HGB.

Der Kl. stand bis zu seiner Einberufung zum Wehrdienst 
im August 1939 als Angestellter (Drogist) im Dienst der 
Bekl. Der Kl. ist und war bereits vor der Einziehung zum 
Wehrdienst asthmaleidend. Am 21. Juni 1940 wurde er 
wegen vorzeitiger Dienstuntauglichkeit aus dem Wehr
dienst entlassen. Ihm war vor der Einberufung zum Wehr
dienst ein Heilverfahren seines Leidens wegen von der 
RVersA. für Angestellte zugesagt worden. Diesem Heil
verfahren konnte er sich seiner Einberufung zum Wehr
dienst wegen im-Jahre 1939 nicht mehr unterziehen.

Am 25."Juni 1940 nach Geschäftsschluß rief der Kl. bei 
der Bekl. an, um seine Entlassung aus dem Wehrdienst mit
zuteilen; er teilte auch mit, er habe noch verschiedenes zu
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erledigen. Die Parteien vereinbarten dann ein neues Ge
spräch für den kommenden Tag über den Zeitpunkt der 
Wiederaufnahme des Dienstes. Bei diesem Gespräch teilte 
der Kl. abermals mit, daß er noch nicht alles erledigt habe 
und zur Zeit noch nicht anfangen könne.

Der Kl. erlitt dann einen neuen erheblichen Asthma
anfall. Er unterzog sich nunmehr dem ihm bereits früher 
zugesagten Heilverfahren. Am 31. Juli 1940 legte seine Ehe
frau der Bekl. eine ärztliche Bescheinigung vor, nach wel
cher der Kl. seit dem 1. Juli 1940 wegen Asthma und 
Bronchialkatarrh arbeitsunfähig krank sei. Nach Beendi
gung des Heilverfahrens haben die Parteien am 21. Aug. 
1940 die Auflösung des Dienstverhältnisses vereinbart.

Der Kl. trägt vor, nach seiner Entlassung aus dem Wehr
dienst sei sein Arbeitsverhältnis wiederaufgelebt. Er habe 
sich auch rechtzeitig bei der Bekl. gemeldet, dann aber doch 
wegen des starken Asthmaanfalls die Arbeit nicht auf
nehmen können. Er habe einige Tage zu Bett liegen müssen. 
Die Bekl. müsse ihm für die Dauer des Heilverfahrens, ins
gesamt für 6 Wochen, die geschuldete Vergütung weiter
zahlen. Er sei durch seine Erkrankung ohne Verschulden 
an der Dienstleistung verhindert gewesen.

Das ArbG. hat die Klage abgewiesen, das BG. nach dem 
Klageantrag verurteilt.

Der Rev. blieb der Erfolg versagt.
Ober die Art der Tätigkeit des Kl. ist den Feststellungen 

des angefochtenen Urteils nichts zu entnehmen. Der Kl. 
wird nur als Drogist bezeichnet. Nachdem das BG. den 
§ 63 HGB. angewandt hat und hiergegen Einwendungen 
von der Rev. nicht erhoben sind, kann für die Revlnst. da
von ausgegangen werden, daß der Kl. zur Leistung kauf
männischer Dienste bei der Bekl., deren Betrieb zum Groß
handel gehört, angestellt war.

Der Kl. gehört zu den Beschäftigten i. S. des § 1 ArbR- 
ÄndVO. v. 1. Sept. 1939 (RGBl. I, 1683). Durch seine Ein
berufung zum Wehrdienst wurde das Beschäftigungsver
hältnis zur Bekl. somit nicht gelöst. Es ruhten lediglich die 
beiderseitigen Rechte und Pflichten. Mit dem Ausscheiden 
aus dem Wehrdienst lebten demnach die Verpflichtung des 
Kl. zur Dienstleistung bei der Bekl. und sein Anspruch 
auf die vertragsgemäße Vergütung wieder auf.

Gemeldet hat sich der Kl. bei der Bekl. Hier genügte 
jedenfalls unter den gegebenen Voraussetzungen der fern
mündliche Anruf als Meldung. Dies ergibt sich bereits 

'daraus, daß der Geschäftsführer der Bekl. die persönliche 
Meldung nicht gefordert hat. Ob eine fernmündliche Mel
dung stets als ausreichend anzusehen ist, kann fraglich 
sein, muß aber auch unentschieden bleiben. Die Meldung 
war auch nicht verspätet. Ohne weiteres wird einem aus 
dem Wehrdienst Entlassenen eine gewisse, nicht zu lang 
bemessene Zwischenzeit zur Regelung seiner persönlichen 
Angelegenheiten vor der Wiederaufnahme der Beschäfti
gung zugebilligt werden müssen. Nun ist es allerdings trotz 
Wiederholung des Ferngesprächs zu einer Vereinbarung 
der Parteien über den Tag der Arbeitsaufnahme nicht ge
kommen. Diese unterblieb aber nicht infolge eines Streites 
der Parteien Oder einer Säumnis des Kl., sondern war eine 
Folge seines erneuten Asthmaanfalls und der sich daran 
anschließenden Abreise zur Durchführung des Heilverfah
rens. Durch das Heilverfahren konnte die Wiedereingliede
rung des Kl. in den Betrieb nicht gehindert sein. Danach 
kann an dem Wiederaufleben der arbeitsvertraglichen 
Rechte und Verpflichtungen zur Zeit des Beginnes des 
Heilverfahrens nicht gezweifelt werden.

Da der Kl. im laufenden Arbeitsverhältnis durch eine 
Erkrankung an der Leistung der von ihm geschuldeten 
Dienste gehindert worden ist, hat er nach § 63 Abs. 1 HGB. 
für die Dauer bis zu 6 Wochen den Anspruch auf die Ver
gütung erworben. Auch die Durchführung des Heilverfah
rens ist als unverschuldetes Unglück i. S. des § 63 HGB.

§
63

HGB. entscheidend sein, da(5°der Zeitpunkt des Heiivß 
fahrens in gewissem Umfange nicht vom Zustand des £ 
krankten selbst, sondern auch von anderen Umständen, 
etwa seinen Wünschen oder der Möglichkeit der Auinan® 
in die Heilanstalt abhängt, auch nicht, daß ohne die Durc 
führung des Heilverfahrens der Gehilfe vielleicht in a 
entsprechenden Zeit zu Dienstleistungen fähig und y 
pflichtet wäre. Ein Heilverfahren erfordert eine tatsächm 
Erkrankung, also mehr als eine Erholungsbedürftig^ ' 
Dies ergibt die Gesetzgebung der sozialen Versichert> & 
(§ 51 AngVersG. i. Verb. m. §§ 1310 ff. RVO.). Das

» *v u »  v i  h ih i  v.ii in ,u iu g  ic  u n it .1  u i  tv .n u i ig  u t t  l z iv i i " * *  . .»i<
auf einem Unglück des Gehilfen, nämlich seiner Erk, 
kung, beruht. Daß dieses im Endziel der Wiederherstell 
des Versicherten und damit seinem Wohl dient, vermag ' ß 
nicht die Eigenschaft eines Unglücks i. S. des § 63 p .ell 
zu nehmen. Dies hat das Heilverfahren mit jeder ärzth “ 
Behandlung, auch dem Aufenthalt in einem Krankem 
gemein. Für ein Verschulden des Kl. bei der Entste11 
seines Leidens gibt die Sachlage keinen Anhalt. .. erl) 

Ob die gleichen Folgerungen auch dann zu ziehen wa ■ 
wenn die Erkrankung eine Folge des Wehrdienstes 
kann dahingestellt bleiben. Diese Voraussetzungen U *> 
nicht vor. se0)

Der Anspruch wird auch nicht dadurch ausgeschlo• 
daß der Kl. die Bekl., obwohl ihm dies zweifelsfrei ^
lieh gewesen wäre, nicht alsbald von seinem Eintritt in 
Heilverfahren unterrichtet hat. Dieses sein Verhau®1 ̂. ¡st
*  j v u v c a  i a . i u  e ia  u u i t i  i  l u n t i  u a i .  u i t s t a  o c u i  » v * » * - -  . -

zwar ungehörig und hätte möglicherweise der Bekn.jeö.
Recht gegeben, Maßnahmen gegen den Kl. zu erg folge 
Die Dienstversäumnis selbst bleibt trotzdem eine ° 
der Erkrankung. ^ei'

Danach rechtfertigt sich aber der Anspruch auf die: 
tergewährung der Vergütung für die Dauer von 6 Jen1 
Eine Anrechnung der von der RVersA. für Angesteh e. 
Kl. gewährten Leistungen einschließlich eines etw ßy 
zahlten Hausgeldes findet nicht statt (§ 63 Abs. 2 n 

(RArbG., Urt. v. 18. März 1941, RAG 205/40. -  Ste

** 32. RArbG. — VO. zur Sicherstellung des Kräft®E®̂ u),g 
für Aufgaben von besonderer staatspolitischer Beflnieflst' 
(DienstpflVO.) v. 13. Febr. 1939 (RGBl. 1, 206); 
pflDurchfAnord. v. 2. März 1939 (RGBl, f, 403). - bf

Umfang und Inhalt eines durch Dienstverpil<c'ltu \ ¡n<e 
gründeten Arbeitsverhältnisses ergeben sich in erste 
aus dem Verpflichtungsbescheid des Arbeitsamts- s e(. 
sondere gilt die Dienstverpflichtung nur für den da o(jer 
sichtlichen Arbeitsort, und eine aus Tarif-, ^eR1® .gßsfiil1' 
Dienstordnung sich ergebende Befugnis des ®£{:eifsplil*Z 
rers, dem Gefolgschaftsmitglied einen anderen Arb Usit- 
zuzuweisen, hat gegenüber der dem Gefolgsmann s yer- 
geren Begrenzung seines Arbeitsbereichs durch 
pflichtungsbescheid zurückzu treten. .. gelte*l"

Wenn auch die an der nunmehrigen Arbeitssiel ® ®s«>rd' 
den Vorschriften einer Tarif-, Betriebs- oder g q Ahs- , 
nung unberührt bleiben (§ 2 Abs. 3 DienstpflVO.; 9 . jjtir 
DienstpflDurchfAnord.), so enthalten diese o gii»' 
Mindestbedingungen für die Gefolgschaft und g Qjp djc_ 
stigeren einzelvertraglichen Abmachungen nacm■ 
schon, wenn das Arbeitsverhältnis auf freiwilUg , ge$eJ* 
barung beruht, so um so mehr, wenn es auf Gru de
lieber Bestimmungen durch Verpflichtungsbes 
Arbeitsamts zwangsweise zustande gekommen < ■ ^¡¡0'

(RArbG., Urt. v. 25. März 1941, RAO 199/40. "  
ster i. W.)
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§ 328 Abs. 1 Nr. 5 ZPO.
Die Gegenseitigkeit war mit Spanien hin

sichtlich der Anerkennung von Scheidungs
urteilen während der Geltungsdauer des spa
nischen EhescheidungsG. v. 2. März 1932 
verbürgt. Seit der durch das spanische Ges. 
v. 23. Sept. 1939 erfolgten Aufhebung des 
EhescheidungsG. ist sie nicht mehr ver
bürgt.

Für die Anerkennung von Gestaltungs
urteilen genügt es, daß die Gegenseitigkeit 
zur Zeit des Eintritts ihrer Rechtskraft ver
bürgt war. RG.: DR. 1941, 1744 Nr. 23 (Pa
genstecher)

§719 Abs. 2 ZPO.; §254 BGB.
1. Der Antrag aus §719 Abs. 2 ZPO. ist 

auch dann zulässig, wenn die Vollstreckung 
des Berufungsurteils schon durch Stellung 
des Antrags aus §713 ZPO. hätte verhin
dert werden können.

2. Anwendung des § 254 BGB. bei der 
Haftung mehrerer Rechtsanwälte gegenüber 
ihrem Auftraggeber. RG.: DR. 1941, 1748 
Nr. 24 (Schneider)

verwertet. Eine Änwaltsbeweisgebühr ent
steht dadurch nicht. KG.: DR. 1941, 1751 
Nr. 26 (Kubisch)

§§11, 13 RAGebO.; §§115, 125 ZPO.; 
§§ 683, 684 BGB. Hat der Rechtsanwalt aus
drücklich den Auftrag erhalten, nur in Höhe 
eines bestimmten Teilbetrags (lOlOOMJi) 
Rev. einzulegen, behält er sich aber bei der 
Einlegung der Rev. in dieser Höhe ihre 
spätere Erweiterung vor und wird deshalb 
vom RG. der Streitwert auf den vollen Be
trag der Beschwer festgesetzt, so kann er 
seinem Auftraggeber die Prozeßgebühr nur 
in der niedrigeren Höhe des Auftrags be
rechnen. OLG. Dresden: DR. 1941, 1751 
Nr. 25

§ 13 Ziff. 4 RAGebO. Um die Vorlegung 
einer in den Händen einer Partei befind
lichen Urkunde handelt es sich auch dann, 
wenn die Urkunde von einer der Prozeß
parteien in einem anderen Prozeß zu den 
dortigen Akten überreicht worden war, sie 
sie dort zurückfordern und nunmehr dem 
Gericht vorlegen könnte, statt dessen aber 
das Gericht die früheren Akten beizieht und 
aus ihnen die Urkunden zwecks Beweises

§§29, 30 GKG. Terminsbestimmung i. S. 
der §§29, 30 GKG. liegt vor, sobald die 
Terminsverfügung des Vorsitzenden in die 
Geschäftsstelle gelangt und dort von dem 
zuständigen Beamten der Geschäftsstelle die 
Bekanntgabe des Termins an die Parteien 
verfügt ist. KG.: DR. 1941, 1752 Nr. 27

Recht der Ostmark
§§863, 914, 1295, 1364 ABGB.; §§2, 63 

TschechAusgleichO.; Ges. v. 27. März 1931 
(SdGuV. Nr. 64).

Das ABGB. steht hinsichtlich der Wir
kung von Willenserklärungen in den §§863, 
914 nicht auf dem Boden der Willens-, son
dern auf dem der Erklärungs- oder richtiger 
Vertrauenstheorie.

Das Rechtsgestaltende im Ausgleichsver
fahren sind nicht die Erklärungen der Par
teien, die nicht in rechtsgeschäftlicher Ab
sicht abgegeben werden, sondern die Be
stätigung des Ausgleichs durch das Gericht. 
In der Rspr. zum österreichischen Insol
venzrecht ist die auch in der Rechtslehre 
überwiegend vertretene Entscheidungstheo
rie herrschend.

Der Bürge und der Zahler haben keinen 
Anspruch i. S. des § 1364 ABGB. gegen den 
Gläubiger, wenn dieser durch Zögern mit 
der Geltendmachung des Anspruchs ihnen 
gegenüber sie um die Regreßforderung 
gegen den Hauptschuldner bringt. RG.: DR. 
1941, 1753 Nr. 28

Art. 131 WeimVerf.; Ges. über die Wie
dervereinigung Österreichs mit dem Deut
schen Reich v. 13. März 1938 (RGBl. I, 237); 
Österreichisches Kraftfahrzeug-HaftpflichtG. 
(KraftfHG.). Art. 131 WeimVerf. mit der Be
schränkung des § 839 Abs. 1 S. 2 BGB. hat 
seit dem Zeitpunkt der Wiedervereinigung 
Österreichs mit dem Deutschen Reich durch 
das entsprechende Ges. v. 13. März 1938 im 
Lande Österreich Geltung. Zur Frage der

Betriebsunternehmereigenschaft i.
satz 2 KraftfHG. RG.: DR. 1941, 1755 Nf'

1921
; 26, 28 TschechGes. v̂  12._ A ? *>

betr. die vorübergehende Regelung 
nanzwirtschaft der Gemeinden un^ Qc
mit Munizipalrecht (SdGuV. Nr.
bühren nach § 28 dieses Gesetzes si
öffentlich-rechtlicher Natur. DagegeI1s i#
nen Beiträge nach §26 dieses — gol
den Beteiligten vereinbart werden^,

Gesetze® md

insoweit privatrechtlicher Natur, 
1941, 1759 Nr. 30

Reichsarbeitsgericht
1939 0; aei

Viederaufi^^tt« 
und 1 .,„,1#

§ 1 ArbRÄndVO. v.
I, 1683); §63 IIGB. Das 
arbeitsvertraglichen Rechte unu - tam 
nach der Entlassung eines d'e«re)ifÄ  
chen Beschäftigten aus dem j  gozi* 
wird durch ein Heilverfahren de pUrq* 
Versicherung nicht gehindert. ¡siJ 
führung eines solchen Heilverfahr d. 
unverschuldetes Unglück anzuse jA» 
hiervon betroffene Handlungsgeh'1.1 
demnach Anspruch auf Sechswo V 
gemäß §63 HGB. RArbG.: DR 1V
Nr-31 ft^ n

VO. zur Sicherstellung des atsP?« 
für Aufgaben von besonderer s ^  
scher Bedeutung (DienstpflVO.) ^ urc# 
1939 (RGBl. I, 206); 1. Dienstp% 
ord. v. 2. März 1939 (RGBl- '» 41 

Umfang und Inhalt eines durch .¿ifiii5;.. 
pflichtung begründeten Arbeitsv V 
-.. -*------• ' ----- ' a,is Wjergeben sich in erster Linie aus 
pflichtungsbescheid des Arbeitsa“ łulht*JI,£ Jsondere gilt die Dienstverpfl'c,.'jj0rt,'j, 
für den daraus ersichtlichen Aropmum__  Qjeii* ; uj'
eine aus Tarif-, Betriebs- getrif j
nung sich ergebende Befugnis d .
führers, dem Gefolgschaftsmi'S. ell) !j
anderen Arbeitsplatz zuzÛ „  güh5 *  
gegenüber der dem Gefolgsnia'’9t5befeLc 
ren Begrenzung seines Ar ., zU(#  
durch den V'erpf 1 i chtungsbescj '9! % f, 3* 
treten. RArbG • DR 1941. I ' 60 .

Bewerbungen auf Z if fe ra n z e ig e n  stets mit der 
Ziffernummer kennzeichnen; au ch  a u f  dem  U m 
s c h la g , dort am besten in der linken unteren Ecke, 
mit Buntstift umrahmt. — Bei B ew erb un g en  auf 
S te lle n a n ze ig e ri niemals Originalzeugnisse, sondern 
mit Namen und Adresse gekennzeichnete Z e u g n is a b s c h rifte n  
beifügen. Auf L ic h tb i ld e  rn  müssen Name und Adresse auf der 
Rückseite vermerkt sein. Unter „Einschreiben“ oder „Eilboten“ 
eingesandte Bewerbungen können nur als „Einschreiben“- oder 
„Eilboten“ - Briefe weitergesandt werden, wenn das Porto hier
für beigefügt ist. Diese Art Briefe und mehrere Bewerbungsschrei
ben auf verschiedene Zifferanzeigen dürfen auf dem äußeren Um-

Z u r

B e a d i l u n g !

schlag die Ziffernummer n ic h t tragen; 
an die Anzeigenabteilung zu richten. •  -
preis: die viergespaltene 46 mm breite „*1
A a 13 rtf • f  l i r *  V o r l n n - n n .  l i n  i )  TTv n r n  r] P 11 „o Tli45 Rpf.; für Verleger- und FremdenverK^“' e))!) i \

R  r t f  • f l i t *  Ç f û l l û n .  n v trJ  n î v i e n a l b P ' f i  ^  y

noch zur Verfügung steht, jeweils der Montag der »  ^ Jas 
woche. •  Zahlungen für A n z e ig e n b e trä g e  nur ® 4-5 ‘

--------- ._ ------------------------------------e™ — —   ------------  w... Scheckkonto des Deutschen Rechtsverlages G m bH .-B er 4V .

„A n ze ig e n -A b te ilu n g “ D eutscher R ec h ts v e rla g  Gm bH., B erlin  W 35 , LützoW ^JU^

56 Rpf.; für Stellen- und einspaltige j<j
anzeigen 25 R p f.; für Familienanzeigen und Nachm 
Ziffergehühr für Stellenangebote 1.50 R M .; fürStellengesT js ^
legenheitsanzeigen 50Rpf. •  Anzeigenschluß : j6"',® 
nerstap- der Vnrwnr.Vie nur fü r  oilin-o .Sł-pllpniinapi/ren U**

reu11
K
ri:nerstag der Vorwoche, nur für eilige Stellenanzeigen

rtrtoVl 71ir Vonfnmvniv etoKt in.irniln .L,v TV/T«ntniT der *-* , Ja! ' ^

r::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::;:::;::::::;::::;::::::::::::::::::::::;;:;:::::::::::::;::::::::;:;:::;::::::::::::.:::::::::::::::::::,,
O f f e n e  S t e l l e n„ .................. ;;;;;;---- ;;;;;;---------- --------; ; O  t  f  G I I  G S t e l l e n  ..¡J.»'*’ I

Vertreter
für Anwaltschaft und Notariat ab 
sofort oder später wegen Einbe
rufung zum Wehrdienst gesucht. 

Rechtsanwalt und Notar 
Dr. G. Be ren des, 

Höx ter  a. d. Weser.

N otar -V  ertreter,
auch Ruhestandsbeamter, für Sep
tember in schön geleg. Kleinstadt

gesucht.
Notar Dr.Zenker,  

Fr i edeberg / I sergebi rge 
(Niederschlesien).

Vertreter(in)
wegen Einberufung des jetzigen 
Vertreters

gesucht.
Rechtsanwalt und Notar

R u d o l f  Habe r mann ,  
E be r s w a l de  (Mark), 

Alsenplatz 1 • Fernruf 3017.
Kriegsvertreter

für Berliner Anwaltssozietät
gesucht.

Rechtsanwälte
Dr. Schmidt und Praetorius, 
Berlin W 8, Unter den Linden 55 

(113193).

VoIIjurist
von großer Textil-AG. Württem
bergs zur Unterstützung des Vor
standes gesucht. Mitteilung mit 
Ausbildungsgang, Zeugnissen, Re
ferenzen und Lichtbild unter 
A. 1648 an Anzeigen-Abteilung 

Deutscher Rechtsverlag, 
Berlin W 35, Lützowufer 18.

W erd®*
M itg l ie d  d « r

N«V!

Jüngere A ssessore *1
für Rechts- und Verwaltungstätigkeit bei günstig01 j{,

lungsmöglichkeiten g e s u c h t .
Ostdeutsche Landbewirtschaftungsgesellsd1 |iaf #  

(Generalverwalter für die öffentliche Landbewir 1 I
in den eingcgliedcrten Ostgebieten) • /  I

B erlin  W  8, Jägerstraße 8/9.



«S Offene Stellen felf‘iiiijj
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Dr iutn̂ altsassessor>
■> radikatsexamina, sucht

A%ehaXiSÜbemahme-
eeHb°f e,UnterA- 1638an Anzei- 

Deutscher Rechts-
«'ßerhnWSS.LützowuferlS.

Buro8eh iiie(in)
für bei5 ei"-eS-grÖßeren Büros

e r b U ri
e Fächer gesucht.

RecSr mit ZeuSnissen an: 
ejhsanwalt und Notar

EbersK u r t  G a n z e r ,
rswalde -Pfeilstraße 11.

Tüchtiger Bürovorsteher
(Bürovorsteherin)

für Rechtsanwalt- und Notariat
praxis z. sofort. Antritt gesucht. 
Angebote unter Angabe der Ge- 
haltsanspr. an Rechtsanwalt und 
Notar Dr. Ernst  Dehne, Bad 
Freienwalde (Od.),Gartenstr.2.

Bürokraft
in Vertrauensstel lung

gesucht.
Rechtsanwalt und Notar 

Rudol f  Habermann,  
Ebers walde, 

Alsenplatz 1.

gewerbl i chen Wi r t schaf t  indef^ ' sat ion der en emaep-iipH^ scwerDi i cn
1 ö  derten Ostgebieten s te llt sofort ein:

1  ^ e 9 ' s t r a t u r f ü h r e r ( i n )

EilangeboteS t e i1 0 t y p i s t i n , i e n
A,165q Lebenslauf und Gehaltsansprüchen unter 

eigen-Abteilung Deutscher Rechtsverlag, 
W 35, Lützowufer 18.

;ypistin
S0ir'(BSr heVangeToJenSteheri?e- ers trK ov°rstche?g werden

^ S ; « 5 Küh--*
i ’̂ n n ^ ^ L - S t r a ß e S .

Eine Anzeige 

in dieser Größe, 30 mm 

einspaltig, kostet 6.90 RM

v̂ lag r ,eil&-Deut, T  3n An'
> ^ rlitlW35 w herPechts-
|::j Berlin W 35, Lützowufer 18

U4UlTlnftL ................... ............... .........UcU llu j i 'v —  - .

Junger Anwalt sucht 
Büi ogemeinschaft

mit Kollegen in Berlin, möglichst 
Stadtmitte oder Nähe Potsdamer 
Platz. Besondere Büroräume sind 
nicht erforderlich. Angebote unter 
A. 1649 an Anzeigen-Abteilung 

Deutscher Rechtsverlag, 
Berlin W 35, Lützowufer 18.

Intni

5 & 5 SisÄ b e
gen verschiedener Art

N t  & e n 2 . lr;NeUb mm'

...........

r. erf> Juri- 
'e Einri-Utsches

Press« ch!ün®.

« I» U s w  «**»■■«■• f
Gewissenhafte Erledigung von 
Ermittlungen, Beobachtungen 
und Auskünften durch

DETEKTIV

«RAE6ER
PotsdamerStr. 1 
Fernspr. 21 2333

radihraitc werden a m  ehesten  d urch

e ine S te lle n a n ze ig e  in  d e r  Fachpresse üeiiindcn
Das is t eine alte Tatsache, die sich gerade jetzt immer 
wieder bewahrheitet.

Deshalb sind in unserer Zeitschrift „Deutsches Recht" in 
Ausgabe für Ausgabe— auch in  der vorliegenden Folge — 
Stellenangebote enthalten, Anzeigen, in  denen Voll juristen 
und juristisch vorgebildete Kräfte gesucht werden.

Wenn Ihnen eine Arbeitskraft feh lt (oder Sie selbst viel
leicht eine Stellung suchen), dann schicken Sie bitte 
die Anzeige gleich an uns ein, damit w ir sie in der 
nächsten Ausgabe veröffentlichen können.

Deutscher Reditsverlag 0. m. b. D.
A n z e i g e n - A b t e i l u n g

Berlin W 35, Ldtzowufer 18
Fernruf: 224086

das TacUUaus
(üc ReckUcern/äke. ä w l batouce.J

V

'̂ n e tk e  ^ K /ü î e R iJ fe u p H c n h e tX

liefert jeden Bürobedarf, Papiere 
Drucksachen, Vordrucke, Stempel 

Amtstrachten
S p e z ia litä t:  Neueinrichtungen

or Äe,nssthaden-
J „ htSQnw älte ,

&eq '<«<*>,

\ e; nd g lic h e n  
Hramien

Bedi ngungen 3 ©

^ ^ e u ts c h e  Reich

Haftpflicht-Versicherungen
N otare , Beamte usw.

ferner Lebens-, Unfall-, Haftpflicht-, Einbruchdieb
stahl-, Personengarantie-Kautions-Versicherungen

B e rlin  SW  6 8 ,  C harlo tten str. 7 7



das neuü

K O H L E P A P I E R
m it dem grünen 

St u m  p fw ac h s r  ü  c ke n 
rollt sich nicht, rutscht nicht, 

is t besonders ergiebig u griffsauber 
Die hauchdünne Stumpfwachsschicht 

verbürgt volle Schnttschärfe

GE HA WERKE HANNOVER

12 Millionen RM Antragssumme
•H a lft Im Jahr«  1040 sind da« E rgabnla  

«n««r«a «a lt Ja h ran  b a w lh r ta n  Warb«- 

•jra tam a, da« Hundarta von ahranamtliehan 

Vartrauanamlnnarn in allan Barufagruppan 

daa NSÄB. aah r w lrk tirtga va ll untaratOtzan.

J fk  m eebffl,

Deutsche Anwalt- und Notar-Versicherung
L tb o n o v « ro lo h *ra n j» v » r« in  a, §., zu l » f l l o

V o r w i l t o n B  H a l l »  ( S t a l a ) .  K a 1 « » r * t r « l *  f «  

V a r t r a ua nao aaa l t a cha f t  da« NSRÖ.

M achen Sie mir Vorschläge:
Ich bin 
goboran am:

Baruf:

Wohnung:

Farnruf:

Ve'ifraßsgMe&öcfi affen de*
vM:S. (Recfdiwah’i&iduHdM

B E R U F S H A F T P F L I C H T 

V E R S I C H E R U N G  GE GE N  

V E R M Ö G E N S S C H Ä D E N

S T E R B E G E L D 

V E R S I C H E R U N G

¿in&ewaUdu Weck -  in  ¿veüec

®D9 Reid)3erbl]üfgeM
i Reichs-

Leitfaden undTextausgabe des großdeutschen 
erbhofrechts mit dem Wortlaut des Relehs0^ ^ ,,  
gesetzes und aller Verordnungen nebst Verweis

von Wilhelm Sau re
6. neubearbeitete Auflage

3rn0eS
et«'

Das Reichserbhofgesetz, das größte Baue .^ m if  
das je ein Staatsmann seinem Volke gab, ist n ¿efO

eine Angelegenheit des deutschen Bauern, ¿ e (t\

der ganzen Nation. Das Verständnis dafür zu die
^ * *rH all0n' iist der Hauptzweck dieses Werkes. Es wir 

In Studium, Beruf oder Familie mit dem ReiCh.S,,che'’
recht zu tun haben -  und nicht zuletzt dem 

Bauern -  als Ratgeber dienen

deutscn

dl U*
Die bisherige einfache, knappe Darstellung5 
die vielfach begrüßte Verbindung zwischen ¿¡e 
und Textausgabe wurde beibehalten, dazu 
neuere Gesetzgebung und Rechtsentwicklung  ̂¿e9 

Erscheinen der letzten Auflage und die ^in UjJ0(1anc*®' 
Reichserbhofgesetzes in den neuen Gebieten

320 Salten. Preis kartoniert RM 3-50 
in Ganzleinen gebunden RM 4-50

REICHSNÄHRSTANDS »VERLAG . ßERL||Nl
N


